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W0rW0rt.

Diess werk will ein Beitrag zur Geschichte der urchrist

lichen Theologie, ein Stück urchristlicher Dogmengeschichte

sein, nicht eine Biographie des Paulus und nicht eine kritische

Einleitung in die paulinische Literatur, was den Hauptinhalt

von Baur’s „Paulus“ bildet. Die Kritik der Briefe ist über

all vorausgesetzt, und nur soweit, als sie von dogmatischen

Instanzen mitbedingt ist, kommt sie auch hier zur Sprache.

Auch die kritische Frage nach der Apostelgeschichte kann bei

diesem Plan nicht zum Ausgangspunkt gemacht, sondern nur

zum Schluss noch in Betracht gezogen werden, da diese Schrift

auf keinen Fall für die paulinische Theologie als Quelle dienen

kann, viel eher als Probe für die Richtigkeit der Auffassung

der nachpaulinischen Entwicklung des Paulinismus

Es ist an Aufhellung der paulinischen Theologie in den

letzten Jahren viel gearbeitet worden; obenan stehen die scharf

sinnigen Untersuchungen von Dr. Holsten, denen auch ich den

ersten Impuls und die meiste Förderung zu dieser vorliegen

den Arbeit verdanke. Sein genialer Gedanke, aus der Bekeh

rung des Paulus, aus ihren psychologischen Voraussetzungen und

Konsequenzen, den Kern des paulinischen Evangeliums in seiner

Eigenthümlichkeit zu begreifen, legte mir die Aufgabe nahe,

aus diesem Kerne des paulinischen Christusglaubens einerseits

und den Voraussetzungen seiner jüdischen Theologie anderer

seits die Entstehung der paulinischen Lehre im Ganzen und
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die Bedeutung jedes Lehrstücks im Besonderen verstehen zu

lernen. Diese Aufgabe sucht das vorliegende Buch in seiner

ersten Hälfte zu lösen. Weiterhin handelte es sich dann auch

darum, nach derselben genetischen Methode die allmählige

Umbildung der echtpaulinischen Lehre unter den wechselnden

Einflüssen neuer theoretischer wie praktischer Faktoren bis zu

ihrem Aufgehen in das katholisch-kirchliche Gemeinbewusstsein

zu verfolgen, was im zweiten Theil des Buchs geschieht. In

dieser Weise suchte ich ein Stück urchristlicher Dogmen

geschichte zu schreiben – in dem Sinne, wie ich überhaupt

Dogmengeschichte behandelt sehen möchte: nicht als Herbarium

todter Gebilde, als Aufzählung abstrakter Lehrmeinungen, sondern

als Entwicklungsgeschichte des lebendigen Werdens, Wachsens

und Sichumbildens der religiösen Anschauungen, als der Er

zeugnisse des religiösen Eigenlebens in seiner Wechselwirkung

mit der umgebenden Welt.

Es leuchtet ein, dass diese Aufgabe nicht so leicht ist, als

die einfache Eruirung der einzelnen Lehren eines Apostels

oder einer urchristlichen Literatur. Auch ist sie selten genug

in Angriff genommen worden und noch weniger irgendwo

befriedigend durchgeführt. Ja, fast will es mir scheinen, die

durchschnittliche Richtung der heutigen wissenschaftlichen

Exegese (und zwar ohne Unterschied der Parteirichtungen)

führe von diesem Ziele eher ab, als ihm zu. Hatte man

nehmlich früher die biblischen Vorstellungen zu unmittelbar

dem modernen Denken näher zu rücken gesucht, wodurch

sie rationalistisch alterirt und ihrer geschichtlichen Eigenthüm

lichkeit entkleidet wurden, so ist man jetzt auf dem besten

Wege, in's andere Extrem zu verfallen, indem man die bibli

schen Vorstellungen möglichst unvermittelt in ihrer geschicht

lichen Buchstäblichkeit fixirt, ohne irgend zu fragen, wie denn

die biblischen Schriftsteller zu ihren uns oft so fremdartig an

muthenden Vorstellungen gekommen seien, und ob nicht etwa
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das ihnen zu Grunde liegende religiöse Motiv eine dem reli

giösen Geiste natürliche, sonach noch heute geltende religiöse

Idee sei? Bei solch' äusserlicher Behandlung kann zwar das exakte

Verständniss einzelner Stellen ganz erspriesslich gefördert werden

und ist diess in letzter Zeit mannigfach geworden, aber nicht

gefördert wird dadurch das Verständniss des Ganzen einer

religiösen Weltanschauung, nicht gefördert der Zweck aller

biblischen Theologie, der doch zuletzt nur darin bestehen kann,

die religiösen Schätze der Bibel für das religiöse Leben der

Gegenwart aufzuschliessen und fruchtbar zu machen. Wohin

am Ende jener einseitige Formalismus in der biblischen Theo

logie führe, trat neuestens recht eklatant in der wunderlichen

Kundgebung eines hyperkritischen Theologen zu Tage, welcher

rundweg theologische Wissenschaft und christliche Kirche für

unversöhnliche Gegner erklärt, zwischen denen der einzige modus

vivendi im gegenseitigen Sichignoriren bestehen könne. Als ob

das Christenthum, diese eminent geschichtsbildende Macht, das

Licht der Geschichte zu scheuen hätte! Als ob die Theologie,

dieses Selbstbewusstsein der christlichen Kirche, sich je von

ihrer eigenen Seele losreissen könnte! Nein, eine gesunde

Theologie kann es nicht sein, was zu solch fatalem Ende

führt, wohl aber ihre krankhafte Verknöcherung in einem (sei

es orthodoxen oder auch kritischen) Scholasticismus, der über

dem Buchstaben den Geist vergisst, über der Form die Sache,

über dem Zufälligen und Vergänglichen der geschichtlichen

Einkleidung das Wesentliche und Bleibende der geistigen Idee.

Von solchem engen und dürren Standpunkt, der sich schon

durch seine resignirte Unfruchtbarkeit als epigonenhaft ver

räth, gilt immer wieder das Mephistophelische Wort:

„Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,

Sucht erst den Geist herauszutreiben;

Dann hat er die Theile in der Hand,

Fehlt leider! nur das geistige Band!“
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Indem ich dieser scholastischen Richtung der heutigen

Bibelforschung die genetische Entwicklung der Lehren aus

den religiösen Motiven als prinzipielle Forderung für eine wirk

lich wissenschaftliche biblische Theologie entgegenstelle, muss

ich mich freilich wieder auf den schon mehrmals gehörten

Vorwurf des „Konstruirens“ gefasst machen; ich will hiebei

offen gestehen, dass mich derselbe immer etwas komisch be

rührt, da er mich gar zu lebhaft an die Fabel vom Fuchs

und den sauren Trauben erinnert. Dass man bei dem, was

die Buchstäbler „konstruiren“ nennen, was aber in der That

nur die genetisch-synthetische Methode aller wahrhaft wissen

schaftlichen Produktion ist, viel leichter und öfter Fehler be

geht, als bei der gemein empirischen Beschreibung des Gege

benen, das ist ja freilich unleugbar; aber folgt aus der Schwierig

keit einer Aufgabe, dass man sich ihr entschlagen dürfe und

solle? Bequem mag diess sein, aber ob sonderlich vernünftig,

ist eine andre Frage. So bin ich auch bei dieser Arbeit

darüber zwar ganz klar, dass sie im Einzelnen des Fehlerhaften

und Verbesserungsbedürftigen genug haben wird, nicht minder

aber lebe ich der festen Ueberzeugung und wage sie auch

kühnlich auszusprechen, dass der hier betretene Weg der richtige

ist und dass nur auf ihm die Wissenschaft der biblischen Theologie

um einen ordentlichen Ruck wird vorwärts zu bringen sein.

Jena, Juli 1873.

Der VerfaSSer.
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Einleitung.

Wie haben wir uns die Genesis des paulinischen

Lehrbegriffs zu denken? aus welcher Wurzel ist er ent

sprungen? Diese Frage ist hier unvermeidlicher, als bei

irgend einem Lehrbegriff des Neuen Testaments. Denn nicht

nur war Paulus kein unmittelbarer Jünger Jesu gewesen, er

hat auch von den Jünger-Aposteln seine eigenthümliche Lehr

weise nicht überkommen. Dieser Eigenthümlichkeit und

Selbstständigkeit seines Evangeliums ist sich der Apostel aufs

lebhafteste bewusst, er hebt sie, besonders gegenüber den

judaistischen Gegnern, zu wiederholten Malen stark hervor*).

Und augenscheinlich genug zeugt der Thatbestand für die

Wahrheit dieser seiner Aussage. Denn in der That finden

wir in der paulinischen Lehrverkündigung nur wenige Spuren

von Bekanntschaft des Paulus mit Einzelheiten des Lebens

und der Lehre Jesu; nur die hervorstechendsten Thatsachen

der Einsetzung des Abendmahls, des Todes und der Auf

erstehungserscheinungen **) waren ihm als historische Daten von

*) Gal. 1, 11 f. vgl. mit v. 6: étsgov süayy. 2, 2. 7: tö süayy. tjs

dºxgoßvotag Röm. 2, 16: tö ečayyétóv uoü, dass. Röm. 16,25. 2 Cor.

4, 3: tö söayy. huöv 2 Cor. 11, 4: söayy. Étsgov, äºlov 'Imooüv, öv oöx

éxngüFausv.

**) Abendmahl: 1 Cor. 11, 23. Tod und Erscheinungen 1 Cor.

15, 3 ff. – Ausserdem ist wohl 1 Cor. 9, 14 eine Anspielung auf Luc.

10, 7 und wahrscheinlich auch 1 Cor. 7, 10 eine solche auf Matth. 5, 32.

Ob und wie weit die eschatologischen Schilderungen 1 Thess. 4 direkt

auf Worte Jesu (cf. Matth. 24) zurückzuführen seien, wird desswegen

schwer auszumachen sein, weil die Aechtheit jener Rede Jesu ebenso

zweifelhaft, wie andererseits das sicher ist, dass jene eschatologischen

Anschauungen der ganzen Urgemeinde gemeinsam waren,

Pfleiderer. Der Paulinismus. 1
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aussen zugekommen; der Tod allerdings zugleich mit der

dogmatischen Rechtfertigung desselben: dass es ein Tod für

unsere Sünden nach der Schrift gewesen sei; natürlich, denn

die Jünger konnten vom Tode des Messias Jesus nie reden,

ohne sofort das Bedenkliche dieser Thatsache in ein versöhn

liches Licht zu rücken durch den Nachweis, dass schon nach

Andeutungen der Schrift (z. B. Jes. 53.) der Messias

für die Sünden der Menschheit habe sterben müssen. Wie

. . . « völlig originell fiel dann aber auch das Lehrsystem aus, das

unter der Hand des Paulus auf jenen wenigen Elementen

historischer Tradition sich aufbaute! Wie weit wich es im

Kern seiner christlichen Anschauung und in den Consequenzen

der christlichen Lehrausbildung und Lebenspraxis von allem

dem ab, was bisher in der judenchristlichen Gemeinde Glaube

und Sitte gewesen war! Mit gutem Grunde konnte der

Apostel von „seinem Evangelium“ reden im Gegensatz zu

dem andern Evangelium, das die Judaisten in Galatien

und Corinth zur Geltung zu bringen versuchten; und so gross

erschien ihm der Gegensatz beider Lehrweisen, dass er in

jener einen ganz andern Christus fand als den, welchen er

verkündigte, einen fleischlichen Christus, wie er ihn nicht

kenne, wogegen sein Christus ebenso jenen verborgen sei,

weil ihnen die innere Erleuchtung zur Erkenntniss der gott

ebenbildlichen Herrlichkeit Christi fehle, wie diese ihm durch

die Offenbarung Christi zu Theil geworden sei*).

Woher nun dieses vom älteren Lehrtypus abweichende

Lehrsystem des Apostel Paulus? Er selbst antwortet uns

darauf kurz und einfach: „ich habe es bekommen durch Offen

barung Jesu Christi“ Gal. 1, 12, was er sodann näher er

klärt und erhärtet durch die geschichtliche Darstellung

seiner Bekehrung und der folgenden Ereignisse, besonders

betonend die geflissentliche Fernhaltung von Jerusalem während

der ersten 3 Jahre und dann auch noch beim ersten Besuch

das Nichtzusammenkommen mit den andern Aposteln ausser

Petrus und Jakobus. Diese letztre eingehende und feierlich

bekräftigte Darstellung dient zur Erhärtung des negativen

*) 2 Cor. 11, 4, vgl. m. 5, 16 und 4, 3–6.
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Satzes: „Ich habe mein Evangelium von keinem Menschen

empfangen, noch gelernt.“ Und in ebendiesem Zusammenhang

der geschichtlichen Darstellung seiner Bekehrung wird auch

die positive Aussage: „ich habe es durch Offenbarung Jesu

Christi bekommen“ – wieder aufgenommen und erläutert in

dem Satz: „Als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offen

baren, damit ich ihn verkündige unter den Heiden.“ Hiebei

ist zu beachten, wie seine Berufung zum Heidenapostel mit

der ihm bei seiner Bekehrung gewordenen Offenbarung des

Sohnes Gottes in eine so enge und ausdrückliche Verbindung

gesetzt ist, dass man nothwendig an eine innere Beziehung

von Beiden denken muss. Die ihm gewordene Christusoffen

barung muss wohl eben darin ihre Eigenthümlichkeit gehabt

haben, dass aus ihr Recht und Pflicht der Heidenmission mit

logischer Nothwendigkeit sich ergab. Nun war aber Recht

und Pflicht der Heidenmission in der Art, wie Paulus sie

zuerst und lange allein erfasste und übte, nichts als die einfache

und klare praktische Consequenz von jener prinzipiellen dog

matischen Anschauung, dass in der Gemeinde Christi das

partikuläre jüdische Gesetz aufgehoben sei; mit dieser Ueber

zeugung war ja die Folgerung unmittelbar gegeben, dass die

Heiden gleiches Recht auf das christliche Heil haben, wie die

Juden, dass also auch ihnen das Evangelium nicht bloss bei

läufig, sondern express und berufsmässig mitzutheilen sei; so

wie umgekehrt die gegentheilige Ueberzeugung von der fort

dauernden Gültigkeit des jüdischen Gesetzes auch die Be

schränkung der Missionsthätigkeit auf Israel als praktische

Consequenz nach sich zog, wie das Beispiel der Urapostel

deutlich lehrt. Wenn nun also die dem Paulus bei seiner

Bekehrung gewordene Christusoffenbarung als ihre unmittel

bare Consequenz die Aufgabe der Heidenmission in sich

schloss, so ist daraus zu erkennen, dass der paulinische

Christusglaube gerade nach seiner unterscheidenden Eigen

thümlichkeit, nämlich nach seinem Antinomismus und Uni

versalismus, wesentlich von seiner Bekehrung her datirte, so

nach mit dieser die gleiche Wurzel hatte.

Damit stellt sich nun aber der Geschichtswissenschaft das

Problem, nach einer derartigen psychologischen Erklärung der

Bekehrung Pauli zu forschen, in welcher zugleich die Keime

-

-

* * *.

1 *
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seiner eigenthümlichen Lehrweise gefunden werden könnten.

Da es sich hierbei um innere Prozesse des religiösen Geistes

handelt, von denen wir keine unmittelbare Kenntniss haben,

so versteht es sich von selbst, dass auch die wissenschaftliche

Forschung es hierbei nie zu einem exakt beweisbaren Wissen,

sondern nur zu Hypothesen bringen kann. In der That

hat man auch von jeher über die psychologische Vermittlung

oder Vorbereitung der Bekehrung Pauli Hypothesen aufge

stellt; nur freilich waren sie solange von wenig Werth, als es

an jedem Canon zur Beurtheilung ihrer Wahrscheinlichkeit

fehlte. Einen solchen haben wir nun aber damit gewonnen,

dass wir in den psychologischen Prämissen der Bekehrung

Pauli zugleich die Wurzeln seines eigenthümlichen Evangeliums

suchen. Denn damit ergibt sich uns ja offenbar der Canon:

Dass die hypothetischen Erklärungsversuche der Bekehrung

Pauli in dem Maasse an Wahrscheinlichkeit gewinnen, also

die hier allein möglichen Ansprüche der wissenschaftlichen

Forschung befriedigen werden, je mehr sie geeignet sind, zu

gleich die Genesis des paulinischen Evangeliums nach seiner

unterscheidenden Eigenthümlichkeit zu erklären.

Nach diesem Canon gemessen, ist die früher gewöhnliche

und noch heute beliebteste Annahme betreffs der psycholo

gischen Voraussetzungen der Bekehrung Pauli jedenfalls un

zureichend. Schon vor seiner Bekehrung, sagt man *), hatte

Paulus das Unzulängliche der Gesetzesgerechtigkeit, das

menschliche Unvermögen zur vollkommenen Gesetzeserfüllung

tief gefühlt; darin lag nicht nur die negative Vorberei

tung seiner Bekehrung, sondern zugleich der Keim seiner

spätern Entgegensetzung von Glaubens- und Gesetzesgerech

tigkeit. Indess überlege man wohl, welch' ein grosser Unter

schied besteht zwischen dem subjektiven Gefühl der eigenen,

mangelhaften Gesetzesgerechtigkeit und der objektiven Ueber

zeugung von der Unmöglichkeit einer Gesetzesgerechtigkeit

überhaupt! Mochte ein Jude noch so lebhaft von dem Ge

fühle durchdrungen sein, dass er weit hinter den Anforderungen

des im Gesetz geoffenbarten heiligen Gotteswillens zurück

stehe, so konnte er daraus doch unmöglich zu dem Schluss

*) cf. z. B. Beyschlag, in den Theol. St. und Kr. 1864. S. 249 ff.
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gelangen, dass das Gesetz – diese unbezweifelte Gottesoffen

barung – überhaupt nicht dazu fähig und nicht dazu be

stimmt sei, den Menschen in den Zustand der Rechtsbeschaffen

heit vor Gott zu versetzen, dass es also, objektiv betrachtet,

nicht der richtige Heilsweg sei. Die Schuld des subjektiven

Mangels an Gerechtigkeit musste er doch offenbar viel eher

in sich selber suchen, in seiner bisher noch ungenügenden

sittlichen Anstrengung, als in einer Mangelhaftigkeit dessen,

was ihm a priori als absolute Gotteswahrheit feststand. Und

selbst wenn er aus eigner und fremder Erfahrung die Ueberzeu

gung gewonnen hatte, dass der Mensch, wie er erfahrungsmässig

ist, dem Gesetz gegenüber nie ganz von Schuld frei bleibe,

die der Sühne bedürfe, und zwar einer vollkommeneren Sühne,

als in den alttestamentlichen Sühnopfern: so mochte zwar wohl

diese Ueberzeugung dahin führen, im Sühnetod Christi eine

nothwendige Ergänzung des Gesetzes zu erblicken, nicht

aber mehr, nicht eine Aufhebung des Gesetzes und Er

setzung durch eine ganz neue Heilsanstalt.

So stand ja eben die Sache bei den Judenchristen;

auch sie glaubten, dass das Gesetz allein zum messianischen

Heile nicht genüge; sonst wären sie ja gar nicht aus Juden

Christusgläubige geworden; auch sie sahen im Kreuzestod des

Messias das von Gott geordnete Sühnemittel, welches kräf

tiger als die alttestamentlichen Sühnopfer die Sündenschuld

des Gottesvolkes tilge und sonach die Mängel seiner Ge

setzesgerechtigkeit ergänze. Aber weit entfernt, daraus den

Schluss zu ziehen, dass diese neue Sühnanstalt der alten Ge

setzesanstalt entgegenstehe und sie aufhebe und dass also an

die Stelle der Gesetzeswerke jetzt der Christusglaube zu

treten habe, erblickten die Judenchristen vielmehr in dieser

paulinischen Folgerung geradezu eine Fälschung des Gottes

wortes, wodurch Christus gerade in einen Förderer der Sünde

statt der Gerechtigkeit verwandelt würde (Gal. 2, 17, vgl.

unten das Nähere in Cap. 8). Ihnen war die Schuldtilgung

durch den messianischen Sühnetod nur die restitutio in inte

grum, wodurch dem Gesetz erst recht sein Recht geschehen,

also seine Autorität nicht nur nicht abrogirt, sondern erst recht

befestigt sein sollte; nach ihnen darf daher der wahre Christus

gläubige nicht nur nicht ein ävouog und äuagro ög wie die
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Heiden werden, sondern er muss im Gegentheil mehr noch

als vorher und mehr als die nichtchristgläubigen Juden ein

Lytothg vóuov sein (Act. 21, 20: uvguáöeg eioiv 'Iovóaitov töv

zrettorevxórdov xai zrévreg Ly? (ot a to ö vóuov özrägxovotv

cf. Jacobus, „der Gerechte“!)

Wenn nun aber Paulus diesem prinziplosen „Sowohl –

als auch“ von Gesetzeswerk und Christusglauben sein scharf

prinzipielles „Entweder – oder!“ entgegensetzte (Gal. 2, 21.

5, 4. Röm. 11, 6), so setzt diese prinzipielle Verschiedenheit

auch einen andersartigen Ausgangspunkt seiner dogmatischen

Anschauungsweise voraus. Derselbe wird sonach nicht in dem

Gefühl der Mangelhaftigkeit seiner subjektiven Gesetzesgerech

tigkeit gesucht werden dürfen, da ja diess auch in irgend einem

Grad bei den Judenchristen vorhanden war, woraus für sie

aber nur – wie auch nicht anders möglich – die Halbheit

der Ergänzung des Gesetzes durch Christus folgte. Auch

ist wohl zu beachten, dass Paulus gerade an den dogmatischen

Hauptstellen, wo er von der Relativität der Gesetzesgeltung

und seiner Aufhebung in Christo handelt, diess nicht mit der

Unzulänglichkeit der natürlichen Gesetzeswerke begründet;

Gal. 3 und 4 und Röm. 4 und 5 sucht man vergeblich nach

dieser Motivirung seiner Degradation des Gesetzes, die

doch – sollte man meinen – die nächstliegende und ein

fachste gewesen wäre, sondern er beweist seine These durch

ziemlich weithergeholte und nicht immer ganz zwingende

exegetische Ausführungen, denen man sehr deutlich anmerkt,

dass sie nur dasjenige äuserlich stützen sollen, was aus andern

inneren Gründen dem Apostel feststeht.

Welches der entscheidende Grund für seine ganze Ge

setzeslehre gewesen sei, darüber lässt uns aber der Apostel

selbst nicht im Zweifel. Er spricht ihn rundweg aus Gal. 2,

21: ei ölä vóuov öuxatooövy, äga Xgtorög öogeävázréGavey,

der Kreuzestod Christi wäre frucht- und zwecklos gewesen,

wenn nachwievor das Gesetz der Weg zur Gerechtigkeit

bliebe. Da nun die Zwecklosigkeit des Kreuzestodes des

Messias undenkbar ist, so muss er von Gott bezweckt sein

als das wesentliche Mittel zur messianischen Gerechtigkeit und

zu dem damit verknüpften messianischen Heil; ist aber ein
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mal der Kreuzestod Christi als das gottgeordnete Mittel zur

Gerechtigkeit erkannt, so folgt durch Rückschluss hieraus, dass

diess Mittel nicht mehr das Gesetz ist; der Kreuzestod

des Messias wird so nach das Ende des Gesetzes.

Wohl war auch dem Judenchristen der Tod Christi ein Süh

nemittel zur Schuldtilgung, aber damit war er ihm doch noch

keineswegs das wesentliche Mittel zur Herstellung der ganzen,

positiven Rechtbeschaffenheit des messianischen Volkes; ihm

war vielmehr die Gerechtigkeit noch eine wesentlich mensch

liche Leistung, die Angemessenheit des menschlichen Thuns

an den Gesetzeswillen Gottes, und nur als eine sekundäre

Ergänzung dieser menschlichen Leistung betrachtete er die

von Gott gegebene Schuldtilgung durch Christi Sühnetod.

So hatte dieser letztre im judenchristlichen Glauben durchaus

nicht eine centrale Bedeutung von prinzipieller Folge für die

Frage nach dem Gesetz. Für Paulus hingegen trat der Kreu

zestod Christi von Anfang in den Mittelpunkt der Betrachtung,

er nennt sein Evangelium „das Wort vom Kreuz“ (1 Cor.

1, 18), er predigt den gekreuzigten Christus, wie er den Juden

ein Aergerniss und den Griechen eine Thorheit ist (1, 23 f.),

er weiss von nichts anderem und rühmt sich keines andern

als von Jesu Christo als dem Gekreuzigten (1 Cor. 2, 2.

Gal. 6, 14.). Aber so in das Centrum der religiösen Betrach

tung gerückt, hatte dann auch nothwendig der Kreuzestod

Christi für ihn ganz andere Consequenzen als für die Juden

christen: er wurde für ihn der Hebel, der das Gesetz aus den

Angeln hob. Als Veranstaltung der göttlichen Gnade war

ihm dieser Sühnetod das Mittel zur Beschaffung einer völlig

neuen Gerechtigkeit, die in keiner Beziehung mehr

menschliche Leistung, sondern ganz nur göttliche Gabe ist,

die nicht aus Gesetzeswerken gewonnen wird, sondern durch

den Glauben an die neue göttliche Heilsanstalt in Tod und

Auferstehung Christi. So war das eigenthümliche paulinische

Evangelium eine Entwickelung der centralen Idee des Sühne

todes Christi. -

Oben hatte sich uns das Problem gestellt, eine gemein

same Wurzel zu finden, aus welcher sich sowohl der psycho

logische Prozess der Bekehrung Pauli, als auch die Genesis

seines eigenthümlichen Evangeliums erklären liesse. Es wird
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sich jetzt also fragen, ob der Gedanke des gekreuzigten Messias

sich auch als der springende Punkt in dem die Bekehrung

vorbereitenden psychologischen Prozess denken lasse? Ueber

legen wir die Stellung des Pharisäers Paulus zu der Verkün

digung eines gekreuzigten Messias! Dass das Kreuz Christi

das Hauptärgerniss für die Juden war, bezeugt uns der Apostel

Paulus übereinstimmend mit der Geschichte. Und dieses ist

auch ganz natürlich. Denn in diesem Begriff lag ja die

Negation alles dessen, was einem Juden das Höchste gewesen,

der nationaltheokratischen Hoffnungen und Wünsche. Da nun

ferner die Pharisäer die lebhaftesten Vertreter dieser Seite des

Judenthums waren, so ist sehr natürlich, dass diesen das

Aergerniss des Kreuzes Christi am widerwärtigsten war"),

*) Die Darstellung Beyschlag's a. a. O. S. 245 ff., dass der Haupt

streitpunkt zwischen Pharisäern und Christen in der Frage nach der

wahren Gerechtigkeit gelegen habe, ist schief. Die Gerechtigkeit war den

Pharisäern nie der höchste Zweck oder Selbstzweck, sondern immer nur

das Mittel für das Kommen des messianischen Reichs, sowie sie dieses

verstanden. So war ihnen auch an Jesus nicht seine tiefere Moral das

Anstössigste, hatte ja doch diese auch manche Berührungspunkte mit

der Moral der bessern Pharisäer, wie eines Hillel! Sondern das war der

Stein des Anstosses, dass Jesus Messias sein wollte und doch das Gegen

theil war von dem, wie sie den Messias sich dachten und wünschten.

Das beweisen die Fragen nach seiner (messianischen) Vollmacht, das

Verlangen nach einem (messianischen) Zeichen, die Versuchung mit

dem Zinsgroschen (die sich ja ganz um die volksthümlichen Messias

erwartungen gegenüber der Römerherrschaft drehte). Dass aber diese

Opposition gegen die Messianität Jesu nach dem Kreuzestod noch viel

schärfer werden musste, liegt auf der Hand. Dieser Tod selbst musste

ja den Pharisäern als ein Gottesurtheil wider den Messiasprätendenten Jesus

erscheinen und nur um so frevelhafter musste ihnen also die Verkündigung

von der Messianität des Gekreuzigten durch dessen Jünger erscheinen.

In der Behauptung der Jünger aber, dass der Gekreuzigte auferstanden sei,

mussten sie ebendaher einen baaren Betrug sehen, schlimmer als der erste

desswegen, weil die Wahrheit dieser Behauptung das Gottesurtheil wider

Jesum zu einem Gottesurtheil wider dessen Mörder verwandeln müsste.

Alles musste sich sonach um die Frage drehen: war der Gekreuzigte doch

der Messias, erwiesen als solcher durch die nachfolgende Auferstehung?

Diese brennende Frage, in welcher Dogma und Thatsache sich un

mittelbar berührten, war der Angelpunkt des ganzen Kampfes von der

einen und der ganzen Apologetik von der andern Seite; entfernt nicht

die rein theoretische Frage von der wahren Gerechtigkeit. Man be

denke überdiess, ob es psychologisch denkbar und nicht vielmehr ein
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dass sie also die Verkündiger desselben am heftigsten gehasst

und verfolgt haben. Es handelte sich hierbei für sie gar nicht

etwa bloss um eine theoretische Streitfrage, sondern um das

absolute Recht oder absolute Unrecht, die göttliche Sanktion

oder Verwerfung ihres ganzen Lebens und Strebens. Denn

nach dem äussern Augenschein war der Kreuzestod Jesu ein

Gottesurtheil gegen dessen Messiasprätention gewesen, eben

damit ein Gottesurtheil für die Berechtigung der Pharisäer,

die einen solchen Messias, wie Jesus es gewesen wäre, ver

worfen hatten. Nach der Behauptung der Jünger hingegen,

dass Gott den von den Juden gekreuzigten Jesus wieder auf

erweckt und ihn als den wahren Messias durch eine grossartige

Wunderthat anerkannt und in seine Messiasherrschaft eingesetzt

habe, hätten sich umgekehrt die Pharisäer durch ihre Mit

wirkung am Tod Jesu der schwersten Versündigung gegen

Gott schuldig gemacht, und der Fluch wäre von Jesus auf

sie als dessen Mörder zurückgefallen. So spitzte sich die Frage

nach der Messianität des gekreuzigten Jesus für die Pharisäer

zu einer Existenzfrage zu; kein Wunder, dass ein so eifriger

Pharisäer wie Paulus nicht ruhen konnte, sondern in der Ver

folgung der Jünger eine heilige Pflicht sah. Aber eben diese

Verfolgung führte ihn nun mit den Christen zu näherer Be

rührung zusammen. Er bekämpfte sie gewiss nicht bloss mit

äusserer Gewalt, sondern auch mit den Waffen seiner stets

innerer Widerspruch wäre, wenn Paulus die Christen wegen ihrer Lehre

von einer bessern Gerechtigkeit so heftig verfolgt hätte, während er

zu gleicher Zeit (nach Beyschlags eigener Darstellung) von tiefstem

Gefühl der Unzulänglichkeit der Gesetzesgerechtigkeit durchdrungen

gewesen wäre! Wie? hätte denn dieses Bewusstsein der Schwäche

seiner Position nicht von Anfang ihn von der Bekämpfung solcher, die

eine bessere Gerechtigkeit in Aussicht stellten, abhalten sollen, ihn ge

radezu von Anfang eher für, als gegen die christliche Lehre stimmen sollen?

Also beweist die Heftigkeit seines Verfolgungseifers, dass der Angelpunkt

des Streits sich um eine ganz andere Frage drehte, eine solche, in welcher

Paulus nach seiner ganzen pharisäischen Vergangenheit das Recht unbe

dingt auf seiner Seite und auf Seiten der Gegner nicht bloss theoretisches

Unrecht, sondern gotteslästerlichen Betrug erblicken musste. Diess

aber war die Frage nach der Bedeutung des Kreuzestodes Jesu, ob er der

Straftod eines Verbrechers oder der Sühnetod eines Messias war, eine

Frage, deren Entscheidung für Paulus wieder von der Wahrheit der

Auferweckungskunde bedingt war.
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schlagfertigen Dialektik. Und da musste er denn auch noth

wendig die apologetischen Beweisführungen der Christen an

hören. In diesen stand obenan die Berufung auf die Erschei

nung des Gekreuzigten, in welcher die Jünger nichts anders

als Beweise von der wunderbaren Wiederauferweckung des

Gekreuzigten durch göttliche Allmacht erblicken konnten.

Nächstdem aber suchten sie aus der Schrift nachzuweisen, dass

Leiden und Tod in keinem Widerspruch zur Messianität stehe,

vielmehr nach der Weissagung der Propheten (namentlich

Jes. 53) der Messias leiden müsse theils um seiner eigenen

Verherrlichung willen, theils zur Sühne für die Sünde des

Volkes. Dieser letztre Gedanke lag ja so klar in den Worten

des Propheten: „Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden

hätten und durch seine Wunden sind wir geheilet“; er war

ferner symbolisch vorgebildet in den Sühnopfern und dem

Passah des jüdischen Cultus; und die Uebertragung dieser

Opferidee auf das Blut Christi als des „geschlachteten (Passah-)

Lammes“ (Apoc. 5, 6. 12. 13, 8 und ö.) war der Christenge

meinde von der Abendmahlseinsetzung her schon geläufig, sie

wird also auch in ihrer Apologie des gekreuzigten Messias

diess Moment zu benutzen nicht versäumt haben. Jedenfalls

hat Paulus von den Jüngern diesen Schriftbeweis gehört, denn

unter dem Wenigen, was er durch äussere Tradition über

kommen hat, führt er ausdrücklich diess an: „Dass Jesus ge

storben sei für unsere Sünden nach der Schrift“ (1 Cor. 15, 3).

Was hatte nun der Pharisäer Paulus dieser zwiefachen

Apologie aus den Erscheinungen des Auferstandenen und aus

dem Schriftbeweis entgegenzusetzen? Weder die Möglichkeit

des Einen, noch die Beweiskraft des Andern konnte er in

abstracto verwerfen; jenes nicht, weil die Auferstehung zu den

Dogmen der Pharisäer gehörte; dieses nicht, weil jener Schrift

beweis den Grundsätzen der typischen Exegese seiner Schule

zu gut entsprach, als dass er ihm nicht hätte imponiren müssen.

Aber je weniger er die Argumente der Christen objektiv an

fechten konnte, desto krampfhafter empörte sich das subjektive

Gefühl des Juden und Pharisäers gegen den Gedanken, dass

Jesus, der Gekreuzigte, der verheissene Messias sein solle! der,

auf welchem der Fluch des Gesetzes vermöge seines Schmach

todes haftet (Gal. 3, 13), sollte der Bringer des messia
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nischen Heils, also auch der messianischen Gerechtigkeit sein!

Das könnte doch unmöglich eine Gerechtigkeit nach dem Ge

setz sein, welche ein vom Gesetz Verfluchter brächte, das

könnte nur eine völlig neue, eine Gerechtigkeit ohne alle Be

ziehung zum Gesetz (xtogig vóuov) sein. Gerade also das,

was den Stolz eines Pharisäers ausmachte, gerecht zu sein

nach dem Gesetz, das würde gänzlich werthlos werden unter

Voraussetzung eines vom Gesetzesfluch getroffenen Messias,

alle die am Gesetze hängenden Vorurtheile und Vorrechte des

Judenthums würden hinfällig, die ganze religiöse Welt des

Juden müsste unter einem solchen Messias vergehen und einer

neuen weichen! So wird sich für das subjektive Bewusstsein

des Pharisäers Paulus im selben Maasse der Widerspruch

zwischen einem gekreuzigten Messias und dem Judenthum ge

schärft haben, je weniger er mit objektiven Gegengründen die

Argumente der Christen zu widerlegen wusste. Während bei

den unmittelbaren Jüngern Jesu nach dem Tode ihres Herrn

sofort das religiöse Interesse darauf ging, die Paradoxie dieser

Catastrophe für ein jüdisches Bewusstsein möglichst abzuschwä

chen und zurechtzulegen, um sich und Andere über „das

Aergerniss des Kreuzes“ so rasch und leicht als möglich hin

überzuhelfen: so hatte der Pharisäer Paulus im Gegentheil

das Interesse, den Widerspruch zwischen dem gekreuzigten

Messias und den jüdischen Voraussetzungen bis in die äusserste

Spitze auszudenken; denn je schroffer dieser Widerspruch,

desto mehr fühlte er seine christusfeindliche Ueberzeugung

und Handlungsweise als die berechtigte. So erklärt es sich

ganz natürlich, dass Paulus, noch ehe er Christ wurde, die

prinzipielle Unvereinbarkeit des Glaubens an den Gekreuzigten

und der alten Gesetzesreligion viel schärfer und klarer er

kannte, als irgend einer der älteren Jünger vor ihm: es war

eben der alte Hass des Pharisäers gegen den leidenden Messias,

was ihm den Blick für die Tragweite des neuen Glaubens an

den Gekreuzigten schärfte.

Aber die Bekehrung selbst, wird sie unter solchen Um

ständen nicht um so unerklärlicher? Doch nicht so ganz,

wenn wir auf zwei weitere Punkte achten. Fürs erste: Der Ge

danke einer neuen, ohne Beziehung auf's Gesetz durch den

Sühnetod des Messias vermittelten Gerechtigkeit mochte zwar
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für ein jüdisches Bewusstsein höchst paradox, für pharisäischen

Gesetzesstolz höchst peinlich sein, in einer Hinsicht kam er

doch auch wieder gerade einem pharisäischen Postulat entgegen.

Der Pharisäismus glaubte an die unmittelbare Nähe der messia

nischen Heilszeit; er postulirte aber für deren wirkliche An

kunft ein gerechtes Volk; da nun doch das Volk faktisch

nicht gerecht war und ebensowenig Aussicht vorhanden, dass

es diess je im pharisäischen Sinne wurde, so lag hierin offen

bar eine ungelöste Antinomie. Wie nun? wenn etwa die

messianische Gerechtigkeit, welche der Pharisäer als Bedingung

des Messiasreichs postulirte, gar nicht im herkömmlichen Sinn

einer menschlichen Gesetzeserfüllung zu verstehen wäre, son

dern in einer Gabe Gottes bestände, die eben durch das neue

Heilsmittel des messianischen Sühnetodes vermittelt sein könnte?

Damit wäre ja jene nach menschlichem Ermessen auf dem

alten Wege des Gesetzes stets unlösbare Antinomie auf's ein

fachste durch Gottes Veranstaltung selbst gelöst und nichts

stünde weiterhin dem Empfang des messianischen Heils seitens

der sündigen Menschheit entgegen; sie dürfte nur – sündig,

wie sie ist – im Glauben jenes Gnadengeschenk der Gerech

tigkeit ergreifen, so hätte sie auch damit schon das Heil selbst

zu eigen. Wenn eine derartige Reflexion dem Pharisäer

Paulus sich aufdrängte – und sie lag für einen denkenden

Geist, wie er war, doch gewiss nahe – so war sie ein starkes

Gewicht in der Wagschale zu Gunsten des verfolgten Glau

bens. Dazu kam aber noch das Andere. Der subjektiven

Ueberzeugung des Paulus stand die behauptete objektive

Thatsache der Auferstehung des Gekreuzigten als eine Instanz

entgegen, die für ein zartes Gewissen immer furchtbarer wer

den musste. Dass gegen die Möglichkeit eines solchen Wun

deraktes auf dem dogmatischen Standpunkt des Pharisäers in

abstracto nichts einzuwenden war, wurde schon bemerkt; gegen

die Wirklichkeit aber in diesem konkreten Falle wird natürlich

der Pharisäer anfangs leidenschaftlich protestirt haben; es

konnte nicht wahr sein, weil ja damit der Gekreuzigte, vom

Gesetz Verfluchte doch als Messias durch Gott selbst kon

statirt wäre. Dann wären also die Jünger, welche den Auf

erstandenen gesehen haben wollten, mit dieser ihrer Behaup

tung Lügner, so musste er von seinem Standpunkte aus
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(denken (denn ein tertium zwischen objektiver Wirklichkeit

der Auferstehung und bewusster Täuschung gab es für die

damalige Psychologie ja nicht). Aber wie? sahen denn diese

Christen, die sich für ihren Glauben morden liessen, wie

Lügner aus? machte etwa der sterbende Stephanus, der unter

den Händen seiner Mörder den Himmel offen und den Auf

erstandenen zur Rechten Gottes sah, den Eindruck eines

Heuchlers? Gewiss konnte sich vielmehr hier und bei mancher

ähnlichen Scene das wahrheitsliebende Gemüth des Paulus des

Eindrucks nicht erwehren, dass die Ueberzeugung der Christen

von der Auferstehung des Gekreuzigten eine lautere und felsen

feste sei. Was aber hatte er dann solcher Ueberzeugung von

einer entscheidenden objektiven Thatsache entgegenzusetzen?

nichts als subjektive Gefühle; und das ist ein schlimmer Stand

der Sache für ein wahrheitsliebendes Gemüth, doppelt fatal,

wenn auf Grund solcher subjektiven Gefühle gehandelt, ver

folgt und getödtet werden soll! So mögen wir uns die Stim

mung des Paulus auf dem Wege nach Damaskus denken:

auf dem Wege zu neuer Verfolgung der Christusgläubigen

und dabei unsicher über die Grundfrage, ob denn nicht doch

am Ende dieser Glaube Recht habe und der von ihm verfolgte

Gekreuzigte doch der so heiss ersehnte Messias sei? Auf der

einen Seite das leidenschaftliche: „Nein! es kann nicht sein,

dass der gekreuzigte Jesus durch die Auferstehung als Messias

beglaubigt worden, denn ein gekreuzigter Messias wäre das

Ende des Gesetzes, dessen Fluch auf ihm lag!“ auf der an

dern das immer lauter werdende: „Ja! es kann doch sein,

denn es stimmt mit der Schrift, und die Wahrhaftigkeit der

ersten Zeugen wird durch den freudigen Tod der Bekenner

immer mehr ausser Zweifel gesetzt.“

Das war eine Situation, welche einer zarten Seele auf die

Dauer zu ertragen einfach unmöglich ist; sie drängt mit in

nerer Nothwendigkeit zu einer Lösung; wie diese ausfällt,

hängt jedesmal von der Individualität ab. Dass in unserm

Fall die objektive Wahrheit der christlichen Idee über die sub

jektiven Vorurtheile und widerstrebenden Gefühle des Phari

säers siegte, ist bei einem Charakter, wie dem Pauli, im

Grunde nicht anders zu erwarten; dass aber die innere Ent
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scheidung in die Form eines sinnlichen Erlebnisses sich klei

dete, stimmt ganz mit ähnlichen Fällen aus dem Leben des

Paulus überein und muss sonach ebenfalls in seiner Natur

begründet gewesen sein. Es bedarf hier nur der Erinnerung

an die mehrfachen Offenbarungen und Visionen, von welchen

uns der Apostel selber und die Apostelgeschichte erzählen,

und deren Analogie mit dem Ereigniss auf dem Wege nach

Damaskus eine so durchgängige ist, dass man an der wesent

lichen Gleichheit der psychologischen Erscheinung dort und

hier nicht zweifeln kann. Nicht bloss die begleitenden äussern

Umstände, wie das Niederfallen, das ekstatische Schauen und

Hören (wobei: ob im Leib, ob ausser dem Leib, nicht ge

wusst wird, also die ordentliche Herrschaft des Selbstbewusst

seins über die Sinneswerkzeuge suspendirt ist), die nachfol

gende grosse Schwäche und Lähmung entsprechen der Schilde

rung, die Paulus von einer andern Vision (2 Cor. 12) gibt,

sondern auch diess namentlich ist durchweg zu bemerken, dass

an wichtigen Wendepunkten nach vorheriger lebhafter innerer

Erregung der entscheidende Entschluss sich in die Form der

äussern Offenbarung kleidet, so Gal. 2; 2. Act. 16, 9. Dass

aber diese Form in den verschiedenen Fällen verschieden ist,

bald nur ein Hören, bald Sehen und Hören, bald Entrückung

in den Himmel, bald Wahrnehmung eines vom Himmel her

erscheinenden Wesens, diess ist so wenig zu verwundern, dass

es vielmehr bei der Natur der Vision nicht anders sein kann;

was gerade das Gemüth bewegt, das stellt sich dem ekstatischen

Bewusstsein als sinnliche Wahrnehmung dar; was vorher schon

in der Tiefe des Bewusstseins lag, tritt unwillkührlich in die

Anschauung der Phantasie hervor, und zwar verbunden mit

reeller Affektion der Sinnesnerven, woraus eben für das sub

'jektive Bewusstsein des Visionärs der Schein der äussern Ob

jektivität und körperlichen Realität entsteht. Es kann sich

also nur fragen, ob das Bild des verklärten und in Himmel

erhöhten Christus dem Paulus schon vor seiner Bekehrung

Gegenstand des Bewusstseins sein konnte; dass diess sein

konnte nicht nur, sondern geradezu sein musste, sollte man bei

besonnener Ueberlegung der Situation nicht leugnen. Wie

konnte er denn die verfolgten Christen, wie den sterbenden

Stephanus von ihrem verklärten und zum Himmel erhobenen
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Herrn reden hören, ohne diese Vorstellung auch seinerseits

zu reproduciren? Dass er ihr dabei zunächst natürlich keine

Wahrheit beilegte, thut nichts zur Sache, denn bekanntlich

bleibt der Inhalt einer Vorstellung ganz derselbe, ob ich

ihr in meinem Urtheil Existenz beilege oder abspreche.

Dass aber Paulus die Vorstellung des Auferstandenen nicht

etwa nur momentan in's Bewusstsein aufgenommen haben

wird, dass sie vielmehr immer und immer wieder als der

eigentliche Angelpunkt der Entscheidung in den der Bekeh

rung vorausgehenden Seelenkämpfen aufgetaucht sein muss,

diess folgt geradezu mit Nothwendigkeit aus der Art, wie wir

uns den Prozess seiner Bekehrung psychologisch vermittelt

denken; darum drehte sich ja die ganze Frage: ob der ge

kreuzigte Jesus wirklich, wie seine Jünger sagten, durch die

Auferstehung als Messias dokumentirt, sein Tod also als

messianischer Sühnetod und neues Heilsmittel erwiesen worden

sei, oder ob er im Tode geblieben und also kein Messias, sein

Tod kein Sühnetod, sondern Verbrechertod gewesen sei? Die

Spitze der Entscheidung hing daran, ob Paulus sich von der

Wirklichkeit der behaupteten Auferstehung überzeugen konnte

oder nicht; und dieser Cardinalpunkt sollte nicht die Tiefen

seines Bewusstseins erfüllt und erregt haben? oder wie sollte

er die fragliche Möglichkeit der Auferstehung in sich hin und

her gewälzt haben, ohne sich ein Bild des Auferstandenen zu

machen? Machte er sich aber einmal diess Bild, wenn zu

nächst auch nur, um es innerlich zu verwerfen, so ist nichts

natürlicher, als dass die entscheidende Wendung sich in die

Form kleidete, dass dieses so heiss bekämpfte und doch

immer vergeblicher zurückgewiesene Bild des auferstandenen

Jesus plötzlich ihm als objektive Realität und im überwäl

tigenden Glanze himmlischer Majestät entgegen trat. Damit

war der Kampf entschieden, jeder Zweifel überwunden; nun

war dem Verfolger Paulus dieselbe erfahrungsmässige Gewiss

heit, wie den ersten Jüngern, geworden, dass der Gekreuzigte

der Messias sei. Dann aber war er diess nicht nur – wie

jene sagten – trotz des Kreuzes, sondern gerade um des

Kreuzes willen, sein Kreuzestod ist dann gerade der

Angelpunkt seines Messiaswerkes, das Ende des alten, der

Anfang eines neuen Bundes, ein Aergerniss den Juden, eine
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Thorheit den Griechen, den berufenen Gläubigen aber aus Juden

und Heiden Gotteskraft und Gottesweisheit! (1 Cor. 1 23 f.).

Die Bekehrung des Paulus ist, so angesehen, allerdings

zunächst ein Prozess des theoretischen Bewusstseins, eine

Dialektik des religiösen Denkens, wie diess auch nicht wohl

anders sein konnte, wo es sich um Wahrheit oder Unwahrheit

objektiver Ideen, um historisch-dogmatische Ueberzeugungen

handelte. Auch sind ja die Spuren dieses theoretischen Aus

gangspunkts im Lehrbegriff des Paulus unverkennbar; sein

Glaubensbegriff hat ja unleugbar überall das theoretische

Moment des Fürwahrhaltens, des Ueberzeugtseins zur Grund

lage und zum Inhalt zunächst die objektiven Wahrheiten der

Auferstehung und des Sühnetods Christi. Doch ist diess nur

die eine Seite. Die Frage, um die es sich bei der Bekehrung

handelte, war ja keineswegs eine blosse theoretische, bloss das

verstandesmässige Wissensinteresse beschäftigende, sondern sie

umfasste die höchsten Interessen des religiösen Gemüths; die

ganze religiöse Welt, in der der Pharisäer Paulus gelebt, in

der er mit allen Fasern des denkenden, fühlenden und wollen

den Geistes wurzelte, sein ganzes bisheriges Ich stand auf

dem Spiel, wenn der Christusglaube siegte. Darum war der

Prozess der Bekehrung nichts weniger, als eine kalte Denk

operation, es war vielmehr der tiefsittliche Gehorsamsakt eines

zarten Gewissens gegen die sich unwiderstehlich aufdrängende

höhere Wahrheit (daher ihm auch der Glaube eine Öztaxo ist),

ein Akt grossartiger Selbstverleugnung, der Hingabe des alten

Menschen und seiner ganzen religiösen Welt in den Tod, um

fortan keinen Ruhm, ja kein Leben mehr zu haben, als in

Christo, dem Gekreuzigten. Das ist ja der Grundton, den

wir aus allen Briefen des Apostels heraustönen hören, wo

immer er sein persönliches Verhältniss zum Kreuz Christi

schildert: es ist nie bloss ein Verhältniss objektiver Theorie,

sondern immer zugleich und wesentlich das der subjektiven

Verbundenheit des innersten Gemüths mit dem Gekreuzigten,

eine mystische Gemeinschaft mit dem Kreuzestod und mit

dem Auferstehungsleben Christi. Mit seinem Kreuzestod:

Denn indem er mit Dransetzung alles Dessen, was bisher sein

Ruhm war, sich Christo im Glauben zu eigen gab und in
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dessen Kreuz seinen einzi Z- Ruhme suchte, ist damit die Welt

für ihn und er für die Welt gekreuzigt (Gal. 6, 14), indem

er alles das fahren liess, worin er bisher sein religiöses Leben

hatte, zumeist also das Gesetz, ist er mit Christo gekreuzigt

(Gal. 2, 19); und das gilt nicht bloss von ihm, sondern von

Allen, die Christi sind, denn „ist Einer für Alle gestorben, so

sind sie Alle gestorben“ (2 Cor. 5, 14). Aber wie ja Christus

nicht bloss gestorben, sondern auch auferstanden ist, um hin

fort Gott zu leben (Röm. 6, 10), so ist auch der Glaube nicht

bloss Gemeinschaft des Todes, sondern auch des neuen Lebens

Christi. Indem das Alte vergangen, ist zngleich Alles neu

geworden (2 Cor. 5, 17), indem der alte Mensch mit Christo

gekreuzigt, ist eine neue Kreatur geworden (ib. und Gal, 6, 15).

Und zwar besteht diess neue Leben zunächst darin, dass die,

für welche Christus gestorben ist, zum Danke dafür nunmehr

für Christum leben, ihr Leben ihm und seiner Sache oder,

wie er selbst, Gott weihen (2 Cor. 5, 15. Gal. 2, 19. Röm.

14, 8.). Noch mehr: Der Christen Leben ist nicht bloss Christo

geweiht, sondern steht auch in Gemeinschaft mit ihm, es ist ein

ovLjy, Liv äua oöv Xglotſ, eine xouvovia Xgtotoi (1 Thess.

5, 10. Röm. 6, 4–8. 1 Cor. 1, 9. 2 Cor. 13, 4); ja diese

Gemeinschaft ist eine so innige, dass der Apostel sie als wechsel

seitige Einwohnung darzustellen liebt, als ein Sein und Leben

des Menschen év Xotorſ und Christi év éuoi (Gal. 2, 20), so

dass des Menschen eigenes Leben vollständig absorbirt und

aufgegangen ist in das Leben Christi in ihm (éuoi tö Liv

Xgtotóg Phil. 1, 21). -

Aus dieser Idee der mystischen Gemeinschaft der Gläu

bigen mit Christo, die wieder nur eine Consequenz der Be

kehrung, dieses schmerzvollen Sterbens und Neuwerdens, ge

wesen ist, wächst nun aber ein zweiter Stamm des paulinischen

Lehrsystems, der für die positive Ausgestaltung und für die

fernere Weiterbildung desselben ebenso bedeutsam geworden

ist, wie die Consequenz des Sühnetodes für die negative Seite

des paulinischen Evangeliums gegenüber dem Judenthum oder

Judenchristenthum entscheidend gewesen war. Das Leben

des Auferstandenen, mit welchem der Gläubige in Gemein

schaft tritt, gehört der jenseitigen, himmlischen Welt an, deren

Element nicht die irdische Stofflichkeit, die schwache, ver

Pfleiderer. Der Paulinismus. 2



18 Einleitung.

gängliche und unreine odgš ist, sondern die höhere Stofflich

keit des TrveÜua, dem Leben und Kraft, Unverweslichkeit und

Reinheit eignet und das als Lichtglanz (öóša) erscheint. Indem

Christus selbst durch seine Auferstehung in die Sphäre des

reinen Geistes eingegangen, ist er zum TrveÜua schlechthin ge

worden (2 Cor. 3, 18), was übrigens nur die sarkische Leib

lichkeit, nicht das oóua ztvevuatuxöv oder o. tjg öóšyg aus

schliesst (Phil. 3, 21) – in letzterm ist er ja vielmehr eben

dem Paulus erschienen. Ist aber Christus selber zum leben

digen Geist geworden, so ist er für die, welche im Glauben

sich ihm verbinden, belebendes Prinzip, zrveÜua Loozrotoöv

(1 Cor. 15, 45). Und zwar diess mittelbar im umfassendsten

Sinn des Wortes „Leben“; unmittelbar jedoch im transscendent

physischen oder eschatologischen Sinn des „ewigen, himmlischen

Lebens.“ In diesem Sinne heisst es, dass wir, wie wir als

natürliche Menschen das Bild des ersten, irdischen Adam

tragen, so als Christen das Bild des zweiten, himmlischen Adam

tragen werden (1 Cor. 15, 49); wie in Adam Alle sterben,

so werden in Christo Alle lebendig gemacht werden (ib. v. 22);

oder: wie wir mit Christo verwachsen sind durch die Abgestal

tung seines Todes (in der Taufe), so werden wir es auch sein

durch die seiner Auferstehung; sind wir mit Christo gestorben,

so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden (Röm.

6, 5. 8). In allen diesen Stellen ist der unmittelbare Sinn des

Wortes „Leben“ zunächst der eschatologische. Allein es lag

in der Genesis dieser ganzen Vorstellungsweise unfehlbar be

gründet, dass der transscendent - eschatologische Be

griff zum immanent-ethischen werden musste. Denn,

ruht unsere dereinstige Theilnahme an seinem Auferstehungs

leben auf unserem Gestorbensein mit ihm in der Taufe und

auf unserm Sein év Xgtorſ im Glauben, also auf unserer

gegenwärtigen mystischen Gemeinschaft mit Christo, so

kann auch unsere Theilnahme an seinem zuveÜua-Leben nicht

bloss eine zukünftige, sondern muss auch schon eine ge

genwärtige sein. Sonach müssen wir mit dem Moment,

wo wir die mystische Gemeinschaft mit Christo eingegangen

haben (wo wir durch das évööoao Gav Xgtotövév Xgtorſ övreg

geworden sind) d. h. aber mit der Taufe zugleich Christi

zt ve Ü ua erhalten haben, nehmlich als gegenwärtigen An
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fang und Angeld auf unsere dereinstige völlige Gleichgestaltung

mit seinem himmlischenztveÜua-Leben. So ist die Taufe als

der Moment des évööoaoGa töv Xototóv zugleich der Anfang

einer xau vóty g Lojg, nehmlich der Loº & vzr ve . u att

(Gal. 3, 27. Röm. 6, 4. 7, 6), welche wesentlich identisch

ist mit der Loj aicóvuog und ézrovgävuog des auferstandenen

Christus und unserer eigenen Auferstehung,– gleichsam nichts

als die gegenwärtige innerliche Anticipation des Zukünftig

Jenseitigen unter der Hülle der diesseitigen Stofflichkeit

der odgš.

Eine Wendung des christlichen Gedankens von unermess

licher Tragweite! Während das urchristliche Bewusstsein noch

weit überwiegend, fast könnte man sagen, ausschliesslich escha

tologisch gerichtet war, das diesseitige Christenleben aber eben

desswegen noch erst als Erwartung, nicht als Erfüllung, erst

als das Alte, das vergeht, nicht als das Neue, das besteht

(aid» orog, nicht aid uélo), erschien: so lässt Paulus die

„Neuheit des Lebens“ nicht erst mit der jenseitigen Vollen

dung, sondern schon mit dem diesseitigen Glaubensleben der

Messiasgemeinde beginnen. Und diese Verschiebung des zeit

lichen Anfangs wird sofort auch zur Umwandlung des Be

griffs selbst: die messianische Co wird ebendamit, dass sie

schon im diesseitigen Glaubensleben beginnt, ihres einseitigen

supranaturalen, apokalyptischen Charakters entkleidet und wird

zum neuen Christenleben im wahrhaft geistigen, im ethischen

Sinn des Worts, zur Erneuerung des voög, des denkenden,

fühlenden und wollenden Ich. Nicht zwar diess so, als ob

der eschatologische Sinn der christlichen Loo eliminirt würde;

vielmehr bildet dieser, wie schon bemerkt, in den betreffenden

Hauptstellen ein so integrirendes Moment, dass eine unbe

fangene Exegese gar nicht umhin kann, ihn als das Primitive,

der ganzen Entwickelung zu Grunde liegende, zu betrachten.

Aber dass eben aus der Wurzel des transscendent-eschatolo

gischen Begriffs für Paulus der immanent-ethische sich ent

wickelte, das ist die originelle und für die christliche Dog

matik so höchst fruchtbare Wendung*), die wir in letzter In

*) Nehmen wir hierzu noch, dass auch der andere Grundbegriff der

paulinischen Heilslehre, die Rechtfertigung, seine ursprüngliche Heimath

2 -
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stanz nichts anderem zu verdanken haben, als jener tief reli

giösen Glaubensmystik, in welcher Paulus sich schon eins

wusste mit „dem Sohne Gottes, der ihn geliebt und sich selbst

für ihn dargegeben habe.“

Wie der Begriff der messianischen Lo, so wurde auch

der des messianischen zrveÜua vom Standpunkt der paulini

schen Mystik aus umgewandelt. Dass man in der Taufe das

messianische zrveua oder den heiligen Geist bekomme, diess

lehrte Paulus in Uebereinstimmung mit der allgemeinen An

sicht des Urchristenthums. Allein sonst verstand man unter

diesem zrveua ein donum superadditum der messianischen

Zeit, welches als schlechthin supranaturale Kraft sich in

ausserordentlichen Wunderwirkungen (övvdueug) erweise. Bei

Paulus ist nun zwar wieder dieser Begriff des wunderwirken

den Geistes keineswegs eliminirt (cf. 1 Cor. 12), wohl aber

seines einseitigen supranaturalen Charakters entkleidet und

ergänzt nach der wahrhaft geistigen, ethischen Seite. Das

messianische zrve ua bleibt hier nicht mehr etwas dem Men

schen transscendentes und nur in ausserordentlicher, abrupter

Weise auf ihn einwirkendes, sondern es geht in den Christen

selber ein und wird zu seinem eigenen und stetig wirkenden

Lebensprinzip, zum Prinzip des xauvög ävOgozrog. Es ist ja

diess messianische zuveÜua hier nichts anderes als der mensch

liche Antheil an dem zuveÜua, welches Christus selbst zur

Substanz seines Lebens hat. Da nun der Gläubige sein Leben

in Christo und Christi Leben in sich hat, so wird also auch

das zrveÜua Christi mit dem eigenen zrveÜua des Christen zur

in der eschatologischen Vorstellung des messianischen Gerichts hatte;

erinnern wir uns ferner, dass genau ebenso schon in der Heilsbotschaft

Jesu selbst das entscheidende Wort: „das Himmelreich ist mitten unter

euch!“ aus einfacher Anticipation des jenseitig - äusserlichen Messias

reiches im diesseitig-innerlichen Gemeindebewusstsein entsprungen war:

so sind wir ja wohl hier auf rein empirischem Wege einem der tiefsten

Entwickelungsgesetze der Religionsgeschichte auf die Spur

gekommen, dem nehmlich: dass der religiöse Geist in dem Blüthenkelch

der farbenreichsten apokalyptischen Phantasieen seine tiefsten Mysterien,

seine fruchtbarsten Keime zu verbergen liebt, damit sie unter dem

Schutze jener Hülsen so weit heranwachsen und erstarken, bis sie fähig

sind, durch sich selber zu gedeihen und aus eigner Kraft Sturm und

Kälte zu trotzen.
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Substanz einer zauvi «tioug sich verschmelzen. Wirk

lich ist in vielen Stellen jeder Unterschied zwischen dem

zrveÜua Christi und dem eigenen des Christen aufgehoben,

wogegen an andern auch wieder beide sich gegenüberstehen,

wie aktives und passives Prinzip. Jedenfalls ist durch diese

aus der paulinischen Mystik hervorgegangene neue Lehre vom

christlichen zrveÜucx der Grund gelegt zu einer immanent

ethischen Auffassung des Christenthums.

Von unmittelbarer Folge war denn auch schon bei Paulus

selbst diese zu veÜua-Lehre für die Begründung der christ

lichen Sittlichkeit. Dieser Punkt war um so wichtiger,

als die paulinische Lehre von der Aufhebung des Gesetzes

durch die Gnade so leicht in unsittlich-libertinistischem Sinn

missdeutet werden konnte und von Freund und Feind wirklich

so missdeutet worden ist. Diese scheinbare Consequenz seiner

Gesetzeslehre widerlegt Paulus durch die wahre Consequenz

seiner zrveua-Lehre. Ist der Christ mit der Taufe in die

Gemeinschaft des gekreuzigten und auferstandenen Christus

getreten, so ist sein alter Mensch, dessen Prinzip die odg§

war, mit Christo gekreuzigt und ein neuer Mensch, dessen

Lebensprinzip das zrveTua ist, ist erstanden. Da nun das

zrveÜua das reine Element der himmlischen Welt ist, so kann

auch, was auf sittlichem Gebiet aus ihm hervorgeht, nur gut

sein und der Christ darf sich also bloss dem natürlichen Trieb

dieses ihm innewohnenden Geistes überlassen, um das Gute

zu thun; das Gute ist also für ihn, sofern er den Geist hat,

das wahrhaft Natürliche. Thut er hingegen das Böse, so folgt

er dem Begehren des Fleisches, dessen unreine Natur auf sitt

lichem Gebiet ebenso nur böse Früchte wirken kann, wie die

reine Natur des Geistes nur gute Früchte (Gal. 5, 19–23).

Aber da diess sündewirkende Fleisch nur das Prinzip des

alten, mit Christo gestorbenen Menschen war, so hat es an

den neuen mit Christo lebenden Menschen keinen Anspruch

mehr, es kann und darf über ihn nicht herrschen, er kann

und darf ihm nicht mehr zur Folgsamkeit verpflichtet sein

(Röm. 8, 12. 6, 14). Das Böse ist also für den Christen als

solchen das Widernatürliche, der Sünde Macht und Herrschaft

ist zugleich mit dem Gesetz, das ihr reizender Stachel war,

für den Christen prinzipiell aufgehoben. Die Forderung also,
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das Böse zu lassen und das Gute zu thun, ist für den Christen

die selbstverständliche Consequenz seiner neuen Natur: er

soll nur praktisch das bethätigen, was er faktisch

schon ist – ein Geistesmensch. („Leben wir im Geist,

so lasset uns auch wandeln im Geist! wandelt im Geist, so

werdet ihr des Fleisches Begehren nimmer erfüllen!“ Gal. 5,

25. 16).

So hat der Apostel seine zuveÜua-Lehre zum Prinzip einer

völlig neuen ethischen Weltanschauung gemacht, welche das

blosse Sollen einer unfreien Gesetzlichkeit, wie das blosse Be

lieben einer gesetzlosen Freiheit, also jüdische wie heidnische

Moral gleich gründlich überwindet und aufhebt zu einer Frei

heit, die sich selbst Gesetz ist, und einem Gesetz, das erst

recht frei macht. „Das Gesetz des Geistes des Lebens in

Christo hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des

Todes. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!“ (Röm.

8, 2. 2 Cor. 3, 17). Diess neue ethische Prinzip ist nicht

weniger ein Höhepunkt in der Geschichte der Moral, als die

Rechtfertigung durch den Glauben in der Geschichte der

Religion. Und wie eng beide zusammenhängen, geht aus

unserer ganzen Darstellung hervor, sofern ja eben die Mystik

des paulinischen Christusglaubens zu seiner zuveÜua-Lehre und

damit zum neuen ethischen Prinzip geführt hat.

Es liegt nun aber ganz in der dogmatisirenden Art des

Apostels, diesen Zusammenhang zwischen den ethischen Con

sequenzen und der religiösen Grundlage auch wieder in un

mittelbarer und objektiver Art zu fixiren, ohne die subjektiv

psychologischen Vermittelungen. Was im Glauben an den

Gekreuzigten subjektiv und ethisch vermittelt sich vollzieht:

das Sterben des alten Menschen oder des Fleisches als des

den natürlichen Menschen beherrschenden Lebensprinzips, das

knüpft der Apostel so an den Kreuzestod Christi an, als ob

es hier als objektive Thatsache einfürallemal geschehen wäre:

Christus selbst ist durch seinen Tod der Sünde abgestorben

(ausser Beziehung zu ihr getreten), in Christi eigenem Fleisch

ist am Kreuz die Sünde (als objektive Potenz gedacht) hin

gerichtet worden (Röm. 6, 10. 8, 3). Der Tod Christi be

kommt also damit eine neue Bedeutung: er ist nicht bloss

Sühnetod zur Tilgung der Schuld und Vermittlung der ideellen,
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zugerechneten Gerechtigkeit, sondern auch Vernichtung der

odg§ oder des reellen Sündeprinzips, Mittel also nicht bloss

der Versöhnung, sondern auch der reellen sittlichen Erneuerung

der Menschheit, ihrer Rechtfertigung nicht bloss, sondern auch

ihrer Gerechtmachung. Unzweifelhaft eine höchst bedeutsame

Ergänzung der paulinischen Lehre vom erlösenden Tod Christi,

weil hiermit das sittliche Moment der christlichen Erlösungs

idee mit dem religiösen (Versöhnung) in unmittelbarsten Zu

sammenhang gebracht und als gleich wesentlich hingestellt ist.

Nur ist diess nicht so zu verstehen, als ob diese sittliche Seite

der paulinischen Erlösungslehre die Hauptsache und der eigent

liche geistige Kern seines Dogmas gewesen wäre. Der Satz:

Christi leiblicher Tod hat die Macht der Sünde vernichtet, ist,

so unvermittelt hingestellt, genau ebenso ungeistig und unvoll

ziehbar, wie der andre: er hat die Schuld der Sünde stellver

tretend getilgt; beide Sätze bedürfen gleichermassen der Ver

mittelung durch den paulinischen Grundgedanken der mysti

schen Gemeinschaft des Glaubens mit Christo, wobei dessen

Tod nicht mehr ein einzelnes geschichtliches Ereigniss sinn

licher Art, sondern Erscheinung und anschaulicher Typus des

christlichen Heilsprinzips überhaupt und eben nur insofern eine

Heilsursache ist, als der Glaube in ihm das eigentliche geistige

Heilsprinzip anschaut und ergreift. So betrachtet, ist der Tod

Christi sühnend, weil der Glaube in ihm die versöhnende Liebe

Gottes anschaut (2 Cor. 5, 19. Röm. 5, 8. 8, 32), und er

ist Ueberwindung der Macht der Sünde, weil der Glaube aus

jener Versöhnung zugleich die Kraft der sittlichen Erneuerung

schöpft. Aber die Versöhnung bleibt darum doch dem Apostel

von Anfang bis zu Ende die Grundlage und die Hauptsache

seines Erlösungsdogmas, was eigentlich Niemanden auffallen

sollte, der bedenkt, dass das Christenthum in erster Linie

Religion und erst in zweiter Moral ist. Uebrigens bedarf es

nicht erst dieser religionsphilosophischen Reflexion, da schon

der exegetische Thatbestand klar genug spricht. Die Lehre

vom Sühnetod Christi zieht sich ganz gleichmässig durch alle

paulinischen Briefe hindurch und ist durchgängig der Angel

Punkt seiner Lehren von der Gerechtigkeit aus Gott und von

der Aufhebung des Gesetzes; noch mehr, sie ist der Angel

punkt seiner religiösen Grundstimmung, der vertrauenden,
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dankbaren Liebe. Hingegen die Lehre von der Vernichtung

des Fleisches und der Sünde in Christi Tod findet sich erst

mals Röm. 6–8 und hier genau besehen nur in den zwei

Versen 6, 10 und 8, 3. Ihre Wurzeln freilich ziehen sich

durch alle früheren Briefe hindurch und finden sich überall

da, wo der Apostel das Eintreten in die Angehörigkeit Christi

durch Glaube und Taufe als ein Mitsterben mit Christo, als

Gekreuzigtwerden der Welt und des Ich, des Fleisches mit

seinen Begierden darstellt, also namentlich Gal. 2, 19. 6, 14

5, 24. 2 Cor. 5, 14 ff. Nur aber erscheint hier diess „Kreu

zigen des Fleisches“ noch als das, was es ist: als ethischer

Prozess im Subjekt, das sein Gläubigwerden als ein Sterben

und Neuwerden (wie Paulus selbst seine Bekehrung) empfin

det. Und der „Fortschritt“ in Röm. 6–8 besteht sonach in

nichts anderem als in bestimmterer dogmatischer Fixirung,

aber damit zugleich auch Veräusserlichung jenes Grundge

dankens der paulinischen Glaubenslehre, der mit dem recht

fertigenden Glauben an den Versöhnungstod Christi so wenig

im Widerspruch steht, dass er vielmehr eben aus diesem her

ausgewachsen ist; wie denn auch noch im letzten paulinischen

Briefe, Phil. 3, 9 f., die Rechtfertigung durch den Glauben

und die mystische Glaubensgemeinschaft mit Christo zur un

löslichen Einheit verschlungen sind.

Uebrigens hängt die Lehre des Römerbriefs von der

Fleischestödtung im Tode Christi damit zusammen, dass über

haupt hier (Cap. 6–8) zum erstenmale von dem Apostel der

ethische o c g§-Begriff zur dogmatischen Verwendung

gebracht wird, nachdem er Gal. 5 erstmals zwar aufgestellt,

aber nur für die moralische Paränese gebraucht worden war.

Dass Paulus weder im Galaterbrief, noch Röm. 1–5 diesen

Begriff zur Begründung seiner Grundlehre von der Unmöglich

keit der Gesetzesgerechtigkeit benutzte, ist wohl ein unver

kennbares Zeichen davon, dass dieser océgS-Begriff nicht schon

zu den Grundlagen seines Lehrsystems gehörte (wie diess

meist dargestellt wird). Sondern ohne Zweifel ist ihm dieser

moralische odgS-Begriff in Analogie und Consequenz des ent

sprechenden zu veÜua-Begriffs erst entstanden. Wir sahen oben,

wie der ursprüngliche transscendent-physische Begriff des

ztveÜua unter dem Einfluss der paulinischen Glaubensmystik
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eine ethische Wendung bekam. Von da aus lag es sehr nahe,

auch dem physischen océgS-Begriff, wie er in der hebräischen

Weltanschauung das stehende Gegenstück zum transscendent

physischen zrveÜucx-Begriff bildete, eine entsprechende ethische

Wendung zu geben, da wenigstens, wo er dem zwveÜua auf

ethischem Gebiet gegenübertritt; denn sonst ist auch bei Paulus

die océgš nur eben die vergängliche und schwache Stofflichkeit

des geschöpflich-irdischen Daseins. Kurz also: der eigentliche

(moralisch zugespitzte) Dualismus von océgS und zrveÜua ist

nicht ein Element der philosophischen Anthropologie des Paulus

und eine Voraussetzung seiner Dogmatik, sondern ist ein ziem

lich vermitteltes Produkt seiner christlichen Spekulation, der

psychologische Reflex seines dogmatischen Ge

gensatzes von Sünde und Gnade. Genau ebenso ver

hält es sich mit des Johannes sogenanntem „Dualismus.“ Diess

ist der Grund, warum hier wie dort die Anwendung philosophi

scher Categorieen oder Zurückführung auf den metaphysischen

Dualismus philosophischer Systeme entschieden unzulässig ist

und nur Verwirrung und Entstellung erzeugt.

Der das paulinische Denken beherrschende Gegensatz von

Sünde und Gnade stellte sich uns zuerst dar in den religiösen

Categorieen: Gesetz und Glaubensgerechtigkeit; sodann in den

ethisch-psychologischen Categorieen: Fleisch und Geist. Er

bekommt endlich seinen prägnantesten und umfassendsten

Ausdruck in der Gegenüberstellung der weltgeschichtlichen

Typen: Adam und Christus oder: erster und zweiter

Adam. Von der Höhe der christlichen Geschichtsphilosophie

des Apostels theilt sich die Menschheitsentwickelung in zwei

Perioden von entgegengesetztem religiös-sittlichem Charakter.

Die erste Periode, deren Anfänger und Repräsentant der erste

Adam ist, stand unter der Herrschaft der Sünde, des Fleisches,

des Todes, des Gesetzes (als Zuchtmeisters der unter der

Sünde Verschlossenen und als Reizes zur Sündenwirkung des

Fleisches); Adam also repräsentirt das Prinzip der Sünde, des

Todes und der Knechtschaft. Christus hingegen wurde der

zweite Adam, weil Anfänger einer neuen religiös-sittlichen Ent

wickelung der Menschheit, die nicht mehr unter dem Gesetz,

sondern unter der Gnade, nicht mehr unter der Herrschaft des

Fleisches, sondern unter der des Geistes, nicht mehr im Verhältniss

--
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der Knechtschaft, sondern der Kindschaft zu Gott steht, nicht

mehr dem Tode verfallen, sondern im Besitz des (dauernden)

Lebens ist. Beiderseits aber sieht Paulus in dem Anfänger

einer Gattung zugleich den Träger des Gattungstypus oder des

sie beherrschenden Prinzips. So wird ihm denn auch Christus,

als der Anfänger einer gotteskindschaftlichen Menschheit, zum

personificirten Prinzip der Gotteskindschaft, zum absoluten

Ideal des Gottessohnes schlechthin. Mit dieser Identificirung

aber der geschichtlichen Person und des absoluten Prinzips

wird die erstere den Schranken des Endlichen entrückt, ihr

Ausgang wird in den Himmel und die Ewigkeit zurückver

legt: Christus wird zum präexistenten himmlischen Menschen,

der in der Fülle der Zeiten vom Himmel her gesandt wird,

um unser Sündenfleisch anzunehmen und in dessen Tod der

Sünde Schuld und Macht zu tilgen, durch seine Auferstehung

aber zum belebenden Geist für die Menschheit zu werden,

damit wir durch die Gemeinschaft seines Geistes selbst auch

in Geistesmenschen und Gotteskinder nach dem Bilde des „Erst

gebornen unter vielen Brüdern“ verwandelt würden. So fasst die

Christologie die Grundgedanken des paulinischen Evangeliums in

sich zusammen und spiegelt dasselbe namentlich auch nach seinem

Ursprung treu ab; denn auch sie, wie das ganze Lehrsystem,

stammt weder aus Ueberlieferung her, noch ist sie aus ab

strakter Spekulation oder aus fremdartigen Philosophemen ent

standen, sondern sie stammt aus der Reflexion auf die in Tod

und Auferstehung Christi gegebenen Heilsgüter, wie sie sich

dem Glauben des Paulus als innere Erfahrungsthatsachen dar

stellten. Das Bewusstsein, im Glauben an den Gekreuzigten

und Auferstandenen selber ein „neuer Mensch“ geworden, aus

der Knechtschaft des Fleisches und Gesetzes zur Freiheit des

Geistes der Kindschaft hindurchgedrungen zu sein – diess

Bewusstsein, auf die Gesammtheit der Gläubigen ausgedehnt,

ergibt ja von selbst für den Ursacher dieser Umwandlung den

Begriffdes „zweiten Adams,“ des „belebenden Geistes,“ des „erst

gebornen Gottessohnes,“ „Urbilds der geistigen oder himmlischen

Menschen“ (1 Cor. 15. Röm. 8, 29). So haben wir hier die erste

dogmatische Christologie d. h. eine Christuslehre, welche

wesentlich Exposition des christlichen Bewusstseins der Gemeinde

in Form von Aussagen über die Person ihres Stifters ist. Als
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freier (spekulativer) Ausdruck der christlichen Idee hat sie

jene ideale Höhe und Weite, vermöge welcher sie sich zum

Anknüpfungspunkt für alle weitere christliche Spekulation

eignete; aber die Verknüpfung der Idee mit der geschicht

lichen Person des Stifters und zumal mit seiner grössten sitt

lichen That, dem Opfertod am Kreuz, gibt dem idealen Ge

danken zugleich die reale Kraft des religiösen Pathos, der ge

müthlichen Sympathie und erzeugt eben damit jene Mystik

des Gefühls, die wir überall in der Religionsgeschichte als

den eigentlichsten und fruchtbarsten Quell religiösen Lebens

und Denkens finden. Ja diese Mystik führt sogar ganz un

mittelbar zur Spekulation; denn indem das fromme Subjekt

sich mit seinem Objekt im sympathischen Gefühl eins fühlt,

wird ebendamit die Schranke des individuellen Lebens, der

Besonderung des Einzelnen gegen Einzelne aufgehoben, das

Besondere zum Allgemeinen erhoben, also dasselbe in der un

mittelbaren Form des Gefühls vollzogen, was die Spekulation

in der vermittelten Form des Gedankens thut. So hängen

denn auch die tiefsten Spekulationen des Paulus über den

zweiten Adam, den Geistesmenschen und dgl. in der That zu

letzt nur an der Tiefe seines religiösen Gemüths. Das sollte

mehr beachtet werden, als es in den neueren Darstellungen ge

wöhnlich *) geschieht, welche – immer nur an den Dialektiker

Paulus denkend – auf dem Sprung stehen, ihn in einen

spitzfindigen Scholastiker zu verwandeln, von dem man wahr

lich nicht begreifen könnte, wie er zu dem grossen Heiden

apostel geworden, der alles Raisonniren gefangen zu nehmen

wusste unter den Gehorsam Christi (2 Cor. 10, 5).

Schliesslich ist noch die Frage aufzuwerfen, ob der pau

linische Lehrbegriff, wie er hier im Abriss gegeben wurde,

überhaupt als ein fertiges Ganze dargestellt werden dürfe oder

*) Eine entschiedene Ausnahme macht in dieser Beziehung nur die

Darstellung von Reuss, histoire de la théol. chrét. au siècle apostolique,

die freilich nach der andern Seite wieder einer Ergänzung bedarf, so

fern sie die judaisirende Form des paulinischen Dogmatisirens zu wenig

zum Recht kommen lässt.
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ob er Wandlungen und Entwickelungen durchlaufen habe, die

auch für die Darstellung massgebend sein müssten? Die Beant

wortung dieser Frage hängt nun natürlich wesentlich ab von

dem kritischen Urtheil über die Echtheit oder Unechtheit der

einzelnen unter Pauli Namen auf uns gekommenen Briefe.

Da eine allseitige Untersuchung der kritischen Fragen ausser

halb des Planes dieses Werks liegt – nur insoweit gehört das

Kritische herein, als es von dem Dogmatischen bedingt ist,

welches im Verlaufe des Buchs uns beschäftigen wird – so

kann ich hier nur zur vorläufigen Orientirung des Lesers

meine kritischen Ansichten in Kürze aussprechen.

Ich halte für echt ausser den vier unbestrittenen Briefen

auch den ersten an die Thessalonicher, den an Philemon und

den an die Philipper, für unecht unbedingt den an die

Epheser und die drei Pastoralbriefe, bedingt den zweiten

an die Thessalonicher und den an die Colosser. Bei diesen

beiden und besonders beim letztern scheint mir die Sache so

zu stehen, dass er sich ebensowenig in allen Theilen als echt, wie

in allen Theilen als unecht begreifen lässt; bei solcher Sachlage

wird wohl kaum eine andere Auskunft übrig bleiben als die

von Holtzmann in der neuesten Schrift über Colosser- und

Epheserbrief durchgeführte Ansicht, dass unserm Colosser

brief ein echter paulinischer Brief zu Grunde liege,

der von späterer Hand überarbeitet worden sei.

Nur kann ich den Ueberarbeiter nicht (mit Holtzmann) in dem

Verfasser des Epheserbriefs finden, sondern halte ihn für einen,

dem Verfasser des Hebräerbriefs nahestehenden, paulinischen

Alexandriner. Was die Ausscheidung des Ursprünglichen vom

Ueberarbeiteten betrifft, so habe ich bei aller Anerkennung

des scharfsinnigen Versuchs von Holtzmann doch gegen man

ches Einzelne desselben meine Bedenken und getraue mir eine

bestimmte und vollständige Ausscheidung und Rekonstruktion

des Ursprünglichen nicht durchzuführen. Da nun jedenfalls

die Eigenthümlichkeiten des Briefes vom Ueberarbeiter her

rühren, so ist er im Wesentlichen als Denkmal einer nach –

paulinischen Fortbildung des Paulinismus zu be

nutzen und zwar mit dem Hebräer- und Barnabasbrief zu

sammen, als erste Form dieser Weiterentwickelung,

wie sie wesentlich durch alexandrinische Einflüsse bedingt ist.
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Die zweite Phase derselben ist hauptsächlich durch den

Epheserbrief repräsentirt, dessen kirchliche Unionstendenz

schon durch den 1. Clemens- und 1. Petribrief vorgebildet ist.

Die dritte Phase, durch die Pastoral- und Pseudoignatianischen

Briefe repräsentirt, zeigt den Paulinismus in den allgemein

kirchlichen (katholischen) Glauben übergegangen. Wie sich

im Spiegel dieses katholisirten Paulinismus der ursprüngliche

Paulinismus und seine geschichtlichen Kämpfe in gedämpftem

Lichte reflektiren, wird zuletzt aus der Apostelgeschichte zu

zeigen sein.

Mit diesen Phasen des nachpaulinischen Paulinismus wird

sich der II. Theil dieses Buches zu beschäftigen haben.

Den Gegenstand des I. Theils aber bildet der ursprüng

liche paulinische Lehrbegriff, wie er aus den

echten Briefen zu entnehmen ist. Unter diesen finden nun

zwar ebenfalls derartige Differenzen statt, dass sich ein Fort

gang des dogmatischen Denkens des Apostels ersehen lässt;

allein derselbe besteht hier nicht in Umbildung, sondern nur

in bestimmterer dogmatischer Aus- und Durchbildung. Daher

liegt hier nach meiner Ansicht kein triftiger Grund vor, die

Darstellung des Ganzen nach zeitlich auf einander folgenden

Entwickelungsphasen auzuordnen; vielmehr entspricht der

wesentlichen Einheit der Grundanschauungen, wie sie in den

echten Briefen unleugbar vorliegt, auch nur eine einheit

liche Gesammtdarstellung des Lehrbegriffs, wo

bei im Einzelnen immerhin auf die Nuancen der früheren und

späteren echten Briefe aufmerksam zu machen sein wird. Da

bei ist nicht ausser Acht zu lassen, dass diese Verschiedenheiten

unter den echten Briefen auch durch die lokalen Anlässe be

dingt waren. Finden wir im 1. Thessalonicher-Brief von der

Rechtfertigungslehre nichts, so tritt ja auch in den Corinther

briefen dieser Begriff sehr zurück, gewiss beidemal aus demsel

ben naheliegenden Grund: weil eben in einer rein heidenchrist

lichen Gemeinde zur Exposition der Rechtfertigungslehre in ihrer

bestimmten Form, wie sie durch die Categorieen des jüdischen

Denkens bedingt war, kein Grund vorlag; ihr Kern, die Lehre

von der Gnade Gottes in Christo, fehlt darum doch diesen

Briefen keineswegs. Eher könnte man das Fehlen des océg§

Begriffs im 1. Thessalonicherbrief für ein Zeichen dafür
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nehmen, dass dieser Begriff in seiner bestimmt dualistischen

Bedeutung sich dem Paulus erst später ausgebildet habe; denn

Anlass, ihn zu brauchen, wäre im Thessalonicherbrief genug

gewesen. Was aber ferner den Philipperbrief betrifft, so steht

er nach meiner Ueberzeugung dem Römerbrief, sowohl in

Beziehung auf Dogmatisches, als auf Parteiverhältnisse, min

destens ebenso nahe, als dieser dem Galaterbrief, wogegen

er von allen Eigenthümlichkeiten des Colosser- und Epheser

briefs gar keine zeigt. Ich halte desshalb die Zusammen

stellung dieser drei Briefe unter gemeinsamer Rubrik, wie sie

jetzt in beiden Lagern *) der neutestamentlichen Theologie Sitte

geworden ist, für entschieden verfehlt und glaube, dass sie

bald wieder abkommen wird. Sobald man sich jeden einzelnen

dieser Briefe genauer für sich ansieht, findet man, dass zu

nächst einmal keiner mit den beiden andern dieselbe Grund

richtung theilt, sodass sie also jedenfalls einzeln und nicht ge

meinsam darzustellen wären; sodann aber zeigt sich weiter,

dass zwar Colosser- und Epheserbrief nahe verwandt sind unter

*) Die Vertreter der Echtheit dieser drei Briefe, welche doch alle

drei zusammen unter der Rubrik „Gefangenschaftsbriefe“ von den älte

ren trennen und gesondert darstellen (Weiss, R. Schmidt, Sabatier),

sind in der misslichen Lage, erklären zu sollen, warum denn der Apostel

in der Gefangenschaft mit einemmal auf eine neue Lehrweise gekommen

sei? Sollte die kurze Zeit zwischen der Abfassung des Römerbriefs und

der Gefangenschaft hingereicht haben, um eine so tiefgehende Umbildung

wie zwischen jenem Brief und dem an Colosser und Epheser zu ermög

lichen? Und selbst diess höchst Unwahrscheinliche vorausgesetzt, wie

will man es dann erklären, dass der vermeintlich letzte unter diesen

drei „Gefangenschaftsbriefen“, der Philipperbrief, von jenen tiefgehen

den dogmatischen Wandelungen des Apostels gerade am wenigsten oder

eigentlich gar nichts zeigt, sondern dem Römerbrief wieder ganz nahe

steht? Sollte man nun hier wieder eine Rückbildung im dogmatischen

Denken des Paulus annehmen? Aber so sehr wandelbar dürfen wir

uns doch wohl einen Apostel Paulus nicht denken! (cf. dazu auch die

treffenden Bemerkungen von Holtzmann, a. a. O. S. 230, unten.) –

Ehe diese Schwierigkeiten, wie sie die halbkritische Ansicht von den

„Gefangenschaftsbriefen“ drücken, genügender gelöst sind, als bis jetzt

irgendwo zu finden ist, wird die Behauptung von Weiss (neutest. Theol.

2. Aufl. S. 203, Anm.), dass „die Gefangenschaftsbriefe mit einander

stehen und fallen“ – eben eine Behauptung bleiben.
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einander und gemeinsam stark abweichen vom Urpaulinismus,

dass hingegen der Philipperbrief mit jenen beiden ebenso

wenig gemein hat, als mit den ältern und zweifellos echten

Briefen viel, und dass seine eigenthümliche Haltung eben ge

rade die ist, wie sie der Persönlichkeit des Paulus überhaupt

und seinen persönlichen Verhältnissen zur Zeit der Abfassung

und gegenüber dieser Gemeinde insbesondere trefflich ent

spricht, während gerade diese individuelle Färbung bei jedem

andern Verfasser sehr schwer zu erklären wäre*). -

Was endlich die Darstellung des urpaulinischen Lehrbe

griffs betrifft, so lässt sich fragen, ob hierbei nicht der gene

tische Gang, wie ihn der kurze Abriss dieser Einleitung ge

schildert hat, zu Grunde gelegt werden sollte. Gerade der

Hauptzweck dieses Buchs, den organischen Entwickelungsgang

des Dogmas in seinen paulinischen Anfängen nachzuzeichnen,

konnte diess zu fordern scheinen. Allein die Durchführung

dieses Prinzips würde einmal zu gar zu vielen Wiederholungen

geführt haben, und dann wäre dadurch der Ueberblick über

die paulinische Grundlegung der einzelnen dogmatischen Lehren

sehr erschwert worden. Daher zog ich es vor, die organische

Entwickelung der paulinischen Gnosis aus ihrer einheitlichen

Wurzel heraus nur als Abriss einleitungsweise vorauszuschicken,

im Uebrigen aber den Stoff so ziemlich nach den gewöhnlichen

dogmatischen Locis zu ordnen, doch so, dass ich zugleich

möglichste Rücksicht auf die Stellung jedes Dogmas im pau

linischen Lehrgang zu nehmen bestrebt war. Aus einem ge

wissen Compromiss also der beiderseitigen Rücksichten ergab

*) Ueber die Echtheit des Philipperbriefs vgl. man Hilgenfeld's

Aufs. in der Z. f. w. Th. 1871, 3. H. S. 309 ff. und 1873, 2. H. S. 178 ff.

und für den 1. Thessalonicherbrief ebendass. 1862, 3. H. und 1866, 3. H.

Uebrigens kann ich bei dieser Gelegenheit den Wunsch nicht unter

drücken, dass doch bald von kompetenter Feder ein Handbuch der neu

testam. Einleitung oder urchristlichen Literaturgeschichte erscheinen möchte,

welches die gesicherten und gesichteten Resultate der neueren

Kritik zusammenstellte. Der Mangel eines solchen wird sehr fühlbar bei

Arbeiten wie der vorliegenden, welche nicht unmittelbar selber Kritik

treiben wollen, wohl aber dieselbe voraussetzen müssen, und sich daher

einfach auf kritische Standardworks sollten berufen können.



32 Einleitung.

sich mir folgende Anordnung: Sünde und Gesetz, Erlösung

durch Christi Tod, Person Christi, Rechtfertigung durch den

Glauben, Leben im Geist, christliche Gemeinschaft, Vollen

dung des Heils. – Den Uebergang zur weitern Geschichte

der Fort- und Umbildung des Paulinismus muss eine Dar

stellung des ursprünglichen Verhältnisses zwischen ihm und

der judaistischen Richtung bilden, worin die Parteiverhältnisse

in ihren verschiedenen Gestaltungen nach dem Galaterbrief,

nach den Corintherbriefen, nach dem Römer- und Philipper

brief zu schildern sind.



I. Theil.

Darstellung der paulinischen Lehre.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 3
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Erstes Capitel.

Die Sünde und das Gesetz.

Indem wir die Lehre von der Sünde zum Ausgangspunkt

der Darstellung des Lehrsystems machen, folgen wir der logisch

systematischen Anordnung, wie sie der Apostel selbst im

Römerbrief einhielt, indem er Röm. 1, 18 – 3, 20 die

These von der Glaubensgerechtigkeit negativ vorbereitete

und stützte durch die Nachweisung der thatsächlichen

Allgemeinheit der Sünde bei Heiden und Juden.

Aber so passend eine solche Berufung auf die erfahrungs

mässige Thatsächlichkeit den Ausgangspunkt einer Darlegung

bildet, welche die eigenthümliche Lehre des Apostels dem Be

wusstsein der Leser dadurch nahebringen wollte, dass sie an

allgemein zugestandene Erfahrungswahrheiten anknüpfte, so

wenig konnte doch ein derartiger Induktionsbeweis aus der

Erfahrung an und für sich und für das dogmatische Bewusst

sein des Apostels das grundlegende und tragende Prinzip für

die ganz originelle Idee von der Glaubensgerechtigkeit bilden.

Schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil ein solcher In

duktionsschluss aus der Häufigkeit einer Erscheinung auf deren

durchgängige Allgemeinheit immer nur relative Wahrheit oder

Wahrscheinlichkeit ergibt, nie die absolute Gewissheit eines

dogmatischen Prinzips. Hier zumal bestehen die Erfahrungs

thatsachen, auf welche der Beweis sich stützt, der Natur der

Sache nach aus so groben That sünden, wie sie beim Blick

auf allgemeine sittliche Zustände zunächst in die Augen

3*
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springen und für den Durchschnittscharakter einer Menge,

eines Volks, Zeitalters und dgl. allerdings auch bezeichnend

sind, welche aber zu dem Schluss auf die gleiche Verderbtheit

aller Einzelnen noch lange nicht berechtigen. Im Gegentheil zeigt

ja dieselbe Erfahrung, welche die durchschnittliche sittliche Ver

derbtheit der Menge beweist, doch auch immer einzelne Aus

nahmen, zeigt jedenfalls Stufenunterschiede der verschiedensten

Variationen zwischen Besseren und Schlechteren – Thatsachen,

die sich an und für sich ganz wohl als gegentheilige Instanzen

gegen den Induktionsschluss auf die Allgemeinheit der Sünde

gebrauchen liessen und auch oft schon so gebraucht wurden.

Soviel also ist jedenfalls klar, dass ein Beweis aus der Er

fahrung, wie ihn Röm. 1, 18–3, 20 für die Allgemeinheit

der Sünde führt, nur unterstützende Kraft haben kann

für eine Theorie, die ohne diess schon und auf tieferen

Gründen beruhend feststeht.

Diese Theorie erörtert Paulus hauptsächlich an zwei an

dern Stellen (Röm. 5, 12 ff. und Röm. 7), beidemal im Zu

sammenhang odér aus Anlass einer dogmatischen Auseinander

setzung über das Verhältniss der Heilswirkung Christi zum

Gesetz oder zur alten, vorchristlichen Oekonomie; woraus

schon erhellt, dass die dogmatische Theorie von der Sünde dem

Apostel ihren eigentlichen Grund und Stützpunkt in seiner

Lehre von der Erlösung hatte.

Die Sünde als Prinzip der vorchristlichen oder natür

lichen Menschheit.

Die hierfür klassische Stelle Röm. 5, 12–21 ist nur dann

richtig zu verstehen, wenn man von dem Gesichtspunkt aus

geht, dass der Apostel hier nicht sowohl eine Lehre von der

Sünde aufstellen, als vielmehr seine Rechtfertigungslehre da

durch stützen wollte, dass er sie in einen grossartigen Rahmen

religionsphilosophischer Geschichtsbetrachtung einfügte. Jener

paradoxe Begriff einer objektiven (von Gott aus dem Men
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schen ohne Rücksicht auf dessen subjektive Lebensbeschaffen

heit einzig um Christi willen geschenkten) Gerechtigkeit

sollte schliesslich, nachdem er von 3, 21 an im Einzelnen

erhärtet worden war, nun auch noch durch eine religions

philosophische Parallele annehmlich gemacht und seiner schein

baren Ausserordentlichkeit und Willkührlichkeit entkleidet wer

den. Er erhält nehmlich sein formal genau entsprechendes,

material freilich entgegengesetztes Pendant oder Antitypon

an einer ebenso objektiven, ohne Rücksicht auf die subjek

tive Lebensbeschaffenheit der Einzelnen über Alle um Adams

willen verhängten Herrschaft der Sünde und des Todes.

Dass diess die Absicht der mit öozreg v. 12 eröffneten Parallele

ist, ergibt sich klar aus den Versen 18. 19. 21, worin die (durch

Einschiebung der Differenzpunkte in vv. 15–17 unterbrochene)

Vergleichung Adams und Christi nach der formalen Aehn

lichkeit ihrer beiderseitigen Wirkungen ausgeführt ist. Dass

durch des Einen Christus Gehorsam die Vielen (Gläubigen)

als Gerechte hingestellt werden (in das Verhältniss von Ge

rechten zu stehen kommen), oder dass die Gnade, ver

mittelt durch Jesum Christum, eine Herrschaft mittelst Gerech

tigkeit zum ewigen Leben übe, dieses Thema des letzten

Abschnitts, welches schon 1, 17 als das Hauptthema des Briefs

vorangestellt worden war, sollte hier abschliessend (denn

Cp. 6 geht zu anderen Gedanken über) rekapitulirt und zu

gleich durch die Parallele mit der Sünde erhärtet werden.

Es wird für das richtige Verständniss der ersten Verse

der Vergleichung wichtig sein, die Tendenz derselben aus dem

Schluss (v. 21) genau zu erkennen. Gegenüber steht sich hier

die Herrschaft der Sünde, die sie übt im Tode (nehmlich in

dem sie sich als die den Menschen Tod verursachende Macht

erweist), und die Herrschaft der Gnade mittelst Ge

rechtigkeit zum ewigen Leben; ewiges Leben ist das

mittelbare Endziel der Gnadenherrschaft, Gerechtigkeit aber

die Mittelursache und unmittelbare Wirkung der Gnade. Und

eben darauf, dass Gerechtigkeit der unmittelbare Gnadenerweis

sei, worin die souveräne Herrschermacht der Gnade sich zu

nächst bethätige, liegt der Hauptnachdruck des ganzen Ge

dankens. Diesem Verhältniss von Gerechtigkeit und Leben

entspricht auf der andern Seite der Parallele das von Sünde



Z8 Die Sünde und das Gesetz.

und Tod. Der Hauptnachdruck liegt hier darauf, dass die

Sünde eine souveräne Herrschaft übe, welcher Alle durch die

eine Sündenthat Adams unterstellt wurden (éßaoiſ.evoev

äuagtia v. 21, äuagro/o zareotá0yoav oi zroſoi v. 19).

Und zwar besitzt die Sünde diese Herrschermacht ebenso auf

Grund eines göttlichen Gerichtsaktes (xgiua, xatáxgtua vv. 16.

18), wie andererseits Gerechtigkeit und Leben zu ihrem letzten

Grund einen göttlichen Gnadenakt (xdguoua) haben. Und

wie dort das Leben als der durch die Mittelursache der Ge

rechtigkeit erzielte Endzweck der Gnade erscheint, so hier

der Tod als die letzte Wirkung des xgua und als die un

mittelbare Wirkung der äuagtia, welche eben in dem Tod

wirken ihre despotische Gewalt manifestirt. Wenn nun auch

in den vorangehenden Versen 14–17 nur von der Herrschaft

des Todes in Folge von Adams Sünde die Rede ist, so er

sehen wir eben aus vv. 19 und 21, dass doch nicht sie die

Hauptsache im ganzen Abschnitt ist, sondern die Sünden

herrschaft, welche sich zur Todes herrschaft wie der Real

grund zur äusseren Wirkung und Erscheinung verhält. Eben

desswegen aber, weil die Sündenherrschaft in der Todesherr

schaft zur Erscheinung kommt, dient die letztere, als das un

mittelbar erfahrungsmässig gegebene, zum Erkenntniss

grund für jene; und als der Erkenntnissgrund musste das

Herrschen des Todes in der logischen Argumentation von

vorneherein natürlich vorantreten, wobei aber die Voraus

setzung immer die ist, dass, wie der Tod überhaupt in der

Sünde, so auch das Herrschen des Todes von Adam an in der

von Adams Sünde ausgegangenen Herrschaft der Sünde seinen

Realgrund habe. -

Gehen wir mit diesen aus dem Zusammenhang und be

sonders dem Ende des Abschnitts gewonnenen Ergebnissen an

die uns hier direkt angehenden Verse 12–14: so ist zuvörderst

klar, dass á uagt ia v. 12 nicht eine einzelne Thatsünde

bezeichnet, sondern die Sünde als ein Allgemeines, welches

Subjekt von Prädikaten sein kann, wie ßaou/eöeuv (v. 21),

xvgue euv (6, 14), éztt Ovuiav xategy&Leoôat (7,8), das hin

gerichtet wird (8, 3), unter das der Mensch verkauft ist

(7, 14), von dem (oder: von dessen bindendem Gesetz) der

Christ befreit ist (6, 22. 8, 2); kurz also: es ist die Sünde
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als eine allgemeine Macht, ein objektives Prinzip,

das, von jedem Menschen und sonach auch von allen zusammen

unterschieden, Ursache von Wirkungen in ihnen ist, nehmlich

einerseits von sündigen Begierden und Handlungen (7, 8 ff.),

andererseits vom Erleiden des Todes als des téog, der öpcº

vua rg äuagtiag (6, 21. 23). – Von der Sünde in diesem

objektiven Sinn heisst es, dass sie „durch einen Menschen

(nehmlich durch die Sünde Adams, ztagcßaoug Aöcu v. 14)

in die Welt (den Complex des geschöpflichen Daseins)

hereingekommen“ sei, also den Anfang nicht nur ihrer

Erscheinung, sondern auch ihres Daseins genommen habe,

während sie vorher noch gar nicht da war. – „Und durch die

Sünde der Tod“; auch er gedacht als objektive Macht, von

welcher ein Baou/eüeuv ausgesagt werden kann (vv. 14. 17),

doch nicht so, dass er als souveräner Herrscher der Sünde

koordinirt wäre, sondern wie sein In die Welt hereinkommen

nur eine Folge des der Sünde war, so auch dient er nur der

Sünde als Mittel der Ausübung und Darstellung (Manifestation)

ihrer Herrschaft (v. 21). – „Und so ist der Tod zu

allen Menschen hindurchgedrungen, auf Grund

dessen, dass sie Alle gesündigt hatten“. Oütog

d. h.: zu Folge des Ebengesagten, nehmlich zu Folge davon,

dass der Tod einmal mit und durch des Einen Sünde in die

Welt gekommen war, drang er nun auch zu allen einzelnen

Menschen hindurch; die Herrschaft des Todes, einmal als ob

jektive Macht in die Welt getreten, erstreckte sich sofort auf

die Gesammtheit der Menschen, war eine unbedingt allgemeine,

also nicht mehr erst noch durch besonderes Thun der Ein

zelnen für sich bedingt und hervorgerufen, sondern unmittel

bar auf Grund ihres einmal durch den Einen Adam

in der Welt. Aufgetretenseins (oüttog) war sie auch schon die

Alle beherrschende Macht. Nun ist ja aber der Tod über

haupt und überall nur Folge und Erscheinung der Sünde; so

nach muss auch sein öue Geiv eig zrävtag Folge davon sein,

dass die Sünde Sache. Aller war. Diess besagen die Worte:

êq zrévre uagrov. Die Schwierigkeit liegt nun aber

hier in dem Nebeneinanderstehen von zwei scheinbar ganz

widersprechenden Begründungen der allgemeinen Todesherr

schaft: einerseits in der einen Sündenthat des Einen Adam
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(oürog) und andererseits in der Sündenthat Aller (denn Lexikon

und Grammatik fordern, dass juagrov vom Sündethun und

zwar der Aor. von einem bestimmten historischen Fall ver

standen werde). Allein eben in diesem harten und völlig un

vermittelten Nebeneinanderstehen der beiderlei Begründungen

liegt ohne Zweifel der Wink, dass sie nach des Apostels Sinn

eigentlich nicht als zweierlei, sondern als eines und

das selbe zu verstehen sind, dass also die Sündenthat

Adams zugleich und als solche schon auch die

Sündenthat Aller gewesen ist. Natürlich lässt sich

diess nur so denken, dass in der That Adams als des repräsen–

tirenden Haupts der Gattung diese selbst vermöge einer ge

wissen moralischen oder mystischen Identität mit ihrem Ver

treter mitbeth eiligt war; eine derartige Identificirung des

Thuns oder Leidens einer Vielheit mit dem ihres Hauptes,

gleichsam ihrer personificirten Einheit, ist ein dem Paulus

keineswegs fremder Gedanke, wie ein Blick auf die beiden

verwandten Stellen zeigt: 2 Cor. 5, 14: ei eig zrég zrävtov

áztéGavey, äga oi zrävteg äztéGavov und 1 Cor. 15, 22:

öozreg év tº 1óäu zrävreg ázroG vjoxovouv, oüttog év tº Xotorſ

zrävveg Loozrot joovtau. Uebrigens ist der angegebene Sinn des

Satzes ép' zr. F. sowohl durch den ganzen Zusammen

hang der Stelle, welcher durch jede andere Deutung der Be

weisnerv durchschnitten würde, als auch durch das unmittelbar

Vorangehende und Nachfolgende gefordert; durch das Vor

angehende: denn würde man das uagrov von den persön

lichen Sündenthaten der Einzelnen für sich verstehen, so wären

ja diese selber der Grund von ihrem Todesloos, was im di

rekten Widerspruch zum letzten Satze stünde, nach welchem

vielmehr der Tod so d. h. in Folge der einen That Adams

unmittelbar auf Alle gekommen war. Der Gedanke des

Hauptsatzes darf ja doch durch den angefügten Relativsatz

nicht aufgehoben, sondern bloss näher bestimmt werden; wenn

also der Hauptsatz hier die Herrschaft des Todes über Alle

als unmittelbare Folge der That Adams hingestellt hat, so

kann der Relativsatz nicht im Widerspruch dazu die Herr

schaft des Todes über die Einzelnen durch deren persönliche

Sündenthaten begründet oder auch nur vermittelt sein lassen,

wohl aber kann er den im Hauptsatz enthaltenen Gedanken
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eines unmittelbaren kausalen Zusammenhangs der Sünde Adams

mit dem Tode Aller näher bestimmen durch den vermit

telnden Gedanken, dass in der Sünde Adams nicht bloss die

objektive Herrschaft des Todes über Alle, sondern auch eben

sosehr – und zwar als das logische Prius von jenem (daher:

ép' ) – die objektive Herrschaft der Sünde über Alle ihren

Grund habe; der Relativsatz kann nicht einen neuen Grund

angeben wollen, der dem im Hauptsatz behaupteten unmittel

baren Causalzusammenhang zwischen Adams Sünde und Aller

Erleiden die Spitze abbräche, sondern er kann nur einen sol

chen Grund für das Todesloos Aller angeben wollen, welcher

in jenem Causalzusammenhang selbst schon mit enthalten

ist und also eben nur ein Moment an diesem Ursächlichkeits

verhältniss ausmacht. – Allerdings ist das Wort uagrov für

sich allein zweideutig; es könnte an und für sich auch von

den persönlichen Sündenthaten der Einzelnen verstanden wer

den und abgesehen vom Zusammenhang wäre freilich diess

das näherliegende. Allein die in v. 12 etwa noch zu findende

Unbestimmtheit wird vollends aufgehoben durch die Argu

mentation der nachfolgenden Verse: „ Denn bis auf das

Gesetz war zwar Sünde in der Welt, Sünde aber

wird, wo kein Gesetz ist, nicht (scil. als persönliche

Schuld und Strafwürdigkeit) zugerechnet; und doch

herrschte der Tod von Adam bis Moses auch über

die, welche nicht in Gleichheit mit der Uebertre

tung Adams, der ein Typus des Zukünftigen ist,

gesündigt haben.“ Diese Sätze wollen erklären, wiefern

der Tod Aller eine Strafe für das Sündigen Aller sei, oder in

welchem Sinn diess letztere, sofern es der Realgrund der all

gemeinen Todesherrschaft ist, zu verstehen sei. Dass nehmlich

dieser Grund nicht in dem persönlichen Verschulden der

Einzelnen zu suchen sei, diess wird durch die doppelte That

sache erwiesen: einerseits konnte das persönliche Sündigen

der Einzelnen in der Periode von Adam bis Moses, wo noch

kein Gesetz da war, ihnen nicht als persönliche Schuld ange

rechnet werden (versteht sich, von Gott); also konnten sie um

dieser ihrer damaligen Sünde willen, welche nicht schuldbare

und todeswürdige Gesetzesübertretungen in der Weise Adams

waren, nicht der Herrschaft des Todes unterliegen, und doch
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ist andererseits Thatsache, dass sie allzumal unter der all

gemeinen Todesherrschaft standen. Also kann diese Herrschaft

des Todes (mindestens während jener Geschichtsperiode, dann

aber auch im Allgemeinen und für Alle) nicht in dem per –

sönlichen Verschulden der Einzelnen für sich be

gründet sein; sonach – da sie ja doch nach feststehendem

Axiom irgendwie in Sünde begründet sein muss – kann sie

nur in jenem (unpersönlichen) Sündigen der Gesammt

heit, welches in der Sünde des Einen Adam ein

geschlossen war, ihren Grund haben. Und eben diess war

der zu beweisende Gedanke von v. 12.

Diese Theorie hat allerdings für die moralische Reflexion,

wie sie dem modernen Denken gewöhnlich ist, etwas sehr be

fremdliches. Man würde sich jedoch leichter in sie finden

können, wenn man im Auge behielte, einmal, dass Paulus sie

gar nicht neu erfunden, sondern aus der jüdischen Theologie

aufgenommen und für sein christliches System nur verwerthet

hat; sodann, dass dieselbe bei all' ihrer Härte für das ver

ständige Denken doch eine tiefspekulative Idee zu ihrem Kern

hat. – Dass durch die erste Sünde der Tod (der leibliche

nehmlich) in die Welt gekommen und zum allgemein mensch

lichen Erbtheil geworden, war allgemein jüdische Lehre; z. B.:

Sap. 2, 24 heisst es, dass während Gott den Menschen zur

Unsterblichkeit geschaffen, der Tod durch den Neid des Teufels

in die Welt gekommen, und Sirac. 25, 24: Vom Weibe kommt

der Anfang der Sünde her und durch dieses sterben Alle.

Weitere Stellen aus der jüdischen Theologie führt Reiche

im Com. z. d. St. an; bemerkenswerth ist unter denselben die,

welche das Sterben der Gerechten ausdrücklich auf das Ge

richt des ersten Menschen zurückführt, unter welchem auch

sie trotz persönlicher Unschuld stehen, – also ganz der Ge

danke von vv. 13 und 14. Da nun aber doch ein anderer

Grundsatz ist: non est mors sine peccato neque castigatio

sine iniquitate, so liess sich die Antinomie dieser beiden An

sichten nur dadurch vermitteln, dass die den Tod für Alle

begründende erste Sünde zugleich als die Sünde Aller be

trachtet wurde, und so heisst es denn auch geradezu: „Eodem

peccato, quo peccavit primus homo, peccavit totus mundus,

quoniam hic erat totus mundus“ oder: „primo homine peccante

-
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cuncta corrupta sunt nec in statum pristinum restituentur ante

Messiae adventum“ und als Grund hierfür wird anderswo ge

sagt, dass der erste Mensch dux erat mundi et radix omnis

posteritatis“ (s. die Citate bei Reiche, Com. z. Römerbrief I,

S. 368–70.). Es ist wohl unverkennbar, dass wir hier den

selben Gedanken wie in Röm. 5, 12 begegnen.

Fragen wir nun aber nach der dogmatischen Theorie,

welche diese Stelle enthalte, so ist beides gleich gewiss: dass

es nicht die kirchliche Erbsündenlehre und dass es nicht die

rationalistische Theorie von bloss persönlicher Sünde der Ein

zelnen ist. Die letztere ist das direkte Gegentheil dessen, was

wir als den einzigen möglichen Sinn der Stelle erwiesen zu

haben glauben; aber auch von einer „Vererbung“, überhaupt

einem Uebergehen der Sünde von Adam auf die Andern sagt

die Stelle genau genommen nichts. Ist die Sündenthat Adams

zugleich die Aller (Gattungsthat) gewesen, so bedarf es ja nicht

mehr erst eines durch die einzelnen Glieder sich vermitteln

den Uebergangs der Sünde von ihm auf die Andern, sondern

unmittelbar durch seine That ist die Gesammtheit in den

Stand von Sündern versetzt worden d. h. in das durch die

Sünde bestimmte Verhältniss zu Gott zu stehen gekommen,

in Folge wovon nun die Sünde die herrschende Macht über

Alle ist, ohne jedes persönliche Zuthun der Subjekte, ja ab

gesehen überhaupt von aller subjektiven Beschaffenheit der

einzelnen Menschen. Das Verhältniss der Menschheit zu Gott

ist durch die eine That Adams als des Haupts und morali

schen Repräsentanten der Gattung ein für allemal festgestellt

worden: als das der Sünder, die dem Gericht anheimfallen,

welches sich an ihnen in Form der Herrschaft des Todes voll

zieht. Man muss die Objektivität dieses dogmatischen

Sündenbegriffs, wie sie nicht ein subjektives moralisches Ver

halten ist, sondern ein objektives religiöses Verhältniss

zwischen Gott und Menschen, das von Seiten Gottes als

xgua erscheint und von Seiten des Menschen als Gävatog

sich fühlbar macht, wohl im Auge behalten, da sie für das

ganze dogmatische System, namentlich auch für die Recht

fertigungslehre, von eingreifendster Bedeutung ist. Auch so

freilich hat die Vorstellung, dass durch die eine That Adams

sogleich das Verhältniss der ganzen Menschheit zu Gott fest
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gestellt worden, Alle zusammen unter das Gericht gefallen

seien, für die moralische Betrachtungsweise immer eine

grosse Härte. Allein diese Betrachtungsweise ist eben auch

hier (wie überall bei Paulus) zu eng und wird dem religions

philosophischen Denken des Apostels nicht gerecht. Die eine

That des Anfängers ist ja eben gerade nicht bloss seine

persönliche, individuell begrenzte That, sondern im Sinn

des Apostels zugleich die der Gattung. Es ist also gar

nicht bloss der zufällige erste Mensch als Einer neben An

dern, sondern der Mensch überhaupt, der Mensch an

sich, welcher sich zu Gott in das Verhältniss des Sünders

gesetzt hat. Was heisst diess – zuletzt – anders als: das

Verhältniss der Menschheit zu Gott ist a priori, allem zufälligen

einzelnen Thun vorausgehend, also von Anfang und nothwen

diger Weise das der Entzweiung, des Widerspruchs, der als

Stehen unter dem Zorn Gottes und als Erfahren desselben im

Todesloos zum Bewusstsein und zur Erscheinung kommt – und

kommen musste, auf dass zuletzt zro/q uä./ov Yágug «ai

j öogeä év xckgutu tj toöévög ávGgtéztov Iyooö Xgtovoö eig

voig zuo/olg ézregiooevoev? Es ist sonach bei dieser tieferen

Fassung des Gedankens der eine Adam nur die Personifikation

des Prinzips der natürlichen Menschheit und sein Thun also

die Erscheinung dieses Prinzips, der Anfang des ßaoue euv

der äuagtia und des Gävatog und damit zugleich, weil Vor

aussetzung des Baoteüety der xdgug, ein nothwendiges Mo

ment in der Oekonomie des göttlichen Heilswillens. Freilich

will diess nicht verstanden sein so, als ob dieser Gedanke dem

Apostel in rein spekulativer Form bewusst worden wäre, son

dern er kleidete sich ihm allerdings in die Form der über

kommenen jüdischen Vorstellung von einer ersten Sünde und

einer um ihretwillen über die Menschheit erfolgten richter –

lichen Verurtheilung. Nur unter dieser Form und nur

aus ihr heraus entwickelte sich ihm die tiefe Idee einer all

gemeinen und rein objektiven Sünde, die als einmal gegebenes

religiöses Verhältniss, als Prinzip der natürlichen Menschheit,

vom individuellen moralischen Verhalten unbedingt und diesem

selbst zu Grunde liegend, in den einzelnen Sündenthaten zur

Erscheinung kommt. Dass aber dieses Prinzip, wie es dem

persönlichen Sündigen aller Andern vorausgeht, auch der
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ersten Sündenthat Adams schon vorausgegangen sei, diess aller

dings lässt sich in unserer Stelle direkt nicht finden*), wider

spricht sogar ihrem unmittelbaren Wortsinn und Zusammen

hang. Denn einmal liegt in den Worten: äuagtia eioſ-Gev

sig vöv xóouov unleugbar das Hereinkommen eines Neuen,

was also vorher noch gar nicht da war, und dann muss die

Sündenthat Adams schon als Parallele zur Rechtthat Christi

wirklich die Bedeutung einer verursachenden Handlung haben:

Man muss hier beiderseits die Art der dogmatischen Vor

stellung sich vergegenwärtigen, welche überall den bestimmten

geschichtlichen Moment, in welchem ein neues allgemeines

Prinzip zur ursprünglichen Erscheinung kommt, als die her

vorbringende Ursache desselben aufzufassen pflegt. So ist ja

unleugbar für die dogmatische Vorstellung des Apostels der

Tod Christi nicht etwa bloss die Erscheinung des neuen Prin

zips der Versöhnung, sondern die bewirkende Ursache der

letztern; ebenso auch ist ihm die Sünde Adams, das weltge

schichtliche Gegenstück des Todes Christi, nicht etwa nur die

erste Erscheinung des Prinzips der natürlichen Sündhaftigkeit,

sondern die bewirkende Ursache derselben. Mit dieser ein

zelnen Ursache wird dann die Allgemeinheit der Folgen dort

wie hier vermittelt durch die Vorstellung eines Rechtsakts, dort

eines Gnaden-, hier eines Gerichtsspruchs, was beiderseits nur

die ergänzende Kehrseite zu der Vorstellungsweise ist, wor

nach das allgemeine Prinzip in einer einzelnen verursachenden

Handlung fixirt worden war. Beides gehört also gleichsehr,

und eines vom andern unabtrennlich, zur dogmatischen Form

und ist als solche aus dem unmittelbaren Wortsinn unserer

Stelle nicht wegzudeuten. Unberechtigt ist also namentlich

auch die Hereinziehung der Lehre von der odgš, als natür

lichem Sündenprinzip, an unserer Stelle, die das Sünden

prinzip gerade nicht als natürliches, sondern als historisch

gewordenes darstellt**). Nur verwirrend könnte die Beizie

*) Hierin wird Ernesti, „v. Ursprung der Sünde nach paulini

schem Lehrgehalt“ I, 135 ff. Recht behalten müssen.

**) Diess gegen Lüdemann, „Anthropologie des Ap. Paulus,“

S. 86 ff. Seine Deutung unserer Stelle verräth sich schon durch innere

Unklarheit als verfehlt und diess ist die Folge von der willkührlichen

Zugrundelegung der Begriffe océgé und tvsüu«, die einem andern Ge

dankenkreis angehören. -
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hung dieser gänzlich andersartigen psychologischen Betrachtungs

weise auf die Deutung unserer Stelle einwirken, deren Ge

sichtspunkt ganz objektiv-dogmatisch oder religionsphilosophisch,

gar nicht subjektiv-psychologisch oder ethisch ist. Ebenso un

berechtigt freilich ist es nach der andern Seite, wenn aus

unserer Stelle, welche einen historischen Anfang des Sünden

prinzips lehrt, die Lehre von der odgš die Deutung bekommen

soll, als ob die menschliche odgš erst von einem bestimmten

Zeitpunkt an Prinzip der Sünde geworden, nicht an sich es

gewesen wäre. So wenig vielmehr in Röm. 5, 12 ff. an die

odg§ zu denken ist (von der ja auch keine Silbe dasteht), so

wenig umgekehrt in Röm. 7 an den Sündenfall Adams, als

die Ursache des Sündigseins der odgš. Die unbefangene

Exegese wird vielmehr beide Betrachtungsweisen ganz unab

hängig neben einander bestehen und sich keineswegs dadurch

beirren lassen, dass beide ihrer unmittelbaren Form nach sich

allerdings widersprechen. Finden wir doch auch bei Philo

ganz ebenso unbefangen die beiden widersprechenden Lehren

hingestellt: das jüdische Theologumenon vom historischen

Ursprung der Sünde in Adams Fall und das platonische

Philosophumenon von der Befleckung der Seelen durch ihre

Behaftung mit dem Leibe der bösen Materie! Aber wenn

wir auch einen formellen Widerspruch zwischen Röm.

5, 12 ff und der paulinischen Lehre von der sündigen odgš

zugestehen müssen, so werden wir doch um so mehr berech

tigt sein, hinter die unmittelbare Form der Lehrweise von

Röm. 5, 12 ff zurückzugehen auf die darin steckende speku

lative Idee, wie sie durch Pauli Worte selbst, nehmlich durch

die Identificirung der That Adams mit der Gesammtthat Aller,

so sehr nahe gelegt ist. Hat sich uns hierin der Gedanke an

gedeutet, dass eigentlich nicht der einzelne erste Mensch, son

dern der Mensch-ansich Subjekt des Sündenfalls sei, so ist damit

der historische Anfang als die blosse Form für die Allgemeinheit

eines anfangslosen Prinzips erkannt und damit die wesentliche

materielle Uebereinstimmung mit der Betrachtungs

weise von Röm. 7 sichergestellt.

Damit, dass Paulus den Begriff einer objektiven Sünde,

entsprechend dem einer objektiven Gerechtigkeit, also ein

Sündigsein vor dem Sündethun aufgestellt hatte, musste sich
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ihm die Aufgabe nahelegen, dieses Ergebniss theologisch-dog

matischer Spekulation auch anthropologisch, im Wesen des

Menschen aufzuzeigen. Um so mehr diess, da er auch auf

Seiten der Gnade nicht bei der rein objektiven „Gerechtigkeit

von Gott“ stehen blieb, sondern diese objektiv-religiöse Be

trachtungsweise nach der Seite des subjektiven „Lebens im

Geiste“ ergänzte. War er einmal dadurch in die ethisch

anthropologische Sphäre herabgestiegen, so musste derselbe

Gegensatz von Sünde und Gnade, der vorher theologisch unter

der Form eines verurtheilenden und eines rechtfertigenden

Rechtsspruches Gottes aufgefasst worden war, nunmehr auch

anthropologisch dargestellt werden, unter der Form von

Fleisch und Geist.

Da S F 1 e is C h.

Röm. 7 führt zunächst (1–13) das Thema von Cp. 6

näher aus: Dass der Mensch durch den Glauben an den Ge

kreuzigten von der Herrschaft der Lüste des Fleisches losge

kommen sei; und zwar wird dieser Gedanke hier durch die

eigenthümliche Wendung erhärtet: durch Christi Tod ist das

Band zwischen dem Menschen und dem Gesetz gelöst, eben

damit aber auch das zwischen dem Menschen und den Flei

scheslüsten, welche durch das Gesetz sich vermittelnd ihre

Wirksamkeit in den Gliedern übten. Da nun aber der Nerv

dieses Beweises darin liegt, dass das Gesetz und die Energie

der sündigen Lüste solidarisch verknüpft sind, so dass eins

mit dem andern steht und fällt, so erwächst hieraus der Schein,

als ob das Gesetz selber Sünde wäre (v. 7). Der Apostel

weist diese Consequenz zurück; er hält zwar die Prämisse

fest, und führt sie näher aus: Dass das Gesetz die Vermitt

lung für die Energie der sündigen Lust sei, indem es durch

sein Gebot die veranlassende Ursache zum Aufleben und

Wirksamwerden der vorher todten Sünde gebe; dann aber zeigt

er, dass der Grund von dieser– Sünde veranlassenden – Wir

kung des Gesetzes nicht in ihm selbst zu suchen sei, da es
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vielmehr heilig, recht und gut ist, sondern in der Natur des

Menschen, die von der Art sei, dass das Gesetz bei ihm das

Gegentheil von dem hervorruft, was es eigentlich will (v. 13.

14). Aus diesem Anlass kommt der Apostel näher auf die

Herrschaft der Sünde im Menschen, nehmlich in seinem

„Fleische“, zu sprechen.

Wenn es v. 18 heisst: „Ich weiss, dass in mir, d. h. in

meinem Fleische, wohnt nichts Gutes“, und diess Negative

nachher positiv ergänzt wird durch den Satz, dass das Böse,

das ich nicht will und doch vollbringe, nicht eigentlich ich

selbst, sondern die in mir wohnende Sünde wirke (v. 20); und

wenn dieses „in mir“ noch näher bestimmt wird (v. 23) als:

„in meinen Gliedern“: so erhellt hieraus unmittelbar zweierlei

1) Dass das Fleisch nicht die Sünde selbst ist: da die

Sünde ja vielmehr im Fleisch wohnt, dieses also ihr Sitz ist,

nicht sie selbst; 2) dass das Fleisch nicht der ganze

Mensch ist; denn von diesem wird es ja auf's bestimmteste

unterschieden, sofern das Fleisch der Sitz der Sünde, das Ich

des Menschen aber auf Seiten des Guten, des Gesetzes ist;

nicht das Ich ist es, was das Bösesthun wirkt, sondern die

Sünde, die in mir wohnt; und auch diess „in mir“ wird sorg

fältig restringirt auf den engern Begriff: „in meinem Fleisch

– in meinen Gliedern“, offenbar mit Rücksicht darauf, dass

die Sünde nicht das einzige ist, was in mir wohnt, und das

Fleisch nicht das einzige, was meine Natur ausmacht, sondern

in anderer Beziehung doch auch ein gewisses Gutes – die

Lust an Gottes Gesetz – in mir Platz hat, nehmlich in

meinem „innern Menschen“ oder meinem voög. Positiv ge

wendet, ist nun also darin soviel gesagt: Das Fleisch ist die

jenige Seite am Menschen, welche den Gegensatz bildet zum

„inneren Menschen“ und welche mit den Gliedern des Men

schen das gemein hat, der Sitz der Sünde zu sein. Wie sollen

wir diess nun aber anders verstehen, als so, dass das Fleisch

mit den Gliedern, also dem Leibe, als dem äussern

Menschen, materialiter identisch ist? Bestätigt

wird diese so naheliegende Folgerung, wenn wir sehen, wie

in demselben Zusammenhang der Cpp. 6–8 die Ausdrücke

o.ägš und oóua (oóua toö Gavátov 7, 24, oöua tig äuagtiag

6. 6 und 0ägš äuagtiag 8, 3, ferner oägš und oóua parallel
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in 8, 13) mit einander promiscue wechseln; das erklärt sich

schlechterdings nur daraus, dass beide, der Leib des Menschen

und das Fleisch, material identisch sind. Gleichwohl hiesse

es zu viel gefolgert, wollte man beide Begriffe für schlechthin

identisch, nach Form und Inhalt äquivalent, nehmen. Gegen

diese Auffassung ist nicht ohne Grund geltend gemacht wor

den, dass ja doch auch wieder vom Leibe Solches ausgesagt

werde, was auf das Fleisch als den Sitz der Sünde nicht

passen würde; so z. B. wenn Paulus in der Stelle 1 Cor. 6,

13–20, wo er gegenüber der geschlechtlichen Leichtfertigkeit

der Corinther die Heilighaltung des Leibes einschärft, von

demselben sagt: er gehöre dem Herrn, sei ein Glied Christi,

ein Tempel des heiligen Geistes, daher sollen wir Gott ebenso

an unserm Leibe wie an unserm Geiste verherrlichen. Be

sonders instruktiv hiefür ist 1 Cor. 15, 35–50. Hier heisst

es ausdrücklich: Fleisch und Blut können – weil verweslich

– das Reich Gottes nicht erben. Daher muss der irdische

Leib oder der natürliche, eben aus Fleisch und Blut bestehende

Leib, der in Verweslichkeit gesäet wird, ersterben, denn er

ist nicht der Leib, der werden soll. Der Leib der Auferste

hung aber ist ein materialiter anderer, nehmlich nicht irdisch,

sondern himmlisch, nicht psychisch, sondern geistlich, nicht ver

weslich, sondern unverweslich und herrlich; es gibt also Leiber

sowohl aus Fleisch und Blut, aus irdischem, verweslichem

Stoff als auch aus geistigem, himmlischem, unverweslichem

Stoff. Hieraus erhellt das Verhältniss der beiden Begriffe

odua und odgš mit voller Klarheit: Die o d g§ ist der Stoff

des (irdischen) Leibes, der Leib aber ist die orga

nisirte Form, in welcher dieser Stoff als kon

kretes irdisches Individuum existirt. Nun ist klar,

inwiefern beide Begriffe verwechselt werden können und in

wiefern sie doch auch wieder auseinanderfallen. Sofern der

Leib zu seiner materiellen Substanz das Fleisch hat, die

irdische, verwesliche, dem Himmlischen und Geistigen ent

gegengesetzte Materie, insofern kann er die Prädikate des

Fleisches theilen, kann als Leib des Todes und der Sünde be

zeichnet werden; sofern er hingegen das Organ eines Ich ist,

das nicht vom Fleisch, sondern vom Geist beherrscht zu wer

den, die Bestimmung hat und als christliches Ich auch vom

Pfleiderer. Der Paulinismus. 4
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Geist (Gottes) bestimmt wird: insofern kann und soll auch

der Leib Werkzeug und Tempel des heiligen Geistes sein.

Dass das Fleisch die materielle Substanz des

Leibes, überhaupt also die (belebte) Materie sei,

dieser Sinn ist in so vielen Stellen der nächstliegende, um nicht

zu sagen der einzig mögliche, dass man diese Bedeutung nie

hätte übersehen oder bezweifeln können, wäre man nicht

fälschlich von der moralischen Bedeutung des Worts immer

ausgegangen. Es gehören hieher zunächst die vielen Stellen,

wo Paulus Vorgänge, Zustände, Verhältnisse, die sich auf den

Leib und das Leibesleben beziehen, durch das Adj. „fleisch

lich“ oder durch das Subst. mit Praeposition ausdrückt. So

geschieht z. B. die Beschneidung am Fleisch (Röm. 2, 28); die

geschlechtliche Verbindung ist eine Vereinigung zu einem

Fleisch (1 Cor. 6, 16); die leibliche Abstammung und die

Blutverwandtschaft ist xató odgxa (Röm. 1, 3. 9, 3. 5); die

ungläubigen Juden sind vermöge ihrer bloss leiblichen Ver

wandtschaft mit Abraham (bei geistiger Unähnlichkeit) nur

téxvox oagxóg (Röm. 9, 8), ebenso wie auch der durch bloss

leibliche Kraft von Abraham erzeugte Ismael ein zará odgxa

yevvy Geig ist, wogegen Isaak, das Wunderkind in Folge göttlicher

Verheissung, xotá zrveÜua geboren ist (Gal. 4, 29). So heissen

ferner körperliche Krankheitszustände eine äoGéveta tjg oagxóg

(Gal. 4, 13 f.), oxóZol tj oagxi (2 Cor. 12, 7); die Sterblich

keit des Leibes beruht darauf, dass die océg§ eine sterbliche

ist, der Verwesung (pGogc) ihrer Natur nach verfallen muss

(1 Cor. 15, 50 vergl. 2 Cor. 4, 10 f. Röm. 8, 11); und endlich

wird das leibliche Leben ausgedrückt durch Liv oder zregt

zvateiv év oagxi (Gal. 2, 20. Phil. 1, 23. 2 Cor. 10, 3) –

wohl zu unterscheiden von dem moralischen eivat év oagxi

(Röm. 8, 8 f.), das soviel ist als Liv xató odgxa oder oagxuxöv

eivat.

Nun ist aber ferner die belebte Materie, welche die

Substanz des irdischen Leibes ausmacht, nur ein Theil von

der allgemeinen Materie, welche die Substanz der irdi

schen Welt bildet, und vermöge welcher die ganze irdische

Welt, ebensowie der irdische Leib, den Charakter des Sinn

lich-Sichtbaren und damit zugleich des Schwachen,

Vergänglichen und Nichtigen hat (die Zusammengehö
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rigkeit der Momente „sichtbar“ und „zeitlich“ s. 2 Cor. 4, 18:

vä ßlezróueva ztgógxatga, tä öé u ßlezróueva aicóvta). Hie

durch bekommt der Begriff odgš eine weitere Ausdehnung auf

alles „Weltliche“, sofern es als sinnlich-vergängliches Da

sein einen Gegensatz (doch noch nicht Widerspruch) zum

übersinnlichen und ewig göttlichen oder himmlischen Sein

bildet; – eine Erweiterung des Begriffs, welche zwar noch

ganz auf der indifferenten Grundbedeutung der Materialität

ruht, aber doch theilweise schon hart an die moralische und

dualistische Bedeutung anstreift. In diesem Sinn werden

die irdischen Güter oagxuxc genannt, weil sie im Gegensatz

zu den höheren Gütern des Geisteslebens dem Gebiet des

sinnlichen und vergänglichen Weltseins angehören (Röm. 15, 27.

1 Cor. 9, 11). In diesem Sinn heissen die Herren den Skla

ven gegenüber oi xotä oc.gxa xüguou Col. 3, 22, weil diess

sociale Verhältniss nur das äussere Weltleben, nicht das christ

liche Bruderverhältniss betrifft. Wenn Paulus sich nach dem

Vorgang seiner Gegner rühmen will xató odgxa (2 Cor. 11, 18),

so meint er dabei zwar hauptsächlich den Ruhm seiner leib

lichen Abstammung von Israel (v. 22), doch nicht allein diess,

sondern auch sonstige Vorzüge, wie sie zur äussern Legiti

mation eines Apostels gehören (12, 12), die aber alle dem

Gebiet des Aeusserlichen, Sinnlichen angehören. Wenn er die

Galater fragt, ob sie, nachdem sie im Geiste begonnen, nun

„im Fleische“ aufhören wollen (Gal. 3, 3), so denkt er dabei,

wie namentlich 4, 9–11 cf. 5, 1 ff zeigt, an den drohenden

Rückfall der Gemeinde aus der schon gewonnenen evangelischen

Freiheit in den Knechtsdienst des um das Sinnliche (ototyeia

toöxóouov 4, 3) sich drehenden Ceremonienwesens des heid

nischen und jüdischen Cultus. Ebenso wirft er den judaisti

schen Gegnern vor, dass ihre Scheinfrömmigkeit sich in der

Sphäre der océg§ bewege (6, 12), sofern sie nehmlich ihren

Ruhm suchten in äusserlich-sinnlichen Riten, wie in der Be

schneidung, die doch eben als Aeusserlichkeit für das geistige

Verhältniss des Menschen zu Gott keinen Werth haben kann.

Ebenso, wenn der Apostel 2 Cor. 10, 3 ff. den Corinthern

versichert, dass er nicht xatà odgxa streite, seine Waffen nicht

fleischlich seien, so zeigt der Zusammenhang mit v. 1 und

7. 10 und 11, 6 sehr deutlich, dass er darunter solche Argu

4*
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mente versteht, welche einem auf's Aeussere sehenden, nach

dem Augenschein richtenden, durch die sinnliche Erscheinung

bestechlichen Sinne imponiren würden; solche Waffen stehen

ihm, dessen Aeusseres nach Gestalt und Rede bekanntlich

wenig imponirte, nicht zu Gebot; im Gegentheil bot seine Er

scheinung den Eindruck der äoGéveta, des póßog xai tgóuog

und sein Lehrwort hatte nichts von der Ueberredungskraft

menschlicher Weisheit (1 Cor. 2, 3, 4), war eben daher thöricht

in den Augen derer, die fleischlich- oder weltlich-weise sind

(1, 20. 26), dagegen war es dennoch Weisheit in den Augen

der Vollkommenen, nehmlich Weisheit Gottes im Geheimniss,

die bis daher verborgen gewesen war, nun aber geoffenbart

durch den Geist Gottes (2, 6 ff.). Eben dieser letztere Gegen

satz zeigt, dass wir auch hier an die Grundbedeutung zu

denken haben: fleischlich ist eine Weisheit, die sich an Aeusser

liches, an die Oberfläche des sinnlichen Scheins hält, während

die apostol. Predigt die verborgenen Geheimnisse, in denen die

Tiefen der Gottheit sich erschliessen, zum Gegenstand hat.

Diess bestätigt sich endlich durch die specielle Anwendung des

Vorhergesagten auf den konkreten Fall der Corinther, 1 Cor. 3.

Wenn hier der Apostel seine Leser „fleischliche“ und „un

mündige“ schilt, weil sie in ihrem Parteigetriebe ihren Ruhm

in Menschen setzten (3, 21) d. h. sich auf die Autorität dieses

oder jenes Menschen als auf die alleingültige zu gut thaten,

statt auf den einen Grund, Christum, sich zu stellen und dar

nach alle Autoritäten (welcherlei menschliches Ansehen ihnen

zukommen möge) zu beurtheilen: so ist klar, dass auch hier der

Vorwurf des „Fleischlichseins“ sich darauf bezieht, dass die

Corinther über die höhere oder geringere Autorität ihrer ver

schiedenen Lehrer und Parteihäupter mit Rücksicht auf äussere

Vorzüge oder Mängel derselben richteten und so auf Grund des

sinnlichen Augenscheins ein voreiliges Urtheil fällten, dem das

göttlich- wahre Urtheil nicht entspricht, das also auf einen

leeren Selbstruhm und eitle Aufgeblasenheit hinausläuft

(3, 21. cf. 4, 3–7).

In allen diesen Stellen haben wir noch keinen Grund,

über den gewöhnlichen hebräischen Begriff der océg§ hinaus

zugehen, wonach sie die zwar geistlose, aber nicht geistwid

rige, die zwar schwache und verwesliche, insofern auch unreine,
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aber nicht positiv böse materielle Substanz bezeichnet. Und

wie das Alte Testament auch die Menschen überhaupt „Fleisch“

nannte, und damit eben den Gedanken der menschlichen

Schwachheit und Nichtigkeit, nicht aber des positiven Böse

seins verband, so kennt auch Paulus das Wort in diesem Sinn

und braucht es wiederholt so (cf. Röm. 3, 20. 1 Cor. 1, 29.

Gal. 2, 16. und 1, 16: 0ägš xai aua = irrthumsfähige,

schwache Menschen). Allein es lag nun doch schon ansich

nahe, die Unreinheit und Verweslichkeit des Fleisches, ver

möge welcher es nicht in Gottes Reich taugt (1 Cor. 15, 50),

zur eigentlichen Sündigkeit zu steigern, da ja beide Begriffe

darin zusammentreffen, etwas Gott Missfälliges, seinem heili

gen Wesen Widerwärtiges auszudrücken. Wirklich hat auch

schon das Alte Testament in manchen Stellen diesen weitern

Schritt gethan, die Sündigkeit des Menschen auf seinen Flei

schesursprung und seine Fleischesnatur zurückzuführen (cf.

Ps. 51, 7. 103, 10 mit 14 ff. Jes. 48, 8, und besonders zahlreiche

Stellen im Hiob: 4, 17 ff. 15, 14 ff. 25, 4–6). Dem Pau

lus aber musste dieser Schritt, die physische Unreinheit und

Verweslichkeit der océgš zur sittlichen Sündigkeit zu steigern,

um so näher liegen, da ihm ja auch das messianische 7tveÜua

aus einem Prinzip transscendent-physischen Lebens zu einem

Prinzip des sittlich-guten Lebens geworden war. Gehört zum

ztveöua nicht mehr bloss die Unvergänglichkeit und Kraft einer

himmlischen Substanz, sondern eine sittlich-gute Spontaneität,

so kann auch sein Gegentheil, die oägš, nicht mehr bloss

irdisch-vergängliche Substanz sein, sondern es muss ihm eben

falls eine sittliche Spontaneität eignen, die nun aber natürlich

nur eine dem zuveÜua entgegengesetzte, also böse sein kann.

So wird nun aus der odgš als bloss geistloser Substanz eine

geistwidrige Causalität, aus ihrer bloss passiven Sterblichkeit

ein aktives Trachten nach Tod oder Todwirken (rö pgóvnua

tig oagxög Gävatog Röm. 8, 6; tä zraGuata töv äuagtuöv

Evygyeiro év voig ué souv uóveig töxagzropogjoat tº Gavárp

Röm. 7, 5)*). Ist aber einmal die oägš aus einer bloss

*) Hierauf hat Lüdemann, „paulin. Anthropologie“, S. 30 f. treff

lich aufmerksam gemacht.
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geistlosen Substanz zum geistwidrigen Agens geworden, so

kann natürlich ihre eigenthümliche Aktivität nur in einem ézrt

Gvueiv xatà zrveüuatog bestehen; was aber dann im Einzelnen

aus dieser ihrer natürlichen Aktivität hervorgeht, die einzelnen

éztt Gvuiat und Ägya können dann nur sündiger Art sein. So

wird aus dem Gegensatz physisch verschiedener

Substanzen, wie er 1 Cor. 15 sich darstellt, der Dua

lismus") moralisch sich bekämpfender Prinzipien,

Gal. 5, 17: oägš ézrt Gvue zará toö zrveüuatog, tö öé

zrveÜua xará tjg oagxóg, taÖta öé äl/joug ávrixettat, va

uj & äy Géyte, taöta zroujte. Wie ganz objektiv diese

beiden Prinzipien gedacht sind, zeigt eben der Schlusssatz; sie

stehen über dem Menschen, der gleichsam als der Gegenstand

ihres gegenseitigen Kampfes in ihre Mitte gestellt ist, sodass

er immer, wenn er dem einen von beiden folgt, von Seiten

des andern einen Widerstand erfährt.

Was nun aber aus dem so beschaffenen Fleische, wenn

sein geistwidriges ézru Gvueiv obsiegt und in der That sich um

setzt, für Früchte hervorgehen, ist klar: nichts als grobe Sün

den, obenan Sünden der Sinnlichkeit, weiterhin aber auch die

geistigeren Sünden der Abgötterei und Zauberei und die

mannigfachen Formen der Selbstsucht (vv. 19–21). Man hat

daran Anstoss genommen, dass aus dem Fleisch auch Selbst

suchtssünden hervorgehen und hat ebendesswegen dem Worte

Fleisch in seiner paulinischen Anwendung einen von der

eigentlichen Grundbedeutung völlig entlegenen fremdartigen

Sinn unterlegen zu müssen gemeint*). Allein man beachte

*) Den dualistischen Begriff der paulinischen océgé erstmals energisch

durchgeführt zu haben, bleibt das Verdienst Holsten’s (zuerst in einer

besonderen Abhandlung über diesen Begriff v. J. 1855, dann in der

hier öfter citirten Schrift: „Zum Evangelium des Paulus und Petrus.

Altes und Neues“). Im Wesentlichen ihm beistimmend, kann ich doch

im Einzelnen und in den Consequenzen ihm nicht immer folgen.

*) So Schmid, „neutest. Theol.“ II, 268: Die oégé sei der sünd

liche Hang überhaupt, oder J. Müller, „Lehre von der Sünde“: Die

oégé sei die Weltliebe! Diese Deutungen, welche von der Grundbedeu

tung des Wortes einfach abstrahiren, sind exegetische Willkührlichkeiten,
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wohl, dass die materielle odgš, einmal als geistwidriges Agens

gedacht, wohl das Prinzip der Sünde überhaupt und also

jeder einzelnen Sünde sein kann, ohne dass desswegen auch

zugleich die Erscheinungsform jeder einzelnen unmittel

bar durch die Materialität bestimmt sein und also die der

Sinnlichkeit sein müsste. Die Form der einzelnen aus dem

Prinzip der odgš entspringenden Sünden wird vielmehr durch

das jedesmalige Organ bestimmt, das vom Impuls des sün

digen Prinzips ergriffen, demselben dienstbar wird; ist diess

Organ der Leib (der ja nach dem Obigen mit „Fleisch“ keines

wegs identisch ist), so werden die aus dem Fleisch hervor

gehenden Sünden sinnlicher Art sein; ist es aber das geistige

oder seelische Vermögen, Vernunft (voög) oder Herz (xagöia),

so werden auch die Sünden dem denkenden und empfinden

den Geiste angehören, also geistiger Art sein, wie eben die

der Selbstsucht und Irreligiosität*). Es ist diess für das

Verständniss der paulinischen Anthropologie geradezu ein

kardinaler Punkt. Indem die Materie, was das „Fleisch“ von

Anfang und immer ist, aus einer bloss geistlosen Substanz

zum geistwidrigen Prinzip gemacht wird, bleibt ihre Aktivität

nicht mehr auf die Sphäre ihrer unmittelbaren Erscheinungs

form, des sinnlichen Leibes beschränkt, sondern greift über

auf den ganzen Menschen, so dass dieser selber nun ein oag

zu «ög äy G gozr og wird d. h. ein Solcher, welcher nicht bloss

die odg§ zu seiner physischen Substanz oder Basis hat – das

wäre océgxtvog – sondern welcher das der odgF eigenthümliche

geistwidrige ézrt Gvueiv zum Gesetz seines Lebens hat, mit

seinem ganzen Personleben unter dem bestimmenden Einfluss

eines geistwidrigen Prinzips gefangen ist. Sonach ist der

oagxuxögävGgoztog keineswegs bloss der sinnliche oder sinn

lich gesinnte Mensch, sondern der mit seinem ganzen Person

die in der ganzen obigen Darstellung ihre Widerlegung finden; wir er

innern beispielsweise nur an die eine Ungeheuerlichkeit: „In mir d. i.

in meinem sündigen Hang oder: in meiner Weltliebe wohnt nichts

Gutes!“ Solche nichtssagende Tautologien dem Apostel aufzubürden,

sollte sich jede besonnene Exegese scheuen!

*) cf. Lüdemann, a. a. O., S. 72 f.
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leben, also in jeder Beziehung geistwidrig und gottwidrig gé

richtete Mensch; diess aber ist der Mensch eben desswegen

von Natur, weil er océ gxtvog ist d. h. weil er die Fleisches

materie zu seiner Substanz hat*); in seinem physischen Fleisch

sein (odgxuvov eivat) liegt der unvermeidliche Grund seines

moralischen Fleischlichseins (oagxuxöv eivat) d. h. Geistwidrig-,

Sündigseins. Diess Verhältniss der beiden Begriffe wird aus

Röm. 7, 14 ganz deutlich: ö vóuog zrvevuatuxóg éottv, éyö öé

o.ägzuvóg eiut, rettgauévog özrö tiv äuagtiav d. h. das Gesetz

ist seiner Substanz nach Geist, ich bin meiner Substanz nach

Fleisch, daraus folgt der unvermeidliche Schluss, dass ich auch

meiner wirklichen sittlichen Lebensbeschaffenheit nach mit dem

Gesetz nicht in Einklang, sondern nur in Widerspruch stehen

kann, oder dass ich dem gesetzwidrigen Prinzip der Sünde als

Leibeigner verkauft, ihrer beherrschenden Macht preisgegeben

bin. Ganz ebenso ist 1 Cor. 3, 1–3 odgxuvog zunächst der

physische Gegensatz zu zrvevuatuxóg und bezeichnet die Co

rinther als solche, welche (wie eben jeder natürliche Mensch)

Fleisch zu ihrer Substanz haben, sonach zunächst eben als

Geistlose, Unmündige (viztuou ib.). Aber auch hier wieder ist

diess Fleischsein sofort als Grund des Fleischlichseins zu er

kennen: (v. 3) ëtt yäg oagxuxoi éote, denn aus dem Dasein

von égug, Liſog und öuxootaoiat in ihrer Mitte ist zu erkennen,

dass in ihnen das Fleisch, die Substanz ihres natürlichen

Menschen, noch immer auch das bestimmende Prinzip ihrer

persönlichen Sinnesart ist.

Aus all' dem ergibt sich wohl deutlich, dass das éztt Gvueiv

rg oagxóg mit dem, was wir „sinnlichen Hang“ oder „Sinn

lichkeit“ (als Lebensrichtung, nicht als Substanz) heissen,

nicht mehr gemein hat, als mit der Selbstsucht oder dem selb

stisch gerichteten Partikulärwillen des natürlichen Ich. Ja

man kann geradezu sagen, die der Fleischessubstanz eigen

thümliche geistwidrige Aktivität, ihr ézrt G vu eiv, ist im

Grunde nichts anderes, als der auf das endlich – natür

liche Eigenleben gerichtete Natur wille, wie er theils

als sinnlicher, theils als selbstischer zur Erscheinung kommt;

*) cf. Holsten, S. 397.
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nur aber, dass die moderne Psychologie als das Subjekt dieses

Naturwillens den die materielle Leiblichkeit belebenden indi

viduellen (seelischen) Geist, Paulus aber die belebte Materie

des Leibes selbst betrachtet – ein Unterschied, der zuletzt in

der Verschiedenheit zweier allgemeiner Weltanschauungen

wurzelt, ohne übrigens für die praktische Seite der Sache,

die hier in Betracht kommt, von wesentlichem Gewicht zu

sein. Auf dem Uebersehen dieses Unterschieds aber zwischen

unserer und der paulinischen Anthropologie dürfte wohl die

irrthümliche Deutung der océg§ beruhen, welche unter diesem

Begriff in seiner specifisch paulinischen Fassung nicht so

wohl die geistwidrig aktive Materie, als vielmehr die Passivität

des Geistes gegenüber der Materie oder die geistige Lebens

richtung, welche vom Materiellen sich bestimmen lässt*), ver

stehen will. Mit unbefangener Betrachtung der paulinischen

Darstellungsweise lässt sich diese Ansicht nicht vereinigen.

Es wären dann Formeln wie die: xatà oägxa eivat oder

zreguztateiv ein wunderlicher Pleonasmus; von einem éztu Gvueiv,

éztt Gvuia und pgóvnua rg oagxóg könnte kaum die Rede sein,

da der Zustand des Sichmateriellbestimmenlassens nicht Sub

jekt solcher Prädikate sein könnte**). Und wollte man etwa

auch diesen Einwand dadurch entkräften, dass man dem pas

siven Zustand oder der zuständlichen Lebensrichtung die

menschliche Natur, sofern sie in diesem Zustand sich befindet,

das natürliche, sinnlich oder weltlich bestimmte Menschenwesen

unterschöbe*), so würde die Schwierigkeit nur nach ande

rer Seite hin um so grösser. Denn wie könnte dann Paulus

zwischen dem Ich und dem Fleisch als eigentlichem Sitz der

Sünde so bestimmt unterscheiden, wie er diess Röm. 7, 18

thut ? wie könnte er das év tj oagxi uov dieses Verses nach

*) So Ernesti, „vom Ursprung der Sünde nach paulin. Lehr

gehalt“ II, 52 ff. auch R. Schmidt, „paulin. Christologie“ S. 43 f.

ähnlich Biedermann, Dogmatik § 207.

*) cf. dazu Lüdemann a. a. O. S. 58 f.

*) So Weiss, neutest. Theol. (2. Aufl.) S. 244 f. Aehnlich Ritsch 1:

Die oégé sei das ganze Ich, wie es sich dem Gesetze gegenüber weiss

(s. „Entstehung der altkath. Kirche“ 2. Aufl., S. 70.).
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her in v. 23 mit év zog uéeoiv uov verwechseln, wenn er

doch darunter das ganze Menschenwesen, wie es von Natur

ist, verstünde? den uéy steht ja hier gerade der vog, der doch

auch zum ganzen Menschenwesen gehört, als das Gegentheil

vom Sündensitz, als Sitz des Gottesgesetzes gegenüber!

Wie könnte er ferner mit odgš das oóua voö Gavárov als er

lösungsbedürftig verbinden, wenn odg§ nicht eben die Materie

dieses odóua, wenn es etwas davon völlig Verschiedenes, die

ganze Menschennatur wäre? wie könnte er dann 8, 13 das

Nicht mehr nach dem Fleische leben als ein Ertödten der

zugä§eug roö odóuarog bezeichnen? Diess Alles erklärt sich

nur dann ungezwungen, wenn der odg§ – was ja auch ansich

das natürlichste ist – überall ihre Grundbedeutung: Materie

belassen wird.

Der Hauptgrund, um desswillen diese einfachste und

allein stichhaltige Ansicht noch immer so vielfachen Wider

spruch findet, dürfte wohl in ihrer unleugbaren Consequenz

liegen, dass die Sünde, wenn die belebte Leibesmaterie ihr

Prinzip ist, als unvermeidlich, die Menschheit als von Natur

und nothwendig sündhaft erscheint. Dem entgeht man aller

dings durch die Wendung, dass nicht schon die Materie an

sich, sondern nur die Selbsthingabe des persönlichen Ich an

sie, oder die empirische Menschennatur, sofern in ihr der

Geist von der Materialität sich beherrschen lässt, Grund der

Sünde sei. Allein diess ist eben nicht die Meinung des

Paulus, sondern das Gegentheil derselben. Denn Röm. 7 will

ja eben die sittliche Beschaffenheit der empirischen Menschen

natur erklären aus dem Fleisch, aus dem vóuog év toig uéeouy,

aus der in unsern Gliedern schon vor allem Gebot latent und

potentiell vorhandenen, durch's Gebot nur aufgeweckten

äuagtia; wenn nun die oägš selber nichts anders, als eben die

zu erklärende Zuständlichkeit der empirischen Menschennatur

wäre, so wäre ja diese ganze so überaus feine und scharf

sinnige Deduktion in Wahrheit nichts als der kläglichste Cirkel

beweis! Gerade diess, was man um Alles gerne wegdeuten

möchte, dass allem persönlichen Sündigen ein unpersönliches,

in der Menschennatur liegendes Sündenprinzip vorausgehe und

als letzter Grund aller sündigen Erscheinung diese unfehlbar

hervorbringe, diess und nichts anderes ist der Nerv der ganzen
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Stelle. Denn nach vv. 7 ff ist die Sünde schon im Menschen,

auch ehe das Gesetz an ihn herantritt und ihm dieselbe zum

Bewusstsein bringt; sie entsteht also keineswegs damit, dass

das Ich sich mit Bewusstsein und Wille vom Materiellen be

stimmen lässt, sondern diesem bewussten Sündigen liegt als

letzte Ursache eine unbewusste äuagria als rein objektive

Macht zu Grunde, die eben als unbewusste noch „todt“

heissen kann, weil sie sich nicht als Sünde dem Gewissen

gegenüber fühlbar macht. Aber diese todte d. h. latent und

potentiell vorhandene Sünde wird durch den Anlass des Ge

setzes, welches das bisher naive Begehren verbietet, aufgeweckt

(ávéLyoev v. 9) d. h. sie kommt nun als Sünde zum Bewusst

sein und weckt das Gefühl des persönlichen Schuldig- und

dem Tode verfallenseins (éyÖ öé ázréGavov). Mit diesem Be

wusstwerden unterscheidet sich das Ich zunächst ideal von

der in ihm wohnenden Sünde und vom Fleisch als deren

Prinzip und Sitz und kann sich nun auch real mit seinem

persönlichen Wollen, seiner Sympathie und Antipathie, von

diesem gesetzwidrigen Element seiner Natur scheiden und dem

Gesetze Gottes sich zuwenden, aber freilich diess nur in

inneren Reaktionen, welchen die Macht der thatsächlichen

Ueberwindung des Sündengesetzes in den Gliedern nicht zu

kommt. So sehr also ist die oägš ein selbständiges objektives

Sündenprinzip, dass sie nicht allein von Anfang noch ohne

Willen und Wollen des Ich ansich sündig, weil Subjekt

des ansich gesetzwidrigen ézrt Gvusiv, war, sondern auch nach

her noch fortfährt, trotz des bessern Wissens und

Wollens des Ich und im offenen Kampfe mit demselben

ihre geistwidrige Aktivität in reellen Sündenthaten auszuwirken,

die sie dem widerstrebenden machtlosen Ich abringt. – Wie

hier von einer „todten“ Sünde die Rede ist, die durch den

„Anstoss“ des Gebots aufgeweckt, in gesetzwidrigem Begehren

sich erst recht als das, was sie schon vorher ansich (naiv)

gewesen ist, ausweist (va yévyrat xaG özregſoiv äuagro.ög

äuagtia ölä tjg évrojg v. 13), so kann auch hinwiederum

die durch den Zügel des Gesetzes wenigstens äusserlich nieder

gehaltene Sündenpotenz durch eine falsche Freiheit den „An

stoss“ ihrer Entfesselung bekommen, vgl. Gal. 5, 13: uóvov u

vry Sevôegiaveig äpogujv tj oagxi d. h. die christliche Ge
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setzesfreiheit darf nicht dem Fleische zu einem sollicitirenden

Anstoss dienen, wodurch dessen bisher gezügeltes ézt Gvueiv

entfesselt und zum rohen Sündenleben veranlasst würde. Ob

gleich hier der Gesichtspunkt ein ganz anderer ist, als Röm.

7, 8 ff., sofern es sich nicht, wie dort, um das erste, innerliche

Erwachen der Sündenpotenz und des Schuldbewusstseins,

sondern um das Hervorbrechen der innerlichen Sündenpotenz

in thatsächlichem Sündenleben handelt, so ist doch die Vor

aussetzung beidemal dieselbe (um welche es sich uns hier allein

handelt): dass nehmlich aller sündigen Aktualität eine natür

liche Sündenpotenz zu Grunde liegt, welche ebensowohl

äuagtia als o.äg§ heissen kann (jenes Röm. 7, 7. 8, dieses

Gal. 5, 13), weil sie eben in dem der odgš substantiell eigen

thümlichen éztt Gvueiv xatä toi zrveüuatog besteht, vermöge

dessen die odgš schon ansich und naturnothwendig sündig und

sündewirkend ist. – So bestätigt sich uns von allen Seiten

unsere Auffassung der paulinischen odgš, die schon zum vor

aus sich durch den Vorzug der Einfachheit insofern empfiehlt,

als sie die Grundbedeutung des Worts, über welche ja kein

Zweifel sein kann, durchaus festhält. Uns sind es nur ver

schiedene Momente desselben Begriffs, wodurch sich z. B.

Formeln wie Liv oder zreguzrateiv év oagxi Gal. 2, 20. Phil.

1, 22. 2 Cor. 10, 3 von eivat év oagxi Röm. 8, 8 f. unter

scheiden; beidemal heisst év oagxi: im materiellen Element, aber

dort insofern, als dasselbe die Substanz des irdischen Leibes

bildet, also = im irdischen Leibesleben; hier aber insofern,

als dasselbe das geistwidrige Agens bildet, also = in der

Herrschaft des Sündenprinzips. Ob an das eine oder das

andere der beiderlei Momente zu denken sei, muss in jedem

einzelnen Fall der Zusammenhang ergeben; an manchen

Stellen fliesst aber auch der moralische mit dem physischen

Sinn, sofern letztrem doch auch wenigstens das negative Moment

der Geistlosigkeit und Eitelkeit eignet, fast ununterscheidbar

zusammen; so in den Corintherstellen, wo von der „fleisch

lichen Weisheit“, vom Fleischlichsein der parteisüchtigen

Corinther die Rede ist.

In dem so bestimmten Begriffe der odg§ haben wir nun

wieder dasselbe objektive Sündigsein des Menschen vor allem

seinem subjektiven Wollen und Thun, wie sich dieses uns auch
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schon oben aus Röm. 5, 12 ergeben hat. Beiderseits erscheint

die Sünde als ein Ursprüngliches, Objektives, dem Willen des

Einzelnen a priori vorausgesetztes Nothwendiges. Der Unter

schied aber zwischen jener Stelle und der odgS-Lehre ist der,

dass dort der Ursprung dieses allgemeinen Prinzips historisch

in der ersten Sünde Adams, hier psychologisch in der Natur

des Menschen, bezw. in dem Stoffe seiner Leiblichkeit ge

funden wird. Man hat nun oft geglaubt, diese Diskrepanz der

beiderseitigen Begründungen der empirischen Sündhaftigkeit

dadurch lösen zu können, dass man die Beschaffenheit des

Fleisches, wonach es Sündenprinzip ist, als die Folge von

Adams Sünde betrachtet, so dass also vor diesem geschicht

lichen Sündenfall die menschliche Natur eine ganz andere

gewesen, sein Fleisch also durch diesen Akt die tiefgehendste

Wesensänderung erfahren hätte. Allein bei Paulus selbst

findet sich nicht die leiseste Spur einer so auffallenden Lehre.

Er redet einerseits vom Sündenfall zwar, ohne aber an ihn

eine Veränderung der menschlichen Natur anzuknüpfen, viel

mehr ist, was aus ihm folgte, nur der göttliche Rechtsakt,

wodurch alle Menschen als Sünder objektiv hingestellt d. h.

in das Verhältniss von Sündern Gott gegenüber versetzt und

damit als Objekte des göttlichen Zorns der Strafe des Todes

unterworfen werden. Andererseits führt Paulus die Sünde

auf die Beschaffenheit der menschlichen Natur, sein Fleischsein,

zurück, deutet aber eine mit diesem vorgegangene historische

Veränderung nicht nur mit keiner Silbe an, sondern schliesst

eine solche vielmehr deutlich aus*); er redet Gal. 5, 17 vom

feindlichen Verhältniss des Fleisches zum Geiste in Aus

drücken von so unbeschränkter Allgemeinheit, dass es noth

wendig den Eindruck macht, dieser Antagonismus beider

*) cf. hiezu Usteri, „paulin. Lehrbegriff“ (6. Aufl.) S. 28: „Von

einer durch den Fall, d. h. die erste wirkliche Sünde Adams geschehe

nen Veränderung der sittlichen Natur des Menschen oder gar seiner

leiblichen Beschaffenheit scheint bei Paulus keine Spur zu finden; im

Gegentheil setzt er 1 Cor. 15 den ersten Adam als xoxóg und puzuxóg

von vornherein, was er doch gewiss nicht erst von seiner Natur, wie sie

nach dem Fall war, verstanden wissen will“. Hierin wird man Usteri

auch dann Recht geben müssen, wenn man seinen Versuch, Röm. 5, 12

damit in Einklang zu bringen, für misslungen hält.
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Prinzipien sei ein beiden Substanzen wesentlich, vermöge ihrer

Natur, also von Anfang und ausnahmslos zukommender; ja

gerade an der Stelle (1 Cor. 15, 45–47), wo er express vom

ersten Adam in seinem Verhältniss zum zweiten oder zu

Christo spricht, wo er also kaum umhin gekonnt hätte, die

ursprüngliche bessere Natur Adams hervorzuheben, thut er

diess so wenig, dass er vielmehr gerade den Gegensatz beider

aufs schärftse hervorhebt: der erste Adam ist xoixög éx yig,

blosse pvxi Lóoa, nicht wie der zweite, zrvevuatuxóg; mit seiner

aus Fleisch und Blut bestehenden Natur taugt er nicht in's

Reich Gottes. Ist hiebei auch zunächst an die physische

Beschaffenheit des Fleisches als der verweslichen und unreinen

Substanz zu denken, so wissen wir ja schon, wie dem Paulus

die geistlospassive Materie unmittelbar zugleich die geistwidrig

aktive ist. Ist sonach die odgš ihrer Natur nach und von

Anfang das Sündenprinzip, so stehen wir in der Frage nach

dem Ursprung der Sünde allerdings vor einer Antinomie"),

deren tiefere Lösung (wie sie oben angedeutet worden, S. 46)

nicht mehr in die exegetische Darstellung gehört. Nur so

viel sei hiebei noch bemerkt, dass die kirchliche Erbsünden

lehre von einer Veränderung der menschlichen Natur durch

den historischen Sündenfall Adams auf einer Combination

der beiden paulinischen Vorstellungsweisen beruht, deren Be

rechtigung aber weder aus dem Buchstaben noch aus dem

Geist der paulinischen Lehre zu entnehmen ist.

So gewiss nun aber Paulus den Menschen als wesentlich,

vermöge seiner Fleischesnatur, sündig betrachtet, so wenig ist

es doch seine Meinung, dass der Mensch bloss sündig, keine

bessere Kraft seiner Natur eigen sei*). Vielmehr wird ja

eben an der Hauptstelle, von der wir oben ausgingen, Röm. 7,

*) Hiernach dürfte wohl Recht und Unrecht auf beiden Seiten der

betreffenden Gegner (Ernesti, Weiss – Baur, Holsten, Usteri,

Lüdemann) gleichermassen vertheilt sein.

*) Diess und ff. gegen Holsten, der (a. a. O. S. 403 ff) in schiefer

Identifikation der ocg mit dem ganzen Menschen (während sie doch

nur den Fo ävºg. ausmacht) diesen „seinem substantiellen Wesen nach

du«otta sein“ lässt – eine entschieden unpaulinische, manichäisch

flacianische Uebertreibung!
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von der odgš als einem Theil des ganzen Menschen, ein

wesentlich anderer unterschieden, der éoao ävGgoztog oder

voög. Dieser Begriff dürfte am meisten unserem „Vernunft“

entsprechen, sofern wir darunter sowohl das theoretische als

praktische Denkvermögen verstehen. Substanz, wie das

zuveÜua, ist der voög nicht, sondern Vermögen, formale Fähig

keit des Ich, sich denkend und wollend zu bethätigen; seiner

allgemeinsten Form nach ist er einfach das Bewusstsein oder

Selbstbewusstsein (in diesem bloss formalen Sinn z. B. 1 Cor.

14, 14 ff. = bewusst reflektirende Denkthätigkeit). Als for

males Geistesvermögen kann der voög entgegengesetzten Inhalt

in sich aufnehmen, sowohl von Seiten des göttlichen Geistes

als von Seiten des Fleisches und der Welt; im letztern Fall

wird er selber ein voög tjg oagxóg (Col. 2, 18), voög ávóyvog

áöóxuuog (Gal. 3, 1. Röm. 1, 28) und bedarf als solcher der

Erneuerung in Kraft des Gottesgeistes (Röm. 12, 2), wodurch

er dann zu einem voög Xguoroö wird, einem von Christi

Geist erfüllten und erleuchteten Vernunftsinn, einer christlichen

Vernunft, wie sie den Christen zukommt (1 Cor. 2, 16).

Allein der voög ist nach Paulus doch nicht blosse, leere

Geistesform, die gegen jeden Inhalt von Haus aus indifferent

wäre; vielmehr wohnt ihm der vóuog Geoi inne, und zwar

nicht bloss als Bewusstseinsobjekt, sondern als der eigene,

immanente Trieb des Guten (vóuog toÖ voóg uov Röm 7, 23),

der sich dem Sündentrieb in den Gliedern kämpfend entgegen

setzt, und zwar diess mit solchem Erfolg, dass das Ich wenig

stens dem innern Menschen nach dem Gesetze Gottes sich

zustimmend und sympathisirend zuwendet, während freilich die

äussere Thätigkeit noch unter dem Banne des Sündengesetzes

der Glieder gefangen bleibt. Nur weil der Mensch in seinem

voög ein nicht unwirksames gottverwandtes Element besitzt,

ist es möglich, dass er unter dem Einflusse des Gesetzes

sich vom Fleisch, mit dessen sündewirkender Substanz das

Ich anfangs unterschiedslos verwachsen ist, innerlich losmacht

und im Bewusstsein des Zwiespalts zwischen seinem äussern

Thun und inneren besseren Wollen zum Gefühl der Erlösungs

bedürftigkeit kommt, wie es Röm. 7, 24 so ergreifend aus

gedrückt ist. – Dieses im voög liegende gottverwandte

Element ist es, was auch beim Heiden sowohl als Gottes
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bewusstsein (Röm. 1, 20), wie als Gewissensgesetz

(2, 14 f.) zur Erscheinung kommt. Das sittliche Bewusstsein,

wie es auch die Heiden haben und befolgen, beweist, dass

der wesentliche Inhalt des Gesetzes den Menschen in die

Herzen geschrieben ist, und zwar wieder nicht als todtes theo

retisches Wissen um das Gute und Böse, sondern – worauf

schon das specifische Organ: „Herz“ hinweist – als eine

trieb- und empfindungsmässig wirksame Macht, die sowohl

den Impuls gibt zum Thun (ëäv püoet tä toö vóuov zrouj), als

auch im Selbstzeugniss des Gewissens sich als richtende

Autorität fühlbar macht (ovuuagtvgoëoyg tjg ovvetöjoelog xai

uetaF äl/jov töv oytoucÖv «atyyogoüvtov). Und wie im

sittlichen Bewusstsein, so kommt auch im natürlichen Gottes

bewusstsein die Gottverwandtschaft des voüg zur Offenbarung;

denn eben die Thätigkeit des voig, das voeiv ist es, durch

dessen Vermittlung die sinnlich nicht wahrnehmbare Gottheit

aus ihren Werken zur Anschauung des inneren Sinnes ge

langt; es ist eine intellektuelle Anschauung, durch welche die

Vernunft Gott in der Schöpfung erkennt (tä äógata aötoö áztö

xtioecog xóouov toig zroujuaou voo Üue va zaGogärat 1, 20).

Aus all' dem ergibt sich unleugbar, dass wir nach Paulus den

Menschen doch nicht so einseitig als Fleischeswesen betrachten

dürfen, dass er nicht doch auch neben dem Sündenfleisch ein

höheres, gottverwandtes Vermögen, ein natürliches Erlösungs

moment (d. h. Moment der Vorbereitung seiner christlichen

Erlösung) in sich trüge, nehmlich in seiner Vernunft und

seinem Gewissen. Mit dieser besonnenen Schätzung der

religiös-sittlichen Menschennatur ist Paulus gleich weit ent

fernt sowohl von pelagianischer Ueberschätzung, als von

augustinischer Unterschätzung des Menschen *).

Anhangsweise ist hier noch eine Frage zu besprechen,

die nicht mehr unmittelbar zur paulinischen Lehre von der

*) cf das treffende Urtheil Baur's: „Wenn nicht bloss die oégš,

sondern auch der voüg zur menschlichen Natur gehört und die Thätig

keit des voög auch nur soweit auf das Gute geht, als der Apostel es

ihm zuschreibt, so ist diess eine wesentlich andere Anschauung als die

augustinische“. (Neutest. Theol. S. 148.)
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Sünde gehört, sondern nur in mittelbarem Zusammenhang da

mit steht, denn sie betrifft nur die allgemeine, jüdisch-vulgäre

Anthropologie des Apostels, nicht die specifisch christliche.

Es ist die Frage, ob dem natürlichen Menschen neben der

odgš ein zrve Üua zukomme und in welchem Sinne? Das

Dass ist jedenfalls rundweg zu bejahen auf Grund verschie

dener ganz unzweideutiger Stellen. 1 Cor. 2, 11 redet der

Apostel ausdrücklich von tö zrveÜua ävög«özrov im Gegensatz

zu tö zrveÜua Geoü und zwar in einem Zusammenhang, der

entfernt nicht an das zwveÜua äytov des Christen zu denken

erlaubt, da es sich vielmehr um einen Satz von allgemeinster

psychologischer Wahrheit handelt. Ebenso ist 1 Cor. 5, 4.

6, 20. 7, 34. 2 Cor. 7, 1 das zrveÜua einfach der psycholo

gische Gegensatz zum oóua, bezeichnet die immaterielle Per

sönlichkeit oder den inneren Menschen im Gegensatz zu seiner

materiellen Erscheinung im Leibe. Auch die Stellen 2 Cor.

2, 12. 7, 13. 1 Cor. 16, 18 werden hieher zu ziehen sein,

sofern es sich hier zwar um den Geist des Apostels handelt,

der ansich der christliche sein könnte, aber durch den Zusam

menhang doch der natürliche Menschengeist näher gelegt wird;

denn es werden von ihm solche seelische Empfindungszustände

(ävázravoug und äveoug) ausgesagt, welche sich doch viel eher

von dem schwachen und leidensfähigen menschlichen, als von

dem göttlichen Geiste, dem aktiven Prinzip der Stärkung und

des Trostes prädiciren lassen. Endlich zeigt Röm. 8, 16 un

zweideutig, dass Paulus vom göttlichen das menschliche

ztveÜua im Christen noch unterscheidet, wie das empfangende

vom gebenden Subjekt.

Aber die wichtigere Frage ist: was bedeutet in der pau

linischen Anthropologie diess natürliche zu veÜua? hat es eine

höhere, dem christlichen zrveÜua wesentlich verwandte Dignität

oder nicht? Schon die eben genannten Stellen können uns

hierüber bedeutsame Winke geben. Schon als trost- und ruhe

bedürftig, unterscheidet sich das menschliche zrveÜua specifisch

vom göttlichen, das wesentlich Kraft, nicht leidensfähig ist.

Aber das menschliche kann sogar verunreinigt sein und der

Reinigung von aller Befleckung bedürfen (2 Cor. 7, 1:

xaGagiotouev éavroig ärö zravrög uovouoö oagxög xai zrveÜua

zog); es kann Gegenstand christlicher Sorge sein, heilig zu

Pfleiderer. Der Paulinismus. 5
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sein sowohl am Leibe als am Geiste (1 Cor. 7, 34), was vor

aussetzt, dass dieser Geist, nehmlich eben der natürliche,

auch nicht heilig sein könnte. Damit stimmt es ganz, wenn

1 Thess. 5, 23 der Apostel seinen Lesern wünscht, dass der

Gott des Friedens sie völlig durchheilige und so unversehrt

erhalten bleibe sowohl ihr Geist als Seele und Leib; diess

setzt wieder voraus, dass dieser Geist, der natürliche nehmlich,

der Heiligung durch göttliche Einflüsse noch bedürfe und ohne

solche nicht unverletzt bewahrt bleiben würde, vielmehr also

wohl verloren ginge. Ganz unzweideutig erhellt ebenso aus

1 Cor. 5, 5: Üva tö ztveÜua otoG év t uégg toö xvgiov

J. X. die Möglichkeit eines Nichtgerettetwerdens oder Ver

lorengehens dieses natürlichen zu veÜua. Aus allen diesen

Stellen ergibt sich übereinstimmend das doppelseitige Resultat,

dass das natürliche zwveÜua zwar der Möglichkeit des Leidens,

der Entheiligung, des Zugrundegehens unterliegt, dass aber

diese Möglichkeit bei ihm keineswegs zur Wirklichkeit wer

den muss, vielmehr eben durch die Kraft des christlichen

zrveÜua seiner Schwachheit aufgeholfen, seiner Unreinheit ge

wehrt, sein Verderben verhütet werden kann und soll. Dem

nach ist diess natürliche 7tveiua ebenso wesentlich vom specifisch

christlichen zuveÜucx, welches allen jenen Affektionen nicht

ausgesetzt sein kann, wie von der geistwidrigen odg§ ver

schieden, welche der pGogo verfallen muss, weil ihr eigen

stes Trachten auf Gävatog geht (cf. oben, S. 53)*). Das

natürliche 7tveÜua steht also zwischen jenen beiden entgegen

gesetzten Prinzipien indifferent in der Mitte, als das neutrale

Substrat des Personlebens, welches den Einflüssen jener beiden

Prinzipien zu Grunde liegt; es hat mit dem übernatürlichen mes

sianischen zwveÜua, das in der Taufe mitgetheilt wird, sowenigge

mein, wie der allgemeine göttliche Lebensgeist, der nach alt

test. Anschauung alle Kreatur und besonders den Menschen be

lebt, mit dem supranaturalen Offenbarungsgeist, der über

*

*) cf hiezu Lüdemann, a. a. O. S. 43, 48. Ebenso schon Baur

a. a. O. S. 147: „Wenn Paulus auch von einem menschlichen zrvsÜua

spricht, so hat diess doch keine weitere Bedeutung für seinen eigent

lichen Begriff von tvsöu«“ und Holsten, S. 391, wo aber schiefe

Folgerungen für die Bedeutung des voüç daraus gezogen werden.
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die Propheten zeitweise kommt, gemein hat. Wie jener alt

testamentliche Lebensgeist mit der Seele wesentlich identisch

ist, da diese eben nur die Individuation jener allgemeinen

Substanz darstellt, so ist auch im neutestamentlichen Sprach

gebrauch, von welchem hierin Paulus keine Ausnahme macht,

das (natürliche) zrveÜua sachlich nichts anderes als die pvy

(cf. die Zusammenstellung beider Luc. 1, 46 f., wo schon aus

der Parallele die wesentliche Identität erhellt)*). Eben diess

ist der Grund, warum Paulus, wo er vom natürlichen Men

schen in religiös-sittlicher Hinsicht redet, so durchgängig das

Wort zrveÜua vermeidet und nur von pvx oder oägš einer

seits, vom voüg andererseits redet. Der natürliche Mensch hat

eben nichts von dem zuveÜua, wie es Paulus in seiner specifisch

christlichen Psychologie versteht, welches den dualistischen

Gegensatz zur odg§ bildet; im bestimmtesten Unterschied

von diesem zwveÜua Loozrotoüv ist er blosse pvx Ltöoa, bloss

physisches Lebensprinzip, das eben als solches der odgš gegen

über keine autonome Potenz ist, zwar nicht geradezu mit ihr

identisch, aber doch das machtlose Substrat für ihr herrisches

Walten. Die höhere gottverwandte Seite des Menschen im

Unterschied von der odgF ist also nicht sein zwveÜua, sondern

sein voig, in dem wir vorhin das gottverwandte Geistesver

mögen der Vernunft im weitesten Sinn des Worts kennen

lernten, das sich aber zum christlichen zrveÜua nur verhält,

wie die receptive Erlösungsfähigkeit zum wirksamen Erlösungs

prinzip. Das Nähere über das Verhältniss des vočg zum christ

lichen zu veÜua kann erst weiter unten (Cap. 5) ausgeführt

werden, wo wir erst auf die eigentliche christliche Psy

chologie des Apostels eingehen können. Hier mag nur

noch die Frage aufgeworfen werden: wie es möglich sei, im

*) cf. Weiss, Neutest. Theol. (2. Aufl.), S. 245 f. – Auch die

Stelle 1 Thess. 5, 23 scheint mir hiegegen keine Instanz zu bilden, denn

sogut Luc. 1, 46 f. in populärer Rhetorik beide Begriffe nebeneinander

gestellt sind, ohne doch sachlich unterschieden zu sein, ebensogut kann

Paulus, wo er die Vollständigkeit des Menschenwesens stark betonen

will, die verschiedenen Ausdrücke der populären Terminologie zusammen

stellen, ohne doch damit eine philosoph. Trichotomie lehren zu wollen,

von der sich ja sonst keine Spur findet und auf hebräischen Boden auch

nicht wohl finden kann.

5*
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Menschen ein gottverwandtes Geistesvermögen, wie den voig,

anzunehmen, wenn doch das Substrat desselben, das Subjekt

des Personlebens nur ein solch indifferentes zwveöua im eben

geschilderten Sinne ist? Eine Lösung dieser Frage dürfen

wir bei Paulus, dem solche rein anthropologische Fragen selbst

verständlich ganz fern lagen und der daher hier überall ein

fach der populären unreflektirten Vorstellungsweise seiner

Umgebung folgte, durchaus nicht erwarten und die Exegese

hat sich also mit der Andeutung dieser (nur für uns vorhan

denen) Schwierigkeit zu bescheiden").

*) Für unser Denken würde die logische Consequenz eines von

beiden, wie mir scheint, verlangen: entweder mit Rücksicht auf das

indifferente, dem sittlichen Wesen Gottes fremdartige zrvéÜua des natür

lichen Menschen sollte diesem überhaupt jedes höhere gottverwandte

Element abgesprochen werden, sodass auch sein voög blosse indifferente

Bewusstseinsform wäre; oder mit Rücksicht auf das gottverwandte

Element, das nach Paulus im voÜs vorhanden ist, sollte auch die im

voög zur Erscheinung kommende Substanz der Persönlichkeit, das mensch

liche zrvsöua, ein dem TrvéÜu« Geoü wesensverwandtes, mindestens also

die Potenz des christlichen zuvéÜu« und dieses also die Aktualität des

natürlichen sein. Jene erste Consequenz hat Holsten gezogen, damit

aber, wie oben gezeigt wurde, sich in entschiedenen Widerspruch zu

der paulinischen Lehre vom voüg gesetzt und die paulinische Sünden

lehre flacianisch überspannt. Von dieser Wahrnehmung ausgehend

habe dann ich in dem Aufsatz der Hilgenfeld'schen Zeitschrift

(1871, 2. H.) über „Das paulinische tvsöue“ den zweiten Weg ein

geschlagen, von dem ich auch noch jetzt glaube, dass er mehr im Sinn

und Geist der paulinischen Spekulation ist, als der erste, von Holsten

vertretene. Allein ich gebe gerne zu, dass die Art, wie ich dort vom

voög aus auch das natürliche TrvéÜua zu einer Potenz des göttlich

christlichen zu machen suchte, mit der unmittelbaren Form der paU

linischen Lehrweise nicht übereinstimmt und überhaupt mehr modern

als antik gedacht ist. Ich erkläre also die dortige Ausführung für

einen dogmatischen Versuch, mit Categorieen modernen Denkens die

Schwierigkeit zu lösen, welche die Exegese einfach als solche zu kon

statiren und zu belassen hat. Uebrigens darf ich dabei wohl auch er–

innern, dass jener Aufsatz ausdrücklich „eine exegetisch-dogmatische

Studie“ sein wollte, sein Fehler also eigentlich nur darin bestand, das

Dogmatische nicht scharf genug vom Exegetischen zu sondern.
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Da S G. e S et z.

Unter ö vóuog versteht Paulus zunächst immer das

positive mosaische Gesetz und zwar in seiner un

getheilten Ganzheit. Wenn sich ihm auch von hier aus

der Begriff so erweitert, dass er auch in dem natürlichen sitt

lichen Bewusstsein ein in die Herzen geschriebenes Gesetz er

kennt*), so ist doch ö vóuog schlechtweg ohne nähere Be

stimmung immer der specifische Terminus für das positive

mosaische Gesetz, so sehr, dass Ausdrücke wie oi év tſ vóup

(Röm. 3, 29. 2, 12) oiözrö vóuov (1 Cor,9,20) geradezu gleichbe

deutend sind mit Iovöciou (Röm. 3, 19 c. 9. 1 Cor. 9, 20). Auch

der Umfang des Begriffs ist bei Paulus derselbe wie bei allen

Juden oder Judenchristen; es bezeichnet zunächst die ganze im

Alten Testament enthaltene positive Gesetzgebung ohne Unter

schied zwischen ethischen oder rituellen Bestandtheilen, weiter

hin dann sogar das ganze Alte Testament als göttliche Offen

barung, ohne Rücksicht auf den besondern Inhalt, der gerade im

einzelnen Fall in Betracht kommt, denn auch Citate aus Psalmen

oder Propheten werden als Aussprüche des vóuog angeführt

(Röm. 3, 19. 1 Cor. 14, 21) und besonders wird der ganze

geschichtliche Theil des Alten Testaments unter dem vóuog

mit einbegriffen (Gal. 4, 21. Röm. 3, 21. 31, welche Stellen

*) Dieses in die Herzen geschriebene Gesetz darf übrigens durch

aus nicht mit dem christlichen Geistesgesetz verwechselt werden. Es

ist auch nicht die Meinung des Paulus, demselben wegen seiner Inner

lichkeit einen Vorzug vor dem äusserlichen mosaischen Gesetz zuzu

sprechen (cf. vielmehr Röm. 3, 2 mit 9,4). Jene Innerlichkeit ist ja noch

weit nicht die, wo das Gesetz zum eigenen Willensinhalt, zur subjektiven

Willensbestimmtheit geworden ist (was das christliche Geistesgesetz aus

macht), sondern „auf dem vorchristlichen Standpunkt stellt sich das

Gesetz auch da, wo es als ein innerliches erscheint, dar als das Gebot

einer fremden höheren Stimme, einer heiligen Macht, welche der Mensch

im Gegensatz gegen seinen verderbten Willen anerkennen muss, es

bleibt daher tödtender Buchstabe, mag es als das Gebot äusserer oder

innerer Gottesoffenbarung sich darstellen“. So richtig Neander,

Gesch. d. Pfl. d. chr. Kr., S. 568; ähnlich Usteri, paul. Lehrb. S. 36 u

Weiss, neut. Theol. S. 259: „Es war ein wesentlicher Vorzug, dass

die Juden das Gesetz schriftlich fixirt besassen; es stand ihnen dadurch

in unerschütterlicher Objektivität gegenüber“.
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nur die einzige Deutung zulassen, dass sie auf die folgende

Beweisführung aus der Alttestamentlichen Geschichte über

leiten*). Durchaus abzuweisen ist die Unterscheidung zwi

schen dem ethischen und dem rituellen Theil des Gesetzes in

der Weise, dass Paulus den letztern gar nicht zu dem ge

offenbarten Gesetz Mosis, sondern etwa nur zu den tratguxai

zragaöóoetg gerechnet hätte*). Die freie Stellung, die Paulus

vom Standpunkt der evangelischen Gesetzesfreiheit überhaupt

aus auch zu dem Rituellen einnimmt, beweist sowenig, dass er

dasselbe als göttliche und mosaische Offenbarung ignorirt

habe, dass vielmehr umgekehrt all' der Aufwand von theolo

gischer Dialektik, mit welcher der Apostel die judaistischen

Galater von der Ungültigkeit gerade auch des Ceremonial

gesetzes (Beschneidung, Speisegesetze 2, 12. Tagehalten 4, 10)

zu überzeugen sucht, der deutlichste Beweis dafür ist, wie

sehr dem Apostel dieses Rituelle mit dem Gesetz überhaupt

stand und fiel; wäre es ihm ein gar nicht zum eigentlichen

Gesetz gehöriges gewesen, dann hätte er sich wahrhaftig die

Sache viel leichter machen können, indem er dann, statt

zwischen Gesetz und Verheissung, einfach zwischen wirk

lichem und bloss eingebildetem Gesetz den entscheidenden

Schnitt hätte machen dürfen. Uebrigens erwähnt er ja auch

(Röm. 9,4) unter den von Gott geschenkten Vorzügen Israels

mitten zwischen der geoffenbarten vouo Geoia und den eben

falls geoffenbarten ézcayye.iat die atgeia, den Cultus, also das

Ceremonialgesetz – das ihm also etwas von Gott geoffen

bartes, sonach sogut wie irgend ein anderer Theil desselben,

zum positiven göttlichen Gesetz gehöriges war.

Fragt man aber, wie dann der Apostel vom Gesetz über

*) Die sonst öfter beliebte Deutung, welche hier schon an das

ethische Gesetz des christlichen Geistes (Röm. 8) denkt, würde den ein

fachen Fortgang des Gedankens von 3, 21 an durch einen unmotivirten

Absprung unterbrechen.

*) Vgl. z. B. Holsten, a. a. O. S. 401; dagegen die richtige An

sicht von der Einheit des vóuog: Usteri, paul. Lehrbegriff, S. 34 f.

Neander, Gesch. der Pflanzung der christlichen Kirche durch die

Apostel, S. 507 und 569. Lipsius, paulin. Rechtfertigungslehre, S. 54.

Ritschl, altkathol. Kirche, S. 73. Weiss, neutest. Theol. S. 259 f.
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haupt und schlechtweg habe sagen können: es sei zuvevuatuxóg,

wenn doch das Aeusserliche des Ritualgesetzes auch dazu ge

hörte, so ist die Antwort: dem Apostel war das Gesetz schon

einfach um seines unmittelbar göttlichen Ursprungs willen

etwas dem überirdischen also geistlichen Gebiet angehöriges

und sonach (um dieses Ursprungs willen) auch geistlichen

Charakter tragendes, ganz unangesehen des einzelnen Inhalts;

weil in seiner ganzen positiven Gestalt eine Offenbarung des

pneumatischen Willens Gottes, desswegen ist es auch seinem

ganzen Inhalt nach etwas pneumatisches – nehmlich in dem

Sinn, dass in allen Theilen des Gesetzes ein pneumatischer

Gehalt, ein wesentlicher tieferer Sinn sich finden müsse. Das

schloss dann für jene zu Paulus Zeit gewöhnliche allegorische

Betrachtungsweise gar nicht aus, dass die unmittelbare Form

eine ungeistige, rein äusserliche sein konnte; und sofern auf

diese allein reflektirt wurde, konnte dann sogar das Gesetzes

wesen auch wieder als Dienst der weltlichen (sinnlich-äusser

lichen) Elemente bezeichnet und mit dem heidnischen Cultus

in gleiche Linie gestellt werden*); obgleich also seinem Ur

sprung und wesentlichen Inhalt nach pneumatisch, begründet

das mosaische Gesetz doch seiner äussern Form nach einen

„schwachen und ärmlichen“ sinnlichen Cultus für Anfänger

(vjzrtou), die noch nichts Höheres (das Pneumatische in reiner

adäquater Darstellungsform noch nicht) ertragen könnten.

Also nicht zwischen dem einen Theil des Gesetzes und dem

andern, dem Ethischen und dem Rituellen, unterscheidet der

*) Gal. 4, 3–9: orotysia roö xóouov kann sprachlich nur heissen:

Grundstoffe der Welt, sinnliche Elemente, da der Genit. bei ototysia

immer das Ganze, das aus den orouz. sich zusammensetzt, bezeichnet.

Unter diesen sinnlichen Elementen sind theils die beim Cultus gebrauch

ten irdischen Stoffe zu verstehen, wie Opfer und Speisen, theils siderische

Mächte (Zeichen des Thierkreises, die als orouzsic« kurzweg bezeichnet

zu werden pflegten), welche die Jahreszeiten und damit die Festtage

(v. 10) bestimmten; auf beides passen die orotysia auch in Col. 2, 20.

cf. v. 16 (ob auch in v. 8 ?). – Diese älteste Erklärung ist wieder

neuerdings mit Recht von Neander und Hilgenfeld, denen sich

Baur, Lipsius, Holsten, R. Schmidt anschliessen, gegenüber der

andern: „Anfangsgründe der ausserchristlichen Menschheit“ geltend ge

macht worden.
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Apostel, sondern wenn er überhaupt einmal unterscheidet, so

thut er es nur am ganzen ungetheilten Gesetz zwischen seinem

pneumatischen Inhalt und seiner buchstäblichen Form (ygóuua,

2 Cor. 3). Und während ihm diese letztere, für sich fixirt,

etwas weltliches oder fleischliches war (otouxeia to cóouov

Gal. 4, 3 oder odg§ 3, 3 und 6, 12), so liegt doch diese

Unterscheidung für gewöhnlich desswegen ferner, weil bei der

traditionellen Gewohnheit des Allegorisirens die Form, das

Buchstäbliche und Aeusserliche als das völlig unselbstständige

Vehikel des tieferen pneumatischen Gehalts erschien; so z. B.

1 Cor. 9, 9, wo das Gebot: „Du sollst dem dreschenden

Ochsen nicht das Maul verbinden,“ ohne Weiteres auf die

Lohnwürdigkeit des evangelischen Arbeiters gedeutet (nicht

bloss angewendet) wird; oder wenn Gal. 4, 24 die Erzählung

von Sara und Hagar auf Gesetz und Evangelium gedeutet

wird.

Man könnte nun freilich denken, durch eine konsequente

Durchführung dieser typisch-allegorischen Deutung hätte Pau

lus die Abrogation des Ceremonialgesetzes, um welche sich

der Kampf mit den Judaisten zunächst drehte, auf einfachere

und mildere Weise durchsetzen können, als durch die schroffe

und künstliche Art, wie er das (doch selbst auch für göttlich

geoffenbart gehaltene) Gesetz in rein negative Beziehung zu

der Heilsökonomie stellte. Und wirklich sehen wir auch, dass

der alexandrinisch gefärbte Paulinismus des Hebräer- und des

Barnabasbriefs jenen erstern Weg eingeschlagen hat und zwar

mit viel Beifall seitens der alten Kirche, welcher diese Auf

fassungsweise des Verhältnisses zwischen Gesetz und Evangelium

viel geläufiger war, als die specifisch paulinische. Allein dass

Paulus selbst diesen Weg noch nicht einschlug und nicht wohl

einschlagen konnte, ist sehr begreiflich. Denn man beachte

wohl, dass die jüdische Schule, in welcher die allegorische

Ausdeutung zu Paulus Zeit heimisch war, weit davon entfernt

war, durch Hinzudeutung eines pneumatischen Sinns die Gel

tung des buchstäblichen Sinns in Geschichte oder Gesetz des

Kanons aufzuheben; vielmehr sollte ja die pneumatische Ver

tiefung gerade zur Verherrlichung des Gesetzes, also zur Be

festigung seiner ganzen – auch buchstäblichen – Geltung

beitragen; der pneumatische Gehalt und die buchstäbliche
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Form seines geoffenbarten Schriftworts war dem jüdischen

Bewusstsein viel zu innig verbunden, als dass man auch nur

an die Möglichkeit einer Scheidung beider und einer Aufhebung

der letztern hätte denken können. Wie hätte denn nun Pau

lus hoffen können, durch ebendieselbe Methode das entgegen

gesetzte Ziel zu erreichen? Durch pneumatische Allegorisirung

den Judaisten die Abrogation des Ceremonialgesetzes zu be

weisen, während sie ebendadurch das ganze Gesetz – auch

nach seinem ceremoniellen Theil – zu verherrlichen und zu

befestigen gemeint hatten? Aber Paulus konnte daran nicht

denken auch schon an und für sich; denn ihm selber war ja

keineswegs auf dem Wege solcher allegorisirenden Spekulation

das Bewusstsein von der Nichtgültigkeit des Gesetzes für den

Christusgläubigen aufgegangen, sondern vielmehr auf dem

völlig andern Weg der Gnosis des Kreuzes Christi; in diesem

sah er den radikalen Bruch zwischen dem alten Bund der

Gesetzeswerke und dem neuen der Glaubensgerechtigkeit fak

tisch vollzogen, und für die praktische Anerkennung dieses

Bruches zu wirken, war eine seiner Lebensaufgaben; so musste

sich ihm denn nothwendig auch in der Theorie das Verhält

niss zwischen Gesetz und Glauben als ein rein

ausschliessliches, negatives darstellen; woraus dann

weiter die keineswegs einfache Aufgabe sich ergab, diess ne

gative Verhältniss beider mit ihrem beiderseitigen Ursprung

in der Offenbarung des Einen Gottes auszugleichen. Diese

Aufgabe suchen die meisten dialektischen Erörterungen des

Apostels über das Gesetz zu lösen. – Erst also nachdem durch

diese Wirksamkeit Pauli die Abrogation des mosaischen Ge

setzes für die Christengemeinde prinzipiell ausgesprochen

und zum Theil auch faktisch zu Bestand gekommen war,

konnte man auch daran denken, durch systematische Durch

führung der sonst herkömmlichen und auch von Paulus selbst

schon beiläufig angewandten Allegorisirung von Gesetz und Ge

schichte des Alten Testaments zwischen Gesetz und Evangelium

ein positiv-typisches Verhältniss aufzufinden und also

den Bruch weniger schroff, für das offenbarungsgläubige

jüdische Bewusstsein weniger drückend zu machen.

Das Bisherige zeigte uns den Apostel Paulus in der Auf

fassung vom Wesen (Begriff und Ursprung) des Gesetzes
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in voller Uebereinstimmung mit dem jüdischen Bewusstsein

stehend. Um so schwieriger musste seine Stellung werden,

da er von dieser gemeinsamen Voraussetzung aus nun doch

den Zweck des Gesetzes in das diametrale Gegentheil von

dem setzte, was Juden und Judenchristen für den Zweck des

Gesetzes ansahen und zwar diese auf Grund eben jener ge

meinsamen Voraussetzung mit augenscheinlicherem, logischem

Recht, als jener, der das logische Recht seiner auf der Gnosis

des Kreuzes Christi beruhenden These erst auf dem Wege

künstlicher Dialektik nachzuweisen versuchen musste. Wäh

rend nehmlich Juden und Judenchristen glaubten, dass das

Gesetz, als von Gott gegeben, heilig, gerecht und gut von

Art, auch zum Zweck habe, den Menschen gerecht, gut und

Gott gefällig zu machen, so stellte Paulus dem entgegen 1) die

Antithese: „Durch des Gesetzes Werk wird kein Fleisch vor

Gott gerecht,“ und 2) die These: „Das Gesetz ist (zwischen

Verheissung und Erfüllung oder zwischen Sünde und Erlö

sung neben herein) gekommen, um der Sünde willen,“ d. h.

einmal zum Zweck der Erkenntniss und dann zum Zweck der

Mehrung und Erfüllung der Sünde.

Was die Begründung des ersten Satzes betrifft, so

müssen wir unterscheiden zwischen dem Erkenntnissgrund und

dem Realgrund. Der Erkenntnissgrund ist aus dem christ

lichen Bewusstsein von der Bedeutung des Kreuzestodes Christi.

in der göttlichen Offenbarungsökonomie entnommen und daher

nur für ein schon christgläubiges Bewusstsein beweiskräftig;

der Realgrund hingegen liegt in der Fleischlichkeit der mensch

lichen Natur, welche zum Geistesgehalt des Gesetzes a priori

im Widerspruch steht.

Obgleich der letztere der objektivere ist, hat Paulus doch

gerade in den Hauptstellen, wo er sich mit dem Beweis für

die Abrogation des Gesetzes beschäftigt, von ihm keinen Ge

brauch gemacht, vielmehr seine Beweise in sehr künstlicher

Weise aus der Schrift entnommen; – eine sehr beachtens

werthe Thatsache, welche uns verräth, dass der Apostel nicht

auf dem Wege psychologischer Spekulation zu seiner origi

nellen Ansicht vom Zweck des mosaischen Gesetzes gelangt

ist und dass also die ebenfalls originelle Lehre von der odg§

nicht zu den Voraussetzungen, sondern zu den Folgerungen



Zweck des Gesetzes. 75

der paulinischen Heilslehre gehörte; denn nur so erklärt es

sich, dass die entscheidenden Beweise für die Heilslehre von

der odgš-Lehre unabhängig gestellt wurden. Die Heilslehre

des Apostels hieng eben nach ihrer negativen wie positiven

Seite unmittelbar an der Deutung des Kreuzes Christi.

Der Apostel drückt nehmlich den für ihn selber entscheiden

den Erkenntnissgrund sehr klar so aus: „Käme Ge–

rechtigkeit durch's Gesetz, so wäre Christus ver

geblich gestorben“ und in gleichem Sinn: „Wenn ein

Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme

die Gerechtigkeit in Wahrheit aus dem Gesetz“ und nicht aus

dem Glauben an den Gekreuzigten, der Kreuzestod wäre also

zweck- und fruchtlos geschehen. Nach diesen Stellen (Gal.

2, 21. 3, 21) ist der Gedankengang des Apostels einfach der:

Der Kreuzestod Jesu als des Messias kann unmöglich als ein

zufälliges, zweck- und grundlos von Gott zugelassenes Ereig

niss betrachtet werden; sein Zweck aber kann kein anderer

gewesen sein, als die Beschaffung der wahren Gerechtigkeit.

Ist nun aber das zu diesem Zweck führende Mittel der Tod

Christi (resp. der Glaube daran), so ist eben damit dem Ge

setz seine bis dahin angenommene Bedeutung, als Mittel zur

Gerechtigkeit zu dienen, abgesprochen; denn von diesen zwei

Mitteln: Tod Christi und Gesetz Mosis, die mit einander so

wenig zu schaffen haben, wie Glauben und Thun (3, 10–12),

kann nur entweder das eine oder das andere das richtige

Mittel zum Zweck sein; ist diess nun, wie dem Christen an

sich feststeht, der Tod Christi, so kann es nicht auch noch

zugleich das Gesetz sein; dessen Heilsbedeutung als Mittel

zur Gerechtigkeit ist schlechthin ausgeschlossen durch die des

Todes Christi. Wie sich der Apostel diesen Zusammenhang

von Grund und Folge im Einzelnen näher dogmatisch ver

mittelt dachte, diess gehört noch nicht hierher, sondern in die

Lehre von Erlösung und Rechtfertigung; hier war nur die

Thatsache zu konstatiren, dass der logische Grund für die

eigenthümliche Ansicht des Apostels über den Zweck des Ge

setzes in der Wurzel seines christlichen Bewusstseins, in sei

nem Glauben an den Gekreuzigten zu suchen ist.

Der Realgrund nun aber für die Unmöglichkeit einer

Gesetzesgerechtigkeit liegt nicht im Gesetz als solchem;
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dieses ist vielmehr heilig, recht und gut, ja es ist, ob ihm gleich

die Kraft des zuveÜua Loozrouoiv völlig abgeht, doch zuvevua

vtxóg (wenigstens seinem wesentlichen Gehalt nach, wobei

allerdings ausser Betracht bleibt, dass es in Rücksicht auf

seine Form, als ygäuua, doch auch dem Gebiet des Weltlich

Fleischlichen angehört). Der Grund davon, dass das Gesetz,

obgleich zuvevuatuxóg, doch nicht vermag zu Loozroujoat, liegt

in der Natur des Menschen, in seinem Verkauftsein unter die

Sünde, in seinem Fleischlichsein. Weil der natürliche Mensch

als océgxuvog (cf. oben) unter der Herrschaft des materiellen

Prinzips, der oägš, steht, so findet der geistige Wille Gottes

und dessen Offenbarung im Gesetz bloss einen formalen An

knüpfungspunkt am voög des Menschen und dessen idealer

Velleität, in der Wirklichkeit des Lebens aber bricht sich die

Forderung des dem Menschen äusserlichen Geistesprinzips an

der realen Energie des ihn innerlich beherrschenden Fleisches

prinzips; dieses unterwirft sich dem Gesetz nicht und kann

das nicht einmal thun, weil das seiner Natur zuwider gienge,

der es eben eigenthümlich zukommt, zu éztt Gvueiv xatà zrver

uarog, also auch xarä vóuov (Röm. 8, 7 mit Gal. 5, 17).

Fragt man aber weiter, warum das Gesetz nicht die Macht

des Fleisches zu überwinden und trotz derselben seinen eigenen

pneumatischen Gehalt zur Wirklichkeit des Thuns zu bringen

vermöge, so ist im Sinne des Paulus darauf zu antworten:

weil der materiellen Substanz des Fleisches nur die entgegen

gesetzte gleich reelle Substanz des Geistes, wenn sie als reelle

Kraft der Belebung in den Menschen eingeht, obzusiegen ver

mag; das Gesetz kann nicht Looztoujoat (Gal. 3, 21), weil es

eben nicht selber zuveüua Loozrouoüv, substantielle Lebenskraft

und reelles Belebungsprinzip ist, nicht Ausfluss göttlichen

Wesens, das auch im Menschen eine göttlich-geistige Leben

digkeit herstellen würde (wie das zrveÜua), sondern bloss Aus

druck des göttlichen Willens, der der reellen Substanz des

gottwidrigen Fleisches gegenüber etwas unreelles und un

kräftiges bleibt. Diess kommt nun zwar allerdings für unsere

Anschauungsweise zuletzt doch auf den Gedanken hinaus, dass

das Gesetz eben wegen seiner Aeusserlichkeit nicht die

wahre Gerechtigkeit, das innerliche Gutsein des Willens

selbst, bewirken kann, weil es als abstraktes Soll, als wesen“
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loser Imperativ dem konkreten Wollen eben immer gegen

übersteht und sonach dieses nicht innerlich beleben, nicht

zur inneren Einheit mit dem Guten umwandeln, sondern höch

stens zur äussern Unterwerfung in äussern Thaten bewegen

kann (Ägya toö vóuov), wobei doch das eigenwillige Begehren

(das éztt Gvueiv xatà roö zrveóuatog) ungebrochen bleibt. Es

kommt also, ansich betrachtet, auf dasselbe hinaus, ob man

sagt, die Unmöglichkeit der Gesetzesgerechtigkeit liege am

Fleisch, oder liege an der Aeusserlichkeit*) des Gesetzes, so

fern eben mit beiden die Gegensätzlichkeit zwischen dem sub

jektiven Wollen und objektiven Sollen, dem natürlichen Eigen

willen und der göttlichen Bestimmung des Menschen ausge

drückt wird, eine Gegensätzlichkeit, die nicht von einem der

beiden Gegentheile aus überwunden werden kann, weil sie ja

eben in ihr befangen sind, sondern die nur von ganz neuem

Standpunkt und durch ein ganz neues Prinzip zu überwinden

ist. Aber so gewiss hierin die eigentliche Idee und die grosse

bleibende Wahrheit der paulinischen Lehre von der Unmög

lichkeit der Gesetzesgerechtigkeit liegt, so ist doch nicht zu

verkennen, dass die unmittelbare Form der Darstellung bei

ihm durch die specifische hebräisch-realistische Vorstellung

von Fleisch und Geist bedingt ist; die eben gegebene psycho

logische Deduktion entspricht also zwar wohl seiner Idee, aber

nicht seiner unmittelbaren Vorstellungsweise. Nirgends führt er

auf die Aeusserlichkeit des Gesetzes seine Unmacht zurück"),

*) Nur dass man bei dieser „Aeusserlichkeit“ jedenfalls nicht

bloss an die positive Form des mosaischen Gesetzes denken darf; viel

mehr an die dem Gesetz als solchem, sonach auch dem Gewissens

gesetz, eigene- Bestimmtheit, dem Willen, sofern und solange er noch

ein rein subjektiver ist, als objektive Macht gegenüber, resp. im Gegen

satz zu ihm zu stehen. Diese in der Natur dieses ethischen Verhältnisses

liegende Bestimmtheit tritt nur beim positiven mos. Gesetz besonders

Sauffallend hervor, ist aber keineswegs ihm ausschliesslich eigen. Daher

hat, was Paulus zunächst von jenem aussagt, seine bleibende Be

deutung für jeden Gesetzes standpunkt, wie er in der Geistes

entwickelung der Menschheit ja immer wiederkehrt und zeitweise auch

wieder zum herrschenden Typus der ganzen Christenheit werden kann.

*) Diess gegen die Darstellung bei Neander, a. a. O. S. 508 ff.

u. 573 ff. Usteri, S. 55 ff. Lipsius, S. 65 ff., welche die moderne

psychologische Auffassung zu unmittelbar in das Paulinische eintragen.



78 Die Sünde und das Gesetz.

sondern stets nur auf den Widerstand der odg§; auch

2 Cor. 3 heisst das Gesetz tödtender Buchstabe nicht etwa

mit Rücksicht auf jenes psychologische Verhältniss von Ge

bot und Wille, sondern einfach desswegen, weil es in rechts

gültig feststehender Form (ygäuua) das Todesurtheil (xarc

xgtoug) dem Sünder verkündigt, als Strafstatut von positiver

Geltung. Auch ist die Meinung nicht die, dass die ägya vóuov

desswegen zur Gerechtigkeit vor Gott ungenügend seien, weil

das äusserliche Gesetz bloss äusserliche ägya fordere, sodass

also zwar dem Gesetz durch jene ägya (die äusserliche und

sinnlich motivirte „Legalität“) Genüge geschähe, aber nicht

dem ins Herz sehenden Gott, dem nur wahre „Moralität“

genüge. Das ist eine dem unmittelbaren Sinn der paulinischen

Darstellung ganz fernliegende moderne Wendung*). Sondern

die Ägya vóuov können nicht gerecht machen, 1) weil damit die

Gerechtigkeit aus dem Glauben nach der Verheissung aufge

hoben wäre (der logische und dem Paulus entscheidende

Grund) und 2) weil der Mensch als Fleisch dem Gesetz Gottes

gar nicht wahrhaft unterthan sein kann, da das pgoveiv des

Fleisches von Natur eine éxôga eig Geóv ist, sodass also wirk

liche Erfüllung des vóuog toi Geoü oder wirklich vollkommene

Ägya toi vóuov gar nicht möglich sind. Wie sehr aber dieser

Realgrund für Paulus ein bloss sekundärer und abgeleiteter

ist, das ergibt sich schon daraus, dass er da, wo die Reflexion

auf die Glaubensgerechtigkeit zurücktritt, auch sofort wieder

ganz unbefangen von zwouyrai toi vóuov redet, von ägya und

égyóLeoGau tö äyaGóv, wofür beim Gericht ein Jeder die ent

sprechende Vergeltung bekommen werde (Röm. 2, 6–13).

Diess „ägya, zrotytig vóuov“ einfach vom Glauben zu ver

stehen, als dem allein wahren Werk, das vor Gott gelte, ist

ein der Verlegenheit protestantischer Exegeten zu gut zu hal

*) Bei dieser Wendung fiele ja immer wieder das Ungenügende der

Foya roö vóuov dem mosaischen Gesetz zur Last, als ob dieses sich mit

bloss äusseren Ägy« begnügte. Von dieser – übrigens auch ansich un

richtigen – Voraussetzung war aber der Apostel, der im Gesetz eine

heilige und gute Offenbarung des pneumatischen Willens Gottes sah,

weit entfernt. Es trifft daher auch die Baur'sche Kritik des Begriffs

der éoya roö vóuov nicht die paulinische Lehre selbst, sondern nur deren

rationalisirende Deutungen (Baur, N. Tle Theol. S. 179.).
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tender, aber gänzlich unstichhaltiger Nothbehelf, denn 4, 4 f.

werden égyóLeo Gau und zwuoteüeuv, utoGög und xc.gug vielmehr

als ausschliessliche Gegensätze dargestellt. Aber auch die

Früchte des Glaubens in jenen ägya zu suchen, berechtigt der

Zusammenhang keineswegs. Unbefangen vom historischen

Standpunkt aus betrachtet, lässt sich diese Antinomie (denn

eine solche haben wir hier, wie so oft bei Paulus) gar nicht

anders erklären, als so, dass Röm. 2 Paulus auf dem Stand

punkt der vulgär moralischen und speciell jüdisch-ge

setzlichen Anschauung steht, von dem aus die Unmöglichkeit

der Gesetzeswerke und eines Lohns derselben ihm nicht ein

fiel*). Wäre er von der Psychologie aus auf seine specifische

Gesetzeslehre gekommen, dann wäre ihm diese Anschauungs

weise (Röm. 2) schwerlich mehr möglich gewesen; wohl aber

dann ist's begreiflich, dass sie ihm überall da wieder eintrat,

wo die logischen Prämissen seiner veränderten Gesetzeslehre

(die Gnadenlehre) ihm fern lagen, wenn wir voraussetzen, dass

ihm der eigentliche logische resp. psychologische Grund zu

seiner neuen Gesetzeslehre in seiner christlichen Erlösungslehre

gelegen ist. So bestätigt sich uns an diesem Punkte wieder

unsere Ansicht von der inneren Genesis des paulinischen

Systems.

Wenn nun aber das Gesetz durch den Widerstand des

Fleisches so geschwächt wird (Röm. 8, 3), dass es nie wirk

liche Gerechtigkeit im Menschen bewirken kann, ist es dann

*) cf. Baur, N. Tle Theol. S. 181: „Paulus spricht von den

Werken als der Norm des göttlichen Gerichts Röm. 2, 6 ff. so unbe

fangen, wie wenn an eine Collision mit seiner Lehre vom Glauben auch

nicht entfernt zu denken wäre. Er denkt nicht daran, weil sich seine

Rechtfertigungslehre durchaus nur auf das Verhältniss des Christen

thums zum Judenthum bezieht, diesen abstrakt gedachten allgemeinen

prinzipiellen Gegensatz, welcher, sobald er auf die konkreten Verhält

nisse des wirklichen Lebens angewandt wird, von selbst zu einem

relativen wird.“ – Richtig hieran ist, dass die Lehre von der Unzu

länglichkeit der Ägy« ihren Grund hat in ihrer Antithese von der Recht

fertigung durch den Glauben und dass dieser abstrakte Gegensatz

von Ägy« und zttotºs eine höhere Synthesis zulässt und fordert, wel

che er auch bei Paulus selbst in der Lehre vom Leben im Geist ge

funden hat.
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nicht völlig zwecklos von Gott gegeben? Nein, sondern es

hat allerdings seinen Zweck, nur aber ist dieser zunächst das

gerade Gegentheil von dem gewöhnlich angenommenen. Nicht

zum Zweck der Gerechtigkeit, sondern gerade umgekehrt zum

Zweck der Sünde ist es gegeben (zóv ztagaßäoetov

x.dguv Gal. 3, 19*). Und zwar diess in dem doppelten

Sinn: Es soll die Sünde, die vorher unbewusst im Menschen

ihr Wesen hat, zum Bewusstsein bringen als das was

sie ist, und dann aber auch und zugleich damit die latente

Kraft der Sünde zur vollen Erscheinung und Ent

wickelung mittelst Steigerung ihrer thatsäch

lichen Aeusserungen anstacheln. – Die Sünde ist nehm

lich auch schon ehe das Gesetz durch Mosen gegeben wurde,

in der Welt vorhanden gewesen, und ist auch im einzelnen

Menschen, ehe er sich des Gebots bewusst wird, vorhanden

(Röm. 5, 13. 7, 7), nehmlich auf objektive Weise, in der gott

und geistwidrigen Richtung des den Menschen beherrschenden

Fleischesprinzips; aber so, in diesem bloss objektiven Dasein,

fehlt noch das subjektive Bewusstsein des Ich um das Nicht

seinsollen seines sündigen Zustands oder Thuns, fehlt also noch

die Zurechnung der Sünde als einer persönlichen Verschul

dung, fehlt also das Schuldgefühl, in welchem erst das Ich

*) Die Deutung dieser Worte: „um den Uebertretungen zu wehren“

ist ein starkes Missverständniss. Einmal ist sie sprachlich unzulässig,

denn zägtv heisst überall: zu Gunsten, und nicht: zur Abwehr. Dann

widerspricht sie dem ganzen Zusammenhang, der eben nur die Unfähig

keit des Gesetzes, zur Gerechtigkeit zu verhelfen oder der Sünde zu

wehren, darthun will. Ferner widerspricht sie den klaren Worten des

Apostels in Röm. 5, 20 und 7, 13, wornach jeder Zweifel ausgeschlossen

ist, dass er die Steigerung der Sünde und Mehrung der Uebertretungen

als nächsten Zweck des Gesetzes ansah und nicht das Gegentheil da

von. Ueberdiess liegt es im paulinischen Begriff der Tragéßaoug, dass sie

als positive Gebotsübertretung das Dasein des Gesetzes schon voraus

setzt, also das Gesetz nicht erst infolge der tagaßáostg mit dem Zweck

ihrer Beschränkung gegeben sein kann. – Vgl. Usteri, S. 64 (der

übrigens, wie auch Baur, den Zweck zu einseitig in das Bewusstsein

von der Sünde setzt). Das Richtige s. Weiss, a. a. O. S. 263. Lip

sius, a. a. O. S. 75. Ritschl, a. a. O. S. 73. Hausrath, neutest.

Ztgesch. II, 473. Comm. von Meyer und Hilgenfeld, anders

De Wette und Rückert.
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den Stachel seines Widerspruchs mit sich selbst und mit Gott

empfindet. Insofern kann dieser Zustand der relativen

Unschuld, in welchem das Böse nur objektiv da ist, nicht

aber für das subjektive Bewusstsein, also nicht als die eigene

That des Ich gewollt und nicht für sein Gefühl mit dem

Schmerz der Schuld behaftet ist, in gewissem Sinn als Zu

stand des „Lebendigseins“, des ungehemmten Lebensgefühls,

weil ungestörter innerer Harmonie bezeichnet werden (Röm.

7, 9). Wohl herrscht auch schon während dieser Periode der

Tod, die Nothwendigkeit des leiblichen Sterbens (5, 14), aber

ohne das Schuldgefühl fehlte auch diesem noch sein schmerz

licher Stachel (1 Cor. 15, 56), denn er wurde nur als natür

liches und naturgemässes Geschick, nicht als Strafübel zufolge

der Sünde, empfunden, konnte also auch das harmonische

Lebensgefühl des dem Gesetz vorangehenden relativen Un

schuldsstandes nicht stören. Aber dieser Zustand konnte bei

der Menschheit und kann bei jedem Individuum nur so lange

dauern, als die Sünde in ihm „todt ist“ (für das Bewusst

sein nehmlich, d. h.: als das Bewusstsein über die Sünde noch

nicht erwacht ist); er hört also sofort auf, wenn das Gesetz

mit seinem Gebot: u àztt Ovujoetg dem von der ézrt Gvuia tjg

oagxóg naiv beherrschten Menschen entgegen tritt. Damit ge

schieht sofort, dass die vorher todte Sünde „auflebt“; d. h. zu

nächst: sie kommt zum Bewusstsein als das, was sie ist: als Wider

spruch gegen den (ausgesprochenen) Willen Gottes oder als

Uebertretung des (positiven) Gebotes; damit hört sie auch

auf, unzurechenbar zu sein, sie wird jetzt zugerechnet als

eigene, bewusste Verschuldung des Ich. (Daher: „ohne Gesetz

keine zragáßaoug, kein éloysio-Gat“, beides erst Folge des u

ézrt Gvujoetg; vergl. 4, 15. 5, 13. 7, 7–9.) Schon durch

dieses Erwachen des Schuldgefühls ist der vorhergehende Zu

stand der inneren Harmonie, des ungestörten Lebensgefühls

zerstört und an seine Stelle tritt der empfundene Zwiespalt in

sich selbst und mit Gott, der als verdammender Zorn Gottes

gefühlt wird und das freudige Lebensgefühl vernichtet (daher:

éyÖ äztéðavov 7, 10. Das Gesetz xategyáLetat ögyiv –

Gävatov 4, 15. 7, 13). Insofern nun erst durch das Hinzu

treten dieses uneigentlichen Todes oder der durch's Gesetz ge

wirkten Unseligkeit des Schuldgefühls der leibliche Tod sei

Pfleiderer. Der Paulinismus. 6
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nen peinlichen Stachel als Sündenstrafe erhält, insofern kann

ohne Widerspruch mit Röm. 5, 13 vom Gesetz gesagt werden,

dass es der Sünde die Kraft gebe, wodurch sie der Stachel

des Todes wird, oder kurz, dass der Buchstabe des Gesetzes

„tödte“ (1 Cor. 15, 56. 2 Cor. 3, 6). Doch nicht bloss in

diesem Bewusstseinsprozess besteht das Aufleben der Sünde

aus Anlass des Gebots; im innigsten Zusammenhang damit

steht auch die faktische Steigerung ihrer Aeusserung. Denn

die inwohnende Sünde, der sündige Hang des Fleisches nimmt

am Gebot Anlass, das Verbotene als ein erstrebenswerthes Gut

vorzuspiegeln und durch diesen „Betrug“ die vorher noch naive

Begehrlichkeit aufzuregen, so dass nun erst recht allerlei Be

gierden erwachen und diese durch den Stachel des Verbots

noch gereizt, zum eigenwilligen Gelüste werden und nun erst

recht die Energie bekommen (7, 5. 8), den Willen herrisch zu

knechten, so dass das Gebot die Uebertretungen, denen es

wehren sollte, nur vielmehr zahlreicher hervorruft. So ist das

Gesetz der Reiz, der die latente Sünde veranlasst, ihre ganze

Energie zu entfalten, damit die Sünde als Sünde und zwar

„als überaus sündig“ zur Erscheinung komme und damit zu

gleich ihre Folge, dass sie den Tod zur Frucht hat, immer

fühlbarer werde (v. 5. 13).

Alles dies ist nun aber nach dem Apostel nicht etwa bloss

erfahrungsmässige Wirkung des Gesetzes, sondern der gött

liche Zweck mit demselben. Das ist eben das eigenthüm

lich Neue, dem jüdischen Bewusstsein so gänzlich Paradoxe

und so tief Verletzende, dass das Gesetz, diese Offenbarung

des heiligen Gotteswillens, nicht etwa nur zur zufälligen Wir

kung, sondern zum direkten Zweck haben soll, statt der Sünde

zu wehren und Gerechtigkeit zu wirken, vielmehr die Sünde

zu steigern und Zorn zu wirken. Für den Apostel aber war

diess geradezu ein Cardinalpunkt. Damit, dass das Gesetz

als Sündemittel dargestellt wurde, war auf's schärfste jedes

Band, das es für das jüdische und auch noch judenchristliche

Bewusstsein mit dem Heilsziel als Mittel oder Bedingung ver

knüpft hielt, durchschnitten, das Gesetz war aus dem positiven

Causalzusammenhang mit dem Heil in jeder Hinsicht (sei es

als alleinige oder als Mitursache für das Heil) ausgeschieden

und ebendamit war ihm jede positive Bedeutung und Gültig

keit für die Zeit der Heilserfüllung abgesprochen.
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Aber wie konnte das Gesetz nur temporäre Gültigkeit

haben und zugleich Offenbarung des ewigen Gotteswillens

sein? und wie konnte es Offenbarung des heiligen Gottes

willens sein, wenn es zum Zweck hatte, die Sünde zu fördern?

Diese naheliegende Frage löste der Apostel nun dadurch, dass

er den angegebenen nächsten Zweck des Gesetzes wiederum

als ein negativ vorbereitendes (nicht positiv verursachendes)

Mittel zum letzten Zweck des Heilswillens, zur Erlösung

durch Christum nachwies. Ausgeschieden aus dem positiv

ursächlichen Zusammenhang der Heilsökonomie, konnte das

Gesetz doch recht wohl als ein negatives Moment in die

Heilsvermittlung eingefügt werden und so mit dem durch

alle seine verschiedenen Vermittlungen hindurch in sich einigen

göttlichen Heilswillen, wenn nicht in unmittelbarer, so doch in

mittelbarer Beziehung verbleiben. Diess ist nun also die

Stellung, die der Apostel dem Gesetz der Heilsökonomie

gegenüber anweist: es tritt zwischen die Sünde und

die Erlösung, als Mittel zweck auf die letztere hin,

mitten hinein (Röm. 5, 20). – Aber für diese aus dog

matischer Reflexion über das Verhältniss von Gesetz und

Evangelium hervorgegangene (gewissermassen spekulativ aus

dem christlichen Bewusstsein heraus konstruirte) Theorie be

durfte nun auch der Apostel einen nachträglichen exege

tischen Nachweis. Er fand ihn in dem zeitlichen Ver

hältniss zwischen der ersten Offenbarung des Heilswillens an

Abraham und der Offenbarung des Gesetzes durch Moses.

Dem Abraham wurde, wie Röm. 4 und Gal, 3 ausgeführt

wird, die Verheissung des Erbes, die Grundlage der Heils

ökonomie, zu Theil als Gnaden verheissung, d. h. in dem

Sinn, dass sie ein freies Gnadengeschenk Gottes sein sollte.

Erst nachher kam das Gesetz zu der schon 430 Jahre vorher

bestätigten Gnadenverheissung hinzu. Wenn nun der Zweck

dieses Gesetzes der gewesen wäre, dass die Erlangung des

Erbes durch das Thun des Gesetzes bedingt sein sollte, so

wäre das Erbe Lohn eines Verdienstes und nicht mehr Ge

schenk der Gnade, denn der Lohn verdienstlichen Thuns ist

Schuldigkeit und nicht Gnadengeschenk. Es wäre also in

diesem Fall eine vorhergehende testamentlich sanktionirte

Willensäusserung Gottes – die Verheissung des Erbes als

6*
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eines Gnadengeschenks – durch nachträgliche „Hinzuverord

nung“ (éztuötcetdoo.etat Gal. 3, 15) einer Bedingung, an deren

Erfüllung die Erlangung des Verheissenen geknüpft wäre, in

ihrem ursprünglichen Sinn so wesentlich alterirt, dass diess

geradezu einer Aufhebung der ganzen Gnadenverheissung

gleich käme (á Gerei ibid.). Ist nun eine solche nachträgliche

Alteration oder Aufhebung einer testamentlich sanktionirten

Willensäusserung schon bei Menschen unzulässig, wie viel

weniger ist es denkbar, dass Gottes Testament an Abraham,

das mit Hinblick auf Christum feierlich bekräftigt worden ist,

durch das spätere Hinzukommen des Gesetzes wieder aufge

hoben, resp. in seinem wesentlichen ursprünglichen Sinn, als

Verheissung eines Gnadengeschenks, alterirt werden sollte!

Sonach bleibt nur übrig, dass das zu der Verheissung hinzu

tretende Gesetz einen derartigen Zweck haben musste, welcher

die Erfüllung der Verheissung in ihrem ursprünglichen Sinn

vorbereitete und sicher stellte. Sichergestellt aber wurde die

Erlangung des Erbes als eines Gnadengeschenks da

durch, dass jeder andere Weg zur Erlangung desselben als

unmöglich erwiesen wurde. Diess geschah nun eben durch

das Gesetz; es sollte keineswegs die Menschen aus dem Ver

schluss der Sünde, aus ihrer Gefangenschaft im Kerker der

Sünde losmachen und zur Gerechtigkeit führen, sondern im

Gegentheil sie in diesem Verschluss bewachen, damit sie

nicht etwa versuchen sollten, sich selbst zu erlösen; es sollte

sie stets ihrer Gebundenheit in der Sklaverei der Sünde

eingedenk erhalten, damit sie das Heil auf keinem andern Weg

zu erlangen suchen könnten, als auf dem von Gott gewollten

und allein dem Sinn der Verheissung entsprechenden Weg

des Glaubens. So ist das Gesetz der Kerkermeister, der die

im Kerker der Sünde verschlossenen Menschen bewacht, da

mit sie die Erfüllung der Gnaden verheissung als solche im

Glauben hinnehmen und nicht durch Werke erstreben sollten;

mit einem andern Bild: es ist das Gesetz der Zuchtmeister,

der den Knaben in seiner Unfreiheit erhält bis auf die Zeit,

wo er fähig sein wird, das ihm bestimmte Sohnesrecht auf dem

gottverordneten Wege des Glaubens zu erlangen.

Diess ist der Sinn der Stelle Gal. 3, 22–24. Von einer

Beschränkung oder Züglung der sündigen Lust ist auch hier
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nicht die Rede, sowenig als in v. 19. Das ov véx / e to ev

ygap tä zrävta Özt ö äuagt i av kann nach dem Zusammen

hang und nach der ganz ähnlichen Parallelstelle Röm. 11, 32

nichts anders heissen als: Gott hat (nach dem Zeugniss der

Schrift) alle Menschen unter die Herrschaft der Sünde ge

fangen gegeben; und in dieser Gefangenschaft stehen sie unter

der Wache des Gesetzes, sofern dieses sie nie dem fesselnden

Bewusstsein ihrer Unmacht entrinnen lässt*). Derselbe Ge

danke ist aber auch in dem andern Bild vom zv au ö a yoy óg

ausgedrückt; als solcher liess das Gesetz vermöge des Zwangs

der Zucht das Bewusstsein des Sohnesrechts nicht aufkom

men bis auf den Zielpunkt hin, wo die Verheissung der

vioGeoia zur Erfüllung kam; damit hatte dann die Unterwer

fung unter den Zwang und das Knechtsjoch des Pädagogen

ein Ende und trat das Sohnesrecht an die Stelle (v. 25. 26).

Hiernach haben wir bei diesem Begriff der Gesetzespädagogie

auch nicht unmittelbar an die Weckung des Erlösungsver

langens, als eine positive Vorbereitung auf die Erlösung hin,

zu denken; der nächste Gedanke ist nur der einer Gebunden -

heit, welche das eigenmächtige Erstreben des Heils auf einem

andern als dem von Gott vorgesehenen Weg des Glaubens ver

hütet, damit die Erfüllung der Verheissung Allen wirklich nur

als Glaubens folge (éx zriotecog v. 22) zu Theil würde

und also nicht etwa der eine Theil (Juden) noch auf dem be

sondern Weg des égyáLeoGat die Verheissung xat öpeiyua

statt xat& Yägtv suchen sollte. Das Gesetz ist nach dieser

Auseinandersetzung nur das negative Mittel, welches jeden

andern Weg als den des Glaubens von vorneherein abschneiden

und unmöglich machen soll. Wie aber der Glaube selbst

entstehe, darüber enthält unsere Stelle keine unmittelbare An

deutung. Mittelbar ist freilich in jenem Negativen, von dem

es sich hier zunächst handelt, auch das Positive enthalten, dass

*) Die im Wesentlichen richtige Erklärung hat Meyer und Hil

genfeld, Comm. Lipsius, S. 79 ff. Weiss, S. 264. Usteri

(nicht ohne unsicheres Schwanken), S. 65 f. Dass es übrigens nicht

ganz genau ist, wenn man die Weckung des Erlösungsbedürfnisses

durch's Gesetz unmittelbar in unserer Stelle findet, bemerkt richtig

Holsten, S. 316 ff., welchem Hausrath, a. a. O. S. 474 folgt.
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das Gesetz, indem es die Unmöglichkeit einer subjektiven

selbsterworbenen Gerechtigkeit zum Bewusstsein bringt, das

Verlangen nach dem von Gott selbst geordneten Heilsmittel

wach ruft. Insofern findet unsere Stelle ihre Ergänzung nach

der psychologischen Seite hin in der Darstellung Röm. 7, wo

der Kampf zwischen Gesetz und Fleisch zu dem Rufe drängt:

„Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Todes

leib?“ Auch hier also, beim Gesetz, haben wir wieder die

selben zweierlei Betrachtungsweisen, wie oben bei der Sünde:

die objektiv-theologische und die subjektiv-anthropologische,

beide theils einander parallel, theils auch ununterscheidbar

durch einander laufend. Nach der ersteren haben die einzelnen

Momente der Menschheitsentwickelung oder Religionsgeschichte:

Sünde (Adam), Verheissung (Abraham), Gesetz (Moses), Er

lösung (Christus) ihre Verknüpfung nur in der objektiven Ein

heit des göttlichen Rathschlusses, der gerade in der Mannig

faltigkeit und relativen Gegensätzlichkeit seiner Wege bei der

Einheit des Ziels die Fülle seiner Weisheit entwickelt (Röm.

11, 33 mit Beziehung auf 32); nach der andern Betrachtungs

weise aber verlaufen jene Momente als Phasen eines imma

nenten Geistesprozesses des Menschen und der Menschheit,

eine die andere vorbereitend, eine durch die andere sich ver

mittelnd“). Jenes erste liegt zu Grunde der Erörterung in

Röm. 11, auch Röm. 5, 12–21 und besonders in Gal. 3, diess

zweite findet sich in Röm. 7 und in etwas anderer Wendung

Gal. 4, sofern hier das Bild von der Gesetzespädagogie zu

dem Gedanken einer kindlichen Entwickelungsstufe der Mensch

heit führt, welche der kindschaftlichen Freiheit als natürliche

Vorbereitungsstufe vorausgehe, wobei also die Gesetzesknecht

schaft nicht als positive Veranstaltung des göttlichen Rath

schlusses mit der Abzweckung auf die Gnadenoffenbarung hin,

sondern als naturgemässe Folge der Unreife im ersten Ent

wickelungsstadium der Menschheit erscheint. Doch ist auch

hier wieder das Ende der Unmündigkeitsperiode nicht vom

Eintritt der natürlichen Reife, sondern von der göttlichen Vor

ausbestimmung (zrgoGeouia v. 2) bedingt; und umgekehrt ist

*) Vgl. hiezu auch die ähnlichen Andeutungen bei Holsten, a. a

O. S. 317, Anm. und S. 419.
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Röm. 11 die vom göttlichen Rathschluss bestimmte Aufeinan

derfolge der religionsgeschichtlichen Momente doch auch wie

der psychologisch durch Glauben und Unglauben der Juden

oder Heiden vermittelt. So gehen die objektive und die sub

jektive Betrachtungsweise der Offenbarungsökonomie, resp. der

religiösen Menschheitsentwickelung leicht in einander über –

wie natürlich, da sie in der That nur zwei Seiten desselben

göttlich-menschlichen Prozesses sind.

Fragen wir schliesslich, ob und wieweit es dem Paulus

gelungen ist, seine eigenthümliche Lehre vom Gesetz mit

dem Glauben an dessen unmittelbar göttlichen Ursprung zu

vermitteln und sie dem offenbarungsgläubigen, auf dem

Boden der theokratischen Geschichte fussenden Judenthum

und Judenchristenthum annehmlich zu machen, so werden

wir ebensosehr den Scharfsinn des Apostels bewundern

müssen, der das Unmögliche möglich zu machen, das ideale

Recht der neuen tiefsinnigen Welt- und Geschichtsbetrachtung

mit dem Buchstaben der geschichtlichen Religion Israels zu

vermitteln versuchte; als wir zugleich so billig sein müssen,

dem Judenthum und Judenchristenthum das reale Recht vom

positiven Standpunkt des Buchstabens und der Geschichte aus

zu belassen. So tiefsinnig auch und so wahr vom Standpunkt

christlicher Spekulation aus das Verhältniss ist, welches der

Apostel zwischen dem Gesetz und dem göttlichen Heilswillen

statuirte und so scharfsinnig im Einzelnen die Dialektik ist,

mit welcher er diess Verhältniss Röm. 4 und Gal. 3 aus der

Stellung des Gesetzes zur Verheissung zu beweisen sucht, so

ist gleichwohl nicht zu leugnen, dass alles diess der geschicht

lichen Intention der Gesetzgebung gänzlich fern lag und im

Buchstaben des Gesetzes gänzlich ohne Grund ist. Es ist

für das auf dem geschichtlichen Boden des Alten Testaments

stehende Bewusstsein einfach selbstverständlich, dass das Ge

setz nicht dazu gegeben sein wollte, um durch seine Nicht

erfüllung die Sünde zu steigern, sondern dazu, um erfüllt zu

werden und dadurch zur Gerechtigkeit zu führen. Es konnte

einem solchen Bewusstsein auch durchaus nicht einleuchten,

dass dieser Zweck des Gesetzes mit der Verheissung an

Abraham in irgend einem Widerspruch stehen solle, wie

Paulus deducirte; ihm schien es vielmehr selbstverständlich,
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dass Gott bei dem Bund, den er mit Abraham schloss, die

Segensverheissung für den Samen Abrahams nur unter der

(ob ausgesprochenen oder stillschweigenden – gleichviel) Vor

aussetzung gab, dass auch der Same Abrahams sich zur

Gegenleistung des Gehorsams gegen den göttlichen Willen,

also der Erfüllung des nachfolgenden Gesetzes verpflichte; an

diese also, als an die conditio sine qua non, schien ihm auch

unabänderlich die Erfüllung der Verheissung an Abraham ge

knüpft; wie wäre es denn auch sonst ein Bund, wenn nicht

Leistung und Gegenleistung sich entsprächen? Und wenn

auch allerdings das Gesetz, die der Verheissung entsprechende

Verpflichtung zur Gegenleistung Israels, erst 430 Jahre später

als die Verheissung erfolgte, so war ja doch schon durch die

anfängliche Uebernahme der Beschneidung als des Bundes

zeichens die Bundesverpflichtung seitens Abrahams eingegangen

und sonach die Verheissung von Anfang schon an eine mensch

liche Leistung, als ihre unerlässliche conditio sine qua non,

geknüpft; und so ist also das Gesetz keineswegs als Fremdes

zwischen Verheissung und Erfüllung nebenhereingekommen, son

dern ist die nothwendige Ergänzung der Verheissung, und das

Thun des Gesetzes ist die nicht bloss temporäre, sondern

bleibende und noch gültige Vorbedingung der Erfüllung der

Verheissung. Machte Paulus gegen solche naheliegende Ent

gegnungen seiner judaistischen Gegner geltend, dass die Ver

heissung an Abraham von Gott zum voraus schon im Hinblick

auf Christum bestätigt worden sei (zrgoxexvgcouévyveig Xgtoróv

Gal. 3, 17 vgl. 16), sofern der testamentarische Wortlaut tſ

oztéguatu (und bei einem Testamente muss ja der Wortlaut

gelten) nur auf den einen Christus gehen könne: so war ein

mal diese Beweisart selbst für die damalige Zeit, wenn gleich

nicht unmöglich, so doch gewiss auch nicht von zwingender

Kraft; sodann aber war selbst unter Voraussetzung der Rich

tigkeit dieses Beweises der Schluss, den Paulus daraus zog,

für die Gegner zu viel; denn diese konnten immer sagen:

angenommen auch, es sei bei der Verheissung an Abraham

auf die Erfüllung in Jesu Christo hingeblickt worden, so wäre

doch damit nicht ausgeschlossen, dass die Erfüllung der Ver

heissung in Jesu Christo von Anfang geknüpft gedacht wurde

an die Erfüllung der Bundespflicht des Gehorsams gegen das
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Gesetz, als die entsprechende Leistung von Seiten der Kinder

Abrahams. Die Instanz des Paulus hiegegen war: dass da

mit die Erfüllung der Verheissung nicht mehr xarä. gdguv,

sondern xar öpeinua käme, als uto Gög für das mensch

liche égyóLeo Gau (Röm. 4, 2–4. 13–16. 11, 6. Gal. 3, 18). Aber

was berechtigte ihn eigentlich zu dieser ausschliesslichen Schei

dung zwischen den beiden Begriffen? wie, wenn nun die Juden

christen einen solchen Begriff von dem christlichen Heil hatten,

welcher jenem Dilemma gar nicht unterlag, welcher vielmehr

ägyóLeoGau und utoGóg einerseits und zwuoteüeuv und xdgug

andererseits als zwei sich gegenseitig ergänzende Momente in

sich schloss, bei welchem also die Gerechtigkeit und das Leben

ebensowohl Gabe Christi als auch Folge eigenen Thuns

war? Darauf blieb dem Paulus nur die eine, aber gewichtige

Antwort: äga Xotorög öogeóv ázréGavev!

Man sieht deutlich, das historisch-exegetische Recht war

auf Seiten der Judenchristen, aber das dogmatische auf Seiten

Pauli; jene hatten das in der Welt gültige Recht des Buch

stabens für sich, dieser hatte nur das göttliche Recht der hö

heren Idee, die sich immer gefallen lassen muss, von den

Männern des Buchstabens als eine Fälschung des göttlichen

Worts und Erfindung eigener Willkühr angesehen zu werden

(2 Cor. 4, 2. 5); und zwar aus dem einfachen Grunde, weil

die Wahrheit der höheren Idee denen, die in der Unfreiheit des

Buchstabens befangen sind, mit dem besten Willen sogar un

verständlich bleibt, wie viel mehr da, wo zum voraus bösliches

Misstrauen und der Eigendünkel unfehlbarer Autorität den

reineren Blick trübt (ibid. v. 3. 4). Aber die Stellung des

Paulus war um so misslicher desswegen, weil auch er die

Voraussetzung der Gegner, das unverbrüchliche Recht des

Buchstabens als eines unmittelbar geoffenbarten Gottesworts

vollkommen theilte. Daher konnte er sich nicht helfen mit

dem modern-geschichtlichen Gesichtspunkt eines Fortschritts

von niederen zu höheren Entwickelungsstufen des Menschen

geistes, wonach die frühere Stufe bei all' ihrer relativen

Wahrheit doch der höheren gegenüber selbstverständlich ihr

Recht verliert; an diesen Gesichtspunkt streift er zwar wohl

auch mehrfach an, wie namentlich in der Stelle Gal. 4; allein

der streng supranaturalistische Hintergrund lässt denselben
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doch nicht zu einem beherrschenden Prinzip werden; wenn er

auch einmal das Gesetz zu den zwtoxà xai do GevF otouxeia

toö xóouov rechnet, so ist es ihm doch immer wieder der un

mittelbare buchstäbliche Ausdruck des heiligen und ewigen

Gotteswillens. Dagegen hat auch Paulus sich auf dem Wege

zu helfen gewusst, der jederzeit einem in supranaturalistischen

Voraussetzungen befangenen Denken die Kluft zwischen dem

Alten und Neuen ausfüllen half: er hat das Neue in das

Alte zurückverlegt und sogar als das Aelteste des Alten hin

gestellt. Das evangelische Glaubensprinzip ist schon vor der

mosaischen Gesetzgebung in der Grundlegung der Heilsöko

nomie, in der Verheissung an Abraham, das massgebende

Prinzip gewesen und dort schon war es auf eine derartige

Heilsverwirklichung abgesehen, wie sie in Christo als Offen

barung der Gerechtigkeit von Gott durch den Glauben ohne

des Gesetzes Werke erschienen ist. Da sich diess natürlich

mit dem Buchstaben des Alten Testaments nicht darthun liess,

so musste hier die traditionelle Allegorese helfen, jene

„pneumatische Schrifterklärung,“ mit welcher sich ein formal

buchstabengläubiges, material aber fortgeschrittenes Bewusstsein

von den Zeiten eines Philo an bis auf unsere Tage den innern

Widerspruch zu verhüllen und den widerstrebenden Buchstaben

mit sanfter Gewalt unter die Macht der höheren Idee zu beu

gen verstand.

Für unser Denken freilich hat eine derartige exegetische

Methode kein Recht und ihre Argumentation keine Beweis

kraft; dass der Singul. tº ozréguatt auf Christum gehen

müsse (Gal. 3, 16), dass die Vertreibung der Hagar mit ihrem

Sohn Ismael zu Gunsten der Sara und des Isaak die Auf

hebung des Gesetzesbundes zu Gunsten der evangelischen

Freiheit der Kindschaft bedeute (Gal. 4, 21–31), dass die

Lösung des Ehebundes durch den Tod des Gatten die Lösung

des Gesetzesbundes durch den mystischen Tod des Leibes

Christi abbilde (Röm. 7, 7), dass der verschwindende Licht

glanz auf dem Angesichte Mosis schon dem Moses selbst die

nur temporäre Bestimmung des Gesetzes angezeigt habe und

er zur Verhüllung dieser Erkenntniss sein Angesicht vor den

Israeliten verhüllt habe (2 Cor. 3, 7–13) – diess alles

scheinen uns ganz willkührliche subjektive Deutungen ohne jed
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wede objektive Ueberzeugungskraft zu sein und wir können

es den Judenchristen nicht verdenken, wenn sie von solchen

Argumenten sich nicht im Geringsten widerlegt, vielmehr da

durch nur noch mehr in ihrer Ansicht eines schrankenlosen

Subjektivismus des Paulus sich bestärkt fühlten. Aber so sehr

die Judenchristen von ihrem positiv-geschichtlichen Stand

punkt aus zu diesem Vorwurf gegen den Paulus überhaupt

und gegen seine exegetische Argumentationsweise insbesondere

berechtigt sein mochten, so gewiss wird doch dieser Vorwurf

von der höheren, ideal-geschichtlichen Betrachtungsweise

aus wieder hinfällig. Denn bedenken wir wohl einmal, dass

das Allegorisiren damals die stehende Methode aller eigentlich

selbstständigen und geistvollen Schriftforschung war; und dann

dass die Allegorese eines Paulus im Vergleich zu der eines

Philo oder der Rabbinen desswegen unendlich höher steht,

weil bei ihm die Willkühr doch nur in der Form lag, das

Materiale aber, das er mittelst dieser formalen Freiheit der

Methode zur Geltung brachte, wirkliche Ideen voll tiefster ob

jektiver Wahrheit und nicht Spielereien einer subjektiven

Phantastik waren; und endlich, dass es eben überhaupt und

zu jeder Zeit (auch heutzutage noch) kein anderes Mittel gibt,

um den formal noch feststehenden Glauben an die unbedingte

Wahrheit des alten Buchstabens mit der material fortgeschrit

tenen, idealen Ueberzeugung zu vermitteln, als eben jene „List

der Idee,“ vermöge welcher der religiöse Geist vor sich selbst

seine neuen Entwickelungen solange noch verhüllt, bis die er

starkte Frucht die schützende Hülse des Alten entbehren und

fallen lassen kann.



Zweites Capitel.

Die Erlösung durch Christi Tod.

Wir sahen, wie Paulus den Menschen als einen Ge

fangenen in doppeltem Sinne betrachtet: einmal sofern

er unter dem Zucht- und Kerkermeister des Gesetzes steht,

das ihn unter dem fesselnden Banne des Schuldbewusstseins

festhält, ihm den Zorn Gottes offenbart und damit für ihn

tödtender (dem Tode überantwortender) Buchstabe ist; und

sodann sofern er unter die Sünde selbst als die Macht in sei

nem Fleische verkauft, ihrem herrischen Begehren als willen

loser Sklave unterworfen ist. Auf diese doppelte Gefangen

schaft bezieht nun auch der Apostel die Erlösung durch

Christum, näher durch dessen Tod. Dass ihm nehmlich der

Tod des Messias Jesus nicht bloss hauptsächlich, sondern aus

schliesslich das Mittel der Erlösung ist, leidet keinen Zweifel.

Wir sahen ja schon oben (Einleitung, S. 7), wie ihm sein

ganzes Evangelium sich zusammenfasst im „Wort vom Kreuz,“

im Wissen und Verkündigen von Christo Jesu „und zwar als

dem Gekreuzigten.“ Wir werden später näher sehen, wiefern

ihm gerade in diesem Tod als dem äussern Faktum an und

für sich schon, ganz abgesehen von dem ihm vorangegangenen

Leben") Jesu, der Heilsgrund xat éšox.jv liegen konnte. –

*) Hiegegen bildet auch Röm. 5, 19: Ötä tjg Öztaxog toü évóg

keine Instanz, da wir hierunter nicht den gesammten Lebensgehorsam

Jesu, sondern – im Gegensatz zur einen Ungehorsamsthat (ztagátroua

v. 17) Adams – die eine Gehorsamsthat Christi (óuxatou« v. 18) zu

verstehen haben. Der gewählte Ausdruck erklärt sich selbstverständlich

durch seinen Gegensatz. Die neuerdings beliebte Ansicht, dass der Tod

Jesu eben nur als der Culminationspunkt seines ethischen Lebens die

hohe Bedeutung für Paulus habe, hängt mit rationalisirenden Umdeu

tungen der ganzen paulinischen Erlösungslehre zusammen.
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Entsprechend der doppelten Gefangenschaft, aus welcher der

Tod Jesu erlöste, hat auch der Begriff dieser Erlösung zwei

bestimmt zu unterscheidende Seiten. Die erste (nach Ur

sprung und Wichtigkeit erste) Bedeutung des Erlösungstodes

bezieht sich auf den Schuldbann, in welchem der Mensch als

Gegenstand göttlichen Zorns dem Fluch des Gesetzes

unterlag, dem Tode als der Sündenstrafe verfallen war. Aus

diesem unseligen Strafzustand wird der Mensch losgekauft, in

dem die Strafforderung durch Christi Tod als durch ein stell

vertretendes Sühnopfer befriedigt wird. Durch diese Los

kaufung ist der Tod Christi Grund der Versöhnung des gött

lichen Zorns oder Manifestation der göttlichen Liebe, also rein

objektive That Gottes an Christo für uns zum Zwečk

unserer Rettung. Zugleich aber macht der Tod Christi uns

los von der Sünde Macht, die im Fleische wohnt, indem

dieses Sündenprinzip in Christo selbst zunächst und dann ver

möge unserer mystischen Gemeinschaft mit ihm in uns er

tödtet wird. Nach dieser Seite, als Fleischtödtung, ist -

Christi Tod Anfang eines subjektiven, in uns fortwährend

sich vollziehenden, ethischen Prozesses. Auch hier müssen

wir also, um allen paulinischen Stellen gerecht zu werden, die

selben zwei wesentlich verschiedenen Gesichtspunkte, wie bei

der Lehre von der Sünde, unterscheiden: den objektiv –

theologischen und den subjektiv – anthropologi

schen. Nach jenem ist der Tod Christi Prinzip eines neuen

religiösen Verhältnisses, nach diesem Prinzip eines

neuen sittlichen Verhaltens der Menschheit.

Der Tod Christi als Sühnopfer.

Auszugehen haben wir ohne alle Frage von der Stelle,

wo Paulus im Fortschritt der systematischen Lehrentwicklung

das christliche Prinzip der „Gerechtigkeit von Gott“ zuerst

eingehender bespricht, indem er es auf seinen objektiven Grund

in der durch Christum geschehenen Erlösung zurückführt: von

Röm. 3, 24–26. Nachdem nehmlich im vorhergehenden Ab

schnitt gezeigt worden war, dass auf dem Wege menschlichen
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Thuns durch Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit faktisch nicht

zu Stande komme, zeigt nun der Apostel, wie die Gerechtig

keit, die von der Gnade Gottes ausgehend dem Menschen

geschenkweise zukommen soll, von Gott selbst durch die im

Tode Christi getroffene Veranstaltung beschafft worden sei.

Diese Veranstaltung bezeichnet der Apostel unmissverständlich

so: „Gott hat Jesum Christum als ein Sühnopfer

durch den Glauben (als ein durch den Glauben subjektiv

wirksam werdendes Sühnopfer) öffentlich dargestellt

mittelst seines Blutes (durch Vergiessung seines Blutes,

also durch gewaltsamen Tod, als blutiges Opfer; und zwar)

zum Zweck der Erzeigung seiner (Gottes) Gerechtig

keit, (was nöthig war) von wegen der Vorbeilassung

(des Uebersehens, Ungeahndetlassens) der vorher began

genen Sünden (welche Vorbeilassung nur möglich gewesen

war) vermöge der Langmuth Gottes; zum Zweck

(also – wiederaufnehmend) der Erzeigung seiner Ge

rechtigkeit in der jetzigen Epoche (und zwar geschah

diese Gerechtigkeitserweisung in solcher Weise, nehmlich im

Sühnetod Christi, statt im Straftod Aller, in der – doppelten

– Absicht:); damit er sei (erscheine als) selbst gerecht

und (zugleich) gerechterklärend den aus dem Glauben

an Jesum (das bestimmende Prinzip seines religiösen Lebens

nehmenden, intensiver für: den Gläubigen).“ Entwickeln wir

die darin enthaltenen oder mittelbar vorausgesetzten Gedanken:

Die Sünde war in der vorchristlichen Periode nicht nur

durch's Gesetz nicht verhütet, sondern sogar gesteigert worden;

auch die einzelnen Aeusserungen des göttlichen Zornes über

die Sünde hatten nicht vermocht, sie zu unterdrücken, viel

mehr sie noch gehäuft (vgl. 1, 24 ff.), konnten also nicht als

eine die richterliche Gerechtigkeit Gottes erweisende adäquate

Bestrafung der menschlichen Schuld gelten. Sonach war das

Verhältniss Gottes zur Sünde im Ganzen und Wesentlichen

trotz aller einzelnen Bestrafungen das des langmüthigen Vorbei

lassens, des nachsichtigen Nichtbeachtens. Allein dabei kam die

Strafe fordernde göttliche Gerechtigkeit nicht zu ihrem Recht,

sie blieb ohne adäquaten faktischen Erweis und konnte somit

als nicht daseiend erscheinen. Diess forderte nunmehr einen

faktischen Erweis, dass die strafende Gerechtigkeit, obgleich
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bisher (relativ) latent, doch noch zu Recht bestehe. Dieser Er

weis konnte nur durch Vollziehung der Strafe gegeben werden,

also – da der Tod der Sünde Sold ist – durch blutigen

Straftod. Allein wäre dieser an den Schuldigen selbst voll

zogen worden, so wäre zwar die Gerechtigkeit Gottes, nicht

aber auch seine Gnade erwiesen worden; Gott wäre dann zwar

als selbst gerecht seiend, nicht aber auch als rechtfertigend die

Ungerechten erschienen. Um nun also diesen doppelten

Zweck zu erreichen, um die Strafe fordernde Gerechtigkeit so

zu erweisen, dass dabei zugleich die Gnade bestünde, vollzog

Gott den von der Strafgerechtigkeit geforderten Straftod statt

an Allen, die ihn verdient hatten, vielmehr an dem Einen, der

ihn nicht verdient hatte, stellte also diesen Einen in seinem

vergossenen Blut als das die Strafe der Andern stellvertretend)

büssende und so die Schuld derselben sühnende Sühnopfer

öffentlich aus, und zwar diess in seinem eigenen Interesse

(medium zugoé3eto) – um seine Gerechtigkeit zur Anerkennung

zu bringen, deren Anerkennung durch vorherige Nichtahndung

der Sünde gefährdet gewesen war; zugleich freilich auch im

Interesse der Menschen, die sich damit erlöst (losgekauft –

äzro. tgcooug von Mütgov) sahen von der Schuldhaft oder von

dem über ihnen schwebenden Damoklesschwert der ihren

Vollzug fordernden Strafgerechtigkeit Gottes.

Man wird nicht leugnen können, dass diese Erklärung

ebenso sehr sprachlich genau als logisch korrekt ist; ebenso

wenig, dass sie mit den Voraussetzungen des jüdischen Gottes

begriffes und Opferrituals trefflich übereinstimmt. Was zu

nächst die „Gerechtigkeit Gottes“ betrifft, die durch den

Tod Christi erwiesen worden, so ist darunter nichts anderes

als die richtende, näher strafende Gerechtigkeit zu verstehen;

das zeigt der Zusammenhang deutlich, sofern ja der Erweis

der Gerechtigkeit nöthig schien „wegen der früheren Ueber

sehung“ d. h. Nichtbestrafung der Sünde, durch welche offen

bar nur die Strafgerechtigkeit in Frage gestellt sein konnte,

Auch entspricht ja dieser Begriff allein einfach und ungezwun

gen“) dem jüdischen Denken, für welches die Gerechtigkeit

*) Unter den verschiedenen Deutungen erfreut sich neuerdings

namentlich die Hofmann'sche vieler Beliebtheit: „Selbstgleichheit

Gottes“; auf welche eigentlich auch Ritschl hinauskommt, wenn er
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eben in der richtigen Vergeltung des Thuns, also Ahndung

jeder Schuld besteht; an wem aber die Schuld geahndet werde,

ob am Schuldigen selber oder in Stellvertretung an einem

Andern, das berührte nicht unmittelbar den jüdischen Ge

rechtigkeitsbegriff, der nur Ahndung überhaupt forderte, auch

am dritten und vierten Geschlecht für die Sünde der Väter sie

ganz wohl denkbar fand. Insbesondere war dem jüdischen

Bewusstsein die Vorstellung einer Sühnung der Schuld durch

stellvertretende Abbüssung derselben von seinem Opferwesen

her gang und gäbe. Auf diesen Vorstellungskreis weist uns

aber an unserer Stelle unzweideutig das Wort /aotigov. Es

heisst zunächst zwar allerdings nur „Sühnemittel“, aber in dem

Zusammenhang mit év tº – aucatu und ztgoéGero, wonach es

ein mittelst Blutvergiessens öffentlich ausgestelltes Sühnemittel

war, kann das Sühnemittel in concreto eben nur als „Sühn

opfer“ gedacht werden. Mit diesem Begriff aber verbindet

das hebräische (wie überhaupt das antike) Bewusstsein *) den

sagt: „Seine Gerechtigkeit hat Gott im Tode Christi erwiesen, sofern es

seinem Wesen gemäss gehandelt ist, dass er den Glaubenden rechtfertigt

und dass er doch nicht ohne Sühnung die Gemeinschaft mit den Sün

dern eingeht“ (Altkath. K. S. 86.). Allein dass Gott die Glaubenden

rechtfertigt, wird von Paulus überall nur auf die göttliche Gnade und

nicht auf die Gerechtigkeit zurückgeführt, die vielmehr Bestrafung des

Sünders fordert. Es liegt bei Ritschl's Vorstellungsweise ersichtlich eine

Verwechselung zu Grunde zwischen der göttlichen Eigenschaft Gerech

tigkeit und der von Gott ausgehenden (Gnadengabe) Gerechtigkeit; aber

diess sind gänzlich verschiedene Begriffe nach Ursprung und Bedeutung.

– Die Deutung, welche Lipsius in seiner „paulinischen Rechtferti

gungslehre“ unserer Stelle gegeben hat, kann übergangen werden, da

sie von ihm selber aufgegeben ist.

*) Die Idee des Sühnopfers ist Lev. 17, 11 so ausgedrückt,

dass das (vergossene) Blut des Opfers durch die (darin enthaltene) Seele

den Seelen der Darbringenden „zur Deckung diene“ (ES"rirº - 2

-E2). Diess heisst nicht, dass durch das Dazwischentreten des hei

ligen (!) Thierlebens die Unheiligkeit des Menschen vor Gottes Auge

zugedeckt werde (eine wunderliche Vorstellung!), sondern dass die durch

Sünde verwirkten, der göttlichen Strafgerechtigkeit verfallenen Seele"

durch die stellvertretende Darbringung einer Thierseele gedeckt d. h.

geschützt, vor dem sonst sie selber treffenden Zorn Gottes geret”
sind, indem dessen Anspruch auf ein ihm verfallenes Leben durch den

Ersatz des Thierlebens befriedigt wird. Dieser Sinn des -E22 erhellt

besonders deutlich aus dem abgeleiteten Wort -95, welches einfach
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Gedanken einer stellvertretenden Hingabe eines Lebendigen

in den Tod, um damit ein anderes der Gottheit verfallenes

Leben auszulösen; der durch Sünde geweckte Zorn der Gott

heit fordert Büssung durch Tod; zunächst ist dieser Forderung

das Leben des Schuldigen selbst verfallen; aber diess ver

wirkte Leben kann gerettet, losgekauft werden, wenn an seiner

Statt ein anderes in den vom göttlichen Zorn geforderten Tod

hingegeben wird; „Strafstellvertretung“ ist diess nur insofern,

als ein der Strafe des Todes verfallenes Leben durch das stell

vertretende Todesleiden eines Andern ausgelöst wird, ohne dass

jedoch dieses Andere, welches stellvertretend für den Straf

würdigen den Tod erleidet, ihn dann seinerseits auch als

Strafe erleiden würde; durch die stellvertretende Ablösung

der Strafe hört dann eben der Strafcharakter des Sühneleidens

auf. Es wäre sonach ein Ueberschreiten der in der Sühnopfer

idee liegenden biblischen Anschauungsweise, wenn man

Christum als persönliches Strafobjekt des göttlichen Zornes

darstellen würde; er erfährt nur an sich das Leiden, welches

die Schuldigen als Strafe für sich verwirkt hatten und dessen

Vollziehung der göttliche Zorn forderte, aber als Unschuldiger,

der nur stellvertretend leidet, erfährt er das Leiden nicht selbst

auch als Strafe, sondern als bloss äusseres Leidensgeschick;

ein „stellvertretendes Strafleiden Christi“ gibt es also nach

biblischen Begriffen insfoern eigentlich nicht, als das stellver

tretende Leiden eben die Negation der Strafe, die Sühnung

statt der Strafe ist.

Dass Paulus diese alttestamentliche Sühnopferidee auf den

Tod Christi übertragen oder vielmehr diese schon von Jesus

selbst herstammende (Matth. 20, 28) und in der Urgemeinde

„Lösung durch dargebotenen Ersatz für das eigentlich Geschuldete,

Lösegeld“ bedeutet, ürgov. (cf. Ex. 21, 30. Num. 35, 31 und ganz

besonders bezeichnend: Jes. 43, 3: ich habe Aegypten, Kusch und Seba

gegeben Tºrn TTET = 2örgov ávtt oov; wie könnten denn diese un

reinen Heidenvölker zur „Bedeckung“ Israels im Sinn von Zudeckung

seiner Unreinheit vor Gottes heiligem Auge dienen? wohl aber können

sie dienen zum stellvertretenden Ersatz oder Lösegeld, wodurch Israel

aus dem Banne der göttlichen Strafgerechtigkeit, der es sonst unrettbar

verfallen gewesen wäre, losgekauft wird, indem nun der göttliche Strafe

fordernde Zorn statt an Israel selbst, an jenen ihm untergeschobenen

Heidenvölkern Befriedigung seiner Ansprüche findet).

Pfleiderer. Der Paulinismus. 7
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herrschende Anschauungsweise (cf. „ägviov éopayuévov“ der

Apocalypsis) sich angeeignet hat, wird auch noch durch an

dere Stellen unzweideutig bestätigt. Nur in diesem Sinn ist

es ja zu verstehen, wenn Paulus 1 Cor. 6, 20 und 7, 23 den

Corinthern sagt: yogdoGyte tuujg = ihr seid erkauft um

einen Kaufpreis, den Gott es sich hat gleichsam kosten lassen

durch Hingabe seines Sohnes zur Erlösung, und den Christus

mit seinem stellvertretend hingegebenen Leben bezahlt hat, um

die sonst Verlorenen zu retten und damit zugleich zu einem

Gotteseigenthum zu gewinnen. Dieselbe Idee ist noch be

stimmter enthalten in 1 Cor. 5, 7: rö zräoxa uóv Öztég uóv

érü8y Xgtovög; ist Christus für uns „als unser Passah“

geopfert worden, so war dieser Opfertod näher ein Sühn

opfertod, denn die stellvertretende Sühnung ist ja unleugbar

der Grundgedanke dieses uralten Ritus, dieses semitischen ver

sacrum, in welchem die der Gottheit verfallene menschliche

Erstgeburt durch das stellvertretend geschlachtete Lamm aus

gelöst und damit ihre Verschonung erkauft wird („Verschonung“

bedeutet ja der hebräische, „Lösung“ der arabische Name dieses

Ritus).

Wesentlich der gleiche Gedanke ist auch enthalten in

Röm. 5, 8–10, trotz des scheinbaren Widerspruchs, dass

3, 24 f. der Tod Christi als Erweisung der göttlichen Ge

rechtigkeit, hier aber als Erweisung der göttlichen Liebe

erscheint; er ist in Wahrheit eben beidemal beides: dass Tod

als Sündenstrafe erfolgt, ist Erweisung der Gerechtigkeit, dass

aber nicht die Schuldigen selbst ihn erleiden, sondern an ihrer

Statt Christus, das ist Erweisung der Liebe Gottes, welcher

diese, seine Gerechtigkeit mit seiner Liebe vermittelnde, Ver

anstaltung aus freien Stücken (rj airo Y ägt tu 3, 24) ge

troffen hat. Das hier und sonst öfter wiederkehrende Özt ég

juô» heisst zunächst zwar allerdings nur: „zu unserem

Besten“; aber der vermittelnde Gedanke ist dabei doch hier

und sonst der der Stellvertretung (cf. namentlich 2 Cor. 5, 21).

Darauf deutet auch die Wirkung des Todes Christi hin,

wie sie aus v. 9 f. erhellt; diese besteht in einem Doppelten:

einerseits in dem schon vollendeten Faktum, dass wir éxôgoi

övreg xary käyyuev tſ Gej ötä toö Gavárov roö vioö aüroſ,

und andererseits in der dadurch begründeten Hoffnung,
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dass wir ooGyoóueGa ö airoö äztö tjg ögyig – nehmlich

beim Endgericht. Da diese Hoffnung erschlossen wird aus

jener vollendeten Gewissheit, so muss das Zukünftige die

Vollendung oder definitive Bestätigung ebenderselben Heils

wirkung sein, welche als vergangene mit éxOgoi övreg «aty

Z.cyyuev t. Geg bezeichnet wird; es muss also xata/ayſtat

Tj Geg ebenso eine Aussage über unsere Lage Gott gegen

über oder über unser von Gott abhängiges Geschick enthalten,

wie diess in odóLeo Gau áztö rg ögyig offenbar enthalten ist.

Dann kann aber xatalayjvat tº Ge nicht eine Wandlung

in unserem freien Verhalten zu Gott, in unserer Gesinnung

und sittlichen Richtung gegen Gott aussagen, denn eine solche

wäre ja von uns abhängig und nicht, wie das odóLeoGau áztö

tig ögyig, von Gott; es liesse sich dann aber auch von jenem

keinerlei Schluss auf dieses ziehen, am wenigsten dieser zu

versichtliche Schluss a majori ad minus, wie ihn v. 10 so

deutlich zieht. Weil wir unsere feindselige Gesinnung gegen

Gott geändert hätten, daraus würde ja noch lange nicht die

Gewissheit folgen, dass nun auch Gott seinen Zorn gegen

uns aufgegeben und dessen verderbliche Folgen uns erspart

seien; der bloss subjektive Wunsch, mit Gott fortan im Frieden

zu stehen, würde noch nicht zu der objektiven Gewissheit be

rechtigen, dass auch Gott seinerseits mit uns im Frieden sei.

Wohl aber ist das zukünftige Gerettetwerden vor Gottes Zorn

unter der Voraussetzung um so gewisser zu erhoffen, wenn

bereits das Grössere von Seiten Gottes geschehen ist, wenn wir,

während wir als Sünder Objekte seiner Feindschaft waren,

dennoch mit ihm versöhnt worden sind durch den (von ihm

selbst veranstalteten) Tod seines Sohnes, als den faktischen

Erweis seiner über den Zorn weit überwiegenden Liebesge

sinnung gegen uns. Sonach ist das katalayvat eine von

Gott ausgehende Wandlung unseres Verhältnisses zu Gott,

nicht eine von uns ausgehende Wandlung unseres Verhaltens

zu Gott; und éxGgoi övteg ist also *) nicht aktiv von unserer

*) Dieses ist die nothwendige Consequenz der richtigen Fassung

von xatalayjvat. Versteht man dieses von der Aufhebung des Zorns

Gottes gegen die sündige Menschheit und doch zógo övrsg von unserm

feindlichen Verhalten gegen Gott, so entsteht allerdings „ein Mangel an

Begriffsklarheit“ (Rückert), nur dass derselbe nicht auf Seiten des

7 *
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Feindseligkeit gegen Gott, sondern passiv von unserem Zu

stand unter dem Banne des göttlichen Zorns zu verstehen.

So nur stimmt unsere Stelle in sichselbst und mit Röm. 3, 25

und 2 Cor. 5, 18 überein; sie sagt aus, dass der Tod Christi

für uns ein Erweis der göttlichen Liebe war, indem wir durch

denselben aus Gottverhassten zu Gottversöhnten wurden, also

der vorher auf uns lastende Zorn Gottes von uns genommen

wurde, kurz also: der Tod Christi war eine von Gottes Liebe

veranstaltete Sühnung des göttlichen Zorns.

Dasselbe ist in Gal. 3, 13 gesagt. Was die vorige Stelle

mit „Versöhnung der Feindschaft Gottes“ ausdrückte, heisst

hier „Loskaufen vom Fluch des Gesetzes.“ Das Ge

setz ist der Ausdruck des göttlichen Willens, also der Fluch

des Gesetzes Ausdruck des göttlichen Zornwillens, seiner

strafenden Gerechtigkeit. Von diesem auf uns lastenden Fluch

hat Christus uns „losgekauft, in dem er für uns zum Fluch

wurde,“ d. h. indem er als Lösegeld sichselbst in den vom

göttlichen Zorn geforderten Tod hingab. Das abstraktum

xotága ist wohl nicht nur in Erinnerung an den Wortlaut der

citirten Stelle gebraucht, sondern auch, weil es wirklich den

Gedanken am genauesten ausdrückt: nicht persönlich war ja

Christus ein Verfluchter, sondern er kam nur in die Lage

eines Solchen Gott gegenüber zu stehen, sofern er den Fluch

tod als stellvertretendes Sühnopfer erlitt und durch dieses

Lösegeld unser Leben, das als verfluchtes dem zürnenden Gott

verfallen war, loskaufte. Auch diese Stelle hält sich also ge

nau innerhalb der antiken Sühnopferidee*).

Apostels zu suchen ist. – Consequenter ist Ritschl, der (Altkath. K.

S. 87) nicht nur Ex8got aktiv fasst von „der Sünde der Menschen in

ihrer Qualität als Feindschaft gegen Gott,“ sondern auch jede Beziehung

auf eine Versöhnung des göttlichen Zorns leugnet, weil Paulus den

Zorn Gottes immer nur auf die äztoZüusvot, aber unter keiner Be

dingung auf die ooLóusvot beziehe, die vielmehr auch, sofern sie früher

Sünder waren, nur unter die Gnade gestellt seien. Und doch sagt Paulus:

otoGnoóusba äztö tñg öoyñg; müssen wir vom Zorn Gottes erst ge

rettet werden, so müssen wir doch wohl einmal unter ihm gestanden

haben! -

*) Gegen diesen einfachen exegetischen Thatbestand können die

dogmatischen Bedenken, welche Al. Schweizer in den „Stud. und

Krit.“ 1858, S. 436 ff. geltend machte, nicht in's Gewicht fallen. Aber
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Dasselbe wird endlich noch gelten von 2 Cor. 5, 21:

„Gott hat den, der Sünde nicht (aus persönlicher Erfah

rung) kannte, für uns zu Sünde gemacht, auf dass

wir in ihm zu Gottesgerechtigkeit würden.“ Auch

hier steht das abstraktum äuagria, wie Gal. 3, 13 xardga, nicht

ohne Grund: nicht persönlich sündig wurde ja Christus, was

vielmehr der Relativsatz ausdrücklich verneint, sondern er

wurde in das objektive Verhältniss der Sünderwelt Gott gegen

über hineingestellt"), so dass er, obgleich subjektiv und rea

liter nicht sündig, doch idealiter für die objektive göttliche

Anschauung und Behandlung als Sünder galt, einem Solchen

gleich geachtet wurde; gerade ebenso wie dann umgekehrt

auf Grund des an ihm Geschehenen wir zu Gott in das ob

jektive Verhältniss von Gerechten zu stehen kommen, idealiter

für die göttliche Anschauung und Behandlung als Gerechte

gelten, obgleich wir subjektiv und realiter es nicht sind,

vielmehr das Gegentheil davon, Sünder sind. Wir haben

hier geradezu ein wechselseitiges Tausch verhältniss

zwischen Christus und uns: er übernimmt von uns die

Rolle des Sünders, wir überkommen von ihm die der Gerech

ten; Sünde und Gerechtigkeit erscheinen beiderseits als

gänzlich objektive, von der Person ablösbare und übertragbare

Charakterrollen von ansich nur ideeller Geltung, aber freilich

von sehr reellen Folgen: Tod einer-, Leben andererseits; –

eine Anschauungsweise, die uns nach dem, was wir über die

Objektivität des paulinischen Sündenbegriffs in Cap. 1 gefun

unbegründet sind dieselben darum doch nicht; unten werden wir ganz

dieselben Erwägungen anstellen, nur in die Exegese dürfen dieselben

nicht unmittelbar eingemischt werden.

*) Die von Hausrath acceptirte Deutung von Holsten, a. a. O.

S. 437: Gott habe den in der Präexistenz absolut Sündlosen durch

die Sendung im Sündenfleisch in einen Zustand des realen Behaftetseins

mit Sünde versetzt, ist falsch, 1) weil im ganzen Zusammenhang nicht

von der Menschwerdung, sondern durchweg, also auch v. 21 nur vom

Tode Christi die Rede ist, und 2) wegen der Analogie mit unserer

duxatooüvn Geoü, worunter nach paulin. Sprachgebrauch und nach dem

Zusammenhang (cf. besonders v. 19: uh oytóusvog – «Üröv) nur die

imputirte, ideale Gerechtigkeit verstanden werden kann; dann muss auch

das Correspondens derselben, die äucºgtla Christi eine bloss imputirte,

ideale sein.
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den und über dieselbe Objektivität des Gerechtigkeitsbegriffs

in Cap. 4 finden werden, nicht so sehr überraschen kann, ob

sie gleich einem moralisch-subjektiv gerichteten Denken höchst

perplex erscheinen muss. – Hier wird man nun auch kaum

umhin können, in Özt ég uöv unmittelbar die Bedeutung:

„an unserer Stelle“ zu finden; um so mehr diess, da das vor

hergehende zweimalige özrég Xgtotoö sich kaum anders ver

stehen lässt, als: an Christi Stelle; Öztég bekommt also hier

geradezu den Sinn von ávti. Um so weniger ist daran zu

denken, dass es sich an unserer Stelle um eine Erlösung von

der Macht der Sünde handeln könnte; auf die Auslösung viel

mehr aus der Schuldhaft weisen nicht nur alle bisher bespro

chenen Analogieen anderer Stellen, sondern auch im Zusammen

hang unserer Stelle selber v. 19, sofern hier die von Gott aus

in (d. i. mittelst) Christo vollzogene Versöhnung mit Gott ihre

nähere Erläuterung erhält durch: u .oytLóuevog aivoig tä

zragazrtlöuara aötöv. Also nicht darin besteht diese Ver

söhnung, dass die Sünde nicht mehr im Menschen wirksam

ist, sondern darin, dass sie ihm nicht mehr von Gott als ver

dammungswürdige Schuld angerechnet wird, dass also der

Mensch nicht mehr um ihretwillen Gegenstand des göttlichen

Zornes ist. Und so enthält unsere ganze Stelle den mit allem

bisherigen völlig übereinstimmenden Gedanken: die Erlösung

des Menschen von der Schuldhaft ist vermittelt durch Christi

stellvertretendes Erleiden dessen, was der Mensch als Sünder

verwirkt hatte, und diese Vertauschung der Rollen zwischen

dem Unschuldigen und den Schuldigen ist durch Gott selbst

aus Liebe zu uns veranstaltet worden.

Hiebei ist nun freilich die Frage nicht zu umgehen, wa

rum es denn eines Leidens der verwirkten Strafe überhaupt

bedurfte, wenn doch der Gnadenwille Gottes auch schon vor

dieser Sühne feststand und sie sogar seinerseits erst ermöglichte?

warum bedurfte die Sünderliebe Gottes erst noch dieses Um

wegs zu ihrer Verwirklichung? wenn doch Gott selber es

war, der die Versöhnung der Sünderwelt veranstaltete, wie

konnte dieser selbige liebreiche Gott auch wieder das ver

söhnungsbedürftige Objekt sein, dessen Strafe fordernder Zorn

erst befriedigt sein musste, ehe seine Liebe sich als solche er

weisen konnte? Diese Frage ist es wohl meist gewesen,
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was – bewusst oder unbewusst – den Exegeten verwirrend

vorschwebte und ihren unbefangenen Blick für einfaches gram

matisches Verständniss der besprochenen Stellen (die zu den

exegetisch am schlimmsten misshandelten der Bibel gehören

dürften) trübte. Und leugnen lässt sich auch gar nicht, dass

jener Frage eine nicht geringe Schwierigkeit beiwohnt, und

zwar nicht etwa bloss von einem modernen oder sonst un

paulinischen Denken aus, sondern gerade auch von den ech

testen Voraussetzungen der paulinischen Theologie aus. Wohl

scheint ja die Antwort auf die obige Frage ganz einfach und

naheliegend zu sein: es bedurfte einer Loskaufung vom Ge

setzesfluch durch stellvertretenes Erleiden desselben, weil nun

einmal das Gesetz, dieser unverbrüchliche Ausdruck des hei

ligen Gotteswillens, auf die Sünde den Tod als Strafe gesetzt

hatte. Allein so einfach und einleuchtend diess scheint und

so sehr kirchlich orthodoxe Exegeten sich dabei vollkommen

beruhigen, so hat diese Auskunft doch gerade von den pau

linischen Voraussetzungen aus ihre nicht geringen Anstösse

Man erinnere sich doch nur einen Augenblick dessen, was

eben dieser selbe Apostel über das Gesetz, seine Bedeutung

und seinen Zweck innerhalb der göttlichen Oekonomie gelehrt

hat! Das Gesetz ist ihm ja keineswegs ein unbedingt und

für immer, also auch Christo gegenüber Gültiges, sondern nur

zwischen Verheissung und Erfüllung als temporärer Mittel

zweck zwischeneingekommen, um die Sünde zu mehren und

die Menschen alle unter ihrem Verschluss in Unfreiheit und

Unmacht bis auf den Glauben hin zu bewachen. Wie kann

denn nun dieses Gesetz, das von Anfang nur als dienendes

Mittel auf Christum hin zu bloss temporärer Herrschaft be

stimmt gewesen ist, gleichwohl auch dem erschienenen Christus,

seinem anfänglich bestimmten Herrn, gegenüber einen solchen

Rechtsanspruch erheben, der nur durch den blutigen Sühnetod

Christi zu befriedigen sein sollte? Ist denn nicht ein Rechts

anspruch, der von Anfang nur bis auf einen bestimmten Zeit

punkt hin festgesetzt war, mit dem Eintritt dieses Zeitpunkts

ganz von selbst schon, ohne erst abgelöst werden zu müssen,

erloschen? Und diese Frage bleibt sich ganz gleich, wenn

wir auch vom Gesetz auf die göttliche Gerechtigkeit, die im

Gesetz sich offenbart, rekurriren wollten. Wie sollte ihr An
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spruch auf Bestrafung der Sünde ein unbedingter, auch Christo

gegenüber gültiger sein können, da doch Gott selbst es war,

dessen Rechtsspruch. Alle der Sünde unterworfen hat mit dem

bestimmten Zweck, sich Aller aus Gnaden zu erbarmen (Gal.

3, 22. Röm. 11, 32)? War so die strafende Gerechtigkeit von

Anfang im Dienste des Heilswillens, als ein demselben unter

geordnetes Moment, wie auch das Gesetz ein dienendes Mo

ment in der Heilsökonomie bildet: kann dann die Strafgerech

tigkeit so unbedingten Anspruch auf Befriedigung erheben, dass

ohne diese der Gnadenwille sich gar nicht zu verwirklichen

vermöchte? ist damit nicht, was nur Moment sein sollte, doch

wieder zum selbständigen koordinirten, wenn nicht gar über

geordneten Faktor erhoben? – Alle diese Fragen drücken

unverkennbar auf das paulinische System und erschweren sein

Verständniss. Nur um so mehr ist es Aufgabe der wissen

schaftlichen Exegese, mit voller Unbefangenheit diese Inkon

nicität des paulinischen Systems zu konstatiren und – zu be

greifen, woher sie entstand! In der That erklärt sich der

bemerklich gemachte Widerspruch sehr einfach aus der

Genesis des Systems und ist einer der instruktivsten Punkte,

der uns in das Gewebe des dogmatischen Denkens Pauli einen

tiefen Blick thun lässt.

Denn soviel ist klar: wäre die paulinische Ansicht vom

Gesetz, von seiner religiösen Unzulänglichkeit und nur tempo

rären Bedeutung, das Erste, der Ausgangspunkt und die Grund

lage in seinem System gewesen, dann hätte er schlechterdings

nicht dazu kommen können, diesem so nieder taxirten Gesetz

doch noch die Concession zu machen, dass seine Rechtsan

sprüche nur durch den Fluchtod des Messias als durch ein

stellvertretendes Sühnopfer abgelöst werden konnten; sondern

es wäre ihm (wie dem Johannes) das Gesetz als eine niedere

Vorstufe mit der Erscheinung der Gnade und Wahrheit in

Christo von selbst hinfällig gewesen und der Tod Christi

hätte keinerlei Bezug auf die erloschenen Ansprüche und

Strafdrohungen des Gesetzes gehabt. Nun aber verhielt es sich

bei Paulus umgekehrt. Das Gesetz war ihm von vorneherein

so sehr, wie jedem Juden, die unbedingte Rechtssatzung des

göttlichen Willens von unbeschränkter Geltung. Seine Abro

gation durch den, einen neuen Heilsweg eröffnenden, Tod
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Christi konnte daher nur so geschehen, dass zugleich die

Rechtsansprüche des Gesetzes anerkannt und erfüllt, also zwi

schen dem neuen Prinzip der Gnade und dem Gesetzesprinzip

der Gerechtigkeit ein Ausgleich, ein Compromiss veranstaltet

wurde, wie wir ihn eben im Sühnetod Christi fanden. Erst

von hier aus, da die Abrogation des Gesetzes im Sühnetod

Christi schon feststand, ergab sich dann die weitere Aufgabe,

diese bedingte und zeitlich beschränkte Geltung des Gesetzes

mit der Einheit und Unveränderlichkeit Gottes auszugleichen.

Wir sahen, wie Paulus diess dadurch that, dass er aus der

zeitlichen Mittelstellung des Gesetzes zwischen Verheissung

und Erfüllung folgerte, dasselbe habe auch in der göttlichen

Absicht von Anfang nur die Bestimmung eines bedingten

Mittelzwecks, nicht eines absoluten Endzwecks gehabt. So

war Paulus von der anfänglichen Voraussetzung der unver

brüchlichen Gültigkeit des Gesetzes aus, welche noch seine

Ansicht vom Kreuzestod als Sühnopfer bedingte, durch die

Resultate und Consequenzen der Gnosis vom Kreuze selbst

weitergedrängt, schliesslich auf ein Ergebniss bezüglich des

Gesetzes gekommen, das seine Voraussetzung geradezu auf

hob. Dieser klaffende Zwiespalt zwischen dem durch mannig

fache dialektische Vermittelungen erzielten Ergebniss und der

anfänglichen Prämisse (bezüglich des Gesetzes) konnte nun

zwar sehr wohl dem Geist des Urhebers sich verbergen, wo

von ja die Erfahrung aller Zeiten zahllose Beispiele bietet;

dagegen war er wohl der tiefste Grund, warum das paulinische

System nicht unverändert auf Andere übergehen, nicht in

seinem ursprünglichen Sinn sich in der Gemeinde erhalten

konnte und zwar gerade auch bei denen nicht, welche sich

seine wesentlichen Ergebnisse aneigneten. Indem diese sich

einfach auf den Standpunkt des überwundenen und degradirten

Gesetzes stellten, welchen Paulus noch erst im Ringen mit

dem Gesetz hatte gewinnen müssen, fiel für sie jeder Grund

weg, das Werk Christi noch in paulinischer Weise als ein

Abkommen mit den Rechtsansprüchen des Gesetzes, als Los

kaufung vom Fluch des Gesetzes, als Erzeigung der göttlichen

Strafgerechtigkeit und dgl. aufzufassen. Ihnen konnte daher,

wie wir namentlich an Johannes klar sehen, der ethische Ge

sichtspunkt für die ganze Erscheinung Christi und für seinen
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Tod speciell, der bei Paulus zwar vorhanden, aber doch mehr

ein sekundärer gewesen war, in den Vordergrund und Mittel

punkt der Betrachtung und Verkündigung treten. Es war

diess nur die einfache und unvermeidliche Consequenz der von

Paulus selber in seiner neuen Gesetzeslehre schon eingeschla

genen Richtung; aber dass eben bei ihm selber die neue, aus

der Erlösungslehre resultirende Gesetzeslehre auf die Form

der Erlösungslehre keinen rückwirkenden Einfluss übte, diess

ist es eben, was der paulinischen Dogmatik ihren eigenthüm

lichen, zwischen jüdischer Form und christlicher Idee schillern

den Charakter gegeben hat. Die Erlösungslehre des

Paulus war also das in den Formen der Gesetzes

religion noch befangene Mittel zur Ueberwindung

der Gesetzesreligion, eine Auseinandersetzung

zwischen Gnade und Gesetz in lauter aus dem Ge

setzesstandpunkt entnommenen Vorstellungen.

Von dieser geschichtlichen Betrachtungsweise aus löst sich

auch noch eine andere Frage, die der Dogmatik immer viel

zu schaffen gemacht hat, während Paulus merkwürdiger Weise sie

gar nicht aufgeworfen hat, weil sie ihm bei der psychologischen

Genesis seines Systems gänzlich abseits lag, die Frage nehm

lich: Wiefern denn der Tod des Einen Jesus eine der gött

lichen Gerechtigkeit entsprechende Sühne für die Sünde der

Menschheit oder ein äquivalentes Lösegeld anstatt des Todes

Aller gewesen sei? Gewöhnlich glaubt man in 2 Cor. 5, 21

den Grund für den absolut genugthuenden Sühnewerth des

Todes Christi damit angedeutet zu finden, dass er als der per

sönlich Sündlose starb. Allein so gewiss es ist, dass die

persönliche Sündlosigkeit die conditio sine qua non bildet für

die Möglichkeit der stellvertretenden Sühne, so wenig folgt

doch daraus auch das andere, dass sie der zureichende Grund

für den unbedingten Sühnewerth des einen Todes an Aller

Stelle sein könnte; der eine unverdiente Tod ist ja eigentlich

nur das Aequivalent für einen verdienten Tod, nicht aber für

den Tod der Zahllosen, die ihn verdient hätten. Auch sagt

das unsere Stelle nicht; sie gibt mit töv u yvóvta äuagtiav

nur die Voraussetzung an, unter welcher es sich allein von

einem äuagtiav ézt o iyo e handeln konnte, – unter welcher

also allein ein stellvertretendes Leiden möglich war; was aber
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diesem seine absolute Sühnkraft gegeben habe, sagt sie nicht.

In den andern angeführten Stellen heisst es einfach, dass die

Erlösung durch Jesum Christum, durch den Tod des Sohnes

Gottes geschehen, dass Christus uns losgekauft habe, ohne

jeden näheren Zusatz, der darauf hindeuten würde, was dem

Tode Christi diesen sühnenden Werth gegeben habe. Dass

durch die Erwähnung des „Sohnes Gottes“ nicht etwa

auf eine göttliche Natur, die durch ihre Mitbetheiligung diesen

Tod zu einem genugthuenden gemacht hätte (nach Anselm

Luther’scher Lehre), hingewiesen sein soll, versteht sich von

selbst, da eine derartige göttliche Natur der paulinischen

Christologie gänzlich fern lag, wie wir sehen werden. Wir

werden vielmehr davon auszugehen haben, dass Paulus mit

Vorliebe vom Tode oder Kreuze Christi, der Messiasper

sönlichkeit, spricht. Das erinnert uns, woraus diese ganze

Theorie entsprang. Weil der Kreuzestod des Messias ein un

denkbarer Widerspruch in sichselbst wäre, wenn er nicht von

Gott geordnet wäre als Mittel, um die messianische Gerech

tigkeit durch Sühnung der Schuld zu beschaffen, desswegen –

aus diesem logischen, nicht realen Grunde – ist er als das

absolute Sühnemittel anzusehen. Sobald wir uns diese psycho

logische Motivirung der Lehre vom Sühnetod Christi ver

gegenwärtigen, so begreifen wir ganz wohl, wie es möglich

war, dass die Frage nach der Möglichkeit einer derartigen

stellvertretenden Genugthuung ebensowenig Gegenstand der

Reflexion des Paulus wurde, wie die nach ihrer Noth wen –

digkeit.

Abstrahiren wir nun von dem, was wir als die jüdisch

gesetzliche Form der paulinischen Versöhnungslehre zu be

trachten haben, so bleibt als der ideale religiöse Kern übrig

die Anschauung der versöhnenden Liebe Gottes,

welche den Menschen aus dem Zwiespalt, in dem er sich von

Natur Gott gegenüber befindet, heraushebt und in die Einheit

der Liebesgemeinschaft mit Gott versetzt (Röm. 3, 24: xdgug,

5, 8: áyázty voö Geoö eig juäg, 2 Cor. 5, 19: Geög v év XF

xóouov «ata coolovéavtſ, Röm. 8, 31 f.: ö Geög özrég uöv,

ög ye toö iöiov vioö oöx épeioato, ä/ özrég zrävttov ztagéöo

xev aÖzóv), welcher von Seiten des Menschen nur dankbares

Vertrauen, gläubige Annahme des Gnadenwillens Gottes ent
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sprechen kann. Da dieser Kern der paulinischen Versöhnungs

lehre ebenso gewiss die Grundidee der echt evangelischen

Frömmigkeit enthält, wie jene Form noch echt jüdischem

Denken entstammt, so begreift sich aus diesem Zwiespalt

wohl, warum gerade diese Lehre der christlichen Frömmigkeit

bald als Kleinod gilt, bald zum Stein des Anstosses wird.

Aber noch ein Weiteres begreifen wir hieraus. Dieser Zwie

spalt zwischen der christlichen Idee und der jüdischen Form

setzt in Gott selbst einen Gegensatz von versöhnender Liebe

und unversöhnlichem, weil strafeforderndem Zorn, ein Gegen

satz von Motiven, an dessen Vermittlung sich das dogmatische

Denken vergeblich abarbeitete, da er in der That nur genetisch

psychologisch zu erklären ist. In solchen Fällen pflegt sich

nun die religiöse Vorstellung einfach dadurch zu helfen, dass

sie die gegensätzlichen Momente auf verschiedene Subjekte

als ihre Träger und Repräsentanten vertheilt und die Ver

mittlung derselben als ein Handeln dieser entgegengesetzten

Charaktere anschaut. So geschah es auch hier. Die Liebe

Gottes, das Motiv des Versöhnungswerkes, fand ihren Träger

natürlich an dem, der durch seine Selbstopferung zum willigen

Organ ihres Gnadenrathschlusses sich hergegeben hatte, also

an Christo, dem historischen Mittler der Versöhnung. Der

Zorn aber, der durch seine unnachsichtige Strafforderung den

Modus des Versöhnungswerks mittelst stellvertretender Sühne

bedingte, fand seinen Träger an derjenigen Gestalt, in welcher

das religiöse Bewusstsein des Judenthums schon längst die

göttliche Strafgerechtigkeit verkörpert hatte, an dem Teufel.

Liebe und Zorn, deren Zusammenwirken in Gott die Ver

söhnung mittelst stellvertretender Sühne, gleichsam als die

Diagonale der beiden kollidirenden Kräfte, ergeben hatte, ver

theilten sich also für die religiöse Vorstellung auf Christum

und den Teufel; und damit ward die Versöhnung selbst natür

lich zu einem dramatischen Handeln, Kampf oder Rechts

prozess zwischen diesen beiden Repräsentanten entgegengesetzter

Motive in Gott. So naiv diese Vorstellung später ausgebildet

wurde und so weit sie von der paulinischen Grundform ab

wich, so wird doch Keiner, der mit der Art der religiösen

Vorstellung überhaupt vertraut ist, in ihr etwas anderes sehen

können, als eine ganz naturgemässe, ja nothwendige Fort
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bildung der paulinischen Versöhnungslehre mit ihrer Zwie

spältigkeit von Liebe und Zorn in Gott, von christlicher und

von jüdischer Gottesidee. Im urpaulinischen Lehrbegriff fin

den wir nun zwar diese Hypostasirung des Sühne fordernden

Zornes im Teufel noch nicht vollzogen, so nahe auch schon

die Personifikation des Gesetzesfluches, von dessen Ansprüchen

die Sünderwelt „losgekauft werden“ muss, oder der Gesetzes

herrschaft, von der man durch Christi Tod rechtsgültig los

geworden ist, an jene Hypostasirung anstreift und sie vorbe

reitet. Aber gleich in der nächsten Form des nachpaulinischen

Paulinismus, im Colosser- und Hebräerbrief, finden wir auch

schon dem Tode Christi die Beziehung auf den Teufel und das

Dämonenreich beigelegt (Hebr. 2, 14. Col. 2, 15, vgl. unten,

Cap. 9). Näher lag noch das Andere, die versöhnende

Liebe Gottes im Mittler der Versöhnung als

menschliche Liebesthat an zu schauen und mit dank

barer Gegenliebe gegen ihn zu erwiedern. Hier, in diesem

gemüthlichen Elemente, hat die Versöhnungslehre von jeher

die harte dogmatische Schale abgestreift und ist zum trieb

kräftigen Keim lauterer und einfacher Frömmigkeit geworden.

So ganz besonders bei Paulus selbst: bei allen dogmatischen

Vermittlungen seiner Gnosis vom Kreuz Christi ist der Grund

ton seiner subjektiven Stimmung die dankbare Liebe gegen

den, der ihn geliebet und sichselbst für ihn dargegeben hat.

Und gerade die Innigkeit dieser so einfachen wie sittlich

wahren Gemüthsstimmung ist für Paulus die Wurzel einer

neuen, höchst bedeutsamen Betrachtungsweise des Todes

Christi geworden.

Der Tod Christi als Befreiung von der Sünden

herrschaft.

Diese Betrachtungsweise ist nicht, wie es in neueren Dar

stellungen den Anschein gewinnt, aus scholastischer Reflexion

über das Verhältniss des Todes Christi zur menschlichen

Fleischesnatur entsprungen – das Theologumenon von der

Hinrichtung der Sünde im Fleische Christi ist vielmehr erst
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der letzte dogmatische Niederschlag einer religiösen Gemüths

erfahrung, deren Quelle in dem einfachsten Grundzug christ

licher Frömmigkeit liegt: in der dankbaren Herzenshingabe

an den Mittler, der sichselbst für uns hingegeben hat, in dem

Bewusstsein völliger Gebundenheit des ganzen Lebens an den,

dessen Liebesthat wir das höhere gotteinige Leben zu ver

danken haben. Gal. 2, 19 f. und 2 Cor. 5, 14 f. sind die

Stellen, welche uns in die psychologische Genesis dieser Ge

dankenreihe hineinblicken lassen, in die religiöse Geburtsstätte

jener mystischen Christusgemeinschaft, in welcher die christ

liche Frömmigkeit seit Paulus mit der Seligkeit der Versöh

nung zugleich die Kraft der Heiligung, des neuen sittlichen

Lebens, also die Befreiung von der Sündenknechtschaft ge

funden hat. „Ist Einer für Alle gestorben – sagt die Corin

therstelle – so sind sie Alle gestorben; und zwar ist er da

rum für Alle gestorben, damit die Lebenden hinfort nicht ihnen

selber leben, sondern dem für sie Gestorbenen und Auferstan

denen. – Darum, ist Jemand in Christo, so ist er eine neue

Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist Alles neu ge

worden.“ Diese Stelle geht unverkennbar von der bisher be

trachteten Bedeutung des Todes Christi, als eines stellver

tretenden Erleidens für uns, aus (wie sie ja auch im selbigen

Zusammenhang mit der oben besprochenen Stelle 5, 19–21

steht), aber sie geht ebenso unverkennbar zugleich darüber

hinaus und gibt dem Sterben Christi für uns die Wendung,

dass es zu einem (moralischen) Sterben Aller mit Christo

wird*). Vermittelt aber ist diese Wendung ganz einfach durch

*) Man kann freilich auch dieses wieder ein Stellvertretungsverhält

niss nennen, nur in anderm Sinn; so Baur, N. Tle Theol., S. 159 und

in Hilgenfeld's Ztschr. f. w. Th. 1859, S. 241: „Man kann in verschie

denem Sinn die Stelle eines Andern vertreten, vorerst so, dass der, an

dessen Stelle ein Anderer tritt, eben das nicht selbst thut, was ein An

derer für ihn thut, dann aber auch so, dass der, für welchen ein An

derer eintritt, gleichwohl das, was dieser für ihn thut, auch wieder zu

seiner eigenen That macht. Man kann die eine die reale, die andere

die ideelle Stellvertretung nennen; bei der erstern steht bloss äusser

lich Person neben Person, bei der letztern ist nicht bloss ein räumliches

Nebeneinandersein, sondern auch ein geistiges, inneres Ineinandersein.“

S. 243: „Die Idee der Stelle (2 Cor. 5, 14 ff) ist eine durch das Prinzip

der Liebe vermittelte Einheit Christi mit uns, vermöge welcher das,
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den subjektiven Reflex, welchen das objektive Faktum eines

für uns erlittenen Todes in unserm Gefühl der Dankbar

keit haben müsse; verdanken wir unser gerettetes Leben dem

durch stellvertretenden Tod uns rettenden Christus, so darf

diess gerettete Leben nicht mehr uns selber zu freier Ver

fügung gehören, sondern es muss dem zu eigen gehören, dem

wir es schulden; als solches aber ist es gar nicht mehr das

alte Leben, welches eben darin bestand, dass wir nur uns

selber lebten, sondern als ein Christo zu eigen gewordenes

und geweihetes Leben ist es selbst auch ein ganz neues Leben

geworden, nehmlich ein Leben in der Verbundenheit der

Gemeinschaft mit Christo (év Xguot; v. 17), in Schranken

gehalten durch seine Liebe, wie er sie eben in seinem Für

uns-sterben thatsächlich erwies (v. 14: äyczry toö Xoö

ovvéxet juäg); sonach müssen wir, wenn wir dies neue Leben

in der Gebundenheit an und durch Christum mit dem vorigen

in selbstischer Ungebundenheit oder gesetzlicher Gebundenheit

vergleichen, zu dem Schlusse gelangen, dass wir im Besitz der

Liebe Christi Stehenden allesammt zugleich mit Christo un

sererseits auch (dem vorigen Leben nach) gestorben sind, sein

Tod also zugleich unser Tod war. Von hier aus betrachtet,

erscheint also der Tod Christi als der gemeinsame Tod aller

Christusgläubigen, worin sie nach ihrem alten Menschen auf

hören und ein neuer zu sein anfangen; aber woraus diese

Auffassung entsprungen sei, sagt uns ja der Apostel mit klar

was er für uns gethan hat, ebensoviel ist, als ob wir selbst es gethan

hätten; wie er in seinem Tod sich mit uns identifieirt und als für uns

sterbend sich an unsere Stelle gesetzt hat, so müssen auch wir uns an

seine Stelle denken und als mit ihm gestorben betrachten. Diese Ein

heit des Ineinanderseins, in welcher der Eine in dem Andern lebt, wir

mit Christo gekreuzigt sind, weil er für uns gekreuzigt ist, wir in ihm

leben, weil er in uns lebt (Gal. 2, 20), ist der ächt paulinische Begriff

der Stellvertretung.“ – Diess letztere ist nun zwar zu viel gesagt.

Denn der ursprüngliche und der dogmatischen Sühnetheorie allein ent

sprechende Stellvertretungsbegriff ist vielmehr derjenige, welchen Baur

oben den „realen“ nennt oder den man auch den juridischen nennen

könnte. Aber allerdings zeigt gerade unsere Stelle, wie leicht dieser

„reale“ in den „idealen“, der juridische in den mystischen übergehen

konnte und wie entschieden bei Paulus von Anfang das subjektiv -

religiöse Schwergewicht auf Seiten des letztern fiel.

s



112 Erlösung durch Christi Tod,

sten Worten: sie beruht auf der Reflexion auf die Ge

müths thatsache, dass der durch Christi Liebeserweis Ge

rettete ein Christo Geweihter und damit ein neuer Mensch ge

worden sei (i äydzry Xoö ovvéxet uäg, «gi vavtag toi to,

ötu ei eig etc.). Ganz ebenso verhält es sich nach Gal. 2, 19 f.

Auch hier wird das Mit-Christo-gekreuzigt-sein, wodurch an

der Stelle des alten Ich Christus das Lebensprinzip im Men

schen wird, zurückgeführt auf die Gemüths that sache des

„Glaubens an den Sohn Gottes, der mich geliebet und sich

selbst für mich dargegeben hat“ – ein Zusatz, der deutlich

genug diess „Glauben“ als eben jene Gemüthsstimmung dank

barer Verbundenheit und Hingebung schildert, wie die vorhin

besprochene Corintherstelle sie voraussetzte. Auch hiernach

ist es also die Verbundenheit mit Christo im Gefühl dank

barer Gegenliebe, was den Gläubigen zum Theilnehmer am

Tode Christi oder diesen Tod zum gemeinsamen Tode aller

Gläubigen macht. Unter demselben Gesichtspunkt wird auch

Gal. 6, 14: öé oöéuoi xóouog éoraügtorat «äyó tº «óoup

aufzufassen sein, wenn gleich dort die gemüthliche Vermitt

lung dieser Idee nicht so unmittelbar sich nachweisen lässt,

wie an den beiden zuletzt besprochenen Stellen; angedeutet

ist sie doch auch hier durch das xavxäo-Gau, das ja ein Aus

druck des freudig gehobenen, beseligten Gefühls ist. Ferner

besagt Gal. 5, 24: oi toi Xgtovoö tv odgxa éota.gooav, dass

die Ertödtung des Fleisches, des alten Menschen an den

Christusangehörigen schon prinzipiell vollzogen sei, nehmlich

eben dadurch, dass sie durch Glaube und Taufe in die An

gehörigkeit Christi eintraten; aber dass die Fleischestödtung

auch abgesehen von diesem subjektiven Akt schon rein ob

jektiv im Tode Christi ein für allemal vollzogen sei, diess

sagt diese Stelle nicht nur nicht, sondern sie schliesst sogar

diese Vorstellungsweise durch das activ.: éotaÖgooav gerade

aus, wornach die Fleischestödtung in den eigenen Akt des

Christwerdens eines Jeden verlegt ist, also wiederum mit der

Selbsthingabe an Christum zusammenhängt.

Wir sehen also, nach diesen älteren Briefen wirkt der

Tod Christi das Aufhören unsers alten Menschen und Anfang

eines neuen sittlichen Lebens nicht anders als durch die

psychologische Vermittlung unserer dankbaren Hin
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gabe an den für uns Gestorbenen. Hierüber geht nun aber

die Darstellungsweise des Römerbriefs noch hinaus, indem sie

die Wirkung unmittelbar, mit Ueberspringung der psy

chologischen Vermittlung, an den leiblichen Tod Christian

knüpft. Es ist aber diess ein Fortschritt nicht sowohl (wie man

neuerdings meist es wunderlich genug aufzufassen scheint) in

der dogmatischen Vertiefung der Erkenntniss des Todes

Christi, als vielmehr in der dogmatischen Formulirung und zu

gleich Veräusserlichung einer ansich ganz innerlichen und

psychologisch vermittelten religiösen Erfahrungsthatsache*).

Das Motiv hiezu lag wohl darin, dass gegenüber etwaigen un

sittlichen Consequenzen der Gnadenlehre das grösste Interesse

des Apostels darin lag, das Beharren des Christen in der Sünde

als eine logische Unmöglichkeit auf Grund eines objektiv

thatsächlichen Bruches mit der Sünde zu erweisen. Zu diesem

Zweck rekurrirt er Röm. 6 zunächst auf die christliche Taufe

auf den Gekreuzigten, in welcher der Gläubige sich vermöge

seiner mystischen Christusgemeinschaft den Tod Christi als

seinen eigenen Tod angeeignet habe, sodass er selber auch

seinem alten Menschen nach gekreuzigt sei. Diess würde

noch nicht über den Gedankenkreis der vorhin besprochenen

*) Indem man diess übersieht und eine Vorstellungsweise wie die

von Röm. 8, 3 zum gänzlich unvermittelten Ausgangspunkt der pau

linischen Heilslehre macht (wie z. B. R. Schmidt, „paulin. Christo

logie“ thut), durchschneidet man die religiösen Wurzeln dieses Theo

logumenon und behält zuletzt nur ein dürres scholastisches Theorem,

von dem man nur nicht begreift, wie es je auf die religiöse Menschheit

Eindruck hätte machen können. – Reuss, histoire de la theol. chrét.

etc. II, 165 ff. hält zwar ebenfalls die auf Röm. 6–8 sich stützende

mystische Erlösungslehre für die einzige und leugnet die von der stell

vertretenden Sühne in ganz ungeschichtlicher Weise; aber er führt

doch wenigstens jene vermeintlich einzige Erlösungslehre auf ihre ganz

richtige Wurzel in der paulinischen Glaubensmystik zurück. Hierin

einen „unklaren Mysticismus“ zu sehen, der „gerade im Kernpunkte

der paulinischen Anschauung ein völlig Unbegriffenes zurück bleiben

lasse“ (R. Schmidt, a. a. O. S. 63, Anm. vgl. Weiss, neutest. Theol.,

S. 205, 2. Aufl.), das ist so weit gefehlt, dass vielmehr genau das

Gegentheil gilt: gerade das (wissenschaftlich sein sollende?) Ignoriren

der paulinischen Glaubensmystik, in welcher seine eigenthümlichsten

Dogmen alle wurzeln, macht dieselben zu „völlig unbegriffener“ und

völlig unbegreiflicher Scholastik.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 8
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Stellen aus dem Galater- und 2. Corintherbrief hinausführen

Aber nun sucht der Apostel dieses „der Sünde abgestorben

sein,“ wie es für den Gläubigen als ethisches Faktum in der

Taufe gesetzt war, noch weiter zurück in einem gleichsam

noch objektiveren Faktum zu begründen; so kommt er dazu,

das, was in der Taufe auf Christi Tod (überhaupt also in der

gläubigen Verbindung mit Christo) als ein geistiges Faktum

in den Einzelnen sich vollzieht: das der Sünde Absterben oder

das Sterben des alten von der Sünde bestimmten Menschen,

als ein in jenem Tode selbst schon äusserlich-sinnlich voll

zogenes Faktum vorzustellen; das ganz sinnliche Faktum der

gewaltsamen Tödtung des fleischlichen Leibes Christi wird

ihm nicht bloss zum Symbol, sondern zum wesentlich homogenen

Typus und Anfang der Tödtung des alten Menschen in uns:

ö yäg ázréGave, tf äuagtig äréGavevépátraš – oür oxai

öu eig oyiLeoGe éavtog vexgoig uév tf äuagtig Lövtag öé

etc. (v. 10 f.). Man beachte hiebei wohl, dass das Verhältniss

der beiden Sätze in der logischen Deduktion, wie der

Apostel sie für seinen paränetischen Zweck brauchte, gar nichts

beweist für die Succession dieser Gedanken in der psycho

logischen Genesis; in der letztern ist das Verhältniss der

selben gerade das umgekehrte: ebenso wie und desswegen

weil die auf Christum Getauften sich als der Sünde abgestor

ben zu betrachten haben, ebenso und darum haben wir Christum

als einen selber auch der Sünde in seinem eigenen (leiblichen)

Tode Entstorbenen zu betrachten; von dem erstern Gedanken

aus, der als unmittelbares Prinzip des christlichen Bewusst

seins gegeben war, hat sich dem Apostel die letztere Vor

stellung ergeben und zwar einfach nach jener Weise des dog

matischen Vorstellens, wornach ein geistiges Prinzip an ein

sinnliches Faktum geknüpft und als unmittelbar in demselben

gegeben angeschaut wird; erst auf Grund dessen, dass das

Prinzip mit dem äussern Faktum in Eins gesetzt ist, kann

und muss dann auch aus letztrem die im Prinzip eingeschlossene

praktische Consequenz als sittliche Forderung erschlossen

werden (oüro xai ueig oyiLeoGe etc.). Nur aus dieser ihrer

psychologischen Genesis ist jene Vorstellung vom Tode Christi

überhaupt zu verstehen; an sich ist sie ja nichts weniger als

einfach, sondern bietet die allergrössten Schwierigkeiten; denn
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man bedenke doch, wie wenig oder gar nichts wirklich Homo

genes zwischen der sinnlichen Tödtung des Leibeslebens

Christi am Kreuz und dem ethischen Aufhören des alten

Menschen in der Hingabe an Christum in Wahrheit besteht!

Für unser Denken bietet sich ja hier höchstens eine sinnbildliche

Analogie; aber das ist's durchaus nicht bloss, was der Apostel

meint, sondern er setzt eine völlig reale Gleichheit zwischen

dem einen und andern Vorgang, also namentlich ein ganz

reales Absterben Christi für die Sünde, d. h. ausser Beziehung

zu ihr treten; denn eben auf dieser Gleichheit beruht ja der Nerv

der Argumentation, welche das Abgestorbensein des Christen

für die Sünde in Christi Tod schon ganz unmittelbar mit

gesetzt sein lässt"). Wie kann denn nun aber von Christo,

dem Sündlosen (2 Cor. 5, 21), gesagt werden, dass er der

Sünde real entstorben, durch sein Sterben ausser Beziehung

zu ihr getreten sei? Setzt denn diess nicht voraus, dass er

vorher in Beziehung mit ihr stand, sie zu ihm gehörte, ebenso

wie sie zu uns nach unserm alten Menschen gehört? Hier

tritt nun der paulinische Begriff der odg§ vermittelnd ein, wo

durch allein jene Gleichsetzung des Todes Christi mit dem

Tod des alten Menschen im Christen zur vollziehbaren Vor

stellung wird. An unserer Stelle zwar liegt jener Begriff noch

erst im Hintergrund (woraus auch zu schliessen ist, dass nicht

aus der océgš-Lehre diese Lehre vom Tode Christi erwachsen

ist); er kommt aber zum Vorschein Cap. 8, wo die ganze Aus

führung von Cap. 6 an erst zum prägnanten dogmatischen

Abschluss gelangt. -

Der Apostel hatte im vorhergehenden Capitel geschildert,

wie beim natürlichen Menschen das Gesetz trotz seiner Heilig

keit und trotz der Zustimmung des Ich selber unmächtig sei,

der Lust nicht wehren, sie nur eher mehren könne, wegen der

Uebermacht der im Fleisch wohnenden Sünde. Dieser Zu

*) Daher ist die Meyer'sche Deutung: „Christus sei der Gewalt

der Sünde entstorben, sodass er fortan von ihr (nehmlich der Menschen

Sünde) nichts mehr zu leiden habe,“ als ganz kontextwidrig zu bezeich

nen, denn sie hebt jede Gleichung zwischen dem äztoGavsiv tj äu«ottº

bei Christo und bei den Christen auf. – Die Uebersetzung vollends:

„um unsrer Sünde willen“ (Dat. incomm.) wie z. B. Schmid, neutest.

Theol. § 80 will, ist natürlich sprachlich völlig unzulässig.

8*
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stand des inneren Zwiespalts hatte zu der verzweifelten Frage

gedrängt: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von

diesem Todesleib?“ Die christliche Antwort darauf enthält

8, 3: „ Was dem Gesetz unmöglich war, indem es

durch das Fleisch geschwächt war, das that Gott:

nachdem er seinen Sohn gesandt hatte in der Ge

stalt des Sündenfleisches (in einer dem Element des

Sündenfleisches entnommenen und angehörigen Gestalt oder

Existenzform) und um Sünde willen, hat er die Sünde

im Fleische hingerichtet.“ xatéxguve kann in diesem

unmittelbaren und weiteren Zusammenhang (mit Cap. 7) gar

nichts anderes heissen; nicht: „er hat die Sünde als verdamm

lich hingestellt,“ denn diess hat ja wahrhaftig auch das Gesetz

schon zur Genüge gethan; ebensowenig: „er hat die Sünde

sühnend getilgt,“ denn das konnte nie als Absicht des Ge

setzes in Betracht kommen, nicht dazu war das Gesetz in

Folge des Fleisches zu schwach gewesen, sondern nur dazu,

die Macht der Sünde zu brechen, ihre Herrschaft über den

Menschen zu zerstören. Diess also, die Aufhebung der

Macht der Sünde, war das, was Gott in Christo gethan hat;

aber wie? Zuvörderst weist der Ausdruck xatéxguve (mit Rück

beziehung auf zaräxgtua v. 1) auf einen Rechtsakt hin; sonach

muss der modus der Vernichtung der Sündenmacht als eine „that

sächliche Verurtheilung“ oder rechtliche Exekution ge

dacht werden; die Sünde wurde im Fleisch „hingerichtet.“

Wie aber anders kann denn nun diese von Gott in Christover

anstaltete „Hinrichtung der Sünde im Fleische“ stattgefunden

haben, als eben durch den blutigen Tod Jesu? – Die andere

beliebte Deutung: Gott nahm der Sünde ihr Regiment, indem

er seinen Sohn im Fleisch sandte, also mittelst der ganzen

sündlosen Erscheinung Jesu, sofern derselbe in seinem Leibes

leben auf Erden die Sünde (sittlich) überwunden hat“); diese

Deutung scheitert für's erste an xatéxguve, das eine Vernich

tung durch einmaligen richterlichen Akt, nicht eine durch ein

ganzes Leben hindurch gehende sittliche Ueberwindung be

*) So Weiss, a. a. O., S. 308. Ritschl, altkath. Kirche, S. 85.

Reuss, histoire etc., II, p. 80 ff. Meyer, Comm. z. d. St.
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zeichnet; auch könnte zu diesem Prädikat im letztern Sinn

nicht wohl Gott selbst, sondern nur Christus das Subjekt

sein“). Diese Deutung widerspricht sodann der ganzen sonst

durchgängig geltenden Anschauungsweise des Apostels, der

das Heilswerk nie auf das vorangehende Leben, sondern immer

nur auf den Tod Jesu begründet (vgl. oben, Anfg. dieses Cap.).

Sie passt endlich nicht zu év tj oaoxi, das, wie Jedermann

zugeben muss, mit den beiden vorangehenden odgš unseres

Verses gleichbedeutend zu nehmen ist; nun will man es zwar

jedesmal mit dem allgemeinen Begriff: „Menschennatur“

wiedergeben, allein diess heisst eben odgš überhaupt nirgends

(s. 1 Cap.) und hier zumal ist es durch den ausdrücklichen

Zusatz oägš äuagtiag sowie als die das Gesetz unmächtig

machende odg§ beidemal so klar als Sündenprinzip im Men

schen bestimmt, dass man ohne grösste Willkühr unmöglich

beim dritten mal den unbestimmten Begriff der „Menschen

natur“ substituiren darf. Ist also aus all' diesen Gründen

jene Deutung unmöglich, so bleibt es bei der unsern, dass

Gott im Tode, nicht im Leben Christi die Sünde im Fleische

hingerichtet hat, nehmlich in dem Sinn: durch die blutige

Tödtung des aus Fleisch bestehenden Leibes Jesu

wurde die in dem Fleisch ihren Sitz habende Sünde

mitgetödtet“). Mitgetödtet aber konnte sie nur werden,

wenn sie wirklich darin gewesen war; also musste die oägš

Jesu, damit sie als Sündenprinzip oder in ihr die Sünde ge

tödtet werden konnte, wirklich auch dasselbe Sündenprinzip

*) Die Combination: „Gott habe die Sünde zur Besiegung durch

Christum verurtheilt“ (Weiss) ist ganz willkührlich hineingetragen

und steht entgegen dem nachdrücklich vorangestellten: ö 3 s ös, womit

deutlich eine unmittelbare göttliche Ursächlichkeit zur Vernichtung der

Sündenmacht ausgesagt sein soll.

*) Bis hieher mit Usteri, Baur, R. Schmidt. Die folgende,

wie mir scheint, von hier aus unvermeidliche Consequenz, zog zuerst

Holsten (S. 436), dem Overbeck, Hausrath, Lüdemann und

m. A. folgten; wogegen Baur die Frage selbst zwar aufgeworfen, aber

offen gelassen hat, „wie dieses Recht der äu«otta auf die oägé in der

oägš Christi aufgehoben sein kann, wenn doch die oégš Christi selbst

keine oägš äu«ottag war?“ (S. 162) – eine Frage, zu deren Lösung

auch R. Schmidt's Vermittlungsversuch (S. 100 ff) mir nichts beizu

tragen scheint.
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sein, wirklich dieselbe Sünde in sich wohnen haben, wie diess

von der odg§ überhaupt ihrem Begriff nach gilt. Dass diess

auch wirklich in den Worten der Stelle: „Gott sandte seinen

Sohn in der Gestalt des Sündenfleisches“ enthalten ist,

wird sich bei der Darstellung der paulinischen Christologie im

nächsten Capitel ergeben. Hier fügen wir nur noch hinzu,

dass durch Leugnung dieser Annahme dem ganzen Zusammen

hang der Stelle der Nerv durchschnitten wird. Die Frage

war ja: woher kommt uns elenden Menschen Erlösung von

diesem Todesleib, in dessen Gliedern die den Tod wirkende

Sünde wohnt, weil seine Substanz die des Sündenfleisches ist?

Die Antwort ist: Gott hat die Sünde im Fleische seines Sohnes,

den er eben dazu in Gestalt des Sündenfleisches gesandt hatte,

hingerichtet! Soll nun dadurch unsere Erlösung vom Sünden

fleisch vollzogen sein, so setzt diess ja ganz offenbar voraus,

dass das in Christi Tod Hingerichtete mit dem, wovon wir

zu erlösen waren, identisch gewesen, dass es also gerade die

allgemein menschliche Fleischessubstanz mit der ihr unab

trennlich anhängenden Eigenschaft der Sündigkeit gewesen ist,

was in Christi Tod vernichtet wurde. Auf der Gleichheit der

in Christi Leib gerichteten odgš mit der unsern beruht eben

die Vorstellung, dass jener Tod unmittelbar ansich die Ver

nichtung des Sündenprinzips für die Gesammtheit gewesen

sei; – immerhin freilich eine schwierige Vorstellung, sofern

jedenfalls die Fleischesvernichtung bei Christo einen ganz an

dern Sinn hat, als bei den Christen, dort ist es das Fleisch

als natürliche Leibessubstanz, hier das Fleisch als moralisches

Sündenprinzip, also zwar das gleiche Subjekt beiderseits, aber

nach zwei gänzlich verschiedenen Gesichtspunkten. In Wahr

heit hilft also auch dieser vermittelnde Begriff der oägš nur

scheinbar über die harte Schwierigkeit hinweg, dass – wie

oben schon bemerkt wurde – in diesem Theologumenon der

leibliche Tod Christi mit dem ethischen Sterben des alten

Menschen der Christen unmittelbar in Eins gesetzt ist. Wir

finden aber die Lösung dieser Schwierigkeit in der psycho

logischen Genesis dieser dogmatischen Vorstellung, in jener

unmittelbaren Glaubensmystik, die in der Hingabe an den

Gekreuzigten selbst auch „das Alte vergangen und Alles neu

geworden“ fühlt. Auf diesem Boden der unmittelbaren reli
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giösen Gemüthsstimmung lösen sich sowohl die dogmatischen

Härten der Sühnetheorie wie die von der Fleischesvernichtung

und eben damit gehen auch diese beiden unter sich zur Ein

heit zusammen: es ist eine und dieselbe Liebesoffenbarung

Gottes in Christo, welche dem sich dankbar ihr hingebenden

Gläubigen sowohl zum Frieden der Versöhnung als zur Kraft

des neuen Lebens wird.

Die Auferstehung Christi.

Nicht als eine besondere neue Heilsquelle, wohl aber als

die unabtrennliche Kehrseite zum Tode Christi kommt dem

Apostel die Auferstehung Christi in Betracht. Und zwar fasst

er auch sie von verschiedenen Gesichtspunkten auf, ent

sprechend den verschiedenen Betrachtungsweisen des Heils

werkes überhaupt.

Zunächst ist ihm die durch die Tradition der Gemeinde

überlieferte und durch seine eigenen Visionen bestätigte Auf

erweckung des gekreuzigten Jesus der Grund des Glaubens

an den Tod Jesu als einen messianischen Sühnetod; die Auf

erweckung galt ihm als die göttliche Kundgebung, dass der

Gekreuzigte der Messias sei. Diess liegt so sehr in der Natur

der Sache, im Gedankengang der urchristlichen Apologetik

und in des Paulus eigener Bekehrungsgeschichte (s. oben,

Einleitung), dass es der ausdrücklichen Bestätigung aus des

Apostels Worten kaum mehr bedürfte. 1 Cor. 15, 17 sagt

er: „Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube

eitel, so seid ihr noch in euern Sünden,“ d. h. der Glaube,

dass sein Tod zur Erlösung von unseren Sünden dient, wäre

dann grundlos, nichtig. Sofern hiernach die Auferstehung

Christi zwar nicht Mittel der Erlösung, wohl aber Grund des

Glaubens an die erlösende Kraft des Todes Christi ist, inso

fern kann der christliche Erlösungsglaube von Paulus auch

geradezu als Glaube an Christi Auferweckung bezeichnet

werden (Röm. 10, 9) – nicht etwa, als ob diese ihm den

realen Hauptinhalt des gläubigen Bewusstseins gebildet
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hätte (welcher vielmehr in der religiösen Idee der Versöh

nungslehre zu suchen ist), wohl aber, weil sie ihm den logi

schen Möglichkeitsgrund des Glaubens an den Ge

kreuzigten bildete*), was auf dem Standpunkt der jüdischen

Weltanschauung durchaus natürlich ist. Aus diesem Gesichts

punkt haben wir auch Röm. 4, 25 zu verstehen: Christus

ist um unserer Uebertretungen willen (in den Tod)

dahingegeben und um unserer Rechtfertigung

willen auferweckt worden,“ d. h. die objektive Sühne

für unsere Uebertretungen ist durch den Tod Christi voll

bracht, aber da das Sühnemittel des Todes nur durch den

Glauben zur Rechtfertigung der Einzelnen führen kann (Röm.

3, 25: Zaotºguov ölä tjg tiotecog), der Glaube aber nur ent

stehen konnte auf Grund der Auferweckung, so war also diese

das nothwendige Mittel zur rechtfertigenden Heilswirkung der

im Tode geschehenen Sühne, war also die mittelbare Ursache

der subjektiven Rechtfertigung, während der Tod die unmittel

bare Ursache der objektiven Sündentilgung war. Es sind so

nach auch hier nicht zwei Heilsursachen einander koordinirt,

als ob jede für sich ihre aparte Wirkung hätte, sondern es ist

eine und dieselbe - Heilswirkung, die im Tode Christi ihre

reale Ursache, in seiner Auferstehung den logischen Möglich

keitsgrund ihrer subjektiven Glaubensaneignung hat**).

*) Diese Unterscheidung sollte bei Beurtheilung der Frage nach der

bleiben den dogmatischen Bedeutung des Auferstehungsglau

bens mehr in Betracht gezogen werden, als es von Seiten der heutigen

Apologetik zu geschehen pflegt, welche die – für den Standpunkt der

jüdischen Weltanschauung freilich selbstverständliche – Unzertrennlich

keit des Auferstehungsglaubens vom Christusglauben in ganz oberfläch

licher und kurzsichtiger Weise für ein unbedingtes und bleibendes

Postulat der christlichen Gläubigkeit ausgibt, womit sie freilich zuletzt

ihrer eigenen Sache am meisten schadet. Es gehört zu den betrübend

sten Erscheinungen der Gegenwart, dass in diesen – im Grunde doch

so einfach liegenden – Dingen eine ruhige und klare Verständigung

durch die Befangenheit kirchlicher Parteileidenschaft unmöglich gemacht

wird. Eine Hauptschuld hieran tragen ohne Zweifel Kirchenzeitungen,

wie die „Neue evangelische,“ welche jede Frage der objektiven Wissen

schaft sofort in die Arena ihrer rein kirchenpolitischen Parteikämpfe

herabziehen, ebensosehr zur Verunehrung der Wissenschaft als der Kirche!

*) Diese Erklärung hat die meisten Exegeten für sich. – Die an

dere, welche die öuxaloog auf die Heiligung bezieht (kathol. Exegeten
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Doch Paulus betrachtet die Auferstehung Christi nicht

bloss als dieses indirekte Mittel des Gläubigwerdens und damit

der subjektiven Heilsaneignung, sondern auch als ein direktes

Moment des Heilswerkes selbst, nehmlich als Erhöhung des

Gekreuzigten zum Herrn der Gemeinde. Phil. 2, 9: „Da

rum (zum Lohn für seinen Gehorsam bis zum Tod) hat ihn

auch Gott erhöhet und ihm einen Namen, der über

jeden Namen geht, geschenkt, damit im Namen Jesu

sich jedes Knie der Himmlischen, Irdischen und Un

terirdischen beuge und jede Zunge bekenne, dass

Herr sei Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters.“

Diese Erhöhung fällt aber dem Apostel einfach mit der Auf

erweckung zusammen, wie er denn einer Himmelfahrt nie er

wähnt, vielmehr das Herrsein Christi immer unmittelbar als

Folge seiner Auferstehung fasst. So Röm. 14, 9: „Dazu ist

Christus gestorben und auferstanden und lebendig

geworden, damit er sowohl über Todte als Lebende

Herr sei.“ Dem Doppelzustand seiner Erniedrigung und

seiner Erhöhung entspricht die doppelte Classe seiner Unter

thanen: Verstorbene und Lebende, und sofern letztere selber

wieder zerfallen in Irdische und Himmlische, so kommt ge

nauer jenes dreifache Herrschaftsgebiet Christi heraus, wie die

Philipperstelle es aufzählt, die also hierin sowenig über den

paulinischen Gedankenkreis hinausgeht, dass sie nur den Sinn

von Röm. 14, 9 genauer enthält. – Wie wir nun aber oben

sahen, dass sich dem Apostel das Sterben Christi für Alle um

setzte in ein Sterben Aller mit und in Christo, ebenso und im

Zusammenhang damit wird nun auch die Auferstehung Christi

als des Herrn über Alle zu einem Auferstehen Aller mit

und in Christo, ihr Leben für ihn oder in seinem (seiner

Sache) Dienste zu einem Leben in mystischer Gemeinschaft

mit ihm oder in seinem Geiste. Wie Christus mit seiner Auf

erstehung in eine seinem Erdenleben gegenüber neue Daseins

weise – die des reinen Geistes – übergegangen ist, so be

und neuestens wieder bei R. Schmidt, a. a. O., S. 74: „Eintritt in

einen neuen, nicht mehr durch das Fleisch bedingten Lebenszustand“)

ist schon gegen den paulinischen Gebrauch des Wortes duxatootg, wel

ches, wenn irgendwo, so wahrlich in Röm. 4 gar nichts anders besagt

als die imputative Rechtfertigung.
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ginnt auch für den Gläubigen mit seinem Eintritt in die An

gehörigkeit Christi, mit der Taufe, ein neues Leben, er wird

zur neuen Kreatur, welche denselben Geist, der das Leben

des erhöhten Christus bildet, zum bestimmenden Prinzip hat,

er bekommt also persönlichen Antheil am Auferstehungsleben

Christi, das somit zum Gemeinleben der Christusgemeinde, des

mystischen Leibes Christi wird. Die Auferstehung Christi be

kommt damit für die religiöse Gnosis die Bedeutung nicht mehr

bloss eines einzelnen, äusserlichen und individuellen Ereignisses,

sondern sie wird zum Anfang eines in der Gemeinde fort

gehenden schöpferischen Prozesses, des Wirkens jenes Be

lebungsprinzips, das die Gemeinde mit Christo gemein hat: des

zrveÜua Loozrotoüv. Von diesem Gesichtspunkt aus handelt es

sich nicht mehr um das blosse Fürwahrhalten einer äussern

Thatsächlichkeit als wunderbarer göttlicher Machtwirkung, son

dern um das praktische yvövat t v ö ö vauuv tjg áva

otcoecog airoſ Phil. 3, 10, um das ov veyeg3jvat öuä tjg zrioreog

Col. 2, 12, um das o Üu pvtovyevéoGat tº öuotóuatt tjg

ävaoráoecog Röm. 6, 5, kurz um das reale ov Ljv aitſ, Lövtag

tſ Geſév XG Ioſ, ib. v. 8. 11. – Das Nähere hierüber gehört

übrigens erst in Cap. 5: Die Lehre vom zwveÜua; nur im All

gemeinen sei hier noch darauf hingewiesen, wie sehr für das

religiöse Bewusstsein des Apostels der erhöhte Christus mit

dem von Gott gesendeten ztveÜua Xgtovoü zusammenfällt; denn

die einzige Thätigkeit, welche er letzterem für die ganze

Zwischenzeit bis zur Parusie zuschreibt, die Fürbitte für

die Gläubigen beim Vater (Röm. 8, 34), sagt er eben

dort (v. 26) auch ganz in gleicher Weise vom heiligen Geiste

aus; die Sendung des Geistes aber, sowie die Organisation

der Gemeinde durch Vertheilung der Aemter und Gaben führt

Paulus nie auf den erhöhten Christus, sondern nur auf Gott

selbst zurück (anders später der Verf. des Epheserbriefs).

Schliesslich pflegt der Apostel mit der Auferstehung

Christi die der Christen in engsten Zusammenhang

zu bringen; theils in dem Sinn, dass in der Auferweckung

Christi als einer das Erlösungswerk besiegelnden göttlichen

Gnadenwirkung die sichere Gewähr für unsere Hoffnung,

gleichsam der religiöse Erkenntnissgrund für unseren eigenen

Auferstehungsglauben liegt; theils aber auch so, dass wir
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durch die mystische Gemeinschaft mit dem auferstandenen

Christus seinen Lebensgeist und damit das real wirksame

Prinzip unserer eigenen Auferstehung in uns wohnen haben.

Als eine uns äussere Geschichte ist Christi Auferstehung der

Glaubensgrund, vermöge der Glaubensgemeinschaft mit dem

Auferstandenen ist sie der Realgrund unserer Auferstehung

oder Heilsvollendung, unseres ewigen Lebens. Beide Gesichts

punkte laufen aber auch so leicht durcheinander, dass sie sich

nicht scharf scheiden lassen, cf. Röm. 8, 11. 6, 8. 1 Cor. 15,

13–22. 2 Cor. 4, 10–14. Näheres hierüber gehört in das

Capitel von der Heilsvollendung.



Drittes Capitel.

Die Person Jesu Christi.

Dass der paulinischen Christuslehre nicht ein historisches

Wissen von dem Leben Jesu im Detail zu Grunde gelegen

hat, wird immer mehr anerkannt. Es ergibt sich diesstheils

in direkt aus dem Schweigen des Apostels auch in solchen

Fällen, wo die Erinnerung an das Leben des geschichtlichen

Jesus durch den Zusammenhang auf's natürlichste nahegelegt

gewesen wäre, theils aus seinen direkten Aussagen über die

Art und den Ursprung seines Denkens von Christo. In ersterer

Beziehung ist besonders bezeichnend die Art, wie der Apostel

die selbstlose Liebe im Dienste des Nächsten seinen Lesern

einschärft mittelst des Vorbildes Christi; von den vielen hieher

passenden Zügen aus der öffentlichen Wirksamkeit Jesu weiss

er keinen einzigen anzuführen, sondern er erinnert entweder

an das Todesleiden Christi im Allgemeinen (2 Cor. 5, 14),

oder, wo er dasselbe näher veranschaulichen möchte, da rekur

rirt er, statt auf geschichtliche Züge, auf eine Psalmstelle, die

er als typische Vorausankündigung auf die Schicksale der

Christen und Christi deutet (Röm. 15, 3); oder endlich nimmt

er das Vorbild der aufopfernden Liebe gar aus dem Akt der

Menschwerdung, in welchem der vorirdisch Präexistirende

„arm wurde um euretwillen“ oder „sichselbst entäusserte“

(2 Cor. 8, 9. Phil. 2, 7). Wo man das Vorbild der selbst

losen Liebe so weit herholen muss, da ist es mehr als wahr

scheinlich, dass man von den viel näher liegenden Zügen aus

dem geschichtlichen Leben Jesu keine bestimmtere Kunde hat.



Die Person Jesu Christi. 125

Diess bestätigt sich aus direkten Aussagen des Apostels.

Wenn er Gal. 1, 11 f. sagt, dass er sein Evangelium nicht

durch menschliche Ueberlieferung, sondern durch Offenbarung

Jesu Christi empfangen habe, so meint er damit zunächst zwar

diess, dass die Eigenthümlichkeit seiner Auffassung und Ver

kündigung der Christusbotschaft nicht von menschlicher Auto

rität abhängig sei, sondern unmittelbar auf göttlicher Autorität

ruhe. Ist nun auch damit noch nicht unmittelbar jede erfah

rungsmässige Kunde vom geschichtlichen Jesus ausgeschlossen,

so liegt doch jedenfalls soviel darin, dass, was auch etwa von

solcherlei Kunde ihm zugekommen wäre, ihm doch für seine

religiöse Anschauung von der Christuspersönlichkeit nicht von

wesentlicher Bedeutung war. Denn nur in diesem Fall konnte

er ja so bestimmt versichern, dass ihm die vielgeltenden Auto

ritäten der Gemeinde zu seiner aus Gottesoffenbarung stammen

den Erkenntniss der evangelischen Wahrheit nichts beigetragen

haben (2, 6). Und wenn er an die Corinther schreibt, dass

er nicht meine, etwas zu wissen unter ihnen als nur Jesum

Christum, „und zwar diesen als den Gekreuzigten“

(1 Cor. 2, 2): ist damit nicht deutlich gesagt, dass für seine

dogmatische Christuslehre nur das eine Faktum des Kreuzes

todes Jesu, nicht dessen übrige geschichtliche Erscheinung und

Lebensführung in Betracht komme? Diese dogmatische Gleich

gültigkeit gegen das historische Leben Jesu setzt aber doch

wohl auch historische Unbekanntschaft mit demselben voraus

und war nur auf Grund solcher überhaupt möglich. Das

Gegentheil hievon hat man zwar in 2 Cor. 5, 16 finden wollen;

allein diese Stelle spricht zunächst einmal wieder dafür, dass

Paulus seine jetzige, christliche Erkenntniss von Christo durch

aus unabhängig weiss von jedwedem etwaigem vorausgehen

dem Wissen vom geschichtlichen Jesus und ist insofern also

jedenfalls eine Bestätigung dessen, um was es sich hier wesent

lich handelt, dass die dogmatische Christuslehre des Paulus

nicht auf historischem Wissen von Jesu ruhte. Aber auch

dass er ein solches überhaupt gehabt habe, lässt sich aus un

serer Stelle schwerlich entnehmen, da der abstrakte hypothe

tische Satz: ei xai éyvöxauev etc. sich in concreto gar nicht

nothwendig auf Paulus selbst beziehen muss, sondern wahr

scheinlich nur (siehe hierüber Näheres unten in Cap. 8) auf
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seine Gegner sich bezieht. – Wir werden sonach in der

paulinischen Christuslehre von vorneherein nichts anderes er

warten dürfen, als eine freie christliche Spekulation

über den Inhalt des christlichen Bewusstseins,

welche das Wesen des christlichen Heilsprinzips zum Ausdruck

bringt in Form von Aussagen über die Person Jesu.

DaVidss 0hn und G 0ttess 0hn.

Die Grundgedanken seiner Christologie deutet Paulus

in prägnanten Zügen an der Spitze seiner Lehrdarstellung im

Römerbrief an, 1, 3 f. Als den Inhalt des Evangeliums Gottes,

das in heiligen Schriften durch die Propheten vorausverkündigt

worden, bezeichnet er seinen (Gottes) Sohn, welcher (einer

seits) geboren war aus dem Samen Davids nach

Seiten des Fleisches, und welcher (andererseits) be

stimmt (oder: eingesetzt) war zum Gottessohn in Kraft

nach Seiten des Heiligkeitsgeistes von Todten

auferstehung an, (beide Seiten zusammenfassend:) Jesum

Christum, unsern Herrn.“ So viel ist hiebei klar: es

wird der Erlöser, welcher den Gegenstand der Heilsbotschaft

bildet, zunächst im Allgemeinen bezeichnet als der

Sohn Gottes, welcher von den Propheten in heiligen

Schriften vorausverkündigt worden ist, d. h. als der Messias,

nur so konnten die Leser diesen Begriff hier (vor aller näheren

Bestimmung) verstehen und also sollten sie ihn auch verstehen,

denn auch für Paulus lag die Heilsbedeutung Jesu des Ge

kreuzigten zunächst ganz einfach in seiner (durch die Auf

erweckung dokumentirten) Messianität. Allein in diesem Sinn

genommen, war ja der Begriff noch sehr vieldeutig und ge

wissermassen unbestimmt; denn „Messias“ bedeutet ja zunächst

nur eine Amtsstellung, Beruf und Würde in der göttlichen

Heilsökonomie ohne jede Angabe über das Was? der Per

sönlichkeit oder über das Warum? ihrer auszeichnenden

Würde. Schon um desswillen bedurfte die vorausgestellte all

gemeine Bezeichnung einer näheren Bestimmung, welche mit
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der Angabe der Wesenseigenthümlichkeit der Person zugleich

den Grund ihrer Amtsstellung als Messias enthielt, also zu

jenem unbestimmten formalen Titel die materiale Charakte

ristik hinzufügte. Und diese Näherbestimmung gibt nun der

Apostel in sehr feiner Weise so, dass er dem im formalen

Sinn vorausgestellten allgemeinen Begriff eine doppelseitige

Begründung und inhaltliche Erfüllung gibt, deren eine die den

Judenchristen wesentliche, für Paulus untergeordnete, die an

dere die den Judenchristen accidentielle, für Paulus substan

tielle Seite an der Messiaspersönlichkeit war. Nehmlich dass

Jesus der verheissene Davidssohn sei, diese judaistische

Materialdefinition der Gottessohnschaft Jesu leugnet auch

Paulus nicht und stellt sie sogar voran als das mit seinen

judaistischen Lesern Gemeinsame; aber was diesen das Ganze

oder mindestens Wesentliche an jenem Begriff war, das ist ihm

nur das eine Moment daran und zwar eben nur das äusser

liche, unwesentliche: x a t à odgx a. Es ist nur die Leiblich

keit, die materielle Aussenseite an der Person Jesu, auf welche

sich jener von den Judaisten zur Hauptsache gemachte Vor

zug der Davidssohnschaft bezieht; indirekt ist schon damit

deutlich gesagt, dass diess die messianische Gottessohn

schaft nicht erschöpfe. Vielmehr, sagt nun das weitere Glied,

liegt deren wahres Wesen in der geistigen Innenseite der

Messiaspersönlichkeit, sofern dieselbe zu ihrer Eigenthümlich

keit den Heiligkeitsgeist hat. Kat à zt ve Üua äytoo övyg

ist gewählt; zunächst bildet den Gegensatz zu xató odgxa nur

xotà zrveÜua als (anthropologische) Bezeichnung der immate

riellen Innenseite der Persönlichkeit gegenüber der materiellen

Aussenseite des Leibes; aber durch die Hinzufügung des

qualitativen gen.: äyu (oo övyg ist gesagt, dass die geistige

Innenseite dieser Persönlichkeit eine von der sonstigen mensch

lichen specifisch verschiedene Geistesnatur habe, nehmlich eine

heilige, vom Sündenprinzip des Fleisches in keiner Weise be

einflusste, worin eben der eigentliche Materialgrund ihrer

Gottessohnschaft liege. Sehen wir genau zu, so liegt hierin

ein ganz wesentlicher Unterschied der paulinischen Definition

gegenüber der judenchristlichen; auch nach der letztern kam

allerdings dem Davidssohn die Salbung mit dem heiligen Geist

von der Taufe an (denn die übernatürliche Erzeugung ist erst
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nachpaulinisch) zu, und zwar als eine specifische messianische

Amtsausrüstung mit Gotteskraft nach Analogie der prophe

tischen Amtsbegabung, wodurch die ansich rein menschliche

Persönlichkeit für ihre theokratische Wirksamkeit gekräftigt

wurde. Dagegen nach Paulus ist der Heiligkeitsgeist eine die

Messiasperson ursprünglich konstituirende (nicht erst zu ihr

von aussen hinzutretende) Substanz, das personbildende Prinzip,

also eben das Wesen der Messiaspersönlichkeit

selbst und nicht ein blosses Accidenz an derselben. Nur so

kann ja auch nach den Voraussetzungen der paulinischen An

thropologie die Messiaspersönlichkeit eine wirklich sündlose

sein, wenn sie von Haus aus nicht bloss ein Geistesvermögen

(voüg) besass, das der Fleischessubstanz gegenüber machtlos

ist, sondern substantiell Geist aus Gottes Geist, heiliger Geist

war; war sie diess aber von Haus aus, so ist damit schon ein

Unterschied dieser Person von jeder gewöhnlich menschlichen

ausgesagt, der über das bloss Ethische hinausreicht in's Meta

physische. Das anfängliche substantielle Geistsein dieser Per

son setzt ein voranfängliches Sein dieses Geistwesens, eine

Präexistenz des personbildenden Geistes voraus. Ist diese

Voraussetzung, wie sie in andern Stellen ihre Bestätigung

findet, an unserer Stelle nicht ausdrücklich hervorgehoben, weil

hier der Gesichtspunkt vom historischen (resp. erhöhten) Christus

aus genommen ist, so ist sie doch so wenig durch die Darstel

lung der letztern ausgeschlossen, dass sie vielmehr den ergän

zenden und erklärenden Hintergrund auch hier bildet. Un

mittelbar aber richtet sich hier die Reflexion allerdings nicht

sowohl auf das Vorher, als auf das Nachher des Erdenlebens.

Es kommt nehmlich die Gottessohnschaft der irdischen

Person des Erlösers zwar schon von Anfang zu nach ihrer

geistigen Innenseite, sofern sie Heiligkeitsgeist zu ihrem kon

stituirenden Prinzip hat, aber darum doch noch nicht in voller

Wirklichkeit, weil noch nicht auch nach der Aussenseite der

Erscheinung; denn die Davidssohnschaft schloss ja doch die

Niedrigkeit und Schwachheit nach dem Fleisch nicht aus. An

dieses physische Moment im Begriffe der oäg§ werden wir

wohl hier allein zu denken haben, weil auf ihm der Gegen

satz der diesseitigen Daseinsweise zu der des Auferstandenen

év övvduet beruht. Ein solcher Zustand des Widerspruchs
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zwischen Innerem und Aeusserem ist aber dem Vollbegriff der

Gottessohnschaft, welcher ein nicht bloss innerlich heiliges

Wesen, sondern auch äusseres Dasein év övvcuet fordert, noch

inadäquat; aufgehoben wurde diese Spannung zwischen Inne

rem und Aeusserem erst in der Auferstehung, in welcher das

heilige Geistwesen einen entsprechenden himmlischen Geist

leib erhielt und so erst die ganze Person nach Innerem und

Aeusserem, Geist und Leib (jetzt nicht mehr: „Fleisch“) ein

Leben reiner Geistigkeit zu führen begann, dem die volle

Machtstellung als „Herr“ über Alles nach aussen entsprach.

Daher sagt unsere Stelle von der Person des Erlösers nicht:

dass er Gottessohn nach Seiten des Heiligkeitsgeistes gewesen

sei; weil ja jener Begriff während des Daseins im Fleische

noch nicht ganz wirklich war; sondern sie sagt genauer: dass

er nach Seiten des Heiligkeitsgeistes (vermöge dessen er immer

schon an sich Gottes Sohn war) zum Gottessohn -in-Kraft

eingesetzt (oder: bestimmt) worden sei von Todtener

stehung an, d. h. was er ansich von Anfang schon war,

aber nur nach der Innenseite, nicht auch nach der entsprechen

den Erscheinungsweise, das wurde er in der vollen Wirklich

keit eines durch keine Fleischesschwachheit mehr gehemmten

Daseins-in-Kraft von seiner Auferstehung an, welche die rein

geistige Innenseite mit einem entsprechenden aus überirdischer

Substanz gebildeten Leib umkleidete. So war die Auferstehung

des Erlösers seine faktische Einsetzung in den Voll

besitz der Gottessohnschaft, sofern zu dieser nicht

bloss das Innere eines heiligen Geistwesens, sondern auch das

Aeussere eines Daseins in Kraft und himmlischer Herrlichkeit

gehörte; aber jenes Innere war doch von Anfang schon der

reale Grund, gewissermassen die noch latente Immanenz der

von der Auferstehung an auch äusserlich verwirklichten Gottes

sohnschaft. Es ist sonach ög to G &vt og nicht dahin abzu

schwächen, dass es bloss ein Erweisen oder Bezeugen für

die menschliche Erkenntniss und Anerkennung bezeichnete;

diess heisst ögiLeuv nirgends, sondern es ist immer ein fak

tisches Machen zu etwas mittelst eines Willensaktes, sei es

nun, dass dessen Wirkung sofort eintritt oder erst in Zukunft,

in jenem Fall = einsetzen, in diesem = bestimmen zu etwas;

beides ist hier gleichmöglich und kommt auch auf den gleichen
Pfleiderer. Der Paulinismus. e, 9
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Sinn hinaus, sofern doch jedenfalls die Wirkung des göttlichen

Willensaktes für die Person des Erlösers geknüpft ist an den

Moment der Auferstehung, diese also die vermittelnde Ursache

(und nicht bloss den logischen Erkenntnissgrund) für die Ver

wirklichung der Gottessohnschaft bildet. Ebensowenig ist aber

auch andererseits ögtoGévtog – ěš ávaoráoecog dahin zu über

treiben, dass die Person Jesu während seines Erdenlebens

in keiner Weise, auch nicht innerlich, Gottessohn gewesen

wäre, dieser Begriff also nur auf die äussere Machtstellung

des zur himmlischen Herrlichkeit Erhobenen sich beziehen

würde. In diesem Fall würde freilich unsere Stelle im ent

schiedenen und unbegreiflichen Widerspruch stehen mit den

klarsten Stellen, die sich sonst beim Apostel, wie wir sogleich

sehen werden, finden, in welchen die Gottessohnschaft eine der

Person Jesu von ihrem (präexistenten) Ursprung her anhaf

tende, sonach metaphysische Wesenseigenthümlichkeit und nicht

bloss eine theokratische Machtstellung bezeichnet. Aber nicht

bloss diese anderen Stellen, sondern auch in unserer Stelle

selbst die Worte xcetà zrveÜua äytooövyg widerlegen jene be

schränkte Beziehung der Gottessohnschaft, sofern diese Worte

deutlich besagen, dass die (äussere) Einsetzung des Erlösers

in den Vollbesitz der Gottessohnschaft von der Auferstehung

an ihre wesentliche reale Begründung hatte in einem schon

vorher innerlich daseienden Gottessohnschaftsprinzip, nehmlich

in dem Heiligkeitsgeist, den wir nach dem Obigen als ein

nicht bloss ethisch, sondern auch metaphysisch eigenthümliches,

weil von Anfang aktuelles resp. präexistentes Geistwesen fassen

müssen. Die entscheidenden Worte: ögtoGértog – övväuet

sind also nur dann richtig zu verstehen, wenn jede der bei

den näheren Bestimmungen: zará zrv. äy. und 85 ävaorägelog

in ihrem Rechte belassen werden, die erstere als Bezeichnung

des inneren Realgrundes, die zweite als Angabe der äusseren

vermittelnden Ursache für die volle Verwirklichung der Gottes

sohnschaft, oder: jene das wesentliche und uranfängliche, schon

die präexistente Christuspersönlichkeit konstituirende Prinzip

der Gottessohnschaft, diese den zeitlichen Anfangspunkt ihrer

äussern Erscheinung hervorhebend*).

*) Die hier gegebene Erklärung der Stelle stimmt im Wesentlichen

überein mit der von Weiss, S. 291 f. und R. Schmidt, S. 119 ff.
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Da hiernach der paulinische Christus wesentlich Geist ist,

diesem seinem Wesen aber nur das Dasein in der überirdi

schen Sphäre ganz entspricht, so muss die nähere Betrachtung

dieser Christologie im Sinn des Apostels ausgehen vom

himmlischen Zustand Christi einerseits als des Erhöhten

und andererseits als des Vorirdischen, um von da aus erst auf

sein irdisches Leben zu kommen.

Der himmlische Christus.

Dass der Apostel erst in dem durch die Auferstehung er

höhten Christus das wahre Wesen der Christuspersönlichkeit

realisirt sieht, geht namentlich aus der wichtigen Stelle 1 Cor.

15, 45 ff hervor. Denn darüber kann kein Zweifel obwalten,

dass wenigstens v. 45 sich nicht auf die irdische oder vorirdi

sche Seinsweise Christi bezieht, sondern auf den mit der Auf

erstehung begonnenen Zustand des erhöhten Christus. Dafür

spricht vor Allem der Zusammenhang, in welchem es sich um

die Qualität der Auferstehungsleiber handelt, wie ja eben v. 44

dem psychischen Leib des diesseitigen irdischen Lebens den

pneumatischen Leib des Jenseits entgegenstellt. Diese quali

tative Verschiedenheit der beiderseitigen Leiber wird nun auf

ihren beiderseitigen Anfänger und Begründer zurückgeführt:

unser diesseitiger Leib ist ein psychischer, weil wesensgleich

157. – Baur, S. 189 hält noch an der älteren Deutung von öot

o 3g vzog = „erwiesen“ fest. – Holsten, S. 426 ff. und 181 Anm. sieht

in der Stelle wesentlich (doch mit Hereinspielen von Paulinischem) die

judenchristliche Christologie und findet daher zwischen ihr und der an

dern paulinischen Christologie einen Widerspruch, eine Concession an

das judenchristliche Bewusstsein der Leser; was jedoch eine höchst ge

wagte Annahme und, wie ich glaube gezeigt zu haben, durch die Stelle

in keiner Weise gefordert ist. Meyer's Exegese ist hier dogmatisch

befangen; öotoGévrog ## äveot. fasst auch er noch sprachwidrig als

logischen Erkenntnissgrund, statt als faktische Einsetzung; ganz ver

fehlt vollends ist die Meinung, das zt vsÜua äy. sei das menschliche

zrve Üuce als continens des in ihm fleischgewordenen heiligen Logos, also

„Geist voll Heiligkeit“ = erfüllt vom heiligen Gott oder Logos!

9*
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mit dem des Stammvaters Adam, welcher nur zur lebendigen

Seele geworden war (in der Schöpfung); unser jenseitiger Leib

aber wird ein pneumatischer sein, weil wesensgleich mit dem

des – natürlich nicht irdischen, sondern durch die Aufer

stehung verklärten – Christus, der zum lebendigmachenden

Geist geworden war. Diess éyéveto, das im zweiten Glied zu

suppliren ist, muss sich nothwendig beziehen auf den Zeit

punkt, in welchem das Genus der geistlichen oder Auferste

hungsleiber in's Dasein getreten ist, wie das éyéveto des ersten

Glieds sich bezieht auf den Zeitpunkt, in welchem das Genus

der psychischen Menschenleiber in's Dasein getreten ist; wie

letzteres der Schöpfungsakt Gottes war, wodurch Adam zur

lebendigen Seele wurde, so jenes erstere der Auferweckungs

akt Gottes, wodurch Christus mit einem Geistesleib versehen

und dadurch in den Stand gesetzt wurde, auch für die Mensch

heit lebendigmachendes Prinzip, Anfänger einer himmlischen

Menschheit zu werden. Nur so ist dann auch klar, wie in

v. 46 gesagt sein kann, dass das Psychische das Frühere und

das Pneumatische das Spätere sei, sofern beides sich auf die

leibliche Daseinsweise der Menschheit (im Diesseits nach

Adams Weise, im Jenseits nach des auferstandenen Christus

Weise) bezieht, wogegen es, auf das Sein Christi ansich oder

in der Präexistenz bezogen, gerade umgekehrt heissen müsste,

das Pneumatische (Urbild der Menschheit) sei vor dem Psy

chischen (irdische Menschheit) gewesen. Diesen qualitativen

Unterschied zwischen psychischer und pneumatischer Mensch

heit führt dann aber v. 47 auf den verschiedenen Ursprung

beider zurück: jene ist irdisch (fleischlich), weil von der Erde

stammend, diese geistlich, weil vom Himmel stammend. Wie

Adam und die adamitische Menschheit darum bloss zur leben

digen Seele werden konnten, weil sie ihren Ursprung hatten

in dem geistlosen, ungöttlichen Wesen der irdischen Materie,

so war der letzte Adam befähigt zum belebenden Geist für

die Menschheit zu werden, weil er seinen Ursprung hatte in

der Sphäre des geistigen, göttlichen Lebens, im Himmel.

Hier können wir nun doch nicht umhin, an den Ursprung der

Person Christi aus himmlischer Präexistenz zu denken; denn

da das éS oöga voö unseres Verses den Grund für das Geist

gewordensein des zweiten Adam angeben soll (wie das éx yig
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ihn angibt für das Irdisch- oder Psychisch-sein des ersten

Adam), so kann es sich nicht auf den durch die Auferstehung

begründeten Zustand des Erhöhten beziehen, sondern muss auf

einen himmlischen Zustand gehen, der der Auferstehung und

sonach dem ganzen irdischen Leben voraus ging, also auf

den der himmlischen Präexistenz. Christus konnte der

zweite Adam und Anfänger einer pneumatischen Menschheit

durch seine Auferstehung darum werden, weil er es ansich

immer gewesen war, weil er nicht aus der psychischen Menschheit

herstammte, sondern in dieselbe das belebende Geistesprinzip,

das ihr bis dahin gefehlt hatte, vom Himmel her hineinbrachte,

kurz, weil er wesentlich und ursprünglich (nicht erst von der

Auferstehung an) himmlischer Mensch war. Es erhellt hier

aus, wie genau diese Stelle mit der vorhin besprochenen

(Röm. 1, 3 f.) übereinstimmt und sie ergänzt, sofern einerseits

auch hier die Verwirklichung des zuve ua Loozrotoüv an den

zeitlichen Moment der Auferstehung geknüpft wird (éyévero

v. 45), andererseits aber zugleich diess zeitliche Werden auf

ein vorzeitliches Sein als auf seinen Realgrund zurückgeführt

wird (éS oögavoi v. 47)*). Eben in dem Zusammenbestehen

dieser beiden Gesichtspunkte liegt die Eigenthümlichkeit der

paulinischen Christologie. Zugleich lehrt unsere Stelle, dass

der Ausgangspunkt der Betrachtung in der Vorstellung des

Erhöhten liegt und nur von da, aus dem Bedürfniss einer Be

*) cf. Weiss, S. 293. Seine Darstellung stimmt mit der hier ge

gebenen völlig überein bis auf den einen Punkt, dass er in den Worten

ó ösürsgog ävºgoros ZF oögavoö zwar die Vorstellung findet, dass der

zweite Mensch seinem Ursprung nach vom Himmel sei, nicht aber auch

die weitere, dass er dort als solcher (Mensch) schon gewesen sei, was

er für eine willkührliche Eintragung hält, während es mir die unum

gängliche Consequenz zu sein scheint, worüber s. weiter unten. Con

sequenter als Weiss scheint mir daher R. Schmidt (a. a. O. S. 116 ff.)

zu verfahren, der in v. 47 gar keine Hinweisung auf den Ursprung der

Person Christi aus himmlischer Präexistenz finden will; aber dass diess

kontextwidrig ist, zeigt auch Weiss in Uebereinstimmung mit mir. –

Darin übrigens stimme ich wieder mit diesen beiden Exegeten überein,

dass in unserer Stelle nicht die philonische Lehre vom Idealmenschen

zu finden sei, welche auch aus meiner Auffassung von v. 47 noch gar

nicht folgt, vielmehr von dem ganzen Zusammenhang unserer Stelle weit

abliegt, worüber unten mehr.
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gründung des zeitlich Gewordenen in einem überzeitlichen

Sein, zu der Idee der Präexistenz als sekundärer fortgeschrit

ten wird.

Hiemit stimmt überein Röm. 8, 29: Gott hat seine Er

wählten bestimmt zu werden ovuuógpovg tjg eixóvog toö vioſ

aitoë, eig tö eivat aötöv ztgotótoxov év zrolog äôe.qoig.

Diess Abgestalten des Gottessohnesbildes, wozu die Christen

vorausbestimmt sind, muss dasselbe sein, was im nächsten

Vers als das Endziel der göttlichen Gnadenthaten mit öošc

Leuv bezeichnet wird, also die Verklärung im himmlischen Da

sein; wie auch nach v. 23 die noch zu erwartende vio Geoia

mit der ázrokétgooug toi ocóuatog uóv eintreten wird, also

mit der Ablegung des sarkischen und Anlegung des himm

lischen Leibes oder mit der Auferstehung. Hierauf bezieht

sich also auch der göttliche Zweck, dass Christus zum „Erst

geborenen unter vielen Brüdern“ werde: indem die Christen

durch ihre Auferstehung die vioGeoia (sc. im absoluten, hier

noch nicht realisirten Sinne) erlangen, so werden sie damit zu

nachgeborenen Brüdern des Erstgeborenen; Christus also ist

erstgeborener Gottessohn als der in der Todtenauferstehung

den Andern bahnbrechend vorangegangene, als äztagxi töy

xexotuyuévov 1 Cor. 15, 20, als ztgotóroxog ëx töv vexgóv

Col. 1, 18. Auch bei ihm wird sonach die Vollendung

der viótyg ebenso an seine Auferstehung geknüpft sein, wie

für die Christen die Vollendung ihrer vioGeoia mit ihrer Auf

erstehung erfolgt. Doch wie bei diesen auch schon vorher,

im irdischen Glaubensleben, mindestens die äztagxi zuveüuatog,

und zwar zuveüuatog vioGeoiag, vorhanden ist (v. 23 cf. 15),

so auch ist Christus keineswegs erst durch die Auferstehung

vög Geoö geworden, sondern er ist es immer ansich (xatá

zrveÜua äytooövyg) gewesen; nur aber zum wirksamen Prinzip

der Verwandlung der Menschen in Gotteskinder und damit

zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern ist er erst mit der

Auferstehung geworden.

Dass der erhöhte Christus das Urbild für die Christen

und zugleich das wirksame Prinzip ihrer Nachbildung sei,

sagt auch 2 Cor. 3, 18: „wir werden in dasselbige Bild um

gewandelt von (seiner) Klarheit zu (unserer) Klarheit (indem

dieselbe von ihm auf uns übergeht), wie nicht anders zu er
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warten ist von Seiten des Herrn, der Geist ist.“ Der präg

nanteste Ausdruck für dieses Wesen des Erhöhten ansich und

im Verhältniss zu der Gemeinde ist in v. 17 enthalten: ö

x égt og tözt ve Üu déott v; sein Herrsein beruht auf seinem

Geistsein, in welchem eben auch seine Gottessohnschaft wesent

lich besteht. Weil er durch die Auferstehung über alle irdische

Beschränktheit und Schwachheit erhöht, in das rein ideale

Dasein eines ävOgozrog zrvevuatuxög oder ézrovgävuog, eines

viôg Geoöév övvduet versetzt ist, so hat er eben damit die

Würde- und Machtstellung eines xégt og über die Gemeinde

und mittelbar über die Kreatur überhaupt bekommen. Er-"

streckt sich seine xvguótyg auch immer zunächst auf die Ge

meinde, deren Haupt er ist, so muss doch auch jede andere

Kreatur unter den Himmlischen, Irdischen und Unterirdischen

ihm huldigen (Phil. 2, 10 f.); denn der Gemeinde der Gott

liebenden müssen ja alle Dinge zum Guten mitwirken (Röm.

8, 28) und an der Freiheit des Verklärungszustandes der

Gotteskinder Theil zu bekommen ist auch das Hoffen und

Sehnen der übrigen Kreatur (ib. v. 21). Auch 1 Cor. 10, 26

kann hieher gezogen werden, wo zwar toi zvgiov Uebersetzung

des alttestam. Jahve, aber in der Anwendung doch ohne

Zweifel auf Christum zu deuten ist. Die Vermittlung hiezu

enthält dann etwa 1 Cor. 3, 22 f: zrävta öucÖv éott, öueig

öé Xgtovoi, Xgtovög öé Geoi.

Aber das Urbild der Gemeinde ist der Erhöhte nur

desswegen, weil er als das reine zuveÜua zugleich voll

kommenes Ebenbild Gottes ist; und Herr der Welt

ist er nur, sofern er das vollkommen gehorsame Werkzeug

des Vaters ist. Wie die Gläubigen in Christi Bild ver

wandelt werden durch abspiegeln seiner öóša auf ihrem

zugóocoztov (2 Cor. 3, 18), so ist Christus eixdöv toi Geoi, weil

auf seinem zugóoozrov die öóša toi Geoö erscheint (4, 4. 6).

Weil der Lichtglanz, der überall die Erscheinungsweise des

ztveÜua ist (2 Cor. 3, 8 und o.) und speciell ein Majestäts

attribut Gottes bildet, Christo dem Erhöhten eigen ist, so ist

in ihm das Wesen Gottes selbst nach seiner Erscheinungsseite

offenbar und anschaubar geworden und die durchs Evangelium

vermittelte Erkenntniss Christi also zugleich Erkenntniss Gottes.

Aber diese Ebenbildlichkeit mit Gott ist sowenig eine Gleich
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stellung mit ihm, dass vielmehr das Herrsein Christi über Ge

meinde und Welt seine unbedingte Unterordnung unter Gott

voraussetzt. Wie wir Christi sind, so ist Christus Gottes

(1 Cor. 3, 23); wie er Haupt der Gemeinde ist, so ist Gott

xepaj Xgtoroö (11,3). Von Gott ist er zum Herrn erhöht

und Gotte zur Ehre führt er seine Herrschaft, ja an Gott gibt

er zuletzt sie wieder zurück (Phil. 2, 9. 11. 1 Cor. 15, 24, 28).

Diess also ist Christus als der Erhöhte dem Apostel wesent

lich: Der Herr, welcher Geist ist; geistlicher oder himmlischer

Mensch und als solcher Urbild der christlichen Menschheit;

zugleich Ebenbild und Sohn Gottes, Geist von dessen Geist

und Lichtglanz von dessen Lichtglanz; endlich Herr und

Haupt der Gemeinde im Dienste Gottes des Vaters. So ge

wiss nun aber dieses Christusbild von der Vorstellung des

Auferstandenen und Erhöhten ursprünglich entnommen ist, so

wenig blieb es dabei stehen. Das Bild des Erhöhten

warf seinen Reflex auch zurück, aber nun nicht in

die irdische Existenz hinein, die ja vielmehr als Dasein im

Fleische äusserlich das gerade Gegentheil vom Zustand des

Erhöhten, nehmlich ein Zustand der Niedrigkeit und Schwach

heit war, sondern vielmehr in den leeren Raum des der zeit

lichen Erscheinung vorausgegangenen zeitlosen Daseins in

überirdischen Regionen; das durch die Erhöhung zeit

lich Gewordene forderte, um dem christlichen

Bewusstsein als unbedingte Gewissheit und Noth

wendigkeit festzustehen, eine tieferliegende Be

gründung in dem zeitlosen Sein der himmlischen

Welt: in der Präexistenz. Dass Paulus eine solche

lehrte, hätte nie bezweifelt werden sollen, da sie theils direkt,

theils indirekt in verschiedenen Stellen aller Briefe enthal

ten ist.

Wenn es Röm. 8, 3. Gal. 4, 4 heisst: „Gott sandte seinen

Sohn in der Gestalt des Sündenfleisches, geboren vom Weibe

und unter das Gesetz gestellt,“ so beweisen diese Zusätze un

zweideutig, dass es sich hier nicht um die Sendung des irdi

schen Jesus in seine Amtsthätigkeit handelt, sondern um die

Aussendung eines Wesens, das bis dahin noch nicht irdischer

Mensch gewesen war, sondern erst infolge dieser Sendung

mittelst Geburt vom Weibe Sündenfleischgestalt annimmt und
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unter das Gesetz gestellt wird, vorher sonach in einem Zu

stand fleischlosen oder geistigen Daseins und gesetzlosen oder

kindschaftlichen Verhältnisses zu Gott präexistirte. Was soll

ten denn sonst diese Zusätze alle, die sich ja vom gewöhn

lichen Menschen und Juden ganz von selbst verstehen, wenn

sie nicht hier Prädikat eines Subjekts wären, von dem sie

sich nicht von selbst verstehen, eines Subjekts also, das auch

schon vor seinem Geborenwerden in einer andern Daseins

form präexistirte? Ein wirkliches Subjekt aber, eine konkrete

Persönlichkeit ist es, welche diese verschiedenen Zustände ein

geht, und nicht ein blosses abstraktes, im göttlichen Denken

nur reales, für sich selbst aber subsistenzloses Prinzip*). Wie

*) Diess gegen Beyschlag, Christologie des N. Ts (S. 243); er

meint: „Eine zweite Person neben dem Vater, eine dem Vatergott

gegenüber selbständige Persönlichkeit könnte der himmlische Mensch

als präexistenter doch nur dann sein, wenn Paulus ihm Alles, was zum

realen Menschen gehört, also tvsöu« und oá05 (!) und eine auf beiden

beruhende Lebensentwickelung schon in der Präexistenz zugeschrieben

hätte; das wäre aber eine so absurde Vorstellung, dass Niemand sie dem

Apostel zutrauen würde, auch wenn sie nicht durch die Angabe, dass

der Sohn Gottes erst bei seiner irdischen Geburt océgé angenommen

habe, ausdrücklich ausgeschlossen wäre. Hat nun Paulus den Prä

existenten als himmlischen Menschen gedacht und kann er diesen himm

lischen Menschen gleichwohl nicht als realen Menschen gedacht haben,

so bleibt nichts übrig, als dass er ihn als idealen Menschen gedacht

hat.“ Freilich sei dieser ideale Mensch ein ganz realer Gedanke Gottes

gewesen, in dem Gott sich selber als alter ego dachte; „nur aber, dass

diese geistige Realität noch mit nichten eine Gott gegenüber selbstän

dige Persönlichkeit ergibt (denn wo wäre die Basis ihres Fürsichseins

Gott gegenüber?), sondern lediglich das reale Prinzip einer solchen, durch

dessen Einpflanzung in die oégé die reale Persönlichkeit erst entsteht.“

So Beyschlag. Dass ohne materiellen Stoff (oág) keine persönliche

Subsistenz möglich sei, ist ein sehr kühner philosophischer Gedanke

modernsten Schlages, dessen Richtigkeit zu untersuchen hier nicht der

Ort ist; aber wie in aller Welt kommt ein „gläubiger“ Exeget dazu,

ein so modernès Philosophem zum Kanon seiner biblischen Exegese zu

machen? es kurzerhand einem Paulus unterzuschieben, als ob dieser

nichts gesagt hätte von odóucera éztovgcévt« und ztvevuaruxc und von

Unvereinbarkeit gerade der oégé mit dem Reich Gottes, von seinem

künftigen Exónujoat éx roö odóuatog (2 Cor. 5, 8) und sogar von einem

früheren momentanen svat zog.g toÜ odóuarog (11,3)! Man kann in

der That nicht wohl prinzipieller gegen die Denkweise des Paulus und

seiner ganzen Zeit verstossen, als wenn man ihm die Meinung unter



138 Person Jesu Christi.

könnte doch von einem Prinzip gesagt werden, dass es ge

sandt wurde in Sündenfleischgestalt und vom Weibe geboren

und unter das Gesetz gethan? War etwa das Prinzip der

Geistesbelebung den Gesetzen des stofflichen Werdens, Wach

sens (und dann natürlich auch Sterbens) unterworfen? oder

das Prinzip der Gotteskindschaft und Freiheit dem Gesetzes

zwang und Fluch? Das sind ja offenbar lauter Prädikate,

die eben nicht vom idealen Prinzip, sondern nur vom empirischen

individuell-beschränkten Träger desselben ausgesagt werden

können.

Eben darauf führen die beiden Stellen, welche die Er

scheinung Christi auf Erden als seine eigene Thätigkeit be

zeichnen, worin er eine vorhergehende höhere Existenz auf

gab: 2 Cor. 8, 9 und Phil. 2, 6. (Von letzterer nachher.)

Erstere handelt von dem Gnadenwerk Christi, „dass er, der

reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr

durch seine Armuth reich würdet.“ Es geht nicht,

diess auf die Entsagung des historischen Jesus im Verlaufe

seines Erdenlebens zu beziehen; schon der Aor.: ézrtcóxevos

ist dagegen, der ein einmaliges Faktum, das Aufhören des

mit zroöotog öv bezeichneten Zustandes bedeutet, nicht aber

einen fortgehenden, mit dem zroöotog öv gleichzeitigen Zu

stand bedeuten kann. Sodann ist auch dieses zu oöouog offen

bar im selben Sinn zu nehmen wie das va öueig zrºovtjoyte;

da nun letzteres unzweifelhaft auf die durch Christum zu er

langende himmlische Herrlichkeit zu beziehen ist, so geht also

auch das entsprechende Reichsein Christi, das seinem Armwerden

entgegengesetzt ist, auf den Besitz der himmlischen Herrlich

keit, welchen er durch den Eintritt in die Fleischesgestalt auf

gegeben hat. Nur bei dieser Auffassung endlich passt diese

christologische Stelle ungezwungen in den Zusammenhang;

denn es soll ja den Corinthern nicht etwa die Bedürfnisslosig

keit oder das tugendhafte Armsein nahegelegt werden, sondern

die Pflicht opferwilliger Liebe soll ihnen durch das Bei

schiebt, als hänge die persönliche Subsistenz an dem sarkischen Dasein.

Und speciell die Christologie betreffend, ist geradezu jene Identität

des Prinzips und der konkreten Person, die Beyschlag

so zuversichtlich leugnet, das punktum saliens des pauli

mischen Dogmas und seiner ganzen ferneren Entwicklung!
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spiel Christi eingeschärft werden, also wird auch von Christo

hier nicht das natürliche Armsein, sondern ein freiwilliger Akt

des Armwerdens oder der Aufopferung eines vorher

innegehabten Besitzes hervorgehoben werden sollen;

diess ist dann aber nur von dem Aufgeben der vorirdischen

Herrlichkeit zu verstehen*).

Diese Stelle enthält zugleich eine Andeutung über die

Art und Weise, wie sich der Apostel den Präexistenzzu

stand Christi vorgestellt haben mag: als ein Reichsein, nehm

lich an himmlischer Herrlichkeit, an jener öóša, die das Attri

but göttlicher Majestät und das Endziel der Bestimmung auch

der erwählten Gottessöhne ist (Röm. 8, 30). Wie der Erhöhte

vermöge des Besitzes dieser öóša eixdv to Geoö heisst (2 Cor.

4, 4. 6), so ist es ganz verständlich, wenn auch der Präexistente

um dieser gottabbildlichen Erscheinungsform willen als ein

év uogpj Geoö özrägxov bezeichnet wird (Phil. 2, 6). Diess

heisst ja noch keineswegs, dass er selber auch Gott gewesen

sei („Geög ö .óyog“); vielmehr schliesst der paulinische Begriff

der Gottebenbildlichkeit, wie wir schon oben sahen, durchaus

den der menschlichen Urbildlichkeit**) in sich. Allerdings

sieht Paulus das wirkliche Urbild der Christen viel mehr im er

höhten, als im irdischen oder vorirdischen Christus, aber eben

nur darum, weil ihm das Urbild nicht blosses ruhendes Ideal,

sondern wirksames, sichselbst abbildendes Urbild, Prinzip ist,

und solches ist ja Christus für die Gemeinde erst mit der Er

höhung geworden (cf. oben). Aber so gewiss derselbe, welcher

*) Diess gegen Köstlin, Johann. Lehrbegr., S. 310, welcher über

setzt: „während er (an geistlichen Schätzen) reich war, ist er (zugleich

leiblich) arm gewesen.“ Das Richtige haben Räbiger, de christol.

paulina S. 38 ff. Weiss, neutest. Theol. S. 296. R. Schmidt, paulin.

Christol. S. 144. Comm. v. Meyer. - -

*) cf. Phil. 3, 20 f.: „Christus wird unsern Leib der Niedrigkeit

umwandeln in einen dem Leibe seiner Herrlichkeit gleichgestalteten.“

Was sollten wir uns unter diesem oöua tjg dóFng «üroü anderes denken

als eben jene uoopi Geoü, in welcher der Erhöhte so gut wie der Prä

existente subsistirte? Dann enthält aber auch diese uggpi Gsoö nichts,

das über den Begriff der sixdöv toü vioÜ Geoü Röm. 8, 29 oder des

ösürsoog ävögoztog ëF oügavoö hinausläge, dessen Bild wir alle einst

tragen sollen (1 Cor. 15, 47–49).
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in seiner Auferstehung zum „Erstgebornen“ unter den Gottes

söhnen wurde, darum doch auch an sich von Anfang Gottes

Sohn war und als solcher vom Himmel her gesandt wurde

(Gal. 4, 4 cf. Röm. 8, 29): ebenso gewiss kann derselbe, wel

cher in seiner Auferstehung zum „himmlischen Menschen“

und Urbild der himmlischen Menschheit geworden ist, darum

doch auch an sich von Anfang himmlischer Mensch gewesen

und als solcher vom Himmel her gekommen sein. Und eben

diess sagt ja auch der Apostel selbst mit dürren Worten: ö

öeütegog ävGgozrog éS oögavoö 1 Cor. 15, 47. Denn dass diese

Worte auf den himmlischen Ursprung der Person Christi zu

deuten sind, ist oben nachgewiesen worden; ist aber diess der

Fall, dann lässt sich ohne Gewaltthätigkeit der Gedanke nicht

entfernen, dass diese vom Himmel stammende menschliche

Person auch schon im Himmel als Mensch präexistirt habe,

nehmlich eben als „pneumatischer Mensch“, als das -

selbe Subjekt und in derselben Existenzform, wie

er dann wieder als der Erhöhte im Himmel fortlebt, wess

halb auch der Präexistente schon mit denselben Namen, wie

der Postexistente bezeichnet werden kann: ö öeütegog ävGgao

zrog, ö züguog Iyoo Ög Xgtoróg (1 Cor. 8, 6). Die Auskunft,

dass Christus nur insofern der zweite Mensch vom Himmel

heisse, weil er eben bei seinem Herabkommen vom Himmel

die menschliche Natur als zweites Element zu seiner bisherigen

göttlichen Natur angenommen habe, ist offenbar ungenügend*);

*) So scheint Räbiger, a. a. O. S. 34 f. die Stelle zu fassen.

Uebrigens leidet seine ganze Argumentation nicht nur hier, sondern durch

die ganze, im Einzelnen sehr sorgfältige und instruktive Untersuchung

über paulinische Christologie an dem Grundfehler, dass mit Categorieen

gerechnet wird, die eben dem paulinischen Dogma noch ganz fremd sind:

„göttliche Natur – menschliche Natur“ – wo redet Paulus davon? Er

spricht von Geist und von Fleisch, von Sohn Gottes, Bild und Gestalt

Gottes, von Gestalt des Fleisches und der Menschen, von erstem und

zweitem Adam, irdischem Menschen von der Erde und himmlischem vom

Himmel; keine aber von all' diesen unter sich völlig übereinstimmenden

Vorstellungen deckt sich mit den späteren Categorieen der „göttlichen

und menschlichen Natur.“ – Diess gilt auch gegen Grimm, welcher

in Phil. 2, 6–11 (Z. f. w. Th. 1873, S. 51) das göttliche Wesen des

Präexistenten gelehrt findet, weil Osóg und äv9goros einen direkten

Gegensatz bilden. Aber den Gegensatz bildet vielmehr u og pj Geoö.

und ö uo ou a ávôgözrov, nicht das Wesen, sondern die Form.
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denn dann wäre ja gerade das Subjekt „Mensch“ nicht das

vom Himmel. Kommende, sondern nur das von der Erde aus

zu dem vom Himmel Gekommenen Hinzutretende; der Unter

schied des éx yig und des é§ oögavoö Stammens beträfe dann

nicht den ersten und den zweiten Menschen, sondern den

Menschen (sowohl Adam als Christi Menschheit) einerseits und

den Gott andererseits, womit aber ein völlig anderer Sinn

in die ganze Stelle hineingedeutet wäre, als der, welchen sie

nach den Worten des Verses und nach dem ganzen Zusammen

hang allein haben kann. Es wird sonach dabei bleiben, dass

sich Paulus Christum nicht minder in der Präexistenz als in

der Postexistenz als pneumatischen Menschen vorgestellt habe.

Und diese Vorstellungsweise erklärt sich uns ganz einfach

daraus, woraus die ganze Präexistenzvorstellung überhaupt

stammt: sie ist das in die Vergangenheit geworfene Spiegel

bild von dem Anschauungsbilde, unter welchem die Phantasie

des Paulus und der ganzen Gemeinde den erhöhten und ver

klärten Christus gegenwärtig im Himmel lebend dachte.

Wir werden also auch nicht nöthig haben, jüdische und

alexandrinische Philosopheme, wie das vom „himmlischen Ideal

menschen“ oder „Adam Kadmon“ zur Erklärung beizuziehen.

Lässt sich auch eine gewisse Verwandtschaft oder Aehnlich

keit dieser Idee mit der paulinischen Christuslehre nicht leug

nen, so lässt sich doch ebensowenig beweisen, dass letztere

irgendwie von jener beeinflusst sei*). Gerade die Stelle, auf

welche man sich gewöhnlich beruft, spricht doch eigentlich

nicht dafür. 1 Cor. 15, 45 ist, wie wir sahen, auf die Auf

erstehung zu beziehen, durch welche Christus zum belebenden

Geist und Anfänger einer neuen Menschheit wurde, nicht auf

seine vorzeitliche Entstehung, von welcher überhaupt Paulus

nie redet; auch heisst ja Christus hier gerade der „letzte

Adam“, der „zweite Mensch“, während er nach der jüdischen

Theorie vom „himmlischen Adam“ vielmehr der erste („Kadmon“)

sein sollte. Näher besehen, ist unzweifelhaft Sinn und Ursprung

dieser Bezeichnung Christi bei Paulus ganz anderer Art als

*) Hierin stimme ich mit Weiss (S. 294) und R. Schmidt (S. 118)

überein gegenüber den meisten Neueren (Beyschlag, Hilgenfeld,

Hausrath, Holtzmann, Holsten u. A.).
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jener philosophische Begriff. Es ist die historische Bedeutung

Christi als des Anfängers einer neuen, geistigen Menschheits

entwickelung, in welcher statt Sünde und Tod Gerechtigkeit

und Leben herrscht und deren bestimmendes Prinzip nicht

mehr das Natürlich-Sinnliche, sondern das Göttlich-Geistige

ist, – die Bedeutung Christi als des Anfängers dieser neuen

Geistesmenschheit ist durch den Namen des „zweiten“ oder

„letzten Adam“ prägnant ausgedrückt. Eine Wesenseigen

schaft seiner Person ist damit also nicht ausgesagt; weder in

1 Cor. 15, 45, noch in Röm. 5, 14 liegt diess unmittelbar;

mittelbar freilich insofern, als eben das Gattungsprinzip der

neuen Menschheit in deren Anfänger personificirt erscheint.

Weil diese neue Menschheit aber erst mit dem historischen

Christus, resp. seinem Tod und seiner Auferstehung, verwirk

licht wurde, darum gilt auch der von dieser Geschichtsthat

sache abstrahirte Name zunächst dem historischen Erlöser,

nicht dem präexistenten; erst damit, dass der Ursprung des

geschichtlichen Erlösers über seinen zeitlichen Anfang zurück

datirt worden, übertrug sich vermöge der Identität des beider

seitigen Subjekts die Bezeichnung des geschichtlichen auch

auf den präexistenten, so dass ö öeitégogävOgozrog auch zur

Bezeichnung des é§ oögavoö. Kommenden, also des év oigavſ

Gewesenen wird (v. 47), ebenso wie ja auch der rein mensch

liche Name 'Iyooög ganz unbefangen auf den präexistenten

Schöpfungsmittler übertragen wird (1 Cor. 8, 6). So wenig

ein aus philonischer Spekulation entstammtes Mittelwesen

zwischen Gott und Geschöpf mit dem Namen eines geschicht

lich-menschlichen Individuums hätte belegt werden können,

ebenso wenig hätte für den Idealmenschen der philonischen

Spekulation der nur aus geschichtlich-christlicher Be

trachtungsweise erklärliche Name eines „zweiten Menschen,

letzten Adam“ einen Sinn. Schon aus diesem Grunde wer

den wir diese Bezeichnung Christi bei Paulus für ein originales

Produkt seiner eigenen christlichen Spekulation halten dürfen.

Dabei bliebe immer noch möglich, dass er den selbständig

ausgeprägten Begriff doch wenigstens nachträglich mit jenem

jüdisch-alexandrinischen Idealmenschen kombinirt hätte. Allein

bestimmte Anzeichen liegen auch hiefür doch nicht vor. Ab

gesehen davon, dass in jenem alexandrinischen Philosophem
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von einem Hereintreten des Idealmenschen in die geschicht

liche Wirklichkeit kein Gedanke ist, also eben der Nerv der

paulinischen Christologie fehlt, – auch nicht einmal zwischen

dem vorgeschichtlichen Christus und dem Idealmenschen der

alexandrinischen Philosophie finden sich Berührungspunkte be

stimmterer Art. Während Paulus, die Bedeutung des histo

rischen Christus auch auf den präexistenten übertragend, auch

diesen schon als göttlichen Offenbarungsmittler thätig denkt,

so wird jenem philonischen Idealmenschen nirgends eine der

artige Rolle zugeschrieben. Die Mittlerrolle spielt ja hier viel

mehr der Logos. Dieser Begriff – und nur er – konnte

sich daher der christlichen Spekulation nahelegen zur philo

sophischen Fixirung der christologischen Idee. Nach Paulus

geschah diess auch bald; aber Paulus selber hat seine christ

lichen Ideen aus der Originalität des eigenen christlichen

Geistes, nicht aus fremden Philosophemen geschöpft. Wenig

stens wäre der Nachweis fremden Ursprungs seiner Ideen erst

noch zu führen.

Es erübrigt noch die Besprechung der Stellen, in welchen

Paulus dem präexistenten Christus mittlerische Funktionen bei

gelegt. Die Wirksamkeit Christi begann nehmlich nach

Paulus nicht erst mit seiner Sendung im Fleisch, sondern der

zur Enderfüllung der göttlichen Heilsrathschlüsse bestimmte

Gottessohn war schon vor seiner irdischen Erscheinung Mittler

und Werkzeug der göttlichen Offenbarung in Israel. Hiefür

findet sich eine allerdings etwas dunkle Andeutung in 1 Cor.

10, 4: Die Israeliten tranken in der Wüste aus einem mit

folgenden geistigen Felsen, „dieser Fels aber war Chri

stus.“ Es geht nicht, diess so zu deuten, dass der Fels nur

Christum bedeute; dann müsste es éoti und nicht v heissen;

auch ist durch den Beisatz „pneumatisch“ sowohl Fels als

Trank für objektiv übersinnliche Realität erklärt, sodass man

also nicht an einen natürlichen Felsen denken darf, dem nur

die subjektive Betrachtung eine typische Bedeutung beilegen

würde. So offenbar hiebei die Meinung des Apostels ist, dass

die göttlichen Gnadenerweisungen an Israel durch den prä

existenten Christus (der als Geist an keine bestimmte sarkische

Gestalt gebunden war) vermittelt gewesen sei, so wenig dürfen

wir hier nach dem Wie? fragen.
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Doch nicht bloss bei der heilsgeschichtlichen Offenbarung,

auch bei der Weltschöpfung selbst kam dem präexistenten

Christus eine vermittelnde Rolle zu. Diess ist unzweideutig

gesagt in 1 Cor. 8, 6: „ Wir haben einen Gott, den

Vater, von welchem Alles ist und wir zu ihm (ge

schaffen sind), und einen Herrn Jesum Christ, durch

welchen Alles ist und wir durch ihn.“ Die Beschrän

kung der Worte ö’ o räzrávra auf das Erlösungsgebiet geht

desswegen nicht, weil sie im zweiten Glied denselben Sinn

haben müssen, wie im ersten, wo diese Beschränkung völlig

gezwungen wäre, und weil überdiess durch die Hinzufügung

von xai uéig öt' aitoſ das christliche Erlösungsgebiet als ein

Besonderes, als engerer Kreis innerhalb des Allgemeinen des

Schöpfungsgebietes (tä zrävra) hervorgehoben ist, woraus folgt,

dass letzteres auf die Welt im metaphysischen Sinn geht.

Aber allerdings darauf weist diese Zusammenstellung zugleich

auch hin, dass die Mittlerstellung Christi bei der Weltschöpfung

dem Apostel nicht etwa aus metaphysischen Spekulationen er

wachsen, sondern eine einfache Erweiterung der heilsgeschicht

lichen Mittlerstellung Christi als des Erlösers ist. Dass Christus

dem christlichen Bewusstsein der eine Herr über Alles ist,

dem alle Dinge, auch die Mächte der unsichtbaren Welt

(Götter und Herren der Heiden ibid. v. 5), unterthan sind –

diese religiöse Ueberzeugung (dieselbe, welche mit andern

Worten Röm. 8, 37–39 ausgedrückt ist) findet ihren Aus

druck in dem Theologumenon von Christi Mittlerstellung bei

der Schöpfung der Welt. Darin liegt schon auch die für den

Apostel ganz selbstverständliche, aber von den Exegeten nur

zu oft übersehene Folgerung, dass das Organ der Schöpfung

durchaus dasselbe Subjekt ist, wie das der Erlösung, nehmlich

„ der eine Herr Jesus Christus“, die mit sich einfach

identische Christuspersönlichkeit, welche, im Fleische erschienen,

der Davidssohn Jesus, der historische Erlöser war, durch die

Auferstehung dann wieder zum reinen Geistesmenschen und

Gottessohn in Kraft wurde. Indem unsere Stelle die beiden

Prädikate: ö’ o räzrávra und ö’ oi ueig so gleichmässig

und unmittelbar auf das eine Subjekt Jesus Christus (man

beachte auch die Zweiheit der Namen!) bezieht, verwehrt sie

aufs entschiedenste jedwede Scheidung zwischen dem präexi
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stenten Sohn und Schöpfungswerkzeug Gottes und dem histo

rischen Erlöser und Versöhnungsmittler. Gerade die Identität

der Person ist der dogmatischen Vorstellung der Faden, um

die verschiedenartigen Prädikate zusammenzureihen und zur

einheitlichen Anschauung des Heilsobjekts zu verknüpfen; eine

Einheit freilich, die für das begriffliche Denken sich noth

wendig wieder auseinanderlegen muss, weil die in ihr zu

sammengeschauten Prädikate ansich völlig heterogene sind,

theils nehmlich ideale, auf das absolute Heilsprinzip sich be

ziehende, theils empirische, von dem historischen Heilsmitt

ler allein unmittelbar zu prädicirende").

Vergleichen wir mit der eben besprochenen Stelle die

christologischen Aussagen des Colosserbriefs 1, 15–19,

so ist zwar der Unterschied nicht so gross, wie er oft darge

stellt worden ist. Wie dort Christus der „Erstgeborene vor

aller Kreatur“ heisst, durch den Alles im Himmel und auf

Erden, Sichtbares und Unsichtbares, insbesondere alle Mächte

der unsichtbaren (Geister-) Welt geschaffen seien: so ist eben

dasselbe auch der Sinn von 1 Cor. 8, 6; auch die besondere

Hervorhebung der Geisterwelt als einer von Christo geschaffe

nen und mithin ihm völlig untergeordneten Sphäre hat eine

gewisse Analogie in der Corintherstelle insofern, als hier durch

den Zusammenhang von v. 6 mit 5 die einzigartige Stellung

Christi als des Schöpfungsorgans mit besonderer Rücksicht

auf die Geoi zai xüguot der Heiden, also auf das Reich der

Dämonen gesagt ist. Im Uebrigen aber geht allerdings die

Colosserstelle noch über jene Corintherstelle hinaus; die Welt

ist nach ihr nicht bloss durch Christum, sondern „in ihm

und zu ihm“ geschaffen, worin die Vorstellung zu liegen

scheint, dass Christus das Weltcentrum, Ausgangspunkt und

Zielpunkt der Weltkräfte und Weltentwickelung sei. Diess

*) Aus dieser Analyse der Stelle erhellt, dass Weiss und Baur

beide im Irrthum sind, indem sie die Unvereinbarkeit der beiden Prädi

kate: himmlischer Mensch und Schöpfungsorgan voraussetzen und daher

entweder jenes (Weiss) oder dieses (Baur) der paulinischen Vorstellung

des präexistenten Christus absprechen. Man darf nur die psychologische

Genesis dieser ganzen Vorstellung beachten, um sich zu überzeugen,

dass jene Prädikate für ein dogmatisches Denken, wie das des Apostels,

sich ganz wohl vertrugen.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 10
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aber ist nicht altpaulinisch, denn Paulus sagt nur von Gott

selbst, dass ëF airoëzai ö airoi zai eig aöröv tä tárta

(Röm. 11, 36); auch die Herrschaft Christi soll nach ihm nicht

Selbstzweck sein, sondern der öóša Gottes als dem ausschliess

lichen Endzweck der Welt dienen (ib. und Phil. 2, 11), ja

sie soll dereinst wieder an den Vater zurückgegeben werden,

auf dass Gott sei rä zrévra év zrägt. Mit dieser strengen

Festhaltung des monotheistischen Interesses durch unbedingte

Unterordnung Christi unter den Vater lässt sich das eig aötöv

(Xgtoróv) tä zrävta éxtuotat der Colosserstelle schwer ver

einigen. Insbesondere aber noch v. 19 weicht entschieden von

der paulinischen Christologie ab. Das zräv tö zt. goua ist

nach der Parallele 2, 9 die Fülle der Gottheit, die Gesammt

heit der das göttliche Wesen konstituirenden Kräfte. Dass

diese in Christo gewohnt, sagt Paulus nie, auch nicht Phil.

2, 6, wo die uogqi Geoö sich ja nur auf die Erscheinungsform,

das oóua tjg öóšng bezieht (cf. oben); dass aber vollends

diese Fülle der Gottheit im irdischen Christus Wohnung

gemacht habe (denn so müssen wir Col. 1, 19 wegen des Zu

sammenhangs mit v. 20 verstehen), das widerspricht direkt dem,

was wir gleich nachher als die altpaulinische Ansicht über die

Menschwerdung finden werden. Und da nun gerade im

letzten paulinischen Brief, dem an die Philipper, die Ansicht

vom irdischen Leben Christi als einem Stand der Entleerung

und Erniedrigung mit grösster Bestimmtheit vorgetragen ist,

so lässt sich auch nicht mit der Auskunft helfen, dass Paulus

selber seine Christologie in der Richtung auf Johannes hin

fortgebildet und gesteigert habe. Will man nun den Colosser

brief nicht durchweg für unecht halten, so scheint kaum ein

anderer Ausweg aus dieser Schwierigkeit übrig zu bleiben,

als die Annahme einer späteren Ueberarbeitung dieser wie

anderer Stellen des Briefes. Wir werden daher später noch

auf sie zurückkommen.

Die Erscheinung Christi im Fleische.

Da die Präexistenz Christi für Paulus nur eine sekundäre

Vorstellung, als Reflex von der und Begründung für die An
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schauung des Erhöhten, bildete, so dürfen wir uns nicht wun

dern, dass er über den Uebergang von ihr zum irdischen

Leben so wenig Bestimmtes lehrt. Es sind nur wenige An

deutungen, an die wir uns hier zu halten haben. Nach Röm.

8, 3. Gal. 4, 4 ist es Gott, welcher nach Erfüllung der Zeiten

(der Vorbereitung) seinen Sohn sandte in Sündenfleischgestalt,

was mittelst Geburt vom Weibe geschieht. Nach 2 Cor. 8, 9.

Phil. 2, 7 ist es Christus selbst, der arm wird, sich seines Be

sitzes entleert, um aus dem Zustand des Reichseins, des Be

sitzes himmlischer Herrlichkeit, des Daseins in Gottesgestalt

herabzusteigen in einen Zustand der Armuth und Niedrigkeit,

des Daseins in Menschenerscheinung und Knechtsgestalt. Diese

beiden Stellen enthalten wesentlich den gleichen Gedanken,

nur die Philipperstelle ausführlicher als die andere; auch sind

sie beide ganz in gleicher Weise durch paränetische Motive

(und nicht etwa durch das Interesse transscendenter gnostischer

Spekulation) veranlasst; in der einen legt der Apostel den

Corinthern die Pflicht der opferwilligen Liebe nahe durch das

Vorbild Christi, der um unsertwillen arm geworden; in der

andern den Philippern die Pflicht der Demuth und Selbst

losigkeit, die nicht auf das Ihre sieht, sondern auf das der

Andern, und als Vorbild dieser demüthig selbstlosen Ge

sinnung*) hält er ihnen Christum vor, „welcher, während

er in Gottes gestalt war, nicht als Raub erachtete

das Gottgleich sein, vielmehr sich selbst entleerte,

in dem er Knechts gestalt annahm, nehmlich in

Menschenerscheinung geboren und an Haltung

wie ein (gewöhnlicher) Mensch erfunden wurde.“ Ueber

*) Es ist eine grundlose Behauptung von Hinsch in dem Aufs.:

Untersuchungen zum Philipperbrief (Z. f. w. Th. 1873, S. 77), dass die

Vorstellung unserer Stelle von der Menschwerdung insofern unpaulinisch

sei, als dieselbe hier „als freiwilliger Entschluss Christi erscheine, dessen

Zweck zunächst ein rein persönlicher sei.“ Und doch dient die ganze

Stelle keinem andern Zwecke, als gerade die Selbstlosigkeit, das nicht

Tö éczvtöv oxotsiv zu empfehlen durch das Vorbild Christi, der in der

freien (darum doch noch nicht willkührlichen!) That der Menschwer

dung das grösste Vorbild der Selbstlosigkeit gegeben habe. Wie

man in dieser Vorstellungsweise – genau derselben wie in 2 Cor. 8, 9 –

etwas unpaulinisches finden mag, ist nicht zu verstehen.

10*
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év uogpj Geoö özrägxov wurde bereits bemerkt, dass es nichts

anderes sei als die eixõv und öóša toi Geoö. Schwierig sind

nur die Worte: oix ägtrayuöv yjoato tö eiva oa Geſ.

Nach dem Kanon jeder gesunden Exegese, dass eine Stelle

zunächst aus sichselbst und dem Zusammenhang, weiterhin aus

der übrigen Anschauungsweise des Verfassers und erst, wenn

beides nicht ausreichen sollte, aus fremden Beziehungen und

Anspielungen zu erklären ist, lassen wir hier alle Deutungen

jener Worte aus fremden Theorieen, sei es aus der Gnosis

oder aus der alttestamentlichen Geschichte vom Sündenfall“),

bei Seite und versuchen, sie aus dem Context allein zu er

klären. Sie bilden den Gegensatz zu éxévooev éavvöv, also

zu der selbstlosen Handlungsweise, nach welcher Christus zum

Vorbild hingestellt wird; sonach würde das ägzrayuöv yjoato

tö eivat oa Geſ, wenn es bei Christus stattgefunden hätte,

unter die Categorie von „töéavtöv #xaotov oxozteiv“ gefallen

sein, es wäre ein Akt der selbstischen Ueberhebung (opp.:

tazretvoqgooüvy - und tä érégov oxozreiv v. 3. 4) gewesen.

Eben diess nun wollen augenscheinlich auch die Worte:

ägzrayuöv iyjoato*) besagen; sie drücken in plastischer Weise

*) Jenes bekanntlich die Deutung Baur's, dieses die Erne sti's.

Ich halte es für unnöthig, auf eine nähere Widerlegung beider Er

klärungsversuche einzugehen, da nach meinen exegetischen Grundsätzen

die Berechtigung zu solchen Erklärungsversuchen durch die Nachweisung,

dass die Stelle sich aus sich selbst erklären lässt, von selbst hinfällig

wird. cf übrigens hierüber Räbiger, a. a. O. S. 77–85. Hilgen

feld, Z. f. w. Th. 1871, 194 ff. Grimm, ib. 1873, 45. Schmidt,

S. 176.

**) Wörtlich ist zu übersetzen: rapinam = rapiendum putavit, hielt

nicht das Gottgleichsein für einen räuberisch zu erraffenden Gegenstand;

es ist aber nicht igzraos, sondern ágztayuöv hyjoaro gesagt, um anzu

deuten, dass die Pointe hiebei eben in der Denkart, Gesinnungsweise

liege, welche Christus vorbildlich bethätigte. – Die Einwendung, dass

ägtayuós nicht = ägtayua, Raub, sondern = ägtáLetv, das Rauben

sei, würde, wenn sie stichhaltig wäre, die gegebene Erklärung nach der

wörtlichen Uebersetzung, wenn auch nicht nach dem Gesammtsinn der

Stelle, ändern. Dann wäre das Gottgleichsein nicht der zu raubende

Gegenstand, sondern das Mittel des Raubmachens, welches Christus

eben vermöge seiner uogpj Geoü besass, und käme sonach tö oa Gsſ

eivat mit Ev uogºpj Geoü üztégzeuv auf das Gleiche hinaus. Als Objekt

des Raubmachens müsste dann die Herrschaft auf Erden, die Aner
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die Gesinnungs- und Handlungsweise eines Solchen aus, der

in selbstischer Ueberhebung nur tö éavtoſ oxozrei, denn das

eben liegt ja im Begriff des Raubens und des Räubers, sich

um Niemandes Wohl zu kümmern, sondern ausschliesslich, in

rücksichtsloser Selbstsucht den eigenen Vortheil zu suchen.

Was Christus auf diese selbstisch-räuberische Weise hätte er

streben können, wenn er gewollt hätte, das sagen die Worte:

tö eivat oa Geſ; sie müssen also über das, was er schon

hatte, die uogqj Geoö, noch etwas Höherhinausliegendes be

zeichnen, und diess kann nur die gottgleiche Herrscherwürde,

die absolute, vollkommen souveräne Majestät sein, wie sie eben

nur Gott zukommt, Niemanden sonst, auch nicht einmal dem

der Erscheinungsform nach ihm ebenbildlichen Sohn. Hier

nach enthalten diese Worte eine indirekte Bestätigung jenes

strengen Subordinatianismus, den wir wiederholt als durch

gängigen Zug der echt paulinischen Christologie bemerkt

haben. Der Sinn ist also: Der himmlische Christus war so

weit entfernt, sich in räuberischer Weise d. h. in selbstischer

Ueberhebung die gottgleiche Herrscherwürde und Souveränität

anmassen zu wollen, dass er vielmehr daran auch nicht ein

mal dachte; sondern das Gegentheil hievon that er: er ent

leerte sich (statt nach Mehrerem und Höherem zu begehren)

vielmehr auch noch dessen, was er (rechtmässiger Weise) be

sass (nehmlich der uogp. Geoö), und bewies eben damit seine

selbstlose Demuth, dass er die Gottesgestalt ablegend, Mensch-,

resp. Knechtsgestalt annahm. – Der Uebergang von der Prä

kennung der messianischen Königswürde seitens der Menschen betrachtet

werden. Der Sinn wäre: Christus wollte seine gottgleiche Macht nicht,

wie er ansich gekonnt hätte, als Mittel benutzen, um sich eine Stellung

zu usurpiren, die ihm zwar bestimmt war, aber die er nach Gottes Ab

sicht auf dem Wege der Erniedrigung und des Leidens erlangen

sollte. – Dieser Erklärung Meyer's folgte ich früher (s. den Aufsatz

über paul. Christologie in Hilgenfeld's Z. f. w. Th. 1871, S. 520 f),

hauptsächlich in der Voraussetzung, dass ägt ayuög nur = actio rapiendi

und nicht = res rapienda verstanden werden könne. Allein die Möglich

keit, ä9ztayuóg = ägztayu« zu verstehen, ist durch viele Analogieen

ausser Zweifel gestellt (cf. darüber Grimm, Z. f. w. Th. 1873, 38 f);

also fällt die Nothwendigkeit dieser Erklärung weg. Sie ist mir aber

besonders darum wieder unwahrscheinlich geworden, weil Paulus nach

seiner sonstigen Christologie Christo nicht wohl ein wirkliches svat to«

BEq zugeschrieben haben kann.
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existenz zum Erdenleben bestand hiernach negativ im Auf

geben der Gottesgestalt (éxévooev éavróv) und positiv im An

nehmen der „Knechtsgestalt“; diess ist der allgemeine Aus

druck für den Zustand der Erniedrigung, in den Christus ein

trat; er bezeichnet den Contrast zwischen der aufgegebenen

öóša des freien Gottessohnes und der angenommenen Niedrig

keit der irdisehen Erscheinung, die zum Wesen eines Gottes

sohnes so gar nicht passte. Wodurch aber dieser Uebergang

sich vollzog, sagt das Folgende: év öuotcóuatt ávOgtózrov

yevóuevog = „geboren werdend in Gestalt (Erscheinungsform)

von Menschen“, was sich erwies darin, dass er hinfort „er

funden wurde an Haltung wie ein Mensch“ (wie jeder andere

gewöhnliche Mensch). Die Worte: év öuouojuatu ávGgazrov

yevóuevog enthalten dasselbe, was Gal. 4, 4 mit yevóuevov éz

yvvatzóg und Röm. 8, 3 mit zréulag év öuotóuatt oagxög

äuagtiag ausgedrückt ist. Denn die Erscheinungsform (öuoiaoua)

von Menschen, der äussere habitus (oxua), der einen irdischen

Menschen darstellt, ist nach allgemein paulinischer Anschauungs

weise nichts anderes als das oöua tjg oagxóg, die materielle

oder irdische Leiblichkeit des ävGgozrog xoxög éx yig, welche

entgegengesetzt ist der pneumatischen Leiblichkeit (dem oöua

zuvevuatuxóv oder tjg öóšg 1 Cor. 15, 44. Phil. 3, 21)*). Die

Philipperstelle enthält sonach so wenig wie die beiden andern

*) Diese Deutung stimmt im Wesentlichen überein mit der von

Weiss, S. 426, und R. Schmidt, S. 163–179 gegebenen. Insbeson

dere stimme ich auch dem Urtheil des Letztern bei, dass man „sicher

kein Recht hat, die Ausdrucksweise des Philipperbriefs als eine auf dem

genuinen Standpunkt des Apostels unmögliche oder als eine solche zu

bezeichnen, die wesentlich über den Gehalt der Aussage 2 Cor. 8, 9

hinausgienge.“ – Aber ich verstehe dann nicht, warum diese mit der

genuin paulinischen Christologie wesentlich identische Aussage des

Philipperbriefs von jener getrennt und mit der des Colosserbriefs zu

sammengestellt wird, von welcher doch Schmidt selbst zugibt, dass

„hier die paulinische Denkweise allerdings eine Weiterentwickelung er

fahren habe.“ (S. 197.) Und wie reimt sich dieses ganz richtig be

obachtete Verhältniss zwischen der dogmatischen Christologie beider

Briefe zu der von Schmidt (wenn auch nicht entschieden) vertretenen

Annahme der Echtheit des Colosserbriefs, der, wenn echt, älter als der

Philipperbrief sein müsste?
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einen eigentlichen Doketismus im streng dogmatischen Sinn;

sie will nicht sagen, dass die menschliche Erscheinung Christi

ein leerer Schein gewesen sei, sondern diese bestand auch

nach unserer Stelle in dem echt menschlichen Leib aus irdi

scher odg§; nur dass diese sarkische Leiblichkeit bei Christo

blosse Erscheinungsform war, bloss das die Aussenseite (das

oxua, den ëFo ävögtoztog) konstituirende Element, nicht das

wesentliche und beherrschende Prinzip der ganzen Persönlich

keit, die vielmehr nach ihrer Erscheinung im Fleisch so gut

wie vorher zuveÜua war.

Hieraus erhellt, dass der im Fleische erschienene Sohn

Gottes oder der historische Jesus ganz dieselbe Persönlichkeit

ist, wie der zu sendende Sohn Gottes im Himmel. Weder ist

durch die „Sendung“ erst eine Persönlichkeit entstanden, die

vorher nicht war (die Sendung also eigentlich = Erweckung

oder Schöpfung); noch auch ist dadurch die himmlische Person

des Geistes Christus mit der irdischen Person des Davidssohnes

Jesus verbunden worden, so dass durch Vereinigung dieser

beiden Persönlichkeiten die historische Person des Messias

Jesus geworden wäre*). Wir haben ja vielmehr schon oben

aus 1 Cor. 8, 6 entnommen, dass der Präexistente, der mit

dem ganzen Namen des Historischen: „Jesus Christus“ be

zeichnet wird, auch mit diesem nach der ganzen Persönlichkeit

identisch sein müsse, also weder bloss eine virtuelle Persön

lichkeit, noch bloss die eine Hälfte der historischen Doppel

person Jesus-Christus. Auch in Röm. 1, 3 f. ist es die eine

Person des viög Geoi, welche nicht etwa in zwei Persön

lichkeiten zerspalten, sondern nur nach den beiden Mo

menten betrachtet wird, die an ihr wie an jeder menschlichen

Person zu unterscheiden sind: nach Fleisch und Geist. Bei

dieser völligen Identität des Subjekts kann nur die Existenz

form durch die Sendung eine andere geworden sein; an die

Stelle des oóua tjg öóšng ist das oöua rg oagxóg getreten.

Wie das zugegangen sei? ist eine unerlaubte Frage desswegen,

*) Jenes die Ansicht Beyschlag's, welche oben schon besprochen

wurde; dieses die Meinung Holsten 's (a. a. O. S. 423), auch von

Meyerhoff (Brief an die Colosser S. 66) vermuthungsweise ausge

sprochen.



152 Person Jesu Christi.

weil Paulus nirgends auf sie reflektirte und weil ihre Beant

wortung a priori unmöglich wäre. Nur eine Analogie lässt

sich aus dem Vorstellungskreise des Apostels vielleicht in der

Umwandlung der irdischen Leiber in die Auferstehungsleiber

finden: wie hiebei tö pôagtöv xai Ovytóv abgelegt und die

äpGaggia xai áGavaoia angelegt wird, so fand bei dem Ein

tritt des Präexistenten in das Fleisch das Umgekehrte statt –

beiderseits eine Wundermetamorphose, die jeder begrifflichen

Analyse sich entzieht. Zu bemerken ist aber noch, dass der

von Christo angenommene Fleischesleib nach Paulus aus

natürlicher Erzeugung hervorgegangen ist, denn nicht

nur deutet er eine übernatürliche Erzeugung nirgends an, son

dern er leugnet sie indirekt durch die Betonung der Davids

sohnschaft nach dem Fleisch, welche ja die natürliche Vater

schaft des Davididen Joseph voraussetzt. Auch konnte er an

einer übernatürlichen Erzeugung Jesu darum kein Interesse

haben, weil ihm die höhere Natur Christi nicht erst von der

wunderbaren Geburt, sondern schon von der himmlischen Prä

existenz aus gegeben und damit viel mehr sicher gestellt war

als durch jene; denn eine substantiell aus himmlischem Geist

bestehende Person ist doch weit höher gestellt als eine sub

stantiell irdische, nur durch Ursächlichkeit des göttlichen

Schöpfergeistes in's Leben gerufene Person. Letztere Ansicht

hat sich in judenchristlichen Kreisen erst in nachpaulinischer

Zeit und ohne Zweifel als Surrogat für die dort bedenklich

erscheinende paulinische Wendung der Christuslehre gebildet.–

Das ist also die „Menschwerdung“ nach paulinischer Anschau

ung: Annahme eines irdisch-menschlichen Fleischesleibs durch

die himmlisch-menschliche Person des präexistenten Gottes

sohnes Jesu Christi. Dabei bleiben alle jene Fragen der

späteren Dogmatik nach der Art und Weise der Verbindung

von „göttlicher und menschlicher Natur“ noch völlig ausser

halb des Gesichtskreises; ja nicht einmal die nächstliegende

Frage, welche auch geschichtlich den eigentlichen Anstoss zur

christologischen Lehrbildung gegeben hat: ob Jesus Christus

eine menschliche Seele gehabt habe? lässt sich vom

Standpunkt der paulinischen Christologie aus beantworten.

Man wird nicht über jene Antinomie hinauskommen, dass

einerseits das präexistente Geistwesen, das die Ichheit konsti
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tuirende Lebensprinzip, der Träger der Persönlichkeit war,

neben welchem nicht noch ein zweites, erst von der Geburt

an gewordenes Lebensprinzip, eine irdisch-menschliche Seele,

koexistiren konnte, ohne die Einheit des Personlebens zu zer

sprengen*); dass aber andererseits doch auch die angenommene

odgš nicht todte Materie, sondern schon als organisirter Leib

auch beseelter Leib sein musste.

Hiemit hängt schliesslich noch die Frage nach der

Sündlosigkeit Christi enge zusammen. Auch hiebei

stossen wir auf eine in letzter Instanz unlösliche Antinomie.

Vermöge des zuveÜua äyucooövyg, das seine Persönlichkeit kon

stituirte (Röm. 1, 4), war Christus frei von persönlicher

Sünde, und zwar nicht bloss von Sündenhandlung, sondern

überhaupt von jeder persönlichen, auch inneren Erfahrung der

Sünde als seiner eigenen, er war äuagtiav u yvoüg 2 Cor.

5, 21. Nichtsdestoweniger hatte auch er nach der Fleisches

seite oder nach seinem ëFoävOgozrog Theil an dem allgemein

menschlichen Sündenprinzip, denn er hatte zum Stoff seines

Leibes die gleiche o àg F á ua gt i ag, wie die andern

Menschen alle. Diess bestreiten nun freilich die meisten

Exegeten noch immer, indem sie die entscheidende Stelle

Röm. 8, 3: év öuotcóuatu oagxög äuagtiag so deuten: Christus

sei nur in einer „Aehnlichkeit des Sündenfleisches“ erschienen,

nehmlich in einem Leib, der dem der Andern darin zwar

ähnlich war, dass er aus Fleisch bestand, darin aber ungleich,

dass sein Fleisch nicht, wie das aller Andern, ein Sünden

fleisch, Sitz und Prinzip des sündigen, weil geistwidrigen

ézrt Gvueiv gewesen sei. Aber diess ist ein offenbares Miss

verständniss, in welchem zwei Fehler stecken: einmal eine

falsche Uebersetzung von öuoioua und dann eine unzulässige

Scheidung der Begriffe oägš und äuagtiag. Was das erste

betrifft, so ist wohl unzweifelhaft, dass, wenn es bloss hiesse:

év öuota uatt oagxóg, Niemand ein Bedenken trüge, einfach zu

übersetzen: in Fleischesgestalt = in einer Gestalt, Erschei

nungsform, welche die alles menschlichen Fleisches war und

selbst aus Fleisch bestand. So heisst ja auch év öuouajuatu

*) cf. Zeller, über neutestam. Christologie, in Theol. Jahrb. 1842,

H. 1.
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ävGgazrov Phil. 2, 7 diejenige Gestalt oder Erscheinungsform,

wie sie allen Menschen eigen ist, und bezeichnet nicht etwa

eine blosse Aehnlichkeit (was rundweg doketisch wäre), son

dern die volle Gleichheit der Erscheinung mit allen Menschen.

Auch sonst überall*) bezeichnet öuoioua, wenn es abstrakt

gebraucht ist, den Begriff der Gleichheit, also das Verhält

niss positiver Congruenz und gerade nicht die Inkongruenz

der Verglichenen; wo es konkret ist, die Erscheinung,

Gestalt, Bild, Form, in welcher ein Wesen sinnlich wahrnehm

bar wird. Wie sollte nun hier auf einmal das Wort dazu

kommen, gerade die Ungleichheit zwischen der odg§ Christi

und der gewöhnlichen oögš äuagtiag auszudrücken? Auch

hier vielmehr heisst es nothwendig entweder „die Gleichheit“

(abstr.) oder, was mir einfacher scheint, „die Gestalt“ (concr)

und oagxög äuagtiag bezeichnet dann den Stoff, aus welchem

die menschliche Gestalt Christi, wie die aller Menschen, be

stand. Dass aber auch diese beiden Begriffe untrennbar zu

sammengehören, dass die äuagtia nicht eine bloss accidentielle,

sondern eine substantielle Eigenschaft der océg§ ist, diese ohne

sie also gar nicht mehr wirkliche, sondern bloss noch schein

bare odg§ wäre, wurde in der paulinischen Anthropologie

(Cap. 1) dargethan. Endlich ist daran zu erinnern, dass nach

dem ganzen Zusammenhang der Stelle und überhaupt des

Abschnitts Röm. 6–8 das Vorhandensein von äuagtia in der

odgš Christi so sehr logisches Postulat ist, dass mit dessen

Leugnung die ganze Argumentation des Abschnitts zerstört

und die eigenthümliche Lehre des Paulus von der Aufhebung

der Sündenmacht im Fleisch durch Christi Tod ihrer Basis

beraubt wäre (s. voriges Cap). – Sonach dürfte es als ein

von allen Seiten aus sich bestätigendes Ergebniss zu betrachten

sein, dass nach Paulus auch Christi Fleisch ein Sündenfleisch

war, Sitz und Prinzip der sündigen ézrt Gvuia, die daher in

*) cf, hiezu meinen Aufsatz in Hilgenfeld's Zeitschr. 1871, S. 523 ff.

und Overbeck, ebendas. 1869, S. 200 ff. und besonders Holsten, der

zuerst (in seiner Abhandlung über die Bedeutung des Wortes 2ägE)

mit entscheidenden Gründen die richtige Deutung unserer Stelle gab.

Seiner Erklärung haben sich auch Hausrath und Lüdemann an

geschlossen.
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seinem Tode prinzipiell ertödtet werden konnte. Aber die

êzrt Gvuia der océg§ war für den paulinischen Christus nicht

auch, wie bei gewöhnlichen Menschen, die seines persönlichen

Ich; denn sein Ich war ja nicht blosse lºvy Löoa, die unter

der Determination der ocgš steht, sondern es war zwveöua

äytooövyg, welchem alles sarkische ézrt Gvueiv ganz fremd ist.

Weil Christus nicht ävGgtozrog livxuxóg, sondern von Anfang

ävôgozrog ztvevuattxóg, nicht éx yig xoixög, sondern é§ oögavoi

war, darum blieb er trotz seiner oäg§ äuagtiag doch persönlich

ein äuagtiav u; yvoüg.

Nur freilich erhebt sich hier für unser Denken die un

lösliche Frage: was wir denn als das Subjekt zu der äuagtia

des Fleisches Christi uns denken sollen, wenn es nicht sein

Ich, die Seele als Trägerin der einheitlichen Persönlichkeit

war ? oder wie denn die odg§ rein als solche, ganz abgetrennt

von dem persönlichen Lebensprinzip, dem sie zum Organ dient,

äuagtia haben könne? Oder wie ein konkretes Ich in einem

Fleischesleben wohnen könne, ohne dasselbe als sein eigenes

Leben wenigstens soweit zu empfinden, dass es dessen ézrt

Gvueiv als sein eigenes erfährt? Und diess führt weiter zu

rück zu der Frage, wie es überhaupt möglich sei, dass ein

persönlicher Geist als solcher in leibliche Geburt eingehe, so

dass das menschlich erzeugte und geborne Individuum das

selbe konkrete Subjekt wäre, welches vorher als reiner Geist

subsistirte, und dass der individuelle Leib also nicht die Basis

eines erst werdenden individuellen Geistes, sondern die Hülle

eines von Anfang schon fertigen und ihm nur von aussen ein

gegossenen Geistes bildete ?

Es ist leicht zu bemerken, dass diese unserer heutigen

Psychologie undenkbar erscheinenden Vorstellungen die Ver

suchung für gewisse Exegeten bildeten, den Anstoss dadurch

zu heben, dass sie die Identität des irdischen und des prä

existenten Subjekts fallen liessen, letzteres zu einem unpersön

lichen Prinzip machten und die Persönlichkeit des historischen

Christus erst mit dessen zeitlicher Geburt beginnen liessen.

So wenig diess, wie wir sahen, exegetisch berechtigt ist, so ist

es doch unzweifelhaft eine richtige Ahnung davon, was wir

als die Idee der paulinischen Christuslehre zu betrachten

haben; nur dass, wenn man einmal aus der Vorstellung die
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Idee ausscheidet, diess auch rein und vollständig vollzogen

werden muss, statt, wie jene Exegeten meist thun, auf halbem

Wege stehen zu bleiben. Die Schwierigkeiten der paulinischen

Christologie (in welcher übrigens die ganze kirchliche Christo

logie der Folgezeit schon in nuce enthalten ist) lassen sich

allerdings darauf zurückführen, dass in ihr ein ideales unzeit

liches Prinzip mit einem empirischen zeitlich gewordenen In

dividuum unmittelbar identisch gesetzt ist. Dass Paulus

überhaupt über das empirische Individuum des Menschen

Jesus hinausgieng und ein absolutes geistiges Prinzip zur

Hauptsache in der Christologie machte, war das Eigenthüm

liche und Originelle seiner Christuslehre, wodurch er kaum

weniger als durch seine Lehre von Gesetz und Glauben die

Schranken der judaistischen Auffassung des Christenthums

durchbrochen und demselben seinen absoluten geistigen Cha

rakter gesichert hat. Denn dieses ideale Prinzip der Christus

persönlichkeit war ihm, wie wir sahen, nichts anderes als der

Geistesmensch, das vollkommene göttliche Ebenbild und mensch

liche Urbild, das Bild des Gottessohnes, zu dessen Verwirk

lichung die Menschen als potentielle Gotteskinder von Ewig

keit bestimmt waren und dessen Verwirklichung in der Mensch

heit prinzipiell begonnen hat in dem historischen Jesus Christus

als dem „Erstgebornen unter vielen Brüdern“ (Röm. 8, 29).

Das ist jener Sohn Gottes, welchen Gott in ihm geoffenbart

hat, dass er ihn verkündigen solle unter den Heiden (Gal.

1, 16); dessen gottebenbildliche Herrlichkeit erkannt wird,

wenn Gott den Lichtstrahl des Evangeliums erleuchtend in

unsere Herzen strahlen lässt (2 Cor. 4, 4–6), in dessen Bild

wir selbst umgewandelt werden, indem wir Geist von seinem

Geist werden (2 Cor. 3, 18), ja der selber in uns, den Geistes

menschen, wohnt und unseres Geistes Leben ist (Röm. 8, 10.

Phil. 1, 21. Gal. 2, 20), den immer völliger in praktischer Er

kenntniss zu gewinnen, zu ergreifen und in ihm erfunden zu

werden, des Christen höchstes Begehren ist (Phil. 3, 8 ff.).

Kurz, jenes ideale Prinzip der Gottessohnschaft, der ewige

Gottessohn, der Herr, welcher der Geist ist, – diess bildete

das absolute Glaubensobjekt für Paulus, mit welchem sein sub

jektives Geistesleben (eben desswegen, weil es ein absolutes,

geistiges Objekt ist) zur vollen mystischen Lebensgemeinschaft
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sich verbinden konnte. So hängt diese höhere Christologie

wesentlich zusammen mit der mystischen Tiefe und idealen

Kraft des paulinischen Glaubens. Aber diess ist nur die eine

Seite. Die andere besteht darin, dass dieses ideale Prinzip

für die Anschauungsweise des Apostels stets unmittelbar zu

sammenfällt mit der empirischen Person des historischen Er

lösers Jesus von Nazareth. In diesem, speciell in dessen Tod,

sah er die geschichtliche Ursache seines eigenen Erlöstseins,

die Quelle seines eigenen Kindschaftsgeistes; auf ihn also

koncentrirten sich alle seine Gefühle dankbarer Liebe und

Pietät (Gal. 2, 20. 2 Cor. 5, 14). Dadurch geschah es und

musste es fast unvermeidlich geschehen, dass der geschicht

liche Heilsmittler zum absoluten Heilsobjekt, die vermittelnde

Ursache des kindschaftlichen Bewusstseins zum absoluten

Prinzip (wirksamen Ideal) der Gotteskindschaft selbst wurde,

die absolute religiöse Idee also mit der individuellen Erschei

nung ihres bahnbrechenden Trägers zum absoluten und

zugleich doch individuell bestimmten und anschaulichen

Ideal verschmolz. Und wie unvermeidlich, so folgenreich

war diese Combination; das historisch-individuelle Element,

das in der Liebesthat am Kreuze gipfelt, gab dem Christus

bilde der Gemeinde seine lebensvollen anschaulichen Züge,

seine warme, zum Herzen sprechende Färbung, die Kraft, das

Gemüth zu ergreifen und zu fesseln; aber dass dieses zum

Herzen sprechende Bild zum Inbegriff der absoluten Wahr

heit, zur leibhaftigen Erscheinung der Fülle der Gottheit, zur

unbedingten Quelle aller religiösen und sittlichen Befriedigung,

kurz zum absoluten Heilsobjekt und Glaubensgrund der Ge

meinde wurde, das war doch erst möglich durch Erhebung des

Individuellen und Zeitlichen in's Ideelle und Ewige, durch

Identifikation der geschichtlichen Person mit dem absoluten

Prinzip der Gottessohnschaft. Diese Identifikation, wie sie

aus dem religiösen Geiste des Paulus nothwendig entsprang,

so wird sie auch immer für das religiöse Leben der Gemeinde

unentbehrlich sein; denn dieses bedarf eben jener beiden

Momente ihres Glaubensobjekts, der unbeschränkten geistigen

Idealität und der individuell bestimmten und gemüthlich an

sprechenden Anschaulichkeit gleichermassen. Und für die

unmittelbare Anschauung des praktischen Glaubens und
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des Gemeindegottesdienstes vertragen sich auch jene beiden

Momente jederzeit ganz vortrefflich, um so leichter, je

weniger sich in die Unmittelbarkeit des religiösen Fühlens

und Schauens die Vermittelungen der Reflexion einmischen,

sei es der orthodox-apologetischen oder der rationalistisch-auf

klärenden. Denn freilich, sobald das Denken anfängt, auf die

einzelnen Prädikate des so entstandenen, aus empirisch-indi

viduellen und ideell-absoluten Elementen zusammengewachsenen

Christusbildes bestimmter und genauer zu reflektiren, dann

kann es nicht anders geschehen, als dass die Heterogeneität

beider Elemente, ihre Unverträglichkeit in einem und dem

selben Subjekt zum Bewusstsein kommt. Gewöhnlich sucht

dann der Verstand entweder die eine oder andere Seite zurück

zudrängen, um logische Widerspruchslosigkeit herzustellen.

Aber alle diese auf dem Reflexionsstandpunkt gemachten Ver

mittelungsversuche scheitern an der Grundvoraussetzung und

treiben das Denken weiter und weiter, bis es in der Genesis

der ganzen Christuslehre die Lösung des Räthsels gefun

den hat.

Hieraus erklären sich dann einfach alle einzelnen Punkte

dieser Christologie. Ist einmal der historische Erlöser identi

ficirt mit der Idee des gottebenbildlichen und gotteskindschaft

lichen Menschen, die zwar in der Zeit sich verwirklicht,

aber an sich zeitlos ist: so muss jene konkrete Persönlichkeit

die Ewigkeit dieser Idee theilen, muss also vor ihrem ge

schichtlich irdischen Dasein schon ein zeitloses Dasein in über

irdischen Regionen gehabt haben oder präexistent gewesen

und vom Himmel herab auf die Erde gekommen sein. Und

wie jene Idee sich zwar erst im geschichtlichen Leben der

Menschheit verwirklichen konnte, aber doch schon von An

fang der menschlichen Natur als reelle Potenz und als der

wirksame Grund ihres Menschseins einwohnte: so muss auch

die konkrete Hypostase derselben, Christus, nicht bloss der

geschichtliche Mittler der geistigen Neuschöpfung, sondern

auch schon der uranfängliche Mittler der natürlichen Welt

schöpfung gewesen sein. Ist ferner der historische Christus

nur die zeitliche Erscheinung jenes präexistenten Ideals, so

versteht es sich ganz von selbst, dass ihm absolute Sündlosig
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keit zukommt, denn diese gehört ja zum Begriff des Ideals;

die Lehre von der Sündlosigkeit Christi ist sonach eine

einfache Consequenz des christologischen Dogmas, ge

hört eben desswegen in die Dogmatik und nicht in die Ge

schichte. Aber eben hier zeigt sich nun auch, dass die

heterogenen Elemente, aus welchen die Christologie zusam

mengewachsen ist, nicht zur wirklichen Einheit einer Per

son zusammengehen können: Christo als dem hypostasirten

Ideal des Geistesmenschen kommt absolute Sündlosigkeit

zu, Christo als dem im Fleische lebenden empirischen Men

schen kommt die vom Wesen alles Fleisches unabtrennliche

Sündhaftigkeit zu; beides sind einfach widersprechende Prä

dikate, die sich von demselben einheitlichen Subjekt nicht

prädiciren lassen.

Noch auf einem andern Punkt zeigt sich das Auseinander

klaffen der beiden Elemente der Christologie gerade auf dem

Anfangsstadium der paulinischen Lehrbildung recht augen

fällig. Sofern man den historischen Jesus zum Ausgangspunkt

der Betrachtung nahm, so erschien seine Auferstehung als der

Uebergang in das rein geistige Dasein, sonach als Verwirk

lichung des Wesens eines Gottessohnes und urbildlichen Men

schen; daher denn Paulus nicht nur wiederholt die Gottessohn

schaft Christi an seine Auferstehung knüpft, sondern auch als

das Urbild für den Christen fast immer den Auferstandenen

hinstellt (cf. Röm. 6, 4. 10 f. 2 Cor. 4, 10f. Col. 3, 1 ff.). So

fern hingegen der historische Jesus als die Erscheinung des

ewigen präexistenten Christus betrachtet wird, hatte er nicht

mehr erst durch die Auferstehung das zu werden, was er ja

schon vorher, ehe er im Fleische erschien, gewesen war; von

hier aus könnte also die Auferstehung nicht mehr (wie es noch

Röm. 1, 4 geschieht) als Einsetzung in den Vollbesitz der

Gottessohnschaft, sondern nur als einfache Rückkehr zu der

längst besessenen und nur episodisch abgelegten öóša des

Gottessohnes betrachtet werden. Diess ist die nothwendige

Consequenz der Präexistenzlehre, wie wir sie auch in der

johanneischen Christologie schon ganz bestimmt gezogen sehen.

Da bei Paulus diese Consequenz noch fehlt, so erblicken wir

hier das Christusdogma auf dem Stadium seiner Entwickelung,
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wo zwar die höhere Christologie in der Hypostase eines

ewigen Gottessohnes schon aus der historischen sich heraus

bildet, aber noch nicht auf diese zurückwirkt. Das historische

und das ideale Element sind in der paulinischen Christologie

erstmals zwar verknüpft, aber noch so wenig unter sich

vermittelt, dass man sie noch allenthalben auseinanderklaffen

sieht.



Viertes Capitel.

Die Rechtfertigung durch den Glauben.

Damit, dass Paulus das Heilsobjekt in Christo einheitlich

konzentrirt sieht, wird ihm auch die Heilsaneignung zum ein

heitlichen Akte des Glaubens, welcher als Hingabe des Her

zens an Christum das in ihm gegebene Heil nach allen seinen

Momenten zu eigen bekommt. Sofern Christus nun vor Allem

der Versöhnungsmittler ist, wird der Glaube an ihn zunächst

Aneignung der versöhnenden Liebe Gottes: er rechtfertigt den

Sünder und versetzt ihn in den Stand der Kindschaft, wo er

nicht mehr Gegenstand des Zornes (der Strafgerechtigkeit),

sondern der Liebe Gottes ist. Aber wie Christus als Sohn

Gottes zugleich Abbild des heiligen Gottes und selbst das hei

lige zuveÜua ist, so versetzt der Glaube an ihn zugleich in

die Gemeinschaft seines heiligen zuveÜua-Lebens, begründet

also damit im Menschen, der bisher fleischlich war, ein neues

Leben im Geist, worin sich das Urbild des Gottessohnes real

abbildlich darstellt als neues sittliches Personleben. So ist

der Glaube die einheitliche Wurzel sowohl für die Umwand

lung des objektiven Verhältnisses des Menschen zu Gott –

in der Rechtfertigung und Kindschaft, als für die Erneuerung

des subjektiven menschlichen Personlebens – in der Heili

gung; aber das eine wie das andere ist der Glaube nicht als

abstrakt menschlicher Akt oder subjektiv menschliche Gesin

nung, sondern als ein Ergreifen Christi, als Akt der Einigung

des menschlichen Herzens mit dem in Christo geoffenbarten

göttlichen Gnadenwillen.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 11
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Der Glaube.

Den Begriff desselben hat Paulus nirgends ausdrücklich

auseinandergesetzt; ohne Zweifel desswegen nicht, weil der ur

sprüngliche Sinn, in dem er die Worte zwtoteüeuv, zriotug braucht,

gar kein specifischer, sondern eben der ganz gewöhnliche war.

1 Cor. 11, 18: xai uégog tu ztuoteio, Röm. 6, 8: ztuoteöouev,

ött xai ovLjoouev, 10, 9: ëäv ztuoteöoyg év t zagöig oov, ört

é Geög airöv jºyeugev ëx vexgöv, ocoGjoy; in diesen Stellen

heisst zttoteüeuv offenbar nichts anderes als glauben = für

wahrhalten, überzeugt sein von etwas, und zwar aus

Gründen, die nicht logisch zwingender Art sind, denn dann

wäre die Ueberzeugung nicht mehr glauben, sondern einfach:

wissen. In diesem Sinn steht „glauben“ namentlich von sol

cher Ueberzeugung, die nicht auf sinnlicher Wahrnehmung be

ruht, ja die den Augenschein, die gewöhnliche sinnenfällige

Erfahrung geradezu wider sich hat; 2 Cor. 5, 7: öu& zwiotecog

yèg zregtzratoÜuev, oö ölä etöovg = unser Wandel im Leibe

ist darum ein Fernesein vom Herrn, weil er sich nur erst im

Gebiete des Glaubens, nicht der sichtbaren Erscheinung und

Wirklichkeit bewegt (im Gebiete des Ideellen, nicht des

Reellen)*). Ebenso wird Röm. 4, 18 ff. von Abraham gerühmt,

dass er zrag éztiöa ézt éztióu àztiotevoev, dass er aller son

stigen Erfahrung zum Trotz nicht zweifelte an der Verheis

sung Gottes, sondern Gott die Ehre gab und stark war im

Glauben und die feste Zuversicht hatte (ztygopogy Geig), dass

Gott, was er versprochen, auch zu thun mächtig sei, wie sehr

es nach sonstiger Erfahrung unmöglich schien. Nach diesen

Stellen ist auch der paulinische Glaube, wie der des Hebräer

briefs (11, 1), ein Ueberzeugtsein vom Uebersinnlichen ohne

die oder entgegen der sinnlichen Erfahrung. Allein bei dieser

*) Diese Deutung ist die dem Zusammenhang allein entsprechende

und den Worten durchaus angemessene. Das oöztsgutaroÜusv Ötá stöovs

bezeichnet eben den Mangel, der unserm Leibesleben noch anhaftet

und es zu einem Exómusiv ázrö toö zvglov macht und den Wunsch des

šzónujoat Äx roÜ odóuarog nahelegt. Diess wird von denen übersehen,

welche Öté soovg fassen wollen = unter dem Prinzip des blossen

äussern Scheins, der trügenden Erscheinungswelt.
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Allgemeinheit bleibt der paulinische Begriff nicht stehen; schon

die letzte Stelle zeigt, dass er sein eigentliches Objekt in Gott

hat, näher in dessen Heilsoffenbarung, sei es Verheissung oder

Heilsthat. Der Glaube Abraham's bestand nach Röm. 4, 3

darin, dass er ézriotevoe tſ Geg d. h. Gott Glauben

schenkte, das Vertrauen zu Gott hatte, derselbe könne

und werde sein Wort wahr machen; und eben insofern, als.

dieser Vertrauensakt Gott gegenüber, war er ein öoövat öóFav

beſ (v. 20). Wie überall, wo wir „einem etwas glauben“,

der Grund unseres Ueberzeugtseins in dem Vertrauen zum

Gewährsmann liegt, dieses aber ein ethischer Akt persönlicher

Achtung und gemüthlichen Zutrauens zu der Wahrhaftigkeit

des Andern ist, ganz ebenso ist nach der Grundstelle Röm. 4

der religiöse Glaube ein Fürwahrhalten ohne logische

Gründe aber aus dem ethischen Grund des Ver

trauens auf Gott, des Zutrauens zu Gottes Wahr

haftigkeit, Macht und Treue, worin eben die schuldige

Achtung gegen Gott, das „ihm die Ehre geben“ – also die

religiöse Grundstimmung liegt. – Wesentlich denselben Sinn,

wie dieses zwuote euv Geg hat auch die Wendung zw. eig oder

ézti Geóv Röm. 10, 14. 4, 5. 24, es heisst: Vertrauen haben

(resp.fassen) in Beziehung auf Gott, m. a. W.: glauben an Gott.

Diesem religiösen Glauben ist nun der specifisch christ

liche oder rechtfertigende Glaube wesentlich identisch nach der

psychologischen Form und analog nach dem Objekt, wie diess

Paulus Röm. 4 unzweideutig lehrt. Wie der Abrahamsglaube

eine zweifellose Zuversicht auf die dem Augenschein wider

sprechende göttliche Verheissung war, so ist der christliche

Glaube ein „Vertrauen in Beziehung auf den Gott,

der Christum von den Todten auf erweckt hat“ und

„ der den Gottlosen rechtfertigt“ Röm. 4, 24. 5, d. h.

einmal: ein vertrauensvolles Fürwahrhalten dessen, dass Gott

Christum von den Todten erweckt, also eine analoge wunder

bare Manifestation seines Gnadenwillens vollbracht habe, wie

das Geschehenwerden einer solchen Gegenstand von Abraham's

Zuversicht war; sodann: vertrauensvolle Annahme dessen, dass

der in jenem Wunderakt dokumentirte Gnadenwille Gottes

sich fortan erfüllen werde an jedem gläubigen Sünder in der

ebenfalls paradoxen That der Rechtfertigung des Gottlosen.

11 #
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Von diesen ganz klaren Stellen aus ist es unzweifelhaft,

worin dem Paulus die zwiozug XgtovoC, das zwuoteüeuv eig Xgt

otóv bestanden habe. Es ist der Glaube an Christum im Sinn

von: Vertrauen auf den in Christo geoffenbarten Gna

denwillen Gottes, auf die durch Christum vermittelte

Gerechtigkeit von Gott (Röm. 3, 22–26. Gal. 2, 16f).

Christus ist allerdings das Objekt des Glaubens nicht im sel

ben Sinn, wie Gott; er ist es nicht, dem Glauben, Ver

trauen geschenkt wird, an dessen Person sich das Zutrauen

knüpft; denn nirgends redet Paulus von einem zwuoteüetv

Xgtorſ, wie er von ztuoteüeuv Gef redet. Sondern er ist Objekt

des Glaubens insofern, als in ihm, speciell seinem Tod und

seiner Auferstehung, der Gnadenwille Gottes, dieses eigentliche

Objekt des religiösen Vertrauens, zur Offenbarung gekommen

ist. Er ist Objekt des Glaubens nur, sofern er (d. h. sein

Tod und seine Auferstehung) Stützpunkt und Vermitt

lung des specifisch christlichen Gottesglaubens, des

Vertrauens auf den geschichtlich geoffenbarten Gnadenwillen

Gottes ist. Sofern nun dieser Christusglaube zunächst auf ge

schichtliche Dinge (Christi Tod und Auferstehung) geht, ist er

unleugbar ein theoretischer Akt des Fürwahrhaltens, ein

Ueberzeugtsein von der Wirklichkeit der Auferstehung Christi,

auf welcher dem Paulus die Bedeutung des Todes Jesu als

eines messianischen Sühnopfers und damit die Wahrheit des

Gnadenwillens Gottes ruhte. Diess liegt nicht nur in der ein

fachen Consequenz der ganzen paulinischen Erlösungslehre,

sondern Paulus sagt es auch selber mit grösstem Nachdruck,

dass ihm diess Fürwahrhalten der Geschichtlichkeit des Aufer

stehungswunders ein integrirender Theil seines Glaubensbe

griffs sei; „ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube

eitel, so seid ihr noch in euren Sünden“ 1 Cor. 15, 17; „so

Du in Deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesum von den

Todten erweckt habe, so wirst Du gerettet werden“ Röm. 10, 9.

Um diese dem Paulus eigenthümliche Betonung der Aufer

weckung Christi als des specifischen christlichen Glaubensob

jekts recht zu verstehen, werden wir uns zu erinnern haben,

dass der Christusglaube des Paulus selbst eben diesen Aus

gangspunkt hatte: die Vergewisserung von dem Leben des Ge

kreuzigten mittelst der Vision. Anders war diess bei den un
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mittelbaren Jüngern Jesu, deren Glaube von dem Vertrauen

zu der Persönlichkeit Jesu ausgegangen war; anders auch bei

der johanneischen Theologie, für welche die Auferstehung nur

eine der mannigfachen Manifestationen war, in welchen das

Dasein des Logos in Jesu sich nach aussen dokumentirte; nicht

auf jenes einzelne Faktum kann sich daher der johanneische

Glaube beziehen, sondern nur auf das Allgemeine der Gottes

sohnschaft Jesu (Joh. 20, 31). Dass aber auch bei Paulus der

Glaube des Christen die Auferstehung Christi nicht eben bloss

als ein äusserlich Geschehenes zum Gegenstand hat und also

auch nicht bloss theoretischer Akt des Fürwahrhaltens ist, er

gibt sich schon aus der letztgenannten Stelle Röm. 10, 9 f.:

xagöig ztuoteüetat, ëäv ztuoteüoºg &v txagöig oov. Ist es das

Herz, dieser Sitz des Empfindungslebens, in welchem und mit

welchem geglaubt werden soll, so ist der Glaube ja selbst auch

Sache der Empfindung, eine Bestimmtheit des Gemüthes,

wie eben das „Vertrauen“ im oben entwickelten Sinne diess

ist. Und wenn diesem Herzensglauben das Bekenntniss zu

Christo als dem „Herrn“ entspricht (ibid.: ëävöuooyjoyg év

tº otóuati oov xüguov 'Iyooöv), so ist der Glaube die innere

Anerkennung Christi als des Herrn, also eine Unterwerfung

des Willens unter Christi Herrschaft. Daher kann der Glaube

auch als ein Gehorsam sakt dargestellt werden, ibid. v. 16:

Öztaxoietv tº ebayye.ip als Wechselbegriff für zttoveüety, und

v. 3: Öztotayjvat tj öuxatooévy voö Geoö als Gegensatz zu

ziv iöiav öuxatooüvyv Lyteiv; ebenso 2 Cor. 10, 5: Öztaxo

XgtovoÖ, unter welche alles der evangelischen Gotteserkennt

niss widersprechende menschliche Raisonnement (hier speciell

die judaistische Dialektik) gefangen genommen werden soll.

Ganz denselben Sinn hat die Öztaxo ztiotecog Röm. 1, 5, wo

zriorecog zwar nicht Gen. subj., sondern obj. ist und das christ

liche Glaubensprinzip bezeichnet, dem die Heiden unterthan

werden sollen durch Pauli Predigt, aber dieses „dem Glau

bensprinzip unterthan werden“ ist ja doch nur ein anderer

Name für „gläubig werden“, und sonach ist auch hier das

ztuoteüety als ein Akt der özraxoſ bezeichnet. Aber in welchem

Sinn heisst der paulinische Glaube „Gehorsam“? Nicht etwa

als sittlich gute Gesinnung, als Vorsatz und Bestreben, Gottes

Willen zu erfüllen, als prinzipielle Gesetzeserfüllung. Diess
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würde den paulinischen Begriff des rechtfertigenden Glaubens

völlig verkehren, sosehr auch nicht bloss neuere Theologen,

sondern (wie wir später sehen werden) schon die ältesten Pau

liner dem Begriff diese moralische Wendung gegeben haben.

Sondern „Gehorsamsakt“ ist der paulinische Glaube ausschliess

lich im religiösen Sinn, nämlich als der Selbstbestimmungsakt,

auf alles Eigene, sofern es sich dem göttlichen Gnadenwillen

entgegenstellen und einen Selbstruhm begründen möchte –

seien es natürliche Vorzüge oder sittliche Leistungen und An

sprüche oder auch ererbte Meinungen und demSelbstgefühlschmei

chelnde Vorurtheile – zu verzichten und ganz dem göttlichen

Gnadenwillen sich hinzugeben; er bildet so den Gegensatz zu

dem tv ióiav ötzatooévyv Lyteiv (Röm. 10, 3) oder év oagxi

zteztot Gévat (Phil 3, 4) und ist also eben der tiefdemüthige

Sinn, der nichts aus sichselbst haben und sein, Alles vielmehr von

Gott aus empfangen will, und der lieber alle eigenen Vorzüge

für Schaden und Unrath achten mag, um statt ihrer Christum

und damit die Gerechtigkeit von Gott zu erlangen (Phil. 3,

7 ff.). In dieser unbedingten Hingabe des ganzen Menschen

an Gott ist der Glaube allerdings die völligste Erfüllung des

göttlichen Willens, aber wohlverstanden nicht (zunächst) des

fordernden Gesetzeswillens, sondern des gebenden Gnadenwil

lens, des Willens, welcher gerade an die Stelle der alten Ge

setzesökonomie mit ihren Forderungen und Leistungen die neue

Gnadenökonomie mit ihrer Gnadengabe gesetzt hat und nun

diesem neuen religiösen Prinzip gegenüber nichts anderes vom

Menschen verlangt, als das ihm entsprechende Verhalten: ver

trauensvolle Annahme der von Gott dargebotenen Gnadengabe.

Diess ist etwas von sittlich guter Gesinnung, von prinzipiellem

Wollen des Guten im sittlichen Leben specifisch verschiede

nes, denn es zielt gar nicht auf das Thun ab, sondern auf das

Empfangen, gar nicht auf sittliche Vervollkommnung, weder

- der eigenen Person noch der Welt, sondern auf religiöse Be

friedigung, auf Richtigstellung des Verhältnisses Gottes zum

menschlichen Herzen und daraus zu erwartende Beseligung

des letztern; kurz: es ist die Grundstimmung des religiösen

Gemüths, nicht die Grundgesinnung des sittlichen Willens.

Diess ist für das richtige Verständniss des paulinischen Recht

fertigungsbegriffs wohl im Auge zu behalten.
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Hiemit stimmt überein, was Paulus über die Ent

stehung des Glaubens andeutet. Vermöge der Geschicht

lichkeit des Glaubensobjektes kann der Glaube nur entstehen

é § áx 0 g Röm. 10, 17: aus der gehörten Verkündigung des

Evangeliums. Er ist insofern an menschliche Ueberlie

ferung gebunden (tóg áxoéoovou xogig xygöooovtog; ibid.

v. 14), wie denn der Apostel selbst in seiner evangelischen

Predigt zuvörderst überliefert hat, was er selbst (von Men

schen) überkommen hatte: die Thatsachen des Todes, Begräb

nisses, der Auferstehung und der Erscheinungen Christi (1 Cor.

15, 3 ff.). Ja von dieser Seite betrachtet, enthält der Glaube

auch ein gewisses Vertrauen zu der Wahrhaftigkeit und Zu

verlässigkeit der das Evangelium überliefernden Menschen als

der „Zeugen Gottes“, welche durch den Unglauben an ihr Zeug

niss als „falsche Zeugen“ hingestellt würden (ibid. v. 15).

Darum ist aber doch der Glaube keineswegs auf Menschenwort

begründet, sowenig als in seinem Objekt das Geschichtliche

als solches die Hauptsache bildet; sondern wie dieses nur die

zeitliche Form ist, in welcher der göttliche Gnadenwille den

Menschen zur Erscheinung kommt, so ist auch, was den Glau

ben wirkt, nicht das menschliche Wort der geschichtlichen

Kundmachung, sondern das in diesem vermittelte Gottes wort.

Der öyog äxog will aufgenommen sein nicht als öyog áv

Bglöztov, sondern xaGaög éottv ályGóg, als öyog Geoü1 Thess.

2, 13. Insbesondre der von Paulus verkündigte dyog voö

otavgoö ist zwar den Juden ein Aergerniss und den Griechen

eine Thorheit, den Berufenen aber (die durch Gottes Rath

schluss zum Glauben und Seligwerden bestimmt und durch

die evangelische Predigt dazu faktisch berufen sind) ist er

Geoö öövauug xai Geoö ooqia 1 Cor. 1, 18–24. Die pauli

nische Verkündigung besteht nicht in überredenden Worten

menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung von Geist und

Kraft. Darum ruht der Glaube der Corinther nicht év oopig

ävögóztov ä.' Evövváuet Geoö (2, 4 f.). Und fragen wir,

wiefern das gepredigte Wort sich als Gotteskraft erweise, so

lässt uns Röm. 1, 16 f. darüber keinen Zweifel: weil in ihm

Gerechtigkeit von Gott als eine Glaubensfolge zum Zweck des

Glaubens (der Glaubensweckung) geoffenbart wird, d. h. weil

es dem unter Gottes Zorn stehenden Menschen den einzigen
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möglichen Weg zeigt, zur Gerechtigkeit vor Gott zu gelangen

und damit des Heils theilhaftig zu werden (ototygia v. 16).

Es ist Gott selbst, der unter uns das Wort von der Versöh

nung gesetzt hat und durch seiner Botschafter Mund die Men

schen auffordert: „Lasset euch versöhnen mit Gott!“ (2 Cor.

5, 19f). Als diese Botschaft von der gestifteten Versöhnung,

von der dargebotenen Gottesgerechtigkeit, ist das Evangelium

von Christo dem Gekreuzigten die Kraft Gottes, auf welcher

der Glaube ruht, welche den Glauben, das menschliche Ver

trauen zu dem so sich offenbarenden Gott, weckt. So erhellt

es aufs Neue, wie der rechtfertigende Glaube nicht bloss in

einem Fürwahrhalten menschlich überlieferter Wunder-Ereig

nisse besteht, welches nur durch die Beweiskraft menschlicher

Zeugnisse und durch menschliche Ueberredungskunst erzeugt

werden könnte; sondern, während jenes nur die äussere

Schale bildet, ist der eigentliche Kern des Glaubens die ver

trauensvolle Hingabe des Gemüths an den Gnadenwillen Got

tes, wie er sich im Wort von der Versöhnung darbietet.

Ist nun aber der Glaube hiernach das durch die Gnaden

anerbietung des Evangeliums im menschlichen Gemüth ge

weckte Vertrauen, so ist er zugleich ein Band, welches Gott

und Mensch verknüpft; in jenem Vertrauen liegt unmittelbar

schon eine dankbare Liebe, welche den Menschen in eine Le

bensgemeinschaft mit Gott und Christo versetzt. Als Hingabe

des Gemüths an die Liebe Gottes und Christi ist er nicht bloss

Annahme der Heilsbotschaft, sondern Zusammenschluss

mit dem Heils objekt selbst zur mystischen Liebes

und Leben seinheit. Hierin hat der paulinische Glaube

jene mystische Tiefe gewonnen, wodurch er als volle und

centrale Aneignung des Heilsobjekts auch fähig wurde, das

volle und ausschliessliche subjektive Heilsmittel zu werden*)

(ztiotet öuxatočo Gat xtogig Ägyov, was Luther ganz richtig

gibt mit „allein durch den Glauben“). Dieser mystische

Glaubensbegriff ist bestimmt enthalten in der ebenso klaren

als tiefsinnigen Stelle Gal. 2, 20. Hier steht LF évéuo Xgt

otóg offenbar parallel dem év zriotet Ló tj voö vioö toö Geoö,

*) Vgl. die schöne Darstellung des paulinischen Glaubensbegriffs

bei Biedermann, Dogmatik § 279.
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toö äyaztjoavróg ue xai tagaöóvtog éavröv Öztégéuoö, und bei

des bezeichnet denselben Zustand realer Lebensgemeinschaft

des Christen mit dem göttlichen Heilsprinzip, die Immanenz

des letzteren in dem menschlichen Personleben. Nicht steht

das év zriotet Ló entgegen dem L &v éuoi Xgtotóg, als die

blosse Bedingung und Voraussetzung des letzteren*) – eine

abstrakte Scheidung zwischen dem Menschen und dem Heils

objekt, die gerade an unserer Stelle durch das Ló öé oixétv

ëycó und Xguotº ovveotaügtouat aufs entschiedenste ausgeschlos

sen wird. Beide Glieder unterscheiden sich vielmehr nur so,

dass das eine den christlichen Zustand nach seinem objektiven

(immanenten) Prinzip, das andere nach seiner subjektiv-psy

chologischen Vermittlung bezeichnet. Und eben darum ist

diese Stelle sehr instruktiv, weil sie uns den inneren Einheits

punkt zwischen dem Glauben im Sinn von vertrauensvollem

Annehmen und dem tiefen mystischen Glaubensbegriff erken

nen lässt: diese Einheit liegt in der dankbaren Liebe, wie sie

vom vollen Vertrauen gar nicht zu trennen ist; und wir ver

stehen nun auch, warum gerade Paulus zu diesem tiefen Glau

bensbegriffe gekommen ist: weil ihm auch das Heilsobjekt

nicht bloss in einem äusserlichen Gut, z. B. einem Gegenstand

der Hoffnung wie die Parusie des Messiasreiches, bestand,

sondern in der Person und Liebesthat des Versöhnungsmitt

lers unmittelbar gegeben war; damit konnte auch der auf diess

Glaubensobjekt gerichtete Glaube eine ganz andere Tiefe ge

winnen, als der judenchristliche eines Jacobus. Im liebenden

Vertrauen schliesst sich der Mensch an Christum als seinen

Herrn an und wird damit zu einem Geist mit ihm (1 Cor.

6, 17:öxo/duevogtſ zvgip Ev zrveÜuc éotu»). Christus, die

personificirte Offenbarung der göttlichen Gnade, wird dann

zum beherrschenden Prinzip des menschlichen Personlebens,

*) Gegen Weiss, S. 329. Auf dem Verkennen dieses mystischen

Momentes im paulinischen Glaubensbegriffe beruht der Mangel, der die

Weiss'sche Darstellung des Paulinismus bei allem Trefflichen im Ein

zelnen doch empfindlich drückt, dass das wahrhaft organische Ineinan

dersein und auseinander sich entwickeln der verschiedenen Momente der

religiösen Spekulation des Apostels in ein todtes Nebeneinander schola

stischer Doktrinen verwandelt wird.
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so dass dieses ganz aufgeht in der Heilswirkung Christi als in

seinem eigentlichen Lebens-Element (Phil. 1, 21: éuoi yäg tö

Ljv Xguotóg). Indem der Glaube Anerkennung Christi als des

Herrn ist, versetzt er in die Angehörigkeit desselben und da

mit zugleich in die mystische Einheit mit ihm, denn „Christi

sein“ und „Christi Geist in sich haben“ lässt sich nicht schei

den (Röm. 8, 9: e tug zrveÜua Xotoroö oix éxet, oürog oüz

ëotuv cxitoi). Ja so wenig gibt es wahren Glauben an Chri

stum ohne Einwohnung Christi im Glaubenden, dass die letztere

vom Apostel geradezu als Kriterium des erstern aufgestellt

wird (2 Cor. 13, 5: Die Gewissheit, im Glauben zu stehen,

hängt ab von der Erkenntniss, dass Christus in euch sei, cf.

Röm. 8, 9). Hier ist es ganz deutlich, dass der Glaube die

menschliche Form ist, welche, wenn sie nicht leere Form, also

Schein sein soll, das Heilsobjekt nicht ausser sich haben darf

als blossen Gegenstand des Wissens, sondern in sich haben

muss als lebendiges Prinzip. Besonders auch dem Philipper

brief ist dieser mystische Glaubensbegriff eigen; das Gläubig

werden erscheint hier (3, 12) als ein „von Christo ergriffen

werden“, als Streben, „Christum zu gewinnen“; das Gläubig

sein als ein „in Christo erfunden werden“, als praktische „Er

kenntniss Christi“, und zwar näher „sowohl der Kraft seiner

Auferstehung als der Gemeinschaft seiner Leiden im Gleich

gestaltetwerden mit seinem Tode“ (ibid. v. 9. 10). Der Glaube

ist hiernach ein praktisches, durch persönliche Aneignung sich

vollziehendes Kennenlernen Christi, ein Innewerden dessen, was

es sei um die Heilskraft der Auferstehung und des Todes

Christi, was nur im mystischen Gemeinschafthaben mit Christi

Leiden und Gleichgestaltetwerden mit seinem Tode geschehen

kann. Kurz: Der rechtfertigende Glaube (cf. v. 9) ist hier

die subjektive Verinnerlichung des Heilsprinzips nach allen

seinen Momenten, wie sie in dem (histor.) Christus urbildlich

angeschaut werden. -

Ist nun aber einmal der paulinische Glaube ein Er

greifen und Aneignen des Heilsprinzips zum

eigenen Lebensprinzip, so lag der Schritt sehr nahe, ihn auch

vollends als die Entwicklung dieses Prinzips im gan

zen Verlauf des Heilslebens zu fassen. Immerhin ist diess

eine Erweiterung des Begriffs, die vom ursprünglichen Be
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griff des rechtfertigenden Glaubens zu unterscheiden ist. In

diesem weiteren Sinne ist nehmlich der Glaube nicht mehr

bloss empfangendes Verhalten, sondern er ist spontane wirk

same Kraft. Sofern er das zuveÜua äyuov, ztveÜua Xotoroö,

zwv. Looztouoöv zu seinem eigenen Inhalte hat, muss er noth

wendig selber als lebendiger Trieb und wirksame Kraft des

Guten sich bethätigen, und zwar nach allen Seiten des Person

lebens nach Gefühl, sittlicher Praxis und religiös-sittlicher

Wahrheitserkenntniss. Mittelst des Glaubens geschieht es, dass

Gott uns erfüllt mit allerlei Freude und Friede (Röm. 15, 13).

Der Glaube ist es, der seine Thatkraft durch die (brüderliche)

Liebe bewährt (Gal. 5, 6). Der Glaube bildet die Festigkeit

der religiös-sittlichen Ueberzeugungen in Bezug auf das sitt

lich Zulässige und diese im Glauben begründete Ueberzeu

gung von der christlichen Freiheit in Adiaphoris kann daher

selber auch als tiotug bezeichnet werden, sowie der Mangel

dieser inneren Freiheit als äoGeveiv tj zriotet (Röm. 14, 1.

22 f.). – Die weitere Ausführung dessen gehört erst in das

nächste Capitel, wo dieselben Zustände als Wirkung des Gei

stes uns begegnen werden; es bestätigt sich damit nur, dass

der „Glaube“ in diesem weitern Sinn dasselbe christliche Le

bensprinzip bezeichnet wie der „Geist“, nur jener nach der

subjektiven, dieser nach der objektiven Seite*).

Hiemit hängt zusammen, dass der Glaube nach Paulus

verschiedener Grade sowie der Zu- und Abnahme

fähig ist. Das christliche Selbstgefühl soll sich in denjenigen

Schranken halten, éxdorp (Ög ö Geög éuégtoe uétgov ztiotecog

(Röm. 12, 3). Wie in der vorhin angeführten Stelle von einem

äoGeveiv tj zriotet (allerdings in der bestimmten Beziehung

auf die Glaubenserkenntniss) die Rede war, so auch gibt es

besondere Glaubensstärke, einen Grad von Glaubensheroismus,

der zu den ausserordentlichsten Thaten befähigt (diess ist unter

*) Treffend bemerkt in dieser Beziehung Baur, N. Tle Theol.

S. 175: „In dem zivsöua wird erst die zttorg – die zwar die nothwen

dige Voraussetzung des tvsÜua ist, sofern man das tvsÜua é; (xoñs

7ttotsog erhält, die aber zu ihr sich im Grunde nur verhält, wie die

Form zum Inhalt – zur lebendigen Wirklichkeit des mit seinem posi

tiven Inhalt erfüllten christlichen Bewusstseins“. S. 176: „Was vom

Geist gilt, gilt auch vom Glauben“.



172 Rechtfertigung durch den Glauben.

dem xdgtoua der ztiozug 1 Cor. 12, 9 und unter dem berge

versetzenden Glauben 13, 2 zu verstehen). Als dieses ver

schiedener Grade fähige christliche Leben kann der Glaube

auch wachsen (cf. 2 Cor. 10, 15: aišavouévyg tjg zrioteog

Üudöv). Und weil auch die Möglichkeit der Abnahme nicht

ausgeschlossen ist, so bedarf es den Gläubigen gegenüber im

mer wieder der Mahnung: orxete tj zriotet (1 Cor. 16, 13), was

mit ävögi Leoôe, xgatatoGo Ge zusammen offenbar auf die Kräf

tigung des ganzen religiös-sittlichen Lebens und nicht etwa bloss

auf das Festhalten des gläubigen Vertrauens zu der Rechtferti

gungsgnade zu beziehen ist. Ueberhaupt gehen alle die hier be

sprochenen Wendungen im Gebrauch von zriottg über den ur

sprünglichen Begriff des rechtfertigenden Glaubens hinaus, so

wesentlich sie auch mit ihm zusammenhängen und so natur

gemäss sie sich aus ihm ergeben. Die eine Wurzel ist die ver

trauensvolle Hingabe des Gemüths an Christum als den Mitt

ler der Versöhnung, als das Prinzip und Urbild der Gottes

sohnschaft. Daraus ergibt sich einerseits unmittelbar die Ver

setzung in den Stand der Gotteskindschaft durch Rechtfer

tigung und Adoption, und andererseits mittelbar die subjektive

Belebung durch den Kindschaftsgeist, das „Leben im Geist“.

Da beides nur zwei Momente sind, die in der centralen Glau

bensmystik einheitlich zusammengefasst sind, kann auch der

Glaube ebensowohl als Bedingung der Rechtfertigung, wie

dann (aber allerdings in anderer Hinsicht) als Leben im Geist

erscheinen.

Die Rechtfertigung.

Für die Wortbedeutung von öu x a voiv darf man nicht

auf die Classiker, sondern nur auf den Gebrauch desselben im

Alten Test. LXX und im N. T., besonders in den paulinischen

Briefen selbst zurückgehen. Die LXX brauchen das Wort vom

gerichtlichen Lossprechen und Für schuldlos erklä

ren, z. B. Exod. 23, 7: oö ötxaucéoeug töv äoeß §vexevöcógov,

Deut. 25, 1 : éáv öuxatcóocoov töv öixatov xai xatayvöov voö äoe

ßočg, auch vom aussergerichtlichen Urtheil = anerkennen als



Die Rechtfertigung. 17Z

gerecht z. B. Sir. 18, 2: züguog uóvog öuxatoGjoetat, Hiob 33,

32:ei eioi oot öyot, äzroxgiôyti uot, Géo yäg öuxatoGjvai

oe. Denselben Sinn hat éötxaucóGyj oopia Matth. 11, 19;

Luc. 18, 14 ist öeötxaucouévog im paulinischen Sinne gebraucht.

Dass nun Paulus das Wort gleichfalls, wie in all diesen Stel

len, von einem freisprechenden Urtheil braucht, ergibt sich zu

nächst aus dem Gegensatz, in welchem es Röm. 8, 33 zu ëyxa

Zeiv = gerichtlich anklagen und Röm. 5, 18 zu xatóxgtua

= Verurtheilung steht. Dass es einen gerichtlichen Akt

bezeichne, ersieht man ferner unzweideutig aus Röm. 3, 4:

öttog ötxautoðig ëv toig löyotg oov zai vuzjong év tſzgive

oGai oe. Von irgendwelchem „Gerechtmachen“ kann hier schon

desswegen nicht die Rede sein, weil Gott das Subjekt ist; es

handelt sich im Citat um die Anerkennung der Gerechtigkeit

Gottes bei einer Art von Gerichtsverhandlung zwischen ihm

und dem Sünder. Röm. 2, 13: o zrouytai toi vóuov öuxatco

Bjoovtat bildet den Gegensatz zu v. 12: öoot juagrov, ötà vó

luov xgt Goovtau, letzteres gerichtliche Verurtheilung, also je

nes gerichtliche Gerechterklärung, wobei überdiess schon dess

wegen hier jedwedes „Gerechtmachen“ ausgeschlossen ist, weil

die Thäter des Gesetzes gar nicht gerecht gemacht zu wer

den brauchten, da sie es ja als Thäter schon sind; son

dern nur die Anerkennung ihrer Gerechtigkeit hat hier

einen Sinn; dass hiebei das freisprechende Urtheil auf Grund

einer entsprechenden realen Beschaffenheit seitens der Gerecht

fertigten erfolgt, macht wohl in der Sache, nicht aber für die

Wortbedeutung an sich einen Unterschied vom christlichen Öl

xatoöv aus.

Nächst diesen indirekten Beweisen haben wir auch einen

direkten in der Erklärung, die Paulus selbst positiv und nega

tiv von seinem Begriff des öuxatoöv gibt. Röm. 4, 2 ff erklärt

er öuxatoöv mit ZoyiLeoGau öuxatooüvyv oder zriotuv Eig öuxato

oövyv, negativ: u .oyiLeo Gau äuagtiav. Nun bezeichnet aber

ZoyiLeo Gau überall einen ideellen Akt des Urtheilens, Dafür

haltens, Ansehens, nicht einen reellen Akt des Machens zu et

was; sonach Loy. öuxatooüvyv = in einem Urtheilsakt Gerech

tigkeit Einem zuschreiben oder zurechnen, negativ: Sünde nicht

zuschreiben, als nicht daseiend ansehen; Zoy. zriottveig öuxato

oövyv = den Glauben so ansehen, dass ein Gerechtigkeit zu
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sprechendes Urtheil herauskommt, oder: auf Grund des Glau

bens, um seines Daseins willen Gerechtigkeit zurechnen. Ob

nun dieses Urtheil ein analytisches sei, die daseiende Gerech

tigkeit nur anerkennend, oder ein synthetisches, eine noch nicht

daseiende Gerechtigkeit zusprechend, diess liegt zwar nicht

im Worte oyiLeo Gav angedeutet, wohl aber zeigt der Zusam

menhang deutlich, dass nur das zweite gemeint ist. V. 5 heisst

Gott ein ötxauöv töv äoeß j = der für gerecht erklärt den,

der es an sich nicht ist, sondern das Gegentheil davon, ein

äoeßig ist; also ist diess öuxatoüv oder .oyiLeo Gav öuxatooövyv

nicht ein Anerkennen der daseienden, sondern ein Zusprechen

der fehlenden Gerechtigkeit an den faktisch Gottlosen. Das

selbe ist sehr bestimmt in der Entgegensetzung von ZoyiLeoGav

x at öpe i . . ua und Zoy. xa t à x äg vv enthalten: Dem, der

mit Werken umgienge, in Werken seine Stärke, seinen Ruhm

vor Gott suchte, um der Werke willen für gerecht angesehen sein

wollte, würde – vorausgesetzt nehmlich, dass er dabei Recht

hätte und dass dieser Anspruch je möglich wäre – der Lohn

schuldigkeitsweise zugerechnet, d. h. er würde seinem Ver

dienste nach behandelt, als das, was er wirklich ist und worauf

er Ansprüche der Anerkennung bauen könnte, er würde also

für gerecht erklärt und als solcher behandelt auf Grund seines

wirklichen Gerechtseins. Dann fordert aber der Gegensatz,

dass das oyi e08.at . at à x äg uv tº uſ égyaLouévp ztuoteü

ovtt öé ein Gerechtsprechungs-Urtheil sei, welches nicht auf

Grund des entsprechenden Gerecht-Seins, sondern unter Vor

aussetzung des Gegentheils, des Gottlos-Seins erfolgt; ein Ur

theil sonach, welches seinen Grund gar nicht im Menschen, in

dessen reeller Beschaffenheit, in dessen sittlichem Werth und

Verdienst hat, sondern ausschliesslich in Gottes Gnade, wel

ches also eine menschlicherseits grundlose öogeä xógttog ist.

Eben in dieser Idealität des Rechtfertigungsurtheils, sofern es

seinen Grund nicht in einer reellen sittlichen Beschaffenheit

des Menschen, sondern nur in Gott, in dessen Gnadenwillen

und Gnadenanstalt hat, liegt die Pointe der paulinischen Recht

fertigungslehre, ihre moralische Paradoxie und ihr religiöser

Idealismus. Die so zugesprochene „Gerechtigkeit“ ist eben gar

nicht das, woran man sonst bei diesem Begriff gewöhnlich

denkt, und woran namentlich der Jude ausschliesslich dachte:
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ein subjektiver sittlicher Zustand in Angemessenheit an den

Gesetzeswillen Gottes, sondern sie bezeichnet ein objektives re

ligiöses Prinzip: das richtige Verhältniss zwischen Gott und

Mensch, welches von Gott selbst hergestellt, dem religiösen Be

wusstsein des Menschen als ein objektiv Gegebenes, als neue

Gottesoffenbarung entgegentritt und erst, wenn es subjektiv

angeeignet ist, auch als sittlich erneuerndes Prinzip sich er

weist. In dieser Objektivität des Gerechtigkeitsbegriffs lag eben

das specifisch Neue des Paulinismus, der Hebel für seine anti

jüdische Dialektik; ihn misskennen heisst die Grundlage des

paulinischen Evangeliums verrücken.

Für die dem Menschen durch die Rechtfertigung zuge

sprochene Gerechtigkeit hat der Apostel eigenthümliche Aus

drücke gebildet, welche den neuen Begriff klar erkennen las

sen. Er nennt sie ö t» a too . vy 9 e oö oder éx Geoö und Öux.

ötà ztiotecog Xgtotoö Röm. 1, 17; 3, 22; 10, 3; 2 Cor. 5, 21;

Phil. 3, 9. Es kann darunter weder eine göttliche Eigen

schaft oder Kraft verstanden werden – dann könnte

sie nicht auch öux. ëx Geoö heissen und wäre nicht be

dingt und vermittelt durch die zriottg Xgtotoſ, und am

wenigsten könnte dann gesagt werden, dass -wir Menschen

in Christo zu öxatooüvy Geoö werden (2 Cor. 5, 21);

diese Stelle zusammen mit éx Geoö und ö t à zriorecog in

obigen Stellen nöthigt, an eine von Gott ausgegangene und

durch den Glauben menschlicher Seits zu empfangende Gabe

zu denken, cf. Röm. 5, 17: öogeä tig öuxatooövg. Noch aber

auch kann darunter eine menschliche Eigenschaft, des

sen sittlicher Zustand oder sittliche Kraft verstanden werden;

denn für die menschliche Eigenschaft des Gerechtseins wäre

doch der Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes“ eine gar zu selt

same und irreführende Bezeichnung; auch passt dazu nicht

das Prädikat äztoxa üztterau 1, 17, denn eine menschliche

Eigenschaft kann zwar wohl von Gott bewirkt, aber gewiss

nicht „geoffenbart“ werden; überdiess ist in der genannten Stelle

der Offenbarung von öuxatooévy Geoö entgegengesetzt die von

ögy Geoö (v. 18), was jedenfalls eine objektive Macht über

dem Menschen ist, die ihm wohl subjektiv fühlbar wird, nicht

aber in ihm ihren Ort hat. An eine objektive Macht über und

nicht eine subjektive Qualität in dem Menschen zu denken,
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nöthigt auch die andere Wendung: r öuxatooövy toi Geoö oix

öztetóyyoav 10, 3, denn eine Eigenschaft kann man zwar in

sich aufnehmen und ausbilden, aber nicht sich ihr „unterwer

fen“. Wenn nun aber unter der paulinischen öuxatooövy Geoö

weder eine Eigenschaft Gottes noch eine solche des Menschen

verstanden werden kann, weil sie bald als etwas dem Menschen

zukommendes, bald als etwas über ihm stehendes und von Gott

für ihn festgestelltes erscheint, so bleibt nichts übrig, als dar

unter das richtige Verhältniss zwischen Gott und

Mensch zu verstehen, welches von Gott geordnet,

dem menschlichen Bewusstsein als neues religiö

ses Prinzip, als neue Norm seines religiösen Ver

haltens entgegen tritt, und dem der Mensch sich zu

unterziehen hat, indem er durch dieses gottgeord

nete Prinzip sein Verhalten zu Gott bestimmen

lässt. 4uxatooövy Geoö oder éx Geoö heisst sie also, weil jenes

richtige Verhältniss nicht vom Menschen aus hergestellt werden

kann, sondern nur von Gottes Gnade mittelst der Erlösungs

anstalt (óuxatoóuevot öogeäv tj aÖtoö Xckgutu öu& tjg ázrov

tgöoecog tig év Xotorſ Iyooö Röm. 3, 24); aber empfangen

wird die öuxatoo. Geo vom Menschen ötà zriotecog Xguo toi,

weil eben der Glaube als Öztaxo Xotoroö oder eiayye.iov sich

dem göttlichen Gnadenwillen, wie er in Christo geoffenbart

wurde, unterzieht und in das von ihm geordnete Verhältniss

der Versöhnung, des Friedens mit Gott eingeht. Durch die

ses Sichunterwerfen unter das von Gott geordnete Prinzip der

Gnade kommt der Gläubige in das richtige Verhältniss zu Gott

zu stehen (öixatog xataotaGjoetat 5, 19), der Gnadenwille

vollzieht sich an ihm in der Gerechterklärung infolge seines

Glaubens (óuxatoſtat éx zriorecog oder zriotug oyiLetat eig öl

xatooövy»), er gilt fortan vor Gottes Urtheil als ein Gerechter,

d. h. als ein Mensch, der zu Gott so steht, wie er stehen soll

(öuxatoütau ávaÖztuov Geoö oder zragà tº Gej Röm. 3, 20; Gal.

3, 11); und dieses so eingegangene und ratificirte neue Ver

hältniss zu Gott reflektirt sich dann dem subjektiven Bewusst

sein im Gefühl des Friedens, der ungestörten Harmonie mit

Gott (öuxatoGévteg oöv eigſvyv #xouev 5, 1). Die Objektivi

tät der öuxatooövy Geoö wird auch durch 2 Cor. 5, 21 keines

wegs aufgehoben, im Gegentheil neu bestätigt. Denn hier ist
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der Gedanke, dass wir in Christo zu öuxatooövy Geoü werden,

das Correlat zu dem, dass Christus von Gott für uns zur äuag

via gemacht worden war; nun ist ja doch wohl unbestreitbar,

dass letzteres nur im ideellen Sinn gemeint sein kann: Gott

habe Christum für einen Sünder angesehen und demgemäss

behandelt (zum Gegenstand seiner Strafgerechtigkeit gemacht);

also wird auch jenes entsprechend zu verstehen sein: dass

Gott uns in Christo (vermöge unserer Angehörigkeit an Chri

stum im Glauben an ihn) als Gerechte an sehe und demgemäss

behandle, obgleich wir diess an sich ebensowenig realiter sind,

als Christus realiter Sünder war. Auch durch den Zusam

menhang mit dem Vorhergehenden wird dieser imputative Be

griff von öuxatooövy Geoö gefordert, da sie v. 19 negativ um

schrieben wird durch: u oyuLóuevog airoig tä tagazrttöuata

airóv. Hiernach ist die „Gerechtigkeit Gottes in Christo“

derjenige Stand der Schuldlosigkeit, welcher durch das Nicht

anrechnen der Sünde als verdammender Schuld oder durch ju

dicielle Rechtfertigung bewirkt wird. Nicht schlagender könnte

die objektive Natur der paulinischen Gerechtigkeit und Sünde

ausgedrückt sein, als eben an unserer Stelle, wo beide als

Charaktertypen oder Rollen erscheinen, die von der Person

ablösbar auf andere Träger übertragen und unter sich ver

tauscht werden können.

Diese Analogie von imputirter Gerechtigkeit mit ebensol

cher Sünde führt uns auf eine für diese Lehre höchst bedeut

same Stelle, welche Sünde und Gerechtigkeit im grossen welt

geschichtlichen Zusammenhang als die durch Adam und durch

Christus repräsentirten Gattungstypen der natürlichen und der

christlichen Menschheit auffasst: Röm. 5, 12–21 schliesst den

mit 1, 17 f. begonnenen Abschnitt des Briefs ab, welcher die

als Thema daselbst vorausgestellte öuxatooüvy Geoö entwickelt;

es wird hier schliesslich noch die Objektivität dieser Gerech

tigkeit dadurch erhärtet, dass sie mit der ebenso objektiven

Sünde der adamitischen Menschheit in Parallele gesetzt wird.

Ueber die Einleitung und das eine Glied dieser Parallele (be

sonders vv. 12–14) ist oben (Cp. 1, Anfang) die Rede gewe

sen. Hier handelt es sich uns nun um die nähere Ausführung

des Vergleichs nach Seiten des Unterschieds und der Gleich

heit, vv. 15–19. Zunächst wird vv. 15–17 der Unterschied

Pfleiderer. Der Paulinismus. 12
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der beiden zu vergleichenden Glieder (Verhältniss der sündi

gen Menschheit zu Adam – der gerechtfertigten zu Christo)

näher dargelegt, um damit die Ausführung der positiven Ana

logie (den eigentlichen Zweck der ganzen Parallele) vorzube

reiten. Der Unterschied ist nämlich theils ein qualitativer theils

ein quantitativer; der qualitative: von Adam ging Ge

richt aus zur Verdammniss, von Christo Gnadengabe zur Recht

fertigung («giua eig xatáxgtua – xágtoua eig öuxaioua v. 16);

dort folgte aus dem zwagózttoua oder der zragaxo des Einen

das Sterben Vieler, die Herrschaft des Todes über die Gat

tung, hier aus dem öuxaioua oder der özraxo des Einen die

Herrschaft Vieler im Leben (v. 17); und der quantitative

Unterschied: Dort erfolgte die Verurtheilung von Einem aus

über Alle einfach ohne deren persönliches Zuthun (Verschul

den), hier aber erfolgte die Gnadengabe zur Rechtfertigung

von Einem aus über Alle (nehmlich nach Gottes Absicht „Alle“)

nicht bloss ohne deren persönliches Zuthun (Verdienen), son

dern sogar unter der gegentheiligen Voraussetzung („trotz“)

vieler Uebertretungen (éx ztoº.döv ztagazrtoudtcov v. 16), wo

durch die Gabe hier als eine nicht bloss nicht persönlich ver

diente, sondern sogar gegenüber der persönlichen Unwürdig

keit als übergrosse erscheint und ein „Ueberschuss“ der Gnade

über die richtende Gerechtigkeit herauskommt ( öoge& év xc

gutt ézregiooevge eig todg zroloög v. 15 und zregtooeia tig xc

gutog v. 17). Aber neben dieser qualitativen und quantitativen

Ungleichheit der beiden Glieder besteht die positive Ana

logie, um welche es sich hier hauptsächlich handelt, in dem

gleichen Verhältniss der beiderseitigen Reihe zu

ihrem Anfänger: im einen wie im andern Glied der Pa

rallele hängt das Geschick der ganzen Vielheit – unangesehen

der individuellen Differenz zwischen den einzelnen Personen –

ganz an dem Thun des Einen Anfängers, welches ein göttliches

Urtheil über die von ihm abhängige Gesammtheit begründet,

wodurch dieselbe in den Stand der Sünde und des Todes einer

seits, der Gerechtigkeit und des Lebens andererseits versetzt

wird. Unmittelbar é Févög eig zt dvtag, also ohne per

sönliches Zuthun (weder dort Verschulden noch hier Verdie

nen) der Einzelnen, wird das religiöse Verhältniss dieser Gat

tungen festgestellt, dort als das der Sünde, hier als das der Ge
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rechtigkeit (äuagrtooi xareotc3yoav– öixatouxataotoGjoovtat

o zro/oi v. 19). Das tertium comparationis also liegt in der

reinen Objektivität des religiösen Verhältnisses

sowohl der natürlichen (adamitischen) als der christlichen Mensch

heit. Weder Sünde und Todesherrschaft bei jener, noch Ge

rechtigkeit und Leben bei dieser ist von den Einzelnen irgend

wie verursacht; beides hat vielmehr seinen Grund in dem gött

lichen Willen, der als Zornwillen in einem verurtheilenden

Rechtsspruch und als Gnadenwillen in einem rechtfertigenden

Rechtsspruch über die Gesammtheit sich erweist, veranlasst

aber ist dieser doppelte Rechtsakt in dem Thun der beiden

Anfänger der ganzen Reihe, in Adams Missethat und in Christi

Rechtthat. In dieser reinen Objektivität aber kann weder

Sünde noch Gerechtigkeit als persönliches Verhalten und sitt

liche Eigenschaft gedacht werden, die ja immer freie Sache

der Einzelnen wären, sondern beides bezeichnet das allgemeine

Verhältniss, in welchem sich die Gattung (ohne der Einzelnen

Freiheit) Gott gegenüber befindet, das von Gott selbst geord

nete Prinzip, welches den religiösen Gattungscharakter be

stimmt und von dem das religiöse Bewusstsein der Einzelnen

apriori bedingt wird. So wenig also, wie die Sünde der na

türlichen Menschheit und die mit ihr zugleich bestehende To

desherrschaft von dem freien Thun der Einzelnen herrührt, da

sie vielmehr vor allem Thun der Einzelnen als Gattungscha

rakter feststeht (welcher Gattungscharakter in der Gattungs

that des Repräsentanten Adam angeschaut wird): ebensowenig

hängt die Gerechtigkeit und damit das Leben von dem freien

Thun der Einzelnen ab, sondern sie ist als göttliche Gnaden

gabe in Christo der Gesammtheit gegeben und kommt als

wirklicher Besitz denen zu, welche diese Gabe der Gerechtig

keit annehmen (rp zregtooeiav tjg Xdgutog xai tjg öogsäg rg

óuxatooüvyg außdvovteg v. 17). Die subjektive Wirkung hie

von ist dann das Leben und zwar ein souveräner Lebensbesitz

(ßaoteboovou év Loj – als deutlicher Gegensatz zu dem vor

hergehenden: ö Gävarog éßaoi?evoe: an die Stelle der willen

losen Unterwerfung unter die souveräne Todesherrschaft ist

hier der souveräne Lebensbesitz getreten). Nur mit Beziehung

auf diese ihre subjektive Wirkung in Besitz und könig

lichem Genuss ewigen Lebens (Lo aitévuog v. 21) heisst

12*
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die Rechtfertigung in v. 18 eine öuxaiooug Lořg, keineswegs

aber im Sinn einer Gerechtmachung des Lebens durch sitt

liche Erneuerung, was weder zum unmittelbaren Gegensatz:

xotdxgt ua, noch zum Zusammenhang und Gedankengang des

ganzen Abschnitts passen würde, in welchem, wie gesagt, die

Entwickelung des 1, 17 als Thema voraufgestellten Begriffs der

ötxatooºvy Geoü gipfelt. Der Grundgedanke dieses Abschnitts

lässt sich in die dogmatischen Begriffe der imputirten Sünde

Adams und imputirten Gerechtigkeit Christi zusammenfassen;

wenn auch diese Worte selbst vom Apostel nicht gebraucht

werden, so kommt doch der Sinn jenes é§ évög eig zwcévtag al

lerdings auf diese Vorstellung hinaus.

Der Begriff dieser imputirten (ideellen, objektiven) Gerech

tigkeit lässt sich auch indirekt daraus nachweisen, dass Pau

lus dieselbe ganz bestimmt von der sittlichen Erneuerung oder

„Heiligung“ (äyuaouóg) unterscheidet. Z. B. 1 Cor. 1, 30:

Christus ist uns geworden oopia, öuxatooövy te zai äyuaouög

xai ázro.ºrgooug. Hier ist mit äyuaouóg die erneuernde und

reinigende Wirkung Christi auf unser sittliches Leben bezeich

net oder das, dass unser realer Lebenszustand in der Annähe

rung zu dem sittlichen Ziel der äyucooüvy begriffen sei; also

kann öuxatooévy nicht ebenfalls diese sittliche Seite bezeichnen,

sondern die Voraussetzung des sittlichen Prozesses: den Stand

des Gerechtfertigten, das Verhältniss des Menschen als eines

Versöhnten zu Gott, woraus der Prozess der Heiligung folgt,

der zu seinem Ziele kommt in der endgültigen ázrollütgooug,

dem Ziel der christlichen Hoffnung. Eben dieselbe Unter

scheidung finden wir Röm. 6, 19: ztagaotjoate tä uéy uöv

öoö/a tj Öuxatooüv eig äyuaouóv. Die Glieder sollen der Ge

rechtigkeit als dem gegenwärtigen Stand der Christen in Dienst

gestellt d. h. so gebraucht werden, wie es sich für den Gna

denstand der Gerechtfertigten ziemt; der Zweck aber hiebei

ist die im sittlichen Lebensprozess allmählich zu erreichende

sittliche Vollkommenheit, die Heiligung. Auch v. 16 ist eig ö

zatooévyv nicht = eig äyuaouóv zu verstehen, denn die sittliche

Beschaffenheit ist mit öoilov eivat Özrazog ausgedrückt, eig

öuxatooévyv aber korrespondirt dem eig Gavatov im andern

Glied, bezieht sich also auf das Endresultat des sittlichen Pro

zesses, die Rechtfertigung im Endgericht, behält sonach auch
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hier den judiciellen Sinn, wenn auch in anderer Anwendung

als bei der Rechtfertigung, welche den Anfang des Gnaden

standes bildet. Mit dieser Unterscheidung von Rechtfertigung

und Heiligung stimmt auch 1 Cor. 6, 11: taitá (grobe Sün

der) tuveg te: älä äzteoëoao Ge, älä zuáoGyre, älä éöt

xautóGyte. Ist auch die Reihenfolge der Begriffe hier eine an

dere als 1 Cor. 1, 30, so berechtigt diess doch um so weniger

zu einer andern Fassung der Begriffe, da ja diese veränderte

Reihenfolge durch den unmittelbaren Anlass dieser Stelle voll

kommen motivirt ist; gegenüber dem früheren groben Sünden

leben der Corinther lag es sehr nahe, die heiligende Wirkung

ihres Christwerdens voranzustellen und zwar in doppeltem Aus

druck, negativ: äzteoëoaoGe und positiv: yudo Gyte, jenes die

Reinigung vom alten Sündenwesen (in der Taufe), dieses den

Beginn einer prinzipiell heiligen (vom Geiste der Heiligung

bestimmten) Lebensrichtung bezeichnend; éötxautöGyte aber

ist hinzugefügt nicht, als ob es die Folge der Heiligung wäre,

was aller sonstigen Analogie widerspräche, sondern weil es

zur Vollständigkeit der Erwähnung der Gnadenwirkungen mit

gehörte.

Aus dem judiciellen Begriff von öuxatoöv, aus der Objek

tivität der öuxatooüvy Geoö, aus der bestimmten Unterschei

dung von Rechtfertigung und Heiligung folgt nun schliesslich

noch die Nothwendigkeit, unter der paulinischen Rechtfertigung

nicht einen fortlaufenden Prozess im Menschen, sondern einen

einmaligen Akt Gottes zu verstehen. Und diese logische Con

sequenz wird auch von allen einschlägigen Stellen bestätigt;

besonders bezeichnend ist hiefür das Verhältniss von Röm.

5 und 6. Es ist das Bewusstsein des Gerechtfertigtseins als

einer feststehenden Thatsache, worauf Friede, Hoffnung und

freudige Heilsgewissheit beruht (ötxautoGévteg oöv eigºvyv #xo

uev, év xckgutt ëotjxauey, «avxtóueGa ézt ézriót v. 1. 2, ötxauto

Gévteg vöv – otoGyoóueGa áztö tjg ögyig v. 9, «atalayévteg

otoGyoóueGa v. 10, xavxéuevot é» Geg ötà – Xglotoč, öt' oö

viv tiv xatalayv écßouev v. 11). Der durch die Rechtfer

tigung begründete Gnadenbesitz ist desswegen nicht weniger

feststehende Thatsache, weil er noch Raum lässt sowohl für

die Hoffnung künftiger Herrlichkeit als für die Möglichkeit,

der Gnade wieder verlustig zu gehen; ist auch die Rechtfer
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tigung nur ein ooGivau tézriöw (Röm. 8, 24), weil das end

gültige ooGjoeoGau ázrö rg ögyig*) noch erst Gegenstand

der Hoffnung ist (5, 9 f.), so ist sie darum doch ein vollstän

diges Herausgehobensein aus dem Stand der Sünde unter dem

Gesetz und Versetztsein in den Stand der Gerechtigkeit unter

der Gnade (6, 14 f.). Und eben weil dieses Sein unter der

Gnade die feststehende Voraussetzung für den Christen bildet,

darum kann sich daran die sittliche Mahnung schliessen, nun

auch im thätigen Leben der Gerechtigkeit und der Gnade sich

in Dienst zu stellen, das objektive feststehende Ver

hältniss der Glaubensgerechtigkeit in dem sub

jektiven fortschreitenden Verhalten der Lebens

gerechtigkeit zu bethätigen und zu bewähren.

Letzteres ist Prozess, aber das Werden dieses letzteren wäre

nicht möglich ohne das Dasein jenes ersteren. In der realen sitt

lichen Zuständlichkeit ist die Relativität in jedem Moment un

vermeidlich; aber ein relativer Stand des Gerechtfertigtseins,

ein theilweises Stehen unter der Gnade, das also theilweise

auch noch Stehen unter dem Fluche des Gesetzes wäre, ist

eine Unmöglichkeit. Also ist der „Rechtfertigungsprozess“,

der eben jene Relativität des jeweiligen Gerechtfertigtseins vor

aussetzt, ein hölzernes Eisen.

Wenn dennoch manche Exegeten in diesen Irrthum ver

fielen, so liegt der Grund hiefür ersichtlich darin, dass sie die

Rechtfertigung abhängig dachten von der subjektiven Geistes

wirksamkeit im Menschen oder von dem Glauben, sofern er

schon wirkliches Heilsleben oder doch wirksame Kraft dessel

ben ist, statt sofern er nur empfangender Akt der Heilsaneig

nung ist. Das Heilsleben allerdings ist ja Prozess, und wäre

also die Rechtfertigung in paulinischem Sinne davon abhängig,

so könnte auch sie nur als eine werdende, als „das jedesma

lige Resultat der jedesmal erreichten christlichen Entwicklungs

*) Auf dieses endgültige otoGjoso Gat oder die zu erwartende defi

nitive Gerechtsprechung am Endgericht bezieht sich duxatooüvn in den

beiden Stellen Röm. 6, 16: sig duxatooüvyv (opp. stg Gävarov) und Gal.

5,5: éztló« óuxatooüvng áztexószóueG«, wenn nicht etwa in letzterer Stelle

éztlóa die erhoffte Frucht der (gegenwärtigen) Guxatoo. d. h. die aus

dem Gerechtfertigtsein folgende ewige Seligkeit bezeichnet.
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stufe*)“ gedacht werden. Aber die paulinische Rechtfertigung

hat, wie wir oben sahen, ihren Grund gar nicht im Menschen,

in einem entsprechenden Gerechtsein, in sittlich guter Gesin

nung u. dgl., sondern sie ist menschlicherseits grundlos (öo

geäv öuxatoüuevot) und hat ihren Grund in der göttlichen

Gnade, ihre Mittelursache in dem Erlösungswerk Christi (tj

aüroö zägutt ölä tjg äztovtgöoecog tjg év Xgtotó'Iyooö Röm.

3, 24). Auch der Glaube ist der Rechtfertigung gegenüber

nichts als Receptivität (ögyavov yzttuxóv), keineswegs bewir

kende Ursache derselben. Das haben wir ja eben als den

Grundgedanken der klassischen Stelle Röm. 5, 12–19 kennen

gelernt, dass, wie die Sünde von Adam aus, so die Gerech

tigkeit von Christo aus Allen ohne ihr persönliches Zuthun

zukomme, letzteren nur unter der Bedingung, dass sie diese

öogeäv tjg xdgttog außavovouy, also unter der Bedingung des

Glaubens. Aber der Glaube macht nicht die öuxatooövyv Geoë

– dann wäre diese ja vielmehr wieder eine ióia ötxau00övy,

der sie gerade entgegengesetzt wird – sondern er „unterwirft

sich in Gehorsam“ der von Gott in Christo veranstalteten und

im Evangelium dargebotenen Gerechtigkeit. Diese ist als ob

jektives Prinzip für die Menschheit überhaupt festgestellt von

Christi Sühnetod an; sobald also der Einzelne diess neue Prin

zip im Glauben annimmt, so tritt es für ihn in Gültigkeit, er

wird gerechtfertigt. So wenig also ist die Rechtfertigung ein

mit dem Glaubensleben allmählig wachsender Prozess, dass es

viel näher an den Sinn des Apostels träfe, sie für den im Ver

söhnungstod Christi ein für allemal abgeschlossenen und dem

Glauben aller Einzelnen vorausgehenden göttlichen Akt zu

nehmen"). Freilich genau entspricht auch diess der paulini

*) Lipsius, paulin. Rechtfertigungslehre, S. 47. – Der Herr Verf.

hat jedoch seine dort entwickelte Ansicht längst aufgegeben, was ich

bei Abfassung des Aufsatzes über paulin. Rechtfertigung (s. Zeitschr. f.

wiss. Theol. 1872, II. H.) noch nicht wusste. Aber die hier bekämpfte

Ansicht hat noch manche Vertreter. Auch Baur hat sie getheilt, cf.

N. Tle Theol. S. 175: „In dem die torg erfüllenden tvsöua vollendet

sich erst der ganze Rechtfertigungsprozess; der höchste Ausdruck für

den paulinischen Begriff der Rechtfertigung ist der vóuog roü tvsüue

zog tjg oñg“ u. A.

*) So Ritschl, altkath. Kirche, S. 93: „Die Rechtfertigung ist ein

einmaliger und nicht ein wiederholbarer Akt; in dem Tode Christi voll
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schen Vorstellungsweise nicht, da diese vielmehr deutlich die

Rechtfertigung als einen bei jedem einzelnen Gläubigen indivi

duell sich wiederholenden Akt darstellt, wie diess ganz augen

scheinlich in den Formeln zu Tage tritt: og ué . .eu oyiLe

oGau toig zruoteüovouv (Röm. 4, 24), öixatotzat ao t a Gjo ov

tau oi zroſoi (5, 19). Hiernach ist die Rechtfertigung doch

nicht schon unmittelbar in Christi Tod für Alle wirklich voll

zogen, sondern nur die Möglichkeit hiezu ist für Alle gege

ben, aber deren Verwirklichung hängt jedesmal vom indivi

duellen Glauben ab, ist daher für die Meisten jetzt noch zu

künftig.

Gleichwohl trifft diese letztere Auffassung insofern aller

dings sehr nahe an das Richtige, als die paulinische Rechtfer

tigung in der That nichts anderes ist als die individuelle Ap

plikation des christlichen Prinzips der versöhnenden Gnade,

dessen Offenbarung objektiv im Versöhnungstod Christi ge

schah, und dessen Aneignung subjektiv im Glaubensakte sich

vollzieht. Hatte sich nun dem Apostel die Versöhnungsidee

in die Form einer Strafstellvertretung gekleidet, so ist es ganz

dem entsprechend, dass sich ihm auch die individuelle Aneig

nung der Versöhnung wieder in der Form eines göttlichen

Rechtsaktes der „Lossprechung, Gerechterklärung, Kind

schaftsannahme“ darstellt. Es ist diess eben die der jüdischen

Vorstellungsweise nächstliegende Form, in welcher sich

das christliche Bewusstsein der Versöhnung sei

nes Los sein s vom Zustand unter der Sünde und

dem Gesetz vergewissert. Einfacher freilich war die

selbe Idee schon in den Reden Jesu, besonders in den Gleich

nissen von der Sünderliebe Gottes ausgesprochen worden, wo

der ganze Apparat der dogmatischen Vermittelungen noch

fehlte, mittelst welcher sich bei Paulus das christliche Be

zieht sich jenes göttliche Urtheil für die Gesammtheit der Gläubigen,

nicht aber in irgend einem andern Akt für jeden Einzelnen als solchen

Aber die Wiedergeburt durch den heiligen Geist, die Folge der Recht

fertigung, ist wesentlich Prädikat des Einzelnen und Aller als Einzel

ner“. S. 92: „Die Gewissheit des einzelnen Gläubigen von der Wie

dergeburt aus dem heiligen Geist ist unmittelbar; die Gewissheit von der

Rechtfertigung hat der Einzelne nicht unmittelbar, sondern nur durch

einen Rückschluss von der Wiedergeburt auf seine Zugehörigkeit zu den

Vielen, die in Christi Gehorsam für gerecht erklärt sind“.
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wusstsein von der Kindschaft mit dem jüdischen Gesetzesstand

punkt auseinanderzusetzen hatte. Dass bei Paulus die versöh

nende Gnade sich in die Categorieen eines ihr eigentlich ge

rade entgegengesetzten Rechtsaktes kleidet, das macht die

augenfällige Paradoxie seiner Lehrweise aus, wie sie sich eben

in der Vorstellung eines Gottes, der öixatog Öv öuxaudövéott

töv äoeß, zuspitzt*). Aber gerade diese paradoxe Form war

ganz vorzüglich geeignet, die christliche Centralidee von der

freien Initiative der göttlichen Gnade für die religiöse Vor

stellung scharf zu markiren und in ihrer ungeschmälerten Idea

lität zu schützen gegenüber dem immer wieder nahe liegen

den Versuch eines moralischen Reflexionsstandpunkts, die gött

liche Gnade durch menschliche Sittlichkeit bedingt sein zu las

sen und damit die zu ihrem Begriffe gehörige Unbedingtheit

der göttlichen Initiative aufzuheben. Eben diese ist es, was

in der Vorstellung eines transscendenten abgeschlossenen Ak

tes der Gerechterklärung, der aller sittlichen Erneuerung noch

vorangeht, den prägnantesten Ausdruck gefunden hat; darum

galt diese Vorstellung dem evangelischen Bewusstsein immer

wieder, so oft es sich in seinem prinzipiellen Gegensatz gegen

den Gesetzesstandpunkt erfasst hat, als das Palladium der vol

len Heilsgewissheit; es will die Versöhnung mit Gott nicht als

eine immer noch werdende und relative, sondern als seiende,

vollendete Thatsache besitzen und kann sie daher nur in einem

dem werdenden Heilsleben prinzipiell vorausgesetzten Grunde

begründet denken. In Wahrheit ist ja auch das christliche

Prinzip der Versöhnung als das von Christo historisch ausge

gangene Prinzip etwas ganz objektives, allem sittlichen Leben

der Subjekte apriori vorausgehend als dessen Grund, und nicht

als dessen Folge davon abhängig, auch durch den Glauben

nicht etwa zu verursachen, sondern bloss anzueignen durch

Aufnahme in das Gemüth. Daher ist der rechtfertigende

Glaube bei Paulus nicht gute sittliche Gesinnung, sondern –

abgesehen von allem sittlichen Sein – der religiöse Akt der

Annahme jenes christlichen Prinzips der Versöhnung. Dabei

ist es nur eine ganz unwesentliche formale Verschiedenheit der

*) Cf. Biedermann, Dogm. § 290: „Paulus hat diese Bezeichnung

gerade darum beibehalten, um dadurch die Aufhebung des Gesetzes

Standpunktes in den der Gnade markant zu bezeichnen“.
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Darstellung, ob jenes Prinzip als die durch das Evangelium von

Christo verkündigte Heilswahrheit erscheint, – dann ist der

rechtfertigende Glaube dem entsprechend vertrauensvolle An

nahme dieser Wahrheit (assensus et fiducia), oder ob es mit

der Person des Versöhnungsmittlers identificirt und unmittel

bar in derselben angeschaut wird, – dann ist der rechtferti

gende Glaube ein Ergreifen Christi und Zusammenschluss mit

ihm zur mystischen Gemeinschaft (unio mystica), auch so nicht

unmittelbar als sittliche Gesinnung zu denken, sondern als wil

lige Aufnahme des Heilsobjekts zum persönlichen Heilsbesitz,

als Akt der Öztaxo im religiösen Sinn*). Auf dieser letztern

Anschauung vom rechtfertigenden Glauben beruhen die For

meln: öuxatoGjvat év Xg to t (Gal. 2, 17), Yva yuvoóueGa öt

xatooövy Geoöév a Öt ſ (2. Cor. 5, 21), va eigeGöév air

– #xov – ziv éx Geoö öuxatooövyv (Phil. 3, 9 vgl. 10. 12).

Diese Stellen verbieten deutlich, zwischen dem rechtfertigenden

Glauben und dem mystischen, mit Christo verbindenden Glau

ben in der Weise zu scheiden, dass letzterer erst die Folge der

vorangegangenen Rechtfertigung wäre; sondern der Glaube ist

rechtfertigend eben damit, dass er Christum als den Versöhner

d. h. das in Christo angeschaute Prinzip der Versöhnung er

greift, womit diese zum subjektiven Versöhntsein, zum Lossein

vom Gesetzesfluch wird – eine Wandelung, die sich dem vor

stellenden Bewusstsein als göttlicher Begnadigungsakt über den

christusgläubigen Sünder darstellt.

*) Auch im mystischen Glaubensbegriff liegt also nicht, wie Weiss

S. 329 es darstellt, unmittelbar „das sittliche Moment der Hingabe an

die in Christo repräsentirte neue Lebensrichtung“, sondern unmittelbar

ist er nur die Hingabe an Christum als den Versöhner oder an die in

ihm geoffenbarte versöhnende Gnade und nur als diess ist der Glaube

rechtfertigend; aber allerdings liegt darin auch der Anknüpfungspunkt

für die Entwickelung des neuen Lebens, weil Christus nicht bloss der

Versöhner ist, sondern auch das tvsÜua Lootovoüv. – Uebrigens sind

auch die oben citirten Stellen, welche von „Rechtfertigung in Christo“

sprechen, eine entscheidende Instanz gegen Weiss' Ansicht vom recht

fertigenden Glauben, vgl. das früher (S. 169) Besprochene. – Ganz

paulinisch ist es, wenn Al. Schweizer wiederholt betont, dass es bloss

verschiedene Ausdrucksweise sei, ob man das Heil sachlich als Erlösungs

gnade oder persönlich als Christus bezeichne, da beides eben die im

Evangelium von Christo dargebotene Erlösungsreligion meine. Cf. Glau

benslehre III, 183. 212 und ö.
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Die Kindschaft.

Der neue religiöse Zustand, in welchen sich der Mensch

durch die Rechtfertigung versetzt sieht, ist der Stand der Kind

schaft. Auch diess ist zunächst noch ein objektiver religiöser

Begriff und bezeichnet das neue Verhältniss des Gerechtfer

tigten zu Gott, noch nicht das neue sittliche Leben. Diess geht

schon daraus hervor, dass sie auf dem göttlichen Akt der vio

Geoia d. h. Adoption, Kindschaftsannahme beruht, was ebenso

wie die öuxaiooug und mit dieser sachlich ganz identisch,

ein Rechtsakt in foro Dei ist. Der Begnadigungsakt, in wel

chem Gott dem Sünder seine Gnade zuwendet, ist Rechtfer

tigung, sofern derselbe von der Sündenschuld losgesprochen wird,

und Adoption, sofern er zu Gott in das neue Verhältniss ver

setzt wird, nicht mehr Gegenstand des göttlichen Zorns, son

dern der göttlichen Liebe zu sein. Zu diesem Kindschaftsstand

gehören nun drei Momente, zwei als unmittelbare Consequenzen

der vioGeoia, in welchen sich das neue Verhältniss des Men

schen zu Gott sofort darstellt, und eines als zukünftiges Kin

desrecht: jene die Befreiung vom Gesetz und die Be

gabung mit dem Kindschaftsgeist und diess die künf

tige Erbschaft; so finden wir sie zusammengestellt in der

Grundstelle Gal. 4, 5–7. Weil die vioGeoia in der xygovo

uia sich vollkommen realisirt, diese aber wesentlich in dem

künftigen ovvöošao Givat Xglotſ, in der endlichen Verherrli

chung, wie sie Gegenstand der Hoffnung ist, besteht, so kann

insofern auch die vioGeoia selbst als Gegenstand der Hoffnung

und Erwartung bezeichnet werden Röm. 8, 23: vioGeoiav

äzrexôexóuevot tv ázro ürgtootv toö odóuatog, vgl. v. 17: ei

téxva, xai xygovóuot uèv Geoö, ovyx/ygovóuot öé Xgtovoi,

eizreg ovuztdoxouey, va xai ovvöošao GdGuev. Diese zukünftige

Hoffnung wird uns inzwischen verbürgt durch das schon in

der Gegenwart uns gegebene Unterpfand des dem Kind

schaftsstand zukommenden Geistes des Sohnes

Gottes, welchen wir auf Grund unserer Adoption erhalten

haben und der uns unser Kindsein im subjektiven Kindesbe

wusstsein bezeugt (Gal. 4, 6:ött öé éote vioi, ëFazréoteuſev ö

Geög tö zrveÜua voü voö aüroö eig räg xagöiag öulöv, zgäLov
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24ßßä ö tatjg. Röm. 8, 15 f.: écßere ztveÜua vioGeoiag, év

ºxgáLouev Aßßá ö ratio“ airö tö zrveÜua ovuuagtvgei tº

zrve uatt uóv, ört éguèv téxva Geoö). Der den Christen ge

schenkte Geist heisst hier tveÜua vio Geoiag nicht, als ob er

erst die Kindschaft wirken würde – das widerspräche der

Aussage Gal. 4, 6:ött ëot e vi oi, ëFazréoteuſev etc. – son

dern weil er denen, welche durch den Glauben an den Sohn

Gottes Kinder Gottes geworden sind (Gal. 3, 26), als das ihrem

neuen Stand allein entsprechende neue Lebensprinzip zukommt,

und zwar diess so wesentlich und unveräusserlich, dass das

Dasein dieses Geistes als der treibenden Kraft des subjektiven

Lebens geradezu als Kriterium für die objektive Wahrheit

des Kindschaftstandes gelten kann (öoot ztveüuatt Geoö äyov

tat, oüroi eiou» vio Geoö Röm. 8, 14). Ueber diesen Geist

ist im nächsten Capitel weiter zu sprechen; hier aber handelt

es sich noch um den Punkt, der im Kindschaftsbegriff die

erste Stelle einnimmt, weil er diesen Stand negativ, nach sei

nem prinzipiellen Gegensatz zum vorigen, charakterisirt: Die

Befreiung vom Gesetz.

Gal. 4, 5 wird als der unmittelbare Zweck der Sendung

des Sohnes Gottes diess bezeichnet: va totg Öztö vóuov ěša

yogäoy, va tiv vioGeoiav äztocßcouev, und als Folge davon:

döote oöxétt ei öoëog, á// vióg. Das Eintreten der Kindschaft

setzt also Loskaufung vom Gesetz voraus, und zwar wie der Zu

sammenhang ergibt, von den Gesetzesforderungen, die durch

ihre äusserliche Zucht eine Vormundschaft über die unmün

dige Menschheit (resp. das Volk Israel) ausgeübt hatten. Die

Gültigkeit dieser Gesetzesforderungen war von Anfang nur auf

Zeitdauer bestimmt, nehmlich äxgt tjg ztgoGeouiag voözratgóg

(v. 2). Gleichwohl bedurfte auch ihre Abrogation, wie die des

Gesetzesfluchs (3, 13), einer stellvertretenden Uebernahme durch

den Sohn Gottes, der, obwohl als Sohn von der öoveia töv

otouxeicov toü zóouov an sich frei, dennoch unter das Gesetz

gethan ward, damit er durch seine freiwillige Erfüllung von

dessen Ansprüchen die bisher unter dem Gesetze Stehenden los

kaufte. Damit erst war die Möglichkeit zum Eintritt der

Kindschafts- oder Glaubensperiode gegeben. Indem wir nun

durch den Glauben an den Gottessohn ebenfalls Gottessöhne

werden (3, 26), treten wir ebendamit ein in den Genuss des
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Rechtes mündiger Söhne auf Freiheit von Zuchtmeistern, Vor

mündern und Pflegern, unter welche ja nur die Unmündigen,

die als solche den Knechten gleichstehen, gestellt sind. Durch

den Glauben also zu Söhnen geworden, sind wir nicht mehr

öoö.ot, nicht mehr öeöovouévot Öztö tä otouxsia toi «óouov,

unter das Gesetz, sofern es mit Aeusserlichkeiten zu thun hat,

wie mit dem Jahre, Monate und Tage bildenden Laufe der Ge

stirne. Und weil in dieser mit dem Glauben an den Sohn

Gottes angebrochenen Mündigkeits- und Freiheitsepoche sowohl

die früheren Juden von ihrem Gesetzeskultus (4, 3 und 5) als

die früheren Heiden von ihrem Naturkultus (v. 8 und 9) befreit

sind und sonach in der gemeinsamen christlichen Freiheit die

vorher beide Theile trennende Schranke aufgehoben ist,

darum heisst es nun innerhalb der Christengemeinde: oöz

Ävv 'Iovóaiog oööé "E/yv, oöx évt öoökog oööé éeöGeg0g –

zrävteg yäg öueig eig éoté év Xglotſ 'Iyoof 3, 28. Gerade

diese Gleichheit und Einheit aller Christusgläubigen in der

kindschaftlichen Freiheit vom Gesetz ist dem Apostel ein

Hauptpunkt, der in unbegreiflicher Weise übersehen wird von

denen, welche das paulinische Cardinaldogma von der christ

lichen Gesetzesfreiheit auf die Heidenchristen beschränken

wollen. Die ehemaligen Heiden waren ja doch nicht loszu

kaufen von dem Gesetz, unter welches Christus gethan worden

d. h. vom mosaischen; also kann sich 4, 5 – ebenso wie auch

3, 25: oix ét t Öztö zrauöoyoyóv éouev – gerade nur auf die

ehemaligen Juden beziehen. In 5, 1: u täuy Lvyſ öovelag

évéxeoGe spricht das zt d .tv doch höchst wahrscheinlich dafür,

dass unter den Angeredeten auch ehemalige Juden mitverstan

den sind, wenn auch der Inhalt der nächsten Verse allerdings

unmittelbar Heidenchristen voraussetzt. In dem Abschnitt 4,

21–31 vergleicht der Apostel die Christen als die nach dem

Geist Geborenen mit dem durch die wunderwirkende Verheis

sung geborenen Isaak, dem freien Sohn der freien Mutter, und

hingegen die unter dem Gesetze Stehenden mit dem natürlich

geborenen unfreien Sohn der Magd Hagar, der von dem Sohn

der Freien ausgestossen wird, weil der Magd Sohn nicht mit

dem Sohn der Freien erben darf. „So sind wir denn nicht

der Magd Kinder, sondern der Freien!“ Diese gesetzesfreien

„Wir“ können nur die Christen insgesammt sein, denn wären
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es bloss die Heidenchristen, so würden ja die Judenchristen

noch zusammen mit den Juden unter die „Kinder der Magd“

gehören, welche eben des Erbes verlustig gehen! Ein ähnli

cher allegorischer Beweis für die Aufhebung des Gesetzes im

Christenthum findet sich 2 Cor. 3: Die verschwindende Klar

heit auf Mosis Angesicht bedeutete die nur temporäre Bedeu

tung des Gesetzes; damit die Kinder Israel diess nicht sehen

sollten, bedeckte Moses sein Angesicht und diese Decke liegt

noch über dem alten Testament, so dass sein wahrer Sinn,

seine Bestimmung, in Christo aufgehoben zu werden, verborgen

bleibt; aber mit der Bekehrung zu Christo wird diese Decke

weggenommen: „wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“.

Diese Argumentation hat, wie die vorige, gerade für den Ju

den ihre Bedeutung, sofern sie auf dessen Standpunkt sich

stellend, aus dem Gesetze selber dessen vergängliche Gültig

keit deducirt; eben der Jude ist es, der durch seine Bekeh

rung zu Christo erkennen lernen soll, was ihm vorher immer

verhüllt war, dass das Gesetz nur tödtender Buchstabe sei und

darum verschwindende Klarheit habe, der Geist Christi aber

lebendig und frei mache. Röm. 7, 1–7 wird die Aufhebung

des Gesetzes deducirt aus dem (freilich stark hinkenden) Gleich

niss von der Ehe, von deren Band durch den Tod des einen

Gatten der andere frei wird. So seien die vorher an das Ge

setz Gebundenen von diesem Bande losgeworden, indem sie in

der Gemeinschaft des getödteten Christus selber auch dem Ge

setze abgestorben seien, um einem neuen Eheherrn sich zu eigen

zu geben, „so dass wir nun im neuen Wesen des Geistes und

nicht im alten Wesen des Buchstabens dienen“. Und diess sagt

der Apostel ausdrücklich Solchen, die „das Gesetz kennen“

(v. 1), also Judenchristen. Nehmen wir zu all' dem hinzu,

was der Apostel von sich selbst sagt, dass er durchs Gesetz

dem Gesetz abgestorben, mit Christo gekreuzigt sei, durch des

sen Kreuz ihm die Welt und er der Welt gekreuzigt worden

(jedes Band mit seinen früheren, jüdischen Verhältnissen und

Anschauungsweisen zerrissen sei), dass er nicht mehr die Be

schneidung predige und eben darum Verfolgung leiden müsse,

dass er den Gesetzlosen als ein Gesetzloser geworden sei und

dann auch wieder (NB. auf Grund dieser prinzipiellen Gesetz

losigkeit) den Gesetzlichen ein Gesetzlicher (vgl. Gal. 2, 19;
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6, 14; 5, 11. 1 Cor. 9, 21): so wird nicht der leiseste Zwei

fel darüber bestehen können, dass der Apostel Paulus dem mo

saischen Gesetz innerhalb der Christusgemeinde schlechthin und

für Alle jede Gültigkeit und Verbindlichkeit prinzipiell abspricht.

Nur um dieses dogmatische Prinzip handelt es sich hier;

wie sich die durch ethische Rücksichten der Liebe und Weis

heit mitbestimmte Praxis gestaltete, wird später uns beschäf

tigen. Jedenfalls war ihm jene Anschauung von der Gesetzes

aufhebung ein Hauptpunkt der christlichen Gnosis (1 Cor. 8,

1. 7. 2 Cor. 3–4, 6), sowie seinen Gegnern das Hauptärger

miss an seiner Verkündigung des Gekreuzigten (Gal. 5, 11).



Fünftes Capitel.

Das Leben im Geiste.

Der Antinomismus der paulinischen Glaubenslehre bot

Freund und Feind die Möglichkeit des Missverständnisses und

der Missdeutung, als ob der Christusgläubige nach Paulus al

len sittlichen Anforderungen enthoben sei und in völlig unge

bundener Willkühr der Sünde fröhnen könne. Die Nothwen

digkeit, diese falsche Consequenz zurückzuweisen, führt den

Apostel dazu, zu zeigen, wie in derselben Verbindung des

Gläubigen mit Christo, die ihn zu einem freien Kind Gottes

macht, auch zugleich das Prinzip einer realen Lebenserneue

rung, der Reinigung von Sünde liege, wie an die Stelle des

aufgehobenen äusseren Gesetzes hier nun das innere Gesetz

des Geistes Christi trete, das nicht mehr unfrei, sondern erst

recht frei macht und, was das äussere Gesetz nur fordern

konnte, zum wirklichen Vollzug bringt.

Der Anfang des neuen Lebens.

Röm. 6, 1 antwortet der Apostel auf den Einwurf: ob

denn nun der Gerechtfertigte in der Sünde beharren dürfe,

damit die Gnade desto mächtiger werde? mit seinem scharf

abweisenden u yévotto! und begründet sofort diese Zurück

weisung einer grundfalschen Consequenz mit Folgendem: „Die

wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr le

ben wollen? Oder wisset ihr nicht, dass Alle, die wir auf Je

sum Christum getauft sind, die sind auf seinen Tod getauft?
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So sind wir also mit ihm begraben durch die Taufe auf seinen

Tod, damit, wie Christus von den Todten durch die Herrlich

keit des Vaters auferstanden ist, auch wir in Neuheit des Le

bens wandeln; denn sind wir (mit ihm) verwachsen geworden

durch die Abgestaltung seines Todes, so werden wir es aber

auch sein durch die seiner Auferstehung; dessen gewiss, dass

unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Sündenleib

abgethan würde, zum Zweck, dass wir nicht mehr der Sünde

Sklavendienst thun (müssen); denn der Gestorbene ist rechts

gültig los von (dem Herrschaftsrecht) der Sünde. Sind wir

aber gestorben mit Christo, so glauben wir, dass wir auch mit

ihm leben werden; wissend, dass Christus auferweckt von den

Todten nicht mehr stirbt, der Tod ist nicht Herr über ihn.

Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde einmal gestorben,

was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, achtet euch als

todt für die Sünde, lebend aber für Gott in Christo Jesu,

unsrem Herrn“. Der Apostel betrachtet also die Taufe als ein

solches Ingemeinschafttreten mit Christo als dem Gestorbenen

und Auferstandenen, durch welches dessen Tod und Aufer

stehung auch die unsern werden d. h. sich in uns selber auf

eine übersinnliche, aber doch reale Weise wiederholen.

Wiefern diess mit dem Tode Christi der Fall ist, kann

nicht zweifelhaft sein. – Sofern die Theilnahme an ihm in der

Taufe als vollendete Thatsache gesetzt ist, muss diess „Mit

sterben“ in einem geistigen Prozess bestehen, nehmlich in dem

jenigen, wodurch man Christ, Angehöriger Christi und seiner

Gemeinde wird. Wie Christus durch seinen Leibestod ausser

Beziehung und Verbindung mit dem Sündenfleisch getreten

ist (rj äuagtig äztéGavev), so scheidet der Mensch, indem er

durch die Taufe in die Angehörigkeit des Gekreuzigten tritt,

aus dem bisherigen Lebensverband mit Fleisch und Welt aus;

die Welt wird ihm gekreuzigt und er ihr (Gal. 6, 14) d. h.

ihr Leben und Wesen, ihre Güter und Meinungen beherrschen

ihn nicht mehr und sein Leben, Gut und Ruhm bewegt sich

nicht mehr in ihrem Gebiet des Eiteln und Aeusserlichen.

Aber auch der noch engere Verband des Ich mit seinem eige

nen Fleisch ist damit prinzipiell aufgehoben, „die Christo An

gehörigen haben (eben damit, dass sie ihm angehörig wurden,

also in der Taufe) ihr Fleisch sammt seinen Leidenschaften

Pfleiderer. Der Paulinismus. 13
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und Begierden gekreuzigt“ (Gal. 5, 24) d. h. sie haben dem

selben seine freie Regsamkeit und sündige Energie genommen,

haben das vorher herrschende Prinzip in die Machtlosigkeit

wie eines Gekreuzigten versetzt und dem Prozess des allmäh

ligen Ersterbens hingegeben. Die beabsichtigte Folge dieses

Gekreuzigtwerdens des alten Menschen ist: dass der Sünden

leib (d. h. der Leib, sofern er aus der oägš äuagtiag besteht,

also Sitz der Sünde ist) abgethan werde, damit wir nicht mehr

Sklaven der Sünde seien, kurz also: die reale Befreiung von

der beherrschenden Macht der Sünde (Röm. 6, 6). Dabei ist

zu beachten, dass diess xaragyéio Gat des oöua äuagtiag sich

erst als die beabsichtigte Folge mit dem ovotavgo3jvat, das

in der Taufe geschieht, verknüpft, nicht unmittelbar damit zu

sammenfällt; es ist damit angedeutet, dass das Sterben des al

ten Menschen ein fortgehender Prozess ist, der in der Taufe

nur seinen prinzipiellen und allerdings schon entscheidenden

Anfang genommen hat, gerade so wie der leibliche Tod durch

den Akt der Kreuzigung zwar eingeleitet, aber noch nicht mo

mentan vollendet ist. Aber prinzipiell allerdings ist beim Ge

tauften der alte Mensch todt; er hat Christi Tod, diess voll

endete Faktum, in der gläubigen Hingabe an Christum und

in der gliedlichen Verbindung mit Christo (Taufe) in sich selbst

erfahren – nach jenem Canon: „ist Einer für Alle gestorben,

so sind sie alle gestorben“, d. h.: der Tod des Einen wird für

die Gesammtheit derer, die ihn zu geniessen haben, indem sie

ihn sich im Glauben aneignen, zu einem gemeinsamen

Prinzip, unter dessen bestimmendem Einfluss ihr Leben

fortan steht, also, dass sie sich selber auch nur noch als Sol

che wissen und fühlen und wollen, die ihrem vorigen Lebens

prinzip gegenüber abgestorben sind.

Weniger einfach ist nun aber weiter die andre Frage zu

beantworten: inwiefern sich am Christen das neue Leben des

auferstandenen Christus wiederhole. Nach der Analogie des

„Mitsterbens“ liegt allerdings auch hier der Gedanke an das

geistige oder ethische Mitleben mit Christo so sehr nahe, dass

die Mehrzahl der Exegeten bis heute in unserer Stelle nur

dieses finden will. Allein diess ist entschieden ungenau. Wenn

v. 5 dem oöupvtot yeyóvauev tº öuoudºuatu zoö Gavátov

entgegengesetzt ist das älä xai tjg ävaotáoecog éo óue Ga,
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so zeigt schon der Wechsel des Tempus, dass diese Abgestal

tung der Auferstehung Christi nicht ohne weiteres zeitlich zu

sammenfällt mit der seines Todes d. h. mit dem Moment der

Taufe als dem Anfang des Christwerdens; soll dem futurum

im Unterschied vom vorhergegangenen praeteritum sein Recht

bleiben, so wird sich dabei nur an die noch bevorstehende jen

seitige Auferstehung denken lassen. Unzweifelhaft wird diess

aber vollends in v. 8 ei äzte Gävouev odv Xglotſ, ztuoteÜouev,

ött «ai ovLoouev aöt; hier ist die Gemeinschaft mit dem

Leben des Auferstandenen nicht bloss als eine zukünftige, son

dern überdiess als Gegenstand unseres gläubigen Vertrauens,

also unserer Hoffnung und Erwartung dargestellt, deren Rea

lisirung gar nicht Sache unserer Selbstthätigkeit, sondern Wir

kung oder Gabe Gottes an uns sein wird; nur so hat das

ztuove ouev einen dem sonstigen Wortgebrauch entsprechenden

Sinn. Dann ist aber unter ovLjoouev nicht unser jetziges

neues sittliches Leben zu verstehen, das ja eben Sache unserer

eigenen sittlichen Selbstthätigkeit in der Gegenwart, also in

keiner Weise Gegenstand des gläubigen Vertrauens wäre; es

ist vielmehr die vom Jenseits zu erhoffende Lebensgemeinschaft

der auferstandenen Gläubigen mit ihrem auferstandenen Herrn.

Allein so unzweifelhaft diess ist, so unleugbar ist andererseits

nun auch wieder, dass v. 4: Yva ca jueig év xauvótytu Log

zregtzratiotouev und v. 11: MoyiLeoGe éavtodg Lövtag tj Geg

év X I. nur an das gegenwärtige neue sittliche Leben der

Christen gedacht werden kann, von welchem ja auch der Zu

sammenhang der Stelle überhaupt handelt. Beachten wir in

dess, dass diess neue sittliche Leben der Gegenwart als Ab

sicht und Forderung (Üva – zreguzrathodouev und ZoyiLeoGe)

hingestellt ist, das eschatologische Mitleben aber als Gegen

stand der Glaubensüberzeugung, so kann uns diess den Schlüs

sel zur Lösung dieser Schwierigkeit geben. Offenbar versteht

der Apostel das aus der Todesgemeinschaft mit Christo resul

tirende Mitleben mit dem Auferstandenen zunächst im eigent

lichen Sinn von dem eschatologischen Auferstehungsleben, als

solches ist es ihm Glaubenssache; aber dieser Gegenstand der

dogmatischen Hoffnung wird nun sofort zum bestimmenden Prin

zip für das ethische Leben der Gegenwart, welches letztere

eben damit, dass es von jenem Prinzip beherrscht ist, selber

13*
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auch schon ein neues Leben und sonach in Wahrheit der dies

seitige anticipirte Anfang von jenem Jenseits wird. Das

eschatologische Mitleben mit Christo verwandelt

sich also dem Apostel unter der Hand in das ethi

sche neue Leben der christlichen Gegenwart, die

xatvótyg Log bleibt nicht mehr blosser Gegenstand der Hoff

nung, sondern wird Norm und Element des selbstthätigen Wan

delns. Diess konnte unter Voraussetzung der paulinischen

Glaubensmystik gar nicht anders sein. Hat der Christ den

Tod seines Herrn schon innerlich erfahren in der Taufe beim

Eintritt in den Glaubensverband mit dem Herrn, der dazu ge

storben ist, auf dass er über Alle Herr sei und dass die, so

da leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für

sie gestorben und auferstanden ist (Röm. 14, 9; 2. Cor. 5, 15):

so ist ja eben dieses „Nichtmehrsichselbstleben, sondern Christo

und Gotte leben“, wie es durch den Tod Christi gefordert,

durch die Todesgemeinschaft in der Taufe gesetzt ist, bereits

der faktische Anfang eines neuen Lebens, das mit dem Auf

erstehungsleben Christi das specifische Merkmal des Gottge

weihtseins gemein hat, also auch vom eigenen einstigen Auf

erstehungsleben des Christen nicht mehr specifisch (der we

sentlichen innern Qualität nach) verschieden sein kann. Immer

hin aber ist für die ganze, auch ethische Denkweise des Apo

stels nicht ohne Bedeutung, dass das zwuoteöouey, ört ovLjoo

uev d. h. die Glaubensgewissheit des eschatologischen Mitlebens

die Grundlage bleibt, auf welcher sich die ethische Reflexion

erst erhebt; so ist ja nun die letztere nicht blosses Sollen,

sondern dieses hat von vornherein seinen Grund in einem für

den Glauben (wenn auch nicht für das Schauen) schon fest

stehenden Sein; weil der Gläubige sich mit Christo schon eins

und damit im ideellen Besitz des ewigen Lebens

schon jetzt weiss (der Gedanke von Röm. 5, 1–11), so folgt

ihm daraus die Pflicht, im neuen Leben zu wandeln, als

einfache logische Consequenz; die sittliche „Neuheit

des Lebens“ ist nun nichts anderes als die selbstverständ

liche äussere Bethätigung dessen, was für das religiöse Ge

müth schon ein im Glauben daseiendes Gut, idealer Besitz des

„Lebens“ im absoluten Sinn ist. Das sittliche Bewusstsein ist

hier nicht mehr im abstrakten Gesetzesstandpunkt befangen,
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sondern ruht auf dem Bewusstsein der Versöhnung, der abso

luten inneren Befriedigung und Erfüllung.

Die Taufe ist also nach unserer Stelle der Anfang des

neuen Lebens, sofern sie den Menschen in eine solche mysti

sche Verbindung mit Christo versetzt, vermöge welcher er sein

altes Leben mit Christo gestorben und Christi neues Leben

sich selbst als Gegenstand der Hoffnung nicht bloss, sondern

auch schon in gegenwärtigem innerlichem Besitze angeeignet

weiss. Damit, dass der Mensch durch die Taufe in die An

gehörigkeit Christi eintritt, vollzieht sich Christi leibliches Ster

ben und Auferstehen an ihm als prinzipieller Akt des Ge

müths, als Loslösung von der bisherigen Lebenssphäre in

Fleisch und Welt und Eintritt in die Lebenssphäre Christi,

die ihn nunmehr wie ein Kleid, das man angezogen hat, allent

halben umschliesst (Xgtoröv éveööoao Ge Gal. 3, 27), die das

Element seines Daseins und Wandels wird, sodass er év Xg -

o t G ist. Diese Formel ist bei Paulus der specifische und

höchst bezeichnende Ausdruck für das Christsein überhaupt

und dann auch für besondere Verhältnisse, Zustände, Hand

lungen, sofern sie auf das Christsein sich beziehen und etwas

dem christlichen Lebensgebiet angehöriges bezeichnen. So

sind „die Gemeinden in Christo“ (Gal. 1, 22) einfach = christ

liche Gemeinden, „Todte, Entschlafene in Christo“ (1 Cor.

15, 18 und 1 Thess. 4, 16) = christliche Todte oder gestorbene

Christen; „Väter, Brüder, Mitarbeiter in Christo“ (1 Cor.

4, 15. Col. 1, 2. Röm. 16, 3) bezeichnet diese Verhältnisse als

nicht dem natürlichen und gewöhnlich sittlichen, sondern dem

christlichen Lebensgebiete angehörige; des Apostels Fesseln zu

Rom „werden offenbar in Christo“: d. h. als solche, die er

nicht um gemeiner Vergehen willen, sondern als Christ, um

seines Christseins willen zu tragen habe (Phil. 1, 13); „Wege

in Christo“ (1 Cor. 4, 17) sind christliche Verhaltungsweisen

mit specieller Beziehung auf die Leitung des christlichen Ge

meindelebens; ganz besonders werden die verschiedenen dem

Christen eigenthümlichen Geisteszustände, Gaben und Kräfte

in ihrer christlichen Besonderheit durch év Xotorſ hervorge

hoben: Leben (Röm. 8, 2), Liebe Gottes oder Gnade (Röm 8,

39. 1 Cor. 1, 4. 1 Cor. 16, 24), Ruhm, Trost und Hoffnung

(Röm. 15, 17. Phil. 2, 1. 19. 3, 3), Freiheit (Gal. 2, 4), Hei
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ligkeit und Vollkommenheit (1 Cor. 1, 2. Phil. 1, 1. 4, 21;

Col. 1, 28), Einsicht wie auch Unmündigkeit d. h. Unreife des

Verständnisses (1 Cor. 3, 1; 4, 10). – Was enthält nun aber

diese Formel év Xgtot im Grunde anderes, als jene Mystik

des paulinischen Glaubens, dass der Gläubige sich, sein eignes

Leben an Christum hingibt und Christi Leben in sich bekommt?

er in Christo und Christus in ihm, er mit Christo gestorben

und Christus sein Leben geworden, das sind unzertrennliche

Wechselbegriffe für ein und dasselbige Verhältniss des Eins

seins zwischen dem Menschen und dem göttlichen Heilsobjekt

und diess Einheitsverhältniss ist nichts anderes, als eben der

Glaube. In der That lässt sich zwischen dem, was oben (S. 169f)

über den mystischen Glaubensbegriff des Paulus zusammenge

stellt worden, und dem, was wir nun hier als die durch die

Taufe gesetzte Lebensgemeinschaft mit Christo finden, durch

aus kein Unterschied statuiren. Ebendafür spricht auch das

Verhältniss der beiden Verse Gal. 3, 26 und 27: dass alle

auf Christum Getauften Christum angezogen haben, ist die Be

gründung für die Behauptung, dass alle an Christum Gläubi

gen als solche, mittelst dieses ihres Glaubens, Gottes Söhne

seien; hiernach ist Christum angezogen haben und ein Sohn

Gottes geworden sein eins und dasselbe; da nun letzteres ein

fach durch den Glauben vermittelt wird (v. 26), so kann die

das erstere vermittelnde Taufe (v. 27) nichts vom Glauben

specifisch verschiedenes sein, muss sich also zu diesem ver

halten wie die in die Erscheinung tretende Form zum geisti

gen Inhalt; und eben darum, weil die Taufe der äusserlich

vollzogene Eintritt in die Glaubensverbindung mit Christo ist,

kann sie als der Erkenntnissgrund der bestehenden

Christusgemeinschaft gelten, deren Realgrund der Glaube

ist. Nehmen wir hinzu, dass die auf der Glaubensverbindung

mit Christo beruhende (ötà zwiotecog év Xgtovſ v. 26) Sohn

schaft Gottes nach 4, 6 den Empfang des Sohnesgeistes be

dingt, so folgt ja wohl hieraus deutlich, dass nicht sowohl der

Geistesempfang die Christusgemeinschaft begründe, als viel

mehr die im Glauben begründete Christusgemeinschaft das

logische Prius für den Empfang des Kindschaftsgeistes bilde.

Hiermit stimmtjedenfalls ganz überein die eigenthümliche (freilich

allgemein unbeachtet gebliebene) Erscheinung, dass in Röm. 6,

wo doch von Anfang bis Ende das neue Leben der Getauften in
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der Gemeinschaft mit Christo besprochen wird, dasselbe nirgends

auf den Empfang des Geistes begründet, ja vom zrve Üu a

überhaupt mit keiner Silbe gesprochen wird! Wie

will man denn diess erklären unter Voraussetzung der ge

wöhnlichen Annahme, dass die Lebensgemeinschaft mit Christo

auf dem Geistesempfang in der Taufe beruhe, dieser also (und

nicht der Glaube) die Wurzel der paulinischen Mystik sei?

Wir werden also berechtigt sein, diese Annahme, so allgemein

sie ist, für eine ungenaue zu halten und vielmehr in jener eigen

thümlichen Erscheinung eine entschiedene Bestätigung dessen

zu finden, was sich uns schon früher in der Analyse des pau

linischen Glaubensbegriffs ergeben hat: dass das mystische

Element des Paulinismus an seinem Glaubensbegriff unmittel

bar und ausschliesslich hängt; weil dem Paulus faktisch der

Glaube jener tiefe und volle Akt der gänzlichen Herzenshin

gabe war, wie er ihn Gal. 2, 20 schildert, darum und nur

eben darum war er sich in diesem Akte der mystischen Eini

gung mit dem absoluten Heilsobjekt bewusst. Wo er aber

seine christlichen Leser an die Thatsache ihrer Christus

gemeinschaft erinnern will (sei es als Grund für ihre christ

liche Freiheit und Gleichheit: Gal. 3, 27 f., sei es als

Motiv für ihren christlich sittlichen Wandel: Röm. 6), da

beruft er sich dann natürlich eben auf denjenigen äusser

lich fixirbaren und augenfälligen Akt, in welchem der innere

Herzensakt des Glaubens seinen Abschluss und sein Siegel

erhalten hat: auf den Taufakt.

In diesem mystisch vertieften Glaubensbegriff, dem eigen

sten Eigenthum des Paulus, lag nun weiterhin auch die Mög

lichkeit und der Anlass zu einer Vertiefung und Umbildung

der dem Paulus nicht ursprünglich eigenthümlichen, sondern

traditionell urchristlichen Lehre von dem messianischen

zt ve Üu a, das der Christ auf Grund der Taufe empfange (Act.

2, 38). Unter diesem messianischen zrveua verstand nehmlich

die christliche Gemeinde wesentlich nichts anderes als den alt

testamentlich-prophetischen Offenbarungsgeist, dessen allgemeine

Mittheilung schon Joel als Kennzeichen der letzten Zeit ver

heissen hatte; dieser Geist ist als übersinnliche Substanz der

höheren göttlichen Welt vorgestellt, welche auf den Menschen

(durch Ausgiessung) gekommen, in diesem übernatürliche Ga

ben und Wirkungen wunderbarer Art, wie Gesichtesehen und
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Zungenreden und Heilungskräfte bewirke (cf. Act. 2, 16–19.

10,46. 19, 6). Von eben dieser Vorstellung geht nun zwar

auch Paulus aus, wie ja auch er als wesentliche Erscheinung

und Kennzeichen des christlichen TrveÜua die wunderbaren

Gnadengaben und Kraftwirkungen anführt (1 Cor. 12. Gal. 3, 5).

Allein diess ist ihm nicht mehr das einzige noch wesentliche

am christlichen 7tveÜua; vielmehr erscheint bei ihm als die

Hauptsache diess, dass das göttliche zrveua im Christen zum

stetig wirkenden Prinzip seines ganzen Glaubenslebens wird,

das sich nicht bloss im Weissagen, sondern in allerlei christ

licher Erkenntniss, nicht bloss im Wunderthun, sondern in

allerlei christlicher Tugend, allermeist in der sittlichen Grund

richtung, in der Liebe erweist. Kurz, das zuveÜua wurde bei

Paulus aus einem abstrakt supranaturalen, ekstatisch-apoka

lyptischen Prinzip zum immanenten religiös-sittlichen Lebens

prinzip der erneuerten Menschheit, zur Natur der xauvº ctioug.

Damit war das Christenthum als neues geschichtliches Prinzip

in seiner Selbstständigkeit gegenüber dem Judenthum fixirt

und zugleich eine Brücke geschlagen von den ekstatisch-enthu

siastischen Erscheinungen der Urgemeinde zu einer stetigen

geschichtlichen Gemeindeentwicklung.

Wie war nun aber Paulus zu dieser für die ganze christ

liche Spekulation epochemachenden Anschauung vom 7tveÜua

gekommen? Man könnte denken (was auch die gewöhnliche

Annahme zu sein scheint), dass Paulus eben von Anfang einen

eigenthümlichen Begriff vom zrveÜua, einen tieferen, geistigeren

gehabt habe. Allein dem ist nicht so. Auch das paulinische

zrveÜua ist an sich ein transscendent-physisches Wesen, ein

übersinnlicher Stoff, der zu der irdisch-sinnlichen Stofflichkeit

der odgS das konträre Gegentheil bildet. Wie letztere das

schwache, vergängliche, unreine, beziehungsweise sündige Ele

ment der Welt, des nichtgöttlichen Daseins und daher vom

Reiche Gottes ausgeschlossen ist, so ist das zwveÜua das starke,

dauernde, reine und heilige Element des göttlichen Daseins,

des Himmels, und hat daher auch die Kraft zu beleben und zu

reinigen (heiligen) (cf. besonders die Gegensätze 1 Cor. 15,

42–50). Immateriell kann es also nur relativ heissen, sofern

es nicht irdische und sinnliche Stofflichkeit ist, sondern himm

lischer, übersinnlicher Stoff; daher seine nahe Verwandtschaft
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mit dem, was der alten Welt als feinster irdischer Stoff galt,

mit der Luft, an welche schon die Etymologie des Wortsztveöua

erinnert, und mit dem Licht, dessen Glanz (öóša) als die

stehende Erscheinungsform des zuveÜua zu betrachten ist. Stoff

lich ist die Vorstellung, dass das zuveÜua ausgegossen werde

in die Herzen, wie Wasser (vgl. Röm. 5, 5), in sie hinein

strahle, wie ein Lichtstrahl (2 Cor. 4, 6), selbst die Leiber

derer, in denen es wohnt, in Glanz umwandle (2 Cor. 3, 18),

ja dass es selber auch ebensogut, wie die 0ägš, Material für

Körper (otóuata = gegliederte Formen) werden könne, wie

denn Paulus die Leiber der Auferstandenen als solche aus der

himmlischen Lichtsubstanz bestehende odóuata zuvevuatuxc.

von verschiedenen Graden des Lichtglanzes vorstellt (1 Cor.

15, 40 ff). – Diese übersinnliche Substanz kommt nun ur

sprünglich Gott und weiterhin dem Sohn Gottes Christus in

der Weise zu, dass sie deren göttliches (bezw. gottabbildliches)

Wesen konstituirt, in ihnen konkret vorgestellt wird; aber sie

bildet nicht eine besondere Persönlichkeit neben beiden. Zwar

erscheint der Geist öfter als handelndes Subjekt mit Bewusst

sein und Willen: er theilt die Gaben aus, wie er will (1 Cor.

12, 11), erforscht die Tiefen der Gottheit (2, 10), vertritt uns

vor Gott (Röm. 8, 26) und gibt Zeugniss unserem Geiste

(v. 16). Aber wenn auch zugegeben werden kann, dass diese

Personifikation eine mehr als bloss sprachliche ist, dass sie

auch in der Vorstellung des Apostels selbst liegt, so ist

diess doch von dem bestimmten Gedanken einer von Gott

und Christo unterschiedenen Persönlichkeit weit entfernt. Ne

ben der Personifikation des Geistes in 1 Cor. 12, 11 ist doch

in v. 6 Gott der Alles wirkende; und der die Tiefen der Gott

heit erforschende Geist in 1 Cor. 2, 10 ist doch nur das sich

von sich selbst unterscheidende, also selbstbewusste Ich Got

tes; Röm. 8, 16. 26 ist der einwohnende Geist Gottes oder

Christi doch nicht verschieden von dem einwohnenden Chri

stus selbst (v. 9 vgl. 10); 2 Cor. 13, 13 ist zwar neben xc.gug

Xgtovoö und äyázty Geoö die «ouvovia toi äyiov ztveüuatog ge

stellt, aber nicht als ob es drei selbstständig koordinirte Mo

mente wären, deren jedes auch eine selbstständige persönliche

Ursache hätte, sondern sie verhalten sich wie Ursache (äyczcy

Seoö) zu Mittel (xcgg XgtovoE) und Wirkung (xotvovia t. äy.
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ztveóuatog), denn in dieser kommt die von Gottes Liebe aus

gegangene Gnadenerweisung Christi zu ihrem subjektiven Ab

schluss. Nehmen wir hiezu die Formeln: der Geist wird von

Gott gesendet (Gal. 4, 6), wird gegeben (Röm. 5, 5), darge

reicht (Gal. 3, 5), menschlicherseits von Gott aus empfangen

(Gal. 3, 2. 1 Cor. 2, 12) und zu eigen besessen (1 Cor. 6, 19.

Röm. 8, 9) – so lässt sich in dieser Zusammenstellung ein

Schwanken zwischen dinglichem Sein und Personifikation nicht

verkennen, woraus eben zugleich das Fliessende der letztern

erhellt. Als konkrete Hypostase subsistirt das göttliche 7tveÜua

(ausser in Gott selbst) nur in dem erhöhten Christus, denn

ö züguog tözrveÜuc éotuv (2 Cor. 3, 17).

In allen diesen Bestimmungen, soweit sie das Wesen des

zrveÜua ansich betreffen, liegt nun noch nichts dem Paulus

Eigenthümliches. Aber der Ansatz dazu liegt doch wohl schon

im letztgenannten Punkt, wornach das zuveÜua dem Messias

nicht als blosses donum superadditum, als Amtsbegabung zu

kommt (wie noch wesentlich judenchristliche Ansicht war),

sondern substantiell die Person des erhöhten Christus kon

stituirt (wie auch die des irdischen Christus wenigstens nach

ihrer Innenseite, vgl. S. 128). Von hier aus bildete den Ueber

gang zur eigenthümlichen paulinischen zuveÜua-Lehre jene

Grundanschauung des Paulus von Glauben und Taufe als einer

realen Verbindung mit dem gekreuzigten und auferstandenen

Christus, wie wir sie in Röm. 6 ausgeführt fanden. Ist nehmlich

der in der Taufe sich vollendende Glaube eine Hingabe des

Menschen an den gestorbenen und auferstandenen Christus

zur Angehörigkeit an ihn und innigen Lebensgemeinschaft mit

ihm, und ist dieser auferstandene Christus substantiell himm

lisches TrveÜua, so ist es ein einfacher Schluss, dass also der

Christ durch Glauben und Taufe Antheil an dem himmlischen

ztveÜua bekommt; und wie nun diess TrveÜua in Christo das

personbildende Lebensprinzip ist, so muss es dann nothwen

dig auch im Christen, welcher zolajuevog tºxvgip èv zuveÜucé

éotuv (1 Cor. 6, 17), zum ebenso stetig immanenten Prinzip

des neuen Personlebens, des xauvög ävôgozrog werden. So

nach haben wir uns die eigenthümlich paulinische zuveÜua

Lehre aus dem Zusammenfluss zweier Quellen zu

erklären: einerseits der traditionellen Lehre, dass
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man in der Taufe das (wunderwirkende) messianische

zrve Ü ua erhalte, und andererseits der originell pau -

linischen Lehre vom Glauben als dem Herzensakt der

vertrauend-liebenden Verbindung mit Christus, dem Ver

söhner und dem heiligen Gottessohn xavá zrveÜua äyucooüvyg;

von dorther stammte die dogmatische Form, der fixirte

Begriff, aber der tiefe religiös-sittliche Inhalt, der sich

bald zum spekulativen Strom erweiterte, entquoll auch hier des

Paulus innerstem Gemüth und persönlichstem Erleben. Wie

sehr dem Apostel die zweite Betrachtungsweise näher lag, und

wesentlicher war, als die erste, dürfte auch daraus zu schliessen

sein, dass er den Empfang des Geistes dreimal in direkte Ver

bindung mit dem Glauben setzt (Gal. 3, 2. 5 und 14), mit der

Taufe aber nur durch eine einzige und zwar indirekte Andeu

tung (1 Cor. 12, 13: év évi zrveÜuatu ueig eig ëv odóua

äßazrtioGyuev) in Beziehung bringt; auf Grund dieses That

bestandes sind wir zwar wohl zu der Annahme berechtigt, dass

Paulus die traditionelle Lehre vom Geistesempfang bei der

Taufe auch seinerseits acceptirt habe, aber wir werden uns

hüten müssen, diesem Punkt eine so centrale Bedeutung für

die paulinische Heilslehre beizulegen, wie es gewöhnlich ge

schieht, indem man die Taufe als die Geistesmittheilung dem

rechtfertigenden Glauben ganz wie ein zweites Heilsprinzip

zur Seite stellt. Wäre diess des Apostels Meinung gewesen,

so müsste er es auch ausgesprochen und also ganz bestimmt

den Geistesempfang ebenso von der Taufe, wie die Rechtfer

tigung und Kindschaft vom Glauben abhängig gemacht haben.

Statt dessen bezieht er aber einerseits Geistesempfang wie

Kindschaft gleichmässig auf den Glauben und anderseits Taufe

wie Glauben gleichmässig auf die mystische Christusgemein

schaft. Wo bleibt denn dabei eigentlich jene specifische Be

deutung der Taufe, wie sie jetzt meist dargestellt wird?

Das Gesagte wird seine weitere Bestätigung finden, wenn

wir uns nun zur Betrachtung der Veränderungen wenden, welche

durch das göttliche zuveÜuc im Menschen hervorgebracht wer

den. Als die allgemeinste Wirkung des zuveÜua erscheint die

Lao . Wie ihm selbst das Attribut des Lebens wesentlich zu

kommt, so ist auch sein Wirken wesentlich ein Loozroteiv im

umfassendsten, absoluten Sinn des Worts, wie derselbe
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verschiedene Momente unter sich befasst. Unter diesen

jedoch steht dem Apostel unzweifelhaft in erster Linie der

transscendent-physische oder eschatologische Begriff von „Le

ben“. So gleich in der Grundstelle, wo es von Christo selber

heisst, er sei (in der Auferstehung) geworden zum zuveÜua Zoo

ztouoöv 1 Cor. 15, 45. Diess Loozroteiv kann sich nach dem

Zusammenhang des ganzen Capitels nur darauf beziehen, dass

die Christen durch Christum in den Besitz unvergänglichen

himmlischen Lebens gesetzt, resp. aus dem Tode, den sie als

Adams Kinder sterben müssen, zum neuen (ewigen) Leben

auferweckt werden und das Bild des Auferstandenen (nehm

lich den verklärten pneumatischen Leib) tragen werden. In

diesem Sinn heisst es ebendort: „Wie in Adam (in der Gat

tungseinheit mit dem Anfänger der natürlichen Menschheit)

Alle sterben, so werden in Christo (in der Glaubenseinheit

mit dem Anfänger einer neuen Menschheit) Alle lebendig

gemacht werden“ (v. 22). Ebenfalls in eschatologischem

Sinn, doch so, dass der ethische schon mithereinspielt,

verstehen wir die instruktive Stelle 2 Cor. 4, 10 – 5, 5.

Der Apostel sagt von sich, er trage das Sterben des Herrn

Jesu immer an seinem Leibe umher, va xai Lo toö Iy

ooöév tº odóuatt uóv pavegoG; nun ist unter jener véxg0

oug'Iyooö nach dem Zusammenhang nichts anderes verstanden,

als die stete Aufreibung seines Leibeslebens durch äussere

Verfolgungen und körperliche Krankheit (v. 7: öotgcxuva

oxeüy und v. 16: öé§to uÖvävögtozrog öuapGeigeta), welche

er sowohl um Jesu willen wie auch als wiederholende Fort

setzung der Leiden Jesu erträgt. Was ist aber das pavego

3jvat der Loj Iyooö év tº odóuatt uöv? Nach dem Zu

sammenhang der Stelle scheint mir nur ein Doppeltes möglich

zu sein: entweder mit Rücksicht auf v. 16 an die Erneuerung

des éooGev ävGgozcog, wie sie der Aufreibung des éSo ävôg.

parallel geht, zu denken, oder mit Rücksicht auf v. 14 an die

Auferweckung mit Jesu; unter letzterer kann nun jedenfalls

ohne äusserste Willkühr nichts anderes als die eschatologische

Auferstehung verstanden werden, wie denn der ganze Ge

dankengang mit v. 17 eine rein eschatologische Wendung

nimmt. Würde man in v. 10 an die Erneuerung des éoao

ävGgtozrog durch die Lebenskraft Christi denken, so müsste
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qavegoGivat év tº océuatt verstanden werden von dem Offen

bar- d. h. Wirksam-werden im Leibesleben = innerhalb des

irdischen Daseins des Apostels; da jedoch diese Wendung we

niger natürlich scheint, als die andere: Offenbarwerden an

unserm Leibe, sodass dieser selber das Objekt ist, auf welches

sich die pavégooug der Lo'Iyooi bezieht: so werden wir diese

letztere nicht sowohl aus v. 16 als vielmehr aus v. 14 zu deuten

und sonach von dem Offenbarwerden des Auferstehungslebens

Christi in der eigenen Auferweckung des Leibes des Apostels zu

verstehen haben. Hieran kann uns auch v. 11 die Verwechs

lung von ocóuatt mit oagxi nicht irre machen; denn wenn auch

freilich nicht die ockg§ selbst auferstehen kann, so kann doch an

der Fleischessubstanz des Leibes die Auferweckungskraft inso

fern offenbar werden, als eben jene in die neue Substanz des

Auferstehungsleibes umgewandelt wird (cf. Phil. 3, 21: uetaoxy

uatioet). Wenn wir nun aber auch hiernach in unserer Stelle

zunächst an das eschatologische Leben zu denken haben, so

finden sich doch eben hier auch wieder deutliche Spuren da

von, dass dem Apostel die Loſ, obgleich deren pavégooug

noch erst bevorsteht, doch auch schon in der Gegenwart eine

innerliche Realität hat, nehmlich eben in der ávaxaivtooug des

éooGev ävögtoztog, wie solche durch den Geist Christi jetzt

schon unter und mittelst der Aufreibung des éSo ävOgozrog

bewirkt wird. Insofern hat uns Gott in dem Geist, den

er uns geschenkt, ein reelles Unterpfand (äóöaßeóv) auf das

himmlische Leben, ja einen vorbereitenden Anfang des

selben schon jetzt mitgetheilt (öxategyaoäuevog učg eig ávtö

zoüro, Geóg, ö xai öoig uiv töv ágóaßóva toi zrveüuatog

5, 5). Hier sehen wir so recht in die religiöse Gedanken

werkstätte des Apostels hinein: er weiss, dass Christi Leben

als das, was es ist, d. h. als absolutes, bis auf den Leib hinaus

vollkommenes Leben, an ihm einst offenbar werden wird; diese

Gewissheit hat er vermöge seines Geistbesitzes, der sie ihm

(durch das Zeugniss der Gotteskindschaft Röm. 8, 16) inner

lich verbürgt; eben aber in dieser durch den Geist verbürgten

innern Gewissheit des einstigen Lebensbesitzes erlebt er in

der Gegenwart schon den vorbereitenden Anfang jenes

Lebens – in der stetigen Erneuerung seines innern Menschen,

in dem wahrhaft geistigen, religiös-sittlichen Prozess seines
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Glaubenslebens. Von hier aus werden wir es verstehen

können, wie an andern Stellen beide Begriffe der Lo, der

eschatologische und der ethische durcheinanderlaufen. So

Röm. 8; wenn es v. 10 vom Christen heisst: tö uév oöua

vexgöv öt' äuagtiav, tö öé ztveÜua Lo ölä ötxatooüvyv, so

ist das vexgöv des ersten Versgliedes schon wegen der Parallele:

tä Gvytä ocóuata öuóv v. 11 vom leiblichen Tod und zwar

so zu verstehen, dass der Leib um der Sünde willen (als Sold

der Sünde) dem Tode verfallen, insofern schon so gut wie todt

sei, dann muss dem physischen Todesbegriff entsprechend auch

die vom Geiste prädicirte Lo physisch verstanden werden:

vom dauernden, ewigen Leben; der ethische Sinn würde auch

überdiess eine Tautologie mit öuá öuxatooévyv ergeben, wel

ches nicht heisst: zum Zweck der Gerechtigkeit, sondern –

entsprechend dem öu äuagtiav – wegen der = in Folge

von der Gerechtigkeit, die ihm eignet; endlich ist aus dem

Thatsächlichen, dass des Christen Geist Leben sei, die Folge

rung gezogen, dass auch sein Leib belebt werden werde

(v. 11); diess physische Looztoujoet setzt auch in v. 10 den

physischen Begriff der Loſ voraus. Nun heisst es ja aber

doch in unserm Vers nicht, dass der Geist einst Leben sein

oder haben werde, sondern, dass er es jetzt schon sei. Also

haben wir in unserm Vers direkt den bedeutsamen Gedanken,

dass die Loi aicóvuog schon im diesseitigen Christenleben als

zunächst noch innerer Besitz des Geistes vorhanden sei.

Worin aber soll diese immanente Loh aidévuog, psychologisch

betrachtet, bestehen, wenn nicht in neuer ethischer Qualität

des Personlebens? So wandelt sich der physische oder escha

tologische Lebensbegriff damit, dass er als Attribut des christ

lichen Geistes schon in der Gegenwart seinen Anfang nimmt,

unmittelbar um in den ethischen Lebensbegriff, welch' letztrer

denn auch im Zusammenhang unserer Stelle sich findet: v. 2:

zrveÜua tjg Log év Xglotſ und v. 6: pgóvyua zrveóuatog

Lo kai étgjvy; in letzterem Fall weist die Verbindung mit

eigjvy auf den ethischen Begriff des mit Gott verbundenen

und gottgefälligen Lebens, doch kann man wohl auch hier

noch an das ewige Leben denken als das Endziel (zéog cf.

6, 22), worauf es das Trachten des Geistes abgesehen hat.

Ganz den gleichen Wechsel von eschatologischem und ethischem
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Leben haben wir auch schon oben in Röm. 6, 4–11 gefunden.

Endlich fehlt es auch nicht an Stellen, wo beide Seiten zur

untrennbaren Einheit zusammengefasst und also der Begriff

Lao absolut gemeint ist; diess wird überall da der Fall sein, wo

Lo einfach der Ausdruck für das christliche Heil überhaupt

ist, wie in den Formeln: .óyog Log = das Evangelium vom

Leben = Heil in Christo (Phil. 2, 16), töztveÜua Looztotet

(2 Cor. 3, 6), Lo éx vexgöv (Röm. 11, 15).

Nachdem wir gesehen, wie sich dem Apostel aus dem

jenseitigen physischen Leben ein diesseitig-ethisches ergibt,

haben wir nun auch das letztere, die innerliche Wirkung des

ztveÜua im Christen, in seine Momente zu entwickeln. Im

Allgemeinen ist es ein neues Personleben, eine xauvi «tioug,

ein ävGgozrog zrvevuatuxóg, der ebenso das ztveÜua zu seinem

Element, seiner Norm, seinem bewegenden Prinzip hat, wie

der zraatögävOgozrog die oägš (év zuveüuatt, «arä zrveöua

eivat, Ljv, zuveÜuatu äyeoGa). Näher sind es die verschiedenen

Momente des Personlebens, die wir auch bei Paulus unter

scheiden können, das empfindende Herz, die denkende und die

wollende (handelnde) Vernunft, welche alle am neuen zwveÜua

Leben Antheil haben. Im Herzen, dem Centrum des Person

lebens, dem unmittelbaren Selbstbewusstsein, wird durch den

heiligen Geist die Liebe Gottes ausgegossen, sodass sie zum

Gegenstand subjektiven Innewerdens, zur persönlichen Erfah

rung der empfangenen Versöhnung, damit zu einem Grund

freudig gehobenen Selbstbewusstseins, des Ruhmes, wird; die

göttliche Gnade ist dann nicht mehr bloss ein objektives Ver

hältniss Gottes zum Menschen, sondern sie wird zum subjek

tiven Besitz des Menschen, zum Zustand des Friedens, in welchem

er sich mit Gott stehend fühlt (Röm. 5, 1–5). Friede und Freude

im heiligen Geiste bildet daher die Grundstimmung im Reiche

Gottes (Röm. 14, 17). Allerdings ist es eine Freude, deren

Kraft noch wesentlich in der Hoffnung ruht (Röm. 5, 2. 8, 24.

15, 13), weil ihr Gegenstand noch wesentlich der Zukunft an

gehört (die pavégooug tjg Log Iyooö); ja sie schliesst nicht

nur nicht die Gºipeug aus, sondern sie ist auch dem ovevcéLeuv,

der seufzenden Erwartung endlicher völliger äzto ütgooug,

nicht enthoben. Aber bei aller noch immer unvermeidlichen

äoGéveta gibt das göttliche zrveöua dem unsern das tröstliche
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Zeugniss, dass wir Gottes Kinder seien, und sein unausge

sprochenes Seufzen und Verlangen, das im Herzen verborgen,

nicht einmal in's klare Bewusstsein des Menschen kommt, tritt

fürbittend bei Gott, dem Herzenskündiger, ein (8, 26 f.). In

die Categorie dieser otevayuoi ä.cº/ytot oder der nur dem un

bewussten Empfindungsleben angehörigen Wirkungen des zrveÜucx

fällt auch jenes y/ajooy alleiv, welches der Apostel 1 Cor.

14, 13 ff als ein zwgooeüxeo Gat tſztveÜuatt dem ztgooeüxeoGau

tſ vot entgegengesetzt, weil bei jenem der voüg äxagzrog sei;

es ist ein blosses Thätigsein des im Herzen wohnenden gött

lichen zuveÜua, wobei das persönliche Selbstbewusstsein ruht

(nach unserer Psychologie: ein ekstatisches Fürsichsein des

Empfindungslebens, dessen überschwängliche Erregtheit sich

den Formen des bewussten Denkens entzieht).

Aber das zuveÜua bemächtigt sich vom Herzen aus, wo

zuerst sein Licht aufgieng (2 Cor. 4, 6), auch des vo Ög, der

denkenden und wollenden Vernunftthätigkeit und bewirkt

auch hier eine ävaxaivooug (Röm. 12, 2), zu dem Zweck, dass

wir prüfen lernen, was der Wille Gottes sei. Die höhere Er

kenntniss, zu welcher der voög durch das zuveÜua befähigt

wird, ist nach dieser Stelle (und ähnlich Col. 1, 9 f.) die sitt

liche Urtheilskraft über Gut und Böse, die Unterscheidung

des Gottgefälligen vom Verwerflichen. Besonders aber auch

wirkt der Geist die Erkenntniss des göttlichen Heilswillens,

offenbart jene geheimnissvolle Gottesweisheit, welche die

Obersten der Welt nicht erkannt haben und welche der natür

liche Mensch gar nicht erkennen kann, weil er des göttlichen

zrveÜua entbehrt, das allein die göttlichen Dinge kennt, weil

es die Tiefen Gottes durchforscht. Eben dieses zu veÜua aber

haben die Christen erhalten, va eiöóuev tä özrö toi GeoE

xagtoGévta uiv, es wirkt also die bewusste Einsicht in die

göttlichen Heilsgüter (1 Cor. 2, 7–12). Der pneumatische

Mensch hat geradezu den voög Christi, d. h. er befindet sich im

Besitz der absoluten Wahrheitserkenntniss, die durch keine

Schranke mehr von der Tiefe Gottes ausgeschlossen ist. Frei

lich ist diess zunächst nur erst prinzipiell gemeint; in concret«D»

findet auch beim Christen, solang er im Glauben und nicht

im Schauen wandelt, das blosse ytyvoöoxeuvéx uégovg statt; er

sieht die Wahrheit nur erst öt’ Soózrtgov év aiviyuatu, inn
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Spiegelbild und mannigfach verhüllt (1 Cor. 13, 12); aber im Prin

zip hat er damit doch die volle Wahrheit, da ja doch die Erkennt

niss von der Herrlichkeit Christi, als des Ebenbildes Gottes, in

ihm erleuchtet ist und dieses Licht sich sogar an ihm selbst mit

aufgedecktem Angesicht widerspiegelt, sodass er mehr und mehr

in dasselbe Bild verwandelt wird (2 Cor. 3, 18–4, 6). Die christ

liche Erkenntniss ist also eine fortschreitende im selben Masse,

als die Assimilation mit dem Erkenntnissobjekt fortschreitet, sie

ist stets bedingt durch die praktische religiöse Erfahrung.

Schon darum hängt mit der Erneuerung der theoreti

schen Vernunftthätigkeit die der praktischen untrenn

bar zusammen. Kam vorher dem voig höchstens das Géeuv

des Guten zu, welches es doch nicht zum xategyóLeoGat

bringen konnte, weil das Ich als Sklave unter die Herr

schermacht der Sünde verkauft war, so ist er jetzt durch

die höhere Macht (vóuog) des Geistes des Lebens in Christo

frei geworden von der bestimmenden Macht (vóuog) der

Sünde und des Todes, die Sünde wird nicht mehr die

Herrschaft über ihn haben, er ist nicht mehr dem Fleische

als Schuldner verpflichtet, nach seiner Norm zu leben (Röm.

8, 2. 12. 6, 14). Hiemit tritt nun auch der sittliche Wille des

pneumatischen Menschen in ein dem vorigen direkt entgegen

gesetztes Verhältniss zum Gesetz: Vorher war er unter dem

Gesetz, aber dabei so wenig dem Gesetz (dem im Gesetz ge

offenbarten heiligen Gotteswillen) entsprechend, dass vielmehr

gerade mittelst des Gesetzes die zraGuata töv äuagtuöv in

seinen fleischlichen Gliedern wirksam waren, dem Tode Frucht

zu bringen (7,5); jetzt ist er nicht mehr unter dem Gesetz,

sondern unter der Gnade, aber eben damit im Besitz des dem

Gnadenstand entsprechenden Kindschaftsgeistes, vermöge dessen

er befähigt und gewillt ist, das öxaioua toi vóuov d. h. den sitt

lichen Gehalt des Gesetzes zur thatsächlichen Erfüllung zu bringen

in der Liebe, die alles Gesetzes Erfüllung ist (Röm. 6, 14. 8, 4.

Gal. 5, 14); auf der einen Seite fallen zusammen: Knechtschaft

des Gesetzes und der Sünde, auf der andern: Freiheit vom

Gesetz unter der Gnade und Erfüllung der Gesetzessubstanz

durch den Liebesgeist. Es ist diess desswegen zu beachten,

weil die ganze Argumentation des Apostels Röm. 6, 14 ff.

darauf beruht, dass ihm „unter der Gnade sein“ soviel

Pfleiderer. Der Paulinismus. 14
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ist*), wie „durch den Geist getrieben werden,“ indem beide glei

chermassen das konträre Gegentheil des „unter dem Gesetz sein“

bilden; vergl. Röm. 6, 14 mit Gal. 5, 18. Durch dieses sitt

lich erneuernde zuveÜua wird denn nun auch jene öuxatooévy,

welche das Gesetz nie wirken konnte, realiter hergestellt; zu

der idealen Gerechtigkeit oder dem rechten harmonischen

Verhältniss zu Gott, in welches der Gläubige kraft seines

blossen Vertrauens auf den in Christi Tod geoffenbarten

Gnadenwillen schon zu stehen kam, tritt nun auch noch die

reale Gerechtigkeit oder die durch den Geist gewirkte neue

sittliche Lebensbeschaffenheit. In diesem Sinn dürfte öuxato

oövy Röm. 8, 10 vermöge des ganzen Zusammenhangs, be

sonders auch mit Rücksicht auf v. 4, zu verstehen sein; auch

Röm. 6, 16–20 lässt sich ein Schwanken zwischen dem idealen

und realen Begriff der öuxatooüvy schwerlich verkennen; zu

nächst zwar ist tj öuxatooüvy öov/o Gjvat in demselben Sinne

zu nehmen wie Öztöxáguv eivat, nehmlich vom Stand des Ge

rechtfertigten, welchem die Lebensführung entsprechend sich

gestalten soll; aber wie in özrö xéguy eivat das zrveüuatu

äyeoGat mit einbegriffen ist, die xdgug selbst also zu der Be

deutung eines religiösen Prinzips die eines sittlichen Agens

bekommt, so erweitert sich auch der Begriff der öuxatooüvy im

genannten Abschnitt dahin, dass zu dem specifisch paulinischen

Sinn der Glaubensgerechtigkeit, welche Wirkung der ver

söhnenden Gnade ist, der moralische Sinn der Lebensgerech

tigkeit, welche Wirkung der sittlich erneuernden Gnade ist,

als weiteres Moment hinzutritt. Aber auch nur hinzu,

nicht an die Stelle des ersten tritt das zweite, am wenig

sten so, als ob nun hier die ganze frühere Lehre von der Glau

bensgerechtigkeit annullirt und ihr eine nagelneue Lehre von

der moralischen Gerechtigkeit substituirt werden sollte*). Die

*) Nicht, als ob damit der Begriff zägg plötzlich ein völlig anderer

geworden wäre; er ist derselbe, wie 6, 1 und dieser wieder mit dem von

3, 24 – 5, 21 durchgängig herrschenden; nur ergänzt wird das neue

religiöse Verhältniss hier nach der sittlichen Seite, indem es als der noth

wendige Grund neuer sittlicher Lebendigkeit, der xatvórmg Lojg (v. 4)

aufgezeigt wird.

*) Diese Meinung Lüdemann's (a. a. O. S. 165 ff. u. 208–215)

kann ich nur für einen wunderlichen Fehlgriff halten, der seine Wider

legung in allem Obigen (Capp. 2. 4. 5) finden dürfte.
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reale zrveÜua-Gerechtigkeit und die ideale Glaubensgerechtig

keit verhalten sich vielmehr wie neues religiöses Verhältniss

zu Gott und neue sittliche Lebendigkeit, von welchen keines

an die Stelle des andern treten kann, sondern die sich noth

wendig gegenseitig zur Ergänzung fordern und zwar so, dass

der religiöse Begriff immer überdiess die Grundlage und (für

den Apostel wie für die religiöse Betrachtung allerzeit) die

Hauptsache bleibt. Uebrigens braucht auch der Apostel für

die neue sittliche Lebensbeschaffenheit viel weniger den Be

griff der Gerechtigkeit, als den der Heiligkeit.

Auch dieser Begriff bekommt nun aber, entsprechend dem

des zuveÜua, bei Paulus eine vertiefte Bedeutung. Zunächst

bezeichnet äytog auf Grund des alttest. Sprachgebrauchs auch

bei Paulus das Gottgeweihtsein, Gotte zugehören, mit ihm in

Beziehung stehen; heilig heisst in dieser Hinsicht Alles, was

auf göttlicher Offenbarung beruht (ygapai äyuat Röm. 1, 2,

vóuog, évtoi äy. 7, 12), oder was mit dem Cultus zusammen

hängt (vaög toö Geoö äytóg ëott 1 Cor. 3, 17, Gvoia äy.

Röm. 12, 1). So wird auch Israel als Ganzes, als theokratische

Volksgemeinde, verglichen mit einer heiligen Wurzel und

einem heiligen Teige, wobei ausdrücklich die einzelnen Glieder

dieses Volks, eben insofern sie wie Zweige aus der Wurzel

erwachsen sind, mit demselben Prädikate, das dem Ganzen

zukommt, belegt werden. Und wie bei Israel die einzelnen

Glieder an der Heiligkeit der Volksgemeinde partizipiren, so

gilt dasselbe auch bei der christlichen Gemeinde, dass schon

die natürliche Verbindung mit ihr, wie sie durch das Verhält

niss von Mann und Weib, Eltern und Kind geknüpft wird,

auch die dem christlichen Theile zukommende Heiligkeit auf

den nichtchristlichen Theil überträgt: der nichtchristliche

Ehegatte ist geheiligt durch den christlichen, das nichtchrist

liche Kind durch die christlichen Eltern (1 Cor. 7, 14). In

diesem rein objektiven Sinn, der auf alttest. Anschauung ruht,

werden wir also auch das stehende Prädikat der Christen:

äytot zunächst zu nehmen haben; sie sind diess eben auf

Grund ihrer Berufung zur Genossenschaft der christlichen Ge

meinde (cf. xytot äyuot Röm. 1, 7. 1 Cor. 1, 2). Aber in

dieser Verbindung mit dem Leibe Christi erhält ja der Christ

auch den Geist Christi, das zrveöua äytov, welches, wie wir

14 #
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sahen, in ihm zum Prinzip eines neuen Personlebens wird.

In dieser Hinsicht ist nun der Christ heilig nicht bloss wegen

seiner Angehörigkeit an die erwählte messianische Gemeinde,

sondern wesentlich wegen des subjektiven Besitzes des Heilig

keitsprinzips, des heiligen Geistes. Die Christen sind dem

Apostel äytou nicht bloss als die xytoi ca éztuxaſoöuevot vö

övoua toi zvgiov (als die sich zu Christo bekennenden Ge

meindeangehörigen), sondern wesentlich als die yuaouévot év

Xgtor'Iyooi (1 Cor. 1, 2), d. h. als die, deren Leben in der

Gemeinschaft mit Christo ein prinzipiell heiliges geworden ist;

so heissen die bekehrten Heiden ein Opfer, yuaouévy év

zrveÜuatu äyip (Röm. 15, 16), und den Corinthern wird (I. 6, 11)

zu Gemüth geführt: ihr waret einst grobe Sünder, nun aber

äzreotoao Ge, yudo Gºte év zrveóuatt voö. Geoö uóv, wobei

diese Verbindung beider Prädikate und der Gegensatz zum

vorigen Sündenleben beweist, dass dieses yudo Gyte nicht bloss

Weihung zur Gottangehörigkeit, sondern prinzipielle sittliche

Reinigung und Heiligung bezeichnet oder kurzweg: das Da

sein des zuveÜua als des Heiligungsprinzips in den Christus

gläubigen.

Ehe wir die hieran sich anschliessende Entfaltung dieses

Prinzips im Prozess der Heiligung oder im christlich sitt

lichen Wandel betrachten, ist noch die Frage zu beantworten,

wie sich diess neue christliche zu veÜua zum natürlichen zuve ua

des Menschen verhalte, von welchem in Cap. 1 (S. 66 f.) ge

sagt wurde, dass es zwischen den entgegengesetzten Prinzipien

ztveöua (im höhern Sinn) und ockg§ indifferent in der Mitte

stehe und das neutrale Substrat des Personlebens ausmache.

Zweierlei Aussagen des Apostels haben wir in dieser Hinsicht

zu berücksichtigen; die einen sprechen für ein Zusammensein

und neben, resp. auf einanderwirken des christlichen zrveÜua

und des natürlich-menschlichen, die andern lassen keine Unter

scheidung zwischen beiden zu. Von ersterer Art sind vor

züglich folgende Stellen: Röm. 8, 16: aötö tö ztveÜua ovuuag

vvgei tſztveóuati uov, ört éouév téxva Geoö und v. 26: ti

ztgooevštáueGa oöx oöauev, ä//' ävvö tö zrveÜua Özregevtvy

xévet Özrég uévotevayuoig ä/ajrotg; 9, 1 : ovuuagtvgoöoyg

uot rg ovvetójoecóg uov év zuveÜuatt äyip. Weiterhin gehören

jedoch auch die Stellen hieher, welche vom zuveÜua des Christen
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Zustände aussagen, welche vom einwohnenden Gottesgeist, der

selber Kraft und Leben und Heiligkeit ist, nicht wohl ausgesagt

werden könnten, wieTröstung und Beruhigung (2Cor. 2, 12. 7, 13.

1 Cor. 16, 18) oder Befleckung (2 Cor. 7, 1) oder Heiligung

und Reinerhaltung (1 Cor. 7, 34, 1 Thess. 5, 23) oder end

lich geradezu Rettung vor dem Zugrundegehen (1 Cor. 5, 5).

Diese Stellen setzen voraus, dass auch im Christen, der das

ztveÜua äytov besitzt, noch ein von demselben unterschiedenes

menschliches zuveÜua sei, das des Leidens und der Verunreini

gung und des Zugrundegehens fähig und zur Befreiung oder

Bewahrung von all' dem der Einwirkung des göttlichen zuveitua

bedürftig ist, also sich zu diesem wie das empfangende zum

gebenden Subjekt verhält (cf oben S. 65). Neben diesen

Stellen finden sich jedoch auch solche, welche eine Unter

scheidung zwischen göttlichem und menschlichem zuveöua im

Christen nicht nahe legen, bzhw. nicht zulassen. So Röm.

8, 10: tö zrveÜua Lo ölä öuxatooövy, wo schon wegen des

Gegensatzes tö odöua vexgöv Öt äuagtiav an des Christen

eigenes zuveÜua gedacht werden muss, das aber doch nur ver

möge seiner Einheit mit dem göttlichen „Leben“ sein kann, wie

denn auch v. 9 und 11 vom zuveÜua Geoö und Xototoſ die

Rede ist; ferner 1 Cor. 14, 14 f.: tóztvečuá uov ztgooeixetat

und ztgooeöšouat tº tveÜuatt, es ist das eigene ztveÜua des

Apostels, welches in ihm oder mit welchem er (beim Zungen

reden) anbetet, aber diess ztveÜua kann doch nur das von

Gott geschenkte übernatürliche Prinzip der Charismen sein,

denn zu diesen gehört das Zungenreden. Ferner gehören hie

her die Stellen, wo das zuveÜua mit menschlichen Tugenden

als das Subjekt derselben verbunden ist, wie 2 Cor. 4, 13:

tö aötö ztveÜua tjg ztioteog, 1 Cor. 4, 21 und Gal, 6, 1:

zrveöua ztgaótyvog, Röm. 15, 30: äyázty toö zrveóuatog,

1 Thess. 1, 6: xagà zrveóuatog äyiov und besonders 2 Cor.

6, 6: év äyvótytt, év yvöoet, év uaxg08 vuig, év xgyotótytt,

év zuveéuatu äyip, év äyczt ete. In allen diesen Stellen liegt

es gewiss viel näher, das zuveÜua einfach als das Subjekt dieser

Tugenden zu verstehen, als (nach der gewöhnlichen Deutung)

es vom christlichen Subjekt als die Ursache der betreffenden

Tugenden zu scheiden; besonders in der letztangeführten Stelle

kann das év ztv. áy. inmitten der übrigen christlichen Tugen
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den nur eben auch einen Geisteszustand des Christen bezeich

nen, nehmlich eben sein Erfülltsein von heiligem Gottesgeist

(cf. Léovteg tj zuveüuatt Röm. 12, 11). In allen diesen und

ähnlichen Stellen ist die Unterscheidung zwischen objektivem

zrveua äytov und subjektivem christlichem Geist nicht sowohl

exegetische Pünktlichkeit, als vielmehr scholastische Abstraktion,

die den Sinn des Apostels gewiss verfehlt. Diesen werden wir

vielmehr darin zu sehen haben, dass das göttliche zu veüua und

das natürlich-menschliche sich im Christen zur Einheit eines

neuen Subjekts, eines xauvög oder zuvevuatuxög ävGgtoztog

(also substantiell) einigen (cf. 1 Cor. 6, 17), so aber, dass diese

Einigung nicht eine von Anfang absolut fertige, sondern immer

nur werdende, also auch immer noch theilweise nicht seiende

ist, daher auch beide Substanzen immer noch in anderer Hin

sicht zweierlei sind und sich zu einander wie das Thätige und

Gebende zum Leidenden und Empfangenden verhalten. Eben

dieser Prozess der stetig fortschreitenden Einigung des gött

lichen und menschlichen Geistes zur immer völliger werden

den Einheit einer gottabbildlichen Persönlichkeit ist nun

weiter zu betrachten.

Die Entwickelung des neuen Lebens, die Heiligung.

Damit, dass der Mensch in seiner Glaubensverbindung

mit Christo ein neues Lebensprinzip, das zuveÜua äytov zu

eigen bekommen, ist ihm die Möglichkeit und zugleich die

moralische Nothwendigkeit, das eigene Leben zu einem gott

gefälligen und gottabbildlichen, kurz zu einem heiligen zu ge

stalten, gegeben. Eine physisch zwingende Nothwendigkeit

liegt nun zwar in diesem Prinzip nicht, sondern seine Reali

sirung geschieht nur durch die freie Selbstbestimmung des

Menschen, sich von dem ihm innewohnenden Geist bestimmen

zu lassen. Weil er kraft seines Christseins im Geiste lebt,

so soll er und kann aber auch im Geiste, als in seinem that

sächlichen Elemente, oder nach dem Geist, als seiner that

sächlichen Norm, selbstthätig wandeln (Gal. 5, 25: ei Lóue"
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zrveóuatt, zrveóuatt «ai otouxtGuev, Röm. 8, 4: Yva tö öuxaioua

voö vóuov ztygoôj Ev juiv toig u zará oägxa zregtzratoöouv

ä/...ä. xatà zuveÜua). Gleichwohl betrachtet der Apostel auch den

Fortgang des neuen Lebens keineswegs bloss als spontanes

menschliches Thun, sondern wie schon sein Anfang auf einem

Zusammenschluss des Menschen mit Christo in Glaube und Taufe

beruhte, so besteht auch sein Fortgang in dem göttlich-mensch

lichen Prozess der immer völligeren Einbildung des christ

lichen Heilsprinzips nach allen seinen Momenten in das mensch

liche Geistesleben; die Heiligung ist fortwährend ebenso in

Gott begründet (1 Thess. 5, 23) als durch menschliche Freiheit

vermittelt (2 Cor. 7, 1 und beides beisammen Phil. 2, 12. 13).

Näher besteht nun die Heiligung in der Fortsetzung des

selben doppelseitigen Prozesses des Mit-Christo-sterbens und

–auferstehens, welcher schon in der Taufe den Anfang nahm.

Der Christ hat schon, indem er Christo sich zu eigen gab,

sein Fleisch sammt dessen Leidenschaften und Begierden ge

kreuzigt; nun soll er aber auch fortwährend die ztgäšeug toö

odóuatog ertödten (Gal. 5, 24: éotaügtooav vgl. mit Röm. 8, 13:

ei – Gavatoüte, LjoeoGe); er hat Christum angezogen in der

Taufe, nun soll er ihn auch fortwährend anziehen durch ehr

baren Wandel als am Tage (Gal. 3, 27 mit Röm. 13, 14); er

ist schon in Christo, von Christo ergriffen, nun soll er auch

mehr und mehr ihn ergreifen, in sein Bild sich umgestalten

und Christum in sich selbst eine Gestalt gewinnen lassen (Phil.

3, 12. 2 Cor. 3, 18. Gal. 4, 19), es ist schon in ihm das

Alte vergangen und Alles neu geworden, nun soll er aber

fortwährend sich umwandeln durch Erneuerung des Sinnes,

durch tägliche Erneuerung des inwendigen Menschen (2 Cor.

5, 17 vgl. mit Röm. 12, 2 und 2 Cor. 4, 16). Die letzteren

Stellen können uns übrigens vor einem Missverständniss be

treffs der erstern behüten; das Gavatoöv räg ztgášeg voö

ocóuatog meint nicht eine sinnliche Ertödtung des Leibes und

seiner natürlichen Bedürfnisse und Funktionen, nicht eine

ascetische Selbstkasteiung; – das würde wenig stimmen mit

der freien, geistigen Auffassung dieser Aeusserlichkeiten, wie

sie der Apostel sonst wiederholt (vgl. namentlich Röm. 14,

13–23. 1 Cor. 6, 12) ausspricht –; sondern es bezeichnet

eine solche Bändigung der sarkischen Lebensäusserungen (der
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šztt Gvuiat und zta Gjuata, wie sie der den Leib konstituiren

den odgš eigenthümlich zukommen), dass dieselben den voig,

das selbstbewusst geistige Ich nicht zu beherrschen vermögen;

cf. 1 Cor. 9, 27: ÖztozriaLo to oöua xai öovayoyó, uñzttog

ä//oug xygüšag aörög äöóxtuog yévouau, womit aber das

éei Gegog Öv éx zrävtov (v. 19) wohl zusammen besteht.

Ebenso ist 6, 12 das Bewusstsein vollster Autonomie mit dem

Grundsatz strengster Selbstzucht hart verbunden (zrdvta uot

ëFeotty, ä//' oix éyó éšovouao Gjoouat Öztó tuvog). Nicht

gegen den Leib als solchen ist jener Kampf gerichtet, sondern

nur gegen den Leib, sofern er aus odg§ besteht und deren

geistwidriges ézrt Gvueiv sich in ihm geltend macht; aber der

Leib ist dabei doch ansich, seiner Bestimmung nach ein

Tempel des heiligen Geistes (1 Cor. 6, 19 f.), auch an

ihm soll und kann Gott verherrlicht werden, auch er soll

heilig sein (7, 34), seine Glieder Werkzeuge der Gerechtig

keit (Röm. 6, 13. 19). Also kennt Paulus ein positives Ver

hältniss des Leibes zum heiligen Geist recht wohl als das Ziel

der Heiligung, aber weil die Heiligung (zumal bei den ge

wesenen Heiden, mit welchen die apostol. Briefe zu thun haben)

von einem Zustand ausgeht, wo der Leib sich faktisch um

gekehrt verhält, nur Organ des geistwidrigen Fleisches ist, so

begreift sich's, warum allerdings bei der Heiligung die nega

tive Aufgabe gegenüber dem Leibe nach Paulus überwiegt*).

Zur negativen Seite der Heiligung oder zum Mitsterben

mit Christo rechnet der Apostel wesentlich auch das ovu

zt do y et v (Röm. 8, 17) d. h. das Tragen der Leiden, die dem

Christen in seinem Christenberuf, also um Christi willen und

in Aehnlichkeit mit Christo, oder überhaupt in seinem Christen

leben begegnen. Dass er um Jesu willen stets in Todesge

fahr schwebe (äei ztagaôtöóueGa eig Gävatov ötà Iyooöv

2 Cor. 4, 11), bezeichnet er als ein Umhertragen der Ertödtung

Jesu (véxgooug Iyooi) an seinem Leibe, welche zum Zweck

habe, dass auch das Leben Jesu an seinem Leibe (in der

einstigen Auferstehung) offenbar werde (ib. v. 10 cf. v. 14).

Der Apostel betrachtet sonach seine Leiden als eine abbild

liche Wiederholung der Leiden Christi, worin eben die Ver

*) Vgl. dazu die treffenden Bemerkungen von Biedermann,

Dogmatik, § 292. Anders Holsten, a. a. O., S. 443.
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wandlung in Christi Bild wesentlich mitvollzogen wird; wie

bei jenem das Leiden eine Ertödtung der menschlichen Aussen

seite ('Iyooö), und damit zugleich eine Hinrichtung der Sünde

im Fleisch (Röm. 8, 3), ein ázroGaveiv t äuagtig gewesen

ist, um hinfort Gotte zu leben (6, 10), so auch dienen beim

Christen die Leiden dazu, den sarkischen Aussenmenschen

aufzureiben, damit der innere täglich mehr erneuert und fähig

werde, auch dereinst in entsprechender Erscheinungsform die

überschwängliche öóFa Christi abzustrahlen (2 Cor. 4, 16 f.

5, 1 ff. 3, 18). In dieser Gewissheit hat der Apostel beim

Ueberströmen der Leiden Christi auf ihn zugleich auch durch

Christum überreichen Trost (2 Cor. 1, 5. Phil. 3, 10: Ziel

des Glaubens ist die Erkenntniss der Kraft der Auferstehung

Christi, aber auch – und zwar als die Bedingung von diesem –

die Erfahrung von der Gemeinschaft seiner Leiden im Gleich

gestaltetwerden mit seinem Tode).

Zu dieser negativen Seite der Heiligung, welche also im

Ertödten des Fleisches und im geduldigen Ertragen der Leiden

besteht, verhält sich die positive Seite, wie bei Christo das

Auferstehungsleben zum Leiden und Sterben. Wie der Auf

erstandene zum vollendeten Geist geworden ist (2 Cor. 3, 17),

so ist die Heiligung positiv ein Leben év xauvórytt zrveÜuarog

oder kurz év zrveÜuatt, wobei das ztveÜua als das Element

gedacht ist, in welchem das subjektive Leben substantiell ruht,

in welchem es seinen Inhalt und seine Kraft hat; oder es

heisst auch zweguztateiv zrvewuatu, «atà zrveÜua, wobei der

Geist als die Norm gedacht ist, nach welcher die freie Selbst

bestimmung sich richtet, als das Gesetz (Röm. 8, 2:ö vóuog

toüztveÜuatog tjg Lojg év X), durch welches die Lebens

führung im Einzelnen geregelt wird. Wie ferner das Leben

des Auferstandenen ein Liv tq Geist (Röm. 6, 10), so auch

die Heiligung ein Liv t Geg ëv Xgtot 'Iyooö, ein tagtord

vat ëavröv rſ Geſ und öovoGjvat tº Geiſ (ib. v. 11. 13. 22).

Beides, dass der mit dem Gläubigen in mystischer Einheit

verbundene Christus (der innewohnende Geist Christi) die be

lebende Kraft, Gottes Wille aber der oberste Endzweck des

Heiligungslebens sei, wird durch das eigenthümliche aber

signifikante Bild ausgedrückt, dass der Christ, frei vom früheren

Eheherrn (dem Gesetz), dem auferstandenen Christus zu eigen
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geworden sei, um – in dieser neuen ehelichen Verbindung –

fruchtbar zu sein für Gott (zagzropogjoat Geº Röm. 7,4).

Welches diese Frucht des Geistes in uns sei, sagt Gal.

5, 22 f.: Es ist die christliche Tugend, wie sie sich

darstellt in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen als:

Liebe, Freude, Friede, Langmüthigkeit, Rechtlichkeit, Gütig

keit, Treue, Sanftmuth, Enthaltsamkeit. Während die Freude

und vielleicht auch der Friede (wenn nicht = Friedfertigkeit)

die religiöse Grundstimmung des Christen ausdrücken und die

Enthaltsamkeit die Tugend der Selbstbeherrschung gegenüber

der eigenen Sinnlichkeit ist, so beziehen sich die andern alle

auf das rechte Verhalten zum Nebenmenschen und sind Modi

fikationen der socialen Grundtugend des Christen, der Liebe,

die daher auch allen andern voransteht. Sie ist dem Apostel

wie die höchste Gabe des Geistes (1 Cor. 13), so auch die

vollkommene Erfüllung des Gesetzes, nehmlich nach seiner

sittlichen Substanz (óuxaioua t. vóuov Röm. 8, 4), welche –

nach Abstreifung der weltlich-sinnlichen Elemente des mosai

schen Gesetzes – mit dem Gesetz Christi materiell identisch

ist, daher die Liebe zr.goua vóuov sowohl mit Beziehung auf

das A. Tliche Gesetz (Röm. 13, 8–10. Gal. 5, 14), als auch

mit Beziehung auf das Gesetz Christi (Gal. 6, 2) heissen kann.

Weil sie ansich schon die Erfüllung des Gesetzes ist, so ist

auch das Gesetz nicht wider sie (Gal. 5, 23), hat ihr gegenüber

weder etwas zu fordern noch zu verdammen, hat also ihr gegen

über seine Bedeutung als Buchstabengesetz verloren, und so

ist also in der Liebe jene Freiheit vom Gesetz real geworden,

welche als ideales Recht schon in der vioGeoia lag und ob

jektiv schon durch den Tod Christi gewährleistet war (cf. oben).

Zugleich aber ist die Liebe eben das, was die Freiheit –

nicht äusserlich zwar beschränkt, aber – innerlich bindet

und in den Dienst des Nächsten stellt (Gal. 5, 13); wie sie

denn selbst ein Gebunden-sein durch die Liebe Christi ist,

2 Cor. 5, 14: äyázry Xguoroö – zu uns, welche Christus in

seinem Sterben für uns an Tag legte – ovvéxet uäg d. h.:

hält uns in Schranken, zügelt und normirt unser Verhalten

gegenüber Andern vermöge der Dankbarkeit gegen ihn, die

keine Selbstsucht mehr aufkommen lässt; ein praktisches Bei

spiel davon gibt 1 Cor. 8, 11. Röm. 14, 15: die liebevolle
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Rücksicht auf den schwachen Bruder, für welchen Christus

gestorben ist. Die christliche Bruderliebe ist also hiernach

nur die natürliche Spiegelung und Abbildung der Liebe Christi

und Gottes, die wir im Glauben zu eigen bekommen haben

(2 Cor. 8, 9. Röm. 15, 2 f.). Eben desswegen kann es nicht

fehlen, dass der mit solchem Inhalt gesättigte Glaube seine

Kraft nach aussen mittelst der Liebe bethätige; im Glauben

selbst setzt sich die empfangene Liebe Gottes zu uns in die

thätige Liebe zum Nächsten um, die zriottg ist öt' äyázrg

êvégyovuévy Gal. 5, 6. Die Liebe tritt also nicht als äussere

Ergänzung zum Glauben hinzu, sondern sie hat im Glauben,

sofern er mit Christo zu einem Geist macht oder Christi Geist

zu seinem konkreten Inhalt hat, ihren organischen Keim, der, wo

nur der Glaube selbst lebendig bleibt, nothwendig zur sittlichen

Energie der Liebe sich entfaltet. Denn der Glaube als Hingabe

des Herzens an Gott macht frei vom ungöttlichen Willen des

Fleisches und des eigenen Selbsts, eben damit auch vom Gesetz,

das nur dem fleischlichen Sinn galt; aber diess nur dadurch, dass

er die eigene Freiheit in die Abhängigkeit von Gott stellt; in

dieser freien Gebundenheit an Gott aber liegt auch die Wurzel

der Kraft, welche Mensch an Mensch in Freiheit bindet, der

Liebe; im Glauben ist der Christ ävouog, ée Gegog Övéx zwävtov,

in der Liebe évvouog Xglotſ, zwäouvéavtöv öov/ajoag (1 Cor.

9, 19 ff.)*). – Als das innerlich bindende Gesetz der Freiheit

kann übrigens die Liebe unter Umständen auch eine äussere

Beschränkung im Gebrauch der christlichen Frei

heit, eine Enthaltung von dem ansich Erlaubten, fordern,

nehmlich vermöge der Rücksicht auf schwache Brüder,

deren Glaube noch nicht zur inneren Freiheit von den Buch

stabensatzungen erstarkt ist und denen daher die freie Praxis

des Stärkeren zum Gewissensanstoss dienen könnte (Röm. 14,

13 ff. 1 Cor. 8, 9). Doch darf andererseits auch diese Rück

sicht der Liebe auf die Unfreien nicht soweit gehen, dass da

durch das Recht der Freiheit und die Wahrheit des Evangeliums

Schaden leiden würde (Gal 5, 1–12. 2, 3–5. 11–21); sie

darf sich also einmal nur auf wirkliche Adiaphora erstrecken,

„ ) Die schönste und ächt paulinische Ausführung dieser Gedanken

gibt Luther in der Schrift „von der Freiheit eines Christenmenschen.“
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über deren Ausdehnung freilich der Apostel selbst bald strenger

bald toleranter gedacht zu haben scheint (cf. unten, Cap. 8),

und sie darf aber auch nur gegenüber den wirklich

Schwachen geübt werden, deren unfreie Gewissen der

liebreichen Schonung und Toleranz seitens der Stärkeren be

dürfen, die aber keine Herrschaftsrechte sich anmassen wollen

(Röm. 15, 1); während gegenüber den Herrschsüchtigen, die

sich zu Herren über den Glauben Anderer aufwerfen und ihre

eigene Beschränktheit zum hemmenden Sklavenjoch für die

christliche Freiheit der Gemeinde erheben wollen, energisch

die ausschliesslichen Souveränitätsrechte Christi zu wahren

sind, als des einzigen Herrn und Richters der Gewissen, dessen

Herrschaft mit jedwedem Joch der Menschenknechtschaft un

verträglich ist (Röm. 14, 3–12. Gal. 2. 5, 1. 1 Cor. 7, 23).

Auf diese Weise hat denn nun der Apostel in seinem

religiösen Prinzip des Glaubens zugleich das immanente Prinzip

einer christlichen Sittlichkeit aufgezeigt, die weder ohne Ge

setz ist, noch ihr Gesetz ausser sich, in der ausserchristlichen

Sphäre des Judenthums suchen muss, sondern die ihr Gesetz

wesentlich in sich selbst trägt, nehmlich in dem ihr zu Grunde

liegenden christlich-religiösen Prinzip, in dem Geist Christi.

Sind wir durch den Glauben an Christum los geworden von

dem Zuchtmeister des äussern Gesetzes, das ein Gesetz der

Knechtschaft war, so haben wir in der Liebe Christi (resp.

zu Christo) ein neues Gesetz bekommen, nehmlich „das

Gesetz des Geistes des Lebens in Christo,“ das uns nicht

mehr äusserlich gegenübersteht als knechtender und verdammen

der Buchstabe, sondern das in uns reale Freiheit, Kraft zum

neuen Leben wirkt; die Freiheit vom äussern (mosaischen)

Gesetz, die dem rechtfertigenden Glauben als ideales Kindes

recht geworden war, erhält jetzt also noch ihre Ergänzung

in der real befreienden und belebenden Kraft des Lebens

geistes Christi, welcher eben dadurch vom Gesetz der Sünde

und des Todes uns befreit, dass er die Liebe in uns wirkt,

die des Gesetzes Erfüllung, Realisirung des öuxaioua toü

vóuov ist (Röm. 8, 2–4). Und sofern erst in diesem realen

Freisein das ideale Verhältniss der Kindschaft subjektiv sich

bethätigt, insofern ist diese mit dem Dasein des Geistes so

unzertrennlich verknüpft, dass aus dem Wirken desselben im
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Menschen auf sein Kind-Gottes-sein geschlossen werden kann

(Röm. 8, 14).

Dadurch bekommt nun die paulinische Entgegensetzung

des Glaubens gegen Gesetz und Werke ihre wesentliche Er

gänzung. Nicht jedem Gesetz steht der Glaube entgegen,

sondern nur demjenigen, welches nicht konnte lebendig machen,

weil es in seiner Aeusserlichkeit an dem fleischlichen Wesen

(éztu Gvusiv) des Menschen seine unüberwindliche Schranke

hatte (vgl. Gal. 3, 21 mit Röm. 8, 3. 7), also eben dem mosa

ischen Buchstabengesetz (resp. jedem Gesetz, das ebenso wie

das mosaische dem eigenen Willen des Menschen als fremder

Wille, als starres „Du sollst“ entgegensteht, was im Grunde

freilich vom Gesetz überhaupt auf dem Standpunkt des natür

lichen Menschen gilt). Aber nicht entgegen steht der Glaube

dem neuen christlichen Gesetz, das in dem Trieb des

heiligen Geistes besteht, das sonach nicht mehr bloss gebietet,

sondern zugleich lebendig macht d. h. Lust und Kraft zur

Erfüllung gibt, der Apostel heisst dasselbe seinem Wesen

nach „ein Gesetz des Lebensgeistes in Christo“ und seinem

Ursprung nach „Gesetz Christi“ (Röm. 8, 2. Gal. 6, 2).

Dieses Gesetz nun gilt allerdings auch für den Christen, in

ihm ist aber auch die eigentliche sittliche Wesenheit des alten

(mosaischen) Gesetzes, sein öuxaioua, erhalten nicht nur, son

dern eben erst recht zur Geltung und Verwirklichung gebracht

(Röm. 8, 4. 13, 8–10). Insofern ist der Gedanke allerdings

richtig, dass Paulus durch seine Lehre vom Glauben (nehmlich

von dem mit dem zrveöua erfüllten und durch die Liebe wirk

samen Glauben) das Gesetz (seiner Wesenheit nach) nicht

zerstöre, sondern aufrichte; nur dass man diesen Gedanken

nicht in den Worten Röm. 3, 31 suchen sollte, wo er die Ent

wickelung der Rechtfertigungslehre sehr störend und unmotivirt

unterbräche; diese Worte bilden vielmehr den Uebergang zum

folgenden Schriftbeweis für die Rechtfertigungslehre, also kann

dort ö vóuog nichts anderes bedeuten als die alttestamentliche

Offenbarung überhaupt und speciell die dem Abraham ge

wordene. – Von hier aus können wir auch die auffallende

Stelle verstehen, welche zu Gal. 5, 6 einen Widerspruch zu

bilden scheint: 1 Cor. 7, 19: Die Beschneidung ist nichts

und die Vorhaut ist nichts, älä tjgyoug töv évtocÖv Geoö.
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Auch hier wird Judenthum und Heidenthum beides als gleich

nichtig bezeichnet gegenüber dem neuen religiös-sittlichen

Leben des Christen; während aber letzteres Gal. 5, 6 in seinem

Grund und seiner Erscheinung als zwiotug Öt äycztyg évegyov

uévy gefasst wird, ist hier nur die sittliche Erscheinung her

vorgehoben und zwar allerdings in einer Form, welche die

gewöhnliche Bezeichnungsweise gerade für die jüdische Sittlich

keit oder für die Gerechtigkeit im jüdisch-gesetzlichen Sinn

war. Dass jedoch diese hier nicht gemeint sein kann, ist klar,

weil ja zur toyoug évtodºv im jüdischen Sinn vor Allem eben

die Beschneidung gehört hatte; indem dieser integrirende

Theil der jüdischen Gesetzlichkeit hier als nichtig hingestellt

wird, so ergibt sich damit von selbst, dass unter évtoai hier

nicht das Gesetz in seiner mosaischen Form, sondern eben nur

in seiner allgemein sittlichen Substanz mit Abzug des positiv

Jüdischen oder also eben das Sittengesetz, wie es in der

Liebe sich zusammenfasst, gemeint sei. – Auch das versteht

sich von selbst, dass der Apostel von den Christen sittliche

Früchte nicht bloss in Tugenden (Gal. 5, 22), sondern auch

in deren werkthätiger Uebung, also kurz in Werken fordert;

eine so abstrakte Frömmigkeit, der es auf sittliches Thun

nicht angekommen wäre, dem Apostel zuzuschreiben, wäre

gewiss verfehlt. Ausdrücklich fordert er die Galater auf:

égyaLaueGa tö äyaGöv ztgög zrävtag, uáuota öé ztgög todg

oixeiovg tjg zriotecog und das Nichtermüden im Gutesthun ist

ihm die Bedingung des einstigen Erntens, ist also wesentlich

das, was vorher das Säen auf den Geist hiess (Gal. 6, 8–10).

Ebenso wünscht er den Corinthern, Gottes Gnade möge dazu

auf sie überreich kommen, dass sie selber ein Uebriges thun in

Bezug auf jederlei gutes Werk (zräoav xdguv zregtooeöoat eig

öuäg, va– zregtooeüyte eig zräv ägyov äyaGóv 2 Cor. 9, 8), und

von dem spärlichen oder reichlichen Mass dieser Aussaat wird

auch das Mass der Ernte bedingt sein (v. 6). Diess führt uns

noch auf einen weitern hieher gehörigen Punkt.

Der „Wandel im Geist“ nach dem eben entwickelten

Sinn der neuen christlichen Sittlichkeit ist nicht bloss die

nothwendige (d. h. unausbleibliche und pflichtschuldige) Frucht

des empfangenen Heils, sondern ist auch wieder die unerläss

liche Vermittlung und Bedingung der Heilsvollendung, der
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definitiven oaotygia. Diess drückt der Apostel durch ver

schiedenartige, unter sich jedoch vollkommen übereinstimmende

Wendungen aus. Mit runden Worten sagt er den Philippern

(2,12): uerä póßov xai tgóuov tiv éavtöv ootygia» xategyá

Leo Ge, sie sollen durch ihr sittliches Thun ihre definitive Ret

tung bewirken und zwar unter Furcht und Zittern wegen der

steten Möglichkeit, durch sittliche Trägheit rückfällig und des

Heils zuletzt doch noch verlustig zu werden. Aber er fügt

dann sogleich den Grund hinzu, unter dessen Voraussetzung

allein jenes xategyáLeoGat real möglich und darum auch pflicht

mässig nothwendig ist: ö Geög ycg ëottv öévegyóv év uiv

xai tö Géeuv xai tö évegyeiv, es ist die von Gott durch Mit

theilung des ztveÜua äytov gewirkte Willigkeit und Kräftig

keit zum sittlich guten Wirken, auf Grund deren wir in Stand

gesetzt sind, unsere Rettung selbst zu bewirken, nehmlich

eben durch Bethätigung jenes Prinzips im Einzelnen des sitt

lichen Lebens. Damit stimmt genau überein, was der Apostel

von sich selbst bekennt (3, 12): Oix ört öy éaßov öy

tereſsiouat, öttöxto öé, ei zai zatacßo, ép 5 xai xate

/jpGyvözrö toč Xoö Ioö, so gewiss er sich bewusst ist, von

Christo ergriffen zu sein, in ihm die Gerechtigkeit von Gott

gefunden zu haben (v. 9), so wenig meint er doch damit

schon ganz vollkommen oder definitiv am Ziele der göttlichen

Bestimmung, zu der er berufen ist, angelangt zu sein, viel

mehr ist ihm die erlangte Begnadigung nur ein desto stärkeres

Motiv, nie zufrieden mit der jeweils erreichten Stufe sittlicher

Vervollkommnung immer weiter nach vorne, nach dem stets

noch unerreichten Ziele absoluter Vollkommenheit zu streben

und fortzuschreiten; ja in feiner Ironie sagt er den Philippern:

welche nun vollkommen sind, die sollen ebenso gesinnet sein

(v. 15), d. h. die sich für vollkommen, für Musterchristen hal

ten, die sollen diess ebendarin bewähren, dass sie am eifrigsten

nach der noch unerreichten wirklichen Vollkommenheit streben.

Derselbe Gedanke auch im selben Bilde des Wettlaufs um

ein Kleinod als Siegespreis findet sich 1 Cor. 9, 24–27:

Wenn schon der Kämpfer der korinthischen Spiele um eines

vergänglichen Kranzes willen sich Entbehrungen auferlegt, so

soll vielmehr der Christ um des unvergänglichen Kranzes (der

ewigen oaotygia) willen sich Anstrengung und Entsagung auf

f
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erlegen, wie denn er selbst, der Apostel, seinen Leib mit

Faustschlägen zähme, um nicht, dieweil er Andern predige,

selbst verwerflich zu werden. Diess letztere setzt offenbar die

Möglichkeit, des Gnadenstandes durch das Wiederherrschend

werden des Fleisches noch verlustig zu gehen, als eine (min

destens in abstracto) immer noch vorhandene voraus. Es

darf sonach die Heilsgewissheit der Rechtfertigung nicht als

so abstrakte gedacht werden, dass sie das Moment der sub

jektiven Freiheit mit ihren möglichen Schwankungen und

Rückfällen ausschlösse. Darum ist auch die bescheiden hypo

thetische Ausdrucksweise in Phil. 3, 11: ezt og xatavzjoco

und 12: ei xai xatal.cßo keineswegs als ein Zweifelsgrund

gegen die Echtheit dieses Briefes anzusehen, sie beweist viel

mehr nur (wie auch die ganze betr. Stelle), dass dem Apostel

mit dem freudigsten Glauben an die erfahrene Gnade der

Rechtfertigung (v. 8 f.) das nüchternste Bewusstsein um den

Abstand von dem sittlichen Ideal recht wohl zusammen sein

konnte; und eben diese untrennbare Verbindung des religiösen

Realismus eines in sich erfüllten und befriedigten Heilsbewusst

seins mit dem in die Ferne blickenden und strebenden Idealis

mus, der das Heil auch wieder erst erhofft und das Ziel der

Vollkommenheit auch immer noch erstrebt – das ist das

Charakteristische der paulinisch-evangelischen Ethik. Aber

eben desswegen, weil das sittliche Streben hier das religiöse

Sein des Gerechtfertigten und Geistbegabten zur Voraussetzung

und Wurzel hat, so erscheint auch der Erfolg jenes Strebens,

das Ziel der christlichen Hoffnung, nicht als bloss äusserlicher

Vergeltungslohn oder rein supranaturale Verheissungserfüllung,

wie diess in der jüdischen und mehr oder weniger auch juden

christlichen Anschauung der Fall war, sondern es erscheint als

die natürliche Frucht, in welcher die christliche Geistesent

wickelung zu ihrer Reife kommt. Insofern heisst das christ

lich-sittliche Thun ein Säen auf den Geist, welches vom Geist

ewiges Leben ernten wird (Gal. 6, 8); das Dasein des (heiligen)

Geistes im Menschen ist also die Voraussetzung für beides,

für das Säen und für das Ernten, für das sittliche Thun und

für die ewige Seligkeit; aber zwischen dieser Frucht und

jenem Saatboden, dem Möglichkeitsgrund, muss als Vermitt

lung zwischen inneliegen das sittliche Thun des Menschen,

A
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wodurch erst die im Geiste liegenden Kräfte entbunden und

in Wirksamkeit gesetzt, triebkräftig und fruchtbar gemacht

werden, wenn nehmlich diess Thun év zrveóuatt und xat&

zrveÜua ist, Geist zu seinem Element und seiner Norm hat. Aber

weil auch beim Christen das gegentheilige Thun, das Säen

aufs Fleisch, welches das Verderben erntet, noch eine Möglich

keit ist, so bedarf es auch für ihn der ernsten Warnung: u.

zraväoGe, Geög oö uvxtygiLerat, ö yäg ëävoreigy ävGgozrog,

toüro Gégioet (v. 7). Nur die unbedingte Herrschaft der

Sünde im Fleisch hat beim Christen kraft des Geistesempfangs

aufgehört (äuagtia oixvgueöoet Röm. 6, 14), aber nicht ist

darum schon die Unmöglichkeit, sich vom Fleisch bestimmen

zu lassen, hergestellt (das non posse non peccare hat aufgehört,

aber es ist nicht zum non posse peccare, sondern zum posse

non peccare geworden). Die Christen stehen nicht mehr unter

der Schuldhaft des Fleisches, dass sie nach ihm leben müssten,

aber darum bleibt doch die doppelte Möglichkeit noch

bestehen: ei xató odgxa Ljte, uékete ázroSvjoxeuv, ei öé

zrveÜuatt täg zrgäšeug toö odóuatog Gavatoüte, LjoeoGe (Röm.

8, 12 f.).

Haben wir sonach das christliche Leben als einen orga

nischen Wachsthumsprozess zu fassen, der das, Leben des

Geistes aus Gott zu seinem Prinzip und wieder zu seinem

Ziel hat, so ist damit schon auch die Frage beantwortet, in

wiefern das christliche Heil dem Apostel zukünftiger

Gegenstand der Hoffnung und inwiefern gegenwär

tiges Gut des Glaubens sei? Wir finden nehmlich

diese doppelte Betrachtungsweise bei allen den verschiedenen

Begriffen, unter denen der Apostel das christliche Heil befasst;

zuvörderst beim allgemeinsten, die andern unter sich befassen

den Begriff der ocotygia, des odóLeo Gau. Der Apostel sagt:

vöv uéga ocotygiag (2 Cor. 6, 2), aus dem Fall der Juden ist

den Heiden die ootygia erwachsen (Röm. 11, 11 vgl. 15:

xata/ay xóouov), die Christen sind die oaoLóuevot (1 Cor.

1, 18), denn ëocóOnuev tj éztióu (Röm. 8, 24); aber noch

überwiegender ist die andere Betrachtungsweise, welche das

im hoffenden Bewusstsein schon als Faktum anticipirte Heil

doch erst in der Zukunft verwirklicht sieht: oao GyoóueGa áztö

zjg ögyig (Röm. 5, 9 und ö.), 0(otygiav xategyáeoGe, eig

Pfleiderer. Der Paulinismus. - 15
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zregtzroiyotv ootygicg (Phil. 2, 12. 1 Thess. 5, 9), éyyüregov

juÖv ootygia (Röm. 13, 11). Ebenso sind wir zwar schon

Gottes Kinder durch den Glauben und haben auf Grund

dessen den Geist der Kindschaft empfangen (Gal. 3, 26. 4, 6);

aber doch sind wir in diesem Zeitleben auch noch vioGeoia»

áztezöexóuevot, tv äztoºtgooty toi odóuatog uÖv (Röm.

8, 23). Als Kinder sind wir auch Erben, x/ygovóuot (Röm.

8, 17. Gal. 3, 29) und zwar aller der Verheissungen, welche

von Anfang dem Volk Gottes, als dem Samen Abrahams, zu

gekommen waren, zunächst also der Verheissung des heiligen

Geistes (Gal. 3, 14); aber andererseits ist unser x).govoueiv

auch erst ein zukünftiges, besteht in dem einstigen ovv

ôošao Gjvat, das vom jetzigen ovuzräoxeuv bedingt ist, oder in

dem einstigen Besitz der Baou/eia Geoö (1 Cor. 6, 9 f. 15, 50.

Gal. 5, 21). Wenn in den letztgenannten Stellen das Reich

Gottes als das zukünftige, mit der Parusie beginnende Messias

reich erscheint, so ist es dagegen auch wieder ein gegen

wärtiges und innerliches und besteht in Gerechtigkeit, Friede

und Freude im heiligen Geiste (Röm. 14, 17 vgl. 1 Cor. 4, 20).

Dieselben zwei Seiten fanden wir im Begriffe der Lo (oben,

S. 204 f). Nicht diese doppelte Betrachtungsweise des christ

lichen Heils ist dem Paulus eigenthümlich, wohl aber diess,

dass beide Seiten ihm auch wieder in einer höheren Einheit

sich verschmelzen, nehmlich eben im zwve ua, das seiner Trans

scendenz unbeschadet doch schon ein gegenwärtig immanentes

und bei seiner Immanenz doch auch noch immer ein trans

scendentes und zukünftiges ist. Wie das Heil ideal schon

als gegenwärtiges gesetzt ist in der Rechtfertigung, so auch

real in dem Besitz der áztagxi zrveüuarog, an dem wir ein

Unterpfand und Siegel unserer zukünftigen Erlösung besitzen,

auf das unsere Hoffnung sich stützen kann (2 Cor. 1, 22. 5, 5:

ágóaßóv toÖztveÜuatog). Damit bildet Paulus die Mitte und

den Uebergang zwischen dem überwiegend transscendenten

Heilsbegriff des Judenchristenthums und dem überwiegend

immanenten der johanneischen Theologie.



Sechstes Capitel.

Die christliche Gemeinde.

Als Gemeinschaft von Gläubigen stellte sich das Christen

thum zunächst in den Einzelgemeinden dar, wie sie in ver

schiedenen Städten hin und her sich bildeten. Diese Einzel

gemeinden hiessen nach Analogie der politischen Volksver

sammlungen der griechischen Städte éxx/yoiat, Gal. 1, 2. 22.

1 Cor. 16, 1. 19 und ö. Von diesen aus wurde aber der

Name auch übertragen auf die Gesammtheit der Christen und

auch diese, obgleich sie nirgends als äusserliche Gemeinschaft

oder Versammlung erschien, die éxxygia voö." Geoë, d. h.

das Gemeinwesen Gottes genannt 1 Cor. 10, 32. Gal. 1, 13.

Das Wesen dieser Gemeinde wird nur durch Vergleichungen

angedeutet, wie ja auch Jesus das Wesen des Himmelreichs

nur in Gleichnissen geschildert hat. Sie heisst 1 Cor. 3, 9

ein Ackerfeld Gottes, wo der Apostel pflanzt, ein An

derer begiesst, Gott das Wachsthum verleiht; oder ein Bau

Gottes, woran der Apostel den Grund legt, ein Anderer

weiter baut (ib. v. 10 f.). Und zwar ist dieser Grund Jesus

Christus, der ein und für allemal für die Gesammtkirche ge

legt ist durch Gott, im Einzelnen durch die apostolische

Predigt bei jeder Gemeindegründung neu gelegt wird. Die

Förderung des christlichen Lebens der Einzelgemeinden wie

dann auch der Einzelchristen wird daher im Zusammenhang

dieses Bildes gerne ein „Erbauen“ genannt (1 Cor. 14, 4. 12.

26 und ö.). Näher ist dieser Bau ein Tempel Gottes,

weil Wohnstätte seines heiligen Geistes, der ja nach dem

15*
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vorigen Capitel den Christen innewohnt. Und zwar wird diess

Prädikat ebensowohl der Gemeinde als solcher im Ganzen

beigelegt, als auch den Einzelnen in ihr, was eben den speci

fischen Unterschied des christlichen von der alttestamentlichen

Gemeinde bildet (cf. 1 Cor. 3, 16 f. u. 6, 19). Wenn das

Bild vom Bau, dessen Grund Christus ist, den Bestand der

Gemeinde in seiner gänzlichen Abhängigkeit vom historischen

Erlöser erscheinen lässt, so tritt ihre eigene immanente Leben

digkeit infolge des Besitzes des Lebensgeistes Christi stärker

hervor im Bilde vom „Leib Christi“. Wie im Leib Ein

heit und Vielheit untrennlich zusammen und in einander sind,

so sind die Christen unter einander eins vermöge ihrer Lebens

gemeinschaft mit Christo im heiligen Geiste oder durch den

Einen Geist, der sie erfüllt, und den Einen Herrn, dem sie

angehören (1 Cor. 12, 4 ff.); aber diese Einheit ist doch keine

Einerleiheit, sondern eine Einheit von Mannigfaltigem, deren

jedes durch seine besondere Eigenthümlichkeit dem Ganzen

auf besondere Weise dient.

Wir werden zunächst zu achten haben auf diese Mannig

faltigkeit der Gaben und Aemter in der Gemeinde, dann

die Einheit, wie sie äusserlich sich darstellt in dem Liebes

mahl der Gemeinde, in's Auge fassen und zuletzt sehen, wie

dieselbe entsteht durch eine Auswahl aus Heiden und Juden,

deren Unterschied eben in der höheren Einheit der Christen

gemeinde überwunden ist.

Die Gaben und Aemter in der Gemeinde.

Der Eine Geist offenbart sich in verschiedenen Kräften

oder Fähigkeiten, welche, sofern sie dem Einzelnen je als be

sonderes auszeichnendes Besitzthum von der göttlichen Gnade

geschenkt sind, Gnadengaben, xagiouata heissen, sofern

sie aber zugleich dem Ganzen zu Nutzen sein sollen, zu einer

Dienstleistung an der Gemeinde (öaxovia) befähigen

und berufen. Jede individuelle Begabung innerhalb der Ge

meinde schliesst auch eine individuelle Aufgabe im Dienst der
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Gemeinde, also eine Amtsberufung in sich, jedes Amt aber

ruht nur auf der besondern Befähigung der Einzelnen durch

ausserordentliche Geistesbegabung; schon desswegen ist die

Unterscheidung von amtlichen und nichtamtlichen Gaben falsch;

denn alle Gaben sind zunächst individuell, beruhen nur auf

der freien Willensverfügung Gottes, alle aber begründen zu

gleich eine Fähigkeit und damit Verpflichtung zu einer öffent

lichen Dienstleistung, also zu einem Gemeindeamt. Andere

Gemeindeämter als solche auf individueller Geistesbegabung

beruhende, deren Rechte und Pflichten eben nur Ausflüsse

der persönlichen Kraft und Tüchtigkeit waren, gab es in der

Urgemeinde noch nicht.

Unter den vom Apostel mehrfach (s. namentlich 1 Cor.

12, 8–10. 28. 29. 14, 6. 26. Röm. 12, 6–8), doch nie in

systematischer Ordnung und Vollzähligkeit aufgezählten Gnaden

gaben können wir am passendsten unterscheiden solche, welche

sich auf Förderung des Gemeindelebens im Allgemeinen, und

solche, welche sich speciell auf die gottesdienstliche Gemeinde

erbauung beziehen. Die erstern wieder unterscheiden sich in

solche, die zum Dienst an der Gemeinde (im engern Sinn

des Wortes öuaxovia), und solche, die zur Leitung der

Gemeinde gehören.

Die öuaxovia bestand im Allgemeinen darin, sich der Ge

meindeglieder in allen geistlichen und leiblichen Anliegen und

Nöthen sorgend und helfend anzunehmen (ávtt japeug 1 Cor.

12, 28), insbesondere also die Betrübten seelsorgerlich zu

trösten (ztagaxa.«öv Röm. 12, 8), den Armen die nöthigen

Gaben mitzutheilen (ö uetaótöočg ib.), der Elenden sich zu

erbarmen (éeöv ib.), also namentlich Kranke zu pflegen und

dann aber auch durch die Wunderkraft des Glaubens Krank

heiten zu heilen. Auf letzteres bezieht sich die zwiotug, das

xäguoua iaudtov und die évegyjuata övváuetov 1 Cor. 12, 9 f.

Unter dieser zu io t ug dürfen wir natürlich nicht den Glauben

schlechthin verstehen, der ja nicht eine einzelne der Gemeinde

dienstbare Gnadengabe, sondern die Wurzel des Daseins der

Gemeinde selbst ist. Es wird also darunter der Glaube nach

einer besondern Bethätigungsweise zu verstehen sein und diese

lässt sich nach der Verbindung mit dem Folgenden: Yagiouata

iauárov und évegyjuata övváuecov nicht anders denken, denn
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als besondere Kraft des gottvertrauenden Glaubens, Glaubens

muth oder -Heroismus. Als solcher vermag er ausser

ordentliche Thaten zum Heil der Gemeinde zu vollbringen,

wie namentlich Kranke zu heilen. Vermittelt waren solche

Wunderheilungen damals wie*) jederzeit durch die psycho

logische Thatsache, dass starker Glaube starken Glauben

weckt, und dieser im Kranken (wenigstens bei gewissen Krank

heiten) auch auf den physischen Organismus belebend und

stärkend einwirkt. Schwerer ist es zu sagen, was man unter

den unbestimmten évegyuata Övvcuecov zu verstehen habe?

Vielleicht haben wir dabei hauptsächlich an Teufelaustreibungen

zu denken.

Mit der öuaxovia nächstverwandt ist die Gemeinde

leitung, xvßégvyotg (1 Cor. 12, 28), worauf auch das zwgoi

otcuevog in Röm. 12, 8, wenn es auch allgemeiner von jedem

Vorsteheramt verstanden werden kann, doch überwiegend zu

deuten ist; auch Phil. 1, 1: éztioxoztou zai ötáxovot ist ganz

dieselbe Zusammenstellung von Leitenden (Aufsehern) und

Dienenden, ohne dass wir hier schon an den spätern fixirten

Amtsbegriff zu denken hätten. Diess beweist schon der

Plural: éztioxozrot, welcher nichts anderes bezeichnen kann,

als was 1 Thess. 5, 12 mit zwgoñotcuevot und sonst mit

ztgeoßütegot gemeint ist, nehmlich eben die, welche vermöge

besonderer Begabung hiezu sich der Aufgabe des éztuoxozteiv

und xvßegväv in allen Gemeinschaftsangelegenheiten annahmen.

Wie ja schon der Natur der Sache nach beide Thätigkeiten,

der Dienst an der Gemeinde und die Leitung derselben in

naher Verwandschaft stehen, so ersehen wir auch aus 1 Cor.

16, 15 f., in welcher Weise beides wirklich oft oder vielleicht

*) Unleugbar finden noch heutigen Tags Heilungen mittelst Ge

bets durch besonders vertrauenerweckende Persönlichkeiten nicht selten

statt (bekannt dafür ist z. B. der schwäbische Pfarrer Blumhardt in

Boll). In solchen Erscheinungen etwas anders zu sehen als in den

biblischen Övváustg taudrov, ist in keiner Weise berechtigt, ausser

man ginge vgn der wunderlichen Annahme der protestantischen

Dogmatik aus, dass nur das biblische Zeitalter das Privilegium auf

Wunder gehabt habe, diese dann aber auch etwas supranaturales im

strengsten Sinn des Worts gewesen seien. Beides ist ein dogmatisches

Postulat, dem Geschichte und Erfahrung durchaus widerspricht.
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immer in paulinischen Gemeinden zusammenfiel. Der Apostel

ermahnt hier die korinthische Gemeinde, sich dem Hause des

Stephanos, dessen Angehörige sich selbst zum Dienst den

Heiligen (Christen) hingestellt hatten, sowie Jedem, der mit

diesen mitwirke und Arbeit thue (für die Gemeinde), unter

zuordnen. Wir sehen hier in die ersten Anfänge einer Ent

stehung von kirchlichem Regiment hinein; das Recht, die

Unterordnung der übrigen Gemeindeglieder zu beanspruchen,

beruht einzig und allein darauf, dass sich Einer oder Einige

in den Dienst der Gemeinde gestellt und der Bedürfnisse ihrer

Mitchristen sorgend und mühend sich angenommen haben.

Von einem officiellen Vorsteheramt, mit welchem Einzelne

etwa vom Apostel förmlich betraut worden wären, findet sich

nicht nur in den Briefen, mit denen wir es hier zu thun haben,

nichts, sondern es widerspricht dieser Annahme unverkennbar

unsere Corintherstelle durch die Worte: étašav éavtočg, was

nicht gebraucht sein könnte, wenn sie vom Apostel eingesetzt

wären; in diesem Fall würde auch die Pflicht der Unterordnung

der Gemeinde unter das Haus des Stephanos einfach auf die

apostolische Autorität, kraft welcher sie in ihre Amtswürde einge

setzt seien, begründet; während hier vielmehr die Pflicht der

Unterordnung sichtlich als eine dankbare Gegenleistung dafür,

dass Jene sich freiwillig in den Dienst der Heiligen gestellt

haben, aufgefasst wird (man beachte das xai ueig: auch

ihr – entsprechend dem, was jene für euch thun). Ueberdiess

wäre es auch, wenn der Apostel in seinen Gemeinden eigent

liche Vorsteher eingesetzt hätte, sehr auffallend und unbegreif

lich, dass er dieselben nirgends für die Unordnungen in den

Gemeinden zu Corinth und in Galatien verantwortlich machte;

noch mehr vollends, dass er bei der Exkommunikation und

Wiederaufnahme des Sünders in Corinth überall zwar das Mit

handeln der Gemeinde mit ihm, dem Apostel, sehr lebhaft

betont, nirgends aber von einem Gemeindevorsteher, der doch

in diesem Fall gewiss als officieller Repräsentant der Gemeinde

hätte zunächst handeln müssen, ein Wort spricht, vielmehr die

Sache so darstellt, als sei die Ausschliessung, der Abbruch

der brüderlichen Gemeinschaft den einzelnen Gemeindegliedern

anheimgestellt geblieben. Denn wenn es 2 Cor. 2, 6 heisst:

„genug ist dem Sünder diese von der Mehrzahl ihm gewordene
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Bestrafung“, so ist klar, dass dabei nicht an ein Gemeinde

presbyterium als amtliche Behörde, sondern eben nur an die

Mehrzahl der Gemeindeglieder zu denken ist, welche (wahr

scheinlich als zur paulinischen Partei gehörig) dem Wort des

Apostels 1 Cor. 5 folgsam gewesen und den Umgang mit dem

Blutschänder abgebrochen hatten, wogegen also andere (die

Antipauliner wahrscheinlich) der förmlichen Exkommunikation

sich widersetzt hatten. Nichts zeigt klarer als diess, wie gänz

lich es den paulinischen Gemeinden an einer festen Organi

sation fehlte, wie sehr also alle xvßégvoug nur auf dem per

sönlichen Einfluss eines durch seine Tüchtigkeit den Andern im

ponirenden und um die Gemeinde dienend verdient gewordenen

Mannes beruhte. So wird auch im Philipperbrief die Gemeinde

zwar zur Eintracht und zur selbstlosen Demuth gegen

einander ermahnt (2, 2–5), nicht aber zur Unterordnung

unter die éztioxoztou, was unter Voraussetzung des spätern

Amtsbegriffs gewiss geschehen wäre (cf. pseudo-ignatian. Briefe).

Und 1 Thess. 5, 12 f. wird zwar dankbare Anerkennung derer,

die als Vorsteher an der Gemeinde arbeiten, gefordert, aber

ausdrücklich eben nur in dem Sinn, dass sie um ihres Liebes

werks willen „desto höher in Liebe gehalten werden“ sollen.

Das Verhältniss der Gemeinde zu ihren Vorstehern ist also

noch durchaus das der freien moralischen Hochschätzung und

Werthhaltung, und nicht das der officiellen, hierarchischen

Unterwerfung; wie denn auch die Ermahnung zur Zurecht

weisung der Unordentlichen in derselben Stelle (v. 14) einfach

an alle Gemeindeglieder (äóeqoi cf. v. 12) gerichtet ist,

wornach also auch hier, wie in der korinthischen Gemeinde,

die Kirchenzucht Sache der Gesammtgemeinde und nicht eines

privilegirten Amtes oder Standes gewesen ist.

Was nun die auf die gottesdienstliche Gemeindeerbauung

bezüglichen Charismen betrifft, so gehören dahin: .óyog oopiag

und ... yvögelog oder ötóaxi, äztoxcºvlug oder zrgopyteia, yévy

yoooôv und éguyveia yoooóv oder ötäxgtoug zrvevuártov. –

Obenan stehen die „Weisheitsrede“ und die „Erkenntnissrede“,

welche beide unter den allgemeineren Begriff der ö ö a X - fallen

(daher fehlt dieser 1 Cor. 12, 8, ersetzt durch ... oop. u. A. Yvoéo,

wie er umgekehrt 14, 26 diese beide ersetzt, wogegen 14, 6

év yvajoet und év ö öaxi sich ebenso synonym entsprechen, wie
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év äztoxaúlet und ëv tgopyteig). Beide, oopia und yvöoug,

beziehen sich auf die christliche Heilserkenntniss; aber mit

dem Unterschied, dass die o opia das elementare Glaubens

bewusstsein bezeichnet, das Wissen der christlichen Grund

wahrheiten in der einfachsten und unmittelbarsten Form der

Thatsächlichkeit, ohne Einblick in das Wie? und Warum?

daher denn auch eine solche Verkündigung nicht die Ueber

zeugungskraft von Beweisen menschlicher Weisheit besitzt,

wohl aber die des unmittelbaren Geistesbeweises, dessen gött

liche Kraft sich an den Herzen erweist (1 Cor. 2, 1–5).

Die yv (Go ug hingegen ist die tiefere Erkenntniss, welche nicht

unmittelbar mit dem Glauben schon gegeben ist, welche daher

auch nicht Allen gleichermassen zukommen kann (cf. 1 Cor.

8, 7: oöx év zräouv i yvöoug). Ihr Gegenstand sind die uvot gua

(13, 2), zu welchen theils Fragen der Eschatologie gehören

(15, 51), theils jene bedeutsamen Fragen nach dem Recht der

christlichen Freiheit, von denen eben 1 Cor. 8 handelt. Diese

hängen aber zusammen mit der allgemeineren Frage nach dem

Verhältniss des Christlichen zum Jüdisch-Gesetzlichen und

diess wieder mit der Bedeutung, welche dem Kreuzestod

Christi gegenüber dem Gesetz beigelegt wird und überhaupt

mit der Auffassung der Person und des Werks Christi in der

göttlichen Heilsökonomie. Hierauf werden wir also auch

hauptsächlich die paulinische Gnosis zu beziehen haben. Ueber

diese tieferen und schwierigeren Fragen nicht nur selber zur

Erkenntniss zu kommen, sondern dann auch zu verstehen,

diese Erkenntniss der Gemeinde zu ihrer Erbauung in lehr

haftem Vortrage mitzutheilen, diess ist Gnadengabe des Geistes

wohl in noch höherem Masse als die schlichte „Weisheitsrede“,

welche nur eben die evangelischen Grundwahrheiten erbaulich

vorträgt, ohne auch über die tieferen Glaubensgeheimnisse

Aufschlüsse zu geben. – Die äzt ox d | v | w g ferner ist mit der

zvgo py teia zusammen zu nehmen, daher 1 Cor. 12, 10 nur

letztere und 14, 26 nur erstere genannt ist, 14, 6 aber beide

sich wie Grund und Erscheinung korrespondiren. Sie besteht

in Aufschlüssen über die Zukunft der Gemeinde, welche ja

das Glaubensbewusstsein der Urchristenheit mit besonderer

Lebhaftigkeit beschäftigte. Zwischen den Geschichtsthatsachen

der apostolischen Verkündigung und dem prophetischen Bilde
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der Heilsvollendung drehte sich, als um ihre festen Angel

punkte, die übrige Heilslehre, die gleichsam nur die vermit

telnde Ausfüllung zwischen Anfang und Abschluss darstellt;

daher sind 1 Cor. 12, 28 u. 29 zusammengestellt: „für's erste

Apostel, für's zweite Propheten, für's dritte Lehrer“. Sofern

nun aber an die prophetische Zukunftshoffnung sich am natür

lichsten auch die praktische Paränese, Trost und Ermuthigung

für's gegenwärtige Christenleben angeschlossen haben wird, so

werden wir dann unter dem tgopyteüeuv im weiteren Sinne

jede solche Ansprache an die Gemeinde zu verstehen haben,

welche nicht sowohl über Glaubensfragen zu belehren, als viel

mehr durch Hinweisung auf das, was werden soll und wird,

den Glaubensmuth zu wecken und zum Glaubensleben zu

begeistern hatte. Diesen praktischen Charakter des zwgopy

teüety, wonach es am unmittelbarsten das Gefühl des Hörers

traf, sei es niederschmetternd, sei es erhebend, ersehen wir

deutlich aus 1 Cor. 14, 24 f. Und dem entspricht es auch

ganz, dass gerade das praktische, erbauliche ztgopyteüety im

engsten Zusammenhang steht mit demjenigen Charisma, welches

dem Gebiete des erregten Gefühlslebens angehört, dem Zungen

reden.

Das y Z. (6ooy oder y . cjoo a w g / a . ei v, ein in der Ur

kirche hochgeschätztes und sehr häufiges, aber schon im 2.

Jahrhundert nicht mehr aus Erfahrung gekanntes Charisma,

war nach der Beschreibung in 1 Cor. 14 ein monologisches

Reden in ekstatischem Zustand, unverständlich für gewöhnliche

Zuhörer, erst der Deutung bedürftig, um zur Erbauung der

Gemeinde zu gereichen, ohne diese Deutung für die Gemeinde

gänzlich unfruchtbar, aber erbaulich für den also Redenden

selbst, erbaulich nehmlich wohl in dem Sinn, wie der Erguss

eines lebhaften Gefühls für den Fühlenden überhaupt Bedürf

niss und Genuss ist. Das Ekstatische dieses Redens ist

dadurch bezeichnet, dass es nach v. 14 f. ohne Vermittelung

des vočg d. h. (cf. oben Cap. 1) des verständigen Bewusstseins

nur im Geiste, also im unmittelbaren Gefühlsleben vorging,

wobei also wohl der Redende den Eindruck eines Bewusstlosen,

seiner selbst nicht Mächtigen, von einer fremden Macht Er

griffenen und nur mit der Zunge als dem Werkzeug des

bewusstlosen Geistes, nicht mit dem selbstbewussten Ich
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Thätigen machte. Was auf diese Weise geredet wurde,

scheint verschiedener Art gewesen zu sein, wie denn der

Apostel von yévy yooocóv spricht; vielleicht das eine mal

blosse unartikulirte Laute (cf. v. 9: u eſoyuov .óyoy), ein

andermal abgerissene Exklamationen hymnologischer Art, die

mit einem Psalm (Hymnus) immerhin eine gewisse Aehnlich

keit haben mochten, gleichwohl keinen bestimmten Sinn ergaben,

so dass die Gemeinde, wenn sie auch merkte, dass es eine

Lobpreisung Gottes sei, was der Zungenredner ausdrücke,

doch nicht mit einzustimmen oder responsorisch das Amen

darauf zu sprechen im Stande war (v. 16). Es begreift sich,

dass ein solches Wesen so wenig erbaulich auf die Anwesenden

wirken konnte, dass es vielmehr den unheimlichen Eindruck

von Geistesverwirrung, Wahnsinn hervorbrachte und jedenfalls

die Ordnung der gottesdienstlichen Versammlung störte, auch

Draussenstehenden eher Grund zu Spott und Lästerung als

zur Bekehrung gab (v. 23 f.). Daher verlangt der Apostel,

ohne übrigens diese Gabe gering zu schätzen, der er vielmehr

sich selber auch mit Dank gegen Gott rühmte, gleichwohl im

Interesse des gemeinen Besten, dass sie in der Gemeindever

sammlung nur dann zum Worte kommen soll, wenn der

Zungenredner selbst oder ein Anderer im Stande sei, das so

ekstatisch Geredete in verständliche Rede zur Erbauung Aller

zu übertragen (v. 27. 28). Diese Auslegung wird auch

wieder als besondere Gabe aufgezählt, wohl darin bestehend,

dass man sich in das Gefühlsleben eines Andern, auch ohne

dass dasselbe in klaren Worten sich ausspricht, hineinfühlen

kann und dasselbe in entsprechende Worte zu kleiden versteht.

Durch diese Auslegung des Zungenredens geht dann der Ge

fühlserguss des Einzelnen über in die Gefühlsstimmung der

versammelten Gemeinde, so dass aus dem ekstatischen Monolog

ein responsorischer Dialog zwischen dem Sprecher und der

Gemeinde wird (v. 16) – worin man den Anfang einer kirch

lichen Liturgie finden könnte.

So sehen wir also, wie die Charismen das ganze Ge

meindeleben als ein organisches Ganze mit allen ineinander

greifenden Thätigkeiten desselben umspannen; der Ver

schiedenheit dieser für das Ganze nothwendigen Verrichtungen

entsprechen die verschiedenen individuellen Gaben, wie dieselben
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wiederum, als Wirkungen des Einen Geistes Christi, der Einen

Gemeinde zu dem Einen Zwecke ihrer Erbauung dienstbar

sind. Aber die Einheit in dieser Mannigfaltigkeit bleibt nicht

bloss eine innere, im Einen Geist, sondern tritt auch in die

äussere Erscheinung hervor, einmal durch den Gemein

schaft setzenden Ritus der Taufe, durch welche die

Einzelnen zu Einem Leibe in Einem Geiste verbunden werden,

sodann durch den Gemeinschaft erhaltenden und

versinnbildlich enden Ritus des Liebes- oder

Herrn mahles, welche beide in der klassischen Stelle von

der Gemeinde, dem Leib Christi, als die Bindemittel und Er

scheinungsformen ihrer organischen Einheit zusammengesellt

sind: 1 Cor. 12, 13. – Von der Taufe war schon oben

(Cap. 5) die Rede; so bleibt uns hier zu besprechen

das Herrnmahl.

Wenn der Apostel 1 Cor. 10, 16 den Kelch der Segnung

eine „Gemeinschaft (xouvovia) des Blutes Christi“, das Brod,

das wir brechen, eine „Gemeinschaft des Leibes Christi“ nennt, so

werden wir dieses als Abkürzung zu nehmen haben für: Mittel

der Gemeinschaft, Bindemittel, Verband; welcher

Art diese Verbindung sei, sagen die Worte unmittelbar nicht,

ergibt sich aber aus dem Zusammenhang. Diese Verbindung

mit Blut und Leib Christi durch's Trinken und Essen beim

Abendmahl wird ja im Zusammenhang der Stelle als analoges

Gegentheil von der Verbindung hingestellt, in welche die vom

Opferfleisch Essenden mit dem Opferaltar und dem, welchem

er geweiht ist, treten: Israel mit Gottes Altar und mit Gott,

die Heiden mit der Dämonen Altar und mit den Dämonen

(v. 18. 20 f.). Nun ist klar, dass diese Gemeinschaft mit dem

Altar und mit dem Wesen, dem er geweiht ist, keine andre sein

kann als die der Zugehörigkeit, des persönlich Verbunden

und Gebundenseins durch faktische (im Symbol geschehene)

Anerkennung der Oberhoheit*); – eine Idee, welche in dieser

*) „Theokratischer Konnex“, drückt es Meyer aus, Comm. z. d.

St., der übrigens die xotvova sprachlich richtig, doch nicht erschöpfend

erklärt, auch nicht sagt, warum sie auf Blut und Leib bezogen wird.
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ihrer allgemeinen Form weder christlich noch jüdisch ist,

sondern dem Volksglauben aller Völker, Religionen und

Zeiten von jeher geläufig gewesen ist*); und eben darum,

weil diese Idee eine allgemein bekannte und anerkannte war,

konnte der Apostel sie in der prägnanten Weise bloss an

deuten, ohne fürchten zu müssen, von seinen unmittelbaren

Lesern missverstanden zu werden. Von wirklichem Genuss

(sei es materiellem oder pneumatischem) des Bluts und Leibs

Christi ist sonach an dieser Stelle nicht die Rede, doch freilich

auch nicht bloss von einer Repräsentation des abwesenden

Christus, sondern die eigentliche Meinung des Apostels ist

wohl die, dass der Genuss des Herrnmahles mit dem Herrn

selbst in mystischen Verband und realen Lebens

rapport versetze, ebenso wie der Genuss vom heidnischen

Opferfleische in einen solchen Rapport mit den Dämonen,

wobei man deren Herrschaft unterworfen und deren Einflüssen

ausgesetzt ist. Dieses mystische Element wird allerdings auch

in der paulinischen Abendmahlsvorstellung um so mehr anzu

erkennen sein, als es ja in der That der antiken Cultusidee

durchgängig zu Grunde liegt; das Symbol ist hier gar nirgends

blosses Symbol, sondern immer mystische Repräsentation,

Medium eines realen Rapports mit dem wirklichen und wirk

samen Cultusobjekt selbst. (Die in der Psychologie zu suchende

Motivirung dieses allgemeinen religionsgeschichtlichen Phäno

mens gehört nicht mehr in die exegetische Untersuchung,

sondern in die Religionsphilosophie.) Wiefern findet aber durch's

Essen und Trinken im Abendmahle ein Verband gerade mit

Blut und Leib Christi statt und nicht einfach nur mit Christo?

Auch diess löst sich wohl durch die Analogie der Gemein

schaft des Altars, v. 18. Freilich kann sich die mystische

Verbindung, die durch den Cultusakt hergestellt wird, eigentlich

nur auf eine Person beziehen; aber auf die Person nach der

Bestimmtheit und Eigenthümlichkeit, wie sie durch die ihr

zugehörige Sache angedeutet wird; so ist die Gemeinschaft

*) Ich erinnere an die griechische Sage, dass man durch Genuss

einer Frucht der Unterwelt dieser verfällt; ebenso an die germanischen

Volkssagen von Teufelsbündnissen, die durch Aneignung, Gebrauch oder

Genuss von dämonischen Dingen besiegelt werden.
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mit dem Altar eine Gemeinschaft mit dem Gott, welcher hier

seine Cultus- und Offenbarungsstätte hat; so auch ist die

Gemeinschaft des Blutes und Leibes Christi eine Gemeinschaft

mit Christus nicht überhaupt, sondern ganz speciell mit ihm

nach der Bestimmtheit, welche durch sein (vergossenes) Blut

und durch seinen (gebrochenen) Leib angezeigt wird, also

kurz eine Verbindung mit Christo als dem gekreu

zigten Erlöser, also wesentlich dasselbe, was auch durch

Glaube und Taufe bewirkt wird (s. Capp. 4. 5). Dass dieser

Gedanke aber hier gerade so und nicht anders ausgedrückt

wurde, war durch die Symbolik von Brod und Wein nahe

gelegt und durch die Einsetzungsworte Jesu selbst gefordert. –

Die Ansicht *), dass unter odóua t. Xoö in v. 16 gar nicht der

eigentliche Leib, sondern der ethische d. h. die Gemeinde

verstanden sei, ist unrichtig, da schon der Parallelismus des

Blutes dagegen spricht, sowie der Zusatz zu ägtog: öv x äuer,

der in diesem Fall keinen Sinn hätte. Erst in v. 17 hat

góua diesen figürlichen Sinn; aber wenn man auch annehmen

kann, dass das oöua in v. 16 mittelst einer Ideenassociation

den Gedanken von v. 17 veranlasst haben mag, so ist doch

jedenfalls dieser Gedanke ein anderer und neuer gegenüber

v. 16. Er fügt nehmlich zu der Gemeinschaft zwischen dem

Christen und Christus die der Christen unter einander

hinzu, und zwar so, dass die letztre, welche als Tischgemein

schaft der Gemeindeglieder eine unmittelbare Erscheinungthat

sache ist, den Erkenntnissgrund und Beweis bildet für erstre,

welche nicht in die äussere Wahrnehmung fallen kann; in der

Einheit der Gemeinde, wie sie im gemeinsamen Genuss des

Abendmahls einen faktischen Ausdruck findet, kommt die

gemeinsame Angehörigkeit. Aller an den Einen Herrn, den

gekreuzigten Christus, zur Erscheinung. Nicht (wie es oft

ausgedrückt wird), dass das Abendmahlsbrod ein absonderliches

Brod sei, will v. 17 besagen; sondern, dass das Essen von

dem Brod des Abendmahls ein Akt der Verknüpfung mit Christo

sei, will damit erwiesen werden, dass es offenkundig ein Akt

der Verknüpfung der Christen unter einander ist, welche letztre

*) Von Baur (N. Tle Theol. S. 201) vermuthungsweise geäussert.
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ja nur „in Christo“, in dem einigenden Geist Christi ihren

Realgrund haben kann. So kommt diese Stelle auf's genauste

mit 12, 13 überein, wo die beiden dort auf v. 16 und 17

vertheilten Momente zusammengefasst sind in dem prägnanten

Ausdruck: ztávteg eig ëv zrveÜua éztotioôyuev, denn diess èv

zrveÜua ist der Geist Christi und der der Gemeinde, als des

Leibs Christi zugleich.

Zu diesem, mit den sonstigen Grundgedanken des Pauli

nismus ganz übereinstimmenden Ergebniss der Stelle 1 Cor.

10, 16 fügt auch die andere klassische Stelle nichts anders

artiges hinzu: 1 Cor. 11, 23 ff. Nachdem hier der Apostel

die Einsetzung des Abendmahls, wie er sie von Christus her

rührend durch irgendwelche (menschliche) Vermittelung über

kommen hatte, erzählt hat, fügt er als eigene Nähererklärung

des eig tiv éujv ávóuvyouv hinzu, dass die jedesmalige Feier

dieses Mahls eine thatsächliche Verkündigung des Todes des

Herrn sei (xatayyé//ete Indic., nicht Imper.), was wir gewiss

nicht bloss in dem leeren Sinn einer Verkündigung jener

historischen Thatsache, sondern in dem religiösen Sinn eines

Bekenntnisses zu jener Thatsache und einer Anerkennung

ihrer Bedeutung für den Glauben zu fassen haben. Auch hier

also kommt die Bedeutung der Feier auf das Gleiche hinaus,

wie nach der vorigen Stelle: der Angehörigkeit an den ge

kreuzigten Erlöser immer wieder einen thatsächlichen Ausdruck

und eine neue Befestigung in einer symbolisch-mystischen

Handlung zu geben. Aber von irgendwelchem Genuss des

gegenwärtigen Leibs und Bluts Christi ist in der ganzen

Stelle nichts gesagt; wäre das die Meinung des Apostels

gewesen, warum hätte er dann in der ganzen Stelle nicht ein

Mal das entscheidende Wort ausgesprochen, sondern immer

ganz einfach von einem Essen des Brods und Trinken des

Kelchs gesprochen? Wenn aber der dieses Brod und diesen

Wein unwürdig Geniessende eine Schuld gegen Leib und Blut

Christi auf sich ladet, weil er den Leib Christi nicht beurtheilt

(bedenkt, in Erwägung zieht): so muss dabei nicht gerade die

Voraussetzung sein, dass dieser Leib mitgenossen werde oder

sonst gegenwärtig sei; vielmehr besteht die Verschuldung ein

fach schon darin, dass der gedankenlos Geniessende das,

worauf sich die äussere Handlung bezieht, nicht auch wirklich
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in ernster Andacht sich vergegenwärtigt: die Tödtung des

Leibs Christi; die andachtslose Feier ist von selbst schon eine

Profanation des Heiligen, auf was sich die Feier bezieht. –

Uebrigens lag die Versündigung der Corinther, welche der

Apostel hier rügt, nicht bloss im Mangel der schuldigen

Pietät gegen den Erlöser, dessen Tode die Erinnerungs- und

Bekenntnissfeier galt, sondern auch zugleich im Mangel der

schuldigen Liebe gegen die Gemeinde, indem das Mahl, statt

als Liebesmahl die Einheit und Gleichheit der Gemeinde im

Herrn darzustellen, vielmehr Anlass gab zu lieblos-hochmüthiger

Absonderung der Reichen und Beschämung der Armen, also

zur Spaltung der Gemeinde, v. 20 ff. Auch diess erinnert

uns wieder daran, dass die Idee des Herrnmahls beides zu

gleich ist: Ausdruck der Glaubensgemeinschaft mit Christo

und der Liebesgemeinschaft der Christen unter einander.

Die in Taufe und Abendmahl dargestellte Einheit der

Gemeinde wird 1 Cor. 12, 13 ausdrücklich als Einheit ge

wesener Juden und Heiden bezeichnet. Wenn diess

uns jetzt ferner liegen mag, so müssen wir bedenken, dass für

das Urchristenthum und speciell für den Paulinismus eben

hierin die praktische Hauptfrage betreffs des Gemeindelebens

lag, hierin: ob ferner Juden und Heiden als zwei gesonderte

und der Verbindung widerstrebende Theile fortbestehen oder

zur vollen Einheit einer neuen Religionsgemeinde sich ver

schmelzen würden. Wie sich der Paulinismus theoretisch zu

dieser Frage stellte, haben wir oben gesehen bei der Lehre

vom Gesetz und seiner Aufhebung durch die christliche Kind

schaft. Und die praktische Durchführung der paulinischen

Idee wurde wesentlich dadurch ermöglicht, dass weitaus der

grösste Theil der Christengemeinde aus gewesenen Heiden

bestand, denen gegenüber die jüdische Minorität den Partiku

larismus ihres Gesetzeswesens nicht auf die Dauer festhalten

konnte. Aber eben nun dieser Gang der Dinge, wie er

durch die Heidenmission des Paulus herbeigeführt und zugleich

für die Wahrheit des paulinischen Evangeliums die glänzendste

Bestätigung wie durch ein thatsächliches Gottesurtheil war,
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eben dieser Gang der Dinge war für ein jüdisches Bewusst

sein der fast unüberwindliche Stein des Anstosses. Dass in

der messianischen Gemeinde die Kinder Abrahams nur eine

verschwindende Minorität gegenüber den bisher den göttlichen

Verheissungen ferngestandenen Heiden bilden sollen, während

doch alle Propheten sich die zukünftige Heilszeit wesentlich

innerhalb der theokratischen Schranken gedacht hatten, so dass

Israel der Grundstamm und die herrschende Mehrzahl wäre,

die Heiden nur als Gäste und Beisitzer geduldet sein würden:

diese Verkehrung dessen, was sie nach der Schrift für den

göttlichen Heilsrathschluss gehalten hatten, konnten sich die

Judenchristen nicht zurechtlegen und es war dieser Punkt

kaum weniger als die paulinische Lehre vom Kreuz Christi

als dem Ende des Gesetzes ihnen ein peinliches Aergerniss.

Dem gegenüber hatte der Apostel zu zeigen, dass die

göttliche Gnade wie die alleinige Ursache der Beschaffung des

Heils, so auch die alleinige und souveräne Herrin über die

Berufung zum Heil sei, dass also die Zusammensetzung der

Gemeinde durch Berufung ihrer Glieder aus Heiden und Juden

auf freier Wahl der Gnade beruhe. So wurde der Apostel

durch das Bedürfniss, die thatsächliche Zusammensetzung der

Gemeinde gegenüber der vermeintlichen Prärogative des alten

Bundesvolks zu rechtfertigen, auf seine Lehre von der Gnaden

wahl geführt. Diese Lehre ist gleichsam der Schlussstein,

in dem das eigenthümlich paulinische System sich noch einmal

zusammenfasst, und entspricht so genau jener andern specifisch

paulinischen Lehre, die wir den Grund- und Eckstein des

Systems nennen könnten: der Erlösung vom Gesetz durch

den Tod Christi. Aber während das Recht der letzteren Lehre

nur auf der Consequenz der Theorie beruhte, so erhält jener

Schlussstein des Systems seine hohe Bedeutung dadurch, dass

in ihm die Theorie zugleich auf die thatsächliche Wirklichkeit

sich stützt.

Die Berufung der Gemeinde nach der Wahl der Gnade.

Der faktische Gang der Dinge in der überwiegenden

Bekehrung der Heiden vor den Juden war, wie schon bemerkt,

den letztern (auch dem Christ gewordenen Theil) um so an

Pfleiderer. Der Paulinismus. 16
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stössiger, als es im direkten Widerspruch mit den göttlichen

Verheissungen zu stehen schien. Diesem Anstoss, als ob

durch die paulinische Heidenmission und ihren gesegneten

Erfolg das Wort Gottes mit seinen Verheissungen für Israel

aufgehoben sei, sucht der Apostel Röm. 9–11 zu begegnen.

Und zwar durch eine doppelte Nachweisung. Einmal durch

die schroffe Polemik gegen die jüdische Anmassung, als ob

Israel ein Vorrecht hätte auf die göttliche Gnade – es hat

sowenig als irgend ein Mensch ein Recht auf dieselbe, da

vielmehr die göttliche Gnade unbedingt von allem Mensch

lichen schlechthin frei ist im Begnadigen und Verwerfen

(Cap. 9). Sodann aber auch durch die irenische Ver

tröstung auf einen versöhnenden Abschluss des jetzigen Miss

klangs, indem die Israel zum grössern Theil widerfahrene

Verblendung doch nur eine temporäre sei, welche die endliche

Erfüllung der Gnadenverheissung an Israel als Volk nicht

ausschliesse (Cap. 10 und 11).

Zunächst beweist der Apostel aus der alttestamentlichen

Geschichte, dass die göttlichen Verheissungen von Anfang nicht

an die natürliche Abstammung von Abraham, also an die

äusserliche Volksangehörigkeit geknüpft gewesen seien, sondern

ganz unabhängig davon rein nur Sache der freien Wahl. So

war unter den verschiedenen leiblichen Kindern Abrahams nur

das Kind der Verheissung, Isaak, auch Träger der Ver

heissungen, die dem Samen Abrahams gegeben waren und

Stammvater derer, welche Gottes Söhne d. h. Gottesangehörige,

Glieder der Theokratie sein sollten. Ebenso war es wieder

bei dessen zwei Zwillingssöhnen: nur der eine, Jakob, also

gerade der Geringere, Nachgeborene (wodurch eben der gött

liche Vorsatz als ein frei – ohne Rücksicht auf mensch

liche Bedingungen – wählender, als zar Exkoyiv ztgóGeoug,

dargethan werden sollte), wurde zum Träger der Verheis

sungen auserkoren und zwar diess, ehe er geboren war, also

ehe von irgend einem persönlichen Verdienst die Rede sein

konnte; der Grund lag in keiner Beziehung auf Seiten der

betroffenen Brüder, sondern ganz nur in Gott, der nun einmal

den Einen liebte und den Andern hasste (9, 6–13). Dass

aber Gott dazu das volle Recht hat, bezeugt er selbst nach

beiden Seiten hin: was die Freiheit des äyaztäv betrifft, in
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den Worten, die er zu Mose sagt: „Wem immer ich gnädig

bin, dem bin ich gnädig und wess immer ich mich erbarme,

dess erbarme ich mich“, was aber die Freiheit des utoeiv be

trifft, durch das Wort an Pharao: „Eben dazu habe ich dich

auftreten lassen, um an dir, nehmlich durch dein Verderben,

meine Macht zu erzeigen“. Daraus folgt, dass, ob ein Mensch

Erbarmung von Gott erlange oder nicht, nicht von seinem

eigenen Wollen und selbstständigen Streben („Laufen“) ab

hängt, sondern ganz nur vom Willen Gottes, der in Beidem

gleichsehr ein unbeschränkter Wille ist, ob er sein Erbarmen

Jemand zuwendet oder Einen in diejenige geistige Verfassung

versetzt, wo er nicht Gegenstand der Liebe, sondern des

Zorns Gottes ist („verstockt“, oz/ygévet). Freilich liegt hiebei

der Einwurf nahe, dass bei derartiger Unbeschränktheit gött

licher Willensbestimmung die menschliche Freiheit und damit

auch Verantwortlichkeit aufgehoben sei. Und was sagt darauf

der Apostel? Weit entfernt, diesen Einwurf, den er sich

selbst macht, durch sein in solchen Fällen gewöhnliches u

yévotto! zurückzuweisen, gibt er ihn vielmehr stillschweigend

zu und schlägt einfach alles weitre Fragen und Rechten nieder

durch die kühnste Consequenz seiner in ihrer Einseitigkeit

grossartigen religiösen Betrachtungsweise. Er schweigt alles

menschliche Rechten durch die Verweisung auf die unbedingte

Abhängigkeit des Menschen von Gott, die er nicht strikter

hätte ausdrücken können, als durch das Bild vom Töpfer und

seinem Topf. Wie das Gebilde, was es ist, nur durch den

Willen seines Bildners geworden ist, und dieser die freie Macht

hat, aus einem und demselben Stoff Gefässe mit ehrenhafter

und andere mit unehrenhafter Bestimmung zu formen, so

auch ist der Mensch, was er in religiös-sittlicher Beziehung

ist, nur durch Gott und darf sich nicht beklagen, wenn er

etwas Schlechtes geworden ist, weil es ja Gott unbedingt frei

steht, aus demselben Stoffe der menschlichen Natur die Einen

zu Trägern seiner Erbarmung mit dem Endzweck ihrer Ver

herrlichung, die Andern zu Trägern seines Zorns mit dem

Endzweck ihres Verderbens auszuprägen. Aber (dieser weitre

Einwurf ist zwar nicht ausgesprochen, schwebt aber deutlich

dem Apostel als Motiv des Folgenden vor) was kann denn

Gott überhaupt für einen Grund dazu haben, Menschen zu

16*
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Trägern seines Zorns mit der Bestimmung des Untergangs

zu machen? Als nächste Antwort darauf liesse sich denken:

er wollte seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundthun;

der Grund solchen göttlichen Thuns läge also in dem Zweck,

seine ausnahmslose Heiligkeit, welche das Böse schlechthin

(welchen Ursprung es haben möge) vernichtet, und seine unbe

schränkte Selbstherrlichkeit, die, ohne nach Jemandem zu

fragen, thun kann, was sie will, zu offenbaren. Allein es

scheint, der Apostel habe, indem er diess sagen wollte, selbst

gefühlt, dass dieser Zweck doch noch kein genügender Grund

zur Erklärung des der göttlichen Barmherzigkeit so bedenklich

widersprechenden Thuns sei; wie aber, wenn das der Barm

herzigkeit scheinbar Widersprechende gerade zu desto glänzen

derer Erweisung derselben dienen sollte? Wirklich ist es

diese kühnste Spitze der Prädestinationslehre, in welcher die

Dialektik des Apostels v. 22 f. sich zuspitzt: „ Wie aber?

wenn Gott, indem er den Zorn er zeigen und die

Macht kundthun wollte, (nicht bloss gemacht, v. 21,

sondern sogar), getragen hat mit vieler Geduld Zorn

gefässe, die zum Verderben zugerichtet, zugleich

auch in der Absicht, damit er den Reichthum

seiner (gnadenvollen) Majestät an Barmherzigkeits

gefässen, die er zur Herrlichkeit vorbereitet hat,

kundthue?“ Es sind hier– und diess macht die Construktion

verwickelt, so klar auch der Gedanke ist – zweierlei Motive

des prädestinatianischen Thuns Gottes in einander verschlungen:

1) das allgemeinere, das sich auf die Zorngefässe nur als

solche und nur auf ihr Dasein, resp. ihr durch Gott Zugerichtet

wordensein bezieht (Géov évöeišao Gat – övvatöv aötoſ) –

Offenbarung der Heiligkeit und unbeschränkten Macht Gottes;

2) ein specielleres, das sich auf die Zorngefässe in ihrem

Verhältniss zu den Barmherzigkeitsgefässen, ebendamit auch

nicht bloss auf ihr Entstehen, sondern zugleich auf ihr Zu

sammenbestehen mit diesen bezieht, das also auch in der

schonenden Erhaltung (veyxev év zro./j uaxgoGvuig) der

Zorngefässe sich äussert: xai va – öóFav, Offenbarung der

Barmherzigkeit, welcher auch das Uebel doch wieder als Mittel

zum Guten dienen muss.
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Man hat sich an der Härte dieser Ansicht oft gestossen

und daher allerlei Abschwächungsversuche angebracht. Zu

vörderst meinte man aus dem passivum xatygtuouéva ein

reflexivum machen zu können: die sich selbst zum Verderben

zugerichtet hatten; wort- und kontextwidrig! das xatygtuouéva

entspricht zu genau dem ä ztgoytoiuaoev im folgenden und

zroujoat – eig áttuiav im vorhergehenden Vers, als dass es

nicht ebenfalls Gott zur aktiven Ursache haben sollte; und

ist es denn nicht eben die Absicht des ganzen Abschnitts

14–23, zu beweisen, dass ebenso das utosiv wie das äyazräv,

das oxygüvetv wie das éeetv Sache der freien göttlichen

Willensbestimmung sei? Jede Einmischung von subjektiver

menschlicher Ursächlichkeit in diesen Zusammenhang ist eine

Verdrehung des Sinns, der so klar als möglich schon durch

das konsequent durchgeführte Bild vom Töpfer und Topf jede

menschliche Ursächlichkeit ausschliesst. Man hat aber ferner

auch gerade die Beweiskraft dieser Analogie dadurch in Ab

rede gezogen, dass man die vv. 22 f. als Gegensatz zu den

vv. 20 f. fasste, als ob der Apostel sagen wollte: In abstracto

zwar hat Gott das absolute Recht dem Menschen gegenüber,

wie der Töpfer gegenüber dem Topf, aber (öé v. 22) in con

creto hat er von diesem Recht ja erst nicht einmal Gebrauch

gemacht, vielmehr Zorngefässe, die durch eigene Schuld (des

Unglaubens) dem Zorn Gottes verfallen und zum Verderben

reif waren, mit grosser Langmuth getragen, um sie zur Busse

zu führen“). Aber wie gänzlich ist hier Alles eingetragen!

dass «atygtuguéva eig äzt. nicht heisst: „Durch eigene Schuld

zum Verderben reif“, sondern: zum Verderben zugerichtet, sc.

von Gott, haben wir eben gesehen; und dass die Absicht des

jveyxev év zto) uazgoGvuig nicht in der Erweisung der

Gnade an den Zorngefässen selbst (durch ihre Bekehrung)

liegt, sondern gerade im Gegentheil in der Erweisung der

Gnade an den Andern, den auserwählten und vorausbereiteten

Barmherzigkeitsgefässen, sagt ja v. 23 mit aller erdenklichen

Deutlichkeit.

So wenig also will der Apostel in den vv. 22 f. das Vor

hergesagte zurücknehmen, dass er vielmehr hier die bisherige

*) So Tholuk, Comm. und Weiss, N. Tle Theol., S. 354, auch

in Aufs, der Jahrb. f. d. Th. 1857.
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Dialektik zu ihrer abschliessenden Spitze fortführt. Aber eben

in diesem Abschluss biegt die geistvolle Dialektik ihre schroffste

Spitze auch wieder um. Die Härte des Gedankens, dass Gott

Zorngefässe zugerichtet hätte nur zur Erweisung seines Zornes

und seiner Macht, wird ja offenbar dadurch gemildert, wenn

dieser Zweck nicht der einzige und letzte ist, sondern selbst

wieder zum Mittel herabgesetzt wird für den Zweck der Barm

herzigkeit. Damit ist nicht die abstrakte (als solche nur

physische) Macht und nicht die abstrakte (als solche nur negi

rende, richtende) Heiligkeit (jenes das Charakteristische des

heidnischen, dieses das Ueberwiegende des jüdischen Gottes

begriffs), sondern es ist die erbarmende Liebe als das Höchste

im christlichen Gottesbegriff gesetzt, ihre Offenbarung als der

allein absolute letzte Selbstzweck, dem die Offenbarung der

Macht und der Heiligkeit als bloss relative oder Mittelzwecke

untergeordnet sind. Ist aber einmal auf Seiten Gottes die

Offenbarung der richtenden Heiligkeit oder des Zorns als das

relative und untergeordnete gegenüber dem absoluten Selbst

zweck der Liebesoffenbarung erkannt, so ist es ein sehr nahe

liegender, logisch nothwendiger Schluss, dass dieses innergött

liche Verhältniss auch in der diesseitigen Zeitlichkeit sich so

reflektiren werde, dass die Verwirklichung des relativen Mo

ments (Zorn) auch nur ein zeitlich-relatives, d. h. temporäres

Mittel sei für das Endziel des absoluten Zwecks, für die Liebes

offenbarung, d. h. dass die Verstockung der Einen auch an

diesen selbst nur ein temporärer Zustand sei, der zuletzt in

allgemeine Begnadigung enden werde. Dieser Gedanke, der

in der Dialektik der vv. 22 f. eingewickelt ist, wird nun zwar

hier vom Apostel noch gänzlich unberührt bei Seite gelassen;

denn es ist ihm hier zunächst nur darum zu thun, gegenüber

dem anmassenden Rechten der Juden das unbedingte Recht

Gottes, ebensowohl im Verstocken als im Erbarmen seine

souveräne Macht zu üben, in seiner allen menschlichen Trotz

niederschmetternden Wucht geltend zu machen. Aber was er

hier in grossartiger Einseitigkeit bei Seite lässt, vergisst er

darum nicht ganz, sondern holt es nach in Cap. 11, wo er

das Endziel der Wege Gottes mit Israel gegenüber den Heiden

ins Auge fasst. Der Apostel hat also das Räthsel der Gegen

wart, welches dem religiösen Bewusstsein des Judenthums so
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anstössig war, allerdings in Cap. 9 nicht gelöst, sondern zu

rückgeschoben in die Jenseitigkeit der Prädestination und hier

ungemildert stehen lassen in der ganzen Härte des klaffenden

Dualismus zwischen einem liebenden Gott, der mit grundloser

Freiheit sich erbarmt, welcher er will, und diese zur Verherr

lichung vorausbereitet, und einem hassenden Gott, der ver

stockt, welche er will, und diese zum Verderben zurichtet;

das Widerstreben der einheitlichen Vernunft aber gegen diesen

Dualismus in Gott wird niedergeschlagen durch das Macht

wort: Mevoövye, ÖävGgoºre, o tige öávtazrozguvóuevogtſ

Geſ; gleichwohl ist es eben diese dogmatische Härte, welche

durch ihre innere Dialektik weitertreibt zu der Erkenntniss,

dass die Liebe über den Zorn Gottes übergreife, die Zweiheit

also in die Einheit des Liebeswillens sich auflöse; eine Er

kenntniss, von deren Höhe aus dann auch eine geschichts

philosophische Aussicht sich öffnet, die für das religiöse Räthsel

der Gegenwart eine religiös befriedigende Lösung verspricht.

Ehe jedoch der Apostel in Cap. 11 diesen Weg einschlägt,

fasst er von 9, 30 – 10, 21 die Nichtbekehrung Israels auch

noch von anderem Gesichtspunkt auf: vom anthropologisch

moralischen, der dem theologisch-religiösen zur Ergänzung

dient. Ist vom letztern aus Israels Verstockung göttliches

Geschick, wider das zu murren dem schwachen Menschen

nicht zusteht, so ist dieselbe vom ersten Gesichtspunkt aus

seine eigene Schuld, weil es dem Wort vom Glauben, dem

Evangelium von der Gerechtigkeit, die von Gott geschenkt

wird, nicht folgsam sich fügte, vielmehr fortfuhr in dem hoch

müthigen Bestreben, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten,

die durch Gesetzeswerke erworben wurde, und darum am

Evangelium als an einem Stein des Anstosses zu Fall kam.

Es erweist sich Israel mit seinem Widerstreben gegen den

neuen von Gott geordneten Heilsweg wieder ganz ebenso –

trotz seines jetzigen Eiferns um das Gesetz – als ungehor

sames und widerspenstiges Volk, wie einst zu der Propheten

Zeiten, die so vielfach über des Volkes Hartnäckigkeit zu

klagen Grund gehabt hatten (Beispiele aus 5 B. Moses und

Jesaias führt der Apostel an 10, 16–21). Freilich sofern

dieser Unglaube Israels an das Evangelium wesentlich auf

Unverstand und Mangel an Erkenntniss bei übrigens eifrigem
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Streben nach dem Guten (10, 2. 18) beruht, so fällt von der

moralischen Verschuldung wieder die Hauptsache weg, denn

Unverstand gegenüber einer höheren Religionsstufe ist offenbar

nicht in derselben Weise sittlich zurechenbar, wie eine Ver

schuldung wider besseres Wissen und Gewissen. Auch ist es

bei dieser ganzen Ausführung sichtlich nicht die Meinung des

Apostels, damit die prädestinatianische Betrachtungsweise in

Cap. 9 zu restringiren, also theilweise zurückzunehmen; son

dern die objektiv-theologische und die subjektisch-anthropolo

gische Betrachtungsweisen laufen auch hier, wie wir diess jetzt

schon öfter als eine Eigenthümlichkeit des Paulinismus kennen

gelernt haben, jede als in sich geschlossene und vollgültige,

unter einander unvermittelt, neben einander parallel. Und wie

wir früher in ähnlichem Fall (die Sünde nach 1 Cor. 15, 45 ff.

und nach Röm. 5, 12). die Combination des Einen mit dem

Andern als unpaulinische Eintragung abweisen mussten, so

wäre es auch hier eine entschiedene Vergewaltigung des Ge

dankenzusammenhangs, wollte man in der bekannten Weise

der rationalisirenden Exegese Cap. 9 aus 10 heraus erklären,

d. h. dahin abschwächen, als ob zuletzt das göttliche éeeiv

und gx/ygüvetv, tgoetolucLeuveig öóšav und «aragtiZetv eig

ázte etav doch eigentlich nicht im freien Willen Gottes (öv

Géet), sondern im freien Willen des Menschen, der glaubt

oder aus eigener Schuld nicht glaubt, seinen letzten Grund

hätte.

Man hat diese dem Wortsinn von Cap. 9 schnurstracks

zuwiderlaufende Deutung unter anderem auch durch Zuhülfe

nahme des Begriffs des zu go y ty v (60 x et v aus Röm. 8, 29 zu

stützen gesucht. Dort sei, sagt man, das göttliche Voraus

bestimmen abhängig von seinem Vorauswissen, dessen Objekt

natürlich das freie menschliche Glauben oder Nichtglauben

bilde; der unbedingte Wille Gottes gehe also nur darauf: der

Gläubigen im Allgemeinen sich zu erbarmen, die Ungläubigen

aber zu verwerfen; welche Einzelne jedoch das Eine oder das

Andere treffe, diess sei von Gott zwar auch vorausbestimmt,

aber nicht durch eine unbedingte Willensbestimmung, sondern

durch eine vom vorausgesehenen Glauben oder Nichtglauben

abhängige, also menschlich bedingte Willensverfügung. Mag

diese Theilung zwischen Gnade und Freiheit einen Werth
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haben oder nicht – paulinisch ist sie nicht. Denn einmal

thut sie dem öv Géet, das den göttlichen Willensakt und zwar

als unbedingt souveränen gerade auf die einzelnen Individuen

bezieht, schreiende Gewalt an; und dazu verkennt sie auch den

eigentlichen Sinn von Röm. 8, 29 f., insbesondere des ztgo

yuyvöoxeuv. Dass dieses nicht ein bloss theoretisches Voraus

wissen eines vom göttlichen Wollen und Thun unabhängigen

menschlichen Verhaltens (des freien Glaubens oder Nicht

glaubens) bezeichne, geht schon aus 1 1, 2 hervor, wo

ztgoéyvo, auf das Volk Israel bezogen, schlechterdings nichts

anderes bedeuten kann, als die freie göttliche Erwählung, durch

welche das Volk ein Gotteseigenthum wurde*). Sonach kann

ztgoéyvco auch Röm. 8, 29 das Voraus-ausersehen = aus

wählen der Einzelnen vor Andern bedeuten. Und dass es

diess bedeuten muss, ergibt der Zusammenhang. Es soll ja

ausgeführt werden, dass die xatá zugóGeotv x/ytoi sicher zu

dem ihnen bestimmten Endziel gelangen. Diese zt gó Geo tg

wird nun in den beiden verbis ztgoéyvo und ztgodóguoe aus

einandergelegt, deren erstes das Ausersehen = Auswählen

der Personen, das andere die Bestimmung, zu welcher

sie ausersehen werden, bezeichnet; beides zusammen ist die

é x . oyº X c gt tog (Röm. 11, 5), d. h. die Wahl, welche den

Gnadenwillen zu ihrem Grund und die öóša (8, 30 u. 9, 23)

zu ihrem Endziel hat. Die Vermittlung zwischen jenem

transscendenten Akt der Prädestination und diesem ebenfalls

transscendenten Akt*) der Verherrlichung im ewigen Leben

bilden die in die Zeitlichkeit fallenden Akte des xa eiv und

*) Auch 1 Ptr. 1, 20 ist Christus ztgoeyvoguévog ztgö xataßojg

xóouov offenbar nicht, weil Gott von ihm von jeher wusste, dass er

kommen würde, sondern weil Gott von jeher ihn dazu „ausersehen“

hatte, als was er jetzt sich geoffenbart hat, zum sündentilgenden und

dafür der Herrlichkeit theilhaftig werdenden Messias.

**) Diess folgt aus dem durchgängigen paulinischen Begriff der öóša,

wie namentlich auch aus der genauen Parallele 9, 23, wo öóša opp.

cztoöſst« das ewige Leben bedeuten muss, cf. auch 2 Cor. 4, 17. Der

Aor. éóóšaos an u. St. darf uns nicht irre machen; er bezeichnet die

zukünftig eintretende ÖóF« als eine jetzt schon dem Gerechtfertigten

gesicherte, wie ein Erbe, das der Sohn schon so gut wie hat, wenn er

auch erst später in seinen Genuss eintritt (cf. 8, 17).
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ötzatoiv, die Berufung durch die Predigt des Evangeliums,

welche des Glaubens Ursache (10, 14. 17), und die Recht

fertigung, welche seine Folge ist. Man beachte, wie in dieser

festgeschlossenen Kette (zrgoéyvto, ztgotógtoé, éxälege, éötxaiooe,

éöóšage) die göttlichen Akte so aneinanderhängen, dass einer

nicht bloss auf den andern, sondern aus dem andern mit Noth

wendigkeit folgt. Denn das eben ist ja die Absicht der Stelle,

zu zeigen, dass, wo einmal einer dieser göttlichen Akte statt

gefunden habe, auch die andern unfehlbar stattfinden werden,

näher: wer sich einmal als Gläubiger berufen und gerecht

fertigt wisse, der dürfe sicher sein, dass er schon zuvor in der

éxoy ydgutog von Gott ausersehen und vorausbestimmt wor

den sei zu dem Endziel der öóša, das ebendaher auch an ihm

sich sicher verwirklichen werde, so sicher, dass es so gut wie

schon verwirklicht sei. Diese festgefügte Kette göttlicher Akte,

die sich sicher aus einander entwickeln, lässt also nirgends

eine offene Lücke für eine wider oder für Christum sich ent

scheidende menschliche Selbstbestimmung; ausgeschlossen ist

darum der Glaube doch so wenig, dass er vielmehr die noth

wendige Vermittlung bildet, aber auch nur die Vermittlung,

in welcher die durch das xa eiv in die Erscheinung getretene

göttliche zºgóGeoug am Menschen sich zunächst innerlich ver

wirklicht, um sich am Ende auch äusserlich in der öóša zu

verwirklichen. Die hiebei naheliegende Frage, wie es sich er

kläre, dass das die zugóGeoug zur Erscheinung bringende gött

liche xa eiv durch die Predigt des Evangeliums den Glauben

der Auserwählten sicher zur Folge habe, was ja die noth

wendige Voraussetzung bildet für die weitern Akte des öuxatoüv

und öošcéLeuv, diese Frage lässt der Apostel hier bei Seite,

da er ja hier nur von Solchen handelt, bei welchen der Glaube

schon wirkliche Thatsache war, wesshalb er auf die abstrakte

Möglichkeit, dass sie auch hätten nicht können gläubig wer

den, zu reflektiren nicht veranlasst ist. Dagegen können wir

in 9, 23: ztgoytoiuaoev eine hierauf bezügliche Andeutung

finden; denn diess Wort scheint nicht bloss, wie zwgotögtoe

8, 29, eine ideale Vorausbestimmung im göttlichen Rathschluss,

sondern eine reale Prädisposition zu bezeichnen, eine von Gott

bereitete moralische Anlage, in Folge von welcher die Betreffen

den für das göttliche xa eiv empfänglich sind und also durch
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dasselbe sich unfehlbar zum Glauben führen lassen. Die

Kehrseite davon ist, dass diejenigen, bei welchen die berufende

Predigt diesen Erfolg nicht hatte, auch nicht die empfängliche

Anlage dafür bekommen haben, oder positiv ausgedrückt: von

Gott unempfänglich gemacht, von Haus aus verstockt und so

zum Verderben zugerichtet waren – xatygtuouéva eig ázrcó

Zetav. So stimmt also Röm. 8, 28–30 mit Cap. 9 vollkommen

überein im Sinn einer strengen Prädestinationslehre, die gegen

jede Eintragung freier menschlicher Willensentscheidung spröde

widerstrebt. Wie konnte diess auch anders sein bei einem

Apostel, dessen eigenste Eigenthümlichkeit überall darin liegt,

das Wirkliche mit all seinen Widersprüchen und Härten in

das Jenseits des göttlichen Willens zu reflektiren und als ein

von Gott nicht etwa nur Zugelassenes, sondern geradezu Ge

wolltes und Gewirktes aufzufassen!

Ist aber auch diese Prädestinationslehre, was die einzelnen

davon betroffenen Individuen betrifft, in ihrer Härte ungemil

dert zu belassen, so müssen wir doch auch bedenken, dass der

Apostel auf diese speciell nirgends reflektirt. Röm. 8, 29 f.

spricht er nur von den Erwählten, welchen die Prädestinations

lehre gerade in ihrer von allem Endlichen unabhängigen Be

stimmtheit zur trostreichen Stütze der Heilsgewissheit dient;

wobei die Härte der Kehrseite einfach ausser Acht bleibt;

und Röm. 9, 14 ff handelt es sich zwar um beide Seiten, Er

wählung und Verwerfung, um Zorn- und Barmherzigkeits

gefässe, aber wie sehr auch die abstrakte Theorie den doppel

ten Rathschluss Gottes auf die einzelnen Individuen bezieht,

in concreto hat doch diese ganze Ausführung das Volk Israel

als das seiner Mehrzahl nach ungläubig gebliebene gegenüber

den dem Christenthum geneigteren Heiden im Auge. Und

für dieses Verhältniss bietet nun die Perspektive auf den zu

künftigen Gang der göttlichen Führungen eine befriedigende

Lösung, sofern die Verstockung der Einen als nur

temporäres Mittel zur schliesslichen allseitigen

Begnadigung erkannt wird. Wohl ist Israel als

Volk gestrauchelt (ézrtatoe 11, 11), aber nicht, damit es defi

nitiv zu Fall komme. Diess ist ansich nicht möglich; Gott

kann sein erwähltes Volk, dessen Erstlinge und Wurzel, die

Patriarchen, heilig und Gott geweiht waren, nicht auf immer
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verstossen, weil ihn seine Gaben und Berufung nicht gereuen

können (11, 1. 16. 28. 29). Und dass er es auch wirklich

nicht gethan hat, beweist ja das Vorhandensein eines aus der

Masse auserwählten Restes (eiuua xat éxloyjv), der jetzt

wieder, wie einst ein ebensolcher Rest zu Eliä Zeit, die Con

tinuität des auserwählten Volks darstellt und ein Unterpfand

dafür bildet, dass die göttliche Gnade dem erwählten Volk als

Ganzem trotz der Verstockung der jetzigen Mehrzahl seiner

Angehörigen unverloren bleibt. In Anbetracht dieses auser

wählten Restes ist das Volk, das zwar in Anbetracht des

Evangeliums gottverfeindet ist, doch noch immer Gegenstand

der Liebe Gottes um der Väter willen (v. 28). Warum aber

hat dann Gott diess Volk überhaupt straucheln lassen? warum

es zum (grösseren) Theil verstockt? Es soll aus ihrem Fehl

tritt den Heiden das Heil erwachsen; die natürlichen Zweige

sind ausgebrochen und die Heiden als wilde Pfropfreiser sind

eingepfropft worden. Diesen thatsächlichen Gang der Dinge,

den Paulus aus seiner Missionspraxis vor Augen hatte, erkennt

er als eine göttliche Fügung: der Unglaube der Juden sollte

die geschichtliche Vermittlung werden, um die göttliche Barm

herzigkeit den Heiden zuzuwenden (v. 11. 17. 30). Aber wäre

diess Gottes einzige und letzte Absicht dabei, so wäre ja doch

das auserwählte Volk zu Gunsten der nichterwählten Heiden

geopfert und also Gottes Gnadengabe und Berufung zurück

genommen, was nach dem Obigen nicht sein kann und nicht

der Fall ist. Also kann auch Israel nicht definitiv dem Heil

der Heiden geopfert sein, sondern seine theilweise Verstockung

ist nach Gottes Rathschluss bloss eine zeitweise, nehmlich eben

bis die damit bezweckte Absicht erreicht ist: „bis auf die

Zeit, wo die Vollzahl der Heiden wird in das Reich

Gottes eingegangen sein.“ So, wenn diess erst einmal

erreicht ist, wird dann auch das ganze Israel selig werden

(v. 25 f.). Und zwar wird die Verwirklichung dieses letzten

Zwecks zu Gunsten Israels wiederum ebenso durch die Er

reichung des nächst vorangehenden an den Heiden vermittelt

werden, wie der die Heiden betreffende Gnadenrathschluss

durch den die Juden betreffenden Verstockungsrathschluss vor

her vermittelt gewesen war. Nehmlich der Vortritt der Heiden

im Reich Christi wird, je mehr er seiner Vollendung zugeht
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und die Zahl der bekehrten Heiden voll wird, desto mehr

Israel zur Nacheiferung reizen, so dass auch sie, die zuerst

dem Evangelium gegenüber ungläubig waren, durch die Ver

mittlung der den Heiden widerfahrenen Barmherzigkeit (indem

sie durch diesen Vorgang beschämt und gelockt werden) selber

zuletzt Barmherzigkeit erlangen (v. 11. 14: 7tagaLyº.döoau,

v. 31). Und noch weiter: wenn so die Heiden durch ihren

Vortritt den Juden zum Heil verholfen haben werden, so

werden wieder die erstern selber davon den grössten Gewinn

ziehen; denn wenn die Niederlage der Juden der Reichthum

der Heiden war, wie viel mehr wird aus der Vollzahl der (be

kehrten) Juden überreiches Heil den Heiden erwachsen!

Diente die Verwerfung der Juden zum Mittel der Versöhnung

der (heidnischen) Welt, so wird die schliessliche Annahme der

Juden zu nichts Geringerem dienen können als zur Vollen

dung der Heilszeit für die ganze Welt, zur Eröffnung der

mit der Todtenauferstehung eintretenden herrlichen Enderlö

sung (v. 12. 15).

So wird in der grossartigen Geschichtsphilosophie des

Apostels das eine immer wieder zum Mittel für das nächst

folgende höhere Moment des göttlichen Rathschlusses, bis zu

letzt. Alles sich gipfelt in dem Endzweck des univer

salen Gnaden willens: „Denn Gott hat die Sämmt-

lichen beschlossen unter den Ungehorsam, auf

dass er sich der Sämmtlichen erbarme“ (v. 32).

Zwar im Sinn der streng dogmatischen Apokatastasis ist diess

Wort desswegen nicht zu verstehen, weil jenseitige Bekehrung

hier nicht in Betracht kommt, vielmehr die Betrachtungsweise

eine wesentlich historische ist, auf eine endliche Bekehrung

der gesammten, eben dann noch auf Erden befindlichen Mensch

heit reflektirend. Aber auch so geht sie in ihrer spekulativen

Grossartigkeit gar weit hinaus über die engen Grenzpfähle der

Zukunftsgedanken der kirchlichen Dogmatik und zwar der

kalvinisch-prädestinatianischen sowohl wie der lutherisch-in

deterministischen. Der letztern gegenüber ist diese Stelle noch

einmal ein abschliessendes Zeugniss des religiösen Prädesti

natianismus Pauli; denn wir sind in keiner Weise befugt, das

zog zrävtag, das eben „die sämmtlichen Einzelnen“ bezeichnet,

auf blosse Classen zu beschränken oder hinzuzudenken: unter
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der Bedingung, dass sie wirklich glauben, – womit ja die

ganze Pointe des Gedankens zerstört würde; denn eben dass

Alle, auch die vorher ungehorsam gewesen waren, zuletzt es

nicht mehr seien, sondern als Bekehrte gerettet werden, ist ja

der Gegenstand des göttlichen Rathschlusses, dessen endliche

Verwirklichung der Apostel mit Sicherheit ausspricht. Aber

dieser Prädestinatianismus ist nicht der eines definitiv doppel

ten Rathschlusses, wie bei Calvin. Hatte zwar der Apostel

noch in Cap. 9 die Gegensätze der Wirklichkeit in einen ge

doppelten göttlichen Willen zurückgetragen, so hebt sich ihm

hier doch in der Zukunftsperspektive die Zweiheit auf in die

höhere Einheit eines Gnadenrathschlusses, der Alle umfasst,

und der sein Gegentheil nicht mehr neben sich hat als

Schranke, sondern unter sich als dienendes Mittel für den

einigen Endzweck. Den Erwählten stehen nicht mehr Ver

worfene gegenüber, sondern, die als solche erscheinen, sind in

Wahrheit nur die vorläufig Uebergangenen und Zurückgestell

ten, an denen die Reihe des Aufgenommenwerdens in das

Heil noch nicht ist, die vielmehr für jetzt noch durch gött

lichen Willen unter dem Verschluss der Sünde und des Un

gehorsams festgehalten werden, aber diess doch nur dazu,

damit durch Vermittlung der Andern, die den Vortritt in der

Begnadigung hatten, auch sie noch desselben Heils theilhaftig

werden und so das Heil Allen gleichmässig als freies Geschenk

der Gnade Gottes zukomme. Indem aber diese religions

philosophische Spekulation die ganze Weltgeschichte auffasst

als die successive Verwirklichung der verschiedenen Momente

der in sich einigen aber vielgliedrigen göttlichen Weltidee, so

erscheint von dieser Höhe aus nicht bloss der Unglaube der

Juden, sondern zuletzt die menschliche Sünde überhaupt als

ein Moment der absoluten Heilsteleologie. Wenn der gött

liche Rathschluss Alle zu dem Zweck unter die Sünde be

schliesst, um an Allen als erlösende Gnade sich zu verwirk

lichen, so ist in der That auch die Sünde von jenem Rath

schluss miteinbegriffen, d. h. nicht bloss zugelassen, sondern

geordnet als Mittel auf die Offenbarung der Gnade hin. Hatten

wir früher bei der Lehre vom Gesetz schon gesehen, dass dieses

von Gott nicht zur Abwehr, sondern nach Paulus zur Steige

rung der Sünde zum Zweck der dadurch vermittelten Erlösung
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gegeben war, so ist es von da aus nur ein kleiner und kon

sequenter Schritt, den die Spekulation des Apostels auf dieser

abschliessenden Höhe seiner dogmatischen Ausführung thut,

wenn er das Gefangensein unter der Sünde (den Zustand des

natürlichen Menschen – Röm. 7) als göttlich gesetztes Mittel

auf die Verwirklichung der Gnade hin erkennt; – eine Höhe

freilich, zu welcher die kirchliche Dogmatik ihm nicht zu folgen

vermochte.

Diese universelle Verwirklichung des Gnadenwillens bildet

nach dem Apostel die letzte abschliessende Epoche der Ent

wickelung des Heilsplans, den Anfang der Vollendung des

Heils (11, 15), auf welche wir daher schliesslich überzugehen

haben.



Siebentes Capitel.

Die Vollendung des Heils.

In diesem Lehrstück steht zwar der Apostel Paulus am

meisten auf dem gemeinsamen Standpunkt des Urchristen

thums, doch finden sich auch hier einige specifisch paulinische

Züge; eine Vermittlung derselben aber mit den traditionellen

eschatologischen Anschauungen oder eine Umbildung der

letztern im Geiste seines Evangeliums hat Paulus nicht an

gestrebt. Die Folge davon ist, dass sich hier am wenigsten

ein einheitliches Bild seiner Anschauungen gewinnen lässt,

vielmehr allenthalben, sei es wirkliche Widersprüche, sei es

wenigstens Unebenheiten erscheinen, welche, statt von uns

willkührlich ausgeglichen zu werden, von der Exegese einfach

als solche zu konstatiren und genetisch zu erklären sind.

Auch bei Paulus bildet den Mittelpunkt der Eschatologie

die Parusie Christi; aber eben ihre Stellung sowohl nach rück

wärts gegenüber dem Zwischenzustand der Einzelnen, als nach

vorwärts gegenüber dem Weltende bietet mehrfache ungelöste

Antinomien.

Di e P a r u si e.

Auch Paulus erwartet mit dem ganzen Urchristenthum

die baldige sichtbare Wiederkunft Christi auf Erden zur

Aufrichtung seines Königreichs; er nennt sie zragovoia 1 Cor.
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15, 23, ärroxcºvlug oder uéga toi zvgiov 1, 7, 8 und ö.

Gleichzeitig mit ihr wird die ganze Christenheit in den dem

Reich Gottes entsprechenden Zustand übergehen, in den Zu

stand einer nichtfleischlichen, also der Vergänglichkeit nicht

mehr unterworfenen, einer geistlichen Leiblichkeit, analog dem

himmlischen Leib des erhöhten Christus, der nach früher

Ausgeführtem aus himmlischer Lichtsubstanz (öóSa) besteht.

Der Uebergang wird bei den in jenem Augenblick Lebenden

mittelst einer Verwandlung ihres irdischen Leibs in den

himmlischen vorgehen, bei den schon Verstorbenen mittelst der

Auferstehung.

Was den Auferstehungsleib betrifft, so ist er jedenfalls

nicht mehr der alte Fleischesleib, denn Fleisch und Blut ist

nach 1 Cor. 15, 50 gerade das, was nicht ins Reich Gottes

taugt; auch würde ja in diesem Fall der Leib der bis dahin

Ueberlebenden keiner Verwandlung bedürfen. Nicht ebenso

klar ist, ob der Auferstehungsleib ein völlig neuer und ohne

Beziehung zum alten sei oder nur eine höhere, der irdisch

fleischlichen Stofflichkeit entkleidete Neugestaltung des alten.

Für letzteres scheint die Analogie des Auferstehungsleibes

Christi zu sprechen, den sich Paulus nicht als einen gänzlich

neuen, ohne reale Beziehung zum alten (der sonach im Grabe

bliebe) gedacht hat*), sondern als identisch mit dem getödteten

mindestens nach dessen Form, wenn auch nicht nach dem

*) Holsten, a. a. O. p. 132 f. Anm. behauptet diess mit grosser

Entschiedenheit und erklärt die gegentheilige Auffassung für ein Miss

kennen der Grundidee des Paulinismus. Allein es begegnet ihm hier

wieder (wie öfter), dass er in überscharfer logischer Consequenz dem

weichen Element der Vorstellung nicht gerecht zu werden vermag.

Seine Beweisführung trifft nicht, weil sie von dem für Paulus ungiltigen

Dilemma ausgeht, dass entweder der Auferstehungsleib ein gänzlich

meuer gewesen, der mit dem getödteten gar nichts gemein hatte, oder

der alte „Fleischesleib“, der gerade zur Vollziehung der Erlösung

abgethan werden musste. Die obige Darstellung gibt vielmehr das

tertium der paulinischen (wie überhaupt urchristlichen) Vorstellung.

(– Uebrigens ist a. a. O. auch der Satz unrichtig, dass die Vernichtung

der océgF im Kreuzestod die Grundanschauung sei, auf welcher das

paulinische Evangelium beruhe. Dass diess vielmehr die einem völlig

andern Gedankenkreis angehörige Idee des Sühnemittels ist, hat Holsten

selbst anderwärts trefflich nachgewiesen. – Das Nähere s. Cap. 2).

Pfleiderer. Der Paulinismus. 17
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Stoff, sofern er aus dem getödteten mittelst Neubelebung und

zugleich Umwandlung desselben geworden ist; nur so konnte

ja überhaupt von einem „Auferstehen, Auferwecken von den

Todten“ passend gesprochen werden. Auch die Analogie des

Samenkorns, das durch's Ersterben zu neuem Leib kommt,

spricht hiefür, denn die Pointe dieser Analogie liegt ja eben

in der Verwandlung, dem Uebergang aus Zerstörung eines

Alten in Neubildung, wobei doch das Substrat des Prozesses

dasselbe bleibt, nicht ein ganz Neues an die Stelle eines An

dern tritt. Allein 2 Cor. 5, 1 f. wird der Auferstehungsleib

als ein „Bau von Gott“ bezeichnet, den wir für den Fall der

Auflösung unserer irdischen Leibeshütte (als einen uns schon

bereitgehaltenen Ersatz) im Himmel haben und den wir

daher hier schon zu unserer Ueberkleidung vom Himmel

h er er sehnen. Hiernach scheint es, als ob der Auferstehungs

leib nicht aus dem im Grabe ruhenden alten mittelst substan

tieller Umwandlung desselben entstünde, sondern sich zu dem

alten verhielte wie ein neues Kleid, das im Himmel präexistirt,

um von dort aus – sei es als Ersatz des alten oder auch über

das alte her (ézrevöÜoao Gat) – dem Menschen übergeworfen

zu werden. In diesem Fall wäre dann freilich nicht einzu

sehen, warum diess neue Haus oder Kleid erst bei der Auf

erstehung dem Menschen zukäme und nicht schon gleich nach

seinem Tode; um so mehr diess, als nach v. 8 sogleich nach

dem Abscheiden vom Leibe das Zuhausesein beim Herrn ein

zutreten scheint. Sollte denn nun die beim Herrn zu Hause

seiende Seele des verstorbenen Christen gleichwohl noch auf

ihre würdige Behausung warten müssen bis zur allgemeinen

Auferstehung? An unserer Stelle deutet nichts hierauf, im

Gegentheil dürfte v. 3*) dafür sprechen, dass wir nie in einem

*) Unter den verschiedenen Erklärungen dieser durch die Varianten

doppelt schwierigen Stelle (deren Aufzählung die Comm. geben) scheint

mir die einfachste die zu sein: „obschon (sttsg) wir, wenn auch

entkleidet (Exó voáusvot, d. h.: wenn es auch nicht ohne Ablegen

des alten Kleides – ohne Tod – abgehen sollte), doch nicht (fürchten

dürfen, jemals) leiblos erfunden (zu) werden.“ So will der Apostel

hier den vorangehenden Wunsch des Ueberkleidetwerdens limitiren, in

dem er – gleichsam sichselbst zum Trost für den Fall seiner Nicht

erfüllung – daran erinnert, dass ja doch auch im schlimmeren Fall des
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Zustand der Nacktheit, d. h. Leiblosigkeit uns befinden wer

den. Daher haben verschiedene Exegeten im klaren Bewusst

sein dieser Schwierigkeit bei dem himmlischen Haus oder

Kleid an einen bloss provisorischen Leib des Zwischenzu

standes gedacht. Allein nicht nur ist an unserer Stelle keiner

lei Andeutung, welche diese Hypothese rechtfertigen könnte,

sondern dieselbe ist überhaupt sowohl dem paulinischen als

jedem biblischen Lehrbegriff gänzlich fremd und ist daher nur

als verzweifeltes Auskunftsmittel einer willkührlich-harmonisti

schen Exegese zu betrachten, welche eine hier zu Tage tretende

Zwiespältigkeit der Vorstellungsweisen à tout prix vermitteln

will.

Stehen die Christen erst bei der Parusie allezumal auf,

so befinden sie sich bis dahin in einem bloss provisorischen

Zwischen zustand, der im selben Masse weniger als Zu

stand der Lebendigkeit und des Glücks gelten kann, je ent

schiedener beides an die Wiedererlangung des Leibs geknüpft

wird*). Der Apostel bezeichnet denselben als Schlaf, zotuäoGat

(1 Cor. 11, 30. 15, 6. 18. 20. 51), mit welchem herkömmlichen

Ausdruck er gewiss auch nur den herkömmlichen Sinn eines

trüben Schattenlebens, dem das Lebensgefühl und die Lebens

bethätigung abgeht, verband. Uebrigens war er um so

weniger veranlasst, über das wie? und wo? dieses Zu

stands näheres zu sagen, als er von sich und den meisten

Christen seiner Zeit hoffte, die Parusie zu erleben, also ohne

jenen Zwischenzustand durchzumachen, unmittelbar durch Ver

wandlung aus dem irdischen Leben in das höhere des Messias

wirklichen Sterbenmüssens kein Zustand der Nacktheit (Leiblosigkeit)

für die Seele eintrete, dieselbe vielmehr sofort (diess liegt auch in

ézouev v. 1) ihren neuen Leib vom Himmel (und im Himmel v. 8) be

komme. So ist die ganze Stelle vollkommen in sich einig, aber aller

dings in Zwiespalt mit der Auferstehung bei der Parusie.

*) Die ganze Beweisführung für die Nothwendigkeit einer Aufer

stehung 1 Cor. 15 würde überflüssig ohne die Voraussetzung, dass der

Zustand der Verstorbenen vor der Auferstehung ein unglücklicher sei;

bestünde er schon in der Gemeinschaft der Seele mit dem verklärten

Christus im Himmel (Weiss, S. 393), wozu dann noch die Nothwendig

keit der Auferstehung? Und wie könnte diese Gemeinschaft mit Christo,

die vielmehr nach Röm. 8, 17 ein ovvöoFagºjvat ist, als xotuägba be

zeichnet werden?

17 *
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reiches überzugehen (1 Cor. 15, 52: jueig älaymoóueGa

opp.: vexgoi éyégGjoovrat und 1 Thess. 4, 15 u. 17: jueig

o Lóvteg o regtetzróuevot sig tiv zragovoiav toi zvgiov oö

uj qGäoaouev rog «otuyGévtag). Allein so erklärlich diess

ist, dass für eine von der Nähe der Parusie ausgehende Be

trachtungsweise der Zwischenzustand zwischen Tod und Auf

erstehung als unwesentlich erscheinen und daher auch das

Unbefriedigende, das er nach traditionell-jüdischer Anschauung

hatte, ausser Acht bleiben konnte: so gewiss musste sich die

Sache sofort anders stellen, sobald bei überwiegendem Gefühl

der Todesnähe der Zustand nach dem Tode als der zunächst

zu erwartende in den Vordergrund und dagegen die Aussicht

auf Parusie und allgemeine Auferstehung in den Hintergrund

des Bewusstseins und Interesses trat. Damit rückte der Gegen

stand der christlichen Hoffnung: die Gemeinschaft mit

Christo im Reich der Herrlichkeit, einfach um einen Schritt

näher, indem er unmittelbar an den Moment des Todes sich

anschloss. Ist ja doch der Tod die Ablegung jenes Fleisches

leibs, der noch bisher das Hinderniss der vollen Gemeinschaft

mit dem Herrn und der verwirklichten Freiheit der Kindschaft

gewesen war (Röm. 8, 21. 23), an dem die Schuld des rela

tiven Ferneseins vom Herrn (éxörujoat &ztö toi zvgiov 2 Cor.

5, 6) lag; warum also sollte nicht mit dem Moment, wo dieses

Hinderniss aufhört, mit dem Tode des Fleischesleibs also der

jenige Zustand in die Wirklichkeit treten, der seiner Gewiss

heit nach verbürgt, seiner realen Möglichkeit nach vorbereitet

ist durch den schon jetzt innewohnenden Geist der Kindschaft?

vgl. Phil. 3, 10. 11. 2 Cor. 5, 5. Röm. 8, 11. Indem die

Auferweckung hier begründet wird auf die schon gegenwärtige

Lebensgemeinschaft mit Christo, oder auf den uns innewohnen

den Geist Christi (daher dieser Geist auch geradezu als

„ Leben“ im Gegensatz zu dem, dem Tode verfallenen, Leibe

bezeichnet wird, Röm. 8, 10), wird damit unvermerkt der

Boden der jüdischen Eschatologie, welche sich in einzelnen

messianischen Wunderaktionen bewegte, verlassen und ihr die

christliche Idee substituirt, wonach die Vollendung des Heils

auf einer wesentlich immanenten Entwickelung des schon

innerlich vorhandenen höheren Lebens beruht, was dann in

der johanneischen Theologie noch stärker hervortritt. In der

- - -
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That will die Annahme des Zwischenzustands, welche mit der

Erwartung der Parusie zusammenhängt, wenig passen zu der

Art, wie Paulus die christliche Hoffnung an die Gegenwart

des christlichen Heilsbesitzes anknüpft. Ist doch Gegenstand

der christlichen Hoffnung nach Paulus nur die Vollendung

des Heils, das jetzt schon nicht etwa bloss von Gott ver

heissen ist judenchristlich), sondern als Leben in Christo oder

im Geist innerlich bereits auch real vorhanden ist und nur an

der äussern Erscheinung durch die entgegenstehende Realität

des Fleischesleibs verhindert wird. Dann aber ist kein Grund

dafür abzusehen, warum die Verwirklichung jener Hoffnung,

die Vollendung des jetzt schon innerlich wirklichen Geistes

lebens in der äussern Erscheinung der öóša nicht schon gleich

mit dem Tode eintreten, sondern erst auf die Parusie ver

schoben werden sollte, zwischen Tod und Parusie aber in

einem Schlafzustand die wirkende Geisteskraft trotz der Ent

fernung ihres Hemmnisses (Fleisch) gleichsam latent oder

suspendirt bleiben soll? Von hier aus also, vom Standpunkt

des schon gegenwärtigen Lebens im Geist, ist offenbar das

nächstliegende und angemessenste die Hoffnung auf einen so

fort mit dem Tod eintretenden Uebergang in den Zustand der

Heilsvollendung, in das Zuhausesein bei Christo und Ueber

kleidetsein mit einem dem Geist entsprechenden Leib höherer

Art – eine Hoffnung, die der Apostel mit völligem Absehen

von Parusie und Zwischenzustand unleugbar 2 Cor. 5, 1 ff.

und Phil. 1, 23 ausgedrückt hat. Allein es ist für den Pauli

nismus im höchsten Grade bezeichnend und eine Wieder

holung der schon oft bemerklich gemachten Eigenthümlichkeit

desselben, dass durch die specifisch christliche Wendung des

Gedankens jene von ganz anderen Voraussetzungen getragene,

specifisch jüdischem Gedankenkreis angehörige Vorstellung

(Parusie mit Auferstehung) gleichwohl keineswegs beseitigt

wird, vielmehr beide ganz harmlos neben einander bestehen,

ohne dass auf ihre innere Unverträglichkeit auch nur reflektirt,

geschweige denn eine Vermittlung angestrebt würde.

Aehnlich verhält es sich auch mit dem zweiten zur Parusie

gehörigen Punkt: dem Gericht. Entsprechend der allge

meinen jüdischen und judenchristlichen Erwartung lässt auch

Paulus die messianische Herrschaft mit einem grossen Ge
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richtstag beginnen und hauptsächlich in diesem Sinn heisst

diese Katastrophe „der Tag des Herrn“ (1 Cor. 1, 8 cf. 7.

5, 5. 3, 13. 2 Cor. 1, 14. Röm. 2, 16). An diesem Tag

müssen alle Christen vor dem Richterstuhl Christi dar

gestellt werden und Rechenschaft geben von ihrem Thun, ins

besondere wird offenbar werden, ob ihre im Dienst Christi ge

thane Arbeit tüchtig war oder nicht (Röm. 14, 10. 2 Cor.

5, 10. 1 Cor. 3, 13). Aber nach Röm. 2, 3–16 wird am

grossen Gerichtstag über alle Menschen (nicht bloss über

Christen) von Gott (nicht von Christo) Gericht gehalten

werden, wobei einem Jeden vergolten wird nach seinen

Werken. Dieses Gericht für ein anderes zu halten als das

eben besprochene mit der Parusie verbundene Gericht Christi

über die Christen, sind wir indess nicht nur durch keinerlei

Andeutung des Apostels in Betreff eines doppelten Gerichts

tags berechtigt, sondern im Gegentheil beweist Röm. 2, 16

die Identität beider, sofern am grossen Gerichtstag Gott durch

Christ um richten, oder (nach 1 Cor. 4, 5) nach Christi Ur

theil Lohn (und Strafe?) einem Jeden zutheilen wird. Daraus

ergibt sich nun freilich die Schwierigkeit, dass, wenn das all

gemeine Gericht schon gleich bei der Parusie stattfindet, nach

her keine Feinde mehr übrig sein sollten, welche erst während

der Herrschaft Christi zwischen Parusie und Weltende über

wunden werden müssten, wie diess in 1 Cor. 15, 24, 25 deut

lich vorausgesetzt wird. Es hängt diess mit der gleich nach

her zu besprechenden Chiliasmus-Frage zusammen. – Eine

weitere Schwierigkeit betrifft den Modus des Gerichtsverfahrens.

Als die Norm bezeichnet der Apostel ganz unbeschränkt und

im Allgemeinen die Vergeltung nach den Werken (Röm. 2,

6–10) und wendet diess speciell auch auf die Christen an,

welche vor dem Richterstuhl Christi empfangen sollen, was sie

bei (durch) Leibesleben gehandelt hatten, Gutes oder Böses,

d. h. das genaue Aequivalent ihres gesammten sittlichen Han

delns in Gestalt von entsprechender Lohn- oder Straf-Vergel

tung (2 Cor. 5, 10). Wie stimmt diess zu der Gnadenlehre

des Apostels, welche (Röm. 4, 4) jeden Lohn, der dem Thun

als solchem zukäme, ausschliesst, weil eben solch eine Ver-,

geltung xat' öpeiſua, also nicht zará xäguy wäre? wie zu

der Prädestinationslehre des Apostels, nach welcher der gött
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liche Vorsatz gerade dadurch sich als Vorsatz nach freier

Wahl der Gnade bekundet, dass er sich nicht nach der Men

schen Thun richtet? (Röm. 9, 11 f. 11, 6.) Wie stimmt es

endlich zu der 2 Cor. 5, 1 ff. Phil. 1, 23 ausgedrückten

christlichen Hoffnung auf sofortige Vereinigung des abgeschie

denen Christen mit seinem verklärten Herrn, also auf eine

sogleich nach Ablegung dieses Todesleibs beginnende Selig

keit? Diese müsste ja doch nothwendig gestört, resp. auf

gehoben werden durch die Aussicht auf ein noch bevorstehen

des Gericht, bei welchem ein sittlich mangelhaftes Thun –

und ein solches bleibt ja auch das des besten Christen alle

zeit – Strafe zu gewärtigen hätte. Es wird sich schwerlich

verkennen lassen, dass hier jener durch die paulinische Dog

matik sich fortwährend hindurchziehende Gegensatz von christ

licher Denkweise, welche das Verhältniss des Menschen zu

Gott unter dem Gesichtspunkt der Gnade und Kindschaft auf

fasst, und von jüdischen Voraussetzungen, welche in dem

Rechtsverhältniss von Leistung und Lohn wurzeln, auch wie

der im Festhalten der Erwartung eines messianischen Gerichts

zur Erscheinung kommt. Wohl mag man darauf hinweisen,

dass doch auch auf dem Standpunkt der paulinischen Heils

lehre der Lohn nicht in jedem Sinn ausgeschlossen sei, dass

er vielmehr unter der Form der natürlichen Congruenz

von Ernte und Aussaat gerade auf Grund der paulinischen

Anthropologie (der Lehre vom Fleisch und Geist) Raum finde

(cf Gal. 6, 7. 8. Vgl. die obige Darstellung Cap. 5, S. 223 f.).

Allein so gewisses ist, dass in dieser ethischen Teleologie der

wahre sittliche Kern der jüdischen Vergeltungslehre ent

halten ist, so wenig ist sie doch mit der juridischen Form

der letztern, wie sie sich in der Vorstellung eines „Gerichts

tages“ ausgeprägt hat, zu identificiren. Denn eine durch

richterlichen Urtheilspruch verhängte Vergeltung in genauer

Aequivalenz zu der Summe der Handlungen– das ist eben die

jüdische Form der Vergeltungslehre, die zur Gnadenlehre des

paulinischen Evangeliums jenen einfachen, klaren Gegensatz

bildet. Ganz auf andern Standpunkt stellt sich die ethische

Betrachtungsweise, die das sittliche Leben unter dem Gesichts

punkt einer solchen organischen Entwicklung auffasst, wo jede

Kraft zu entsprechender Wirkung, jeder Keim und Ansatz zu
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entsprechender Frucht kommen muss. Dort, bei der rechtlichen

Vergeltungslehre, steht Leistung und Lohn einander äusserlich

und mechanisch gegenüber und wird nach äusserlicher (für

das sittliche Gebiet unmöglicher) Schätzung eins gegen das

andere abgewogen; hier dagegen sind Leistung und Lohn in

dem innerlich-organischen Verhältniss, dass die eine den an

dern aus sich erzeugt, wie Kraft und Wirkung, und der Lohn

selber wieder zur wirkenden Kraft wird, welche neue Leistungen

aus sich erzeugt. Aber bei solcher ethisch-organischen Auf

fassung des Verhältnisses von sittlicher Ursache und Folge

kann unmöglich an ein einmaliges vergeltendes Rechtsurtheil,

an einen „Gerichtstag“ gedacht werden, wo Allen zumal und

für immer Lohn und Strafe zugemessen wird, da jene orga

nische sittliche Entwickelung vielmehr ein stetiger Prozess von

individueller Verschiedenheit ist. Es ist sonach nicht zu ver

kennen, dass das Gericht, welches Paulus-mit der Parusie ver

knüpft sein lässt, ebensowenig mit seinen anthropologischen

Grundanschauungen etwas gemein hat, als es zu seiner Gnaden

lehre stimmen will; sonach bleibt nichts übrig, als dass wir

darin einen mit dem übrigen Paulinismus unvermittelten Rest

jüdischer Dogmatik finden.

Auferstehung der Christen und Gericht sind die mit der

Parusie unmittelbar verbundenen Akte, aber sie bilden noch

keineswegs das Ende. Mit der Parusie beginnt vielmehr erst

die Epoche der messianischen Herrschaft Christi auf Erden,

jene Epoche, deren Dauer der Apokalyptiker auf 1000 Jahre

angibt, und die man daher mit dem Kunstausdruck „Chilias

mus“ bezeichnet, auch wenn die Zeitdauer eine unbestimmte

ist, wie bei Paulus. Dass nehmlich auch Paulus, so gut wie

der Apokalyptiker, zwischen Parusie und Weltende eine

Zwischenzeit (von unbestimmter Dauer) annimmt, während

welcher Christus die Weltherrschaft übe in sichtbarer messia

mischer Herrlichkeit, während er nachher diese Herrschaft

wieder an Gott abtrete, ist in 1 Cor. 15, 23 ff. unzweifelhaft

enthalten. V. 23 ist von einem ecyua der Auferstehung die

Rede; voran geht als Erstling Christus, dann bei seiner

Parusie kommen die, welche Christi sind, et a tötéog, d. h.

dann das Ende der Auferstehung, die Auferstehung Aller,

welcher Moment zugleich das Ende überhaupt, das Ende der
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jetzigen Weltzeit sein wird, weil er zeitlich zusammenfällt mit

der Uebergabe der Herrschaft an Gott (ötav tagaótöó tiv

ßaou/eiav t Geg sc. ö Xguotóg – man beachte das Praes.

ztagaôtöá, wodurch die Gleichzeitigkeit dieser Uebergabe mit

dem Ende der Auferstehung angezeigt wird). Wir haben also

hier eine Reihenfolge (täyua) von Momenten der Auferstehung,

in welcher je das folgende vom vorangehenden zeitlich ge

trennt ist; diess ist durch äztagx – ézretta – eita ausge

drückt; gänzlich zerstört würde dieser klare Gedanke eines

in verschiedenen Gliedern und Zeitabschnitten verlaufenden

zäyua, wenn man eiva tö télog für gleichzeitig halten wollte

mit dem vorangehenden étetta – ztagovoig aütoö, denn dann

wäre ja ausser der vorangegangenen Auferstehung Christi nur

noch die eine der Christen bei der Parusie zu erwarten, wo

bei doch offenbar nicht von einer „Reihenfolge“ die Rede

sein könnte und wobei überdiess das Schicksal der gesammten

nichtchristlichen Welt mit unbegreiflichem Stillschweigen über

gangen wäre. Doch auch abgesehen von diesem negativen

Argument sagt ja auch der Apostel positiv, dass das téog in

einen von der Parusie unterschiedenen, ja ihr entgegengesetzten

Zeitpunkt falle. Der Zeitpunkt des téog ist nehmlich der,

wo Christus die Baou/eia an Gott abgibt, nachdem er wird

alle feindlichen Mächte bezwungen haben, denn so lange, bis

das geschehen ist, muss er Baou/eüetv. Nun aber ist unleugbar

nach allgemeiner neutestamentlicher Anschauung die Parusie

der Zeitpunkt, wo Christus die Baou/eia antritt; zu was

sollte er auch in sichtbarer Herrlichkeit auf Erden erscheinen,

wenn nicht eben dazu, um seine Herrscherwürde anzutreten

und sein Herrschaftsamt an Gottes Stelle auszuüben? eine

sichtbare Erscheinung auf Erden zu dem Zweck, um die Herr

schaft, die er bis dahin unsichtbar durch den Geist geübt

hatte, nun erst nicht sichtbar anzutreten, sondern sofort an

Gott abzugeben, wäre ja offenbar eine Sinnwidrigkeit. Daraus

folgt unwidersprechlich, dass das téog, wo Christus die

ßaoueia abgibt, von der Parusie, wo er sie antritt,

wesentlich verschieden und eben durch den Zeitraum getrennt

zu denken ist, wo er sie übt (ßaou/eöet), d. h. durch den

Zeitraum des (nach der Apokalypse sogenannten) Chilias

II) U1 S.
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Hierin also, in der Annahme einer zwischen Parusie und

Weltende zwischenliegenden Periode der sichtbaren Welt

herrschaft Christi mit dem Apokalyptiker einig, unterscheidet

sich übrigens Paulus von demselben nicht bloss durch das

Nebensächliche, dass er keine bestimmte Dauer dieser Periode

angibt, sondern wesentlicher dadurch, dass er diese ganze

Periode durch fortgehende Bekämpfung und Ueberwindung

der feindlichen Mächte ausgefüllt sein lässt (v. 25), der Apo

kalyptiker aber diese Periode als eine Zeit seliger, unange

fochtener, priesterlicher Herrschaft Christi und der Gläubigen

denkt, während der Satan inzwischen gebunden sei und sein

Verführungswerk nicht üben könne, wogegen erst am Ende

der 1000 Jahre der Satan noch einmal loskomme und in kurzem

Entscheidungskampf besiegt werde (Apoc. 20, 2–6 u. 7–10).

Wesentlich ist aber dieser Unterschied insofern, als nach

apokalyptischer Anschauung der Chiliasmus die Antici

pation der himmlischen Herrlichkeit und Seligkeit auf irdi

schem Schauplatz ist, also eben die jüdische Idee des

Messiasreichs in christlicher Färbung darstellt; nach

paulinischer Anschauung hingegen der Chiliasmus die

blosse Fortsetzung der jetzigen geistigen Weltüberwindung

durch die Macht Christi ist, nur aber so, dass dieser zugleich

dann in sichtbarer Weise gegenwärtig sein wird, was wir als

die christliche Idee des Gottesreiches in jüdischer

Form bezeichnen können. Damit hängt nun aber freilich zu

sammen, dass zwischen der Periode vor und der nach der Parusie

keine sachlich klare Grenzmarke sich fixiren lassen will und

meist unklar bleibt, was vor und was nach derselben zu liegen

komme. So die Bekehrung der Heiden und der Juden; dass

Paulus die letztere als das Signal der Todtenauferstehung an

sieht, ersahen wir oben aus Röm. 11, 15; aber welcher Auf

erstehung? der ersten, auf die Christen beschränkten, mit der

Parusie verbundenen ? oder der zweiten, allgemeinen, mit dem

Ende verbundenen? Ersteres könnte an und für sich als das

näherliegende und natürlichere erscheinen, allein es erhebt sich

dagegen das Bedenken, dass nach vollendeter Bekehrung der

Heiden sowohl als Juden keine Feinde mehr übrig bleiben

dürften, welche während des messianischen Königthums

Christi im Chiliasmus zu überwinden wären. Schwerlich wird
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diese Frage aus dem Sinn und den Angaben des Paulus her

aus mit Bestimmtheit sich lösen lassen. Eben so verhält es

sich auch mit dem Gericht. Paulus spricht nach dem Obigen

überall nur von einem Gericht und verbindet dasselbe augen

scheinlich mit der Parusie; aber wenn hier schon das ent

scheidende Gericht über alle Lebenden gehalten ist, woher

dann nachher doch noch die zu überwindenden Feinde? Und

wo bleibt das Gericht über die Gesammtheit der erst am Ende

der chiliastischen Reichsperiode auferstehenden Nichtchristen?

Dieses einfach zu suppliren als „nothwendig mit der Aufer

stehung verbunden, nur von Paulus in diesem Context nicht

ausdrücklich erwähnt“*), dazu sind wir ebensowenig befugt

als zu irgend welcher andern der auf solchem Gebiet zahl

losen Hypothesen und Combinationen, von denen doch keine

sich als wirklich paulinisch auszuweisen vermag. Statt solcher

Willkührlichkeit hat die wissenschaftliche Exegese einfach die

Inkoncinnität zu konstatiren und ihren Entstehungsgrund auf

zuzeigen. Dieser liegt aber, wie wir nun schon wiederholt

gezeigt haben, einfach darin, dass dieser ganze um die Parusie

sich drehende Vorstellungskreis der Vermittlung mit der fort

geschrittenen christlichen Gnosis des Apostels sich entzogen

hat und der Natur der Sache nach sich entziehen musste;

denn dieser Rest jüdischer Messianologie passte weder zu der

paulinischen Theologie mit ihrer Gnaden- und Prädestinations

lehre, noch zu der paulinischen Anthropologie mit ihrer Im

manenz des Geistes Christi in den Einzelnen und in der Ge

meinde; diese weist die Verwirklichung des Heils im Ein

zelnen und in der Welt auf den Weg eines stetigen Prozesses,

einer historischen Entwickelung, die Parusie aber stammt aus

einem Vorstellungskreise, dem das Heil etwas materiell nur

Transscendentes, vom Himmel her zu Erwartendes und seine

Verwirklichung formal ein rein abrupter Wunderakt Gottes

ohne inneren Zusammenhang mit dem Vorangehenden und

Nachfolgenden war. Da ist es natürlich, dass zwei so fremd

artige Elemente nicht zur Einheit zusammengehen konnten.

Auch hier aber haben wir zuletzt wieder die gleiche Erschei

nung, wie auf allen Hauptpunkten des Paulinismus, dass die

*) So Meyer, Comm.
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von Paulus selbst noch nicht gezogene Consequenz seiner

christlichen Gnosis, durch welche die judaisirenden Elemente

vollends beseitigt würden, in der johann eischen Theo –

logie gezogen wird. Hier ist die Vorstellung der Parusie

insofern beseitigt, als sie in das Kommen Christi im Geist

aufgelöst oder potenzirt wird und ebenso ist das Gericht aus

seiner Jenseitigkeit bei der Parusie in die Diesseitigkeit eines

jetzt schon durch Wort und Geist Christi eingeleiteten und

stetig sich vollziehenden Scheidungsprozesses umgewandelt

(Joh. 14. 12, 31. 47 f. 16, 8 ff).

Nächst der Parusie haben wir als zweiten Brennpunkt der

Eschatologie noch ins Auge zu fassen

da S W e 1 t e n d e.

Wie die Introduktion des Chiliasmus oder der messia

nischen Regentschaft des sichtbar erschienenen Christus die

Auferstehung der Christen ist, so die Introduktion des Welt

endes die Auferstehung Aller, als letztes Glied in dem vdyua

der Auferstehungen (v. 23 u. 24: eita tötéog). Sie ist der

letzte Regierungsakt Christi, weil mit ihr der letzte Feind, der

Tod, definitiv überwunden ist (26). Damit werden alle gott

feindlichen Mächte als solche, als Macht habende, wirksame

Potenz, aufgehoben, alle Geschöpfe also Christo und damit

Gott unterworfen sein. Ob diess so zu verstehen sei, dass

Alle sich freiwillig unterworfen, d. h. bekehrt haben, oder so,

dass der wirksame Widerstand Aller gebrochen und sie als

gebundene machtlose Widersacher zu Christi Füssen gelegt

seien, diess lässt sich aus den Worten nicht entscheiden; für

Ersteres scheint indessen das nachfolgende Geög tä zwävta év

zwäouv zu sprechen, wovon nachher. Von der grossartigen

Universalität, mit welcher die eschatologische Perspektive des

Apostels wirklich das Universum umfasst, zeugt übrigens

namentlich auch seine Andeutung (Röm. 8, 19–23) über eine

endliche Erlösung der ztäoa xtigug von der öoveia tjg pjo

gäg zur éev3egia tig öóSyg töv téxvtov toÖ Geoö. Auch die

Natur, die vernunftlose Welt (denn diess allein kann nach dem

Zusammenhang unter der xtioug zu verstehen sein) befindet

sich in einem Zustand, der ihrer eigentlichen Bestimmung, die
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göttliche öóSo abzuspiegeln, nicht entspricht, denn sie ist der

Knechtschaft der Vergänglichkeit unterworfen und ein instink

tives Gefühl davon lebt in ihr und äussert sich als Seufzen

nach Erlösung. Diese wird ihr auch zu Theil werden, denn

sie ist jener Knechtschaft von Gott unterworfen worden auf

Hoffnung und um dess willen, der sie unterworfen hat, nehm

lich damit er an ihr mittelst ihrer Befreiung seine Macht und

Gnade desto herrlicher erweise, – ganz derselbe Grund

gedanke des Paulinismus, wie er in Bezug auf die Menschheit

11, 32 ausgesprochen ist. Wie sich Paulus diese Befreiung

der seufzenden Kreatur näher gedacht habe, können wir nicht

wissen; jedenfalls nicht als völlige Vernichtung und Neu

schaffung derselben nach ihrer Substanz, sondern als Umwand

lung ihrer Form, denn nur von der Gestalt (oxjua) der Welt

sagt er 1 Cor. 7, 31, dass sie im Vergehen begriffen sei.

Man beachte, wie Paulus hier der traditionellen, schon auf

die Propheten“) sich stützenden Erwartung eines goldenen

Zeitalters in erneuerter Welt eine tiefsinnige Wendung ge

geben hat, indem er sie in direkte Beziehung zu der specifisch

christlichen Grundlehre von der Gnade und Erlösung ge

setzt hat.

Wenn nun Christus in dieser Weise die Aufgabe seiner

messianischen Regentschaft erfüllt und Alles, die gesammte

geschöpfliche Welt, vernünftige und vernunftlose, sich unter

than gemacht haben wird, dann wird zuletzt er selbst

sich unterthan machen dem, der ihm Alles unter

than gemacht hat, auf dass Gott sei Alles in Allen (1 Cor.

15, 28). Der Gedanke dieses Verses, zusammengenommen mit

v. 24, ist unzweideutig: wenn der Erlösungsrathschluss Gottes

vollkommen zu Ende geführt ist, dann tritt das Werkzeug

desselben, der historische Erlöser zurück von seinem hervor

ragenden Posten; er hat seine Aufgabe als Erlöser und Regent

der Erlösten (was zur Fortführung der Erlösung bis zu ihrer

definitiven siegreichen Verwirklichung noch gehörte) erfüllt

und tritt nun sein Führeramt an Gott ab, um in die Reihe

der unmittelbar von Gott regierten vollkommenen Geschöpfe

zurückzutreten, gerade wie ein siegreicher Feldherr nach voll

*) Vgl. Jes. 11, 6 ff. 65, 17–25; auch Ps. 102, 27.
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brachtem Feldzug sein Führeramt wieder in die Hand seines

Königs abgibt und in die Reihe der gewöhnlichen Bürger des

Reichs zurücktritt. Dieser Gedanke des Apostels ist so ein

fach, dass er an und für sich nie hätte verkannt werden können,

hätte er nicht dem dogmatischen Bewusstsein der kirchlichen

Exegeten so sehr starken Anstoss gegeben. Denn freilich mit

der kirchlichen Trinitätslehre lässt er sich in keiner Weise

reimen. Dass die Majestät und Herrscherstellung Christi nur

eine auf Zeitdauer ihm von Gott übertragene Amtswürde ist,

das gibt ja freilich der kirchlichen „Homousie“ einen tödt

lichen Stoss. Aber (und diess ist’s, was uns hier allein an

geht) auch von den eigenen Voraussetzungen der paulinischen

Christologie aus betrachtet, hat diese Lehre allerdings etwas

Auffallendes. Denn wir haben früher gesehen, dass Paulus

die Person Christi vor seinem Erdenwerk schon in der Prä

existenz als Organ Gottes bei der Weltschöpfung betheiligt

sein liess, also nicht erst von seinem historischen Messiaswerk

an seine höhere Stellung in der göttlichen Offenbarungsökonomie

datirte; und nun sollte doch dieser vorweltliche und vorzeit

liche Schöpfungsmittler und Herr seiner Herrschaft einmal am

Ende der Weltzeit entkleidet werden und in die Reihe der

Geschöpfe als Unterthan gleich jedem Andern eintreten? Dass

darin ein gewisser Widerspruch liegt, ist kaum zu verkennen;

derselbe wäre geradezu unbegreiflich, wenn jene Stellung des

Präexistenten, jene kosmische Bedeutung und Würde Christi

der Ausgangspunkt oder Mittelpunkt der paulinischen Christo

logie wäre. Aber diess ist ja, wie wir oben sahen, nicht der

Fall, vielmehr datirt die volle Gottessohnschaft Christi év

övvduet erst von seiner Auferstehung an (Röm. 1, 4), wie

denn die ganze Christologie sich auf der Gnosis des histori

schen Erlösungswerks (Kreuzestod) aufbaut und nur mittelst

Reflexes des von hier aus gewonnenen Bildes in die Vergangen

heit die Präexistenz hinzukommt. Mit diesem Ausgangspunkt

der paulinischen Christologie, der ja doch auch im dogmatischen

Bewusstsein des Apostels immer im Vordergrund gestanden

haben wird, stimmt es nun ganz gut, dass das Herrsein Christi,

wie es zeitlichen Anfang hat, auch von beschränkter Zeitdauer

sein wird; aber ausser Acht ist dabei freilich die Präexistenz

gelassen; sobald in dieser der Standpunkt der Betrachtung
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genommen würde, so müsste die vorzeitliche Würde- und

Machtstellung Christi auch als zeitlich unbeschränkt, als end

los gedacht werden, wie diess bei Johannes der Fall ist.

So haben wir in dieser eigenthümlichen Lehre des Paulus

von der Unterwerfung Christi am Ende der Weltzeit noch

eine schliessliche Bestätigung für unsere Ansicht von der

paulinischen Christologie, dass dieselbe zwar in freier Speku

lation über die historische Person Jesu hinausgeschritten ist

zur dogmatischen Hypostasirung des in der Erlösung verwirk

lichten religiösen Prinzips, dass sie aber in diesem Standpunkt

der dogmatischen Spekulation noch nicht festen Fuss gefasst,

noch nicht die Höhe des absoluten Prinzips zum beherrschen

den Augpunkt für das ganze System gemacht hat, also auf

dem halben Wege von der judenchristlichen zur johanneischen

Christologie mitten inne steht.

Nachdem Christus sich und sein Reich dem Vater unter

worfen haben wird, wird das grossartige Endziel der Welt

erreicht sein: Gott wird Alles in Allen sein. Dieser

Satz, unbefangen für sich betrachtet, spricht gewiss für einen

einheitlichen Weltausgang, wo nichts Daseiendes aus dem Reich

Gottes und damit aus der Erfüllung seiner Bestimmung, aus

der Seligkeit, ausgeschlossen sein wird, wo keine Hölle neben

dem Himmelreich fortdauert. Denn die Annahme von fort

dauerndem Dasein der Verdammten ausserhalb des seligen

Gottesreichs würde entweder das év zwäouv in willkührlicher

Weise auf die eine Hälfte der zudvteg beschränken, was ge

rade bei solch' einem das Gesammtresultat umfassenden ab

schliessenden Ausblick unzulässig scheint; oder sie würde das

Yva – tä zrävta sprachwidrig dahin deuten müssen, dass

Gott nur der Herr über Alle sei, über die Einen (Seligen)

mit ihrem Willen, über die Andern (Verdammten) wider ihren

Willen, wenn gleich unbeschränkt und unangefochten. Aber

iva – tä zrävta év zrägt heisst eben nicht: dass er der

volle Herr sei über Alle, sondern: dass er das Ganze, das

allein und allbestimmende Prinzip innerlich in Allen sei, was

gerade das Gegentheil vom Herrsein über widerwillig unter

worfene Feinde ist. Dieser einheitliche Weltausgang könnte

nun entweder dadurch herbeigeführt sein, dass die Ungläubigen

völlig vernichtet würden, oder dadurch, dass sie sich zuletzt
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alle bekehren würden. Für ersteres scheint zu sprechen, dass

von einer Auferstehung der Gottlosen nicht die Rede ist, also

möglicherweise diese einfach als im Tode für immer bleibend

und damit (nach jüdischer Anschauung, der sich die wirkliche

Existenz wesentlich an den Leib knüpft) als nicht mehr seiend

vorgestellt werden könnten; für das zweite aber dürfte 1 Cor.

15, 22 sprechen: „Wie in Adam Alle sterben, so wer

den auch in Christo Alle lebendig gemacht wer

den“. Denn es wird nicht wohl gehen, hier zudvteg im einen

Glied beschränkter zu fassen als im andern, da es nun im

ersten Glied auf alle Menschen ohne Unterschied geht, so

scheint es ebenso allgemein auch im zweiten Glied zu

fassen zu sein; und wenn nun die Auferstehung Aller év

Xguot; sein wird, so ist sie ebendamit eine Auferstehung

zum Leben und zur Seligkeit. Und damit würde Röm. 11, 32

trefflich stimmen, wo ebenso der Allgemeinheit des Unge

horsams die Allgemeinheit der Erbarmung Gottes (in Christo)

gegenübergestellt wird, wie dort dem Sterben Aller in

Adam das Lebendiggemachtwerden Aller in Christo. Diese

beiden Stellen nebst dem abschliessenden: „Gott Alles in

Allen“ sprechen wohl dafür, dass Paulus, wo er aus dem

Ganzen und Tiefen seiner christlichen Weltanschauung redet,

sich dem einheitlichen Weltausgang im Sinn der Apokata

stasis zuneigt*). Gleichwohl stehen dem entgegen auch

wieder die Stellen, welche von einem Gericht mit doppeltem

Ausgang, ewigem Leben für die Einen und Verlorenwerden

für die Andern reden (Röm. 2, 5–12), sowie überhaupt die

öfter wiederholte Erwähnung der äzto üuevot (1 Cor. 1, 18.

2 Cor, 2, 15. 16. 4, 3). Und so bleibt denn auch am Ende

der paulinischen Dogmatik die ungelöste Antinomie stehen

zwischen dem einheitlichen Weltausgang, wie er der religiösen

*) „Dass eine Apokatastasis mit den Voraussetzungen der pauli

nischen Erwählungslehre, welche überall einen doppelten Ausgang für

das Schicksal der Menschen in Aussicht nimmt, durchaus unvereinbar

sei“ (Weiss, S. 404 f), diess liegt so wenig am Tage, dass vielmehr

das Gegentheil sich Jedem aufdrängen muss, der bedenkt, wie entschie

den die paulinische Prädestinationslehre Röm. 9–11 den anfänglichen

Dualismus zuletzt (11, 30–36) in völligen Monismus des Endresultats

sich aufheben lässt, cf. oben, S. 253 f.
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Spekulation des Apostels der Gnadenlehre näher lag, und

dem doppelten Ende, wie es dem Gesetzesstandpunkt nicht

bloss des Judenthums, sondern der moralischen Reflexion

überhaupt entsprechender ist; – im Grunde also hier noch

einmal dieselbe Antinomie, wie sie uns auf allen Hauptpunkten

der Dogmatik des Apostels in irgend einer Form begegnet

ist, und wie sie ja auch nirgends begreiflicher ist als bei

dem Manne, der aus einem Pharisäer und Gesetzeseiferer

zum auserwählten Rüstzeug des Evangeliums von der Gnade

in Christo berufen worden ist.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 18
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Achtes Capitel.

Die ursprüngliche Stellung des Paulinismus

zum Judenchristenthum.

Wir haben das paulinische Evangelium nach seiner Eigen

thümlichkeit näher kennen gelernt und wollen nun sehen,

welche Stellung dasselbe in der Geschichte des Urchristen

thums einnahm. Dass es in prinzipiellen Punkten von anderer

Art war, als die judenchristliche Auffassung des Christen

thums, war wiederholt Gelegenheit zu bemerken; wir dürfen

uns also nicht wundern, wenn wir den Conflikt zwischen

Paulinismus und Judenchristenthum an verschiedenen Punkten

hervorbrechen sehen. Einen klaren und sicheren Einblick in

diese Verhältnisse gewähren uns vorzüglich die Briefe an die

Galater und Corinther, welche wesentlich der Vertheidigung

der apostolischen Wirksamkeit des Paulus gegenüber seinen

judaistischen Gegnern dienen. (Die Apostelgeschichte kann

uns hier keine zuverlässige Quelle sein, da sie die urchrist

lichen Parteiverhältnisse im Lichte späterer dogmatischer Vor

aussetzungen auffasst und zurechtlegt.) Und zwar handelt es

sich im Galaterbrief näher theils um die Selbstständigkeit

der Apostelwirksamkeit Pauli theils um das Vollrecht eines

selbstständigen Heidenchristenthums in der Christengemeinde,

ohne dass die ehemaligen Heiden, wie die Gegner verlangten,

durch Uebernahme des Gesetzes, besonders der Beschneidung,

zugleich Juden geworden wären; – eine Streitfrage, die weiter

zu der prinzipiellen Auseinandersetzung über die Gültigkeit

des mosaischen Gesetzes in der Christenheit führte. In den
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Corintherbriefen treten die Gesetzesstreitigkeiten zurück,

da die Gegner Pauli in der heidenchristlichen Gemeinde zu

Corinth ihre Angriffe zunächst weniger gegen den Inhalt des

paulinischen Evangeliums als gegen seinen Anspruch auf apo

stolische Autorität gerichtet hatten. Hier kleidet sich also der

Prinzipienkampf in die Form persönlicher Angriffe und Selbst

vertheidigung. Im Römerbrief sodann tritt das Persönliche

wieder zurück hinter die sachliche Darstellung der paulinischen

Lehre, die aber nicht sowohl polemisch, wie im Galaterbrief,

als vielmehr in ruhiger positiver Entwicklung und sogar mit

entschieden irenischer Haltung gegen die Judenchristen ge

geben wird. Der Philipperbrief endlich zeigt die Stimmung

des scheidenden Apostels seinen Gegnern gegenüber gemischt

aus objektiver Anerkennung ihrer Christlichkeit und subjektiver

Gereiztheit über ihr persönliches Verhalten zu ihm. – Wir

werden sonach in dem Verhältniss des Paulus zu den Juden

christen drei Phasen zu unterscheiden haben: den Kampf um

das Gesetz (Galaterbrief), den Kampf um die Apostelwürde

des Paulus (Corintherbriefe) und das Auftreten einer irenischen

Haltung in der Prinzipienfrage (Römer- und Philipperbrief).

Der Kampf um das Gesetz.

Um den Galatern zu beweisen, dass sein Evangelium un

abhängig von Menschenautorität unmittelbar auf göttlicher

Offenbarung beruhe, erzählt ihnen Paulus, wie er nach seiner

Bekehrung nicht an Fleisch und Blut sich mitgetheilt habe,

auch nicht nach Jerusalem zu den älteren Aposteln gegangen

sei, sondern sich auf drei Jahre nach Arabien und Damaskus

zurückgezogen habe; dann erst sei er nach Jerusalem gereist,

um Petrus kennen zu lernen, und sei 15 Tage bei diesem ge

blieben, von den andern Aposteln aber habe er keinen ausser

Jakobus, den Bruder des Herrn, gesehen; den andern Aposteln

also und den Gemeinden blieb er persönlich unbekannt bis zu

der 14 Jahre später unternommenen Reise nach Jerusalem.

Der Apostel legt auf diese Thatsachen ein starkes Gewicht,
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weil sie zum Beweise dienen, dass er zu Anfang und während

der ersten 14 Jahre seiner apostolischen Wirksamkeit nicht

nur in keiner amtlichen Abhängigkeit, sondern sogar in gar

keinem Zusammenhang mit der jerusalemischen Gemeinde als

solcher gestanden hat. Dass er übrigens diesen Zusammen

hang nicht nur nicht suchte, sondern augenscheinlich vermied,

verräth uns wohl unzweideutig, durch welche tiefe Kluft er

sich und sein Evangelium von der Urgemeinde und ihrem

Evangelium getrennt fühlte. Allein auf die Dauer liess sich

diess Ignoriren der Jerusalemiten doch nicht durchführen, weil

eben diese selber ihrerseits aggressiv gegen die Wirksamkeit

des Paulus in der gemischten Gemeinde zu Antiochien vor

gingen, und zwar mit solchem Erfolg vorgingen, dass der Apostel

seine ganze bisherige Wirksamkeit in Frage gestellt sah. Es

war die Furcht, es könnte in Folge der von Jerusalem ausgehen

den Reaktion sein Laufen (Streben) im Dienst des Heiden

evangeliums ein vergebliches sein oder schon gewesen sein

(uartog eig xevövtgéxo # #ögauov 2,2), was endlich nach

14 Jahren Paulus bewog, eine Auseinandersetzung mit den

Jerusalemiten über „das Evangelium, das er verkündige unter

den Heiden,“ also über das Prinzip seines Heidenchristen

thums zu versuchen. Den Ausschlag zu diesem dem Apostel

offenbar schwer ankommenden Entschluss hatte eine „Offen

barung“ gegeben, auch hier wieder die wunderbare Form, in

welcher aus dem Kämpfen und Schwanken der menschlichen

Seele die überwältigende Ueberzeugung von einer höheren

Nothwendigkeit zum Durchbruch kam, – psychologisch die

selbe Erscheinung, wie schon die äztoxóvpug bei der Be

kehrung (1, 12. 16, s. oben Einleitung).

Um was es sich bei dieser Auseinandersetzung zunächst

handelte, ersehen wir aus vv. 3–5. Paulus nahm den un

beschnittenen Heidenchristen Titus mit sich, um gleich an

diesem Exempel zu beweisen, wie weniger gesonnen sei, den

Zumuthungen der Judenchristen zu weichen, die sich als falsche

Brüder in der antiochenischen Gemeinde eingeschlichen hatten,

um der Freiheit, die man dort in Christo (auf Grund des

Christusglaubens) hatte und brauchte, aufzulauern und die

Freien zu Knechten zu machen. Diese eingedrungenen

falschen Brüder verlangten also nichts geringeres, als dass die
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Heidenchristen die Beschneidung und mit ihr die Beobachtung

des mosaischen Gesetzes annehmen sollten. Diese schon in

Antiochien erhobenen Forderungen, welche die Besorgnisse

des Apostels für den Bestand seines Heidenchristenthums ge

weckt hatten, werden sie und ihre Gesinnungsgenossen noch

viel entschiedener in Jerusalem, im eigenen Lager dieser Rich

tung, wiederholt haben. „Aber,“ sagt der Apostel, „wir wichen

ihnen nicht eine Stunde in Unterwürfigkeit, damit die Wahr

heit des Evangeliums bei euch in Bestand bliebe.“ Der Apostel

sah also in der Forderung, die Heidenchristen zu beschneiden,

ein Attentat gegen das Prinzip des Evangeliums; eine Nach

giebigkeit in solcher Situation war ihm unmöglich, denn es

wäre in seinen Augen prinzipielle Verleugnung der evangeli

schen Wahrheit gewesen. – Da jedoch die Zumuthungen der

judaistischen „falschen Brüder“ nur dadurch Gewicht er

hielten und gefährlich werden konnten, dass sie die Urgemeinde

und die „Geltenden,“ die Männer von Autorität, also die

älteren Apostel und Jakobus hinter sich hatten, so musste der

Apostel Paulus die Wahrheit seines heidenchristlichen Evan

geliums durch eine Verständigung mit diesem Kern der Ur

gemeinde gegen fernere Anfechtungen zu sichern suchen.

Das Resultat dieser Verhandlungen erzählt er vv. 6–10. -

Was „die Geltenden“ (öoxoövteg) betreffe, durch deren

Vergangenheit (insofern sie unmittelbare Jünger Jesu waren)

er sich übrigens gar nicht imponiren lasse, da Gott nicht die

Person ansehe (da in Glaubenssachen äussere Vorzüge per

sönlicher Art nichts entscheiden), so haben diese Geltenden

ihm nichts mitzutheilen gehabt (zrgooavéGevto cf. zrgooaveGéuyv

1, 16); sie haben ihn keines andern belehren, sein Evangelium

der Freiheit nicht durch ein Evangelium der Beschneidung

umstossen oder beschränken können. Sondern im Gegentheil,

da sie sahen, dass er ebensogut mit dem Evangelium der Vor

haut betraut sei, wie Petrus mit dem der Beschneidung (denn

den thatsächlichen Erfolg seiner heidenchristlichen Wirksam

keit, welcher dem der judenchristlichen Wirksamkeit des Petrus

nichts nachgab, mussten sie als Gottesurtheil betrachten, durch

welches Gott sich zu der Arbeit des Paulus als einer ihm

wohlgefälligen bekannte) – da sie also hieraus die dem Paulus

verliehene Gnade (das Betrautsein mit der Verkündigung des
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Evangeliums an die Heiden) erkannten, so haben sie – nehm

lich die für Säulen der Gemeinde geltenden Männer: Jakobus,

Kephas und Johannes – ihm und Barnabas die Hand der

Gemeinschaft zu der Friedensvereinbarung gereicht, dass er

zu den Heiden sich wenden solle, sie aber auch ferner nur zu

den Juden sich wenden wollen, wobei nur für das eine Binde

glied zwischen den so geschiedenen Theilen Vorsorge getroffen

worden sei, dass Paulus unter seinen Gemeinden der juden

christlichen Armen gedenken möge. – Hiemit hatte Paulus

immerhin den ihm zunächst am Herzen liegenden Hauptzweck

seiner Reise nach Jerusalem erreicht: die Freiheit seiner

Heidenchristen vom mosaischen Gesetz war von

den Häuptern der Urgemeinde zugestanden wor

den. Aber beachten wir wohl, in welchem Sinn und aus

welchem Grunde dieselben solch ein Zugeständniss gemacht

hatten! Sie machten es nur auf Grund der thatsächlichen

Erfolge des Apostels der Heiden, welche Erfolge sie nicht

umhin konnten, als Gottesurtheil, als Beweis dafür anzusehen,

dass Gott die Arbeit des Apostels gesegnet, somit wohlgefällig

betrachtet habe. Indem sie aber diesem Gottesurtheil sich

beugen, sind sie weit davon entfernt, die prinzipiellen dog

matischen Gründe des Paulus für seine Heidenmission anzu

erkennen und die Ueberzeugung von der Aufhebung des Ge

setzes durch Christi Tod, diesen Grund- und Eckstein des

heidenchristlichen Evangeliums des Paulus zu theilen. Denn

hätten sie diess gethan, so hätte sich ihnen daraus nothwendig

und unmittelbar eine doppelte Consequenz ergeben müssen.

Einmal wäre damit das Gesetz nicht bloss für die Heiden-,

sondern auch für die Judenchristen aufgehoben gewesen; so

dann hätten sie bei dieser Aufhebung der prinzipiellen Schranke

zwischen Juden und Heiden keinen Grund mehr gehabt, ihre

apostolische Wirksamkeit auf die erstern zu beschränken,

eben damit aber hätten sie die Pflicht gehabt, so gut wie Paulus

sich an das grosse Werk der Heidenmission zu machen. Von

beidem aber fand das Gegentheil statt; sie wollten für ihre

Person mit der Heidenmission durchaus nichts zu schaffen

haben, nicht etwa bloss, weil sie dieselbe nicht als persönliche

Pflicht für sich anerkannten, sondern weil sie dieselbe gerade

zu als etwas ihnen pflichtwidriges, verbotenes ansahen, denn
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in solchen Dingen gibt es ja kein Mittleres, kein Adiaphoron,

sondern nur ein Entweder – 6der zwischen antreibendem

Gebot und abhaltendem Verbot. Dass aber die älteren

Apostel das letztere annahmen, erklärt sich sehr einfach dar

aus, dass sie im Gegensatz zu Paulus das Gesetz, die Schranke

zwischen Juden und Heiden, für fortdauernd verpflichtend an

sahen; letzteres ist auch die Voraussetzung, unter welcher die

nachfolgende Erzählung vom Vorfall in Antiochien allein ver

ständlich wird.

Daraus lässt sich nun aber mit ziemlicher Bestimmtheit

folgern, in welchem Sinn die Friedensvereinbarung v. 9 von

beiden Theilen verstanden wurde. Paulus war zunächst zu

frieden damit, die Consequenz seines Evangeliums wenigstens

für die Heidenchristen gesichert, diese vom mosaischen Gesetz

befreit und damit sein ihm speciell aufgetragenes apostolisches

Werk in seinem Bestande geschützt zu sehen; wie es aber

mit den Judenchristen gehalten werden solle, liess er offen

bar dahingestellt sein *), vermied nach dieser Seite hin sowohl

*) Diess wird von Denen übersehen, welche hier schon die Gegen

sätze in ihrer ganzen, erst später voll entwickelten Schärfe aufeinander

platzen lassen und damit die Differenz der paulinischen Darstellung

dieser Vorgänge von der der Apostelgeschichte unnöthig überspannen.

Dass Paulus hier die Consequenzen seines Standpunkts noch nicht auf

die Judenchristen ausgedehnt haben kann, folgt nicht nur daraus, dass

er selbst von so weit gehenden Forderungen im ganzen Verlauf seiner

Erzählung nichts andeutet, sondern ist auch allein das der Situation

naturgemäss Entsprechende. Er kam nach Jerusalem, um seine Arbeit

unter den Heidenchristen zur Anerkennung zu bringen und vor stören

den Anfechtungen zu sichern; was war natürlicher, als dass er, zufrieden

mit dem Zugeständniss dieser Forderung, nicht unnöthiger Weise durch

zu weit gehende Spannung des Gegensatzes die Erreichung des Zunächst

nöthigen erschwert haben wird? Und wäre es wahrscheinlich, dass die

Judaisten dem entschiedenen Bekenner des Antinomismus die ösFtág

rjg xotvovag gereicht haben würden? Ihr späteres Verhalten spricht

gewiss nicht dafür. Aber auch das schwankende Verhalten des Petrus

in Antiochien wäre psychologisch schwer erklärlich, wenn es vorher

schon in Jerusalem zu prinzipieller Auseinandersetzung und damit natür

lich auch Scheidung der Parteien auf Grund bewusster prinzipieller

Differenzen gekommen wäre. Die ganze Scene in Antiochien macht

vielmehr durchaus den Eindruck eines erstmaligen Zusammenstosses
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jede Forderung, die ja doch ganz erfolglos gewesen wäre und

nur das judenchristliche Gewissen verletzt, also die Friedens

vereinbarung zerstört hätte, als auch jedes Zugeständniss und

Versprechen, wodurch er sein und seiner Heidenchristen oder

der gemischten Gemeinden Gewissen gebunden und ihrem

Rechte auf evangelische Freiheit etwas vergeben hätte. Wohl

möglich (durch das Verhalten der gemischten Gemeinde in

Antiochien nahegelegt, wenn auch nicht bestimmt nachweisbar)

ist hiebei, dass Paulus, indem er mit der Anerkennung der

heidenchristlichen Freiheit sich begnügte und die Frage nach

den Judenchristen dahingestellt sein liess, den mehr oder

weniger bewussten Hintergedanken hatte, dass sein Prinzip

der christlichen Gesetzesfreiheit, einmal bei der heidenchrist

lichen Mehrheit der Gemeinde zur Geltung gekommen, seine

erneuernde, das Alte aufhebende Kraft allmählig auch an dem

andern Theil, an den Judenchristen bewähren werde; eine

Hoffnung, die jedenfalls durch den Verlauf der Dinge gerecht

fertigt worden ist, um so eher auch schon damals dem ferner

Blickenden nahegelegt sein konnte. Doch ist allerdings auch

das ebensowohl möglich, dass Paulus die Frage, wie es mit

der Beobachtung des Gesetzes seitens der Judenchristen ge

halten werden solle, damals noch gar nicht mit Bestimmtheit

sich vorgelegt und die Consequenzen seines Prinzips noch

nicht bis dahin gezogen hatte, dass er jetzt schon auch die

Lossagung der Judenchristen vom Gesetz als Möglichkeit oder

gar Nothwendigkeit ins Auge gefasst hätte; dann wäre es erst

der spätere Gang der Dinge gewesen, der ihn zu dieser Con

sequenz weitergeführt hätte. Wie nun auch dem sei, so viel

dürfte klar sein, dass Paulus bei den Verhandlungen und der

Vereinbarung in Jerusalem die Frage, wie es mit dem Gesetz

bei den Judenchristen gehalten werden solle, dahingestellt sein

liess, wie sie denn auch wahrscheinlich von keiner Seite

aus angeregt worden ist. – Die älteren Apostel ihrerseits

haben das Abkommen mit Paulus offenbar so verstanden, dass

der in ihre Consequenzen entwickelten Gegensätze. Daher auch das

tiefe Stillschweigen der Apostelgeschichte über jenen Vorgang, während

sie die noch harmloseren jerusalemischen Verhandlungen ganz wohl –

freilich auch in ihrer Weise modificirt – berichten konnte.
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sie – von seinen Erfolgen gezwungen – seine persönliche

Thätigkeit unter den Heiden als eine löbliche und gottgefällige

anerkannten, auch jeder Beeinträchtigung und Anfechtung

derselben – soweit sie auf die Heiden sich beschränke –

sich enthalten zu wollen versprachen. Diese bedingte

persönliche Anerkennung war aber indirekt zu

gleich eine Verweigerung jeder prinzipiellen dog

matischen Anerkennung des paulinischen Evan

geliums und eine Zurückweisung aller und jeder

aus diesem etwa folgenden Consequenzen für die

Juden christen zunächst, weiterhin aber auch für

den Gesammt charakter der messianischen Ge

meinde. Die Judenchristen betreffend, wurde dabei still

schweigend als selbstverständliche Voraussetzung angenommen,

dass bei diesen Alles beim Alten bleibe, dass also aus der

Gesetzesfreiheit der Heidenchristen keinerlei Consequenzen

für die Abregation des Gesetzes unter den Judenchristen zu

ziehen seien; auf dieser Voraussetzung beruhte die Beschrän

kung der älteren Apostel auf die Wirksamkeit bei den Juden

(da eine Ueberschreitung dieser Schranke ohne Verletzung

des Gesetzes nicht möglich war); auf dieser Voraussetzung

beruhte die Sendung der Leute von Jakobus aus Jerusalem

nach Antiochia und beruhte der Einfluss derselben auf Petrus,

dessen vorhergegangenes freieres Verhalten dadurch als eine

Ausnahme von der Regel gekennzeichnet wird. Bleibt aber

für die Ueberzeugung der Judenchristen die religiöse Bedeu

tung des Gesetzes nach wie vor – trotz der persönlichen An

erkennung des Paulus – unverändert dieselbe, so ist klar,

dass ihnen auch der volle Antheil am Messiasreich nach wie

vor an das Gesetz, als an die Grundlage aller messianischen

Bundesverheissungen, geknüpft blieb, woraus folgt, dass sie die

Heidenchristen als solche, als gesetzlose, nicht für vollberech

tigte Mitglieder der Messiasgemeinde ansehen konnten. Die

selben galten der Urgemeinde, so lange als sie Heidenchristen

blieben, d. h. das Gesetz nicht annahmen, nur als Gäste und

Beisassen („Proselyten des Thors“), die zwar in weiterem Ver

band mit der wesentlich jüdisch-theokratischen Messiasge

meinde stehen und an deren Segnungen einen gewissen rela

tiven Antheil haben können, wie diess schon von den Propheten
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in zahlreichen Aussprüchen über die Betheiligung der Heiden

an Israels Heilszeit vorgesehen war. Wollten aber diese Halb

bürger des Messiasreichs zu Vollbürgern werden, so blieb kon

sequenter Weise doch nichts übrig, als dass sie durch Ueber

nahme der Beschneidung in das jüdische Volksthum aufgingen.

Ob nicht bei der Vereinbarung in Jerusalem die entschiede

neren Glieder der Urgemeinde, mindestens ein Jakobus, diesen

Hintergedanken hatten und mit der Heidenmission des Paulus

unter der stillen Voraussetzung nur sich befreundeten, dass

das Werk des Paulus nur der Anfang sei, der dann nachher

durch Annahme des Gesetzes seitens der Heidenchristen zur

wahren Vollendung geführt werden könne und solle? –

Diese Vermuthung muss im Blick auf die nachfolgende Hal

tung der Jakobuspartei als naheliegend erscheinen.

Hiernach lief also das jerusalemische Abkommen darauf

hinaus, dass jeder von beiden Theilen sich auf seinen beson

deren Bezirk beschränken, innerhalb desselben aber es auch

ferner wie bisher halten solle, die Heidenchristen ohne das

Gesetz, die Judenchristen unter dem Gesetz bleiben sollen.

Es ist aber klar, dass diese Auskunft weder dogma

tisch noch praktisch genügen konnte. Dogmatisch

war sie prinziplos und inkonsequent; denn konnte

man, wie die bekehrten Heiden, ein Christ sein, ohne Jude

zu werden, so war ja das Christenthum etwas specifisch An

deres und Neues gegenüber dem Judenthum; dann aber war

konsequent, dass auch der bekehrte Jude, um wahrer Christ

zu sein, aufhören musste, Jude zu bleiben, also vom mosai

schen Gesetz sich lossagen musste; umgekehrt, wenn der

Judenchrist trotz seines Gläubiggewordenseins doch das

Gesetz als die unverrückte Grundlage, als die conditio sine

qua non seiner messianischen Heilserwartung anzusehen fort

fuhr, so war ja das Christenthum nur eine Ergänzung und

Vollendung des Judenthums, dann aber war konsequent, dass

auch der bekehrte Heide, um wahrer Christ zu sein, vor Allem

Jude werden, also das mosaische Gesetz annehmen musste.

Dieses prinzipielle und allein konsequente Entweder – gder

mochte in Jerusalem zwar den konsequenten Vertretern der

beiden Richtungen, einem Paulus und Jakobus, im Stillen

vorschweben, officiell aber wurde es ignorirt und kam ohne
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Zweifel der grossen Mehrzahl, den Männern der Mitte, wie

Petrus und Barnabas, gar nicht zum Bewusstsein, so lange als

die theoretische Inkonsequenz nicht in praktischem Conflikt

sich fühlbar machte. Aber dieser Fall konnte nicht lange aus

bleiben. Denn auch praktisch war das jerusalemi

sche Abkommen unbefriedigend, da die darin statuirte

Scheidung von Heiden- und Judenchristen in Betreff des

Gesetzes auf das faktische Vorhandensein von gemischten

Gemeinden keine Rücksicht nahm. Sollten die Judenchristen

bei der Beobachtung des Gesetzes verharren, so durften sie

keine Gemeinschaft haben mit den gesetzlosen Heidenchristen;

damit war aber die Einheit der Gemeinde zerrissen, das christ

liche Gemeindeleben, das wesentlich auf dieser Einheit beruht,

zerstört. Sollte diess vermieden und die gemischte Gemeinde

in ihrem Bestand als einheitliche Christengemeinde erhalten

werden, so war es unvermeidlich, dass der eine von beiden

Theilen sich dem andern akkommodirte, dass also entweder

die Heidenchristen sich herbeiliessen, dem Gesetz, an das die

Andern sich gebunden erachteten, ihrerseits auch sich zu unter

werfen und sonach jüdisch zu leben, oder aber, dass die Juden

christen sich entschlossen, vom Gesetz, von dem die Andern

sich frei erachteten, ihrerseits auch sich loszusagen und sonach

heidnisch zu leben. Welcher von diesen beiden Fällen in

Wirklichkeit eintrete, darüber konnte, in gänzlicher Ermange

lung jeder prinzipiellen Lösung der Frage, in jedem einzelnen

Fall nur das jeweilige zufällige Uebergewicht, sei es der Zahl

oder des persönlichen Ansehens der Vertreter der einen oder

andern Richtung, entscheiden. Natürlich daher, dass eine der

artige, nicht von einem Prinzip, sondern vom Zufall persön

licher Motive abhängige, Entscheidung auch wieder umschlagen

konnte, dieselbe gemischte Gemeinde also bald eine heiden

christlich gesetzlese, bald eine judenchristlich gesetzliche Hal

tung einnahm und, je nachdem das Gewicht persönlicher Auto

rität seitens der konsequenteren Geister von der einen oder von

der andern Richtung her stärker drückte, die Unentschiedenen

bald dahin bald dorthin schwankten, jetzt sich selber akkommo

dirten und jetzt wieder von den Andern Akkommodationforderten.

Einen solchen Fall nun erzählt uns Paulus Gal. 2, 11–21

aus der antioch enischen Gemeinde, einen Fall, der nicht
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nur als Beispiel für den damaligen Stand der Dinge in ge

mischten Gemeinden höchst instruktiv ist, sondern namentlich

desswegen von grösster Bedeutung, weil bei diesem Anlass

augenscheinlich die bei der Vereinbarung in Jerusalem noch

in der Schwebe gelassene Prinzipienfrage zum Austrag kam,

und zwar in einer Weise, welche den bisher noch mehr oder

weniger verdeckten Gegensatz der Prinzipien zum offenen

Bruch führte. Petrus war nach Antiochien gekommen und

hatte dort Anfangs, der freieren Sitte dieser unter des Paulus

persönlichem Einfluss stehenden gemischten Gemeinde folgend,

mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft gehalten. Als aber

Etliche von Jakobus (von der Umgebung und Parteirichtung

des Jakobus Ausgegangene, resp. Gesendete) kamen, „heuchelte“

er, wie Paulus es ausdrückt, und entzog sich aus Furcht vor

den Beschneidungsleuten der heidnischen Tischgemeinschaft,

ein Beispiel, das so ansteckend wirkte, dass auch die andern

Judenchristen sich verführen liessen mitzuheucheln, selbst ein

Barnabas darunter. Und um nun doch die Einheit des Ge

meindelebens nicht aufzugeben, scheinen diese Judenchristen

jetzt ihrerseits den Heidenchristen irgendwie die Zumuthung

nahegelegt zu haben, sie sollen ihnen sich akkommodiren und

„jüdisch leben.“ Diess prinziplose Schwanken, dass die Juden

christen bald heidnisch lebten, bald wieder die Heiden jüdisch

zu leben (wenigstens moralisch) nöthigten, rügt nun Paulus

als „Heuchelei“; gewiss nicht in dem groben Sinn bewusster

Untreue gegen bessere Ueberzeugung; denn einmal ist doch

sehr unwahrscheinlich, dass alle jene Judenchristen von gleicher

moralischer Charakterlosigkeit gewesen sein sollten, um einer

theoretisch klar und sicher erkannten Ueberzeugung aus

blosser Menschenfurcht zuwiderzuhandeln; und sodann würde

zu solcher Voraussetzung auch die nachfolgende Rede des

Paulus gar nicht passen, die sich ja mit keiner Silbe gegen

den moralischen Fehler der Charakterlosigkeit aus Menschen

furcht wendet, sondern durchaus in theoretischer Ausführung

den intellektuellen Fehler der Prinziplosigkeit, der dogmati

schen Unklarheit und Halbheit aufzeigt. Was also Paulus

hier überstrenge als „Heuchelei“ brandmarkt, war in der That

nur die Unsicherheit des praktischen Handelns, wie sie die

natürliche und unausbleibliche Folge der Unsicherheit und
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Unklarheit des dogmatischen Denkens ist. Jene Unklarheit

über die Prinzipienfrage: ob das Christenthum ein Neues sei

gegenüber dem Judenthum und daher das Ende des jüdischen

Gesetzes in sich schliesse, oder ob es nur die Vollendung des

Judenthums sei und der Schlussstein des vom Gesetz ge

tragenen theokratischen Gebäudes? – diese Unklarheit, wie

sie noch bei der Verhandlung in Jerusalem wenn nicht Alle,

so doch die grosse durch Petrus vertretene Mehrzahl der

Mitte, beherrschte, sie machte es dem Petrus möglich, zuerst

in unbefangener, reflexionsloser Weitherzigkeit der freieren

Sitte der Heidenchristen sich anzuschliessen und dann doch

wieder, sobald ihm von den strengen Gesetzesmännern das

jüdische Gewissen geschärft wurde, in die gesetzliche Unfrei

heit zurückzusinken. Unmöglich hätte das Erscheinen der

Leute von der Jakobuspartei in Antiochien diesen Einfluss

auf Petrus haben können, wenn dieser sich schon vorher in

Jerusalem mit Bewusstsein und prinzipiell von dem Gesetzes

standpunkt dieser Partei losgemacht und zur paulinischen

Gesetzesfreiheit erhoben hätte; dann hätte ja die Auseinander

setzung mit der Gegenpartei schon in Jerusalem zur gegen

seitigen Abklärung und Ausscheidung der Parteien geführt

und in Antiochien vollends wäre das seiner Freiheit schon

vorher bewusste christliche Gewissen des Petrus durch den

dort herrschenden freieren Gemeingeist so gestärkt worden,

dass eine Ueberwältigung desselben durch Vertreter eines von

ihm prinzipiell überwundenen Standpunkts eine psychologische

Unmöglichkeit gewesen wäre. Da dieses letztere nun aber

eingetreten ist, so beweist diess also klar, dass die obige Vor

aussetzung nicht stattgefunden, dass Petrus nicht mit Be

wusstsein und prinzipiell vom Gesetzesstandpunkt sich losge

macht hatte, dass er vielmehr den Standpunkt des Jakobus

prinzipiell theilte, dass also seine laxere Praxis eine gemüth

liche Inkonsequenz gegenüber seinem eigentlichen Standpunkt

war, eine Inkonsequenz, über die ihm durch das Gegenüber

treten der konsequenten Vertreter desselben Standpunkts das

Bewusstsein geweckt und das Gewissen geschärft wurde, so

dass er nun, über seine ihm dogmatisch nicht gerechtfertigte freie

Praxis erschreckt, auch praktisch in die – dogmatisch nie über

wundene – Unfreiheit des Gesetzesstandpunkts zurückkehrte.
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Sehen wir zu, wie Paulus (vv. 15 ff.), das Verhalten des

Petrus strafend, zugleich den ganzen Standpunkt des am Ge

setz festhaltenden Judenchristenthums mit schneidiger Dialektik

richtet! „Wir von Natur (Geburt) Juden und nicht aus den

Heiden Sünder (aus der jüdischen Anschauung des Heiden

thums heraus gesprochen, womit Paulus sich auf den eigenen

Standpunkt des zu widerlegenden Gegners versetzt) – in der

Ueberzeugung, dass ein Mensch nicht gerechtfertigt wird aus

Gesetzeswerken, es sei denn durch den Glauben an Jesus

Christus, sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden,

damit wir gerechtfertigt würden aus dem Glauben an Christus

und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein

Fleisch je gerechtfertigt werden wird.“ So viel zunächst des

Apostels positive Argumentation, um dem Gegner die Inkon

sequenz seines Gesetzhaltens neben seinem Christusglauben

zum Bewusstsein zu bringen; er geht aus von dem auch vom

Judenchristen zugestandenen christlichen Axiom, dass der zu

reichende Grund der Rechtfertigung nicht schon in Gesetzes

werken liege, sondern erst im Glauben an Christum, denn ohne

diese Voraussetzung wäre ja überhaupt das Gläubigwerden

für den Juden grund- und sinnlos gewesen. Hiebei stellt sich

aber der Apostel insofern noch auf den Beiden gemeinsamen

Boden, als diese Fassung des christlichen Bewusstseins: „nicht

wird gerechtfertigt ein Mensch aus Gesetzeswerken, es

sei denn durch den Glauben an Christus“ jenes Neben

einander von Gesetzeswerken und Glauben, welches eben die

judenchristliche Auffassung ausmacht, noch nicht direkt aus

schliesst; aber von diesem judenchristlichen Standpunkt eines

unklaren Sowohl – als auch von Gesetzeswerken und

Glauben führt er nun schon hier den Gegner zu der logischen

Konsequenz eines einfachen Entweder – ºder hinüber:

sind wir gläubig geworden in der Ueberzeugung, erst hiemit

Rechtfertigung zu erlangen, so gestehen wir ja damit selbst,

dass nur aus Glauben und gar nicht (in keiner Bezie

hung) aus Gesetzeswerken die Gerechtigkeit wirklich

komme, und eben in dieser Ueberzeugung, dass für Alles,

was Mensch ist, gleichviel ob Jude oder Heide, eben in Folge

der allen Menschen gleichermassen zukommenden Schwachheit

des Fleisches, eine Gerechtigkeit aus dem Gesetz ein Ding der

Pfleiderer. Der Paulinismus. 19
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Unmöglichkeit ist, haben wir die Gerechtigkeit auf dem

Glaubensweg als dem mit Ausschluss des Gesetzes einzig

möglichen und von diesem völlig verschiedenen Heilsweg ge

sucht; mit welchem Recht also sollten wir neben diesem neuen

und allein zum Ziel führenden Heilsweg auch zugleich noch an

das Gesetz uns halten? Sofort lässt nun Paulus auch seine

Gegner zum Wort kommen und fasst deren Haupteinwurf

gegen seinen Standpunkt in die prägnante Schlussfolgerung

zusammen: „Aber wenn wir, während wir Gerech

tigkeit in Christo suchten, selber auch als Sünder

(im jüdischen Sprachgebrauch, wie v. f5 = heidnisch Gesetz

lose) erfunden wurden*), so ist ja also Christus ein

Diener (Förderer) der Sünde!“ Hierauf seine eigene

Antwort, welche den gegnerischen Einwurf zurückweist und

dann selbst zu entscheidendem Angriff übergeht: „ Das sei

*) Diese von der hergebrachten abweichenden Deutung von si –

sügéGmusv, nicht conditionell, von einer unwirklichen Voraussetzung,

sondern indikativ von einem wirklichen Faktum, halte ich mit Meyer,

Holsten, Lipsius (Z. f. w. Th., 1861, p. 73 ff.) für die richtige,

weiche aber in der näheren Erklärung dieses äu«grolo sügéºnusv von

den Genannten insofern ab, als ich die Worte nicht auf das „Bekennt

niss der natürlichen Sündhaftigkeit“ beziehe, was mir gesucht und in

dem Zusammenhang wenig passend scheint, sondern auf das unmittelbar

in Frage stehende Faktum, dass die paulinischen Judenchristen Antio

chiens erfunden worden waren als Solche, die sich den Heiden gleich

gestellt und somit – für ein gesetzesgläubiges Bewusstsein – selber

auch als Sünder, wie die Heiden es sind, erwiesen haben. Nothwendig

musste daraus dem Gesetzesgläubigen der Schluss erwachsen, dass diese

emancipirten Judenchristen, statt, wie sie doch wollten, in Christo die

volle Gerechtigkeit zu finden, vielmehr durch ihren Christusglauben

aller Gerechtigkeit verlustig gegangen seien, sonach Christus ihnen statt

zur Ursache der Gerechtigkeit, vielmehr zum Anlass der Ungerechtig

keit geworden sei. Dieser Schluss war ganz richtig unter Voraussetzung

des judenchristlichen Axioms: ohne Gesetz keine Gerechtigkeit, aber

eben darum war er für Paulus blosse petitio principii, die dieser in

ihrer Unrichtigkeit nachweist, indem er das zweideutige äu«otta und

Äuagroóg auf den bestimmteren Begriff von tageßaog und tagaßárys

reducirt, welcher nur da einen Sinn hat, wo das Gesetz, während es

durch's Thun aufgelöst worden, doch zugleich (noch oder wieder) theo

retisch als normirendes Gesetz anerkannt werde, nicht aber da, wo diese

Anerkennung gänzlich wegfällt.
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ferne! Wenn ich nehmlich, was ich abgebrochen

habe, wieder aufbaue, dann (freilich) stelle ich mich

selbst als Uebertreter hin (wie diess eben euer Fall

ist, dagegen trifft diese Konsequenz keineswegs zu auf mich).

Ich nehmlich bin mittelst des Gesetzes (dahin ge

kommen, dass ich) dem Gesetz gestorben, damit ich

Gott lebe; ich bin mit Christo gekreuzigt“ etc.

Hiemit hat Paulus seinen Standpunkt gegen den specifischen

Einwand des Judenchristenthums vertheidigt und diesen letztern

als einen vom Boden des Paulinismus aus in sich hinfälligen

aufgezeigt. Der Vorwurf, den die strengen Judenchristen

von der Jakobuspartei den vom Gesetz emancipirten Juden

christen der paulinischen Partei zu Antiochien machten, ging

dahin, dass sie, die doch suchen in Christus gerecht zu wer

den, vielmehr gerade im Gegentheil erfunden worden seien

als Solche, die sich, den Heiden gleichstellten, sonach als

Sünder, wie die Heiden Sünder seien, so dass also ihr Christus

glaube ihnen nicht zur Förderung der Gerechtigkeit, sondern

umgekehrt der Ungerechtigkeit, nehmlich des heidnisch-gesetz

losen Sündenlebens gedient habe. Es ist klar, dass das ganze

Gewicht dieses Vorwurfs einzig darauf ruht, dass von dieser

Seite „Gesetzlossein“ mit „Sündigsein“, Mangel an Gesetzes

gerechtigkeit mit Mangel an Gerechtigkeit überhaupt als ohne

weiteres gleichbedeutend verwechselt wurde, was eben die

jüdische petitio principii war. Dagegen wendet sich nun auch

die Widerlegung des Apostels, und zwar so, dass auf's feinste

der ihm gemachte Vorwurf nicht nur abgewiesen, sondern

gerade auf die inkonsequente Mittelpartei des Petrus hinüber

gewälzt wird. Jener Vorwurf nehmlich hat nur dann Bedeu

tung, wenn man fortfährt, das Gesetz als die Norm der Ge

rechtigkeit zu betrachten und demgemäss ausserhalb des Ge

setzes nur Ungerechtigkeit, heidnisches Sündenwesen zu er

blicken. Allein, wer diess thut, das sind gerade nicht die

konsequenten Pauliner, die ja vielmehr theoretisch und

praktisch das Gesetz für aufgehoben halten, sonach auch nicht

mehr nach dessen Norm sich richten lassen können; sondern

in jenem Fall befinden sich nur die Inkonsequenten, wie

Petrus, die zuerst heidnisch lebten, also praktisch das

Gesetz abbrachen, und dann doch wieder (durch ihr Jüdisch

19*
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leben und Andere zum Jüdischleben veranlassen) sich unter

die Norm desselben von ihnen eben vorher faktisch abgebro

chenen Gesetzes stellen, also dieselbe wieder aufrichten und

damit zugestehen, dass sie im Gesetz immer noch die das

Gewissen bindende und über den sittlichen Werth des christ

lichen Handelns entscheidende Norm erkennen. Diese stellen

ebendamit ihre vorhergegangene praktische Gesetzlosigkeit als

Widerspruch gegen die von ihnen selber theoretisch nie auf

gegebene sittliche Norm, sonach als wirkliche Gesetzüber

tretung, als Sünde dar und weil sie durch ihren Christus

glauben zu jenem anfänglichen gesetzesfreien Verhalten ver

anlasst waren, so machen sie, indem sie dasselbe desavouiren

und zum Verbrechen stempeln, Christum selber, als den Ver

ursacher dieses Vergehens, zu einem Sündenförderer. Gerade

also nur durch ihre Inkonsequenz gegenüber dem Gesetz

führen sie das herbei, was sie fälschlich als Konsequenz des

konsequenten paulinischen Verhaltens ausgeben: Xguotög

äuagtiag ötáxovog! In ganz anderer Lage hingegen befindet

sich der konsequente Antinomist,=wie Paulus. Er ist,

durch das Gesetz selber von der Unmöglichkeit der Gesetzes

gerechtigkeit überführt (sofern durch's Gesetz Erkenntniss der

Sünde kommt, Röm. 3, 20), dem Gesetz gestorben, hat sich

von demselben gänzlich losgesagt, erkennt also auch dessen

Norm für seine sittliche Selbstbeurtheilung nicht mehr an,-so

dass er in der Gesetzlosigkeit Sünde, heidnische Ungerechtig

keit erblicken würde; yielmehr ist er sich dessen bewusst, dass

er in der Gesetzlosigkeit nicht nur nicht gottlos geworden,

sondern gerade zu dem Endziel dem Gesetz abgestorben ist,

um nun erst recht mit seinem ganzen Ich Gott zu leben; er

weiss sein Absterben für das Gesetz als ein Gekreuzigtwerden

mit Christo, wodurch gerade das natürliche Ich, das als fleisch

liches die Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken nicht hatte er

langen können, abgethan und Christus, der heilige Gottessohnes

geist, zum Leben und zur Herrschaft in ihm gekommen ist.

So deutet der Apostel hier schon an, was er später (5, 13 ff.)

weiter ausführt, dass die christliche Gesetzesfreiheit keines

wegs, wie die Judenchristen meinten, ein Rückfall in heidnische

Gottlosigkeit und fleischliche Willkühr sei, sondern das gerade

Gegentheil, ein Leben für Gott und in Christo (was oben,
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Cp. 5, näher ausgeführt wurde). – Hat er damit den Haupt

vorwurf der Judaisten gegen seine Gesetzesfreiheit entkräftet

(und zwar so, dass er die Spitze desselben sehr geschickt gegen

die inkonsequente Mittelpartei eines Petrus ablenkte), so wendet

er sich zuletzt zum prinzipiellen Angriff gegen das Juden

christenthum: das Gesetzesprinzip, ohne welches jene sich kein

Christenthum denken können, ist sowenig mit dem Evangelium

von der Gnade und dem Glauben zusammenzureimen, dass es

geradezu auf eine Beseitigung der Gnade Gottes hinausläuft,

und man hat also nur die Wahl: entweder das Gesetz und

keine Gnade oder die Gnade und dann aber kein Gesetz (cf.

5, 4 u. Röm. 11, 6). Gilt aber einmal statt des judenchrist

lichen Sowohl – als auch von Gesetz und Gnade dieses

scharfe Entweder – oder, so kann ja natürlich für jeden wirk

lich Christusgläubigen die Entscheidung nicht mehr zweifelhaft

sein: „Ich beseitige nicht die Gnade Gottes (was

geschehen würde durchs Festhalten an dem völlig heterogenen

Heilsweg des Gesetzes), denn wenn durch's Gesetz Ge

rechtigkeit vermittelt würde (wenn das Gesetz noch

irgend eine, wenn auch nur theilweise Bedeutung für die

Heilserlangung hätte), so wäre ja Christus zwecklos

gestorben“ (hätte es des neuen Heilsmittels in Christi

Sühnetod nicht erst bedurft). Trefflich schliesst der Apostel

seine Dialektik gegen den Judaismus der Urapostel mit diesem

Trumpf, in welchem ebenso bestimmt der Grundgedanke seines

Evangeliums ausgedrückt ist, wie in dem gegnerischen Ein

wurf v. 17 der des Judenchristenthums. Folgerte dieses aus

dem paulinischen Grundsatz: Glauben ohne Gesetz, dass dann

Christus ein Förderer der Sünde wäre, so folgert Paulus aus

dem judenchristlichen Grundsatz: Glauben mit Gesetz, dass

dann Christus vergeblich gestorben wäre. „An diesen beiden

Folgerungen ist die Weite des Abstandes zu messen, der das

Judenevangelium und das Heidenevangelium, der Petrus und

Paulus scheidet“*).

So sehen wir bei diesem Anlass die Gegensätze der Ur

gemeinde zum erstenmale in ihrer prinzipiellen Schärfe

auf einanderstossen, während sie vorher theils noch verdeckt

*) Holsten, Comm. z. Gal. in „Protestantenbibel“, S. 729.
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theils auch noch nicht zur vollen Bestimmtheit herausgebildet

waren. Von jetzt an begnügt sich Paulus keineswegs mehr,

wie noch bei der in Jerusalem getroffenen Vereinbarung, bloss für

die Heidenchristen Freiheit vom Gesetz zu fordern, die Juden

christen aber betreffs der Gesetzesbeobachtung sich selbst zu

überlassen, sondern er erklärt Christus für „das Ende des

Gesetzes“ rundweg und für Alle (Röm. 10, 4), er

deducirt aus dem Wesen und der Geschichte des Gesetzes

(dogmatisch und exegetisch) seinen bloss temporären Charakter

als eines tatöayoyög eig Xgtoróv und sagt den Judenchristen

speciell, sie seien durch den Sohn Gottes losgekauft, um hin

fort nicht mehr unter dem Gesetz, dem Zuchtmeister, zu sein,

sondern durch den Glauben an Christum die Sohnschaft zu er

langen, so dass nunmehr zwischen Jude und Heide kein Unter

schied, sondern innerhalb der einen Christusgemeinde Alle eins

geworden, jede trennende Gesetzesschranke also für immer

beseitigt sei (Gal. 3, 25–28. 4, 5)*). Ja, weit entfernt, diese

Gesetzesfreiheit den Judenchristen bloss als eine Erlaubniss

zu gewähren, von der sie nach Belieben Gebrauch machen

könnten oder nicht, erklärt er so schroff als nur möglich, dass

ein Rückfall in's Gesetz (und sei es auch nur durch Halten

der gesetzlichen Festzeiten 4, 10 f.) ein Abfall von Christo,

ein Verlustiggehen der Heilsgüter Christi, ein Vereiteln aller

apostolischen Arbeit an ihnen, ein Aufhören des im Geist Be

gonnenen im Fleische sei (5, 1–4. 4, 11. 3, 3 f.). – Nicht

minder aber sehen wir auf der andern Seite die Judaisten von

jetzt an durchweg eine entschieden polemische Haltung gegenüber

Paulus einnehmen und auf Schritt und Tritt ihm in seinem

Arbeitsfeld Schwierigkeiten bereiten. Sie sind es, welche die

Galater „bezaubert“ haben, dass dieselben den von Paulus

ihnen vor Augen gemalten gekreuzigten Christus nicht mehr

zu erkennen (den Grundgedanken des paulinischen Evangeliums

vom Kreuz Christi als Aufhebung des Gesetzes nicht mehr zu

verstehen) vermögen (Gal. 3, 1); sie sind es, welche die im

besten Laufe gewesene Gemeinde „aufgehalten“ haben, dass

sie der Wahrheit nicht mehr gehorche (5, 7), welche die Ge

meinde von Paulus, ihrem einzigen geistlichen Vater, ab

*) cf hiezu oben, S. 189 f.
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spenstig zu machen suchen, dass sie ihnen nacheifern solle,

indem sie derselben vorspiegeln, Paulus sei nicht ihr aufrich

tiger Freund, meine es nicht ehrlich mit ihr, sondern hindere

sie an dem ganzen vollen Antheil des messianischen Heils,

welches nur durch Annahme des Gesetzes erlangt werde

(4, 12–20); sie sind es, welche durch alles diess die Gemeinde

„zerrütten und aufstören“ und dafür aber auch ihr Gericht

werden zu tragen haben (5, 10–12). Und warum thun sie

das? „damit sie nicht durch das Kreuz Christi verfolgt werden,

damit das Aergerniss des Kreuzes aufhöre“ (6, 12. 5, 11),

d. h.: weil die paulinische Auffassung vom Kreuze Christi,

wornach es das Ende des Gesetzes ist, also eben überhaupt

das paulinische Evangelium ihrem jüdischen (nehmlich trotz

des Christusglaubens doch am jüdischen Gesetzesprinzip hängen

den) Bewusstsein ärgerlich, verletzend und unerträglich ist.

- Man hat diesen prinzipiellen Gegensatz zwischen Pauli

nismus und Judaismus, auf welchen nach Marcion zuerst wieder

die Geschichtsforschung Baur's aufmerksam gemacht hat, aus

apologetischen Gründen abzuschwächen, beziehungsweise zu

leugnen gesucht mittelst der doppelten Behauptung: einerseits,

sagt man, seien die Judenchristen mit Paulus über den Grund

satz der religiösen Nichtverbindlichkeit des Gesetzes für die

Christusgläubigen ganz einverstanden gewesen, haben aber

dasselbe aus Pietät als eine religiös indifferente Volkssitte bei

behalten; andererseits habe auch Paulus gegen eine solche

praktische Festhaltung des Gesetzes als äusserer Lebensordnung

nichts einzuwenden gehabt, vielmehr dieselbe durch Beispiel

und Gebot befördert"). Was die erste Behauptung betrifft,

so findet sie in den paulinischen Briefen, die wir ja hier allein

als authentische Zeugnisse benutzen können, nicht nur keiner

lei Stütze, sondern durchweg nur Widerlegung, theils direkte

theils indirekte. Indirekt; denn wenn Paulus bei den Judaisten

eine prinzipiell dogmatische Uebereinstimmung mit seiner Ge

setzeslehre bei bloss äusserlicher Divergenz der Praxis voraus

setzen durfte, wozu dann eigentlich der ganze grossartige

Apparat der dogmatisch-exegetischen Beweisführung für seinen

Antinomismus? wozu insbesondere das immer wiederholte

*) Hofmann, Lechler, Ritschl, Weiss u. A.
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energische Betonen der Selbstständigkeit seines Evangeliums,

wenn das der Gegner nicht prinzipiell – in centralen dog

matischen Fragen, wie eben in der nach der Gesetzesgültig

keit – ein Ät egov ebayyé.tov gewesen wäre! Und dass es

diess wirklich gewesen ist, sagt ja der Apostel Paulus mit

direkten Worten Gal. 1, 6 ff. 2 Cor. 11, 4. So sehr war es

ein anderes, dass ihnen der Kern des Paulus-Evangeliums,

die Lehre vom Kreuz Christi als dem Ende des Gesetzes, ein

Aergerniss war, von dem sie sich verfolgt fühlten (6, 12) und

um dess willen sie Paulus verfolgten (5, 11). So wenig galt

ihnen das Halten des Gesetzes für religiös indifferent in der

Christusgemeinde, dass ein Christus, der solchen Indifferen

tismus gegen das Gesetz veranlasste, ihnen nur als äuagriag

ötóxovog erschien (2, 17); sie wollten im Christusglauben Ge

rechtigkeit finden nicht ausserhalb des Gesetzes, sondern auf

dessen feststehender Grundlage, und sahen daher in denen,

welche die zwiottg Yogig Ägyov vóuov zum Wahlspruch er

hoben, einfach äuagtooig gleich den Heidens weil sie den

Christusglauben nur als die Vollendung der Gesetzesgerechtig

keit, als das Mittel zur höchsten Gesetzesgerechtigkeit zu ver

stehen vermochten, so war ihnen natürlich der Grundsatz des

Glaubens ohne Gesetz eine völlige Verkehrtheit, eine Fälschung

der göttlichen Wahrheit, eine Schurkerei (2 Cor. 4, 2). Es

wird sonach trotz aller apologetischen Abschwächungsversuche

dabei sein Verbleiben haben, dass in der Frage nach der

Gültigkeit des Gesetzes die dogmatischen Standpunkte des

Paulinismus und der Judenchristen prinzipiell entgegen –

gesetzt waren.

Dass nun aber prinzipielle Differenzen doch auch mannig

fache Annäherungen und Vermittlungen in der

Praxis nicht ausschliessen, lehrt die Erfahrung aller Zeiten.

Und dass diess auch in der Urgemeinde von Anfang mehr,

als die Tübinger Kritik anzunehmen geneigt war, der Fall

gewesen ist, diess lässt sich allerdings schwerlich leugnen.

Wie ein Petrus zu Antiochien den Heidenchristen zulieb eine

freiere Lebensweise annahm, als sein dogmatischer Standpunkt,

den er mit dem strengeren Jakobus prinzipiell theilte, eigentlich

gestattet hätte, so mochte ähnliches auch sonst oft und viel



Der Kampf um das Gesetz. 297

vorkommen. Sogar die judaistischen Agitatoren in Galatien

scheinen von der vollen Strenge der Gesetzesforderungen

Manches aus Klugheitsrücksichten weggelassen zu haben

(6, 13. 5, 3); in Corinth vollends haben sie die judaistischen

Forderungen offenbar noch viel weiter herabgespannt*). Jeden

falls durften die Judaisten in gemischten und gar in über

wiegend heidenchristlichen Gemeinden die Tischgemeinschaft

mit Unbeschnittenen nicht scheuen, wollten sie nicht alles Ein

flusses auf dieselben sich begeben. Wie aber auf judenchrist

licher Seite solche praktische Concessionen von Anfang un

vermeidlich waren, so bezeugt hinwiederum auch Paulus von

sich, dass er, „um die Juden zu gewinnen, den Juden wie ein

Jude, denen unter dem Gesetz wie ein unter dem Gesetz

Stehender geworden sei, ohne doch für seine Person unter dem

Gesetz zu stehen“ (1 Cor. 9, 20 f.). Gewiss kann nichts ver

kehrter sein, als mit dieser Stelle beweisen zu wollen, dass

Paulus die fortdauernde Gesetzesbeobachtung der Judenchristen

grundsätzlich gebilligt oder gar gefordert habe; vielmehr,

wenn er den Juden allemal erst aus pädagogischen Gründen

„wie ein Jude“ (ög Iovóaiog) werden muss, so beweist diess

ja klar genug, dass er für gewöhnlich, grundsätzlich also, kein

Jude mehr ist noch sein will, was überdiess ausdrücklich in

dem Beisatz ausgesprochen ist: u Öv aörög özrö vóuov. Aber

allerdings beweist diese Stelle wenigstens so viel, dass Paulus

seinen dogmatischen Antinomismus doch nicht in der ganzen

schroffen Exklusivität, wie er ihn z. B. Gal. 5, 1–10 prinzipiell

hinstellt, auch praktisch durchgeführt habe. Den Apostel, der

„Allen Alles sein konnte, um ja Etliche zu gewinnen“ darf

man sich am wenigsten als abstrakten Prinzipienreiter denken,

der mit gesetzesstürmendem Feuereifer durch Dick und Dünn

gegangen wäre, ungefragt, ob er Seelen verderbe, wenn nur

das Prinzip gerettet bliebe. Nein, sondern derselbe Apostel,

der da, wo es sich in entscheidender Verhandlung wirklich um

*) Es kann hier auch an den allerdings späteren Brief Jakobi

erinnert werden, der doch gewiss gut judenchristlich ist, gleichwohl nicht

eine einzige specifisch jüdische Gesetzesforderung an seine Leser stellt,

unter denen jedenfalls paulinische Christen mitenthalten waren.
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Wahrung seines Prinzips handelte, nicht einen Schritt zurück

wich, „auf dass die Wahrheit des Evangeliums bestehen bliebe“

(Gal. 2, 5), bekennt auch hinwiederum von sich: ëeöGegog

övéx zrävtov zräouvéuavtövéöoökooa, Yva roög zteiovag

xegójoco (1 Cor. 9, 19), und verlangt ebenso von Andern, dass

sie der schwachen Brüder sich annehmen, Keinen richten noch

ärgern, sondern überall die Erbauung des Nächsten im Auge

behalten (Röm. 14. 15). Wie weit er diese praktische Akkom

modation im Einzelnen ausgedehnt haben mag, das ist eine

Frage, welche sich schlechterdings nicht a priori beantworten

lässt, da in diesem Gebiet die rein individuelle Gewissens

instanz Alles entscheidet und Keiner für den Andern das

Mass des Zulässigen beurtheilen kann.

Ebendamit aber, dass Paulus derartige Akkommodation

an die Judenchristen mit der „Schwachheit der Brüder“ moti

virt, kennzeichnet er sie als Concession an fremden

Standpunkt, als Ausnahme von der normalen Regel, wider

legt also damit die Meinung der modernen Apologeten, als

habe er das Beharren in der jüdischen Lebenssitte grundsätz

lich verlangt. Diese mit den klarsten Aussprüchen des

Galater- und Römerbriefs im offenbarsten Widerspruch stehende

Behauptung soll aus 1 Cor. 7, 18 ff. bewiesen werden. Aber

diese Stelle besagt nur, dass der Judenchrist das äussere Zei

chen des Judenthums an seinem Leib ebenso wenig zu tilgen,

als der Heidenchrist es sich anzueignen brauche, weil, es zu

haben oder nicht, völlig gleichgültig sei. Dass mit dem Be

halten dieses Zeichens am Leib auch das Festhalten der ganzen

mosaischen Lebensordnung verbunden sei, ist ein wunderlicher

Einfall, der sich auf Gal. 5, 3 nicht berufen kann, da es ja

natürlich ganz etwas anderes ist, sich erst beschneiden zu lassen

oder nur sein Beschnittensein nicht äusserlich rückgängig zu

machen. Die Mahnung aber, zu bleiben in dem Berufe, darin

man berufen ist (1 Cor. 7, 20), bezieht sich auf die ver

schiedenen Lebensstellungen in der Gesellschaft, nicht

auf die jüdisch-gesetzliche Lebensordnung, von der viel

mehr gilt: é/Goöoyg tjg zriotecog oöxétt Özrö zratóayoyóv

éouev und ei oöv ázte Gävere odv tſ Xgtorſ ärö töv orot

xeitov toi «óouov, ti «ög Lövteg év xóoup öoyuatiZeoGe; (Gal.

3, 25. Col. 2, 20). Kurz also: vom paulinischen Grundsatz
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der Gesetzesfreiheit wird sich ebenso wenig als vom judaisti

schen der Gesetzlichkeit etwas abmarkten lassen, wenn man

auch zugeben kann, dass die Praxis beiderseits milder war, als

die Theorie.

Der Kampf um das Apostelrecht des Paulus.

Nachdem die jerusalemische Urgemeinde einmal den An

fang damit gemacht hatte, gemischte Gemeinden, wie die gala

tischen, durch ihre Sendboten zu bearbeiten, und vom pauli

nischen Evangelium ab zum judenchristlichen sie zu bekehren,

nicht ganz ohne Erfolg versucht hatte, gieng sie noch weiter

und begann den Heidenapostel auch auf seinem ausschliesslich

eigenthümlichen Arbeitsfeld in rein heidnischen Gemeinden

wie zu Corinth zu bekämpfen. Freilich war diess der offen

kundigste Bruch des beim Apostelkonvent zu Jerusalem ab

geschlossenen Kompromisses, welcher zwischen den Arbeits

feldern beider Theile reinlich geschieden und die Wirksamkeit

unter Heiden dem Heidenapostel als seine ausschliessliche

Prärogative zugetheilt hatte. Zwar waren es nicht die Ur

apostel unmittelbar, welche durch persönliches Erscheinen und

Agitiren auf dem Arbeitsfeld des Paulus sich den vertrags

widrigen Uebergriff zu Schulden kommen liessen; sie standen

vielmehr hinter denen, welche, mit Empfehlungsbriefen von

gewichtiger Autorität versehen, mit einem andern Evangelium

als dem paulinischen zu den Corinthern kamen; allein sach

lich machte diess doch keinen Unterschied; ihre Autorität war

es ja, welche den Eindringlingen in Corinth, den pevöazrootó

Zoug und égycétaug öolioug die Waffen zum Kampf gegen

Paulus lieh; ihre Autorität war es daher auch, welcher gegen

über Paulus sein selbstständiges Apostelrecht zu wahren hatte

(2 Cor. 11, 4. 5); und so war es allerdings ihrerseits eine

Verletzung jenes Kompromisses, über welche sich Paulus mit

Recht (10, 13 ff.) beschwert. Allerdings konnte die Gegen

Partei sich darauf berufen, dass Paulus seinerseits zuerst den

Vertrag – wie nehmlich sie, die Judaisten, ihn verstanden

v
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hatten – gebrochen habe, sofern er in gemischten Gemeinden,

wie den galatischen und schon zu Antiochien, die Judenchristen

zur heidenchristlichen Gesetzesfreiheit veranlasst hatte, was ja

eben die Sendung von Jakobus aus und dann den Streit mit

Petrus zur Folge hatte. Insofern hatte jeder von beiden

Theilen von seinem Standpunkt aus Recht und es zeigte sich

in dem Fallenlassen jenes Vertrags nur die Unvereinbarkeit

der prinzipiellen Gegensätze, die er verdeckt in sich ge

schlossen hatte.

Indem nun aber die Gegner des Paulus den Kampf auf

sein ausschliessliches Gebiet überspielten, mussten sie eine

andere Taktik annehmen als bisher, wo sie bei Judenchristen

einfach an die gemeinsame Voraussetzung der Gesetzespietät

anknüpfen konnten. Das letzte Ziel freilich ihrer Agitationen

konnte auch hier kein anderes sein als das die Heidenchristen

zu der judenchristlichen Auffassung des Christenthums zu be

kehren, also ihnen neben dem Christusglauben auch den Ge

setzesgehorsam aufzudrängen. Allein wären sie mit diesem

letzten Zweck gleich von vorneherein offen aufgetreten, so

wäre ein Erfolg ihrer Agitation höchst unwahrscheinlich, wenn

nicht geradezu unmöglich gewesen. Hier mussten sie also

damit beginnen, für ihr antipaulinisches Evangelium eine Grund

lage zu bereiten, indem sie der Autorität des Paulus die

Autorität der Vertreter des andern Evangeliums als die höhere

entgegenstellten. So stellten sie denn dem Paulus die juden

christlichen Apostel als die „übergrossen“ (izregliav äztóotoot

2 Cor. 11, 5. 12, 11) gegenüber, d. h. als solche, deren

Autorität die des Paulus weit überwiege, denen als den eigent

lichen Aposteln und Säulen der Gemeinde gegenüber Paulus

gar nicht als ebenbürtiger Apostel mit selbstständiger Lehr

autorität gelten könne. Damit war der Kampf von der Gesetzes

frage, die freilich materialiter überall das eigentliche Streit

objekt bildete, auf die Frage nach dem Recht des Paulus auf

selbstständige apostolische Autorität als nächsten, unmittelbaren

Controverspunkt übergegangen.

Bei diesem Kampfe stand nun die Sache beider Parteien

wieder ganz ebenso wie vorher bei dem um das Gesetz:

Aeusserlich, nach dem Augenschein (xarä ztgóototov) betrachtet,

war das stärkere Recht auf der Seite der Judaisten, daher
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kann Paulus ihre Waffen als fleischliche, ihre Kampfesweise

als xatà odgxa otgateüeoGau bezeichnen (2 Cor. 10, 3 f.);

wogegen auf seiner Seite das tiefere geistige Recht war, zwar

an sich stark genug, um jedes gegen die wahre evangelische

Gotteserkenntniss sich erhebende Bollwerk niederzureissen und

alle äusserlichen Verstandesgründe (zräv vónua) zur Ergebung

unter den Gehorsam Christi (unter die christliche Heilswahrheit)

zu zwingen – aber freilich stark hiezu nur für den, der

Geistiges geistig zu richten vermochte, nicht aber auch für

Solche, die zatà ztgóocoztov ßſäztovotv. Worin bestand dieses

xatà ztgóotoztov 8.ézreuv und xatà odgxa otgateteoGat der

Antipauliner? Der Apostel lässt keinen Zweifel darüber: sie

setzten ihre Zuversicht in ihr Xgtovoö eivau, das dem Apostel

Paulus fehle; ebendarin stehe er den grossen Aposteln nach

(öotegyxévat 11, 5. 12, 11), entbehre also der vollen aposto

lischen ëSovoia (10, 7. 8). Ihnen gegenüber behauptet Paulus

einmal, dass auch er, so gut wie jene, zur Begründung seiner

apostolischen Vollmacht sich auf das Xotoroö eivat berufen

könne, ihnen also insofern ganz gleichstehe; sodann aber so

gar weiter, dass er in Betreff eben dieser éšovoia sich noch

eines Weiteren über Jenes hinaus rühmen könne, also nicht

nur ihnen gleichstehe, sondern sogar noch einen Vorzug vor

ihnen voraus habe.

Worin besteht nun jenes Xgtovoö eivat, von dessen Fehlen

oder Dasein die Frage nach der apostolischen éšovoia des

Paulus abhängen soll? Sofern es Merkmal der Apostolicität

sein soll, kann es nicht die allgemeine Zugehörigkeit der

Gläubigen an Christum im Glauben bezeichnen, sondern muss

eine solche specielle Zugehörigkeit an Christum ausdrücken,

wie sie den Uraposteln speciell zukam und daher das Sonder

recht und den Vorzug der Urapostel und der ganzen an sie

sich ansehliessenden Partei bedingte. Diess aber kann keine

andere Zugehörigkeit sein als die, welche auf dem unmittel

baren persönlichen Umgang der Urapostel mit

Christus während seines geschichtlichen Lebens

beruhte und durch die unmittelbar von ihm ausgehende Be

rufung zum Apostelamt ihr bestätigendes Siegel erhielt.

Diese Erklärung ist so naturgemäss, in den Verhältnissen

durchaus begründet, durch die massgebende Stelle 10, 7 f.
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so nahegelegt, dass ihre Ablehnung*) sich in der That nur aus

apologetischer Voreingenommenheit erklären lässt. Was lag

für die Partei der Urapostel näher, als dem Paulus gegenüber

auf den Unterschied ihrer beiderseitigen Vergangenheit hinzu

weisen? Er, fern von dem geschichtlichen Christus, ein Ver

folger seiner Gemeinde, erst ganz zuletzt, lang nach ihnen

allen zum Glauben bekehrt, will nun dennoch besser wissen,

was christlicher Glaube, wahres Evangelium vom Messias

*) Der Versuch Beyschlag's (Theol. Stud. und Kr. 1865, II.),

die Partei der Christus-Leute in Corinth von den Uraposteln zu trennen

und sogar in Gegensatz zu diesen zu stellen, ist (cf. Hilgenfeld,

Ztschr. f. w. Th. 1865, III. 1871, I. und 1872, II.) gänzlich unhaltbar.

Aus 2 Cor. 10, 7. 8 vgl. mit 11, 5 geht ja auf's klarste hervor, dass

diese Leute in Corinth das Xgtotoüsvat nur zu dem Zweck zur Partei

losung gemacht hatten, um aus dem Mangel dieses Merkmals bei Paulus

dessen apostolische Inferiorität gegenüber den Uraposteln, resp. der

letzteren ausschliessliche apostol. Autorität zu beweisen. Wie wäre es

da denkbar, dass sie diess ohne Zusammenhang mit, ja im Gegensatz

zu den Uraposteln gethan haben könnten? Und welches Gewicht hätte

denn wohl das Xotoroö stvat als individueller Selbstruhm im Munde

der paar hergelaufenen Leute haben können? Wogegen es als Losungs

wort der ganzen Partei, die die Urapostel an der Spitze hatte und unter

deren Autorität sich deckte, einen sehr guten Sinn und wie der Erfolg

zeigt, ein bedeutendes Gewicht im Kampf gegen Paulus hatte. Sofern

nun also diese Christusleute in Corinth jedenfalls nicht bloss in eigenem

Namen auftraten, sondern ganz nur als Vertreter der urapostolischen

Partei, von deren Autoritäten sie sich ja sogar Empfehlungsbriefe hatten

mitgeben lassen, so dürfte die Frage, ob sie selbst auch unmittelbare

Jünger Christi zu dessen Lebzeiten gewesen sein mochten, eine ziemlich

müssige sein. Nicht für sichselbst machten sie ja diesen Vorzug geltend,

sondern in jedem Fall nur zu Gunsten derer, welche sie dem Paulus

gegenüber auf den Schild erhoben, zu Gunsten der Urapostel. – Man

wird sonach Baur wesentlich Recht geben müssen, wenn er die Christus

partei für wesentlich identisch mit der Petruspartei erklärt; jenes war

das dogmatische, den Charakter der Partei prinzipiell bezeichnende

Schibboleth, letzteres nur die äusserliche Benennung nach dem Haupt

der Partei. Mag dabei immerhin das eine noch eine stärkere, prinzipiell

entschiedenere Nuance der antipaulinischen Parteischattirung bezeichnen,

wesentlich ist es doch nur die eine und selbe, um die Urapostel sich

schaarende und mit deren Autorität sich deckende, ja auf deren Em

pfehlungsbriefe (2 Cor. 3, 1) sich berufende Partei der Antipauliner.

Vgl. nebst Baur, Paulus, 2. A. I, S. 297 ff. auch Holsten, a. a. O.,

S. 22 ff.
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Jesus sei, als sie, die von Anfang um diesen gewesen, un

mittelbar durch ihn belehrt, ausdrücklich von ihm zu seinen

Aposteln bestellt worden waren! Welch' starke Waffe seine

Gegner in diesem der natürlich-verständigen Betrachtungs

weise so einleuchtenden Argument besassen, verräth die Ver

theidigung des Paulus selber deutlich genug. Immer und

immer wieder betont er, dass dieser äusserliche Vorzug ihrer

christlichen Vergangenheit vor Gott, der nicht die Person an

sehe, keinen Werth habe, also in Fragen der göttlichen Wahr

heit ihnen keine Prärogative gewähren könne (Gal. 2, 6:

äzrö töv öoxoövrov eivai tu, özt o7 oi zrote oa v oööév uot

ötapéget zrgóooztov Geög áv3gdözrov oö außävet); er heisst

ihren Selbstruhm ein xavxäoGat év ztgoodóztp xai oö xagöig,

2 Cor. 5, 12, d. h. ein Rühmen, das sich auf Aeusserlichkeiten

zufälliger Art, wie eben jene geschichtliche Beziehung zu

Jesus war, gründe, statt auf inneren Werth, auf die Stellung

des Herzens zu Christo, die allein in christlichen Fragen ent

scheide. Denn jene historische Bekanntschaft begründe ja

doch nicht mehr als bloss ein Kennen Christi xatà 0ägxa,

ibid. v. 16, seiner äusserlich menschlichen Erscheinung im

Fleisch, auf welcher ja nicht das Heil beruhte, welche auch

nicht seine Messianität, seine Gottessohnschaft, sondern nur

seine jüdische Davidssohnschaft ausmachte. Nachdem Christus

für Alle gestorben sei, so sei nun für die, welche wahrhaft in

Christo seien, das Alte alles vergangen und Alles neu gewor

den; auch ihr Verhältniss zu Christo also dürfe für die wahren

Christen, die in ihm zur neuen Kreatur geworden seien, nicht

mehr durch ihre frühere Beziehung zum fleischlichen Christus

bestimmt werden. „Ob wir (Christen) Christum auch nach dem

Fleisch gekannt haben mögen (wie die urapostolische Partei

diess von sich als einen Vorzug év zrgoodóztp mehr als «agöig

rühmt) – jetzt, seit Christi Tod für Alle, kennen wir (Alle)

ihn nicht mehr so“, d. h. mag auch immerhin bei einem Theil

von uns Christen die Beziehung zu Christo in der Vergangen

heit eine äusserlich fleischliche, unmittelbar persönliche Be

kanntschaft mit der menschlichen Erscheinung gewesen sein –

diess macht für das jetzige Verhältniss zu Christo keinen

Unterschied aus, denn seit seinem Tod ist alles Vergangene

bedeutungslos geworden gegenüber dem Einen: dass man in
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Christo – nach dem Geist oder mit dem Herzen – ist und

für ihn lebt*). Nachdem Christi sarkische Erscheinung durch

den Tod für Alle aufgehoben wurde zum reinen Geistsein des

ävögtozrog éztovgävuog, so ist nun auch die Zugehörigkeit zu

Christo aus dem Gebiet des Sarkischen, der äussern Bekannt

schaft und geschichtlichen Beziehung zu seiner irdischen Per

son, worauf das Xglotoö eivat der Antipauliner beruhte, in

das höhere Gebiet des Pneumatischen, der geistigen Verbunden

heit im „Leben für Christum“ aufgehoben. – Freilich eine

solche geistige Zugehörigkeit zu Christo galt ja von allen

gläubigen Christen, enthielt also noch keine specielle Befugniss

zum Apostelamt. Daher war hiemit die gegnerischerseits be

anspruchte Prärogative noch nicht überwunden und Paulus

musste also für seine fragliche Ebenbürtigkeit mit den Ur

aposteln ein anderes Argument vorbringen.

*) cf. über diese Stelle Hilgenfeld, Ztschr. f. w. Th. 1871, S. 115:

„In unlösbare Schwierigkeiten verwickelt man sich, wenn man in

Fyvoxausv den eigenen Standpunkt des Paulus finden will. Dass er

Christum selbst gleichfalls persönlich gekannt haben sollte, liegt diesem

Zusammenhang fern, weil Paulus als anfänglicher Gegner Christi sich

dieser Bekanntschaft nicht rühmen konnte. Auch aus 1 Cor. 9, 1 kann

man keine andere Vorstellung gewinnen, als dass Paulus erst bei seiner

Bekehrung und Berufung Jesum gesehen haben will.“ Erst also mit

yyvooxouev spricht Paulus auch von sich, während si xa - Eyvéxausv

ein ganz in abstracto von den Christen überhaupt gesetzter Fall ist, der

in concreto nicht auf Paulus, sondern auf seine Gegner zutrifft; er sagt

aber nicht éyvoxars, weil er hier nicht direkt seine Gegner anredet,

sondern nur indirekt auf sie anspielt, daher die Fassung unbestimmt

bleibt, so dass sie für Alle, die sich davon getroffen fühlen mögen,

gleichmässig gilt. – Wenn Baur (Paulus, 2. A. I, S. 304) und Holsten

(a. a. O., S. 430–32) den Satz st xai – éyvoxausv so deuten: „wenn

wir (ich Paulus) auch früher von einem fleischlichen Messias, d. h. von

einem Messias nach der fleischlichen Auffassung der Juden etwas ge

wusst haben, so wissen wir jetzt von solch einem nichts mehr,“ so

scheint mir diess eine weder sprachlich noch durch den Zusammenhang

gerechtfertigte Deutung des Xgtoróv, das im ganzen Context durchweg

nur der historische Christus Jesus ist. Und gerade die Pointe der

paulinischen Polemik gegen die Christusleute, welche doch auch Baur

mit Recht in der Stelle findet, würde dadurch zerstört, denn eben das

éogaxévat und yyvöoxsuv des historischen Jesus Christus war ja,

wie wir sahen, deren specifischer Selbstruhm gegenüber Paulus.
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Er hatte auch ein solches, ja ein zregtooóregóv tt, seinen

Gegnern entgegenzustellen. Gründeten sie ihr Apostelrecht

darauf, dass sie in unmittelbarer Beziehung zur Person Jesu

gestanden und direkt von ihm die apostolische Bestallung er

halten haben: nun, so war sich ja auch Paulus des gleichen

nur in anderer Form bewusst. Auch er hatte bei seiner Be

kehrung Christum geschaut und war dabei zugleich von ihm

zum Apostel unter den Heiden berufen worden. Darum kann

er 1 Cor. 9, 1 den seine Apostolicität anfechtenden Gegnern

getrost die Frage entgegenhalten: „Bin ich nicht ein Apostel?

habe ich nicht unsern Herrn Jesum Christum gesehen? habe

ich nicht die Freiheit zu thun, was die andern Apostel und

die Brüder des Herrn und (selbst) ein Kephas thun?“ (v. 5).

Indem diese Stelle klar zeigt, dass es sich bei der Frage nach

dem Apostelrecht um die Legitimation durch das écogaxévat

'Iyooöv Xguotóv drehte, bestätigt sie augenscheinlich, was wir

oben fanden, dass jenes Xgtovoö eivat, in das die Antipauliner

das entscheidende Merkmal des echten Apostels setzten, eben

auch nur auf dem écogaxévat Xguotóv oder auf der persön

lichen Beziehung zu Christus beruhte. In eben diesem strikten

Sinn, als unmittelbare Beziehung zur Person Christi, kann nun

also doch auch Paulus das Xgtovoö eivat auf sich anwenden,

2 Cor. 10, 7: xaGög aörög (der sich seines Xgtotoö eivat

Paulo gegenüber rühmende Anhänger der urapostolischen

Partei) Xgtovoö, oütao kai ueig Xgtovoö. Auch er ist, wie

er Gal. 1, 1. 11. 12. 16 so energisch betont, Apostel nicht

von der Menschen Gnade oder durch der Menschen Vermitt

lung, sondern unmittelbar durch Christum und hat sein Evan

gelium ebenso unmittelbar durch Offenbarung Jesu Christi

empfangen, wie die geschichtlichen Jünger Jesu. Freilich war

diese seine unmittelbare Beziehung zur Person Christi nicht

die des Verkehrs mit der irdischen Person Jesu, der Unter

weisung durch den geschichtlichen Lehrer, ebensowenig seine

Bestallung zum Apostel eine äusserlich offenbare geschicht

liche Thatsache, sondern das alles waren für ihn Erlebnisse

wunderbarer Art, die, wie reell immer, doch nicht dem Schau

platz irdischen Geschehens angehörten, daher auch der Wahr

nehmung und Controle Anderer gänzlich entzogen und nur

für sein subjektives Selbstbewusstsein als Wahrheit feststehend.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 20.
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Wie konnte er aber mit solcher nur subjektiv gültigen Wahr

heit aufkommen gegen die objektiv geschichtliche Beziehung

der Urapostel zum lebenden Jesus der Geschichte? Wenn

sie an der Wahrheit seiner vorgeblichen Christusgesichte

und -Offenbarungen Zweifel hegten, was hatte er ihnen ent

gegenzusetzen, als eben zunächst nur wieder Versicherungen?

Und wie nahe lag dann der Einwurf der Gegner, dass, wenn

an diesen Versicherungen etwas Wahres sein sollte, diess sich

vor Allem an den Früchten bewähren müsste, nehmlich an der

Uebereinstimmung dessen, was ihm (vorgeblich) von dem

himmlischen Christus geoffenbart worden wäre, mit dem, was

die Urapostel notorisch als echte Heilsbotschaft vom irdischen

Jesus überkommen hatten? Wirklich begegnen wir diesem

äusserst naheliegenden Einwurf der Antipauliner noch in einer

viel späteren antipaulinischen Parteischrift; die Pseudoklemen

tinen lassen den Petrus die Frage an den die Rolle des Paulus

vertretenden Magier Simon richten: ztóg öé oot «ai zvuotei

gouey airó, zävött äq Oy got (Xgtotóg); zróg öé oot xai

äq Oy, özröte aötoÖ tä évavtia tötóaoxaig qgoveig; der

Gegensatz der Lehre Pauli zu der der unzweifelhaften Jünger

Jesu machte die nur auf subjektiven Versicherungen beruhende

Apostelberufung des Paulus mittelst Gesichten und Offen

barungen für eine verständige Betrachtungsweise höchst

zweifelhaft. Ueberhaupt aber konnte man fragen, ob dieser

Weg ein ansich möglicher und schicklicher Weg zur Jünger

schaft Jesu sein könne? kann man auf dem ungeschichtlichen

Wege der wunderbaren Offenbarungen überhaupt zur Kennt

miss des wahren Evangeliums kommen, wozu dann am Ende

das ganze geschichtliche Erscheinen Jesu? Wieder sind es

die Pseudoklementinen, welche dem Petrus diese Frage in den

Mund legen: E tug ö özt taoiaveig öóaoxa.iav ooqtoGivat

óüvatau; xai ei uêvégéité, Övvatévéotuy, Ötà ti ölp évuavtſ

éygyyogóot tagauévoy (öuiyoev ö ö öäoxalog;

Aber hatte denn Paulus ausser dem wunderbaren Ereigniss

seiner Bekehrung keine weitere Legitimation seines Apostel

rechts? Mehr als eine nicht bloss auf Vergangenes

braucht er seine éšovoia als Apostel zu stützen, wie die Ur

apostel thun (özroioizt or e gar, oööév uot öaqéget), sondern

er kann sich auf fortdauernde göttliche Zeugnisse
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berufen. Vor Allem auf das thatsächliche Gottesurtheil seines

Erfolgs als Heidenapostel. Was er einst schon in Jerusalem

als gewichtigstes Argument seines heidenapostolischen Rechts

geltend gemacht hatte (Gal. 2, 8 f.), das bringt er auch jetzt

wieder seinen Gegnern gegenüber in Anwendung; mit grosser

Schärfe macht er auf den in dieser Beziehung zwischen ihm

und der urapostolischen Partei vorhandenen Unterschied auf

merksam. Während jene sich weitergehender Erfolge stets

nur auf fremdem (nehmlich paulinischem) Arbeitsfeld rühmen

können, sonach eigentlich einen Ruhm auf falschem Grunde

über das den Thatsachen gemäss ihnen gebührende Mass

hinaus in Anspruch nehmen, so enthält sich Paulus stets ge

wissenhaft jedes Uebergriffs in fremde Arbeit, will sich nie

mit fremden Lorbeeren schmücken, sondern rühmt sich nur

dessen, worauf er ein thatsächliches Recht hat, resp. soweit

Gott selbst ihm durch Gewährung glücklichen Erfolgs sein

Mass gesetzt hat. So ist dann aber nicht er es, der sich

rühmt, sondern der Herr selbst stellt ihm sein gebührendes

Zeugniss aus; und ebenso rühmt er sich auch nicht auf eigene

Faust eigener Verdienste, sondern hat seinen Ruhm in dem

Herrn (2 Cor. 10, 12–18). Ohne eitlen Eigenruhm darf er

daher doch kecklich darauf hinweisen, dass er, der zwar der

letzte der Apostel der Zeit der Berufung nach sei, doch durch

Gottes Gnade mehr gearbeitet habe als sie alle (1 Cor. 15, 10).

Und nicht nur in Erfolgen, sondern auch in Mühen und

Leiden aller Art um Christi willen thue er es den andern

Aposteln allen zuvor (2 Cor. 11, 23 ff). Und eben dieser

Auszeichnung wolle er am liebsten sich rühmen, weil solch'

ein Ruhm, der Leiden und Schwachheit zum Gegenstand hat,

am wenigsten der Gefahr, für eitle Selbstüberhebung ausgegeben

zu werden, ausgesetzt ist. – Im Zusammenhang des Rühmens

solcher Vorzüge, die vor der Welt für Schwachheit und Thorheit

gelten, kommt er dann zuletzt (2 Cor. 12, 1 ff.) auf den zartesten

Punkt seiner Apologie, den er absichtlich bis zuletzt verspart hat,

weil in ihm die höchste Erhebung und die tiefste Demüthigung

sich aufs nächste berührten, zugleich auch die seligste Selbstge

wissheit mit dem peinlichen Bewusstsein, den Zweifeln und so

gar der hämischen Verkennung Anderer am wehrlosesten ausge

setzt zu sein, auf's engste zusammenhieng. Er kommt auf das
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Capitel von seinen (den Gegnern sehr wohl bekannten) Ge

sichten und Offenbarungen, von denen er freilich

nur ungern spricht, wohl wissend, dass gerade dieses Rühmen

ihm am wenigsten Nutzen schafft, vielmehr am meisten dem

Gegner Anlass zu hämischer Nachrede gibt. Gleichwohl hebt

er aus der Reihe mannigfacher Gesichte und Offenbarungen

eine überschwängliche Offenbarung hervor, wo er (ob nur sein

Geist ausser dem auf Erden zurückbleibenden Leibe oder sein

ganzer Mensch mitsammt dem Leib, diess weiss er selbst nicht

anzugeben) bis in den dritten Himmel, ja in das Paradies entrückt

wurde und hier unaussprechliche Worte hörte. Wollte er

dieses wunderbare herrliche Erlebniss zu seinem Selbstruhm

ausbeuten, so stünde ihm das frei, ohne dass er in eitle grund

lose Selbstüberhebung verfiele, denn er würde nur die einfache

Wahrheit reden. Allein er will sich dieses Selbstruhms ganz

enthalten, will das ihm gewordene Erlebniss ansehen, wie

etwas einem Dritten Widerfahrenes (wie er ja auch dabei

seiner selbst nicht mächtig, also gewissermassen ein Anderer

als das gewöhnliche Ich gewesen war), damit er Niemand zu

einer andern Schätzung seiner Person als auf Grund der er

fahrungsmässigen Wirklichkeit veranlasse. Seiner selbst ge

denkend will er hingegen nur dessen, was an ihm Schwachheit

ist, erwähnen und sich rühmen. So kommt er dann auf seine

körperliche Gebrechlichkeit und Reizbarkeit zu sprechen und

weiss diese, welche die Gegner zu seiner Herabsetzung ver

werthet hatten (10, 10), mit grosser Feinheit zu seinem höchsten

Ruhm zu wenden, sofern sie ja nur die Kehrseite und göttlich

auferlegte Zugabe zu seiner höchsten Erhebung in den Offen

barungen und Gesichten bilde.

Nachdem er so aus den verschiedensten Thatsachen seines

äusseren und inneren Lebens den Beweis geführt hat, dass er

zur Legitimation seiner Gleichberechtigung mit den Uraposteln

nicht nur gleichwiegende, sondern sogar überwiegende gött

liche Thatzeugnisse beibringen könne, richtet er schliesslich

an die Gemeinde, die durch ihr liebloses Unterlassen seiner

Vertheidigung ihm die peinliche Aufgabe der Selbstvertheidigung

mittelst Selbstlobs aufgenöthigt hatte, die Frage: ob sie denn

nicht selbst ihm bezeugen müsse, dass alle Zeichen eines

Apostels in ihrer Mitte geschehen seien, dass sie in nichts, in
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keinem Beweis der Echtheit und Kraft christlichen Geistes

zurückstehe hinter den andern (hier speciell den zum Arbeits

feld der Urapostel gehörigen) Gemeinden – ausgenommen

freilich in dem einen Punkt, dass er von ihnen keine Unter

stützung angenommen habe, wie diess die andern Apostel und

Evangelisten in ihren Gemeinden zu thun pflegen. Wenn

diess ein Unrecht gegen sie gewesen sei, nun, dann mögen sie

es ihm vergeben; freilich hierin werde er auch künftig es nicht

anders halten können. Mit so feiner und zarter Ironie weist

Paulus die plumpste Anklage zurück, die nur eine niedrige

hämische Gesinnung gegen ihn hatte erheben können: dass er

durch seinen Verzicht auf materielle Besoldung seitens der

Gemeinde das Bewusstsein, des vollen Apostelrechts zu ent

behren, gleichsam sein böses Gewissen als Eindringling in die

Apostelwürde verrathe. Dagegen verwahrt er sich wiederholt:

nicht, weil er nicht diess Recht an die Gemeinde hätte, sogut

wie jeder Apostel (1 Cor. 9, 1 ff.), aber auch nicht aus Mangel

an Liebe und Vertrauen zu der Gemeinde (2 Cor. 11, 7 ff.

12, 13 ff) habe er diesen Verzicht sich auferlegt und wolle ihn

ferner sich auferlegen, sondern um denen, welche gern einen

Anlass hätten ihm beizukommen, jede solche Möglichkeit ab

zuschneiden (11, 11 ff.).

So sehr er auch zu seiner Vertheidigung alles, was Geist

und Herz ihm nahelegte, aufbot, fürchtet er doch, auch damit

nur wieder den Vorwurf eitlen Selbstruhms auf sich zu laden.

Er bittet daher bei dieser nothgedrungenen Selbstvertheidigung

immer wieder um Nachsicht, um Duldung dieses ihm ab

gezwungenen Selbstruhms und erinnert dabei sehr fein daran,

dass die Corinther ja auch seinen Gegnern gegenüber nur zu

viel Duldung beweisen. 2 Cor. 11, 4 f.: „Wenn der nächste

Beste, der zu euch kommt, einen andern Christus verkündigt,

den wir nicht verkündigt haben, oder ihr einen andern Geist

empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes

Evangelium, das ihr nicht aufgenommen habt*): trefflich er

*) Dass hier nicht, wie Beyschlag meint, ein unwirklicher Fall

gesetzt werde, sondern ein sehr wirklicher nur in feiner Form ausgesagt

ist, muss Jedem, der mit unbefangenem Auge v. 4 u. v. 20 liest, ein

leuchten. Vgl. Hilgenfeld, Ztschr. 1865, S. 261: „Es ist nur eine
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truget ihr das!“ (warum wollt ihr denn nun nicht auch von

mir wenigstens das Rühmen, zu dem ihr mich selbst genöthigt

habt, vertragen?) „Ich meine doch um nichts geringer zu

sein, als die übergrossen Apostel“ (um deren Autorität willen

ihr euch von dem nächsten Besten, der mit einem andern

Evangelium zu euch kommt, Alles bieten lasset, cf. v. 19. 20).

Indem also der Apostel wegen der ihm abgenöthigten Selbst

vertheidigung mittelst Selbstruhms sich an die Duldsamkeit

seiner Gemeinde wendet, gibt er ihnen zu verstehen, dass er

auf dieselbe um so eher Anspruch machen dürfe, als sie ja

seinen Gegnern dieselbe nur zu bereitwillig und haltlos ge

währt hätten. Dabei deutet er durch die vielsagende Hinzu

fügung von v. 5 zu v. 4 unzweideutig an, dass diese Duld

samkeit gegen hergelaufene Leute, die mit ihrer neuen Weis

heit sich zu Herren über die Gemeinde machen wollen (v. 20:

e tug Öuäg xataöov/ol), nur in dem masslosen Respekt

vor der Autorität der „über grossen Apostel“ ihren

Grund haben könne. Nur unter dieser zwischen den Zeilen

zu lesenden Voraussetzung haben diese Verse einen klaren

und guten Zusammenhang. Ist aber dem so, dass diese Leute,

welche mit einem andern Evangelium nach Corinth kamen,

dort so viele Duldung fanden nur um des übergrossen Re

spekts der Corinther vor den „übergrossen Aposteln“ willen,

was folgt daraus klarer, als dass jene Ankömmlinge

eben auch nur auf die Autorität dieser Apostel sich

stützten und nur im Namen der selben Anerkennung

für ihre neue Lehre verlangten? Und wenn wir nun

schon vorher (2 Cor. 3, 1) vom Apostel hörten, dass diese An

kömmlinge mit „Empfehlungsbriefen“ versehen waren, ist's

da noch möglich, an etwas anderes zu denken, als an officielle

Legitimationsbriefe von der Seite aus, auf deren Namen und

Autorität die Ueberbringer sich stützten und um deren Auto

Feinheit des Paulus, dass er den Corinthern nicht geradezu sagt:

Als Leute, die von auswärts kamen, euch einen andern Jesus ver

kündigten, vertruget ihr es so herrlich (ironisch natürlich!).“ Er er

innert dabei mit Recht an den ähnlichen Fall Gal. 2, 14 in der Anrede

des Paulus an Petrus, der eben gerade heidnisch gelebt hatte: s i oö -

é8 vuxdög Ljg etc.
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rität willen sie so grosse Duldung fanden? – also an offi

cielle Legitimationsbriefe von Seiten der Urapostel,

der Özt eg . ia v ázt óo to . ot, welche eben durch solche

Mittel den Eindringling in's Apostolat bei seinen eigenen

Gemeinden aus dem Sattel zu heben suchten?*) Mag man

diess Resultat unerfreulich finden, – entgehen wird ihm eine

unbefangen geschichtliche Betrachtung schwerlich können im

Hinblick auf alles das, was Paulus in diesen Briefen fein

zwar, aber doch klar genug für jeden Sehenden zwischen den

Zeilen lesen lässt. -

Irenische Wendung.

Wie selbstlos der Apostel Paulus bei aller Schärfe seiner

Polemik doch immer nur die Wahrheit des Evangeliums, die

Sache Christi und nicht seine eigene, im Auge behalten hat,

das zeigt sich auf's schönste in der irenischen Wendung, die

wir ihn da, wo er nicht mehr unmittelbar das Prinzip seines

Evangeliums gefährdet sieht, sofort nehmen sehen. Der scharfe

Polemiker des Galaterbriefs – „Paulus selbst ist der erste,

*) Nach Beyschlag freilich sollen die „üzt s 0 . « v äztóoroot“

gar nicht die jerusalemischen Urapostel sein, sondern identisch mit den

„psvóatóoroot, égyárat öóuot und Satansdiener“ von v. 13 f., also eben

nur die Ankömmlinge in Corinth selber! Ein Einfall so wunderlich,

dass er einer ernstlichen Widerlegung gar nicht bedarf. Vgl. übrigens

dazu Hilgenfeld, Z. f. w. Th. 1865, S. 263: „Ist es nicht die reinste

Satire auf Paulus, wenn man ihn die volle Ebenbürtigkeit mit solchen

Leuten, denen er als „falschen Aposteln und Satansdienern“ die Thüre

weist, durch feierliche Berufung auf die Beglaubigung seiner Apostel

schaft versichern lässt?“ Wenn übrigens Beyschlag in der Legiti

mation solcher Sendlinge von Jerusalem aus ein Zuwiderhandeln gegen

die Uebereinkunft von Gal. 2, 9 findet, so hat er zwar damit ganz Recht,

nur hat er vergessen, über v. 9 hinaus bis v. 12 zu lesen, sonst müsste

er wissen, dass ein Zuwiderhandeln gegen jene Uebereinkunft nicht zu

den Unmöglichkeiten in Jerusalem gehörte, sondern thatsächlich schon

sehr bald nachher stattgefunden hat. Dass diess möglich war, beweist

eben nur, dass das Einverständniss in Jerusalem nicht das innige ge

wesen war, wie Beyschlag es uns glauben machen möchte (cf. oben,

S. 281–86). -
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welcher im Römerbrief jenen irenischen und konciliatori

schen Ton anstimmt, der die nachapostolische Entwickelung

charakterisirt. Denn er ist auch der erste, der das tiefe Be

dürfniss gefühlt hat, dass um des Christenthums willen das

Judenchristenthum mit dem Heidenchristenthum müsse ver

söhnt werden.“*) Es war eben dasselbe Bedürfniss einer Ver

söhnung, was ihm auch die Liebessteuer für die Armen

Jerusalems und die freundliche Aufnahme derselben bei der

Urgemeinde zu einem wahren Herzensanliegen machte. Aber

je mehr er in dieser Beziehung Grund zu den ernstlichsten

Besorgnissen hatte (welche wir aus Röm. 15, 30–32 deutlich

herausblicken sehen), desto begreiflicher ist der Wunsch, mit

der Hauptgemeinde des Westens in möglichst gutes Einver

nehmen sich zu setzen, um aus ihrer Einmüthigkeit und fried

lichen Glaubensgemeinschaft den Trost zu finden für die

Misshelligkeiten und Widerwärtigkeiten, die vom Osten drohten

(Röm. 1, 12, 15, 5 f. 30–32).

Die versöhnliche Tendenz des Briefes verräth sich vor

Allem in der Art, wie das nationale Selbstgefühl des geborenen

Juden geschont wird, indem die auf seiner Geschichte und

seinen religiösen Institutionen beruhenden Vorzüge und

Vorrechte des alttestamentlichen Bundesvolkes

wiederholt rückhaltlos anerkannt werden. Mit Nach

druck wird gleich an der Spitze des Briefs die Bestimmung

des Evangeliums für Alle so ausgedrückt, dass dem Juden der

Vortritt bleibt: „Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zur

Seligkeit für jeden Glaubenden, 'Iovóai p te zt göt ov xai

"E/yvu“ (1, 16). Nachdem die gleiche Sündhaftigkeit und Er

lösungsbedürftigkeit von Juden und Heiden besprochen worden,

wird doch der theokratische Vorzug der Juden entschieden

zugestanden, 3, 1 f.: ti oöv tö zregtooöv toö 'Iovöalov jtig

i (öpéleta tig zregttoug; ztod xatà zrävta tgózrov: ztgórov

uévyčg, ört éztuoteÜGyoav tä .óyua toö Geoö. Von den

mannigfachen Vortheilen Israels will er*) zunächst nur den

*) Holsten in der Rec. von Hofmann’s Comm. z. Römerbrief, Z.

f. w. Th. 1872, S. 456.

*) Dass in v. 2 Paulus nicht in seinem Namen spreche, sondern

seinen jüdischen Gegner sprechen lasse (wie nach Baur auch Lipsius
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einen wichtigsten hervorheben, dass ihnen die Aussprüche =

Weissagungen, Verheissungen Gottes anvertraut sind, welche

auch durch den Unglauben Einiger an den Messias Jesus, in

welchem jene Verheissungen erfüllt sind, doch nicht aufgehoben

werden; dass Israel es zunächst war, dem die messianische

Verheissung galt, das bleibt trotz seines theilweisen jetzigen

Unglaubens feststehen vermöge der durch menschliche Sünde

nicht zu beugenden göttlichen Treue. Es ist das derselbe

Gedanke, der eingehender Röm. 9–11 besprochen wird. In

den stärksten Ausdrücken bezeugt der Apostel 9, 1 ff. seine

Sympathie mit seiner Nation, um deren willen er selber sein

Heil drangeben würde; denn sie sind die Kinder Israels, ihnen

gehört die theokratische Kindschaft Gottes und die Offen

barungsherrlichkeit (seiner Gegenwart und Kundgebung) und

die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Cultus und die

Verheissungen, ihnen die Väter (Patriarchen, als Träger der

Bündnisse und Verheissungen) und von ihnen stammt Christus

ab nach dem Fleisch. Es ist aber nicht möglich, dass das

Wort Gottes hinfällig geworden sei, d. h. die den Vätern

Israels gewordene Zusicherung des messianischen Heils kann

nicht aufgehoben sein. Noch bestimmter ist diess 11, 2–5.

28 f. gesagt: Gott hat sein Volk, das er zum messianischen

Heil vorausbestimmt hatte, nicht verstossen, denn seine Gnaden

gaben und seine an Israel ergangene Berufung kann ihn nicht

gereuen; vielmehr ist diess Volk auch jetzt noch Gegenstand

seiner Liebe um der Väter willen im Hinblick auf die éx/oy

(v. 28), d. h. auf den gläubigen Rest, der nach der Auswahl

der Gnade unter der ungläubigen Mehrheit übrig geblieben

ist, wie einst zu Eliä Zeit (cf. v. 5). Dieser auserwählte Rest

ist der fortdauernde Stamm, an welchem die geschichtliche

Würde Israels als des auserwählten Bundesvolks in fortdauern

der Wahrheit erhalten bleibt. Eben damit aber liegt in diesem

Stamm zugleich die reelle Garantie dafür, dass einst noch

in der „Protestantenbibel“ S. 510 erklärt), kann ich nicht annehmen.

Einen solchen auffallenden Wechsel des Sprechenden hätte Paulus

bestimmt andeuten müssen, zumal sonst immer die Antwort auf solche

selbstgestellte Frage seine eigene Ansicht zu geben pflegt. Auch ist ja

der Inhalt dieser Verse genau derselbe, wie 9, 4–6 u. 11, 28 f.
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Israel als Volk wird des Heils theilhaftig werden. Denn „ist

der Anbruch heilig, so auch der Teig, ist die Wurzel heilig,

so auch die Zweige“ (v. 16). Ist auch die Mehrheit Israels

verstockt und nur ein eiuua xat éx/oyiv xógttog zunächst

übriggeblieben, als Träger derselben unverbrüchlichen Liebe

Gottes, die den Vätern so hohe Yagiouata und ëztayye.iag

geschenkt hatte, so gehört ja doch das Volk Israel im Ganzen

derselben Masse an, aus welcher diess Zeiuua genommen ist,

stammt aus derselben Wurzel, aus welcher dieses, kann also

nicht in seinem definitiven Schicksal von diesem Zeiuua ge

trennt sein, sondern muss einst seiner Gesammtheit nach in

den bis dahin aufbewahrten Cadre von Erwählten eintreten.

Nicht ist das Volk in seiner Gesammtheit verworfen, damit

für immer an seine Stelle die Heiden treten sollten, sondern

es ist nur ein Theil (der grössere freilich) zeitweise verstockt

und seine Stelle bis zur einstigen Wiederbringung Aller einst

weilen durch die erwählten Heiden ausgefüllt. Aber dabei

bleibt doch ganz bestimmt Israel der Grundstamm, in den die

Heiden als die wilden Oelzweige eingepfropft werden, um

von ihm getragen, seiner süssen Säfte theilhaftig zu werden;

und die eigenen Zweige dieses Stammes, welche zunächst aus

gebrochen wurden, um den eingepfropften Platz zu machen,

können darum und sollen doch einst wieder eingepfropft wer

den in ihren eigenen Stamm (vv. 17–24). – Hiemit stimmt

endlich ganz überein Röm. 15, 8 f.: *) „Ich sage, dass Jesus

Christus sei ein Diener worden der Beschneidung um der

Wahrhaftigkeit Gottes willen, zu bestätigen die Verheissungen

der Väter, dass aber die Heiden um der Barmherzigkeit willen

Gott preisen.“ Da den Juden die Möyua Geoö (3, 2) und die

éztayye.iat (9,4) als eigenthümlicher Vorzug gegeben worden,

so gilt auch die Erfüllung derselben durch den aus ihrer

Mitte gekommenen Messias Jesus natürlich in erster Linie

ihnen (eiayyétov – – Iovöaip zrgötov 1, 16), denn Gott

*) Ich kann diese Stelle, wie überhaupt Röm. 15 (trotz Baur,

Lucht, auch Lipsius in der „Protestantenbibel“) durchaus nicht für

unecht halten, schliesse mich vielmehr ganz dem an, was Hilgenfeld

gegen Lucht in der Z. f. w. Th. 1872, IV. bemerkt, vgl. insbesondere

über obige Stelle daselbst S. 477.
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kann seine Gnadengaben und Berufung sich nicht gereuen

lassen; seine Wahrhaftigkeit forderte also, dass die Israel ge

gebenen messianischen Verheissungen bestätigt würden, was

eben durch Jesus Christus dadurch geschah, dass er seine

Wirksamkeit zunächst Israel zu gute kommen liess (ötcxovog

zregutoug yeyévyrat); nicht hatte Israel darauf ein Recht, aber

es war gefordert durch die Wahrhaftigkeit Gottes, durch die

Unveränderlichkeit seiner Gnade. Den Heiden hingegen ist

einfach Barmherzigkeit zu Theil geworden ohne vorheriges

Versprechen, wider alles Erwarten, worüber sie um so mehr

Gott zu preisen Grund haben. Das sind genau dieselben Ge

danken, wie 11, 28–30; man kann auch nicht sagen, dass sie

mit der Unbedingtheit der Gnade in Widerspruch treten;

wohl aber, dass sie sich mehr, als frühere Ausführungen

des Apostels, auf den Boden der geschichtlichen Wirklichkeit

stellen, nach welcher nun einmal faktisch das Christenthum aus

dem Judenthum erwachsen ist.

So gewiss aber auch diese Stellen unter sich alle über

einstimmen, so lässt sich doch nicht leugnen, dass sich bei

Paulus auch noch eine andere Betrachtungsweise findet, welche

im Galaterbrief die herrschende war, im Römerbrief dagegen

nur noch nebenhergeht. In Gal. 3 und 4 nehmlich sieht

Paulus die dem Abraham gewordene Verheissung vollständig

schon in der (gleichviel ob aus Juden oder Heiden entstandenen)

Christengemeinde erfüllt, weil eben nur die, welche mit Abra

ham aus dem Glauben Gerechtigkeit suchen, Abrahams wahre

Söhne seien (3, 6–9). Die dem Abraham und seinem Samen

gegebenen Verheissungen giengen von Anfang nicht etwa

auf die vielen (leiblichen) Nachkommen Abrahams, sondern

nur auf den Einen: Christum; da nun die an Christum Glau

benden Christi sind (mit ihm eine einzige moralische Persön

lichkeit ausmachen), so sind sie ja also der Same Abrahams

und nach der Verheissung Erben (v. 29). Knüpft sich hier

nach die messianische Erbschaft ausschliesslich an die geist

liche Sohnschaft Abrahams oder an den Glauben, so ist da

mit indirekt schon ausgesprochen, dass die dem geistlichen

Stammvater der Messiasgemeinde gegebenen Verheissungen

seine leiblichen Nachkommen oder das Volk Israel gar

nichts angehen, dass sonach Israel als Volk in gar keiner
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andern, näheren und besonderen Beziehung zu der Erfüllung

jener Verheissungen in Christo Jesu stehe, als die Heiden.

Und da nun in der Messiasgemeinde thatsächlich die Glauben

den aus den Heiden überwogen, so wird aus der Gleich

stellung von Juden und Heiden gegenüber den messianischen

Verheissungen geradezu ein Bevorzugen der letzter n.

In Voraussicht dessen, dass Gott die Heiden aus dem Glauben

rechtfertige, hat dereinst schon die Schrift (Gott nach der

Schrift) dem Abraham vorausverheissen: In dir sollen alle

Heiden gesegnet werden; eben diess, dass auf die Heiden der

Segen Abrahams in Christo kommen sollte, war von Anfang

der vorausbestimmte Zweck der göttlichen Erlösungsanstalt

(vv. 8. 14). Nur diese geistlichen Söhne des Glaubensvaters

Abrahams sind die freien und legitimen, erbberechtigten Söhne,

hingegen die leiblichen Nachkommen desselben sind die Söhne

der Magd (denn Hagar ist der Berg Sinai, der Gesetzesbund,

der zur Knechtschaft gebiert), die unfreien und rechtlosen;

auf sie bezieht sich, was einst von Hagar und Ismael gesagt

wurde: Stosse hinaus die Magd und ihren Sohn, denn nimmer

soll der Magd Sohn erben mit dem Sohne der Freien!

(4, 21–31). Das ist wohl das Stärkste, was Paulus über das

Verhältniss Israels zum messianischen Erbe gesagt hat: Nicht

nur hat Israel als Volk gar kein besonderes Anrecht darauf,

sondern es ist vielmehr rundweg als der rechtlose natürliche

Sprössling Abrahams ein für allemal von dem Erbe aus

geschlossen und die wesentlich aus gläubigen Heiden be

stehende Messiasgemeinde ist der allein erbberechtigte Sohn,

das wahre Verheissungskind Isaak.

Diese schroffe Haltung gegen Israel ist nun im Römer

briefe sehr wesentlich modificirt; und zwar genau besehen in

doppelter Hinsicht: einmal sofern an der Messiasgemeinde die

Zusammensetzung aus Juden und Heiden mit stetem Vor

antreten der Erstern betont wird (während nach dem Galater

briefe unter den geistlichen Söhnen Abrahams die Heiden

voranstehen, 3, 8. 14); sodann namentlich auch insofern,

als die den Vätern Israels gegebenen Verheissungen in der

geistlichen Nachkommenschaft des Glaubensvaters, in der

jetzigen gemischten und überwiegend heidenchristlichen

Messiasgemeinde, doch noch nicht ihre volle und ausschliess
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liche Erfüllung gefunden haben sollen, sondern auch noch

überdies s an der eigentlichen, leiblichen Nach

kommenschaft, an dem Volk Israel, in fernerer Zukunft

in Erfüllung gehen sollen (während nach Gal. 4, 21–31 das

Volk Israel einfach für immer ausgestossen wird). Zwar

stimmt der Römerbrief darin ganz mit dem Galaterbrief über

ein, dass auch dort Abraham der Vater der Glaubenden heisst

(4, 11) und nicht alle seine leiblichen Nachkommen darum

auch schon Kinder der Verheissung (Objekte und Träger der

Verheissung) sein sollen (9, 6 ff.). Auch hier ist es zunächst

diese Unterscheidung zwischen leiblichen und geistlichen

Abrahamssöhnen, wodurch die Wahrheit des Satzes, dass das

Verheissungswort Gottes nicht hinfällig geworden sei, erhärtet

werden soll; hiernach findet also das göttliche Verheissungs

wort an die Väter seine Erfüllung zunächst wieder nur (wie

im Galaterbrief) an der Gemeinde der Gläubigen, nicht an

dem Volk Israel. Diese Gemeinde ist vermöge der freien

Barmherzigkeit Gottes berufen „nicht bloss aus den Juden,

sondern auch aus den Heiden“ (v. 24); aus den letztern der

Mehrzahl nach, aber doch ist wenigstens ein Rest (xatc/euuua

v. 27) und ein Same von Israel (v. 29) darin geblieben. Eben

darauf gründet sich nun aber hier die weitere Hoffnung,

dass Gott auch Israel als Volk nicht definitiv verstossen habe,

sondern nur zum Theil verstockt bis auf die Zeit, wo die Fülle

der Heiden würde (in's Messiasreich) eingegangen sein, zai

oüto zräg Iogaſ oco Groetat 11, 26. Paulus nimmt also zwar

hier seinen Grundgedanken, dass die messianischen Ver

heissungen in der Gemeinde der Christusgläubigen erfüllt

seien, durchaus nicht zurück, aber er ergänzt ihn in doppelter

Beziehung: einmal indem er den Juden den Vortritt in der

Christengemeinde lässt und sie sogar als den Grundstamm be

zeichnet, in welchen die Gläubigen aus den Heiden eingepflanzt

werden; und dann, indem er die Hoffnung festhält, dass zu

letzt das ganze Israel in die Christengemeinde eintreten und

damit die Verheissungen der Väter auch an den eigentlichen

Nachkommen sich verwirklichen werden. Sagte der Galater

brief in schroff antijüdischem Sinne: o ëx zrioreog, oüroi eiot»

vio 4ßgacu, öote o éx zriorecog eö/oyoövrat odv tſ zttotſ

L-1ßgadu, Yva eig tä Gvy eökoyia toi 4ßgaäu yévyrat ëv
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XF Ioſ: so sagt der Römerbrief in vermittelnder Milde: ötà

voëto éx zriotecog, va xatà xáguv, eig tö eivat ßeßaiav tiv

ézcayyelia» zt avt i t | o zrégu at t, oö rg ëx toÖ vóuov

uó vov (also doch auch diesem!), ä . . ä. za i t éx tiotecog

L4ßgadu, ög éott tatig zt dvtov uéöv (4, 16). In diesem

„Nicht nur – sondern auch“ spiegelt sich der ganze Charakter

des Römerbriefs, seine irenisch-konciliatorische Tendenz.

Unter denselben Gesichtspunkt fallen noch einige weitere

Eigenthümlichkeiten dieses Briefs. Während der Galaterbrief

das Gesetz als odg§ bezeichnete und mit dem heidnischen

Naturkultus zusammenstellt als Knechtschaft Öztó tä otouxeia

toöxóouov (3, 3 u. 4, 3) und auch der zweite Corintherbrief

in ihm noch wesentlich das ygduua ázroxteivov sieht (3, 6 ff),

so erhebt der Römerbrief förmlich emphatisch die Hoheit des

Gesetzes: ö uév vóuog äytog xai i évro. äyia xai öuxaia

xai äyaG ö vóuog ztvevuatuxóg éotty, éyd öé oägxtvóg eiut.

Die Unmacht des Gesetzes, geistig zu beleben, welche nach

dem Galaterbrief im Gesetz selbst begründet scheinen konnte,

sofern es mit Aeusserlichkeiten zu thun habe und selber

äusserlicher Art sei, wird also vom Römerbrief ganz bestimmt

auf die fleischliche Natur des Menschen zurückgeführt. In

der Sache kommt zuletzt beides auf einen und denselben Ge

danken hinaus, darauf nehmlich, dass im Gesetzesstandpunkt

der menschliche und der göttliche Wille ausser einander und

gegen einander sind; ob man diess nun so ausdrücke: das

Gesetz ist dem Menschen äusserlich, oder so: der Mensch ist

dem Gesetz entgegen, fleischlich, ist offenbar nur eine formale

Verschiedenheit; aber die zweite Ausdrucksweise hat den Vor

theil, für das gesetzesgläubige Bewusstsein des Judenchristen

die schonendere zu sein, und diess ist der Grund, warum

Paulus im Römerbrief sie ausschliesslich wählt. – Während

im Galaterbrief das Zurückfallen in gesetzliches Wesen, und

bestünde es auch nur im Halten der jüdischen Sabbathe und

Festzeiten, als Verleugnung des evangelischen Prinzips des

Geistes und der Freiheit, als ein Im Fleische vollenden ge

brandmarkt wird, so ist Paulus im Römerbrief so tolerant, zu

zugestehen, dass derjenige, welcher an die Feier der heiligen

Tage sich gebunden hält, es ebenso gut dem Herrn thue, wie

der, welcher sich nicht daran bindet; er stellt also die Fort
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dauer der jüdischen Festfeier (denn um diese handelt es sich

offenbar) hier unbedenklich dem individuellen Gewissen als

ein christliches Adiaphoron anheim; auch bei dem Essen, auf

welches er denselben Grundsatz anwendet, werden wir doch

wohl nicht bloss an essenisch-asketische Sitten zu denken

haben (um deren willen schwerlich Einer den Andern ge

richtet haben würde), sondern auch an die jüdischen Speise

gesetze. Die jüdische Skrupulosität, welche sich an diese

Dinge noch immer gebunden hält, bezeichnet er zwar aller

dings als Schwachheit im christlichen Glauben, aber dieselbe

ist ihm nichts verwerfliches, sondern etwas in Liebe zu tragen

des; er fordert von den Freierdenkenden den Unfreien gegen

über dieselbe Rücksichtnahme und Akkommodation, welche er

als seine eigene Maxime auch schon 1 Cor. 9, 19–23 be

kannte. Aber wer sieht nicht, dass diese milde Praxis weit

verschieden ist von der prinzipiellen Schroffheit des Galater

briefs? – Endlich mag auch noch erinnert werden an die

freundliche Art, in welcher Röm. 15, 26 f. der Urgemeinde

Erwähnung gethan ist als derjenigen, welcher die andern Ge

meinden als Schuldner verpflichtet seien, da sie von ihr die

geistlichen Güter des Christenthums überkommen haben. Da

diese einfache Geschichtsthatsache zu bestreiten, dem Apostel

nie in den Sinn gekommen sein kann, so liegt in diesen Versen

durchaus kein sachlicher Widerspruch mit früheren Aeusse

rungen, aber der Ton allerdings ist ein anderer, milderer und

versöhnlicher, im Vergleich zu dem, in welchem der Galater

brief von der Urgemeinde und den Säulenaposteln derselben

redete. Erinnern wir uns dabei, dass kurz vorher erst die

aus jenen Kreisen gekommenen Sendlinge und Empfehlungs

briefe dem Apostel in Corinth viel zu schaffen gemacht hatten,

so lässt diese versöhnliche Stimmung seinen selbstlosen Charakter

in um so hellerem Lichte erscheinen.

Freilich den Römerbrief hat Paulus geschrieben mit dem

Zweck, die dortige gemischte Gemeinde zu gewinnen, Zwie

spalt in ihr zu verhüten, ehe noch persönliche Erfahrungen

ihn die alten Gegner auch auf diesem neuen Schauplatz

hatten wiederfinden lassen. Um so interessanter ist es nun,

zu sehen, wie nach dieser Erfahrung das Verhältniss des

Apostels zu den Judaisten der römischen Gemeinde sich ge
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staltete. Hievon gibt uns der aus der römischen Gefangen

schaft geschriebene Brief an die Philipper nähere Kunde.

Und zwar ist diese in der That ganz von der Art, wie wir

sie nach den Vorgängen des Römerbriefs einerseits und der

früheren Briefe andererseits erwarten mussten: dieser Brief

zeigt uns die Stimmung des Paulus gemischt aus der sachlich

duldsamen Haltung des Römerbriefs und der persönlichen Ge

reiztheit, die wir aus den früheren Briefen als die Folge des

unmittelbaren Zusammentreffens Pauli mit seinen Gegnern

kennen. Diese Mischung ist allerdings ein eben nur diesem

Brief eigenthümlicher Zug, der daher auch zu Zweifeln an der

Echtheit des Briefs Anlass gegeben hat; allein man bedenke,

wie trefflich dieser Zug für den Charakter und für die da

malige Situation des Apostels passt, und mit welcher Kunst

hingegen jeder Andere und Spätere diese höchst charakteristi

sche Färbung erfunden haben müsste!

Um seine geliebte Gemeinde in ihrer erprobten Treue neu

zu stärken, hält Paulus ihr (3, 1 ff.) – wohl wissend, dass er

es nicht zum erstenmale thue, aber im Gefühle, dass dieser

Punkt nicht oft und tief genug eingeschärft werden könne –

aufs Neue den Contrast vor zwischen den bösen Arbeitern,

die sich ihrer fleischlichen (jüdisch-nationalen) Vorzüge rühmen,

und ihm selber, der sich eben derselben und noch höherer

fleischlicher Vorzüge rühmen könnte, aber auf all' solchen Ruhm

(Judenthum, Pharisäerthum, Gesetzeszelotismus) verzichtete,

ja diese Scheinvorzüge für einen wahren Schaden hielt um

Christi willen, d. h. gegenüber dem allein wahren Gut der

Glaubensgerechtigkeit, an deren Erlangung jene Scheinvorzüge

nur hindern könnten, wenn man auf sie irgend einen Werth

legte. Jene xüveg und xaxoi égyárat (v. 2) können Niemand

anders sein als die judaistischen Gegner, die dem Apostel

auch auf seinem jetzigen Arbeitsfeld wieder Schwierigkeiten

bereiteten, dieselbe Classe von Leuten, die er nicht milder

2 Cor. 11, 13 als levöaztootókovg, égyátag öokiovg und

óuaxóvovg oatavá bezeichnet, und welchen er Gal. 5, 12 in

grimmigem Hohn über ihre Beschneidungsmanie die Zer

schneidung (Castration) anwünscht, gerade ebenso, wie er sie

auch Phil. 3, 2 die xatatoujv schilt, während die wahre Be

schneidung auf Seiten der Christen sei (v. 3) – cf. Röm. 2, 28f.:
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zregtrouj wagdiag év zrveóuart, oö yoéuuart, oö ö étrauvog oix

ëF ävögeözrcov ä.?' Ex to Geoö. Und wie er in der eben

citirten Corintherstelle den trüglichen Arbeitern und Satans

dienern, welche sich in Diener der Gerechtigkeit und Apostel

verstellen, ein ihres Thuns würdiges Ende mit Schrecken ver

heisst: ebenso spricht er nun auch (3, 18f.) von den (seinen

Lesern wohlbekannten) „Feinden des Kreuzes Christi, deren

Ende das Verderben“; das sind jene Beschneidungsleute, die

wir schon aus dem Galaterbrief kennen, welchen die paulini

sche Lehre vom Kreuze Christi als dem Ende des Gesetzes

ein Aergerniss war, nicht etwa Juden (denn warum sollte wohl

deren fleischlicher Wandel und Kreuzesfeindschaft dem Apostel

so viel Sorge machen, als ob ihr jüdischer Wandel für seine

Gemeinden ein gefährliches, irreführendes Vorbild sein könnte!),

sondern Judenchristen, judaistische Gegner des paulinischen

Evangeliums. Dass er diesen Gegnern in v. 19 eine sinnliche

Gesinnungsweise zuschreibt, mag zwar etwas zu hart ge

urtheilt gewesen sein, stimmt aber ganz mit der Beurtheilungs

weise der corinthischen Gegner überein, denen er auch (2 Cor.

2, 17) ein xazry.eetv töv öyov toi Geoö, gewinnsüchtige

Motive ihrer Missions- und Agitationsthätigkeit zuschreibt,

daher er auch im Contrast zu ihnen seine eigene Uneigen

nützigkeit so stark betont, Cp. 11. – Nicht minder scharf

spricht sich endlich Paulus diesen persönlichen Gegnern gegen

über aus 1, 15–17, indem er ihnen Schuld gibt, dass sie aus

Hass gegen ihn, nicht in lauterer Absicht, sondern in hämi

schem Parteiinteresse Christum predigen, indem sie meinen,

dadurch seine Lage in der Gefangenschaft zu erschweren,

nehmlich indem sie sein Ansehen bei der Gemeinde verkleinern.

Wie weit hier die persönliche Verbitterung des Apostels Urtheil

mitbestimmt haben mag, können wir nicht wissen; möglich ist es

ja immerhin, dass die Judaisten gerade die Gefangenschaft des

Paulus als eine Instanz gegen ihn benutzten, indem sie etwa die

selbe als eine durch turbulente Gesetzesstürmerei selbstverschul

dete darstellen mochten; man könnte darauf v. 20 beziehen, wo

der Apostel die Zuversicht ausspricht, in keinem Stück zu

Schanden zu werden, und v. 13: seine Bande seien offenbar

geworden in Christo, d. h. als solche, die er nicht um per

sönlicher Schuld willen, sondern als Apostel Christi trage.
Pfleiderer. Der Paulinismus. 21



Z22 Die ursprüngliche Stellung des Paulinismus etc.

Je bestimmter nun aber in allem dem die persönliche

Gereiztheit des Apostels sich ausdrückt, desto auffallender ist

die Art, wie er gleichwohl sich über die Wirksamkeit seiner

Gegner an sich (abgesehen von ihrem persönlichen Verhalten

zu ihm) ganz tolerant ausspricht: „übrigens wird ja doch

sowieso, es sei aus Vorwand (für einen fremdartigen un

lautern Parteizweck) oder aus Wahrheit, Christus verkündigt

und darüber freue ich mich und werde mich ferner freuen“

(v. 18). Das ist unleugbar ein anderer Ton, als der, in

welchem sich Paulus Gal. 1, 7 ff. über die Verkündiger

des êtegov eöayyétov ausgesprochen hatte. Dort leugnet er

noch, dass es überhaupt ein anderes Evangelium, als das

seinige, in Wahrheit gebe, erklärt also die Verkündigung

des Judenchristenthums für eine einfache „Verkehrung des

Evangeliums Christi.“ Hier dagegen sieht er auch in der

Wirksamkeit der Judaisten ein wirkliches Verkündigen

Christi; er gesteht den Gegnern den Charakter der Christ

lichkeit zu und freut sich um der allgemeinen Sache Christi

willen ihres Erfolgs, wenn gleich ihr Motiv ein ihm feindseliges

und ihr Geist ein von dem seinigen verschiedenartiger ist.

Ob solche Toleranz einem Charakter wie Paulus möglich

sein konnte? – diese Frage wäre a priori schwer zu be

antworten, aber sie ist beantwortet durch den Römer

brief, in welchem wir die irenisch-konciliatorische Wendung

als Thatsache wahrnahmen. Auf dem Uebersehen dieser

Thatsache beruht ein Hauptgrund des Zweifels an der Echt

heit des Philipperbriefs, der eben desswegen von dort aus

gelöst ist. Zeigt sich uns auch im Philipperbrief der Apostel

nicht frei von menschlicher Schwachheit, von der Reizbarkeit

und Leidenschaftlichkeit aller cholerischen Naturen und zu

mal der bahnbrechenden Geister, so erkennen wir doch zu

gleich aus diesem seinem letzten Briefe, wie er es mehr und

mehr gelernt hat, das Persönliche zu unterscheiden von der

Sache, das Parteiinteresse vom gemeinsamen Zweck des

Reiches Christi, das über den Individuen und über den kirch

lichen Parteien steht. Und eben diess ist's ja doch zuletzt

allein, was zu allen Zeiten vom treuen Diener Christi zu

verlangen ist: nicht schlechthinige Parteilosigkeit, die ent

weder sträflicher Indifferentismus oder übermenschliche Er



Irenische Wendung. 323

habenheit wäre, wohl aber die Fähigkeit, die eigene Partei

von dem Reiche Gottes stets zu unterscheiden und stets ihm

selbstverleugnend unterzuordnen. Hat es ein Paulus mehr

und mehr erkannt, dass das Evangelium Christi nicht mit dem

Evangelium Pauli zusammenfalle, sondern über Paulinismus

und Judaismus stehe, so möge jede kirchliche Partei und .

Richtung von ihm gleiche Demuth lernen!

21 *



Neuntes Capitel.

Der Paulinismus unter dem Einflusse des

Alexandrinismus.

(Hebräer-, Colosser- und Barnabasbrief)

Der Brief an die Hebräer.

-

Der alte Kampf des Apostels gegen judaistische Gegner

begegnet uns im Hebräerbrief in einer neuen und höchst

eigenthümlichen Phase. Die Hebräer, an welche er gerichtet

ist, sind Judenchristen (sei es in Palästina oder wahrschein

licher in Alexandrien – für unsern Zweck irrelevant!), welche

noch so sehr in der Anhänglichkeit an den jüdischen Cultus

befangen waren, dass ihr völliger Rückfall zum Judenthum,

mit welchem sie nie gebrochen hatten, zu befürchten stand.

Nicht darum war es ihnen zu thun, die Geltung des mosaischen

Gesetzes im Christenthum festzuhalten und auch den heiden

christlichen Gemeinden aufzudrängen (wie die galatischen

Judaisten wollten); also handelte es sich ihnen gegenüber nicht

um die Wahrung der christlichen Freiheit vom Gesetz und

um den Gegensatz von Glauben und Gesetzeswerken. Sondern

es galt, ihnen zum Bewusstsein zu bringen, dass das Christen

thum ihnen die religiöse Befriedigung, die sie im jüdischen

Cultus noch immer überwiegend suchten und zu finden meinten,

nicht nur ebenso, sondern in viel höherem, ja in allein voll

kommenem Grade zu gewähren im Stande sei, dass sie also

keineswegs nöthig haben, neben diesem Vollkommenen, was

sie als Christen haben, noch das Unvollkommene des Juden

thums festzuhalten oder sich nach demselben zurückzusehnen.

Gegenüber solchen Judenchristen, die das Judenthum nicht
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als positive Gesetzesautorität, sondern als religiös befriedigende

Cultusinstitution, sonach als ein wirklich empfundenes Heils

mittel hochhielten, ging es selbstverständlich nicht an, den Mo

- saismus in der Weise der altpaulinischen Dialektik als ein

zwischen Verheissung und Erfüllung zwischeneingekommenes

und zu beiden gegensätzlich sich verhaltendes Drittes darzu

stellen; es musste das Heilsmoment, das im Judenthum lag,

anerkannt, aber als das unvollkommene gegenüber dem Christen

thum erwiesen werden. Diess thut nun der Hebräerbrief so,

dass er das Judenthum als den Typus auf das Christenthum,

dieses als Erfüllung jenes vorausgehenden Abbildes fasst. Ist

diess Verhältniss allerdings ein positiveres, als das, welches

Paulus zwischen Gesetz und Evangelium aufstellte, so ist es

doch der selbstständigen Bedeutung des Judenthums und der

Festhaltung desselben innerhalb des Christenthums nichts

weniger als günstig. Dass das Judenthum von Anfang nur

eine Religion von relativer Wahrheit und temporärer Geltung

sein sollte, dazu bestimmt, mit dem Erscheinen der vollkomme

nen Religion, deren Typus es war, aufgehoben zu werden,

diese Cardinallehre des Paulinismus stand dem Verfasser des

Hebräerbriefs um nichts weniger fest, als dem Paulus selbst,

und insofern ist er unbedingt als Pauliner zu betrachten und

gehört seine Lehrschrift wesentlich in die Entwicklungs

geschichte des Paulinismus. Aber allerdings die Art der Be

gründung und Ausführung jener paulinischen Cardinallehre

ist im Hebräerbrief eine wesentlich andere, als bei Paulus

selbst. Der Verfasser desselben überträgt die wesentlichsten

Resultate des paulinischen Lehrbegriffs auf einen gänzlich he

terogenen Boden, den der a lex an drin ischen Welt

anschauung, um sie von deren Prämissen aus selbstständig zu

begründen; natürlich bleiben bei dieser Versetzung die pauli

nischen Ideen nicht unverändert, sondern erleiden wesentliche

Modificationen und Umbildungen. Und zwar wäre beides

gleich einseitig, diese Modifikationen als einfache Fortbildung

des Paulinismus in gerader Richtung von Paulus zu Johannes

hin zu betrachten, wie auch, sie für Rückbildungen des Pau

linismus in das Judenchristliche zu nehmen. Sondern der Lehr

begriff des Hebräerbriefs bildet ein Drittes zu diesem Gegen

satz des Urchristenthums, er ist ein durchaus origineller
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Versuch, die wesentlichsten Resultate des

Paulinismus von neuen Voraussetzungen und auf

ganz selbstständigem Wege zu begründen, und zwar

einem Wege, der–von einer weitverbreiteten Weltanschauung

der damaligen gebildeten Welt ausgehend – viel mehr allgemein

Einleuchtendes haben musste, als die so individuell zugespitzte

Dialektik des altpaulinischen Lehrbegriffs. Ebendaraus erklärt

es sich vollständig, dass der Hebräerbrief für die weitere Ent

wicklung des Paulinismus von tiefgreifendster Bedeutung, fast

von grösserer als die paulinischen Briefe selbst, geworden ist,

wie diess der Colosserbrief, die Briefe des Barnabas und

Clemens und andere deutlich erkennen lassen.

Paulus hatte die Selbstständigkeit des Christenthums ge

genüber dem Judenthum und die Aufhebung des letzteren

durch ersteres dadurch festzustellen gesucht, dass er die Ge

gensätzlichkeit und Unvereinbarkeit der Begriffe Gesetz und

Gnadenverheissung, Gesetzeswerk und Glauben dialektisch be

wies, wobei er aber unter der auch ihm feststehenden Voraus

setzung der unmittelbar göttlichen Offenbarung des Gesetzes

in Schwierigkeiten sich verwickelte, deren geistreich-kühne

Lösung doch nicht auf allgemeine Ueberzeugungskraft rechnen

konnte. Der Verfasser des Hebräerbriefs sucht dieselbe Auf

gabe zu lösen, aber nicht unmittelbar mittelst dialektischer

Auseinandersetzungen zwischen Judenthum und Christenthum,

sondern mit Zuhülfenahme einer Weltanschauung, die an sich

weder dem einen noch dem andern dieser beiden Gegensätze

angehörte, ebendadurch ganz vorzüglich zur Vermittlung der

selben und zur Entwicklung eines selbstständigen Christen

thums aus dem Judenthum heraus geeignet war. Es war der

der alexandrinischen Weltanschauung eigenthümliche Gegen

satz der unsichtbaren, unvergänglichen, urbild

lichen Welt und der sichtbaren, vergänglichen,

abbildlichen Erscheinungswelt, welche der Hebräer

brief in geistvoller Originalität auf das Verhältniss des Christen

thums zum Judenthum überträgt, um damit die über Raum und

Zeit erhabene, absolute Wahrheit und Vollkommenheit des

ersteren und die bloss vorabbildliche und temporäre Bedeu

tung des letzteren prinzipiell festzustellen und zu begründen.

Wie später Johannes den philonischen Logos mit Jesus Christus
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identificirte, um dadurch das Christenthum als die schlechthin

absolute Gottesoffenbarung, die wesentliche und allumfassende

Erscheinung der göttlichen Herrlichkeit, Gnade und Wahr

heit im specifischen Unterschied von und in der unbedingten

Erhabenheit über jede andere Religion zu markiren: so hat

in gleichem Sinne der Hebräerbrief den philonischen Kóou og

voy t óg (der bei Philo auch nur die konkrete Entfaltung des

Logos in seine unterschiedenen Bestimmungen darstellt) auf das

Christenthum, auf die gesammte christliche Heilsanstalt und

die Summe der christlichen Heilsgüter, übertragen. Und wie

jene Uebertragung des philonischen Logos-Begriffs auf die

Person Christi durch den Mittelbegriff des alttestamentlichen

Schöpferworts und der spätjüdischen Schöpfungsweisheit nahe

gelegt und vermittelt wurde, so auch diente bei der Uebertra

gung des philonischen xóouog voytóg auf das christliche Heils

gut als naheliegendes Mittelglied der urchristliche Begriff des

Messias reiches. Dieses war ja auch schon durch seinen

Namen „Himmelreich“ als eine solche obere Welt, wie der

xóouog voytóg es ist, als eine Sphäre höheren, übersinnlichen

und unvergänglichen Lebens charakterisirt; es hatte überdiess

in der Phantasie des Judenthums nicht nur, sondern auch des

Judenchristenthums, wie die joh. Apokalypse beweist, längst

die Gestalt des himmlischen Jerusalems, der idealisirten

israelitischen Theokratie, eines himmlischen Urbilds also für

die unvollkommene irdische Theokratie des Alten Bundes an

genommen. Von da aus lag es einem alexandrinischen Christen

offenbar nicht sehr ferne, diese religiöse Vorstellung des mes

sianischen oder Himmelreiches mit der philosophischen Idee

einer himmlischen oder urbildlichen Welt zu kombiniren. Na

türlich ging es bei dieser Combination, wie bei der johan

neischen Verwendung des Logosbegriffs: die philosophische

Idee wurde durch ihre Verpflanzung in das religiöse An

schauungsgebiet zu etwas ganz anderem, als was sie vorher

gewesen; an die Stelle der begrifflichen Abstraktion trat die

religiöse Erfüllung mit konkreten, dem wirklichen religiösen

Selbstbewusstsein und der Geschichte entnommenen Momen

ten. Daher versteht es sich von selbst, dass ebenso, wie der

johanneische Logos-Christus etwas ganz anderes ist, als der

philonische Logos, so auch die himmlische Welt des Hebräer
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briefs etwas ganz anderes, als der xóouog vojtóg des Philo:

letzteres eine inhaltsleere begriffliche Abstraktion, ersteres eine

religiöse Vorstellungsform von reichstem Inhalt, denn sie be

greift ja nichts Geringeres als das ganze christliche Bewusst

sein des Heils in sich und dient demselben eben nur dazu,

seine innere Lebensfülle und Vollkommenheit in begrifflich

markirter Form zum Ausdruck zu bringen. Eben weil diese

Umwandlung nothwendig sofort eintritt, sobald eine philoso

phische Idee in das religiöse Anschauungsgebiet verpflanzt

wird, so kann aus der sich hieraus ergebenden materialen

Differenz kein Recht zum Zweifel an ihrer formalen Identität

erhoben werden, hier sowenig wie beim johanneischen Logos.

Der Hebräerbrief macht also aus dem alexandrinischen

Begriff des xóouog vortóg eine transscendente Realität (t&

ézrovgávua, täév roig oigavoig 8, 5. 9, 23), welche zunächst

den Gegensatz bildet zur diesseitigen Welt überhaupt. Sie

verhält sich nehmlich zu letzterer (aüty xtioug, 9, 11), wie

das urbildliche Heiligthum, das Moses im Himmel schaute, zu

dem irdischen, das er nach diesem Muster verfertigte, also wie

das seinem Ursprung und Wesen nach göttliche, himmlische,

übersinnliche, vollkommene und ewige Urbild zu dem End

lichen und Sinnlichen, welches bloss ein unvollkommenes und

vergängliches Nachbild (Öztóöeuyua) und Schattenriss (oxtc)

vom göttlichen Urbild ist (8, 1–5. 9, 23) und sich als das

Sichtbare (tä ß?ezróueva 11, 3), Tastbare (12, 18), den Er

schütterungen unterworfene Wandelbare (gaevóueva 12, 27)

unterscheidet vom Urbildlichen als dem Unsichtbaren (zrgdyuata

oö ß eróueva 11, 1) und Unerschütterlichen, Ewigen (tä u;

oa evóueva 12, 27). Als Wohnort Gottes heisst die obere Welt

oixog Geoö (10, 21), oxyv ä.. Ouy (8, 2), totg Geue.iovg

#xovoa zróZug (die festgegründete Stadt 11, 10), zratgig, zwölug

érrorgävuog (11, 14, 16), Stdvögog xai zróug Geoö Lövtog,

'Iegovoaju éztovgävtog (12, 22), endlich Baoueia äod evtog

(12, 28). Wie schon letzterer Ausdruck die Combination der

urbildlichen Welt mit dem Messiasreich andeutend nahelegt,

so liegt in der vorhergehenden Stelle der klare Beweis, dass

dem Verfasser die himmlische und urbildliche Weit mit dem

Christenthum einfach zusammenfällt. Denn es wird hier den

Christen gesagt, dass sie nicht, wie das alttestamentliche
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Bundesvolk, zu dem tastbaren Berge (Sinai) hinzugekommen

seien, sondern zum Berge Zion, dem himmlischen Jerusalem;

ist der Christ schon zu dieser himmlischen Messiasstadt hin

zugekommen, so dass er in einem Bürgerverband mit ihr

steht und ihre Gaben und Kräfte empfängt und schmeckt

(zraga außävovteg ßaou/eiav 12,28; yevoäuevot tjg öogeäg tjg

éztovgaviov övváueug te uékovtog aióvog 6,4. 5), so ist klar,

dass hierunter nichts anderes verstanden werden kann, als die

Realität des in Christo aufgeschlossenen Heilsgutes, die christ

liche Heilsanstalt. Das Christenthum ist damit als eine über

alles Irdische und Zeitliche schlechthin erhabene Welt, als die

Sphäre des allein wahrhaft reellen und dauernden, des gött

lichen Lebens dargestellt, dem gegenüber alles Andere, sonach

auch die alttestamentliche Religionsanstalt das wesenlose,

schattenhafte und zum Verschwinden bestimmte, kurz das bloss

endliche Dasein ist. – Freilich hat diese Identification des

Christenthums mit der himmlischen urbildlichen Welt auch

wieder ihre Kehrseite; ist das Christenthum nur insofern das

vollkommene Dasein, als es mit der jenseitigen Welt identisch

ist, so ist es ja selbst nur etwas Jenseitiges, das in der dies

seitigen Welt noch nicht wirklich zu besitzen ist, vielmehr

vom Diesseits aus erst Gegenstand der Hoffnung sein kann.

So folgt aus der örtlichen Transscendenz der oberen,

„himmlischen Welt“ nothwendig auch die zeitliche

Transscendenz der „zukünftigen Welt“, des aidºv

ué/aov (6,5) oder der oixovuévy ué/ovoa (2, 5). Auch unter

diesen ist, wie beide Stellen klar ergeben, nichts anderes zu

verstehen als das Christenthum, der Gegenstand der christ

lichen Heilslehre (zregi g aouev 2, 5), der Inbegriff der

Heilskräfte, welche sich dem Christen hier schon als „Kräfte

der zukünftigen Welt“, als „himmlische Gabe“ oder „heiliger

Geist“ zu schmecken geben (6,4. 5).

Man bemerke, wie hierin der Hebräerbrief genau

die Mitte und den vermittelnden Uebergang bil

det zwischen der urchristlichen und der johannei

schen Anschauungsweise. Nach jener beginnt das

Vollkommene, Himmlische erst mit der zweiten Parusie, ist

also noch durchaus ein jenseitiges, und das Christenthum fällt

noch unter das Diesseitige, Unvollkommene, die Vollkommen
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heit erst Vorbereitende, ist sonach nicht absolut, sondern nur

relativ vom Judenthum als einer früheren Vorbereitungsstufe

unterschieden. Nach Johannes hingegen ist das ewige Leben

schon gegenwärtig vorhanden in der christlichen Wahrheit, in

der Erkenntniss Gottes und Jesu Christi, seines Sohnes (Joh.

17, 3), das Christenthum also das Absolute, von allem Nicht

christlichen specifisch Unterschiedene. Der Hebräerbrief nun

nimmt die eigenthümliche Mittelstellung ein, dass er einerseits

zwar auch schon (wie Johannes) das Christenthum als das

Himmlisch-Vollkommene betrachtet und ihm damit seine ab

solute Erhabenheit über alles Nichtchristliche sichert; anderer

seits aber zugleich das Vollkommene doch wieder (mit dem

Urchristenthum) als das erst Zukünftige, als das zeitlich wie

örtlich Transscendente betrachtet; beides zusammen ergibt die

höchst eigenthümliche Anschauung des Hebräerbriefs, wornach

das Christenthum dem aid» uélov angehört und der aidºv

oörog das vorchristliche Weltalter bezeichnet, dessen Abschluss

die Erscheinung Christi bildet. Daher heisst es von diesem,

dass Gott durch ihn zu uns geredet habe ézt' &oycétov tövue

glöv toütov (1, 1), dass er die Versöhnung vollbracht habe

ézri ovvteleig töv aitóvov (9, 26); sein Werk also bildet den

Abschluss der Weltzeit und den Markstein zwischen aidy

orog und aidov uékov, das Christenthum also fällt dem letz

tern zu. Diese Paradoxie, dass das Christenthum der zukünf

tige Aeon sei, ist der prägnanteste Ausdruck der ganzen christ

lichen Weltanschauung des Hebräerbriefs; er weiss im Christen

thum das vollkommene Heil (die öogeä éztovgavuog) objektiv

aufgeschlossen, aber er fühlt dasselbe noch nicht als vollen

subjektiven Besitz, sondern noch als Gegenstand der Hoffnung

im Jenseits; aber diess Jenseits ist doch wieder nicht blosses,

in sich abgeschlossenes Jenseits, zu dem sich die christliche

Gegenwart bloss als Vorbereitung verhielte, sondern es ragt

doch auch schon in reell wirksamer Heilskraft mitten in das

Diesseits herein; es ist ja nicht bloss ein zeitliches Jenseits,

dessen Realisirung erst von der Zukunft (der Parusie) zu er

hoffen wäre, sondern dieses zeitliche Jenseits ist

schon in der Gegenwart vollkommen reell: als das

örtliche Jenseits der himmlischen Welt; ebendess

wegen kann der Christ schon jetzt an dieser oixovuévy
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ué/ovoa reellen Antheil haben, zu ihrer Bürgerschaft hinzu

gekommen sein, ihre Kräfte schmecken.

Fragen wir, wie sich diese Anschauungsweise zu der

echtpaulinischen verhalte, so ist die prinzipielle Ueber

einstimmung ebenso unleugbar, wie die völlige Verschiedenheit

der Vorstellungsform in die Augen springt. Dass im Christen

thum das Heil ein objektiv gegenwärtiges und doch zugleich

auch wieder ein erst von der Zukunft zu erhoffendes sei, ist

auch die paulinische Grundanschauung, wie sie in dem Worte

ausgedrückt ist: ëocóGyuev t éztiôt Röm. 8, 24. Aber bei

Paulus ist die Objektivität des christlichen Heils gesichert

durch die Cardinallehre von der Rechtfertigung und Kindschaft

des Gläubigen, von welcher die Immanenz des Kindschafts

geistes ihm Zeugniss gibt; das Moment des nochnichtwirk

lichseins des Heils kommt dadurch herein, dass das reelle

Geistesleben der Kindschaft noch immer mit seinem Gegen

theil, dem Fleisch, behaftet ist, daher die ärragxiv zrveüuatog

#xovteg noch immer otevcLovouv vioGeoiav ázrexöexóuevot, tv

äzro.ütgoouv voö odóuatog (ib. 23). Hier also ruht die Zwei

seitigkeit des christlichen Bewusstseins, des éocóGyuev–éztiôt,

auf dem Dualismus von Geist und Fleisch, – einem psy

chologischen Dualismus, der auch schon vor seiner end

gültigen (eschatologischen) Auflösung in fortschreitender rela

tiver Aufhebung mittelst des immanenten religiös-sittlichen Pro

zesses des Lebens im Geist begriffen ist; weil der Christ

den Geist der Kindschaft wirklich hat, desswegen weiss er:

éocó3 nuev, und nur weil er auch noch im Fleische lebt und

dessen Macht, wenn auch als eine immer weniger sein. Ich be

herrschende, zu fühlen bekommt, desswegen ist er noch immer

auch ein hoffender, ein äztexöexóuevog thv vioGeoiav. Der

Dualismus des Hebräerbriefs hingegen ruht auf der meta

physischen Entgegensetzung von himmlischer, unsichtbarer

und ewiger Welt einerseits und irdischer, sichtbarer und ver

gänglicher Welt andererseits; weil die erstere ihm durch

Christus aufgeschlossen ist, weil er im Glauben zu ihr hinzu

gekommen ist und ihre Kräfte geschmeckt hat, desswegen weiss

sich zwar auch hier der Christ des Heiles sicher, aber weil es

eben doch eine jenseitige Welt ist, die den reinen Gegensatz

zu allem Irdischen bildet, so steht sie ihm, dem irdischen
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Christen immer noch in der Ferne als Gegenstand seines

Hoffens mehr als seines Besitzes. Die bei dem psychologischen

Dualismus des Paulus mögliche relative Aufhebung mittelst

immanenten Prozesses ist bei diesem metaphysischen Dualis

mus nicht möglich; nur ein „Hoffnungsanker“ reicht vom dies

seitigen Christenleben hinein in die jenseitige Welt des sub

stantiellen christlichen Heils (Hebr. 6, 19: jv ézriöa Ög

äyxvgav #xouev tjg livxg äopaſ te xai ßeßaiav eigegxo

uévyveig töéolérégov toi zatazretäouarog, öarov ztgóögouog

izrég uöv eio Gev 'Iyooög), ein Hoffnungsanker, der seinen

Anhalt hat an dem Vorgang Jesu Christi, und der durch das

Beharren in Geduld und Hoffnung des Glaubens festgehalten

werden muss; mehr aber als diess kann hier nicht geschehen,

wirklich vermittelt kann die Kluft zwischen der jenseitigen

und diesseitigen Welt nicht werden, die Lösung des Gegen

satzes ist keine immanente, religiös-sittliche, sondern eine selber

nur wieder transscendente – die Parusie, deren Erwartung

in nächster Nähe daher dem Hebräerbrief noch viel wesent

licher ist, als dem altpaulinischen Denken. Hierin steht der

Hebräerbrief allerdings hinter Paulus zurück; er veräusser

licht und verfestigt wieder den Gegensatz des Christlichen und

Natürlichen, den Paulus in der Innerlichkeit des Geisteslebens

aus Gott sichselbst theilweise aufheben liess. Aber gleich

wohl können wir darin nicht ein Zurücksinken in's Juden

christliche erblicken, sondern den Versuch, die absolute

Erhabenheit des Christ enthums über alles Nicht

christliche zu fixiren in dem der alexandrinischen

Spekulation eigenen metaphysischen Gegensatz

der übersinnlichen und der sinnlichen Welt. War

diese Erhebung des Christenthums zu einer absoluten kos

mischen Bedeutung zunächst noch erkauft durch seine Ent

rückung in eine unvermittelte Transscendenz, so blieb es dem

weiteren Entwickelungsgang der christlichen Theologie vor

behalten, es aus jener transscendenten Höhe wieder in die

diesseitige Wirklichkeit herabzuführen und so erst die Ab

solutheit seiner Idee mit der Geschichtlichkeit seiner Erschei

nung zu vermitteln. Diess geschah erstmals in der johanne

ischen Formel: „Das Wort ward Fleisch.“
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Wie dem Hebräerbrief das Christenthum mit der un

sichtbaren himmlischen Welt identisch ist, so auch ist ihm

Christus ein Wesen aus jener Welt, der himmlische Ur

sprung Christi, die Präexistenz steht ihm von vorneherein als

etwas selbsverständliches fest; auch hierin setzt er offenbar

den Paulinismus schon voraus. Sein christologisches Interesse

ist nun aber ein doppeltes, durch die Rücksicht auf die Gegner

motivirtes. Da diese (wahrscheinlich unter essenischen Ein

flüssen) die Engel über Christum stellten, an dessen irdischer

Niedrigkeit und besonders Leiden und Tod sie Anstoss ge

nommen zu haben scheinen, so suchte der Verfasser des

Hebräerbriefs einmal die unbedingte Erhabenheit Christi über

die Engelwelt mit aller Entschiedenheit darzuthun, sodann aber

auch seine irdische Niedrigkeit und sein Leiden aus dem Ge

sichtspunkt eines gottgeordneten sittlichen Leistens, einer Be

dingung seiner Erhöhung zu rechtfertigen. – Während der

echtpaülinische Christus „der zweite (oder geistliche) Mensch

vom Himmel“ ist, in seiner göttlichen Ebenbildlichkeit zugleich

menschheitliches Urbild, so rückt dagegen der Hebräerbrief

den Sohn Gottes gänzlich über das Menschheitliche, auch ur

bildlich Menschliche, hinaus und fasst ihn als specifisch gött

liches Wesen: äztaöyaoua tig öóšyg xai xagaxtig tjg özro

otdoecog Geoö (1, 3). Dass wir diese Bezeichnung nicht bloss

im Sinne des paulinischen eiwöv Geoö zu verstehen haben, dass

sie vielmehr den metaphysischen Wesenszusammenhang und

Wesensursprung Christi mit und aus Gott besagen wolle,

ergibt sich schon aus der unverkennbaren Anspielung und

Anlehnung unserer christologischen Stelle an die analoge des

Buchs der Weisheit, wo die Sophia bezeichnet wird als ätuig

wig toö Geoö öv vd u e (og xai ázróééota tjg voözravtoxgctogog

öó Fyg ei?txguvig, äzra Öya ou a porög äÄöiov xai éoozrtgov

wig toö Geoöévegyelag «ai eixóv tjg äya Górytog aÖvoö. uia

öé oöoa zrävta öövatau zai uévovoa év aörſ zrävta xauviLet

etc. (7,25. 26). Hiernach ist die Sophia der Abglanz dess

wegen, weil sie auch der Ausfluss (áztóóöoua), gleichsam die

ausstrahlende Glut (ätuig) seiner Macht und Herrlichkeit ist,

womit die Wesenseinheit bis zur Aufhebung der selbststän

digen Hypostase bezeichnet wird, letztere aber ist gesichert

durch die Ausdrücke áztaüyaoua, éoozrtgov und eixlöv, wor
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nach die Sophia als Spiegelbild und Abglanz Gottes zwar

alles, was sie ist, nur durch ihn und nach ihm, aber doch ein

Anderes ihm gegenüber ist. Eben dieses beides liegt auch in

den Bezeichnungen der Hebräerstelle: „Abglanz der Herrlich

keit und Gepräge des Wesens Gottes“; darnach ist Christus

das getreue Spiegelbild und der vollkommene Ausdruck des

göttlichen Wesens, so, dass er in seinem Wesen nur eine

Verdoppelung des Wesens Gottes darstellt, ein eigenes Wesen

für sich zwar bildend, aber in völliger Gleichheit mit dem

göttlichen und als Ausfluss aus diesem. Auch die weiteren

Worte: pégtov re tä zrävta tº öjuatt tjg övváuecog airoö

können an die der citirten Stelle aus B. Weisheit 7, 25. 27:

ätuig tjg Övvcuecog und zudvta öóvatat erinnern. Wie hier

die Sophia nicht bloss das dienstbare Organ der Allmacht

Gottes, sondern selber die Trägerin, die hypostasirte Kraft

der Allmacht ist und so an die Stelle des Schöpfers oder Er

halters selber einrückt, die Gottheit nach ihrer schaffenden

Kraft repräsentirend, so ist auch in der Hebräerstelle dem

Sohne eine viel höhere Stellung der Welt gegenüber ange

wiesen, als diess noch Paulus that, wenn er den präexistenten

Christus als das vermittelnde Organ der Schöpfung auffasste:

hier ist er selber im selbstständigen Besitz des Allmachts

wortes, durch welches er das All trägt, ist also das aktive

Subjekt des allmächtigen Schöpfungs- und Erhaltungswillens

oder ist die hypostasirte Allmacht selbst, ganz wie die alexan

drinische Sophia und wie später der johanneische Logos das

Leben und das Licht selber ist, und nicht bloss das ver

mittelnde Organ, durch welches Leben und Licht bewirkt

wird. Allein so sehr die Christologie des Hebräerbriefs darin

über die echtpaulinische hinausgeht, dass sie (ganz wie der

Colosserbrief) durch Beiziehung alexandrinischer Theoreme

Christum zum kosmischen Prinzip erhebt, so steht sie doch

darin mit der altpaulinischen Christologie noch auf gleichem

Boden, dass sie über den Hiatus zwischen der historischen

Ansicht vom irdischen Erlöser und der absoluten Ansicht vom

ewigen präexistenten Gottessohn noch nicht hinausgekommen

ist, ja diesen Hiatus in schroffster Weise zur Anschauung

bringt. Wie die paulinische Christologie trotz der Präexistenz

vorstellung und im unvermittelten Gegensatz zu dieser immer
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dabei geblieben ist, die irdische Erscheinung Christi als Zu

stand der Armuth und Erniedrigung zu betrachten, auf welche

die Erhöhung erst mit der Auferstehung und als Lohn für

die vorangegangene Erniedrigung folgte (Phil. 2, 8. 9), so

lehrt nun auch der Hebräerbrief, dass Gott Jesum eine kurze

Weile unter die Engel erniedrigt und dann wegen seines

Todesleidens (ötà tö zrc Gyua, cf. Phil. 2, 9: öuó –) mit Herr

lichkeit und Ehre gekrönt habe (2, 9); dass Gott ihn zum

Erben über Alles gesetzt (1, 2: #Gyxe, der histor. Aor. weist

auf ein bestimmtes histor. Faktum!), dass Christus, nachdem

er die Reinigung von Sünden vollbracht, sich gesetzt habe

zur Rechten der Majestät in der Höhe und um so mächtiger

als die Engel geworden sei, um so viel vorzüglicheren Namen

er bekommen habe (1, 3. 4). Wie dieser geschichtliche An

fang der Herrscherwürde Christi von der Erhöhung an mit

seiner uranfänglichen Weltstellung (pégov tä zrävta töjuart

tig övváuecog aötoC) zu vermitteln sei, darüber enthält der

Hebräerbrief so wenig als ein paulinischer Brief eine An

deutung; wir können also auch hier nur annehmen, dass diese

Vermittlung noch nicht in den Gesichtskreis des Verfassers

getreten sei, weil auch er noch nicht in die absolute Be

trachtung der Person Christi als eines präexistenten (und

kosmischen) Prinzips den Schwerpunkt der Betrachtung ge

legt habe, wie diess später Johannes that. Der Hebräerbrief

erhebt zwar die präexistente Person Christi noch höher als

Paulus in die Stellung eines kosmischen Prinzips, aber diese

Voraussetzung bleibt auch ihm im Hintergrund stehen, ohne

wirksamen Einfluss auf die Betrachtung des historischen

Christus zu üben. Vielmehr macht sich in letzterer der

menschlich-moralische Gesichtspunkt viel entschiedener als bei

Paulus geltend; es wird von Christo gesagt, dass er versucht

wurde allenthalben gleich wie wir, nur ohne Sünde, dass er,

obgleich Sohn, an dem, was er litt, Gehorsam lernte, dass er

mit Thränen Gebet und Flehen brachte vor den, der ihn vom

Tode retten konnte, und erhört wurde um seiner Gottesfurcht

willen, dass er durch Leiden zur Vollendung kam (4, 15. 5,

8. 7. 2, 10). Während bei Paulus der himmlische Christus -

als Urbild des Christen erscheint, so ist im Hebräerbrief ge

rade der irdische, insbesondere leidende Erlöser das Vorbild
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des duldenden Glaubens, der Vorgänger und Heerführer aller

derer, die durch Leiden zur Herrlichkeit eingehen (12, 2.

2, 10. 6, 20). Es steht diess in innerem Zusammenhang

mit der eigenthümlichen Auffassung des Hebräerbriefs vom

Werke Christi*).

Auch hier steht der Hebräerbrief insofern ganz aufpaulini

schem Boden, als ihm, wie Paulo, der Tod Christi der

Angelpunkt des ganzen Erlösungswerkes ist. Hebr. 10, 5–10

heisst es, dass Gott dem Sohne den Leib zubereitet habe, da

mit er auf Erden gekommen den Willen Gottes thue, nehmlich

die Thieropfer, an denen Gott kein Gefallen hatte, aufhebe

durch das einmalige bessere Opfer seines Leibes; in der

ztgoopogä toö odóuarog voö 'Iyooö Xoö besteht das zroteiv tö

Géyua Geoi, zu dessen Behuf Gott ihm bei seinem xetv

(auf Erden) tö oöua xatygtioato; auch hier also zielt die

ganze Erscheinung Christi auf seinen Tod als den eigentlichen

Mittelpunkt der Erlösung ab. Aber die nähere Ausführung

dieser Grundidee ist beim Hebräerbrief eine andere, als bei

Paulus. Bei diesem ist der Tod Christi vorwiegend ein Sühn

opfer, welches Gott selbst veranstaltet, wobei Christus nicht

sowohl als aktiver Opferpriester, denn als das passive Opfer

erscheint; beim Hebräerbrief ist Christus Opfer und Opfer

priester zugleich und zwar mit überwiegender Betonung des

letztern; hier ist also nicht das, was durch Gottes Veranstaltung

an ihm geschieht – diess rein objektive Faktum – sondern

was er selbst dabei thut – diess subjektiv sittliche Ver

halten – die Hauptsache, auf welcher die Bedeutung und der

Werth dieses Opfer-Todes beruht. Und damit hängt das

*) Dass dem Verfasser des Hebräerbriefs die in den judenchrist

lichen Kreisen aufbewahrte Tradition vom irdischen Leben des Erlösers

mehr als Paulo zu Gebot stand, ist wohl möglich, dürfte aber schwer

lich zur Erklärung des Gewichts, welches er auf die sittliche Vorbild

lichkeit des leidenden Jesus legt, hinreichen. Näher liegt es, an das

paränetische Interesse des Hebräerbriefs zu denken, da seine Leser

theils an dem leidenden Messias Anstoss zu nehmen, theils an den

eigenen Leiden um Christi willen zu straucheln in Gefahr stehen

mochten (10, 29–35). Die Hauptsache liegt aber jedenfalls in dem

dogmatischen Gesichtspunkt, unter welchen hier das Werk Christi über

haupt gestellt wird.
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andere zusammen, dass dieser Opfertod hier nicht sowohl ein

der göttlichen Strafgerechtigkeit dargebrachtes Sühnopfer zur

Loskaufung der strafwürdigen Sünder vom Gesetzesfluch ist,

als vielmehr ein Reinigungs- und Weiheopfer, dessen Bedeu

tung unmittelbar auf die Menschheit, auf deren Reinigung von

der Befleckung der Schuld, auf deren Erlösung vom Schuld

bewusstsein sich bezieht.

Der Hebräerbrief will seinen Lesern darthun, dass das

Christenthum alles das nicht nur auch enthalte, sondern allein

vollkommen, in einer das religiöse Bewusstsein schlechthin be

friedigenden Weise enthalte, was die alttestamentliche Cultus

institution in unvollkommener, bloss vorausabbildender Weise

enthalten hatte. Zu dem Zweck stellt er Christum dar als den

wahren Hohepriester und seinen Tod als das wahre Opfer,

welches das in reeller Weise gewesen sei und bewirkt habe

was die alttestamentlichen Opfer, insbesondere das alljährliche

Opfer des Versöhnungstages und das einmalige der Bundes

weihe, nicht vollkommen bewirken, sondern nur in äusserer

Sinnbildlichkeit darstellen konnten. Indem er also die positive

Analogie, welche zwischen Typus und Erfüllung besteht, als

Voraussetzung zu Grunde legt, stellt er die innerhalb dieser

formalen Analogie bestehende wesentliche Verschiedenheit, den

Unterschied der christlich-vollkommenen Heilsanstalt von der

jüdisch-unvollkommenen, von allen möglichen Seiten aus in's

Licht. Der zunächst in die Augen springende Unterschied ist,

dass die alten Hohepriester Thiere opferten, Christus sichselbst,

jene mit dem Thierblut in's irdische Heiligthum eingiengen,

Christus mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heilig

thum und dass jene solche Opfer alljährlich aufs neue dar

bringen mussten, Christus aber mit einem einmaligen Opfer

für immer die Versöhnung vollbrachte (Hebr. 9, 1–10, 14);

endlich dass jene Priester als sündige Menschen immer auch

für sichselbst zuerst opfern müssen (5, 3. 9, 7), Christus aber

als der Sündlose sichselbst als tadelloses Opfer mittelst des

ewigen Geistes Gott darbrachte (9, 14) und nun vollends, nach

seiner Erhöhung von dem Gebiete der Sünde ganz abgesondert

und über die Himmel erhaben, in den Stand gesetzt ist, als

ewiger Hohepriester für die Seinen bei Gott fürsprechend

immerdar einzutreten (7, 24–27). Dieser Verschiedenheit des

Pfleiderer. Der Paulinismus. - 22



Z38 Der Paulinismus unter dem Einflusse des Alexandrinismus.

Opfernden, des Opfers und der Opferstätte entspricht

nun auch die der beiderseitigen Wirkung. Die alttestam.

Thieropfer waren fleischliche Gesetzesbestimmungen (ötxaucé–

uata oagxóg 9, 10), welche den Darbringenden nicht nach dem

Gewissen vollenden, sondern nur in Bezug auf die Fleisches

reinheit weihen konnten (ib. v. 9. 13); d. h.: sie bewirkten

bloss eine levitische Reinheit, setzten die Darbringenden und

das Volk, für das sie dargebracht wurden, bloss in den Stand

der theokratischen Heiligkeit mittelst einer äusserlichen (am

Fleische geschehenden) Weihung; aber die Sünde wegnehmen

konnten sie so wenig, dass sie vielmehr eine jährliche Er

innerung an die ungetilgte Sünde waren, also das Bewusstsein

der Sünde und Schuld nicht aufhoben, also nicht dem Ge

wissen nach in den vollkommenen, schlechthin befriedigenden

Zustand versetzen, nicht das schuldbefleckte Gewissen reinigen

und versöhnen konnten (10, 1–4. 11. 9, 8–10). Dagegen

nun das Opfer Christi, wie es selber durch wandellosen Geist

vermittelt als tadelloses dargebracht wurde, so wirkt es auch

entsprechend die Reinigung unserer Gewissen von den todten

Werken, (was den weitern Erfolg hat,) dass wir dienen dem

lebendigen Gott (9, 14); es bewirkt, dass wir besprengt an

unsern Herzen und los vom bösen Gewissen mit der vollen

Zuversicht des Glaubens hinzutreten können in das Heilig

thum, in welches uns Christus durch sein Blut den Eingang

eröffnet hat (10, 19–22); kurz es wirkt mittelst Tilgung

(ä3éroug 9, 26), Wegnahme (zregte eiv 10, 11), Vergebung

der Sünde (äqeoug 10, 18) ein für immer Vollendetsein der

Geweihten (tete eiaoxev eig tö öuyvexèg totg äyuaLouévovg

10, 14). Diese Stellen zeigen schon an und für sich, vollends

im Gegensatz zu dem, was das alttestamentliche Opfer nicht

wirken konnte, ganz unzweideutig, dass die Reinigung des

Gewissens, welche Christi Opfer bewirkte, in nichts an

derem als in der Aufhebung des Schuldbewusstseins

besteht. Ist man einmal gereinigt, so hat man kein Bewusst

sein der Sünden, d. h kein Schuldbewusstsein mehr (uyöe

uiavézetv ëtt ovveióyouv äuagtuÖv roig äztaš xexaGaguévovg

10, 2); ist man am Herzen besprengt, so ist man los vom

bösen Gewissen (égéavttouévot täg xagöiag äztö ovvetójoecog

zrovygäg 10, 22). Und da das Aufhören des bösen Gewissens
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oder des Schuldbewusstseins eben durch Vergebung der

Sünde bedingt ist, so kann xaGagieo-Gau geradezu mit

äpeoug yivetat erklärt werden (9,22) und die Vernichtung,

ä9éryoug der Sünde (9, 26) ist nichts anderes als das zregt

eſsiv oder äqatgéiv äuagriag (10, 11 u. 4), welches den Gegen

satz bildet zur bleibenden ovveiöyoug und äváuvyoug äuagt Gy

(ib. v. 2 u. 3), welches also nicht die Aufhebung der wirk

samen Sündenmacht im Willen, sondern des quälenden und

befleckenden Sündenbewusstseins (Schuldbewusstseins) im Ge

wissen bedeuten muss"). An diesem gesicherten Ergebniss

kann uns auch 9, 14: xa Bague ziv ovveióyouv äztö vexgöv

ägyov eig tö argeüety Geſ Lövtt nicht irre machen; das

letztere bezieht sich allerdings auf den sittlichen Gottesdienst,

also Erneuerung, Heiligung des Lebens, ist ja aber ausdrück

lich nur als der mittelbare Erfolg und Zweck des Opfers

Christi bezeichnet, wogegen der unmittelbare in der Gewissens

reinigung besteht; eine Reinigung „von todten Werken“ aber

heisst diese nicht im Sinne der Befreiung des Gewissens von

dem Thun des Bösen oder auch von den Gesetzeswerken, was

schon aus dem einfachen Grunde unmöglich ist, weil das Ge

wissen gar nicht das Subjekt des sittlichen Thuns, weder der

bösen noch der Gesetzeswerke ist; sondern das Gewissen ist

überall nur das sittliche Selbstbewusstsein, in welchem sich

der sittliche Werth oder Unwerth seiner Werke dem Ich fühl

bar macht und welches durch das Bewusstsein solcher Werke,

die dem Gebiete des geistlichen Todes angehören, befleckt

wird; gereinigt wird es sonach von todten Werken dadurch,

dass ihm das quälende und befleckende Bewusstsein von solchen

Werken, die dem Tode angehören und den Menschen dem

Tode überantworten, abgenommen wird, denn in dem Aufhören

dieses Bewusstseins von Sündenschuld besteht sein Reinwerden

(cf. 10, 2). Ebendarauf ist v. 15 die äztoütgooug tövézti

tº ztgary öuaG jxyztagaßäoecov zu beziehen, welche Christus

*) Hiernach wird auch x« Gagtouöv töv äuagttlövztotyocusvog 1,3

zu verstehen sein; könnte diess ansich betrachtet auch die sittliche

Reinigung=Aufhebung der Sündenherrschaft bezeichnen, so sprechen

doch alle obigen Parallelen für die andere Bedeutung=Aufhebung der

Sündenschuld.

22 *
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als Mittler des neuen Bundes durch seinen Tod vollbracht

habe, damit die Berufenen die Verheissung des ewigen Erbes

empfangen. Nach dem Zusammenhang mit v. 14 ist diese

ärrattgooug sachlich identisch mit der Reinigung des Ge

wissens, also wie diese von der Erlösung vom Schuldbewusst

sein zu verstehen; überdiess wird diess auch durch den bei

gefügten Zwecksatz nahegelegt, denn die Erlangung des ver

heissenen Erbes war vor Christo eben desswegen unmöglich

(cf. 11, 39 f.), weil die unter dem ersten Bunde begangenen

Uebertretungen eine Schuld verwirkt hatten, die durch alle

alttestam. Sühnungen nicht wirklich vergeben war. Auch das

wiederholt von der Wirkung des Opfers Christi gebrauchte

dycéLeuv ändert an diesem Resultat nichts. Darauf dass

dy vd Let v als Wirkung des Todes Christi nicht das sittliche

Heiligen oder Erneuern der Willensrichtung bezeichne, deutet

schon der Umstand hin, dass es 9, 14 vgl. mit 13 durch xaGa

giLeuv wiederaufgenommen und erklärt wird; aber auch in v. 13

selbst ist es offenbar unmöglich, an die sittliche Heiligung zu

denken, denn was sollten wir doch darunter uns vorstellen,

dass Bocksblut die Verunreinigten sittlich heilige (in den Zu

stand von sittlich Erneuerten versetze) in Bezug auf die

Reinigkeit des Fleisches? Wohl aber hat das Opferblut die

Bedeutung, die Verunreinigten in Bezug auf äusserlich theo

kratische Reinheit zu „weihen,“ d. h. in den dem theokratischen

Bundesverhältniss entsprechenden Stand der Gottangehörigkeit

zu versetzen"). Sonach müssen wir mittelst Analogieschlusses

auch das äyud Leuv, welches Wirkung des Todes Christi ist,

von der dem neuen Bundesverhältniss entsprechenden Weihe

zur wahren Gottangehörigkeit verstehen (13, 11. 12).

Besonders deutlich wird diess 10, 10: yuaouévot éouév ötà

vfg ztgogpogäg roö odóuarog Iyooi Xoö épázraš. Schon

letzteres éqäzraš, ebenso der Zusammenhang mit dem folgen

den zregte eiv äuagriag und äpegg (v. 11 u. 18) zeigt, dass es

sich hier um die einmalige Versetzung in den Stand Solcher

*) cf. Weiss, S. 515. Riehm (Lehrbegr. des Hebräerbriefs, S. 576)

will damit doch auch noch „die prinzipielle Befreiung von der Sünden

knechtschaft“ also sittliche Erneuerung verbinden, wozu jedoch der Text

nirgends Grund gibt.
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handelt, welche in Folge von Sündenvergebung befreit sind

vom bösen Gewissen und Zugang zu Gott haben, also in den

Stand der durch kein Schuldbewusstsein gestörten Gottange

hörigkeit (v. 19–22). Und so werden dann auch die Christen

2, 11 u. 10, 14 äytaLóuevot heissen nicht nach dem Stand der

sittlichen Heiligung, in deren fortgehendem Prozess sie be

griffen sind, sondern nach dem Stand der durch die Weihe

des Blutes Christi empfangenen Gottangehörigkeit; wobei

das part. praes. das zeitlose, d. h. in jedem einzelnen Fall

neu sich wiederholende, insofern nie beendigte Geschehen

bezeichnet (ähnlich wie öuxatoüuevot Röm. 3, 24 und ué//et

ZoyiLeo Gau 4, 24). Diese Weihe bestand im alten Bund in

der äussern Besprengung mit dem levitischen reinigenden Blut

der Thiere, im neuen Bund aber in der Besprengung der

Herzen zur Befreiung vom bösen Gewissen, in der Reinigung

der Gewissen vom Schuldbewusstsein. Die Schuld war es ge

wesen, welche die volle Gottesgemeinschaft und Erlangung

des verheissenen Erbes unmöglich gemacht hatte. Durch ihre

Tilgung also wird ein neues Bundesverhältniss der vollen

Gottesgemeinschaft eingeweiht (der „Zugang zum himmlischen

Heiligthum, zum Gnadenthron, zur Stadt Gottes etc. eröffnet“)

oder die Versöhnung mit Gott hergestellt. -

In diesem Grundgedanken, dass wir durch den Tod

Christi mit Gott versöhnt seien, stimmt der Hebräerbrief ganz

mit Paulus überein, aber die paulinische Vermittlung dieses

Gedankens, die Befriedigung der göttlichen Strafgerechtigkeit

durch den Strafstellvertretungstod, fehlt dem Hebräerbrief.

Zwar streift er freilich nahe genug an diesen Gedanken, wie

ja auch nicht anders möglich, da er die alttestam. Sühnopfer

durchweg als Typus auf Christi Tod anwendet, jene aber aller

dings (cf. oben, S. 96 f.) auf der Stellvertretungsidee ruhen.

Aus dem Sinn jenes Opferwesens heraus heisst es allerdings,

dass Christus ein barmherziger und treuer Hohepriester vor

Gott geworden, um zu sühnen (AdoxeoGa) die Sünden des

Volks (2, 17); dass die Erlösung von den früheren Ueber

tretungen durch den vollzogenen Tod des Mittlers des neuen

Bundes vermittelt gewesen sei (9, 15), weil nach dem Gesetz

Alles mit Blut gereinigt wird und ohne Blutvergiessen keine

Vergebung stattfindet (ib. v. 22); dass Jesus den Tod für
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einen Jeden geschmeckt (2, 9), indem er einmal geopfert

worden, um Vieler Sünden wegzunehmen (äveveyxeiv, was nicht

den speciellen Gedanken des stellvertretenden Büssens, sondern

nur den allgemeinen des Wegnehmens, ä3éryoug, zregte eiv

[cf. 26 u. 10, 11] enthält, 9, 28). Allein nur um so auffallen

der muss es erscheinen, dass unser Verfasser den entscheiden

den Gedanken: die Versöhnung eines göttlichen Zorns, die

Aufhebung einer Feindschaft Gottes gegen die Sünderwelt

nirgends ausspricht, auch da nicht, wo die Veranlassung die

dringendste gewesen wäre, wie bei der Frage nach der Noth

wendigkeit des Todes Christi. Im Zusammenhang der eben

genannten Stelle (9, 15–22) will er nehmlich beweisen, warum

die Erlösung gerade Gavárov yevouévov habe geschehen müssen.

Wie nahe lag es hier oder wie nothwendig wäre es vielmehr

bei paulinischer Versöhnungslehre gewesen, an die évösušug

óuxatooövyg Geoö, an die xatciga toü vóuov zu erinnern, welcher

der Unschuldige als stellvertretender Ersatz für die Schuldigen

zum Opfer gefallen sei (nach Röm. 3, 25. Gal. 3, 13. 2 Cor.

5, 21 etc.). Statt dessen wird die Nothwendigkeit des Opfer

todes Christi aus der Wortbedeutung von öua3 xy deducirt,

indem ein „Testament“ erst durch den Tod des Testators in

Kraft trete; – eine Deduktion, die zwiefach verunglückt ist,

einmal weil für dieses Inkrafttreten des „Testaments“ auch ein

unblutiger, natürlicher Tod des Testators völlig genügt hätte,

und dann, weil diese Erklärung erst gar nicht passt zu der

Analogie des Bundesopfers bei der zrgtóty öuaôjxy, wo die

óuaôjxy (= Vertrag) ohne den Tod eines der beiden ab

schliessenden Theile in Kraft trat. Ebenso wenig wird im

Zusammenhang der andern angeführten Stelle (2,9) die Noth

wendigkeit dessen, dass Christus den Tod für Jeden schmeckte,

in paulinischer Weise begründet, vielmehr tritt an die Stelle

der dogmatischen Nothwendigkeit die blosse „Ziemlichkeit,“

dass, wie die andern Gottessöhne, so auch der Anführer

der Seligkeit durch Leiden zur Herrlichkeit geführt werde

(étgezte yág etc. v. 10) – eine Motivirung des Todes Christi,

die sich zur paulinischen nicht anders verhält, als die skotisti

sche zur anselm'schen oder die socinianische zur lutherischen.

Unter solchen Umständen wird sich die Annahme schwerlich

abweisen lassen, dass der Verfasser des Hebräerbriefs zwar die
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paulinische Grundlehre von der Erlösung durch Christi Tod

im Allgemeinen sich angeeignet, aber die bestimmtere Ver

mittlung derselben, wie sie dem Paulus durch seine jüdische

Gottes- und Gesetzeslehre nahegelegt war, bei Seite gelassen

habe*), wahrscheinlich, weil sie seiner alexandrinischen Bil

dung widerstrebte; er bezog die versöhnende Wirkung des

Todes Christi, statt zunächst auf den zu versöhnenden Zorn

Gottes, unmittelbar auf die Aufhebung des menschlichen

Schuldbewusstseins. Damit war nun zwar der Weg zu einer

innerlicheren Auffassung der Erlösung, als wie sie in der

juridischen Form der paulinischen Lehre enthalten war, be

treten, zunächst aber noch ein unvermittelter Hiatus zwischen

Mittel und Zweck: zwischen Tod Christi und Aufhebung des

Schuldgefühls gesetzt; dass diese geistige Wirkung auch wesent

lich geistig vermittelt sein müsse, diese Consequenz zog erst

die johanneische Theologie, welche das Erlösungswerk Christi

in die Selbstoffenbarung des Logos setzte.

Je weniger nun aber der Verfasser des Hebräerbriefs

dem Tode Christi eine objektive Beziehung auf Gott beizulegen

wusste, desto mehr scheint er – gleichsam als Ersatz dafür –

die Bedeutung des Leidens und Sterbens für die

Person Christi selbst zu betonen. Er hat das Kreuz

erduldet als Kaufpreis (ávti) der ihm vorliegenden (als Sieges

*) Weiss, S. 512 f und Riehm, S. 541 geben zwar diess zu,

dass die paulinische Strafstellvertretung sich im Hebräerbrief nicht direkt

finde, glauben aber doch annehmen zu müssen, dass sie obigen Stellen

als Voraussetzung zu Grunde liege. Aber warum sollte diese Voraus

setzung beharrlich im Hintergrund geblieben sein, wenn sie dem Ver

fasser wirklich geläufig war? warum sollte er nicht da wenigstens sie

ausgedrückt haben, wo sie seinem Zweck, der Theodicee wegen Christi

Kreuzestodes, so sehr förderlich gewesen wäre? Folgt daraus nicht viel

eher, dass er jenen paulinischen Gedanken sich eben gar nicht angeeignet

hat, sei es nun in bewusster, oder auch unbewusster Abweichung von

Paulus? So richtig Köstlin, johann. Lehrbegr., S. 435: „Zwischen

dem geopferten Christus und die im Menschen gewirkte Reinigung ist

nicht ein Drittes, die Stellvertretung, eingeschoben, sondern Mittel und

Wirkung sind eins.“ Nur wäre freilich die Frage, ob diess Einssein

ein vollziehbarer Gedanke sei? und wenn nicht, wie denn unser Ver

fasser zu dieser Eigenthümlichkeit gekommen sei? Diess hat Köstlin

nicht erklärt; ich glaube, dass es sich nur auf obige Art erklären lässt.
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preis vorgesteckten) Freude und hat, nachdem er die Schande

gering geachtet, sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes

(12, 2). Er ist wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und

Ehre gekrönt worden, denn es ziemte sich für den, der viele

Kinder zur Herrlichkeit führte, den Anführer der Seligkeit

(den, welcher als Vorgänger den Weg zur Seligkeit eröffnet)

durch Leiden (auf demselben Wege, wie alle andern auch,

cf. 12, 6–11) zu vollenden (2, 9. 10). Obgleich Sohn, hat er

an dem, was er litt, Gehorsam gelernt, und vollendet, ist er

allen ihm Gehorchenden Ursache ewiger Seligkeit geworden

(5, 9). Es fragt sich, worin diess t e .eu o Üo 3 a t, welches

zunächst die Frucht der Leiden für Christum selbst, weiterhin

aber auch, wie wir sogleich sehen werden, die erlösende

Wirkung für die Menschen bezeichnet, bestehe ? In 2, 10 ist

teleuöoat die Wiederaufnahme von öóšy xai tuuſ éotepavo

uévov v. 9, bezeichnet also die Erhöhung und himmlische Ver

herrlichung des im Todesleiden Erniedrigten. Auch 5, 9 ist

teleucoGeig nicht die sittliche Vervollkommnung des Gehor

samlernens im Leiden, sondern es ist ein neues Moment,

welches zu diesem uaGev äp' övéaader hinzutritt als dessen

letzte Folge"), durch welche erst Christus in den Stand ge

setzt wurde, Ursache der Seligkeit zu sein. Welches aber

dieser Zustand sei, haben wir theils aus dem Zusammenhang

dieses Verses selbst, theils aus v. 7 zu entnehmen; hier heisst

es, dass Christus zum Vater gefleht habe um das ocóLeuv éx

Savcerov und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden sei;

diese Frömmigkeit wird dann in v. 8 geschildert, worauf v. 9

mit xai reetco Geig offenbar das eioaxovo Geig von v. 7 wieder

aufnimmt und also besagt, dass er vom Tode gerettet worden

sei, was natürlich in diesem Fall auf die mit der Auferweckung

erfolgte Erhöhung zu beziehen ist; nachdem er so für seine

*) Diess übersieht Riehm, wenn er (a. a. O, S. 344). rs sto3 stg

von der „sittlichen Vollendung“ verstanden wissen will, was nicht nur

mit 2, 10 im Widerspruch steht, sondern auch zweierlei heterogene Be

griffe des Worts rs stoüv bei Christo und den Christen voraussetzen

würde. Freilich auch bei Letztern scheint Riehm die Versetzung in

den Zustand der subjektiven Heiligkeit mit unter dem Wort verstehen

zu wollen (S. 587), was entschieden falsch ist.
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eigene Person durch die göttliche Erhörung seines Gebets um

das otóLeo Gav éx Gavárov wirklich aus dem Tode zur

ototygia gelangt war, konnte er ebenso und ebendesswegen

auch allen andern, welche denselben Weg der Öztaxoj, wie er

selbst, einschlug, die Ursache der gleichen odo tygia werden.

Er ist eben darin der ägxyyög tjg oartygiag aötöv, weil so

wohl der Weg (ölä zraGyudttov), als auch das Ziel (teleudjoat

und sig öóšav äyayeiv) beiderseits dasselbe ist: der Zustand

der ootygia aicóvuog, der öóša xai tuu (2, 9. 10 vgl. mit 5,9).

Eben diesen Zustand als einen ein für allemal hergestellten und

unverlierbaren bezeichnet teteſeucouévog, sowohl wenn es von

Christo steht als dem ewigen Hohepriester im Gegensatz zu

den vergänglichen und schwachen menschlichen Hohepriestern

(7, 28), als auch wo es von den Seligen im Himmel gebraucht

ist (12, 23: ztveüuaou öuxaitov teteſetouévov), womit ganz

übereinstimmt, dass auch bei letztern das Gelangen in diesen

Zustand der verheissenen Seligkeit als reetoÜoGau bezeichnet

wird (11, 40: teletoGóot, parallel dem «ouloao Gat éztayye.iav

v. 39). Soweit also ist der Begriff ein einstimmiger und ein

facher: er bezeichnet in den bisherigen Stellen einen Zustand

der Vollkommenheit, der zugleich Vollendungszustand, Endziel

und Abschluss eines vorhergehenden Unvollkommenen ist, und

zwar näher den vollkommenen Vollendungszustand im Jen

seits, als Gegensatz zu den Unvollkommenheiten des Dies

seits. Aber es wird nun teetoüv auch von gegenwärtigen

innerlichen Wirkungen gebraucht, die von der jenseitigen

Vollendung jedenfalls verschieden sind. So wenn vom Gesetz

gesagt wird, dass es ölä tö aötig äo-Gevèg «ei ävopeég oööév

èreieicooev (7, 18 f.), dass seine Opfer nicht konnten xatá

ovveiöyouv und nicht eig öuyvexèg teetdöoat töv atgeóovra

(9, 9. 10, 1), dass hingegen Christus durch ein Opfer tete

Zeiaoxev eig öuyvexèg totg äyuaLouévovg (10, 14). Erklärt wird

dieses teleudjoat durch die parallelen Ausdrücke: äyucLetv

(9, 13), «aGagiZeuv tiv ovveiónouv (v. 14), uyöeuiav ëtt ëxetv

ovveiöyouv äuagruÖv und xexaBaguévovg (10,2), äpageiv

äuagriag und regte eiv äuagtiag (10., 4. 11), Yuaouévot,

äytaLouévovg (v. 10 u. 14), égéavttouévot täg xagöiag ázrö

ovvetöjoecog Trovygäg (v. 22); da nun nach dem Obigen diese

Ausdrücke die Befreiung vom befleckenden Schuldbewusstsein
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und Weihung zu der Gottangehörigkeit des (neuen) Bundes

verhältnisses bezeichnen, so wird eben diess auch mit teetoöv

gesagt sein sollen"), und zwar mit dem Nebenbegriff, dass eben

dieser Zustand des gereinigten und mit Gott versöhnten Ge

wissens der vollkommene, dem Menschen und seinem Ver

hältniss zu Gott wahrhaft entsprechende, also auch allein

schlechthin befriedigende religiöse Zustand sei. Dass aber

dieser Begriff von teleuoöv mit dem zuerst gefundenen in

innigster Verwandtschaft steht, leuchtet von selbst ein: beide

mal bezeichnet das Wort Versetzung in einen vollkommenen

und vollkommen befriedigenden Zustand, nur dass derselbe

das einemal als der innerer religiöser Befriedigung des Ge

müths, das anderemal als der vollkommen befriedigenden Da

seins des ganzen Menschen in der jenseitigen Endvollendung

zu verstehen ist; in jenem Sinn ist teetoöv das paulinische

óuxatoöv, in diesem das paulinische öošáZeuv. Und wie auch

bei Paulus mit dem Stand des Gerechtfertigtseins die ootygia

und xygovouia im Prinzip und damit auch das ovvöošaoGjvat

so gut wie schon vorhanden, weil ja ideell gesichert ist (oög

éötxaiooe, toürovg xai éöóFaoev Röm. 8, 30 u. 17. 5, 9–11):

so kann auch der Hebräerbrief beides, die Vollkommenheit

des Vollendungszustands und die volle Befriedigung des dies

seitigen christlichen Bewusstseins mit demselben Begriff be

zeichnen, weil in der letztern die erstere schon so gut wie

vorhanden, weil ideell gesichert ist. Und um so eher kann

hier beides in einen und denselben Begriff zusammen gehen,

weil die Welt der Vollkommenheit, in welche die jenseitige

*) Es ist insofern richtig, dass reistoüv und äyuckstv gleich

bedeutend seien; aber dass sie „Wechselbegriffe seien, die sich voll

ständig decken“ (Riehm, a. a. O., S. 588), ist desswegen zu viel ge

sagt, weil dabei die Beziehung des Wortes rsstoüv auf die Endvollen

dung, welche in äytásty nicht liegt, ausser Acht gelassen ist. Dasselbe

gilt auch in Bezug auf Weiss' Identifikation von reistoüv mit dem

paulinischen duxatoüv (N. Tle Theol. S. 516). Es ist vielmehr der um

fassende Begriff für duxatoüv und došcketv und eben nur das letztere

Moment ist das bei Christus und bei den Christen gemeinsame; über

sieht man diess, wie die beiden Genannten thun, so kommt man zu dem

misslichen Ergebniss, demselben Wort im einen und im andern Fall

gänzlich verschiedenen Sinn beilegen zu müssen.
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Endvollendung fällt, nach dem Hebräerbrief nicht ein blosses

Jenseits der Zukunft ist, sondern schon eine gegenwärtige

Realität, die mit ihren Kräften und Gaben in das Diesseits

hereinragt, an welcher der Christ bereits Theil hat.

So ist's denn auch die Beziehung auf die himm

lische Welt, worin diese verschiedenen Gesichtspunkte

für das Werk Christi in dem Hebräerbrief zusammen

fallen und die ganze Auffassung eine objektive Wendung

nimmt. Wie das teletoöo Gat Christi selbst durch Leiden und

Tod in dem Uebergang aus dem irdischen Leben der Schwach

heit in das himmlische der Vollkommenheit und Unvergäng

lichkeit bestand, so auch besteht sein teleucGoat eig öuyvexég

voig äyuaLouévovg eben darin, dass er ihnen den Eingang in

das obere Heiligthum ein für allemal eröffnete (eooöov töy

äyiov évexaivuoev uiv (10, 19 f.). Dass dieser Eingang ins

obere Heiligthum im alten Bund noch nicht geoffenbart war,

deutete der Vorhang vor dem Allerheiligsten der Stiftshütte

an (9,8); und während der Hohepriester nur einmal des Jahrs

in das Innere hinter dem Vorhang eintrat und dasselbe mit

dem Sühnopferblut besprengte, so hat Christus den Weg ein

für allemal und für alle die Seinen eröffnet durch den Vorhang

d. i.: sein Fleisch hindurch (10, 20), d. h. durch Hingabe sei

nes Leibes in den Tod hat er den scheidenden Vorhang vor

dem himmlischen Heiligthum (das böse Gewissen v. 22) be

seitigt und ist zu unsern Gunsten der Vorgänger in das In

nere hinter dem Vorhang, in den Himmel selbst geworden

(6, 20) und hat diess obere Heiligthum mit dem bessern Opfer

blut, seinem eigenen, besprengt und gereinigt (9, 23) und ist

durch alles diess ein von den Sündern abgesonderter und über

die Himmel erhabener, also aller irdischen Schwachheit ent

nommener, für ewig vollendeter Hohepriester geworden (7,

26–28), so dass nun auch wir einen festen Hoffnungsanker

unserer Seele haben, der in jenes himmlische Heiligthum hin

einreicht (6, 19), und sonach freudige Zuversicht schöpfen dürfen,

mit wahrhaftigem Herzen und in vollem Glauben, besprengt

an den Herzen und los vom bösen Gewissen, gewaschen am

Leibe mit reinem Wasser (der Taufe), hinzuzutreten zu jenem

himmlischen Heiligthum, dem Hause Gottes, wo wir Christum

zu unserem grossen Priester haben (10, 22). Leicht erkennen
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wir durch diese alttestamentlichen Typen entnommenen An

schauungsbilder hindurch die dogmatische Idee: Christus hat

durch seine Selbsthingabe in das Leiden seines Erlösungsberufs

zunächst für sich selbst und dann ebendamit zugleich für die

Menschheit ein neues Bundesverhältniss zwischen Gott und

Mensch eingeweiht, die vorher durch das Schuldbewusstsein ge

hinderte volle Gottesgemeinschaft der Menschheit eröffnet und

ist so der Anführer unserer Seligkeit, der Mittler eines neuen

Bundes der Erlösung geworden. Die Objektivität des neuen

religiösen Verhältnisses der mit Gott versöhnten Menschheit, die

Objektivität also des christlichen Prinzips, welche Paulus durch

die objektiven Begriffe der äztoütgooug, xatalayi, öuxaiooug

fixirt hatte, kommt beim Hebräerbrief zu ihrem Recht unter

dem Bilde der Eröffnung des himmlischen Heiligthums. Wie

wir in der himmlischen Welt des Hebräerbriefs von Anfang

die in das zeitliche und örtliche Jenseits hinausgestellte und

doch auch immer schon in das Diesseits des christlichen Be

wusstseins reell hereinreichende Idee der vollkommenen Re

ligion, der vollen Gottesgemeinschaft des Menschen erkannt

haben, so ist die Erschliessung dieser Welt durch den Vor

gänger und Anführer des Glaubens, Christum, nichts anderes

als die Erschliessung des christlichen Bewusstseins voller

Gottesgemeinschaft; und die Amphibolie dieses Bewusstseins,

das sich einerseits schon im Besitz dieser vollen, ungeschiede

nen, freudigen Gottesgemeinschaft weiss, andererseits doch seine

absolute Befriedigung in ungetrübter Vollkommenheit erst von

der jenseitigen Vollendung erhofft, diese Amphibolie spiegelt

sich ebensowohl in der Doppelsinnigkeit des Begriffs teletoöv,

wie in der des aidov ué/aov, sofern beide die Vollkommenheit

theils als die transscendente des zukünftigen Vollendungs

zustandes, theils auch zugleich als die immanente des dies

seitigen christlichen Bewusstseins bezeichnen. – Noch ist zu

bemerken, dass diese Vorstellung von der Erschliessung der

oberen Welt durch Christum auch bei Johann es sich findet;

Christus, wie er der vom Himmel gekommene ist, so steigt er

auch wieder zum Himmel hinauf, um den Seinigen dort die

Stätte zu bereiten; er ist der Weg, durch ihn nur kommt man

zum Vater, wenn er erhöht wird, wird er die Seinen nach sich

ziehen (Joh. 3. 12. 14. 17). Aber während nach dem Hebräer
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brief Christus durch seinen Tod erst das vorher ver

schlossene Heiligthum im Himmel erschliesst und den Weg

dahin eröffnet durch seinen Vorgang, so kann der johanneische

Christus gleich von Anfang seinen Jüngern sagen: „Wahrlich,

ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen

und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen auf des

Menschen Sohn“ (Joh. 1, 52); er muss nicht erst auf die Freude

und Herrlichkeit als auf einen künftigen Siegeskranz hoffen

(Hebr. 12, 2. 2, 9), sondern er beginnt gleich seine Laufbahn

damit, den Wein der höheren Freude der Menschheit im Voll

mass zu spenden und darin seine Herrlichkeit zu offenbaren

(Joh. 2, 11). Wie er selbst als der Eingeborene vom Vater,

das Leben und Licht der Welt, nicht erst noch des teetoo-Gau

bedarf, um attog ootygiag zu werden, so ist auch das te

ZeuoöoGat der Christen schon in ihrer diesseitigen Liebesgemein

schaft mit Gott und Christo und mit einander verwirklicht und

ihre Freude voll geworden (17, 23: va dot teteſetouévot eig êv

und 16, 24 h zagà öuóv zreºtygouévy). – Uebrigens wird

es gerade von hier auch wieder am erklärlichsten, wie der He

bräerbrief an der paulinischen Verknüpfung des Erlösungs

werks mit dem Tode Christi trotz seiner anderweitigen Vor

aussetzung festhalten konnte. Denn bei der Anschauung von

der Erlösung als der Eröffnung des himmlischen Heiligthums

liegt es ja natürlich am nächsten, den entscheidenden Wende

punkt eben im leiblichen Tod zu sehen, als dem Uebergang

aus der irdischen in die himmlische Welt. In diesem letztern

Sinn bleibt auch für Johannes der Tod Christi der entschei

dende Moment des öpoöoGau, an welches sich die Mittheilung

der Segenskräfte, des heiligen Geistes, anknüpft (12,32. 16, 7);

nur freilich passt dann für diese Betrachtungsweise des Todes

Christi vielmehr das Bild des ersterbenden und fruchtbrin

genden Weizenkorns (12, 24), als das des Sühnopfers, dessen

Beziehung auf die Erhöhung und Erschliessung der himm

lischen Welt der Hebräerbrief nur durch die alttestamentliche

Typik vermittelt.

Endlich ist noch ein Gesichtspunkt des Hebräerbriefs für

das Erlösungswerk zu erwähnen, der ebenfalls näher zu Jo

hannes als zu Paulus hin liegt: Christus wirkte durch seinen

Tod die Ueberwindung des Teufels als des Macht
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habers über den Tod (2, 14). Diese Beziehung der Er

lösung auf den Teufel findet sich im altpaulinischen Lehr

begriff nicht, hat dagegen bei Johannes eine hervorragende

Bedeutung; die ganze widergöttliche Welt erscheint hier als

das Reich, das sich in der Person seines Herrschers, des Teu

fels konkret zuspitzt, wie das Reich Gottes in Christo; daher

die ganze Erscheinung Christi hier unter den Gesichtspunkt

gestellt werden kann, dass er die Werke des Teufels zu zer

stören gekommen sei. Der Gesichtspunkt des Hebräerbriefs

ist ein engerer, sofern der Teufel nicht als Repräsentant alles

Bösen, sondern als Machthaber über den leiblichen Tod, sonach

als Repräsentant des Uebels, der Sündenstrafe, gleichsam als

Exekutor und Kerkermeister für die sündige Menschheit er

scheint. Daher ist auch die Erlösung von ihm keineswegs im

johanneischen Sinn einer Ueberwindung des Bösen, sondern

nur als Befreiung von der Todesfurcht, die als Bann über der

Menschheit lastete, gemeint (v. 15). Da nun der Tod haupt

sächlich furchtbar ist wegen des auf ihn folgenden Gerichts

(9, 27), so kann die Befreiung von der Todesfurcht nur be

stehen in der Befreiung von dem drohenden Gericht oder

psychologisch gewendet: von dem Schuldbewusstsein. Und so

kommt dieses xatagyeiv töv tö xgärog #xovta toö Gavátov

sachlich ganz auf das Gleiche hinaus wie das xaGagiZeuv tiv

ovveiöyouv, nur mit dem bemerkenswerthen Unterschied, dass

letzteres die Wirkung des Erlösungstodes Christi als eine sub

jektive, ins menschliche Bewusstsein direkt fallende, charakte

risirt, jenes dagegen diese subjektive Befreiung objektivirt als

Aufhebung einer feindlichen und knechtenden Macht. So er

setzt der Hebräerbrief die objektive transscendente Beziehung,

die nach Paulus der Tod Christi auf die göttliche Strafgerech

tigkeit hatte, durch die auf den Repräsentanten derselben, auf

den Teufel. Ein Anstreifen daran findet sich schon bei Paulus

in der Art, wie er den Zorn Gottes im Gesetz gewissermassen

hypostasirt, so dass die Menschen vom Gesetz im Kerker ge

halten werden und von seinem Fluche loszukaufen sind. Er

scheint hier schon das Gesetz wie eine aussergöttliche Objek

tivation des göttlichen Zorns, der Strafgerechtigkeit, so lag der

Schritt nahe, dem Gesetzesfluch den persönlichen Exekutor

desselben, den Teufel, zu substituiren. Diess mochte sich dem
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alexandrinischen Verfasser unseres Briefs um so mehr empfeh

len, als hierdurch erst das zu überwindende feindliche Prinzip

ganz bestimmt von Gott unterschieden war. Während nehmlich

bei Paulus zwischen dem Strafe fordernden Zorn und der

versöhnenden Liebe Gottes jener eigenthümliche Dualismus

bestand, der die Ausgleichung durch den strafstellvertretenden

Sühnetod Christi forderte, so ist dieser innergöttliche Dualis

mus beim Hebräerbrief, in dessen alexandrinische Gottesidee er

nicht passte, aus Gott heraus gesetzt und in dem Ge

gensatz der beiden kosmischen Mächte: Christus

und Teufel vorgestellt. So ist es der Dualismus der

paulinischen Versöhnungslehre einerseits und das monistische

Interesse der alexandrinischen . Gottesidee andererseits, aus

deren Compromiss sich jene eigenthümliche Erlösungstheorie

ergab, welche über ein Jahrtausend lang das christliche Denken

befriedigte, wonach die Erlösung in einem Handel (sei es

Kampf, sei es Rechtsstreit) zwischen Gott, resp. Christus und

Teufel bestand. – Uebrigens erhellt diese Verwandtschaft der

beiden Vorstellungsweisen: Aufhebung des Gesetzesfluches

(der uns feindseligen Gesetzeshandschrift) und Ueberwindung

der uns feindseligen Geistermächte auch aus dem Colosser

brief, wo (2, 14. 15) beide hart zusammen gestellt und offen

bar parallelisirt werden, während im Hebräerbrief die zweite

an die Stelle der älteren tritt.

Wie überall, so stehen auch im Hebräerbrief der Begriff

der Erlösung und der des Glaubens in genauer Correspon

denz und sind nur in diesem ihrem Zusammenhang richtig zu

verstehn. Nun sahen wir, dass die Erlösung subjektiv in der

Befreiung vom Schuldbewusstsein und von der damit verbun

denen Todesfurcht bestehe, objektiv in der Erschliessung der

unsichtbaren himmlischen Welt des vollkommenen und ewigen

Lebens, des Hauses Gottes, der himmlischen Stadt. Eben hier

auf bezieht sich auch der Glaube; sein Begriff ist weder der

paulinische noch der judenchristliche, sondern ein Drittes zu

beiden. Er wird nehmlich definirt als éztt Louévoy Öztóotaoug,

ztgayuáttov éeyxog oö ßleztouévov (11, 1), d. h. Zuversicht in

Bezug auf Dinge, die zu hoffen sind, und Ueberzeugtsein von

unsichtbaren Realitäten. Schon die asyndetische Stellung dieser

beiden Bestimmungen verräth, dass sie nicht zwei verschiedene
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Objekte des Glaubens, sondern ein und dasselbe nach zwei

verschiedenen Seiten bezeichnen sollen, nehmlich die un

sichtbare Welt, wie sie einerseits schon in der Gegenwart

eine Realität ist, von deren Sein und Wirksamsein man

überzeugt sein kann (resp. überführt durch Erfahrung ihrer

Wirkungskräfte), wie sie aber andererseits noch ein Gegen

stand der Hoffnung ist, da ihr Offenbarwerden noch als

zukünftig erst bevorsteht – als oixovuévy ué//ovoa. So ge

hört denn zum Glauben zuvörderst das Ueberzeugtsein vom

Sein Gottes, der unsichtbaren Urrealität; aber nicht bloss

von seinem ruhenden Sein, sondern von ihm, wie er in einem

Verhältniss lebendiger Wechselbeziehung zum

Menschen steht, wie er sich vom Menschen suchen lassen

will und dieses Suchen mit dem entsprechenden Erfolg be

lohnt, also sich vom Menschen finden lässt (zruoteöoat öei

töv ztgooegxóuevov t. Geg ört éott xai roig éxytoöouv

aötöv uto Gazroöótyg yivetat 11, 6). Dieses letztere ist nun

für den éxLyróv ein ézruLóuevov, ein erhoffter Erfolg, der aber

eben durch sein ztgooégxeo Gat sich ihm als positive Realität

erweist, als zugdyua und öövauug und öogecé (6,4. 5), so jedoch,

dass dabei immer noch etwas Weiteres zu hoffen übrig bleibt.

Eine Glaubensthat war die Folgsamkeit des Noah gegen die

Aufforderung, die Arche zu bauen, während noch nichts von

der angekündigten Fluth zu sehen war; eine Glaubensthat die

Folgsamkeit des Abraham gegen den Ruf, der ihn in ein ihm

noch unbekanntes Land als in sein künftiges Erbtheil berief;

so vertraute Sarah der göttlichen Verheissung trotz entgegen

stehender Wahrscheinlichkeit; Abraham war willig, den Isaak

zu opfern, im Gedanken, dass Gott auch aus den Todten

wieder erwecken könne; Isaak und Joseph zeigten in ihrem

letzten Willen ihren Glauben an die Zukunft ihres Volks und

der göttlichen Verheissungen für dasselbe; im Glauben zog

Moses die Leidensgenossenschaft mit Gottes Volk dem zeit

lichen Sündengenuss, die Schmach Christi (die Theilnahme an

den Leiden des Messias in dem messianischen Volke) den

Reichthümern Egyptens vor, denn „er sahe hin auf die Be

lohnung;“ im Glauben zog er aus Egypten ohne Furcht vor

des Königs Grimm, denn „den Unsichtbaren (Gott) wie mit

Augen sehend war er stark und fest.“ Alle diese und unzählige
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andere alttestamentliche Fromme, welche im Glauben Thaten

gethan und Leiden und Tod erlitten haben, haben die ver

heissenen Heilsgüter nicht empfangen, sondern dieselben nur

von ferne geschaut und Zuversicht gewonnen und sie freudig

begrüsst und bekannt, dass sie auf Erden Gäste und Fremd

linge seien, womit sie kundthaten, dass sie ein Vaterland erst

suchten, welches kein irdisches sein konnte, sondern das bessere

himmlische, die Stadt, die Gott ihnen bereitete (11, 13–16).

Das ist eben jene himmlische Welt, zu welcher jetzt die

Christen hinzugekommen sind (zrgooey? ÜGate 12, 22), nach

dem sie ihnen durch Christum als den Wegbahner erschlossen

worden ist; daher denn jene alttestamentlichen Frommen nicht

vorher, nicht ohne uns Christen zur Vollendung gelangen

konnten (uj zogig uÖy teetoGóo 11, 40). Darnach hat

also der alttestamentliche Glaube nicht etwa nur einen dem

neutestamentlichen analogen Inhalt, wie diess auch nach

Röm. 4 beim Glauben Abrahams der Fall war, sondern er hat

geradezu denselben Gegenstand, nur mit dem Unterschied, dass

der alttestamentliche Fromme diesen Gegenstand noch erst

aus der Ferne sah und begrüsste, der Christ hingegen zu ihm

hinzugetreten ist und, da ihm der Zugang einmal eröffnet ist,

jederzeit mit Freudigkeit dem Throne der Gnade nahen kann,

kurz dass der alttestamentliche Fromme sich zum Heile der

Verheissung bloss erst hoffend, der Christ auch schon geniessend,

wenn gleich dabei auch noch hoffend, verhält. Bei Beiden

richtet sich der Glaube auf die oixovuévy ué.ovoa, aber für

den alttestamentlichen Frommen ist diese noch bloss ué//ovoa,

er weiss sich noch ausserhalb ihrer, in der Fremde und Pilger

schaft, das himmlische Vaterland erst erwartend und erstrebend

(êzöéxeo Gat und ögéyéo Gat 11, 10. 16); bei ihm also besteht

der Glaube noch bloss in der zuversichtlichen Hoffnung, welche

den göttlichen Verheissungen vertrauend Alles daran gibt, um

ihres Zieles theilhaftig zu werden. Der Christ hingegen be

kommt im Glauben schon wirklich Theil am unvergänglichen

Reich (3aou/eiav áoc/evtov ztago/außävovteg 12, 28), hat

schon empfangen die Erkenntniss der Wahrheit (10, 26), ist

schon uéroxog Xgtovoi geworden (3, 14), ist äytao Geig (10,29),

qtozuo Geig (32), yevoäuevóg te tjg öogeäg rg étovgaviov zai

uétoxog yevyGeig zrveuarog äyiov zai zaköy yevoáuevog

Pfleiderer. Der Paulinismus. 23
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Geoö ö ua övvdueug te uékovtzog aidvog (6,4 f.), er befindet

sich im Besitz eines alle irdischen Reichthümer überragenden

Besitzthums im Himmel (éxetv ëv éavroig «geirtova Üztagšty

év oögavoig xai uévovoav 10, 34). Der christliche Glaube ist

also schon wirkliche Erfahrung der verheissenen Heilsgüter,

wenigstens soweit dieselben innerlicher, geistlicher Art sind:

heiliger Geist, Erkenntniss der Wahrheit, Befreiung vom Schuld

bewusstsein, Freudigkeit des Zutritts zum Gnadenthron. So

fern aber die volle Realisirung dessen, was von Anfang den

Gegenstand aller Verheissungen bildete, doch erst in der voll

kommenen und unveränderlichen Welt des Jenseits, im eigent

lichen aidov ué//aov möglich ist, insofern gehört auch zum christ

lichen Glauben die ézrig immer noch als ein wesentliches

Moment, ja dieser Glaube erweist seine Wahrheit und Kraft

eben auch wie der alttestamentliche im xagtegeiv, u ázto

ßaleiv tv zragöyoiav, in der Öztouovi und uaxg00vuia (10,

35–39).

Vergleichen wir diesen Glaubensbegriff mit dem pauli

nischen, so fällt ein doppelter Unterschied in die Augen: in

Bezug auf die subjektive Form und auf den objektiven In

halt des Glaubens: die Hoffnung ist nach Paulus wohl eine

wesentliche Folge, nicht aber selber ein Moment des Glaubens,

denn sein Inhalt ist nicht die zukünftige Welt, sondern der

geschichtliche Christus als der für uns Gestorbene und Auf

erweckte; er eignet sich das christliche Heilsprinzip in der

konkretesten Form als Person des Erlösers und in der be

stimmtesten Fixirung als dessen Tod und Auferweckung an.

Nicht so der Hebräerbrief. Ihm kommt Christus gar nicht als

Gegenstand des Glaubens in Betracht, weder Christi Person

überhaupt, noch sein Tod oder Auferweckung insbesondere;

sondern Christus ist ihm bloss der, welcher dem Glauben

seinen vollen Inhalt verschafft hat, dadurch, dass er diesen

zuerst sichselbst gewonnen hat durch sein eigenes reetoio Gau,

er ist ihm der Vorgänger auf dem Glaubensweg, welcher, in

dem er selbst an sich den Glauben zur vollen Erscheinung ge

bracht hat (teleucotºg zwiotecog), zugleich Vorbild und Anführer

für die ihm Nachfolgenden (ägxyyög zriotecog 12, 2) geworden

ist. – Man hat mit Rücksicht hierauf den Glaubensbegriff

des Hebräerbriefs schon ganz auf gleiche Linie mit dem juden
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christlichen (z. B. eines Jacobus) stellen wollen, aber schwer

lich mit Recht. Zwar ist ja nicht zu leugnen, der Glaube des

Hebräerbriefs, weil er Christum nur zum Vorbild, nicht selbst

zum Gegenstand hat, trägt allerdings nicht so unmittelbar das

specifisch christliche Gepräge, wie der paulinische; allein er

ist doch auch wieder weit entfernt, bloss Glaube an (resp.

Hoffnung auf) die bevorstehende Wiederkunft des Messias

Jesus zur Aufrichtung seines verheissenen Messiasreichs zu

sein. Dem Hebräerbrief ist ja das Heilsgut nicht bloss die

Vollkommenheit des zukünftigen Vollendungszustandes, sondern

er zieht es auch wieder in die Gegenwart herein, als ein Be

sitzthum, das der Christ schon bei sich hat, obgleich es an sich

seinen Ort im Himmel hat (10,34: xetv évéavt o | g tagštv

év oögavoig); der Christ weiss sich als Christi schon theilhaftig

geworden (3, 14), als gereinigt nach dem Gewissen, Gott ge

weiht und in die Gemeinschaft mit ihm getreten, kurz als in

seinem religiösen Bewusstsein vollkommen befriedigt und zwar

in Folge dessen, was Christus für ihn vollbracht hat (der ja

tete.eitozev épczraš todg äyuaLouévovg 10, 14). Die Sache

sonach, um die es sich beim rechtfertigenden Glauben des

Paulus handelt, die innerliche Aneignung des christlichen

Heilsprinzips, fehlt auch dem Glauben des Hebräerbriefs nicht;

auch ihm ist jene Mystik nicht fremd, welche im Bewusstsein

der Versöhnung mit Gott das substantielle Heil, die beseligende

Friedens- und Liebesgemeinschaft mit Gott, kurz die „Voll

kommenheit“ des religiösen Verhältnisses als innere Realität

besitzt. Nur die Form ist es, die ihn von Paulus unter

scheidet, und zwar in einer Weise, die ebenso sehr einen

Nachtheil, wie doch auch zugleich einen gewissen Vorzug vor

Paulus begründen dürfte. Indem der Hebräerbrief das christ

liche Heilsgut der Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott

unter der Vorstellung der himmlischen und zukünftigen Welt,

die Christus erschlossen habe, auffasst, rückt er dasselbe aller

dings in eine (sei es örtlich, sei es zeitlich angeschaute) Trans

scendenz, die gegenüber der Immanenz des paulinischen

Xguotög év äuoi als etwas Unbefriedigendes erscheinen kann,

indem dabei das Hauptgewicht in das Moment der Hoffnung

fällt. Sofern aber jene himmlische Welt, zu welcher Christus

uns den Zugang eröffnet hat, doch wesentlich nichts anderes

23 *
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ist, als das Bild des durch Christum begründeten Reiches

Gottes, der durch Christum erschlossenen vollkommenen Gottes

gemeinschaft, kurz also: der Erlösungsreligion, so ist ja diess im

Grunde nur der reine religiöse Kern des paulinischen Glaubens

objekts, ohne dessen dogmatische Schaalen, wie sie in dem

Strafstellvertretungstod und der Auferweckung Christi lagen.

Daher konnte in solchen Kreisen, denen der paulinische Glaube

wegen seiner spröden dogmatischen Form fremd blieb, der des

Hebräerbriefs durch die phantasievolle Mystik seiner christ

lichen Idealwelt die Geister fesseln.

Wenn nun der Hebräerbrief mit dem Glauben ebenfalls,

wie Paulus, die Gerechtigkeit in unmittelbare Verbindung

bringt, so ist zum voraus klar, dass er diess in anderem Sinne

thun muss, da ihm die Voraussetzungen der paulinischen Recht

fertigungslehre ganz fehlen. 11, 4 heisst es von Abel, dass er

durch den Glauben éuagtvg Gy eivat öizatog und v. 5 von

Enoch: usuagtégrat eingeorzéra té Géſ und v. 7 von

Noah, dass er ötà zriotecog (nehmlich durch die Glaubensthat,

dass er die Arche baute, ehe noch was von der Fluth zu sehen

war) zarézguve töv xóouov zai tg zatà zriotuv Ötzatooövyg

éyéveto x/ygovóuog. Diese dem Glauben entsprechende Ge

rechtigkeit (v. 7) besteht also in der gottgefälligen Gesinnungs

und Handlungsweise, in welcher der Glaube als die feste Zu

versicht in Betreff der göttlichen Verheissungen die noth

wendige Grundlage bildet, da man „ohne Glauben Gott nicht

gefallen kann“ (v. 6). Alle Beispiele der Glaubensgerechtigkeit

Cap. 11 zeigen die Kraft des Glaubens, wie sie im Leiden

oder Thun nach Gottes Willen sich bewährt, und dafür er

halten diese Glaubenshelden das Zeugniss ihres Gerechtseins

von Gott (v. 39). Der in Gehorsam sich bewährende Glaube

ist sonach an sich schon die Gerechtigkeit, braucht also nicht

erst diese durch die Rechtfertigung zu bekommen. Sonach ist

diese Gerechtigkeit keineswegs die paulinische Ötzatoovy

Geoö oder éx Geoi, welche durch ein judicielles Urtheil Gottes

(den Rechtfertigungsakt, Ötzaicootg) erst dem Menschen ge

schenkt wird, der sie vor diesem Urtheil in keiner Hinsicht

schon besitzt, vielmehr äoeßig ist. Einen solchen judiciellen

Akt und eine imputirte Gerechtigkeit kennt der Hebräerbrief

überhaupt nicht, da ihm alle die aus dem Gesetzesstandpunkt
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entnommenen juridischen Vorstellungsformen für das christliche

Heil bei seinem alexandrinischen Standpunkt fremd sind. Die

Sache selbst, die Lehre von der versöhnenden Gnade, hat

darum der Hebräerbrief doch auch; aber er drückt sie in den

oben besprochenen Begriffen: zaGagiLeuv, äytáLetv, teletoüv

aus, welche ihm durch seine Kultustypik nahe gelegt waren.

Indem er nun aber gleichwohl die bei Paulus vorgefundene

Verbindung von Glauben und Gerechtigkeit beibehielt, war es

natürlich, dass er ihr einen andern Sinn unterlegte und ins

besondere die Gerechtigkeit nicht in dem eigenthümlich

paulinischen, sondern in dem herkömmlichen Sinn der inhären

ten Beschaffenheit, der Lebensgerechtigkeit nahm. Damit tritt

sie aber auch in ein anderes Verhältniss zum Glauben: sie ist

nicht mehr die göttliche Gabe, die der Glaube empfängt,

sondern sie ist der menschliche Zustand, den der Glaube be

wirkt (o ötà zriotecog eigy do a v to öuxatooévyv v. 33), das

Eigenthum, das man durch Glauben erwirbt (ötxatooövyg

éyéveto x/ygovóuog v. 7). Da sonach der Glaube an sich schon

die bewirkende Ursache der Gerechtigkeit ist, so kann es sich

hier nicht mehr darum handeln, dass dieselbe von Gott aus

dem Sünder zugesprochen werde, sondern nur darum, dass

die im Gläubigen daseiende und durch Thun und Leiden be

währte Gerechtigkeit von Gott als eine solche ihm wohlgefällige

anerkannt werde und dass diese Anerkennung dem Gläu

bigen in einem göttlichen Zeugniss ausgedrückt werde.

Daher hier statt des fehlenden öuxatoöo Gav oder .oyiLeo Gat

óuxatooövyv ganz bezeichnend gebraucht ist: uagtvgeio Gav

öixatov eivat oder eöygeotyxévat Geº oder kurzweg bloss

uagtvgeio Gat öuč zwiotecog (vv. 4. 5. 39). Wir haben also hier

allerdings statt der paulinischen öuxatooüvy Geoö eine ióia

öuxatooévy, aber doch nicht die é§ Ägyov vóuov, sondern ëS

Ägyov ztiotecog. Eine solche aus der Glaubensbethätigung

hervorgegangene reale Lebensgerechtigkeit kennt aber auch

Paulus ganz wohl (cf. oben, S. 210 u. 221), wenn er gleich

für diesen Begriff der neuen christlichen Sittlichkeit selten den

Namen öuxatooövy braucht, der ihm weit überwiegend die

Glaubensgerechtigkeit bedeutet. Ein sachlicher Widerspruch

zwischen dem Hebräerbrief und dem echtpaulinischen Lehr

begriff findet also auch hier nicht statt, wohl aber die formale
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Differenz, dass jener die paulinischen Gedanken in andern

Worten ausdrückt und mit dem paulinischen Wort andere

Gedanken verbindet. Vermöge des ersteren bildet er den

Uebergang von Paulus zu Johannes, bei welchem die paulini

schen Gedanken vollends ganz abgelöst sind von ihren ur

sprünglichen, dem Gesetzesstandpunkt entnommenen Hüllen;

vermöge des zweiten aber bildet der Hebräerbrief den Ueber

gang zu dem verkirchlichten Paulinismus jener Mischtheologie,

in welcher zwar die Worte des Paulus festgehalten, aber mit

denselben unpaulinische Gedanken verknüpft wurden.

Das christliche Glaubensleben fasst der Hebräerbrief

mit Vorliebe als sittlichen „Gottesdienst“ auf (.atgeöeuv Geqſ

Lóvtt 9, 14, atgeÜouev eöagéotcog t Geg 12, 28) entsprechend

seiner durchgängigen Anlehnung an alttestamentlich-kultische

Typen. Als die gottgefälligen „Opfer“ dieses christlichen

Priesterdienstes werden hervorgehoben das Lobopfer des Ge

bets, das wir stets vor Gott bringen sollen als Frucht der

Lippen, die seinen Namen bekennen, und die Wohlthätigkeit

und Mittheilsamkeit (13, 15. 16). Die Heiligung wird ganz

in paulinischer Weise theils als Gegenstand menschlichen

Strebens und Bedingung, unter der allein der Mensch zum

Schauen des Herrn gelangen, also der definitiven Seligkeit

theilhaftig werden kann, theils als Wirkung Gottes gefasst,

der durch die Vermittlung Jesu Christi in uns das ihm Wohl

gefällige schafft und uns tüchtig macht zu thun seinen Willen

(12, 14: öcózere töy áytaouöv, oi zogig oööeig ölera töy

zügtov und 13, 21: ö Geög zatagrioat uäg év zravti ägyp

äyaGſ, eig tö zrotjoat tö Génua aitoi, touG &v üuiv tö

ägeotovévoztuov airoë, öà 'Iroof Xgtotoö, cf. Phil. 2, 12.13).

Wie dem Paulus, so auch ist dem Hebräerbrief ein Haupt

anliegen, dass die Christen im Glauben fest werden, sich nicht

von allerlei Lehren hin und her bewegen lassen, namentlich

nicht immer wieder zum jüdischen Gesetzeswesen sich hin

neigen. Der Verfasser unseres Briefes ist sogar noch ent

schiedener, als Paulus, in der bestimmten Aufforderung an die

Judenchristen, sie sollen endlich einmal gründlich sich von

allem Jüdischen losmachen, aus dem Verband mit dem Juden

thum gänzlich ausscheiden, zu Jesu, der vor dem Thor, ausser

dem Lager (dem Symbol des jüdischen Religionsverbandes)
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gekreuzigt worden, hinausgehen und seine Schmach tragen;

statt nach rückwärts immer wieder zu blicken und dadurch

stets in Versuchung zum Rückfall in's Judenthum zu gerathen,

sollen sie vielmehr die zukünftige Stadt (d. h. das über alle

nationale Beschränktheit erhabene himmlische Reich Christi)

suchen (13, 9–14). Der Rückfall wäre ein muthwilliges

Sündigen wider bessere Erkenntniss und mit Verleugnung der

schon erfahrenen Gnadengaben der zukünftigen Welt, wäre

geradezu ein Mitfüssentreten des Sohnes Gottes, Gemeinachten

des Bundesblutes, Schmähen des Gnadengeistes, Wieder

kreuzigen und Fürspottachten des Sohnes Gottes (10,26–31.

6, 4–8). Für diese Sünde gebe es kein anderes Sühnopfer

mehr, da sie ja eben in der Verwerfung des Einen, das für

immer gilt, besteht, für sie also gäbe es nur noch ein schreck

liches Warten des Gerichts, der vergeltenden Rache, die für

den abgefallenen Christen um so schwerer sein wird, je grösser

das ihm Gegebene und von ihm Verachtete gegenüber den

alttestamentlichen Heilsgütern war (10, 29.12, 25). Für die,

welche seiner Gnade sich verlustig gemacht haben, ist

Gott ein verzehrend Feuer, ist's furchtbar, in seine Hände zu

fallen (10, 31. 12, 29). Bedenken wir, dass es sich hiebei

nicht um einzelne Sünden bloss handelt, sondern um die Ver

leugnung des christlichen Glaubens überhaupt und den direkten

Wiederabfall von der christlichen zur jüdischen Religion, so

werden wir die Strenge des Verfassers begreiflich finden.

Paulus dachte in diesem Punkte kaum anders (cf Gal. 5, 2. 4.

6, 7: Geög oö uvxtygiLetat). Um dieser furchtbaren Gefahr

des Rückfalls und der göttlichen Strafe für denselben zu ent

gehen, bedarf es nun um so mehr alles Ernstes, einer Ge

sinnung, welche ebensosehr Furcht und Scheu vor der

schrecklichen Gerichtsvergeltung des heiligen Gottes ist (a

tgeöouev uetá öéovg xai ei/aßeiag 12, 28, cf. Phil. 2, 12:

uetà qóßov zai tgóuov), als zugleich Festhalten an der

beseligenden und tröstenden Hoffnung auf die gött

liche Gnadenvergeltung. Weil der Glaube Gott kennt als

utoGazroöóryv toig ëxLytoöouv atóv (11,6), so muss er seinen

Ernst und Eifer erweisen in der zrygopogia rg éztiôog äxgt

Té.ovg (6, 11), im Festhalten an der Zuversicht, die der Ver

geltung sicher ist (uj ázroßcºyte tv zragöyoia» uÖ, tug
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#xet uto Gazroöooiav ueydyv 10, 35). Die Hoffnung auf die

oixovuévy ué//ovoa ist ja der feste Anker, der hineinreicht in

das Heiligthum der oberen Welt, wohin Christus als unser

Vorgänger eingegangen ist; also kann auch nur durch Fest

halten an ihr der Zusammenhang mit dieser himmlischen Welt,

d. h. mit dem christlichen Glaubensobjekt, dem in Christo auf

geschlossenen Heil festgehalten werden. Diess Festhalten und

Beharren auch unter allen Mühsalen und Trübsalen ist die

uaxgoOvuia und Öztouovº, worin der Glaube seine Trag- und

Spannkraft bewähren muss. Daher diese theils mit der tiottg

verbunden, theils auch geradezu mit ihr vertauscht und als die

Bedingung der Erlangung des verheissenen Heils bezeichnet

werden (6, 12: ölä tiotecog xai uaxgoôvuiag xygovouoövtov

täg ézcayye.iag, 15: uaxgoOvujoag ézrétvxe tjg ézcayyelag,

10,36: Özrouovig éxete xgeiav, Yva tö Génua toö Geoö zrouj

oavteg xouioyoGe tv étayye.iay). Der wahre Glaube ist

eben die Gesinnung, welche zuversichtlich an der unsichtbaren

und zu hoffenden Welt festhält und daher das Gegentheil des

feigen Nachgebens bildet (des özrooté/eoGat 10, 38 f.).*)

Die Aufforderung zur treuen Beharrlichkeit auch unter

den Leiden, welche der Glaube im Gefolge haben kann, wird

bestärkt durch die baldige Erwartung der Parusie,

mit welcher die oixovuévy ué//ovoa ganz in die Gegenwart

hereingetreten sein wird: "Ett yäg uuxgöv öoov öoov, öéoxó

uevog Set zai oö xgovue 10, 37. Dann erfolgt die Umwandlung

der vergänglichen Welt und der Eintritt einer unbeweglichen

*) Dieser Gedanke ist auch ganz paulinisch, dass nur durch's Fest

halten an dem Glaubensobjekt in treuer Ausdauer, sei es auch unter

Leiden, das Endziel der oorngia erreicht werde (cf. Phil. 3, 10–12.

2 Cor. 4, 17 f. Röm. 8, 17). Und auch bei Paulus ist es das Feststehen

im Glauben, wodurch man männlich und stark wird (1 Cor. 16, 13), der

Glaube also auch, wie im Hebräerbrief, die Grundlage der Beharrlich

keit. Nur ist bei Paulus diese Kraft des Glaubens erst die Folge seiner

Empfänglichkeit, welche letztere beim Hebräerbrief wegen der über

wiegenden Richtung auf die éztuöusv« zurücktritt. Daher ist auch der

Sinn des Wortes: ö öxatog éx 7ttotsog Fjostat Hebr. 10, 38 ein anderer

(„dem Gerechten wird die Enderrettung als Folge seines gläubigen Be

harrens zu Theil werden“), als bei Paulus („der aus dem Glauben Ge

rechtfertigte wird selig werden“). Vgl. Weiss, S. 527.
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Ordnung der Dinge (12, 27), dann wird man zu der Sabbath

ruhe eingegangen sein, die dem Volke Gottes von der ersten

Verheissung einer Ruhezeit, die sich an Israel noch nicht er

füllte, aufbehalten geblieben ist. Da nach der Grundanschauung

dieses Lehrbegriffs die oixovuévy ué./ovoa die Welt der Voll

kommenheit, des himmlischen und unveränderlichen Daseins

ist, diese aber sofort mit der Parusie zur Verwirklichung

kommt, weil dann der aid» oürog völlig abgeschlossen und der

aidv ué//aov (der zwar jetzt schon in gewisser Beziehung

gegenwärtig ist) zur vollen Gegenwart geworden sein wird:

so ist klar, dass hier von einem zwischen Parusie und Welt

vollendung in die Mitte tretenden provisorischen Herrlichkeits

reich (einem Chiliasmus) in keiner Weise die Rede sein kann.

Hiedurch unterscheidet sich die eschatologische Ansicht des

Hebräerbriefs wesentlich von der der Apokalypse und des

Paulus und steht auf der Seite, die durch Johannes dann zur

kirchlichen Herrschaft gekommen ist. Indem der aidv ué//ov

des Urchristenthums hier mit der oberen, himmlischen und

ewigen Welt des Alexandrinismus identificirt wurde, musste

er aufhören als ein selbst wieder zeitlich beschränkter und der

irdisch-sinnlichen Räumlichkeit angehöriger, d. h. als ein bloss

provisorischer Vollendungszustand, als ein chiliastisches

Christusreich gedacht zu werden; er musste in den absolut

überzeitlichen und überirdischen, also definitiven Vollendungs

zustand übergehen, womit also der Chiliasmus aufgehoben war.

Aus demselben Grunde, weil der urchristliche Gegensatz der

jetzigen und künftigen Welt mit dem alexandrinischen der

untern und obern Welt sich verschmolzen hat, folgt aber auch

noch das Weitere, dass überhaupt die Parusie von ihrer Be

deutung für den Einzelnen viel verloren hat, weil ja mit dem

Tode schon der Einzelne in die obere Welt eintritt, daher die

verstorbenen Gläubigen schon jetzt, ganz unabhängig von der

Parusie, einfach als zuveÜuata öuxaiov t et e .eu (o ué vao v be

zeichnet werden (12, 23)*). Aus demselben Grunde ist auch

*) Zwar Riehm (a. a. O., S. 797) sagt, dass auch denen, die schon

zt vs Üu at a Özatov tstsetouévov sind, die Auferstehung und damit

„natürlich“ auch die vollendete ÖóFox noch bevorstehe, sodass auch für

sie die schliessliche Verheissungserfüllung in die Zeit der Parusie fällt.



Z62 Der Paulinismus unter dem Einflusse des Alexandrinismus.

das Gericht hier aus seiner Stellung bei der allgemeinen

Weltvollendung, die es sonst zu haben pflegt, weggerückt und

unmittelbar an den Tod des Einzelnen als seinen Uebertritt

in die obere (übersinnliche) Welt geknüpft (9, 27). Es liegt

diese veränderte eschatologische Ansicht auch schon in der

Konsequenz jenes dem Hebräerbrief so wichtigen Begriffs der

teeiaogug, wie er oben entwickelt worden ist: ist diese schon

jetzt beim Christen innerlich im Geiste vorhanden, so ist klar,

dass sie mit der Ablegung seines sinnlichen Leibes durch den

Tod vollends als absolute sich verwirklichen wird, dass also der

Vollendungszustand für den Einzelnen unmittelbar mit seinem

Eintritt in die übersinnliche Welt sich ergibt, unabhängig von

der spätern Katastrophe der Parusie, welcher sonach nur noch

eine Bedeutung für die irdische Gesammtgemeinde zukommt,

während sie bei Paulus für die Entschlafenen nicht minder

als für die Ueberlebenden der eigentliche Anfang des Vollen

dungszustandes ist. Indess fanden wir neben dieser Ansicht

doch auch schon bei Paulus eine andere, wornach der christ

liche Vollendungszustand des Einzelnen sich ebenfalls un

mittelbar an seinen Leibestod knüpft; und zwar sahen wir,

dass diese letztere Ansicht bei ihm ein originales Produkt

seiner christlichen Gnosis, speciell seiner christlichen Psycho

logie (zrveÜua évouxoöv – Röm. 8, 11) gewesen ist, das er

jedoch mit der andern vom Judenchristenthum überkommenen

Ansicht nicht vermittelt hat. Um so weniger werden wir uns

Allein diess dürfte doch wohl nicht so ohne weiteres „natürlich“ sein.

Viel näher liegend scheint mir im Gegentheil, dass für die, welche ein

mal in das himmlische Allerheiligste eingegangen und im Schauen Gottes

selig sind, die Verheissungserfüllung vollkommen verwirklicht, ihr

Tsts stöo 9at ein absolutes ist. Was aber die Auferstehung betrifft, so

ist bezeichnend genug, dass der Hebräerbrief sie unter die Lehrstücke

rechnet, die der zur Vollkommenheit Fortschreitende hinter sich lassen

soll (6, 2). Damit ist zwar nicht gesagt, dass er sie leugnen wollte,

wohl aber angedeutet, dass sie ihm in seine christliche Gnosis nicht

hereinpasste. Wirklich hat er ja auch, wo er von der christlichen Zu

kunftshoffnung spricht, sie nirgends mit einer Silbe erwähnt! Diess

erklärt sich wohl einfach daraus, dass der Blick des alexandrinischen

Verfassers viel mehr an der oberen himmlischen Welt, als an der irdi

schen Vollendungszukunft hängt, an welcher die Todtenauferstehung ein

integrirendes Moment ausmacht.
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wundern dürfen, dass der paulinische Alexandriner die specifisch

christliche Eschatologie des Paulus zur ausschliesslichen ge

macht und auf seine alexandrinische Metaphysik gestützt hat.

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf das Ver

hältniss, in welches das Christenthum nach der Auffassung des

Hebräerbriefs zum Judenthum zu stehen kommt, so werden

wir auch hierin eine eigenthümliche Ausprägung der paulini

schen Prinzipien wahrnehmen. Der Hebräerbrief steht nehm

lich durchaus auf dem Boden des praktischen Paulinismus,

indem er das Resultat der paulinischen Kämpfe: Die Selbst

ständigkeit der christlichen Gemeinde gegenüber

dem Judenthum, als feststehendes Axiom einfach voraus

setzt; er erklärt das Verlassen der christlichen Versammlung

um der Theilnahme am jüdischen Kultus willen für ein ézovoiaog

äuagtcºveuv und verlangt von seinen Lesern, dass sie alle

Kultusgemeinschaft mit Israel abbrechen und.„zu dem vor dem

Lager gekreuzigten Jesus hinausgehen“ sollen; wie dessen

Kreuzestod ein thatsächlicher Bruch mit dem Judenthum ge

wesen (und als solcher eben dem Paulus zum Angelpunkt

seines selbstständigen christlichen Bewusstseins geworden war),

so soll nun auch die christliche Gemeinde „seine Schmach

tragen,“ indem sie sich gleichsam als mit Christo vom Lager

der israelitischen Religionsgemeinde ausgestossen betrachte

(13, 12. 13, vgl. in anderem Bilde denselben Gedanken: Gal.

6, 14). Gemeinsam also ist dem Hebräerbrief mit Paulus die

praktische Stellung zum Judenthum, aber verschieden und origi

nell beim Hebräerbrief ist die theoretische Vermittlung derselben.

Paulus fasste das Judenthum unter dem Gesichtspunkt des

fordernden und richtenden Gesetzes auf und stellte es sonach

in den direkten Gegensatz zum Evangelium: jenes richtet

Zorn an und tödtet, dieses versöhnt und belebt, dort ist man

unter dem Fluch, hier unter der Gnade. Der Hebräerbrief

hingegen fasst das Judenthum auf unter dem Gesichtspunkt

des Kultus, dessen Mittelpunkt das Sühnungsritual war, und

stellt es sonach zum Christenthum in das positive Verhältniss

einer vorausabbildenden Vorbereitungsanstalt. Daraus ergab

sich von selbst, dass er die christliche Heilsordnung ganz unter

dem Typus, in den Anschauungsbildern der alttestamentlich

levitischen Kultusordnung darstellte, Christum als Hohepriester,
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sein Werk als priesterliches Sühneopfer zur reinigenden Weihe

für das sündige Volk, das christliche Glaubensleben ebenfalls

als Priesterdienst, seine Früchte als gottgefällige Opfer, den

Vollendungszustand als Sabbathruhe, die Christengemeinde als

Volk des Herrn und ihren Heilsstand als freien Zutritt zum

Allerheiligsten des Himmels, als Gekommensein zum Berg

Zion, zum himmlischen Jerusalem, zum himmlischen Vater

land. – All' dem liegt nun aber so wenig der Sinn zu Grunde,

dass das Christenthum bloss eine höhere Form des Juden

thums, das Judenthum die Substanz des Christenthums wäre,

dass vielmehr umgekehrt hier erst recht das Judenthum

an sich für ein völlig wesenloses Schattenbild und

das Christenthum für die uranfängliche Substanz

erklärt wird. Diesen Gedanken führt der Hebräerbrief in

verschiedenen Variationen so klar und bestimmt aus, dass man

ihn nicht wohl missverstehen kann. Es liegt diess schon darin,

dass ja nicht das Christenthum als das Abbild des Juden

thums, sondern das Judenthum als Abbild des himmlischen

Heiligthums, welches mit dem Christenthum wesentlich identisch

ist, dargestellt wird; was heisst diess im Grunde anderes als

dass das Christenthum, obgleich der Erscheinung nach das

Spätere, doch der Idee nach das Frühere, Ewige sei, das

Judenthum sonach ihm gegenüber das nur temporär Gültige,

das seinen Zweck nicht in sichselbst hat, sondern in der Er

scheinung des Vollkommenen, die es bloss vorbereitet? Da

her denn auch die Verheissungen und die Hoffnungen der

Frommen in Israel von Anfang auf ein über den Boden der

israelitischen Theokratie hinausgehendes Ziel, auf eine Sabbath

ruhe in einem himmlischen Vaterland, das über Kanaan hinaus

liege, gerichtet waren; die himmlische zratgig war es, auf

welche schon der Blick eines Abraham gieng; Christi Schmach

war es, welche tragen zu dürfen im Blick auf die Belohnung

Moses für grösseren Reichthum achtete als Aegyptens Schätze;

darum sind diese Frommen alle auch nicht vor, wohl aber zu

gleich mit den Frommen des neuen Bundes zu der verheissenen

Vollendung gelangt (Cap. 11). Wenn wir hiebei nicht umhin

können, an die johann eischen Stellen von dem Gesehen

werden Christi oder seines Tages durch Abraham und Jesaias

(Joh. 8, 56. 12, 41) zu denken, so ist endlich ein genaues
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Pendant zu der paulinischen Religionsphilosophie die

eigenthümliche Idee des Hebräerbriefs, dass Christus ein

Priester nach der Weise Melchisedeks gewesen sei.

Die Ausführung dieser typischen Parallele im Einzelnen

(Cap. 7) erinnert zwar schon stark an die späteren typo

logischen Spiele, aber die Idee des ganzen Typus ist offenbar

keine andere als die des Paulus, wenn er Christum darstellt

als Antitypus des Adam oder als den Samen Abrahams, auf

welchen die abrahamidische Verheissung gieng (Röm. 5, 12–21.

Gal. 3, 15–29). Hier soll die Selbstständigkeit des Christen

thums gegenüber dem Judenthum dadurch gewahrt werden,

dass es durch unmittelbare Verknüpfung mit dem vormosai

schen Adam oder Abraham als das zeitlich dem Mosaismus

eigentlich Vorgehende dargestellt wird und der Mosaismus

als das zwischen Typus (Verheissung) und Erfüllung zwischen

eingekommene Dritte, das sonach in sich von vorneherein

untergeordnet und nur temporär gültig sei. Und eben das

selbe ist auch der Sinn der typischen Verknüpfung Christi

mit dem vormosaischen Melchisedek. Wie dieser durch seine

Vater- und Mutterlosigkeit, durch die Anfangs- und End

losigkeit seines Lebens über alles menschliche Priesterthum,

ferner durch das Segnen Abrahams und Zehntennehmen von

ihm und damit mittelbar vom levitischen Priesterthum über

das mosaische Priesterthum Israels hinausgestellt ist, so ist

Christus, das Nachbild des Melchisedek, ebenfalls Priester

höherer Ordnung als die mosaischen und die letztern sind also

zwischen Typus und Erfüllung nur zwischeneingekommen

und haben schon in ihrem Vater Abraham ihre Inferiorität

gegenüber dem Priesterthum Melchisedeks und Christi be

zeugt; sonach ist die ganze mosaische Priesterordnung und

damit überhaupt der Mosaismus („denn wo das Priesterthum

verändert wird, muss nothwendig auch das Gesetz geändert

werden“ 7, 12) von Anfang bloss als ein temporäres Mittel

glied bis auf die Erscheinung des wahren Priesterthums Christi

geordnet gewesen, woraus seine Aufhebung mit der Erschei

nung Christi sich von selbst ergibt. Damit hat der Hebräer

brief auf etwas anderem Weg dasselbe Ergebniss gewonnen,

wie Paulus durch seine Spekulationen über Gesetz und Ver

heissung und Erfüllung: die Selbstständigkeit des Christen
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thums gegenüber dem Judenthum dadurch zu wahren, dass

es seinen Wurzeln und Vorbildern nach über den Mosaismus

zurückdatirt, als Erfüllung und Vollendung der vormosaischen

Urreligion dargestellt wird – d. h. in unserm Sinn: als Ver

wirklichung der Idee der Religion, der gegenüber jede andere

Religion bloss ein relatives und temporäres Recht hat.

Der Brief an die Colosser.

Wie der Hebräerbrief an Judenchristen gerichtet ist,

welche im Christenthum noch nicht ihre volle religiöse Be

friedigung zu finden vermeinten, und diesen vorhält, dass sie

nichts Weiteres bedürfen, da ja in Christus, als dem über

alles Endliche, auch über alle Engel erhabenen, schlechthin

„vollkommenen“ (tete eucouévoy) Mittler zwischen Gott und

Menschen ein für alle mal die Vollendung der Religion (te

Zeicooug) gegeben sei: so verfolgt auch der Colosserbrief den

selben Zweck und von demselben Standpunkt eines alexan

drinischen Paulinismus aus. Auch er bekämpft eine juden

christliche Richtung, welche im Christenthum noch nicht die

Erfüllung ihres religiösen Lebens (das zrezt göoGat) zu haben

vermeinte und daher für diesen vermeintlichen Mangel eine

anderweitige Ergänzung in der Weise suchte, dass die Stel

lung Christi als einigen Hauptes und Heilsquelle der Gemeinde

und die Reinheit und Freiheit des evangelischen Lebens ge

fährdet war. Aber während die im Hebräerbrief bekämpften

Judenchristen den vermeintlichen Mangel des Christenthums

nur eben im jüdischen Kultus und Ritualgesetz (auch in Be

zug auf Speisen – 13, 9) ergänzt finden wollten, so handelte

es sich bei den Irrlehrern des Colosserbriefs nicht

mehr um die Rückkehr zum jüdischen Ritualwesen, sondern

um ein fortgeschrittenes, spekulativ und asketisch raffinirtes

Judenthum, das mit dem Christenthum amalgamirt und als

dessen vollendende Erfüllung ausgegeben wurde.
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Sie stellten der überwiegend heidenchristlichen Gemeinde

zu Colossä ihr einfaches Christenthum als ein noch mangel

haftes dar, das nach zwei Seiten hin der Ergänzung be

dürfe, nach der theoretischen durch eine tiefere Weis–

heit, welche auf visionärem und philosophirendem Wege in

die Geheimnisse der übersinnlichen Welt, der Engelwelt ein

dringe; nach der praktischen aber durch eine höhere

Heiligkeit des Lebens, welche durch Enthaltsamkeit in

irdischen Genüssen mit der reinen Engelwelt in Beziehung

zu treten vermöge. Von dieser praktischen Seite der Irrlehre

handelt 2, 16–23. Geht schon (v. 16) das «giveuvévßgeöoet

év zróoet Fév uéget éogts votuyviag joa Báto» über

die einfache jüdische Gesetzlichkeit wenigstens in Bezug auf

zróog hinaus und erinnert an die „schwachen Brüder“ zu

Rom, die sich des Wein- und Fleischgenusses aus übergesetz

licher (ob essenischer? wissen wir nicht) Askese enthielten, so

zeigt noch mehr der Schluss des Abschnitts, dass die aske

tischen Enthaltungs- und Reinigkeitsvorschriften

dieser Irrlehrer nicht die des mosaischen Gesetzes waren, denn

sie werden (v. 22) auf ëvtáuata xai öuöaoxa.iat tóv ávôgdö

zrov zurückgeführt. Dass aber diese asketischen Grundsätze

in einem inneren Zusammenhang mit der Weisheitslehre

dieser Irrlehrer standen, ergibt sich aus v. 23: ätuvc #ott

köyov uêvéxovta ooqiag. Möglich ist, dass zu dieser höheren

Weisheit auch dualistische Ansichten über die Materie ge

hörten, womit die äqetöia odóuatog, das u ält, uöé yeéon

uyöé Giyg begründet werden konnte, sofern, wenn die Materie

unrein und verunreinigend ist, materielle Genüsse möglichst

eingeschränkt werden müssen. Jedenfalls aber muss zu dieser

höheren Weisheit eine eigenthümliche Engellehre gehört

haben, wie v. 18 (auf den auch v. 23 deutlich sich zurück

bezieht) ausdrücklich gesagt ist. Der Zusammenhang jener

Praxis mit dieser Lehre ist ohne Zweifel so zu denken, dass

die Scheindemuth einer asketischen Selbstentsinnlichung die

Menschen in die Verfassung versetzen sollte, um mit der

reinen Engelwelt in reale Berührung zu treten und durch

ekstatisch-visionäre Offenbarungen derselben in die Geheim

nisse der höheren Welt einzudringen. Darauf beziehen sich

die Worte v. 18: Gg,ozeia tóv äyyé (o, ä étégaxey äußateior,
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eix qvotoüuevog Özrö toö voög tg oagxög airoö; es handelte

sich dabei nicht um blosse Hochhaltung und Verehrung der

Engel (wie etwa bei Essenern), sondern man machte sich mit

„Geschautem“, d. h. mit Engel visionen breit und suchte

darin eine Befriedigung, die der Verfasser unseres Briefs mit

Recht als einfache Aufgeblasenheit eines gerade nicht wahrhaft

geistlichen, sondern fleischlichen Sinnes bezeichnet, was in der

That von aller derartigen Schwarmgeisterei gilt. Wie nun

aber immer die illuminatistische Schwarmgeisterei in dünkel

hafter Ueberschätzung ihrer vermeintlichen eigenen Offen

barungen sich über die geschichtliche Offenbarung hinweg

setzt oder doch dieselbe geringschätzt, so war auch hier die

Engellehre und der Engeldienst mit einer Beeinträchti

gung der Stellung Christi als der einzigen Heils

quelle der Gemeinde verknüpft. Daher fährt gleich v. 19

fort: zai oö zgarór tv zeqaj, és oözrär tö oóua – –

aěšet tv aišyotv toö Geoö. Wie dieses „Nichtfesthalten am

Haupte“ zu verstehen sei, lässt sich aus der sonstigen Polemik

des Briefes erschliessen. Nicht von einem völligen Abfall vom

Christenthum haben wir es zu verstehen, sondern von einer

derartigen ebionitischen Auffassung der Person und des Werks

Christi, wobei in ihm noch keine zureichende und abschlies

sende Offenbarung Gottes und im einfachen Glauben an ihn

noch nicht die ganze Heilsfülle erblickt wird. Christus scheint

von diesen Irrlehrern zu ihrer Engelwelt in ein Verhältniss

der Sub- oder Coordination gestellt worden zu sein, sei es,

dass sie ihn nur für einen Menschen hielten, dem durch Engel

Offenbarungen aus der höhern Welt zu Theil geworden seien,

oder dass sie ihn selbst zwar für eine Engelserscheinung hiel

ten, wobei er aber doch immer nur Einer aus der ganzen

Fülle der himmlischen Wesen war, in welchen das göttliche

Leben sich als in seine Theilkräfte und Erscheinungen aus

einanderlege. War aber sonach in Christo nicht die volle

Gottesoffenbarung (zräv tö zragoua tjg Geótytog v. 9) er

schienen, so war auch sein Werk nicht die volle Erlösung der

Menschen aus dem Machtbereich der widergöttlichen Mächte,

aus der Herrschaft der Finsterniss und nicht die volle Ver

setzung in das Lichtreich der höheren Welt. Sind aber die

Christen in Christo noch nicht die Vollendet-erlösten (ºtszty
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glouévot 2, 10), so müssen sie selber ihre Erlösung

vollenden, und zwar durch „Ausziehen des Fleisches

leibes“ (áztéxóvoug toö odóuarog tjg oagzóg v. 11, cf.:

äzrexóvoëuevog täg ägxäg zai éšovoiag v. 15), mittelst dessen

sie an das Dämonenreich verhaftet bleiben, weil eben in dem

unreinen materiellen Leib die das Materielle beherrschende

ěšovoia toö oxótovg ihre Herrschaftssphäre besitzt. Das Aus

ziehen des Fleischesleibs, an welchem die Rechtsansprüche der

dämonischen Mächte an uns (zeugóygapov voig öóyuaouv v. 14)

haften, hat zu geschehen theils durch die Beschneidung (2, 11),

welche das Symbol des heidnischen Sündenwesens, die Vor

haut, entfernt*), theils durch die asketische Entsinnlichung,

welche des Leibes Begehren selber schonungslos unterdrückt

(äqetöia odóuatog v. 23). So ergibt sich aus der ebionitischen

Christologie wieder dieselbe praktische Konsequenz, wie aus

der gnostisirenden Engel- und Dämonentheorie: nehmlich der

Grundsatz der Askese.

So stimmen die verschiedenen, direkt oder indirekt aus

der Polemik des Briefes zu entnehmenden Züge unter sich

recht wohl zusammen und geben uns unverkennbar das Bild

einer Irrlehre, welche, mochte sie auch vom Essenismus aus

- gegangen sein, doch wesentlich schon dem ebionitischen

Gnosticismus angehört*), übrigens in dem visionären

Element sowie in der Forderung einer Ergänzung des histo

rischen Christenthums durch praktisch-asketische Vervollkomm

nung entschieden auch als Vorgängerin des spätern Montanis

mus betrachtet werden kann, der aus eben jenen Gegenden

stammte. Dass eine solche Irrlehre nicht in der apostolischen

*) Dass die Beschneidung als Mittel zum zréztygöoGat den Heiden

christen von den colossischen Irrlehrern angepriesen wurde, geht höchst

wahrscheinlich aus dem Verhältniss von 2, 11 zu 10 hervor. Doch muss

es als möglich zugegeben werden, dass nicht die Beschneidung selbst,

sondern bloss an ihrer Statt, als ethische Ergänzung für ihr Fehlen,

die Kasteiung empfohlen wurde (so Hofmann, Comm. z. Col.).

*) So Baur (gnostische Ebioniten), Mayerhoff (Kerinth), Lip

sius (christlicher Essäismus im vollen Uebergang zum Gnosticismus

begriffen), Nitzsch (Mittelglied zwischen Essäismus und Kerinthismus),

Holtzmann (in die christliche Sphäre übergegangene Asceten und

Theosophen essenischer Art, bestimmter: gnostische Ebioniten).

Pfleiderer. Der Paulinismus. 24
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Zeit schon vorhanden sein konnte, ist sicher. Ist schon der

christliche Essenismus erst von der Zerstörung Jerusalems an

zu datiren*), so wird eine über jenen schon so weit hinaus

geschrittene Irrlehre, wie die in unserem Briefe bekämpfte,

kaum vor Ende des ersten Jahrhunderts anzunehmen sein.

Da nun doch sowohl der Anfang als die zweite, praktische

Hälfte des Colosserbriefes nebst den persönlichen Bemerkungen

und Grüssen am Schluss so viel echt paulinisches hat, dass es

fast unmöglich ist, diesen ganzen Brief für ein späteres Pro- .

dukt zu halten, so wird hier die Annahme gerechtfertigt sein,

dass ein ursprünglich paulinischer Brief an die Colosser von

späterer Hand entsprechend den späteren Bedürfnissen jener

Gemeinde überarbeitet worden sei. Wie diese Ueberarbeitung

geschah, ob bloss durch Interpolation einzelner Sätze und

Worte in den echten Text oder durch fortlaufende Ersetzung

desselben durch einen neuen, das wird sich schwerlich genau

ermitteln lassen. Jedenfalls werden wir die dogmatischen

Auseinandersetzungen der zwei ersten Capitel des Briefes, da

sie eben durchgängig von der Polemik gegen die Irrlehre be

stimmt sind, der späteren Ueberarbeitung zuschreiben dürfen,

wenn auch einzelne Wendungen darin vorkommen, die der

Ueberarbeiter aus dem echten Grundtext herübergenommen

haben mag. Der Standpunkt des Ueberarbeiters ist ein pau

linischer Alexandrinismus, wie der des Hebräerbriefes, an

den sich auch einzelne Wendungen (cf. 2, 17) genau an

schliessen*).

*) cf. Ritschl, altkath. Kirche, S. 222 f. Als „Vorläufer“ des

christlichen Essenismus, der sich selbst erst vom J. 70 an datirte, die

colossischen Irrlehrer zu betrachten, wie Ritschl will (S. 232 ff.), ist nicht

wohl thunlich. cf dagegen Holtzmann, Epheser- und Colosserbrief,

S. 291: „Erst seit Anfang des zweiten Jahrhunderts werden in's Grosse

gehende Versuche gemacht, das Christenthum im Sinn einer ascetischen

Theosophie von jüdischem Gepräge durchzubilden und auszugestalten –

Versuche, für deren Bekämpfung im interpolirten Colosserbriefe das

früheste Datum vorliegt. Eine Irrlehre, der zufolge sich das zt jgtou«

nicht in Christus zusammenfasst, sondern über die ganze höhere Geister

welt ausbreitet, ist im apostolischen Zeitalter ebenso unnachweislich, als

im Zeitalter der Gnosis selbstverständlich.“

*) Den gemischten Charakter des Briefes hat auch Ewald gesehen,

glaubt ihn aber durch die Hypothese einer Mitverfasserschaft des
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Da der Grundirrthum der kolossischen Irrlehrer in der

Meinung bestand, dass das historische Christenthum noch nicht

die religiöse Vollendung darstelle, sondern nach theoretischer

wie praktischer Seite der vollendenden Ergänzung durch

Theosophie und Askese bedürfe, so besteht ihre Wider

legung in der positiven Darlegung der christ

lichen Grund wahrheit, dass im historischen

Christ enthum allerdings die volle religiöse Er

füllung, die vollkommene und vollkommen befrie

digende Religion gegeben sei. Diess wird christo

logisch und soteriologisch ausgeführt: In Christus hat die

Fülle der Gottheit sich geoffenbart, durch ihn ist die volle

Erlösung und allumfassende Weltversöhnung vermittelt, darum

sind wir Christen in ihm erfüllt, d. h. zum vollen Heilsbesitz

gelangt, so dass wir weder einer höheren Weisheit bedürfen –

Timotheus mit Paulus erklären zu können, was nicht genügt. Die Inter

polationshypothese haben Hitzig und Weisse aufgestellt und neuestens

Holtzmann in der angef. Schrift durchgeführt. Seine Rekonstruktion

des echten Textes halte ich für scharfsinnig zwar, aber doch im Ein

zelnen nicht durchaus überzeugend. Was die Abfassungszeit der echten

Grundschrift betrifft, so möchte ich diese in die Gefangenschaft zu

Cäsarea setzen, wohin der gleichzeitige Philemon-Brief wahrscheinlicher,

und der nahverwandte echte Abschnitt 2 Tim. 4, 9 (nicht 6!) – 21

sicher hinweisen. Hauptsächlich aber weiche ich von Holtzmann darin

ab, dass ich den Ueberarbeiter des Colosserbriefes mit dem Verfasser

des Epheserbriefes nicht für identisch halte. Einmal scheint mir das

Abhängigkeitsverhältniss in den einzelnen in Frage kommenden Stellen

weitaus überwiegend auf Seite des Epheserbriefs, nirgends zwingend auf

Seite des Colosserbriefes zu liegen. Und dann ist Grundcharakter und

Zweck beider Briefe wesentlich verschieden: weder findet sich im Epheser

brief eine Spur von den Irrlehrern des Colosserbriefes, noch hier eine

Spur von der jenen ganz beherrschenden kirchlichen Unionstendenz.

Es wird später, in der Darstellung des Lehrbegriffes des Epheserbriefes,

Gelegenheit sich zeigen, die Differenz der beherrschenden Grundgedanken

gerade in den Hauptparallelen beider Briefe nachzuweisen. Hier aber,

in der Darstellung des Colosserbriefes, kann auf jenen als den spätern

keine Rücksicht genommen werden. Ueberhaupt bin ich der Meinung,

dass einem genaueren Verständniss eines jeden der beiden Briefe bisher

nichts so hinderlich gewesen sei, als eben ihre Vermengung mit einander,

wobei man über der augenfälligen Verwandtschaft die tieferliegende

Divergenz der Grundrichtungen übersah.

24 #
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denn in der Erkenntniss Christi sind alle Schätze der Weis

heit (in religiöser Beziehung) befasst, noch auch einer höheren

engelischen Heiligkeit – denn durch den in der Taufe uns

angeeigneten Tod Christi sind wir schon als heilig und tadel

los vor Gott dargestellt und die vermeintlich höhere Heiligkeit

in äusserlicher Askese wäre nur ein Rückfall aus dem Wesen

in den Schein, in das Schattenbild. Und so genügt also die

einfache evangelische Verkündigung von Christo mit ihrer

zurechtweisenden und belehrenden Kraft, um jeden Men

schen (und nicht bloss die pneumatischen Gnostiker) als

„vollkommen in Christo“ darzustellen. Diess die Grund

gedanken des mit der Widerlegung der Irrlehrer sich be

schäftigenden Abschnittes 1, 12–2, 23. -

Hieraus erhellt klar, dass die christologische Aus

führung 1, 15–22 nicht nur auch mit zur Widerlegung der

Irrlehrer gehört *), sondern recht eigentlich den Mittelpunkt

derselben bildet, wie ja auch die Irrlehre eben in ihrer ebio

nitischen Christologie, ihrem u zgateiv tiv zeqajv, den

eigentlichen Grund hatte. Die Absicht dieser christologischen

Ausführung ist, Christum als den einzigen und vollkommenen

-- Mittler zwischen Gott und Welt darzustellen; zu dem Zweck

wird ebenso sehr seine völlige Erhabenheit über alles Welt

liche und Geschöpfliche, wie seine völlige Gottebenbildlichkeit

und Gotterfülltheit betont. Er ist nach 1, 15–17 eixdöv to

Geoi toi áogérov, ztgotórozog zréog ztioëlog, denn „in ihm,

durch ihn und zu ihm ist Alles geschaffen, Himmlisches und

Irdisches, Sichtbares und Unsichtbares, er ist vor Allem und es

besteht Alles in ihm.“ Da diese Worte ein mittlerisches Ver

hältniss Christi zur Weltschöpfung ausdrücken, so beziehen

sie sich selbstverständlich auf den präexistenten Christus*).

Was über diesen hier ausgesagt ist, geht über die paulinische

*) Die Leugnung dieser offenbaren Thatsache bei Hofmann,

Comm. z. Col., S. 159, ist eine unhaltbare Fiktion, bloss erfunden zu

dem Zweck, um den seiner apologetischen Tendenz unbequemen gnostisch

ebionitischen Charakter der Irrlehre zu beseitigen.

*) Die Schleiermacher'sche Beziehung auf das Erlösungswerk

als die „Neuschöpfung“ darf jetzt wohl einfach als exegetische Curiosität

betrachtet werden.
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Gottebenbildlichkeit Christi entschieden hinaus im Sinn der

alexandrinischen Logoslehre, die hier dem Verfasser deutlich

vorschwebt, wenn er auch das Wort selbst nicht hat. Schon

der Beisatz toi á og c tov legt diess nahe; denn er deutet

auf den philonischen Gedanken, dass der an sich verborgene

Gott nur durch den Logos offenbar werde, dieses alter ego

sonach bedürfe, um überhaupt aus seiner Verschlossenheit

heraus in ein Verhältniss zur Welt zu treten, – ein meta

physischer Gedanke, der der paulinischen Christologie schon

darum ferne liegt, weil sie überhaupt gar nicht von einer

metaphysischen Gottesidee ausgieng, sondern vom erhöhten

Christus Jesus. Wenn ferner hier Christus zrg (ot ót ox og

zt do g % t io e cog heisst, so erinnert diess zwar wohl an

ztgotótoxog év zto/?oig äôeqoig Röm. 8, 29, sowie an das

gleich nachher in v. 18 folgende ztgotóroxog éz zóv vexgeöv;

allein während diese beiden Prädikate auf den historischen

Christus gehen und auf den Moment seiner Auferstehung,

worin er der Erste unter den pneumatischen Menschen und

vollendeten Gottessöhnen geworden ist, so bezieht sich die

obige Formel nicht auf den historischen Christus und sein

zeitlich gewordenes Verhältniss zur christlichen Gemeinde,

sondern ganz nur auf den präexistenten und sein ewiges Ver

hältniss zur geschöpflichen Welt überhaupt, ist also von jenem

echtpaulinischen Gedanken ebenso weit entfernt, als mit Philo

wörtlich übereinstimmend, der seinen Logos wiederholt als den

ztgotóyovog und zugeo3.regog vög Geoö im Vergleich zur

Welt bezeichnet. Wenn dann ferner im Folgenden sein Ver

hältniss zur Welt, und zwar zur Schöpfung und Erhaltung

derselben, so beschrieben wird, dass das anfängliche all

gemeinere év airſ Extioôy tä zrävta zerlegt wird in: Öt

airoö xai eig aöröv #xtuoGau tä zrävta – xai tä zrävra év

aitſ ovvéotyxe: so geht diess entschieden über die altpau

linische Christologie hinaus, nach welcher Christus zwar auch

schon das persönliche Organ der Weltschöpfung (ót aÖroë

1 Cor. 8, 6) war, nicht aber auch deren Endzweck; viel

mehr blieb das eig aÖt öv bei Paulus sehr bestimmt Gott

allein vorbehalten, sodass Christus sogar seine von Gott ihm

verliehene Herrscherstellung zuletzt wieder in Gottes Hände

zurückgeben sollte, damit nur Gott selbst sei tä zrävta év
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zräouv (vgl. 1 Cor. 15, 28 mit Röm. 11, 36). Auch dass die

Welt in Christo ihren Bestand habe (o vvéo tyx evév ai tſ

v. 17), geht über die Mittlerrolle bei dem Schöpfungsakt hin

aus und bezeichnet Christum als den bleibenden Mittel- und

Angelpunkt der Schöpfung, sonach einfach als kosmisches

Prinzip, was mit der paulinischen Vorstellung des „himm

lischen oder geistigen Menschen“ sich nicht mehr reimt, wohl

aber ganz ebenso in den alexandrinischen Logosbegriff ein

schlägt, wie diess von der Christologie des Hebräerbriefs gilt,

dessen Aussagen 1, 3 (áraiyaoua tig öóšyg und qégov tä

zrävta tº öucett tjg Övväuécog citoC) sich mit denen des

Colosserbriefs ganz auf gleicher Linie halten. – Nachdem so

Christus als das über alles Andere schlechthin erhabene

schöpferisch-erhaltende Weltprinzip beschrieben ist, wird aus

dieser Höhe der metaphysischen Betrachtung herabgestiegen

zum geschichtlichen Verhältniss Christi zur Gemeinde, als des

Hauptes zum Leibe (v. 18). Die Vergleichung der Gemeinde

mit dem Leibe Christi ist zwar altpaulinisch, nicht aber auch

die Bezeichnung Christi als des Hauptes dieses Leibes;

Christus ist sonach von Paulus vielmehr als der den Leib der

Gemeinde beseelende Geist vorgestellt worden; seine Be

zeichnung als „Haupt“ ist für unsern Brief sehr charakte

ristisch, sie symbolisirt eben jene schlechthinige Ab

hängigkeit der Gemeinde von Christo, für welche

auch die kosmische Stellung des präexistenten Christus nur

den metaphysischen Hintergrund bilden sollte und um welche

eben die Polemik gegen die ebionitischen Gnostiker sich

naturgemäss wesentlich drehte. (Wieder ein anderer Gesichts

punkt ist es endlich, unter welchem diese Vergleichung im

Epheserbrief erscheint: Dort ist Christus nicht nur das Haupt,

von dem der ganze Leib abhängt, sondern auch das Haupt,

das im übrigen Leib seine nothwendige Ergänzung [zt goua

findet; zugleich aber auch wieder – nach Paulus – der das

Ganze beseelende, durchdringende und erfüllende Geist; –

offenbar die vielseitigste Auffassung des Verhältnisses zwischen

Christus und Gemeinde, welche sowohl die des Paulus, als

die des Colosserbriefs zur Voraussetzung hat.) Wenn dann

ferner die Stellung Christi als des Hauptes zur Gemeinde, die

nach dem Vorhergehenden offenbar in seiner metaphysischen
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Weltstellung begründet wurde, auch wieder auf den geschicht

lichen Moment der Auferstehung bezogen wird, wo er der

Anfänger, der Erstgeborne von den Todten geworden war,

um unter Allen der Erste zu werden: so passt diese histo

rische Begründung des zrgoteietv zwar wenig zum Vorher

gehenden und Nachfolgenden (v. 19), um so besser aber zur

echtpaulinischen Christologie, in welcher Christi Erstgeburt

stellung (tgotórozog Röm. 8, 29) und Anfängerschaft (áztagxi

töv xexotuuévov 1 Cor. 15, 20) mit ähnlichen Worten, wie

hier, an die Auferstehung geknüpft wird. Es ist daher sehr

wohl möglich, dass diese Worte: ög éotuv ägxi, zrgotótoxog

éx vexgóv, va yévyrat év zräotv aörög ztgoteóov aus der echt

paulinischen Grundschrift herübergenommen und der An

knüpfungspunkt für unsere ganze christologische Auseinander

setzung geworden sind (wobei dann die Deutung von év

zräguv = unter Allen durch die Parallele von Röm. 8, 29 um

so sicherer gestellt wäre, während sie im jetzigen grösseren

Zusammenhang zweifelhaft scheinen kann). Die Vermuthung,

dass wir in 18 b. einen zwischen die spätere Christologie des

Ueberarbeiters eingeklemmten Ueberrest echtpaulinischer

Christologie haben, wird um so näher gelegt, wenn wir sehen,

wie sofort wieder v. 19 eine Aussage enthält, die zu den un

mittelbar vorangehenden Worten von v. 18 in offenbarem

Kontrast steht. Während diese nehmlich die Erhöhung Christi

an die Auferstehung knüpfen, also das vorherige irdische Leben

Christi als Stand der Niedrigkeit voraussetzen (cf. Phil. 2, 7 f.

2 Cor. 8, 9), so hat hingegen nach unserm v. 19 schon im

irdischen Christus die ganze Fülle der Gottheit gewohnt.

Denn tö zt goua muss jedenfalls aus der bestimmteren

Parallele 2, 9 erklärt werden: als zt . goua v g Geöty zog.

Dadurch ist von vornherein die Beziehung auf das Ganze des

Erlösungsgebietes oder auf die Gemeinde, welche man aus

andersartigem Zusammenhang des Epheserbriefs hier ganz un

berechtigt einträgt, ausgeschlossen. Die „Fülle der Gott

heit“, die in Christo „leibhaftig“ wohnte, kann nur verstanden

werden von der ganzen der Welt zugekehrten Offenbarungs

seite des göttlichen Lebens und Wesens, oder von der Fülle

der göttlichen Heils- und Erlösungskräfte, wie sie durch ihr

Eingehen in eine geschichtliche Erscheinung eine Religion der
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vollendeten Offenbarung und des vollkommenen Heils begründet

haben. Diess wird durch den ganz übereinstimmenden-Zu

sammenhang der beiden Stellen: 1, 19 mit 20 und 2, 9 mit 10

über jeden Zweifel erhoben. Von nur untergeordneter Be

deutung ist dabei die Frage, ob der Verfasser das Wort bei

den Irrlehrern schon vorgefunden habe als Bezeichnung für

die unsichtbaren Mächte (Engelwelt, später: Aeonen), in

welche das göttliche Wesen sichselbst entfaltet habe; in dem

Sinn haben die spätern Gnostiker bekanntlich das Wort für

ihre Aeonenwelt gebraucht; dass diess auch schon die früheren

ebionitischen Gnostiker unseres Briefes gethan haben, ist bis

jetzt nicht konstatirt, darum aber natürlich nicht unmöglich.

Der gänzlich unvermittelte Gebrauch des Begriffes in 1, 19

macht es allerdings wahrscheinlich, dass der Verfasser den

selben als einen seinen Lesern wohlbekannten voraussetzen

durfte; dann hat er also einfach den Irrlehrern sagen wollen:

die göttliche Lebensfülle ist nicht über die Vielheit der Geister

wesen vertheilt, so dass man mit ihr nur durch engelgleiche

Askese und Engelvisionen in Berührung kommen könnte,

sondern dieselbe hat sich in dem einen Jesus Christus nieder

gelassen, so dass sie in ihm, dieser geschichtlichen Persönlich

keit, ihre einheitlich zusammenfassende Erscheinungsform, ihren

„Leib“ gleichsam fand. Diess bezeichnen die Worte 2, 9:

év aötſzatouxei zräv tö zrjgoua tig Geótytogo ou a tux Ög;

mit letzterem soll weder die wahre Menschheit Christi gegen

über einer doketischen Christologie (von der nirgends eine

Spur bemerklich ist) gelehrt sein, noch auch ein himmlischer

Lichtleib*) bezeichnet werden, der in diesen Zusammenhang

*) Diese Auffassung, die auch Weiss, S. 428, vertritt, verkennt

den eigentlichen Nerv unserer Stelle im Zusammenhang mit dem Folgen

den und damit zugleich den Nerv der ganzen Polemik unseres Briefes,

nehmlich eben die Betonung des konkreten, in geschichtlicher Wirklich

keit erschienenen Offenbarungsträgers Christus im Gegensatz zu den ab

strakten Geisterwesen einer geschichtslos – phantastischen Gnosis. Das

Präsens x.cxrouxsi kann nicht gegen unsere Fassung geltend gemacht

werden, da selbstverständlich die Einwohnung der Gottheitsfülle in

der geschichtlichen Person Christi durch deren Erhöhung keine Ver

minderung erlitten hat. Aber darum liegt die Pointe doch nicht im

Erhöhten, sondern im Geschichtlich-Irdischen, weil eben dessen irdisches
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entfernt nicht hereingehört, sondern es soll die Art betonen,

wie die Gottheitsfülle in dem einen historischen Christus im

Gegensatz zu der vorgeblichen Vielheit der abstrakten Geister

gestalten der Irrlehrer wohnhaft geworden sei, was in unsern

Kategorieen wohl am passendsten wiederzugeben wäre mit:

„in konkreter Wirklichkeit“. Darin liegen aber, genauer be

sehen, zweierlei Gedanken: das einheitlich befasst sein und

das geschichtlich erschienen sein; weil die Gottheitsfülle in

Christo einheitlich befasst ist, darum ist er von allen andern

Geisterwesen specifisch verschieden, «epaj zráoyg ägxig xai

ÄSovoiag (v. 10), und weil sie in ihm in geschichtlicher Wirk

lichkeit erschienen ist, darum ist er für uns, die Gemeinde,

Grund unseres vollen Erlöstseins geworden. (zai ëote év airſ

zreztygouévot ibid.). Sonach liegt sowohl im Zusammenhang

von 2, 9 mit 10, als in dem Wort ocoucetux(Ög die bestimmte

Hinweisung auf die geschichtlich-irdische Person Christi. Eben

diess ergibt sich in 1, 19 aus den beiden Aor.: e ö ö öxyge

und x a to t z oa t und dem Zusammenhang mit dem folgen

den Vers; die Aor. bezeichnen nehmlich einen bestimmten

zeitlichen Moment, wo es Gottes Wohlgefallen war, dass in

Christo die Fülle (seiner Offenbarung) Wohnung nehmen

sollte, sonach kann sich dieser Vers jedenfalls nicht auf das

ewige Sein Gottes in dem präexistenten Logos beziehen,

sondern auf die zeitlich begonnene Einwohnung der Offen

barungsfülle Gottes in dem geschichtlichen Erlöser Jesus;

nun könnte man zwar mit Rückblick auf das Vorhergegangene

die Auferstehung Christi als den Moment dieses zarotxjoat

verstehen wollen, allein diess verbietet entschieden der enge

Zusammenhang mit dem Folgenden, wo die Versöhnung des

Weltalls durch das Kreuz Christi, also durch den irdischen

Christus als das weitere Objekt des göttlichen eööoxeiv an das

erstere («atouxoat) angefügt und damit offenbar als dessen

Konsequenz bezeichnet wird*). Sonach müssen wir eöööxyge

Erlösungswerk es ist, worauf alle folgenden Heilsaussagen (vv. 10–15)

beruhen. Diesen Zusammenhang hat man freilich sowohl hier als

1, 19 ff. meist übersehen.
-

*) cf hiezu R. Schmidt, a. a. O., S. 209: „Soll der Satz von

der Einwohnung Gottes in Christo nicht zusammenhangslos dastehen,
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und xatouxjoat auf den Anfang der irdischen Persönlichkeit

des Erlösers, auf die Menschwerdung des präexistenten Bildes

und Offenbarungsmittlers des unsichtbaren Gottes beziehen

und den Zusammenhang beider Verse so denken: weil der

geschichtliche Erlöser Jesus kein anderer war als der uran

fängliche Träger des göttlichen Ebenbildes und Mittler der

göttlichen Offenbarung in dem Weltall (vv. 15–17), und weil

er ferner als der zeitlich Erschienene die Fülle der göttlichen

Lebenskräfte auch in seiner ganzen irdischen Erscheinung in

sich trug (v. 19), darum konnte eben durch ihn das Ver

söhnungswerk vollbracht und zwar schlechthin vollkommen

vollbracht werden, vollkommen nehmlich extensiv und intensiv:

als ein über das Weltall ausnahmslos sich erstreckendes

(v. 20 u. 2, 10 b.) und als ein das religiöse Endziel der Gott

gefälligkeit für jeden Einzelnen unbedingt gewährleistendes

(v. 22 u. 2, 10 a. 11–15). Haben wir sonach in 1, 19 u.

2, 9 die Aussage zu finden, dass der geschichtliche Christus

in seinem irdischen Dasein die Fülle der Gottheit in sich ge

tragen und dadurch eben nur zu seinem Versöhnungswerk

befähigt gewesen sei, so ist diess ein Gedanke, der zu der

echtpaulinischen Christologie im bestimmten Gegensatz steht;

denn nach dieser, auch nach ihrer letzten Form im Philipper

brief, ist das irdische Leben Christi gerade ein Stand der

Erniedrigung und Entleerung, und gerade nicht der Besitz der

Gottheitsfülle, sondern umgekehrt die Entleerung von der

göttlichen Gestalt ist dort die Bedingung für die Möglichkeit

des Werkes Christi. Auch über die Anschauungsweise des

Hebräerbriefs geht unsere Stelle noch hinaus; sie steht schon

ganz auf dem Boden der johanneischen Theologie, wo eben

falls aller Nachdruck darauf gelegt wird, dass der ewige Logos

so wird sich derselbe nur als eine Voraussetzung für die beabsichtigte

Wiederbringung des All (v. 20) verstehen lassen; eben darum aber

kann der Zeitpunkt für den Eintritt jener nicht erst hinter der prin

zipiellen Verwirklichung von dieser gesucht werden.“ Diess scheint

mir unwiderleglich zu sein, zumal es überdiess durch die richtig ver

standene Parallele 2, 9 und 10 seine volle Bestätigung erhält. Was

Weiss, S. 428, dagegen bemerkt, ist ganz unstichhaltig und dürfte

mehr aus harmonistischen Rücksichten auf den Philipperbrief, als aus

unbefangener Betrachtung unserer Stelle entsprungen sein.
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in der Person Jesu leibhaftig erschienen sei (vgl.: ö .óyog oägš

éyéveto mit ocoucetuxög) und dauernd ihm innegewohnt habe

(ëozjvooev év juiv mit xatouxei).

Und ganz wie in der johanneischen Christologie, so ist

nun ferner auch im Colosserbrief das Werk Christi nur

die zeitliche Verwirklichung dessen, was Christus im Verhält

miss zur Welt von Anfang substantiell war. Ist Christus nach

Col. 1, 16 ff. von Anfang schon der zusammenhaltende Welt

mittelpunkt, in dem und auf den hin Alles geschaffen ist, so

ist dem entsprechend der Zweck seines irdischen Werkes kein

anderer als der: jene Einheit, welche die Welt in ihm, ihrem

transscendenten Prinzip, immer schon idealiter hatte, welche

aber noch nicht (oder nicht mehr*)) wirklich existirte, dadurch

auch in der Wirklichkeit herzustellen, dass er das Getrennte

zu sich – dem idealen Centrum – zusammenführte, das

Entzweite in sich zur Einheit versöhnte. Diese Versöhnungs

lehre stimmt ebenso gut zur Christologie unseres Briefes, als

sie von der echtpaulinischen nicht unwesentlich sich unter

scheidet. Als Eigenthümlichkeit fällt vor Allem auf ihre

Beziehung auf die himmlische Welt, auf die un

sichtbaren Geist ermächte. Wie in v. 16 die Gesammt

heit des in Christo, durch ihn und zu ihm Geschaffenen aus

einandergelegt ist in tä év toig oögavoig zai tä ézti tjg yig,

tä ögatà zai rä äógara, ete Ögóvot ete zvgtéryteg ete

ägxai ete ëSovoiat: ebenso nun in v. 20 die Gesammtheit

des durch ihn und zu ihm hin Versöhnten in eite tä ézri tjg

yig eite tä év voig oögavoig. Und beide Aussagen dienen auch

offenbar demselben Zweck: die einzige Erhabenheit Christi

*) Ob nehmlich in äzt oxer« Äoost die Wiederherstellung einer

ursprünglich bestandenen Einheit, die durch die Sünde verloren ge

gangen, liege, ist aus dem Doppelkompositum nicht sicher zu folgern.

Da auch andere Entscheidungsmomente hiefür fehlen, so ist diese Frage

am besten als eine offene zu belassen. Ebenso auch die andere: wie

fern denn die Engelwelt versöhnungsbedürftig gewesen sei? Hierauf

hat unser Verfasser nicht reflektirt, weil es ihm nur eben darum sich

handelte, dass auch die gesammte Engelwelt, weit entfernt, selbst

ständige Heilsmittler werden zu können, vielmehr an die alleinige

Mittlerschaft des absoluten Mittlers Gottes und der Welt, Christi, in

irgendwelcher Weise gebunden sei.
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als der xeqaj ztáong ägxg xai ěšovoiag (2,10) gegenüber

der Irrlehre zu betonen, die ihn hinter ihre Engelwelt zurück

stellte. Unter diesem polemischen Gesichtspunkt werden wir

den Gedanken einer Versöhnung der himmlischen Geisterwelt

näher zu verstehen haben. Offenbar haben die Irrlehrer die

Vollkommenheit des Erlösungswerks Christi in doppelter Hin

sicht verkümmert: einmal durch ihren positiven Engeldienst,

wodurch sie neben und über Christo andere Mittler der Gottes

gemeinschaft suchten; und dann aber auch durch ihre Meinung,

der Christ befinde sich noch immer vermöge seines materiellen

Leibes unter einer gewissen Herrschaft der feindlichen Geister

mächte, welcher er sich nur durch Entsinnlichung (und Be

schneidung) entziehen könne. Wenn nun dem entgegen unser

Brief lehrt, dass Christus auch Versöhner für die himmlischen

Wesen und Haupt jedweder Macht und Herrschaft (unter

denselben) sei, so werden wir diess in dem doppelten Sinn zu

nehmen haben: einmal dass es auch in der Engelwelt keine

von ihm unabhängigen Wesen gebe, welche selbstständige

Mittler der Gottesgemeinschaft werden könnten, da sie ja viel

mehr allesammt ihrerseits auch irgendwie an seine Mittler

schaft gebunden seien; und dann aber auch in dem Sinn, dass

es für die durch Christum Erlösten keine feindliche Geister

macht mehr gebe, von welcher sie sich durch eigene Erlösung

erst noch loszumachen hätten, da ja vielmehr alle solche feind

lichen Mächte ihrer Herrschaft damit entkleidet seien, dass

der Grund ihrer Ansprüche, unser Schuldbrief, an Christi

Kreuz getilgt sei. So erklärt sich die Erscheinung, dass die

himmlischen Mächte theils als die durch Christum Versöhnten

(1, 20), theils als die von ihm Ueberwundenen (2, 15) dar

gestellt sind, einfach aus der doppelten Beziehung, in welcher

die alleinige Heilsmittlerschaft Christi der gnostisch-ebionitischen

Angelologie und Soteriologie entgegengestellt wird. Besonders

interessant ist die Wendung des Gedankens 2, 15 im Zu

sammenhang mit v. 14. Die versöhnende Wirkung des Todes

Christi wird hier unter doppelter Form vorgestellt: als Aus

löschen, Aus dem Mittel thun und An's Kreuz heften des

wider uns zeugenden Schuldbriefs in Geboten, und als Ent

kleiden und Im Triumph aufführen der (feindlichen) Geister

mächte und Herrschaften (der unsichtbaren Welt, woran nach
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1, 16 jedenfalls zu denken ist). Das am Kreuz Christi aus

gelöschte x et göyga pov toi g öóyu ao tv, ö vözrevavriov

juiv, (v. 14) kann unmöglich etwas anderes bedeuten als das

Gesetz, sofern es ygäuua ázroxteivov (2 Cor. 3) ist, oder die

xatóga toö vóuov, von der uns der Kreuzestod Christi los

kaufte (Gal. 3, 13). Aber der eigenthümliche Ausdruck ist

gewählt offenbar mit Rücksicht darauf, dass das den Ueber

treter verfluchende Buchstabengesetz ein „Schuldbrief“ sei,

der den Sünder in die Schuldhaft der feindlichen Geistermächte

gefangen gebe. Diese letztern treten also hier (wie ähnlich

schon im Hebräerbrief, cf. oben, S. 350 f.) an die Stelle, welche

bei Paulus noch das personificirte Gesetz selbst einnahm;

was Paulus als Loskaufung von dem uns unter seinem Fluch

gefangen haltenden Gesetze darstellte, das zerlegt sich hier in

die zwei Vorstellungen: der Schuldbrief, die Urkunde unseres

Verfluchtseins vom Gesetz der Gebote, wird aus dem Mittel

weggethan und am Kreuze aufgeheftet, d. h.: die Schuld, die

wir nach dem Gesetzesbuchstaben wider uns haben, hört auf

als Scheidewand zwischen uns und Gott in der Mitte zu

stehen; und die feindlichen Mächte, welche als Repräsentanten

des strafenden Gesetzes gleichsam die rechtlichen Inhaber

jenes Schuldbriefes waren und mittelst desselben uns in ihrer

Gewalt und Herrschaft hielten, wurden eben auch durch die

Vernichtung des Schuldbriefes ihrer Macht über uns entkleidet,

d. h. wieder: mit Aufhebung der Schuld sind wir erlöst von

jedem Unheil, dem wir in der Getrenntheit von Gott verfallen

waren; oder mit Worten unseres Briefes: Gott hat uns er

rettet aus der Oberherrschaft der Finsterniss und versetzt in

das Reich seines geliebten Sohnes, eben damit, dass wir in

diesem die Erlösung haben, nehmlich die Vergebung der

Sünden (1. 13 f.). – Aber es ist nun auch hier, wie oben im

Hebräerbrief, die Wahrnehmung zu machen, dass mit der Be

ziehung des Versöhnungstodes auf die feindlichen Geister

mächte oder auf die Obrigkeit der Finsterniss die urpaulinische

Beziehung desselben auf den Zorn oder die Strafgerechtigkeit

Gottes zurückgetreten ist; überall erscheint hier Gott nur als

der Versöhnung Stiftende (eigyvoztoujoag, äztoxatj/aFev

v. 20. 21), nicht auch zugleich (wie bei Paulus) als der Zu

versöhnende, und während Paulus von einer auf uns lastenden
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Feindschaft Gottes spricht, die durch Christi Blut versöhnt

worden sei (Röm. 5, 9 f.), so ist nach Col. 1, 21 die zu ver

söhnende Feindschaft nur die unsere, welche wir in der gott

entfremdeten Gesinnung und in bösen Werken bethätigten.

Wir haben sonach hier ganz dieselbe Wendung der paulini

schen Versöhnungstheorie, wie im Hebräerbrief: die Beziehung

der Versöhnung auf Gott, auf dessen Zorn oder Strafgerechtig

keit, wird ersetzt durch eine doppelte, eine objektive und sub

jektive Beziehung: theils durch die auf die feindliche Geister

welt, den Teufel und sein Reich, von dessen Macht Christus

uns losmachte, theils durch die auf das subjektive religiöse

Bewusstsein der Menschen, das aus einem gottentfremdeten

und durch Schuld mit Gott entzweiten zu einem versöhnten

umgewandelt wird. Beides liegt auf dem Uebergang von der

paulinischen zur johanneischen Erlösungslehre. -

Auch die Lehre des Colosserbriefes vom subjektiven

Heil ist grossentheils durch den Gegensatz gegen die Irr

lehrer bestimmt. So schon die allgemeinen Bezeichnungen für

den christlichen Heilsstand überhaupt: „Gott hat uns tüchtig

gemacht zum (zu empfangen das) Erbtheil der Heiligen im

Licht, denn er hat uns errettet von der Oberherrschaft der

Finsterniss und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes,

an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut *), die

Vergebung der Sünden“ (1, 12–14). Das „Erbtheil der

Heiligen im Licht“ ist die zukünftige Herrlichkeit (öóSa),

in deren Erbe die Christen schon jetzt als Kinder Gottes ein

gesetzt sind (Röm. 8, 17 u. a.); diese mit der Kindschaft schon

gegebene Gewissheit des einstigen Erbes ist hier durch xa

vóoag uäg ausgedrückt = er hat uns in denjenigen Stand

versetzt, in welchem wir fähig und damit auch gewiss sind,

jenes Erbe einst sicher zu bekommen. Wodurch Gott uns

hiezu in Stand gesetzt habe, ist in den nächsten zwei Versen

gesagt, die Versetzung aus dem Stand der Sünde in den der

Gnade ist ausgedrückt durch „Errettung aus der Oberherrschaft

der Finsterniss und Versetzung in das Reich des geliebten

Sohnes“; die é Sovo i a to Ü 0 x óto vg ist nicht allein durch

das poti des vorhergehenden Verses motivirt, sondern ist

*) Fehlt in den besten Mss.
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gewiss schon im Hinblick auf die Irrlehre gesagt, nach welcher

auch die Christen noch immer nicht ganz von der ëSovoia

der feindlichen Geistermächte los wären und sich erst vollends

selber durch Askese davon los zu machen hätten; also

schon eine Vorausnahme des Gedankens von 2, 15. Den be

zeichnenden Gegensatz zu der Herrschaft der Finsterniss

bildet „das Reich des Sohnes seiner Liebe“, wie hier

eigenthümlicher Weise das Reich Gottes genannt wird. Bei

Paulus findet sich weder für das Reich Gottes die Bezeich

nung: Reich Christi, noch für Christus die Bezeichnung:

Sohn der Liebe Gottes; beide Ausdrucksweisen passen aber

zu dem Zweck des Briefes und speciell zu dem Zusammen

hang der Stelle insofern trefflich, als eben damit dem Christen

der vollste Besitz aller und jeder Heilsgüter und die unbedingte

Sicherheit vor allen Mächten der Finsterniss gewährleistet ist,

wenn er in Christo den Brennpunkt aller göttlichen Liebe und

den Träger alles göttlichen Regiments sehen darf. – Wo

durch nun aber jene Versetzung aus dem Reich der Finsterniss

in das Christi vermittelt wurde, sagt endlich v. 14: „in Christo

haben wir die Erlösung, nehmlich die Vergebung der Sünden“.

Man beachte, dass hier die äzt o . . tg (oo ug, ganz ähnlich

wie im Hebräerbrief, identificirt ist mit der äqéoug äuagtucöv;

während sie bei Paulus nach Röm. 3, 24 eine objektive Ver

anstaltung Gottes zur Loskaufung der Sünder aus der Straf

gerechtigkeit mittelst des Lösegeldes in Christi Sühnopfer ist,

was dann zuerst zur Folge hat – als eine wieder objektive

That Gottes – die Lossprechung oder Gerechterklärung der

Sünder und diese dann erst den subjektiven Zustand der Be

freiung vom Schuldbewusstsein oder des Friedens mit Gott

(Röm. 5, 1): so ist Hebr. 9, 15 ff und ebenso Col. 1, 14 die

ázrokétgooug unmittelbar auf die Befreiung vom Schuldbewusst

sein oder auf den subjektiven Zustand der Gewissheit der

Sündenvergebung bezogen, welche wir haben in Christo, im

Glauben an ihn als den Sohn der Liebe Gottes. Wie wir

also beim Werk Christi die urpaulinische Beziehung auf den

zu versöhnenden Gott nicht mehr gefunden haben, so fehlt

nun auch hier der juridische Begriff der Lossprechung oder

Rechtfertigung; öuxatoöv kommt in unserm Briefe nicht vor;

dafür der bei Paulus nicht vorkommende Begriff äq so t g

á ua gt t Öv, aber nicht im Sinn eines göttlichen Thuns,
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sondern eines menschlichen Zustandes der Schuldlosigkeit, die

man in der Glaubensverbindung mit Christo als subjektives

Heilsgut besitzt (nur so lässt sich das év éxouev etc. ver

stehen). Auf eben diesen Zustand der Schuldlosigkeit werden

wir auch die Worte in v. 22 zu beziehen haben, nach welchen

der Zweck des Todes Christi war: ztagaotjoat öuäg á yiovg

xa i äudé u 0 vg xai áve yx to vg «atevtöttov aötoö (sc.

Geoü); denn die den Zusammenhang beherrschenden Begriffe

äzroxata/dooeuv und eigyvozroteiv verbieten es, diese drei

Prädikate von der sittlichen Reinigung oder Erneuerung zu

verstehen, und nöthigen vielmehr an das friedliche, durch kein

Schuldbewusstsein gestörte Verhältniss des Menschen zu Gott,

an die harmonische Gottesgemeinschaft zu denken, also äyuog

im Sinn jenes äytáLeo Gat des Hebräerbriefes zu nehmen.

Diese Vollkommenheit des christlichen Heilsbewusstseins ist

auch prägnant ausgedrückt in dem Satz 2, 10: xai ëote év

a Öt ſzte zt . . gou évot, welcher aus der Einwohnung der

vollen Gottesfülle in Christo den Schluss auf die volle Heils

fülle des Christen zieht. Wir haben hier denselben inneren

Zusammenhang zwischen dem christologischen zr/jgoua und

dem soteriologischen zweztºygdoðat, wie im Hebräerbriefe

zwischen dem vög eig aidºva teteetouévog und dem testoſ

oðat der Christen; aber wie dort jenes TeetoGo Gat sich ver

theilt auf Gegenwart, als innere Gewissensreinigung, und Zu

kunft, als äussere Verherrlichung, so ist auch dieses zweztºgdö

oGau zunächst nur die in voller Sündenvergebung bestehende

Erlösung und Neubelebung (vv. 12 ff.), noch nicht auch schon

der volle Besitz der Loj, oder wenn auch schon ideeller Besitz,

so doch nicht reeller Genuss der Loſ; denn ausdrücklich sagt

3, 3 f, dass die Loſ der Christen jetzt noch mit (dem er

höhten) Christus in Gott verborgen sei und erst bei dessen

Offenbarung (in der Parusie) an den Christen und zwar in

deren öóša offenbar werden werde. Hiernach gehört also die

Lo aicóvuog (denn hievon allein handelt es sich) jetzt zwar

schon dem Christen zu eigen ( Lo ö u Öv), aber sie ist ihm

noch nicht immanent geworden, er hat sie noch nicht als év

éavt uévovoav (1 Joh. 3, 15), sondern sie ist nur erst ein

im Himmel bei Christus und Gott für ihn deponirter Besitz;

ganz dieselbe Anschauungsweise, wie die des Hebräerbriefes,
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cf besonders 10, 34: #xeuv év éavtoig xgeirtova Öztagšuvév

oögavoig; beides die Mitte zwischen dem paulinischen TruoteÜ

ouevött ovLjoouev und dem johanneischen éxouev Lojv év

écrvtotg. – Was endlich die Worte in 1, 28 betrifft: va

zragaotrocouev zu c vºta ä v3 g (oztov t é et ov é v Xgt ot ,

so lässt sich fragen, ob wir sie im Sinn des äytog xai äucouog

xai ávéyx/yrog in v. 22 und des zwezrygouévog in 2, 10 von

der Vollkommenheit des keiner äussern Ergänzung bedürftigen

christlichen Heilsstandes verstehen sollen, oder von der sitt

lichen Vollkommenheit, wie sie Ziel des Heiligungsstrebens ist?

Letzteres ist hier darum wahrscheinlicher, weil es sich nicht

um einen unmittelbaren Zweck des Werkes Christi, sondern

um das Endziel des vov Geteiv und Ötöckoxeuv, der pastoralen

Erbauung handelt, die ja jedenfalls auf sittliche Vervollkomm

nung es mit abgesehen hat. Immerhin wird auch dann durch

das zweimalige Trävta ävOgoztov der Gedanke nahegelegt,

dass die christliche Vollkommenheit nicht ein auf sektirerischer

Weisheit und Askese beruhendes Vorrecht einzelner (gnosti

scher) Christen sei, sondern ein Ziel, das durch die praktisch

und theoretisch erbauliche Kraft der allgemeinen evangelischen

Verkündigung an jedem Christen zu erreichen sei.

"Wir sehen aus dem Bisherigen, dass es unserem Brief

ein Hauptanliegen ist, die Vollkommenheit des christlichen

Heils seinen Lesern tief einzuprägen. Er führt daher diesen

Gedanken nicht bloss im Allgemeinen aus, sondern auch noch

in besonderer Beziehung eben auf die Punkte, in welchen die

Irrlehrer das einfache Christenthum, insbesondere der Heiden

christen, noch ergänzen zu müssen meinten. Behaupteten diese,

dass die Heidenchristen vermöge ihres Fleischesleibes noch

der Herrschaft der unreinen Geistermächte unterworfen seien,

wenn sie sich nicht durch den symbolischen Reinigungsakt

der Beschneidung und durch asketische Reinhaltung von

materiellen Berührungen dieser Herrschaft entziehen: so wird

diese Irrlehre von doppelter Seite aus widerlegt: sowohl den

feindlichen Geistermächten, denen die Heidenchristen angeb

lich noch verhaftet sein sollten, ist schon durch Christi Tod

ihre Macht auf die Menschen ausgezogen worden, wie dem

Ueberwundenen seine Waffenrüstung (cf. oben, S. 381); als

auch die Heidenchristen selbst haben ihren Fleischesleib, durch

Pfleiderer. Der Paulinismus. 25
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den sie angeblich jenen Mächten verhaftet sein sollten, schon

ausgezogen in der Beschneidung Christi, in der Taufe (2, 11f);

so dass also die Erlösung, objektiv und subjektiv betrachtet,

schon vollkommen vollbracht ist und es keiner eigenmächtigen

Selbsterlösung fernerhin bedarf. – Diese Auffassung der

Taufe als der „ Beschneidung Christi“, d. h. des christ

lichen Analogons oder Gegenstücks zur jüdischen Beschnei

dung, findet sich hier erstmals; und zwar liegt der Ver

gleichungspunkt darin, dass die Taufe als ein Mit Christo be

graben werden, d. h. als mystische Aneignung des Todes

Christi ebenso eine ideelle Ablegung des Fleischesleibes ist,

wie auch die Beschneidung als symbolische Ablegung eines

Theils die Ablegung des ganzen Leibes bedeutet. Der Ge

danke zwar, dass die Taufe ein Mit Christo begraben werden

sei, ist wörtlich aus Röm. 6 entnommen, aber ob er auch den

selben Sinn habe, wie dort, wo er das Aufhören des sittlichen

Sündenlebens bedeutete, diess wird sehr zweifelhaft, wenn wir

auf die Fortsetzung des Bildes nach der positiven Seite achten.

In der Taufe sind wir auch mit Christo auferweckt worden

durch den Glauben an die Kraft Gottes, die ihn von den

Todten erweckt hat; vermöge eben dieser Macht nehmlich hat

Gott auch die in ihren Uebertretungen und in der Fleisches

vorhaut Todtseienden (die gewesenen Heiden) mit Christo zu

sammen belebt, damit, dass er uns alle Uebertretungen ge

schenkt hat (v. 12, 13). Hier ist bei aller Verwandtschaft

mit Röm. 6 doch der Sinn entschieden ein anderer. Schon

dass dort die Taufe nicht als ovveyeg Gjvat der Christen mit

Christo bezeichnet wird, ist doch wohl nicht blosser Zufall,

sondern hängt damit zusammen, dass im dortigen Zusammen

hang der Christen Theilnahme an der Auferstehung Christi

zunächst auf die jenseitige Gleichgestaltung bezogen ist (cf.

oben, S. 195) und erst von da aus die gegenwärtige Neuheit

des Lebens im sittlichen Sinn als nothwendige praktische

Konsequenz erschlossen wird. Unser ovvyyégGyte hingegen

bezieht sich jedenfalls gar nicht auf jenseitiges Leben, sondern

ausschliesslich und unmittelbar auf das mit der Taufe begonnene

innerliche neue Leben; aber auch dieses ist hier nicht, wie

dort die xauvótyg Lofg, im Sinn einer neuen sittlichen Lebens

richtung gedacht, sondern im Sinn einer neuen religiösen
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Zuständlichkeit, nehmlich der Sündenvergebung, die man durch

den Glauben an Christum empfängt. Diess erhellt mit Sicher

heit aus v. 13, wo ovveLoozroiyoev näher erklärt wird durch

xagocuevog juiv zrävra ta tagazrt(juata, was weiter aus

geführt wird in den Participiis der vv. 14 u. 15, von denen

wir schon oben sahen, dass sie sich auf die Aufhebung der

uns - von Gott scheidenden und dem Reich der Finsterniss

verhaftenden Schuld beziehen. War letzteres ein Zustand des

Unheils, des geistlichen Todes, so ist die Errettung aus dem

selben durch Versetzung in den Heilsstand (in „das Reich

des Sohnes der Liebe“) eine religiöse Neubelebung, wenn

gleich die volle Lao erst noch ideeller Besitz, nicht schon

reelle Wirklichkeit ist (cf. oben zu 3, 3). Aber diess hindert

nicht, dass nicht doch der Heilsstand der Christen ein voll

kommener, unbedingter wäre.

Aus dem Vorhandensein des vollen Heils wird dann als

praktische Konsequenz zunächst das Negative gefolgert: dass

die leibliche Askese für den Christen nicht nur nicht

nothwendig, sondern vielmehr ein Rückfall aus dem Wesen

in den Schein sei, aus dem höheren Streben in das niedere,

irdische. Denn alle die Aeusserlichkeiten, um welche sich

die Praxis der Irrlehrer drehte, verhalten sich zum Christen

thum wie das wesenlose Schattenbild zum reellen Wesen (unter

denselben Gesichtspunkt hatte schon der Hebräerbrief das

alttestamentliche Ritualwesen gestellt); sie gehören den sinn

lichen Weltelementen (ototyeia toxóouov*)) an, denen der

Christ mit Christo abgestorben ist, daher soll er nicht mehr

mit Satzungen sich befassen, die sich eben nur auf den Ge

brauch sinnlicher und vergänglicher Stoffe beziehen, welche

nur für Solche von Bedeutung sein können, die mit ihrem

religiös-sittlichen Leben noch an der sinnlichen Welt haften.

So wenig dient daher die falsche Askese zur wahren Be

*) Diesen mit Gal. 4, 3. 9 übereinstimmenden Sinn hat der Begriff

gewiss in Col. 2, 20; ob aber auch in v. 8, ist nicht so klar; es

scheint fast, als ob er dort durch das vorausgestellte xarà rñv tage

Jootv röv ävögóztov erklärt werden sollte. Hat vielleicht der Ueber

arbeiter den Begriff im Grundtext vorgefunden und ihm v. 8 diese irr

thümliche Deutung gegeben?

25*
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freiung vom Fleischesleben, dass sie vielmehr gerade umgekehrt

nur „zur Sättigung des Fleisches“ (zur Befriedigung des

fleischlichen Hochmuthskitzels, v. 23: ztgög zryouovºv tjg

dagxóg vgl. mit v. 18: eix qvotoüuevog özrö toö voög tig

oagxög aito) gereicht. Statt also so dem Irdischen nachzu

trachten, wie es auf ihre Art auch die Asketen noch thun,

soll der wahre Christ vielmehr die Güter der oberen Welt

suchen, in welcher er Christum, sein Leben, heimisch weiss, –

eine Wendung, welche an den alexandrinischen Gegensatz der

oberen und irdischen Welt (cf. Hebräerbrief) doch noch un

mittelbarer erinnert, als an Phil. 3, 20. – Hieran schliesst

sich nun aber die positive Ermahnung zur wahren christ

lichen Heiligung im Ablegen des alten und Anziehen des

neuen Menschen. Eigenthümlich ist hiebei die mit Röm. 8, 13

und Gal. 5, 24 verwandte, aber alexandrinisch gefärbte Wen

dung 3, 5: vexgtóoate tä uéy uóv tä ézti tjg yig, unter

welchen die paulinischen éztt Gvuiat xai zta3juata rg oagxóg

zu verstehen sind; eigenthümlich auch die Bezeichnung des

neuen Menschen als eines solchen, der sich erneuere eig ézti

yvoouv xat eixóva toi ztioavtog aötóv v. 10. Letzteres ist

das Bild Christi, des gottabbildlichen Sohnes Gottes, dem

auch nach Röm. 8, 29 die Gotteskinder gleichgestaltet werden

sollen. Aber dass als Ziel dieser Erneuerung geradezu die

ézr iyvoot g hervorgehoben wird, das ist ein eigenthümlicher,

für den Standpunkt des Briefes schliesslich noch bezeichnen

der Zug.

Hatten die Irrlehrer für ihre theoretischen und praktischen

Absonderlichkeiten den Ruhm einer höheren Weisheit (2, 23

und puſ.ooopia 2, 8) in Anspruch genommen, so zeigt unser

Brief nicht bloss, dass ihre vorgeblich höhere Weisheit eine

falsche, weil unchristliche, die Grundwahrheiten des christ

lichen Bewusstseins verletzende sei, sondern er stellt ihr

auch die wahre Weisheit entgegen, wie sie eben in

der tieferen Erkenntniss Christi und der in ihm geoffenbarten

göttlichen Geheimnisse bestehe. Er selbst entwickelt eine

solche tiefere Erkenntniss Christi und seines Werkes 1, 15–22,

indem er seinen Lesern aus der absoluten Bedeutung Christi

als eines ewigen mittlerischen Prinzips zwischen Gott und

Welt die Vollkommenheit ihres christlichen Heils beweist.
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Aber er wünscht auch seinen Lesern ein selbstständiges

Wachsthum in allerlei christlicher Weisheit und geistlicher

Einsicht (1,9), ein Hineinwachsen in die (christliche) Gottes

erkenntniss (v. 11); sie sollen gestärkt werden nicht bloss in

der Liebe, sondern auch zu allem Reichthum der vollen Ein

sicht (ztoürog tg tygopogiag tg ovvéoecog), zur Erkenntniss

des Geheimnisses Gottes (des Vaters) Christi (d. h. des in

Christo – als Vater – geoffenbarten Gottes), in welchem

alle Schätze der Weisheit und Erkenntniss verborgen liegen

(2, 2 f.). Während bei Paulus die tiefere Gnosis noch mehr

nur wie ein individueller Vorzug erschien, der zwar wünschens

werth, aber doch nicht absolut nöthig zum christlichen Heils

leben sei (cf. 1 Cor. 8, 7), so ist nach unserm Briefe (1, 28)

die Belehrung in jedweder Weisheit für jeden Christen das

Mittel, um die einem Jeden nöthige Vollkommenheit in Christo

zu erlangen, ja jene Erkenntniss tieferer Art ist geradezu

selber das Endziel christlicher Lebenserneuerung (3, 10: áva

xauvovuevov eig ézriyvoouv). Sehen wir hierin unsern Ver

fasser ganz die gnostisirende Richtung seiner Zeit theilen, so

ist um so mehr zu beachten, wodurch sich seine christ

liche Gnosis von der von ihm gerade bekämpften unchristlichen

unterscheide. Jene will nichts anderes sein als éztiyvooug voi

uvotºgiov toi Geoö Xg tot o Ö, Entwickelung der in der ge

schichtlichen Gottesoffenbarung durch Ghristus schon implicite -

enthaltenen (äzróxgvpot) Schätze der Erkenntniss; diese

häretische Gnosis dagegen oö xgatei tv xepajv, setzt

an die Stelle der geschichtlichen Offenbarung Christi die

eigenen visionären Engeloffenbarungen und die eiteln Ein

gebungen einer fleischlichen Vernunft (2, 18 f.). Auch jene

Gnosis geht über das Geschichtliche der Erscheinung zurück

in das Ewige der himmlischen Transscendenz (der Idee), aber

sie zerreisst den Zusammenhang beider nicht und bleibt daher

immer, bei allem Hochflug der Spekulation, doch auf dem

festen Boden der geschichtlichen Thatsachen und im Einklang

mit dem traditionellen Glauben der Gemeinde (Beßauoüuevot tj

zwiotet, xaGög éötödxGyte 2, 7); diese dagegen lässt sich, in

dem sie den Zusammenhang mit dem geschichtlichen Haupt

der Gemeinde verliess, verrücken ázrö rg éztiöog voÜ

eöayyelov, oö woöoate, toö xygvxGértog év zräoy xtioet rf
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izrd töv oigavóv (1, 23), d. h.: sie verliert den Zusammenhang

mit dem Gemeinbewusstsein der allgemeinen – „katholischen“

– Christenheit, sie wird häretisch.

Der Brief des Barnabas.

Die alexandrinisch-paulinische Richtung des Hebräer

briefes ist zu ihrer bestimmtesten und eigenthümlichsten Aus

prägung gekommen in dem Brief, der uns unter dem Namen

des Barnabas überliefert ist, welchem ehemaligen Genossen

des Paulus er zuerst von dem alexandrinischen Kirchenvater

Clemens zugeschrieben wird. Nach inneren Anzeichen kann er

aber kaum von diesem gewesenen Leviten und schwankenden

Pauliner verfasst sein; er ist ohne Zweifel das Werk eines

alexandrinisch gebildeten und hyperpaulinisch gerichteten

Heidenchristen, der ihn gegen Ende des ersten Jahrhunderts

an heidenchristliche Leser schrieb, um sie vor judaisirenden

Verirrungen zu warnen (ut non incurramus tanquam proselyti

in illorum legem, cap. 3).*) Dieser Brief bezeichnet einen

bedeutsamen Wendepunkt in der Geschichte des Paulinis

mus; einerseits zeigt er die antijudaistische Richtung desselben

zu der äussersten Spitze fortgeschritten, wo sie im Begriff

steht, in's Unkirchliche umzuschlagen und zur häretischen

Gnosis zu werden; andererseits zeigt er zugleich den positiven

paulinischen Lehrgehalt schon in einer solchen Abschwächung

*) cf hiezu und zum Folgenden: Hilgenfeld, apostol. Väter.

Ritschl, altkath. K., S. 294 ff. Reuss, Gesch. d. h. S. N. T., S. 232

f, und hist. de la théol. chrét au siècle apost II, 305 ff. Lipsius:

„Barnabasbrief“, in Schenkels Bibellexikon. Hefele, apostol. Väter

und Sendschreiben des A. Barnabas, Tüb., 1840. Besonders Müller:

Erklärung des Barnabasbriefes, Leipzig, 1869 (die drei Letztgenannten

setzen die Abfassung des Briefes unter Hadrian, ca. 120, ebenso Volkmar,

während Weizsäcker, Programm: „Zur Kritik des Barnabasbriefes“,

Tüb., 1863, ihn schon unter Vespasian entstanden sein lässt, wogegen

aber die Deutung der Danielstelle Cap. 4 spricht, die auf Nerva führt).

s
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und Verflachung, worin derselbe der Amalgamirung mit andern

Lehrmeinungen zu dem unbestimmten Gemisch des katholisch

kirchlichen Lehrbegriffs widerstandslos verfallen musste.

Den Grundgedanken seines-Briefes, von welchem der

ganze erste, theoretische Theil desselben (Capp. 2–17) handelt,

drückt der Verfasser selbst im ersten Cap. so aus: va uet&

tig zriorecog öuóv teeiav éxyte xai tiv yvóot v, er will den

Lesern zu ihrem Glauben hinzu noch die höhere Vollkommen

heit des Wissens mittheilen. Der Gegenstand dieses über den

Glauben hinausgehenden höheren Wissens ist die religiöse

Vergangenheit und Zukunft (praeteritaet futura Cap. 1 u. 5)

oder „die drei Dogmen (d. h. Grundwahrheiten) des Herrn:

Hoffnung des Lebens (alttestamentliche Weissagung auf

Christum), Anfang (in der Gegenwart) und Vollendung (im

1000jährigen messianischen Reich).“ Vom letztern jedoch

erklärt der Verfasser später (Cap. 17) ausdrücklich absehen

zu wollen wegen der Schwerverständlichkeit desselben und

beschränkt sich also auf Gegenwärtiges und Vergangenes, und

zwar eben das Verhältniss zwischen jenem und diesem ist's,

was ihn besonders beschäftigt, nehmlich die jüdische Religions

geschichte in ihrer Beziehung zur Gegenwart, zum Christen

thum; über dieses religionsgeschichtliche und für die kirch

liche Gegenwart so wichtige Verhältniss will er seinen Lesern

die ihm durch den Geist gewordenen tieferen Aufschlüsse mit

theilen, um eben dadurch sie vor der Gefahr des Judaisirens

zu bewahren. – Diese Aufschlüsse bestehen in allegorisch

typischer Deutung alttestamentlicher Ceremonien und

Geschichten, wie sie schon bei Paulus selber gelegentlich vor

kommt, wie sie aber namentlich vom Verfasser des Hebräer

briefes methodisch durchgeführt worden war, um die Erfüllung

und Aufhebung des alttestamentlichen Kultus in Christo zu

beweisen. Von der Typologie des Hebräerbriefes unterscheidet

sich jedoch die unseres Briefes nicht bloss quantitativ durch

viel grössere Häufung der disparatesten Typen, auch nicht

bloss durch grössere Kühnheit, bezhw. wirklich grosse Ge

schmacklosigkeit der Ausdeutungen, sondern namentlich auch

durch die Verschiedenheit der Endabsicht: dort sollte durch

die typische Deutung des alttestamentlichen Kultus auf das

hohepriesterliche Versöhnungswerk Christi jenem sein relatives
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Recht und seine relative Wahrheit nicht abgesprochen, sondern

nur eben die Relativität und damit die bloss temporäre Gül

tigkeit desselben, gegenüber der absoluten und ewigen Er

füllung im Christenthum dargethan werden; hier dagegen wird

nicht bloss die typische Vorbildung des Christlichen in Sitte

und Geschichte des Judenthums bis auf's Einzelnste nach

gewiesen, sondern geradezu dem Judenthum jede, auch rela

tive, eigene Wahrheit und Berechtigung abgesprochen, das

jüdische Gesetz in seiner buchstäblichen Aeusserlichkeit als

ein nicht bloss in Christo abrogirtes, sondern von Anfang

schon verkehrtes, als ein vom Teufel verursachtes Missverständ

niss des nur geistig gemeinten göttlichen Willens dargestellt. –

Die Typologie des Barnabasbriefes verfolgt also einen dop

pelten Zweck: einmal einen positiv - apologetischen:

das Neue des Christenthums schon in der Vergangenheit, in

den Typen des Judenthums aufzuzeigen; sodann aber auch

einen negativ-polemisch en: durch Aufzeigung des wahren

pneumatischen Sinnes der Ritualgesetze das Judenthum,

welches dieselben buchstäblich verstand, als verkehrte Religion

darzustellen.

Zur ersten Classe gehören folgende Ausdeutungen. Cap. 6:

Die Verheissung des Moses an die Israeliten, dass sie erben

sollen das Land (yr), da Milch und Honig fliesst, bedeutet,

dass sie hoffen sollen auf den im Fleische sich offenbaren

werdenden Jesus; denn Erde yj zréoxovoa = passiver Erden

stoff) ist der Mensch, da Adam von Erde gemacht wurde;

Milch und Honig aber, die Kindernahrung, bedeutet unsere

Wiedergeburt, sofern wir durch die Sündenvergebung er

neuert eine Kinderseele bekommen («ög zrauöiov éxeuv tv

ºpvxjv). Ebendort werden gelegentlich die „fleischernen

Herzen“, welche Gott anstatt der steinernen zu geben ver

heissen hat, davon gedeutet, dass Christus im Fleische kommen

wollte. – Cap. 7: Die Opferung Isaaks ein Typus auf das

Opfer des Leibes Christi am Kreuz; seine Tränkung mit

Essig und Galle vorgebildet durch das Fastengebot. Eben

dort eine wunderliche Ausdeutung der zwei Böcke, mit Ein

mischung fremdartiger Ceremonieen. – Cap. 8: Die rothe

Kuh, von deren Asche zur Reinigung gesprengt wird, ist ein

Typus Christi; die sprengenden Priester Typen der Evan
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gelisten, der dabei verwendete Stab Typus des Kreuzes, die

Ysop Typus der dies mali et sordidi im Reich Christi. –

Cap. 11 wird die Frage aufgeworfen, ob Gott sich's auch habe

angelegen sein lassen, etwas über die Taufe und das Kreuz

voraus anzudeuten? Allerdings finde sich Beides; zunächst

die jüdische Verschmähung des seligmachenden Taufwassers

habe schon Jeremias in der Stelle 2, 12 f. („mich, die leben

dige Quelle, verliessen sie“) angedeutet; insbesondere sei auch

die Verbindung von Taufe und Kreuz enthalten in Ps. 1, 3–6:

vom Baum, der gepflanzt ist an den Wassern; und wenn Ezech.

47, 12 von schönen Bäumen die Rede ist, die sich aus dem

Fluss erheben, so ist damit gemeint, dass wir in das Tauf

wasser hinabsteigen voll Sündenschmutz, aber daraus hervor

gehen mit Früchten, nehmlich Furcht Gottes und Hoffnung

auf Jesum im Herzen. In ähnlicher Weise sei auch das Kreuz

mannigfach typisch dargestellt (Cap. 12): in der Figur des die

Arme betend ausstreckenden Moses, in der ehernen Schlange,

die Moses aufrichtete in der Wüste, in der Zahl 318 der von

Abraham Beschnittenen, -

Sind hier die christlichen Grundlehren: Menschwerdung

und Opfertod Christi, Taufe zur Sündenvergebung und Wieder

geburt in dem Alten Testament typisch nachgewiesen, so

werden nun auch die alttestamentlichen Ritualgesetze über

Beschneidung, Speiseverbote, Sabbath, Tempel in's Christliche

allegorisirt. Von der Beschneidung wird Cap. 9 gesagt,

dass Gott nur eine Beschneidung des Herzens und der Ohren

gewollt habe (mit Berufung auf Jer. 4, 4. 7, 26. 9, 26 und

a. St.), nicht eine solche des Fleisches; die Juden aber haben,

von einem bösen Engel getäuscht, sein Gebot überschritten;

wende man ein, dass die (leibliche) Beschneidung ein Bundes

zeichen sei, so haben ja auch alle Syrer, Araber und Aegypter

dieselbe; ob denn nun etwa auch diese zu den Bündnissen

Gottes gehören? Uebrigens sei ja auch in der Zahl der 318,

welche Abraham beschnitten habe, bereits das gnadenreiche

Kreuz Jesu enthalten, nehmlich in der Form des griechischen

Buchstabens T, welcher 300, und in IH, welche 18 bedeuten.

(In diesem Einfall sieht der Verfasser die Perle seiner Ent

hüllungen: oöösig yvyoutérégov éuaGev äzt ëuoö öyov!) –

Cap. 10 werden die Speise verbote pneumatisch gedeutet:
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Das Verbot, vom Schwein zu essen, bedeutet, man solle nicht

den wollüstigen Menschen gleichen, das Verbot vom Adler,

Habicht und dgl. bezieht sich auf müssiggängerische und raub

süchtige Menschen, das von den Seefischen auf die wegen

Gottlosigkeit zur finstern Tiefe Verdammten; aber als ob hier

die pneumatische Erklärung noch nicht tiefsinnig genug

gewesen, werden noch weiter mittelst der albernsten natur

geschichtlichen Mährchen der Hase, die Hyäne und das Wiesel

auf Fleischessünden und widernatürliche Greuel gedeutet;

damit erst ëxete teleiav zrégi tjg Bgtöoecog yvóouv. Endlich

wird die Bestimmung über die Wiederkäuer mit gespaltenen

Hufen auf diejenigen bezogen, welche das Wort Gottes in an

dächtiger Betrachtung wiederkäuen und einen gerechten

Wandel führen. Alles diess hatte schon Moses und David

geistlich verstanden (év zrveóuatt ëc/yoev), jene aber (die

Juden) haben es vermöge ihrer fleischlichen Gesinnung von

Speisen genommen. „Wir nun verstehen die Gebote recht,

wie der Herr gewollt hat; darum hat er unsere Ohren und

Herzen beschnitten, damit wir diess verstünden.“ – Cap. 15

zeigt, dass das Sabbathgebot sich auf den Anbruch des

Gottesreiches bei der Wiederkunft Christi beziehe, denn „dann

erst können wir den Tag Gottes heiligen, wenn wir selbst zu

vor geheiligt sind“. „Darum (nehmlich im Hinblick auf den

bevorstehenden Anfang der neuen Welt) begehen auch wir

den achten Tag (den Anfang der neuen Woche) in Freude,

an welchem auch Jesus von den Todten auferstanden und nach

seiner Offenbarung zum Himmel aufgefahren ist.“ – Cap. 16

zeigt in Betreff des Tempels, wie jene Unseligen auf das

Gebäude, statt auf Gott, ihre Hoffnung gesetzt, als wäre es

wirklich die Behausung Gottes, denn fast ganz so, wie die

Heiden, haben sie ihn im Tempel verehrt. Und doch hat der

Herr selbst schon diese ihre Meinung widerlegt in Worten,

wie die des Propheten Jesaias (66, 1): „Der Himmel ist

mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füsse; wel

ches Haus wollt ihr mir bauen und welches ist der Ort

meiner Ruhe?“ Auch sei ja die Zerstörung des sichtbaren

Tempels, wie sie längst geweissagt war, wirklich eingetroffen.

Nicht minder freilich auch die geweissagte Erbauung eines

neuen Tempels durch dieselben, welche den ersten zerstört:

e
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die Erbauung eines geistlichen Tempels für den Herrn in

uns, den ehemaligen Heiden*). „Denn ehe wir an Gott

glaubten, war die Behausung unseres Herzens vergänglich

und schwach, wie ein mit Händen erbauter Tempel, voll

Götzendienst, ein Haus der Dämonen, weil wir thaten, was

Gott zuwider. Aber als wir Vergebung der Sünden empfangen

und unsere Hoffnung auf den Namen des Herrn gesetzt haben,

wurden wir neu, von Grund aus umgeschaffen. Darum wohnt

in uns, seiner Wohnstätte, wahrhaftig Gott. Wie? Sein Wort

des Glaubens, sein Ruf der Verheissung, die Weisheit der

Gesetze, die Gebote der Lehre, er selbst ist Prophet in uns,

er selbst wohnt in uns.“ – Dasselbe, was vom Tempel, gilt

auch von den Opfern (Cap. 2). Schon durch alle Propheten

hat Gott uns eröffnet, dass er unserer Opfer nicht bedürfe

(Berufung auf Jes. 1, 11–14. Jerem. 7, 22 f. Ps. 50). „Er

hat also diese (sinnlichen) Opfer für nichtig erklärt, damit das

neue Gesetz unseres Herrn Jesu Christi, welches ohne zwingen

des Joch ist, keine von Menschenhand dargebrachten Opfer

habe“ – vielmehr nur das Opfer des Herzens, nach Ps. 51, 19.

Aehnlich werden die jüdischen Fasten nach Jes. 58, 6–10

moralisch gedeutet (Cap. 3).

Um keinen Zweifel darüber zu lassen, dass ihm das

Jüdische in seiner geschichtlichen Form, sofern es eben durch

sein sinnliches Ritualwesen vom Christenthum sich unter

scheidet, eine durchaus und schon von Anfang nichtige Reli

*) Die Worte: vÜv xa «üro oi töv x89öv üztmgétat ävouxoôoujoovotv

«Üróv mag ich nicht eigentlich, von dem Versuch des Wiederaufbaues

unter Hadrian verstehen, dessen Erwähnung dem ganzen Zusammenhang

schroff widersprechen würde, wo ja gerade gezeigt werden soll, dass

an die Stelle des zerstörten eigentlichen Tempels der geistliche künftig

zu treten habe; örtngérat röv zögóv können immerhin die Heiden sein

als Unterthanen derselben römischen Macht, welche dem jüdischen

Tempel ein Ende bereitet hatte (cf. Hilgenfeld, apost. Väter, S. 28

und Z. f. w. Th. 1870, S. 117 f. gegen Müller und Volkmar).

Andernfalls, wenn diese Deutung zu künstlich sein sollte, möchte ich

noch eher die so wenig in den Zusammenhang passende Stelle für eine

Interpolation halten, als aus ihr auf die Abfassung des Briefes erst

unter Hadrian schliessen, wogegen ausser dem Grunde, dass die Zer

störung Jerusalems den Lesern (cf. Cap. 4: 887tets etc.) noch nicht zu

ferne liegen kann, auch gewichtige innere Gründe sprechen.
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gionsform zu sein scheint, spricht er gerade zu den

Juden das Bundes verhältniss mit Gott ab. Nicht

nur ist es Sünde, mit den Judaisten zu sprechen: „Ihr (der

Juden) Bund ist auch der unsere; er ist ja vielmehr nur

der unsere, weil jene für immer das verloren haben, was

Moses bekommen hat“; durch ihre Abgötterei verschuldeten

sie es, dass Moses vom Sinai herabsteigend die Gesetzestafeln

zertrümmerte; damit „war ihr Bund zerbrochen, damit der Bund

Jesu in euren Herzen versiegelt würde mittelst der gläubigen

Hoffnung auf ihn“ (Cap. 4). Wohl hat Moses auf dem Berge

das Testament von Gott bekommen, aber jene waren nicht

würdig, es zu empfangen, wegen ihrer Sünden. Darum hat es

der Herr selbst (nicht bloss durch seinen Knecht) uns gegeben,

dass wir zum Volk des Erbes würden, nehmlich indem er für

uns litt. Seine Erscheinung und sein Tod hatte den doppelten

Zweck: jener (der Juden) Sündenmass voll zu machen, uns

aber von Tod und Finsterniss zu erlösen und den Bund durchs

Wort unter uns aufzurichten (Cap. 14). Die ganze Geschichte

Israels von Moses bis zur Gegenwart ist nach dem Barnabas

brief eine Geschichte ihrer Verwerfung als Bundesvolk seitens

Gottes; verworfen waren sie, ehe noch der Bund überhaupt

geschlossen war, am Sinai schon; durch ihre stete Verfolgung

der Propheten, in welchen Christus redete, häuften sie die

Schuld, deren Mass durch die Tödtung Christi voll ward, da

her sie jetzt durch die furchtbarsten Zeichen und Wunder als

völlig Gottverlassene gekennzeichnet sind (Cap. 5: ö vióg voö

Geoö eig toüro / Gev év oagxi, Yva tötéetov töv äuagttöv

xeqa.autöoy voig öutöšaouvév Gavctp todg ztgopjtag aüroö.

oi ztgopºtat, äzt airoö äxovteg tiv xägty, eig aötövéztgo

pſtevoav Cap. 4: Adhuc et illud intelligite, cum videritis

tanta signa et monstra in populo Judaeorum, et sic illos

dereliquit Dominus). Es lässt sich hierin ebenso sehr der

paulinische Faden, als zugleich das Hinausgehen über Paulus

wahrnehmen. Auch Paulus sieht im Kreuz Christi den Stein

des Anstosses und den Fels des Aergernisses, an dem Israel

als Volk zu Fall gekommen ist (Röm. 9, 32 f.); auch er sieht

diese jetzige Verstockung schon durch die ganze Geschichte

Israels vorgebildet, durch Worte Mosis (10, 19. 11, 8),

David's (11, 9 f.), Eliä (11, 3 f.), Hoseä (9, 25 f.) und Jesaiä
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(10, 16. 20 f. 9, 27–29) geweissagt. Aber gleichwohl steht

dem Apostel fest, dass Gott sein Volk nicht (definitiv) ver

worfen habe, da seine Gaben und Berufung ihn nicht gereuen

können (11, 1. 29); denn Israel bleibt doch immer das Volk,

dem ursprünglich die Bündnisse und Verheissungen gegeben

sind (9, 4), darum wird es auch, nachdem es eine Zeit lang

verstockt war, zuletzt doch noch angenommen werden (Cap. 11).

Diese dem Apostel, als gebornem Juden, tröstliche Hoffnung

hatte nun für den Heidenchristen von Anfang weniger Be

deutung; sie wurde ihm im selben Masse, in welchem der

Widerspruch Israels gegen das Evangelium wuchs, ferner

liegend und wahrscheinlich gab besonders die über Israel mit

der Zerstörung des Tempels und der heiligen Stadt herein

gebrochene Katastrophe der Hoffnung auf einstige Bekehrung

des Volkes Israel den letzten Stoss. Hierin theilt der Bar

nabasbrief die allgemeine Ansicht der heidenchristlichen Kirche

seiner und der spätern Zeit (cf besonders Apostelgeschichte

und Evangelium Johannes). Aber worin er nicht bloss von

Paulus, sondern auch von der sonstigen kirchlichen Anschauung

ebensoweit abweicht, als er der häretischen Gnosis sich nähert,

das ist die Behauptung, dass überhaupt das Volk Israel

nie im Bundesverhältniss zu Gott gestanden, dass sein ver

meintliches Bundeszeichen (die Beschneidung) auf einem teuf

lischen Missverständniss des göttlichen Willens beruhe (äyyeog

zrovygög éoóquoev aütočg Cap. 9) und dass sein ganzes Ritual

gesetz, einschliesslich Speisegebote, Fasten, Tempel und Opfer,

von Anfang nichtig und verkehrt, fleischliche Deutung geistlich

gemeinter Gesetze (Dogmen) gewesen sei. Allerdings finden

sich auch hiefür die Anknüpfungen schon bei Paulus und

noch mehr im Hebräerbrief. Auch Paulus stellt den Alten

Bund als öuaxovia ygäuuatog im Gegensatz zum Neuen, der

óuaxovia ztveÜuatog (2 Cor. 3), auch er sieht in den Aeusser

lichkeiten des Ritualgesetzes ototyeia toi zóouov und 0ägš

(cf. oben, S. 71 f.), d. h. sinnlichen, fleischlichen Kultus; auch

ihm ist der Christ erst der wahrhaft Beschnittene, mit der

Beschneidung des Herzens im Geiste, nicht im Buchstaben

(Phil. 3, 3. Röm 2, 29), und dem Hebräer- und Colosser

brief ist das jüdische Ceremonialwesen eine blosse oxtä toö.

odóuatog, ein wesenloses schattenhaftes Vorbild, das nicht am
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Gewissen rein und vollkömmen zu machen vermag (Hebr. 8

und 9). Allein damit sollte doch die relative Wahrheit und

temporäre Gültigkeit des alttestamentlichen Ritualgesetzes

keineswegs geleugnet werden; dass das ganze jüdische Gesetz

auf göttlicher Offenbarung beruhe, war dem Paulus uner

schütterliche Voraussetzung; nichts konnte ihm ferner liegen,

als dasselbe, sei es auch nur seinem buchstäblichen Verständ

niss nach, auf dämonische Einflüsse zu beziehen; vielmehr ist

gerade auch die Unterwerfung unter die orouxéia voixóouov

Gal. 4 auf eine göttliche Pädagogik zurückgeführt. Einen

unmittelbareren Anknüpfungspunkt findet die extreme Ansicht

des Barnabas nur etwa in Col. 2, 14 f., wo das xetgóygapov

voig öóyuaouv mit den Mächten der Finsterniss, über die

Christus in seinem Tode triumphirt hat, in Verbindung ge

bracht ist. – Jedenfalls aber ist soviel sicher, dass mit der

Ansicht, das historische Judenthum sei eine falsche, auf fleisch

licher Gesinnung und dämonischem Trug beruhende Religion,

die Schwelle der häretischen Gnosis schon betreten ist. Von

hier aus musste man entweder weiter gehen zu der Behaup

tung, der Gott der Juden sei gar nicht der wahre eine Gott,

sondern ein Neben- oder Widergott, oder man musste zurück

gehen auf den Standpunkt des Hebräerbriefes, der im Juden

thum die typisch vorbildende und vorbereitende Religion sah.

Letzteres wurde die allgemein kirchliche Ansicht auch unter

den Heidenchristen, während ersteres das Grundmerkmal der

häretischen Gnosis auf heidenchristlichem Boden wurde.

So zeigt unser Brief den Paulinismus in seinem Kampf

gegen den Judaismus an dem Wendepunkt angelangt, wo

die Wege sich trennten: der eine führte zum aus –

serkirchlichen Extrem, der andere zur innerkirch

lichen Union. Eine Spur davon, dass Einige von den

paulinischen Heidenchristen den ersten Weg einzuschlagen

im Begriff waren, enthalten ohne Zweifel die Worte von Cap.

4: Non separatim debetis seducere vos tanquam justificati;

sed in unum convenientes inquirite, quod communiter dilectis

conveniat et prosit. Aber eben diese Warnung vor lieblos

hochmüthiger Separation der auf ihre Rechtfertigung pochenden

Pauliner zeigt schon auch, wohin das Schwergewicht in den

Gemeinden der Heidenchristen im Ganzen sich jetzt schon

-
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neigte. Die unionistische Tendenz machte sich von nun an

ganz von selbst und war um so nothwendiger, aber auch um

so leichter durchzuführen, je mehr auf heiden- wie auf juden

christlicher Seite die Extreme sich als Sekten von der all

gemeinen Kirche separirten. In dem gemeinsamen Interesse

der Ausscheidung und Bekämpfung der gnostischen Extreme

fühlten sich Heiden- und Judenchristen mehr und mehr so

wesentlich eins, dass ihr früherer Kampf allmählich zurück

trat und in Vergessenheit gerieth. Dieser Verschmelzungs

prozess ward aber auch wesentlich durch eine andere Erschei

nung befördert, von welcher ebenfalls der Barnabasbrief das

sprechendste Zeugniss ist. -

Während dieser Brief den paulinischen Antijudaismus in

seiner höchsten Ausbildung zeigt, hat er dagegen den positiven

paulinischen Lehrgehalt nur noch in so matter Ab

schwächung erhalten, dass von dieser Seite aus der Fusion

der beiden kirchlichen Parteien in der That schon jetzt gar

nichts mehr im Wege stand. Wohl finden sich so ziemlich

noch alle paulinischen Stichworte, aber sie sind zu Formeln

geworden, denen man nur zu deutlich anmerkt, dass der ur

sprüngliche Geist entwichen ist; daher fehlt der systematische

Zusammenhang, fehlen die dogmatischen Vermittelungen und

neben den alten Wendungen treten neue auf, die zu jenen

gar nicht passen, und die alten werden in Verbindungen ge

bracht, zu denen sie nicht passen. Wohl spielt das Kreuz

Christi noch die Hauptrolle und heisst der Tod Christi ein

Opfertod für unsere Sünden, dessen Folge Sündenvergebung

ist (Capp. 5. 7. 8), aber diess Opfer wird weder auf die Ge

rechtigkeit, noch auf die Liebe Gottes, noch auf die Liebe

Christi bezogen, so dass eigentlich vom paulinischen stell

vertretenden Sühnopfer nichts bleibt; dagegen überträgt er,

wie der Hebräerbrief, auf Christi Tod die Symbolik der Be

sprengung zur Reinigung von Sünden (Cap. 8). Das Wich

tigste aber am Tod Christi ist ihm ersichtlich diess, dass er

das Mittel war zur Auferstehung und Erhöhung Christi und

damit zur Vergewisserung unserer eigenen Auferstehung, also

zur Bestätigung der schon den Alten gegebenen Verheissungen

des messianischen Lebens (Cap. 5). Dadurch – also nicht

eigentlich durch seinen Tod, sondern durch seine Auferstehung
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– hat er den Tod nichtig gemacht (va xatagyjoy töv Gäva

tov xai tyvéx vexgóv áváotaouv öeišy Cap. 5), darin besteht

die belebende Kraft seines Todes (Loozroujoat Cap. 7), dass

die durch denselben uns gezeigte und bestätigte Verheissung

unserer Auferstehung für uns ein belebendes, d. h. tröstendes

und ermuthigendes Wort ist (rj zriotet tjg éztayyeiag xai

tq löyp Loozrotoüuevou Cap. 6). – In der Christologie

lehrt Barnabas mit der paulinischen Schule die Präexistenz

Christi, Betheiligung bei der Schöpfung, Vermittelung der

Offenbarung in den Propheten; aber die Menschwerdung ist

ihm nicht mehr, wie dem Paulus und noch dem Hebräerbrief,

der Eintritt in die Gleichheit mit den zu erlösenden mensch

lichen Brüdern, also Offenbarung des göttlichen Ebenbildes

und menschlichen Urbildes zum Zwecke der Nachbildung in

uns, sondern sie hat zum Zweck vielmehr Verhüllung der

göttlichen Herrlichkeit, deren Anblick ohne diese Hülle uns

unerträglich gewesen wäre, und zugleich Veranlassung für die

Juden, das Mass der Sünde voll zu machen (Cap. 5). Diess

streift hart an Doketismus an *) und erinnert auch schon an

die spätere kirchliche Vorstellung von der Ueberlistung des

Teufels im Tode Christi, der durch die Hülle des Fleisches

verführt worden sei, dem Gotte nachzustellen, an dem dann

seine Macht sich gebrochen habe. Aber paulinisch ist diess

Alles gar nicht. – Da das Objekt des Glaubens wesentlich

in dem durch Christus uns gezeigten und verbürgten künftigen

Leben besteht, so folgt daraus für den Begriff des Glaubens

von selbst, dass er wesentlich mit der Hoffnung zusammen

fällt; ähnlich wie im Hebräerbrief, aber insofern noch ein

*) Von Polemik gegen Doketismus findet sich im ganzen Briefe

nichts: „Die Erscheinung im Fleisch wird nicht in ihrer Realität, son

dern in ihrer Nothwendigkeit begründet, als freiwillige Uebernahme einer

dem Sohne Gottes fremdartigen Daseinsform“ (Lipsius). Ganz anders

ist diess in den Ignatiusbriefen, aber auch schon im 1 Timotheusbriefe,

wo 2, 5 der ävögoros ebenso entschieden in antidoketischem Interesse

betont wird, als unser Brief umgekehrt die Menschensohnschaft Jesu

abspricht (Cap. 12: Ös, Inooüg oöx ö viðg ávôgazrov, äAA' ö vióg toü

Geoü). Diess setzt eine Zeit voraus, wo noch keine doketische Häresie

die Unbefangenheit in der Apotheose Christi gestört haben kann.



Brief des Barnabas. 401

seitiger, als dort das Zukünftige doch auch schon das unsicht

bar Gegenwärtige, die himmlische Welt über der sichtbaren

irdischen ist, mit welcher der Christusgläubige in unmittel

bare Verbindung tritt. Hier aber ist diese alexandrinische

Mystik ebenso wie die urpaulinische fallen gelassen und so

bleibt für den Glauben nur noch die feste Zuversicht auf Er

füllung der Verheissungen (zriotug éztayye.iag Cap. 6), was

mit Hoffnung gleichbedeutend ist; daher werden diese beiden

theils zu einem Begriff kombinirt (der Bund Jesu wird in

unsere Herzen versiegelt év éztiö rg ztiotecog aötoü =

mittelst der Hoffnung, die im Glauben an ihn, nehmlich an

seine Verheissung, beruht, Cap. 4), theils promiscue eins für's

andere gebraucht (o éztiLovteg eig abtöv – Iyooöv –

Ljoovrat eig aióva, Cap. 8 u. 11: uaxágtot, oé, ézti töv

oravgövéztioavteg, xatéßyoav eig tö öog xai ávaßaivouev

tiv éztiöa eig töv'Iyooöv #xovteg év tſ ztveüuatt: Ög äv äxoüoy

voürov xai zruoteüoy, Ljoetat eig töv aióva. 12: oö öövavrat

otoGjvat, éäv u ézt air ëztiooouv“ Sztuoätto ztuotéüoag).

Der so gefasste Glaube kann natürlich nicht mehr, wie bei

Paulus, die alleinige Heilsvermittlung bilden, muss also noch

durch anderweitige christliche Tugenden ergänzt und unter

stützt werden. So werden Cap. 2 als Gehülfen (BoyGoi) und

Mitstreiter des Glaubens genannt póßog xai Öztouovº, uaxgo

Gvuia xai éyxgdteta; während bei Paulus diese Tugenden

aus dem Glauben als natürlicher Quelle hervorgehen, treten

sie ihm hier als Mitursachen des Heils zur Seite, ganz wie

auch bei Jakobus zwischen Glauben und Werken ein ovvegyeiv

stattfindet. Die auf ihre Rechtfertigung pochenden lieblos

separatistischen Hyperpauliner werden (Cap. 4) erinnert, dass

Gott ohne Ansehen der Person einen Jeden nach seinen

Werken richten werde. Daher müssen wir Acht geben, dass

wir nicht auf unsere Berufung (x/ytoi im paulinischen Sinn)

uns träge verlassend in Sündenschlaf verfallen und dadurch

dem Argen Anlass geben, über uns Macht zu gewinnen und

uns vom Reiche Gottes auszustossen. Wir müssen geistlich,

ein vollkommener Tempel Gottes dadurch werden, dass wir

die Furcht Gottes ausüben und uns anstrengen, seine Gebote

zu halten. Ein ganzes Leben des Glaubens nützt nichts, wenn

man nicht in dieser argen Zeit in einer den Gotteskindern

Pfleiderer. Der Paulinismus. 26
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würdigen Weise Widerstand leistet, dass der Schwarze (Teufel)

sich nicht einschleiche. Erst mit dem Anbruch des künftigen

Gottesreiches wird unsere Vollendung als Erben des Bundes

Christi eintreten (Cap. 6 cf. 2).

Dass diess Betonen der christlichen Sittlichkeit, diess

Hervorheben der steten Relativität unseres Heilslebens, diess

Hinweisen auf das immer erst noch zu erstrebende Ziel der

Vollkommenheit an und für sich schon unpaulinisch wäre,

kann man nicht sagen. Paulus selbst kannte ja diesen ethi

schen Gesichtspunkt recht wohl und schärft ihn gelegentlich

nicht minder bestimmt ein (s. oben, S. 223 f.). Aber während

bei Paulus das sittliche Streben und Ringen nach dem Voll

kommenen nur die natürliche Folge und Entwickelung des

schon vorhandenen neuen Lebens, das Wandeln nach dem

Geist die Bethätigung des Geistlichseins ist, so erscheint hier

umgekehrt das „Geistlichwerden“ als das erst zu erstrebende

Ziel unserer selbstthätigen Anstrengung im Halten der Gebote

Gottes. Bei Paulus ist ebenfalls die definitive Heilserlangung

und Erbschaft des Reiches Gottes bedingt durch unsere sitt

liche Treue, aber diese ihrerseits ist doch nur möglich auf

Grund der feststehenden Basis unserer im Glauben empfangenen

Rechtfertigung; bei Barnabas wird der Glaube, schon gerecht

fertigt zu sein, nicht undeutlich als selbstische Ueberhebung

und Wahn getadelt (Cap. 4: Ög jöy öeóuxatouévot!). Will

nun etwa damit der Verfasser gegen die paulinische Glaubens

lehre in der Weise eines Jakobus polemisiren? Sicher nicht.

Auch er schlägt doch auch wieder echt paulinische Saiten an,

wenn er sagt, dass dem Abraham der Glaube zur Gerechtig

keit gerechnet und er dadurch zum Vater der gläubigen Heiden

geworden sei (Cap. 13); dass durch Christi Erscheinen unsere

schon dem Tode verfallenen und der Ungerechtigkeit des Irr

thums überlieferten Herzen von der Finsterniss losgekauft und

der Bund durch's Wort unter uns aufgerichtet worden sei

(Cap. 14), dass unsere Herzen durch die Vergebung der Sünden

gereinigt, geheiligt, erneuert werden, von Grund aus neu

geschaffen, eine Wohnstätte Gottes (Capp. 8. 5. 6. 16), dass

das neue Gesetz Christi ohne zwingendes Joch und sein wahres

Opfer das des Herzens sei (Cap. 2). Alle diese Wendungen

beweisen jedenfalls soviel, dass der Verfasser gut paulinisch
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sein will. Aber dass er es gleichwohl nicht ist, lässt sich

nicht verkennen, wenn wir den Sinn, den er mit diesen Wen

dungen verbindet, näher besehen. Diess Neuwerden (Cap. 16)

beruht nur darauf, dass wir Vergebung der Sünden erlangt

und unsere Hoffnung auf den Namen Christi gesetzt haben,

nicht aber darauf, dass wir der Sünde abgestorben und des

neuen Lebens Christi, des Kindschaftsgeistes theilhaftig ge

worden wären; auch das „Einwohnen Gottes in uns“ bezieht

der Verfasser selbst ausdrücklich nur auf die Mittheilung des

Wortes des Glaubens, der Berufung der Verheissung, der

Weisheit der Gesetze und der Gebote der Lehre; also Offen

barung reinerer sittlicher Gesetze und höherer Verheissungen,

wodurch wir zu Busse und Heiligungsstreben getrieben werden,

das ist die Einwohnung Gottes – ganz nur eine moralische

Verflachung der paulinischen Glaubensmystik. „Die im pau

linischen Glaubensbegriff in der Einheit des religiösen Selbst

bewusstseins zusammengehaltenen Momente, das theoretische

Fürwahrhalten und das praktische Handeln, treten wieder aus

einander, daher mit dem stärkern Hervorheben der Werke

auch auf das Wort der Lehre ein gesteigertes Gewicht

fällt“).“

Der positive Grundbegriff aber, unter welchem

man auf diesem Standpunkt das Christenthum verstand, ist

der*) des „neuen Gesetzes“ (Cap. 2). In ihm konnte

sich der Pauliner, dem ja auch dieser Begriff schon durch

Röm. 8, 2. Gal. 6, 2 nahegelegt war, mit einem freieren

Judenchristen, der ja ebenfalls vom vóuog ßaouluxóg der Liebe

(Jak. 2, 8) sprach, verständigen. Diess war der Boden

der praktischen kirchlichen Union.

*) Lipsius, a. a. O., S. 369.

*) cf. Ritsch 1, a. a. O., S. 295.

26*



Zehntes Capitel.

Der Paulinismus im Uebergang zum

Katholicism U S.

(I Brief des Clemens an die Corinther, I Brief Petri,

Brief an die Epheser)

Hatte der Paulinismus schon durch seine Verbindung mit

dem Alexandrinismus seine ursprüngliche Eigenthümlichkeit

zu Gunsten einer dem kirchlichen Gemeinbewusstsein mehr

zusagenden Lehrform verloren, so nahm nun vollends die

weitere Entwickelung der Kirche mehr und mehr den Gang,

dass mit dem Wegfall des Gegensatzes, durch welchen das

paulinische Evangelium wesentlich antithetisch bestimmt worden

war, auch die paulinischen Grundgedanken kein richtiges Ver

ständniss mehr fanden, und daher inmitten der heidenchrist

lichen Gemeinden auf gut paulinischem Boden doch den

paulinischen Begriffen ein fremder Sinn unbewusst und un

willkührlich untergeschoben wurde. Es trat das Bedürfniss,

das christliche Prinzip im Unterschied und Gegensatz zum

Judenthum und einem mit diesem verwachsenen Judenchristen

thum antithetisch zu fixiren, im selben Masse zurück, in

welchem die heidenchristlichen Gemeinden sich ihres eigen

thümlichen Lebens und selbstständigen Bestandes sicher be

wusst und von judaistischen Zumuthungen nicht ernstlich mehr

behelligt wurden. Zugleich aber machte sich das andere Be

dürfniss immer mehr geltend, für das komplicirter und be

wegter werdende Gemeindeleben neue Normen des sittlichen
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Lebens, namentlich des christlichen Gemeindelebens aufzu

stellen und mit irgend einer Autorität zu bekleiden. Nun

hatte man aber gerade für diese Seite des Heilslebens in den

paulinischen Briefen selbst nur wenigen Anhalt, wogegen in

der theokratischen Ordnung der israelitischen Volksgemeinde

ein natürliches Vorbild für die christliche Gemeindeordnung

gegeben zu sein schien. Was war da natürlicher, als dass

man an jene alttestamentlichen Typen sich hielt? Von einer

Restitution des mosaischen Gesetzes im Sinn der Judaisten

des Galaterbriefes blieb man dabei weit entfernt; man war

und blieb sich des neuen Bodens, auf dem man als Christen

gemeinde stand, und für den das alte Gesetz ein aufgehobenes

war, ganz wohl bewusst; aber innerhalb dieses neuen Bodens

und gedrängt durch seine eigenen praktischen Bedürfnisse

suchte man nun nach einem neuen Gesetz als einer normiren

den Autorität nicht sowohl für die religiösen Gewissen der

Einzelnen, als vielmehr für das praktische Gemeindeleben als

Ganzes; und naturgemäss knüpfte man nun diess neue Gesetz

an das alte an und setzte es zu diesem in irgendwelche Be

ziehung der Analogie und Antitypie. Dass man dann aber

auch bald dahin kam, das Christenthum überhaupt vorwiegend

unter dem Gesichtspunkt des „neuen Gesetzes“ aufzu

fassen, erklärt sich um so leichter, da dieser Begriff, wie er

durch die praktischen Bedürfnisse des Gemeindelebens im All

gemeinen nahegelegt war, so auch insbesondere eine höhere

dogmatische Einheit über dem Gegensatz von Paulinismus

und Judaismus darzustellen schien und sich dadurch als eine

Art von Konsensusformel für Herstellung der allgemein-kirch

lichen Union empfahl.

In diese Phase der Entwickelung des Paulinismus ver

setzt uns sehr anschaulich der

I Brief des Clemens an die Corinther.

Er ist desswegen ein höchst wichtiges Dokument für die

Entwickelungsgeschichte des Paulinismus, weil er zeigt, wie

das paulinische Heidenchristenthum wesentlich von sich aus,

durch seine eigene Entwickelung unter dem bestimmenden
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Einfluss der kirchlichen Gesammtlage, ohne direkte (sei es

polemische, sei es konziliatorische) Rücksichtnahme auf ein

gegenüberstehendes Judenchristenthum, vom echtpaulinischen

Ideenkreis sich entfernte und der Sache nach dem juden

christlichen Lehrtypus sich näherte, während vom Paulinismus

nur die Form der Ausdrücke, die geläufigen Stichwörter ohne

ihren ursprünglichen Sinn festgehalten wurden. Dieser eigen

thümliche Charakter*) des Briefes macht die so sehr ver

schiedenartige Auffassung, die er mehr als andere urchristliche

Dokumente erfahren hat, sehr begreiflich. Unter diesen Auf

fassungen sind diejenigen als entschieden irrthümlich zu be

zeichnen, welche in dem Brief eine Parteischrift finden wollen,

sei es eine judenchristliche“), was mit dem klaren Augen

schein in Widerspruch steht, sei es eine*) paulinische,

welche zum Zweck der Vermittelung mit dem Judenchristen

thum an dieses Konzessionen mache. In diesem Fall wäre

ein dem wirklichen Thatbestand gerade entgegengesetztes Ver

fahren zu erwarten gewesen: die paulinischen Parteistichwörter

und die Lobeserhebung des Apostel Paulus hätten vermieden

oder in Hintergrund gestellt werden müssen, während die

Grundideen des Paulinismus viel entschiedener in der Sache

hätten gewahrt werden können. Und wie sollte überhaupt

eine auf Versöhnung der Judenchristen berechnete Partei

schrift dazu kommen, sich in die Form eines Briefes an die

notorisch heidenchristliche Gemeinde zu Corinth zu kleiden?

Nein, dieser Brief ist durchaus nichts anderes, als wofür er

sich so schlicht und klar ausgibt: ein freundschaftliches Er

mahnungsschreiben der römischen Gemeinde von der Feder

ihres Bischofs, aus dem Ende des 1. Jahrhunderts, gerichtet an

die corinthische Gemeinde aus Anlass einer hier vorgekommenen

und wohl nicht vereinzelten Störung der Ordnung und des

Friedens in der Gemeinde durch demagogische Wühlereien

*) cf. hiezu und zum Folgenden: Hilgenfeld, Apost. Väter, S. 85

bis 91, Ritschl, Altkath. Kirche, S. 274–84, Lipsius, de Clementis

Romani epistola etc. Leipz. 1855, Reuss, hist. de la th. etc..II, S. 318–327.

*) Köstlin, „zur Geschichte des Urchristenthums“ in den Theol.

Jahrb. 1850. S. 247 f.

*) Schwegler, nachapost. Zeit, II, S. 125 f.
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unruhiger und ehrgeiziger Köpfe gegen die Autorität der

ordentlichen Gemeindevorsteher, – eine Kalamität, die nicht

nur das innere Gedeihen der corinthischen Gemeinde schwer

gefährdete, sondern sogar über ihre Grenzen hinaus innere

Ruhe und selbst äussern Frieden der Christengemeinden be

drohte, Grund also genug für die befreundete römische Ge

meinde, ein ernstes brüderliches Wort drein zu reden.

Dieser praktische Anlass gibt nun auch dem ganzen

Brief seinen überwiegend paränetischen Charakter, wogegen

das Dogmatische nirgends für sich als Selbstzweck erscheint,

sondern nur als eines der Motive der praktischen Paränese.

Freilich wäre diess an sich gar kein Hinderniss eines echt

paulinischen Charakters, denn auch Paulus wusste aus den

dogmatischen Ideen die tiefsten und fruchtbarsten praktischen

Motive zu entnehmen. Aber eben von dieser tiefen mystischen

Verschlingung des Dogmatischen und Ethischen, des specifisch

christlichen Prinzips und seiner sittlichen Entfaltung, ist die

äusserliche Art und Weise, wie Clemens beides zu einander

in Beziehung setzt, gänzlich verschieden: nicht mehr ist das

Sittliche die naturgemässe Frucht des Geistes Christi und also

die Erscheinung der im Glauben empfangenen Gnade Gottes,

sondern es ist neben dem Glauben eine der Bedingungen des

Empfanges der göttlichen Barmherzigkeit und es hat an der

Erscheinung Christi nicht seinen innern und wesentlichen

Grund, sondern seinen äussern Anlass und sein Vorbild. So

gewiss nun aber diess faktisch nichts anderes als die juden

christliche Anschauungsweise, z. B. eines Jakobus ist, so ge

wiss verräth doch der wiederholte geflissentliche Gebrauch

specifisch paulinischer Begriffe und Wendungen, dass der

Verfasser sich zum paulinischen Christenthum bekennen will.

Echt paulinisch sind nehmlich die Wendungen, in welchen

vom Erlösungstod Christi gesprochen wird. Schon in

dem rothen Seil, das Rahab den Kundschaftern zum Zeichen

gab, erblickt Clemens eine Weissagung darauf, dass ölä roö

auarog toö xvgiov ürgtooug #otat zräoty toig ztuoteüovouy

xai éztiLovotv eig röv Geóv (Cap. 12). Er führt als Erweis

der Liebe Gottes und Christi zu uns an, dass Christus „sein

Blut für uns gegeben hat nach dem Willen Gottes und sein

Fleisch für unser Fleisch und seine Seele für unsere Seelen“

-
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(Cap. 49). Er heisst seine Leser im Eingang zu einer Ver

mahnung zur Busse auf das Blut Christi blicken und sehen,

ög éotuv tiutov tº Geſ, ört ölä tiv justégay ootygiavéxxv

Gév zravti tº «óoup uetavoiag xägtv özriveyxev (Cap. 7).

Aber schon dieser letzte Satz verräth, dass wir hier mit nichten

an die paulinische Sühneidee, an die objektive Versöhnung

der Welt mit Gott durch Christi Tod zu denken haben, son

dern dass dem Verfasser der Tod Christi nur die Bedeutung

einer Busspredigt hat, die Anlass und Aufforderung zur sub

jektiven Reue und nur dadurch auch zur Versöhnung Gottes

wird. Und zwar ist diese Busspredigt nur graduell, nicht

qualitativ verschieden von der im weiteren Zusammenhang er

wähnten Busspredigt eines Noah und Jonas, deren Wirkung

die war, dass o uetavojoavreg ézti toig äuagrºuaouv airóv

ěšt.doavto töv Geöv ixeteüoavteg xai éaßov ootygiav. Dann

werden verschiedene Aussprüche des A. Ts, in welchen den

Bussfertigen Vergebung verheissen ist, angeführt und am

Schluss heisst es: zrävtag oöv todg äyazrytotg airoö ßov 6

uevog uetavoiag ueraoxeiv éotigt Fe tº travtoxgatogux.

ßov/juatt aitoö. Bezieht sich, wie mir wahrscheinlich ist,

diess éot;gt Fe am Schluss auf den Tod Christi, von welchem

der Abschnitt ausgegangen war, zurück, so ist damit klar aus

gesprochen, dass dem Verfasser dieser Tod nur eben eine

Bestätigung und Bekräftigung der durch Wort und Typus

im A. T. enthaltenen Busspredigt war. Jedenfalls wird daraus

die Mahnung entnommen, dass wir, gehorsam dem Willen

Gottes, mit Beseitigung alles Streites und Haders, fussfällig

um Gottes Erbarmung und Güte flehen sollen (Cap. 9). Dazu

mag verglichen werden die Seligpreisung derer, welche in

Eintracht der Liebe Gottes Gebote thun, eig tö äpeôjvat

öuiv öu äyázt mg täg äuagtiag (Cap. 50); oder der Capp.

51. 52 ausgeführte Satz, dass Gott nichts von uns begehre,

als dass man ihm die Sünden bekenne; besonders die eigen

thümliche Stelle Cap. 56: Wir wollen für die Sünder bitten,

dass ihnen Fügsamkeit und Demuth geschenkt werde, dem

Willen Gottes nachzugeben. Oüttog ydgäotat aöroig éyxagzrog

xai teleia i tgög töv Geöv xai roig äyiovg uer oixtuguéöv

uveia, d. h.: „so wird für sie fruchtbringend und vollgültig

das mitleidsvolle Gedenken bei Gott und den Heiligen“, was
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nichts anderes bedeuten kann, als die Fürbitte der Gemeinde

für die Sünder, welche an Gott und die Heiligen gerichtet

Vergebung zu Stande bringt*). – Aus all dem folgt, dass nach

Clemens die Sündenvergebung eine Wirkung ernster Reue,

des Sündenbekenntnisses, der einträchtigen Liebe und schliess

lich des fürbittenden Gemeindegebetes ist; – kein Gedanke

an die paulinische Lehre von der objektiven Weltversöhnung

durch Christi Tod! Für diesen bleibt nur die Bedeutung

eines Bussmittels, welches uetavoiag tózrov éöoxev, und eines

Vorbildes der Demuth (Cap. 16: ögäre, tig ö özroygauuög ö

öeöouévog juiv“ ei yäg öxüguog oürog étazretvopgóvyoey, ti

zroujoouev jueig; als Schlussfolgerung aus dem Citat von

Jes. 53).

Ist aber so die Objektivität des Erlösungsprinzips ab

geschwächt, so werden wir zum voraus auch für die subjek

tive Heilslehre nicht den Vollgehalt paulinischer Ideen er

warten können. Wohl wird der Glaube überall als Voraus

setzung des Heilsempfanges erwähnt und einmal sogar in

strengster paulinischer Wendung allem eigenen Werk und

Vorzug entgegengestellt („nicht durch uns, durch unsere

Weisheit oder Einsicht oder Frömmigkeit oder durch die

Werke, die wir in Heiligkeit des Herzens vollbracht, werden

wir gerechtfertigt, sondern durch den Glauben, durch welchen

der allmächtige Gott Alle von Anfang an gerechtfertigt hat“

Cap. 32). Wenn er dann fortfährt (Cap. 33): „Was sollen

wir nun thun ? vom Gutesthun abstehen und die Liebe ver

lassen? Das lasse Gott nicht geschehen“! so ist das gewiss

nicht unpaulinisch, klingt vielmehr ganz an Röm. 6, 1 an;

allein während nun dort das sittliche Leben aus dem Wesen

des Glaubens als einer Todes- und Lebensgemeinschaft mit

Christo als dessen nothwendige Frucht abgeleitet wird, so

weiss Clemens hievon nichts, sondern motivirt die Pflicht des

Guteswirkens zunächst (Cap. 33) mit dem Beispiel Gottes, der

als Schöpfer auch viel gute Werke gethan, und sodann

*) Etwas anders Hilgenfeld, a. a. O., S. 90, Anm., der die

Gemeinde als das Tribunal, an welches sich die Fürbitte wende, an

sieht; sie ist aber das Subjekt, das Fürbitte einlegt, und die äytot wer

den wohl die verstorbenen Gläubigen sein.
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namentlich (Cap. 34 f.) mit dem grossen Lohn, den herrlichen

Verheissungen, deren wir durch unser Gutesthun theilhaftig

werden. Wir werden ihrer aber dann theilhaftig werden,

„wenn unser Sinn durch Glauben auf Gott hin festgerichtet

ist (8ävéotygyuévy # # ödvota uóv ölä zrioreog zroög röv

Geóv), wenn wir dem ihm Wohlgefälligen nachtrachten, seinen

Willen erfüllen und den Weg der Wahrheit verfolgen“. Der

Glaube, durch welchen hier der Sinn auf Gott hin befestigt

werden soll, kann in diesem Zusammenhang nicht wohl etwas

anderes bedeuten als Vertrauen auf die Wahrheit der gött

lichen Verheissungen, ein Vertrauen, welches den Willen an

spornt und kräftigt, den göttlichen Geboten zu gehorchen.

Ausdrücklich wird aber auch die zwezroiGroug als Moment der

zriotug und als Motiv des öovejet v Geg erwähnt in einem

Zusammenhang, der von der Auferstehung handelt, wo also

die zuversichtliche Hoffnung auf die Auferstehung gemeint ist

(Cap. 26). Und gleich darauf wird diess Vertrauen auf den

Gott, der nicht lügen kann in seinen Verheissungen, rundweg

als zwiotug bezeichnet und diese umschrieben mit voeiv, ött

zrävra éyyig ait Zottv (Cap. 27). Wir haben insofern hier

einen Begriff des Glaubens, welcher dem des Hebräerbriefes

näher steht, als dem echtpaulinischen, am unmittelbarsten aber

mit dem des 1. Petrusbriefes übereinstimmt, sofern sein Schwer

gewicht nicht in der Richtung auf die historische Erlösung,

sondern in der auf die zukünftige Heilsoffenbarung liegt.

Und wie dort, so tritt auch hier zu dem Moment des Ver

trauens das des Gehorsams hinzu, in welchem das Ver

trauen sich thatsächlich bewährt. Der Glaube ist eben das

Vertrauen auf die Erfüllung der göttlichen Verheissungen, die

Demjenigen allein gelten, welcher die ihnen entsprechenden

Gebote erfüllt, muss sich also auch im Gehorsam gegen diese

Gebote bewähren. Auch bei Paulus erschien der Glaube als

ein Gehorsam (cf. oben, S. 166) aber im Sinn der Unter

werfung unter den darreichenden Gnadenwillen, nicht unter

den fordernden Gesetzeswillen Gottes, so war also hier das

Vertrauen auf den Heilswillen selbst und unmittelbar schon

der von Gott geforderte prinzipielle Gehorsamsakt, aus welchem

aller sittliche Gehorsam der Werke sich zwar als weitere Folge

entwickelt, jedoch ohne dass er für das prinzipielle Verhältniss
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zu Gott, für die Erlangung der Heilsgnade als Bedingung in

Betracht käme. Bei Clemens nun aber ist der Gehorsam, der

zum Glauben gehört, eben nur dieser letztere: der thätige

Gehorsam in Befolgung der Gebote Gottes und Christi, ein

spontanes Verhalten, das im Vertrauen auf die göttlichen

Verheissungen zwar sein Motiv hat, aber nicht selbst in der

vertrauensvollen Hingabe an den Gnadenwillen Gottes besteht.

Diese wesentliche Abweichung vom echten Paulinismus tritt

sehr schlagend hervor an den beiderseitigen Aussagen über

den Glauben Abrahams. Hatte Paulus gesagt, dass Abraham

nicht aus den Werken gerecht wurde, sondern dass sein Glaube

ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden sei, so sagt Clemens:

24ßgaäu zttorög eögéGy év tº airöv özrixoov yevéo Gat tog

öjuaouv voö Geoö, unter welchen er das Gebot der Aus

wanderung nach Kanaan nebst der hinzugefügten Verheissung

und das Gebot der Opferung Isaaks versteht (Cap. 10. Und

später einmal (Cap. 31) fragt er: tivog xdguv yi/oy Gy ö

zratg uéöv Aßgacu; oöxi öuxatooövyv xai ä/ 3etav ötà

zriorecog zroujoag; sonach war also die Gerechtigkeit des

Abraham die Frucht seines Thuns, welches Thun allerdings

durch Glauben vermittelt war. Diess ist unleugbar das Gegen

theil der Gedanken, welche Paulus über denselben Gegenstand

Röm. 4, 3–5 entwickelt, trifft hingegen sehr nahe zusammen

mit der Auffassung des Jakobus 2, 21–24. Ganz identisch

mit der letztern ist es zwar nicht; denn bei Jakobus treten

die Werke äusserlich ergänzend zum Glauben hinzu, dem

nur eine Mitwirkung dabei zukommt, bei Clemens aber ist

der Glaube doch noch als Vermittelung des rechtfertigenden

Thuns festgehalten, so dass also dieses Thun nicht nur sub

jektiv nicht möglich, sondern auch objektiv nicht gottgefällig

wäre, wenn es nicht auf dem Glauben beruhte, auf dem ver

trauensvollen Gehorsam gegen die verheissungsreichen gött

lichen Gebote. Es sind ganz die Anschauungen von Hebr. 11,

in denen sich Clemens bewegt, wie er denn auch in der Wahl

der Beispiele sich an diesen Vorgang anschliesst. Eben ver

möge dieser mittleren Stellung zwischen Paulus und Jakobus

konnte Clemens mit dem Einen sagen: oö ö éavröv öxat

oöueda oööé öá – ägyov öv xategyao.äueda, ä..ä ölä

zriorecog (Cap. 32) und mit dem Andern: Ägyoug öuxatoüuevot
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xai u ..öyoug (Cap. 30). Hiebei hat er ganz ebenso wie

Jakobus einen blossen Wortglauben im Sinn, der bloss in

Reden (dogmatischen oder kirchlichen Streitigkeiten) stark ist,

nicht aber in der That sich erweist; dass er gegenüber einem

solchen eine in Thaten sich bewährende Frömmigkeit ver

langt, ist ja natürlich sehr richtig, aber dass ihm nun die

christliche Frömmigkeit wesentlich im „Thun der Gerechtig

keit“ aufgeht, darin verräth er eben, wie sehr ihm die pauli

nische Idee der Glaubensgerechtigkeit entschwunden ist. –

Ausser den schon angeführten Stellen mag noch als weiterer

Beleg für das Gesagte verglichen werden der Schluss von

Cap. 21: „Die christlichen Kinder sollen lernen, was die

Demuth bei Gott vermag, was die heilige Liebe bei Gott

gilt, wie die Furcht Gottes schön und gross ist und Alle

rettet, die in ihr heilig wandeln in reinem Sinn“ – (statt

dieses alttestamentl.: „in der Furcht Gottes wandeln“ hatte

Paulus gesagt: „wandeln im Geiste Christi, im neuen Leben“!).

Dann wird Cap. 22 fortgefahren: „Diess alles aber bestätigt

der Glaube an Christum, denn dieser ruft uns durch den

heiligen Geist so zu: kommt herbei, Kinder, höret mich, ich

will euch die Furcht des Herrn lehren“! Mögen diese Worte

ein freies Citat aus der Schrift oder aus einem Apokryphon

sein, jedenfalls bleibt bemerkenswerth, dass hier dem Christus

glauben nur die Bedeutung einer Bestätigung der alttestamentl.

Religion der Gottesfurcht zugeschrieben und Christus einfach

als Lehrer derselben dargestellt wird. So wird auch Cap. 2

der corinthischen Gemeinde als höchster Ruhm ihrer Ver

gangenheit nachgesagt, dass sie damals „Alles in der Furcht

des Herrn gethan, seine zwgootáyuata xai öxaucéuata auf die

Tafeln ihres Herzens geschrieben hatten“. – Wohl werden

auch höhere Prädikate von Christo ausgesagt; er heisst Cap.

36: tö ootjgtov uóv, ägxtegeig töv ztgoopogóv juóv, tgo

otáryg xai ßoyGög tjg äoGevelag uóv, äztaöyaoua tjg ueya

Zooövyg Geoö. Allein diese aus dem Hebräerbrief entnommenen

Prädikate haben hier nicht denselben Sinn wie dort; sie

kommen, wie der weitere Zusammenhang zeigt, Christo nur

desswegen zu, weil durch ihn „die Augen unsers Herzens ge

öffnet, unser verfinsterter Sinn erhellt und wir der unsterb

lichen Gnosistheilhaftig worden sind“; Christus ist nur ebenso
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der Abgesandte und Botschafter Gottes an die Menschen, wie

die Apostel dann wieder seine Unterbotschafter und die

Bischöfe die Beauftragten der Apostel sind (Cap. 42); und

kaum anders als in dem Sinn, in welchem die Bischöfe die

Gemeindegaben als Opfer darbringen (Cap. 44), heisst auch

Christus „der Hohepriester unserer Opfer“ (36), sofern die

Gebete und die Liebesgaben der Gemeinde in seinem Namen

und Auftrag, also gewissermassen durch seine Vermittelung

dargebracht werden. Und wenn Cap. 38 die Gemeinde der

„Leib Christi“ heisst, so hat diess nicht den paulinischen Sinn,

wornach Christus die Seele der Gemeinde ist, sondern es be

deutet nur die enge Zusammengehörigkeit, die organische

Gliederung und die Verpflichtung zur wechselseitigen Dienst

leistung der Gemeindeglieder, drückt also nur die sittliche,

nicht die dogmatische Idee der Gemeinde aus.

Das Verhältniss der christlichen Gemeinde und

ihrer Ordnungen zum alttestamentlichen Gottes –

volk und Priesterthum ist ein weiterer Hauptpunkt für

die Kenntniss des damaligen Paulinismus. Wenn Capp. 4. 31

von „unserm Vater Jakob, Abraham“ die Rede ist, oder wenn

Capp. 29. 30. 58 die Christen „das auserwählte Erbe, das

Eigenthumsvolk Gottes“ heissen, so ist diess nichts weniger

als eine Konzession an das Judenchristenthum, vielmehr ist

es Ausdruck jenes Bewusstseins, welches gerade das unver

lierbare Erbe des Heidenchristenthums vom Paulinismus her

geblieben ist: dass sie das wahre Gottesvolk, die rechten

Kinder Abrahams seien, die Gott an die Stelle des fleisch

lichen Israel gesetzt habe (cf. Römer 4, 11–16. Gal. 3).

Wenn ferner unter den Geboten und Ordnungen Gottes, die

der Christ beachten und befolgen soll, auch alttestamentliche

angeführt werden (Capp. 13. 40 ff) und wenn Stellen aus

den Psalmen und Propheten geradezu als Worte Christi selbst

citirt werden (Capp. 16. 22), so liegt darin nichts weniger als

die Anerkennung einer fortdauernden Verbindlichkeit des

mosaischen Gesetzes für die Christen, sondern es liegt dabei

die doppelte Voraussetzung zu Grunde, dass Christus (sein

Geist oder der Präexistente) auch schon in den Propheten ge

redet habe (cf. 1 Petri 1, 11), und dann, dass die alttestament

lichen Ordnungen von typischer Bedeutung für das neue
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Bundesvolk seien. Mit diesem beidem aber wird nicht das

Christenthum der bindenden Autorität des Alten Testaments im

Sinn der Judaisten unterworfen, sondern das A. T. im Sinn des

fortgeschrittensten Paulinismus in den Dienst des neuen

Bundes gestellt, als das Christenthum vor Christo betrachtet.

Im praktischen Resultat allerdings mag letzteres jenem erstern

zuletzt sehr nahekommen; aber der Ausgangspunkt, der ganze

Standpunkt der Betrachtung ist ein wesentlich anderer, ja der

diametral entgegengesetzte: dort judaistische Engherzigkeit,

welche die national-theokratische Form des alten Bundes auch

für den neuen zum bleibenden Gesetz machen, das Christen

thum also zur blossen neuen Form des Judenthums herab

setzen wollte; hier das autonome christliche Bewusstsein, wel

ches, frei von aller national-theokratischen Gebundenheit ans

Judenthum, die Christen kraft des höheren Rechtes geistiger

Succession als die wahren Erben der alttestamentlichen Bundes

verheissungen betrachtet, eben damit aber auch das alte Testa

ment ganz in den Dienst des neuen, nicht national-jüdischen

Bundesvolkes zu ziehen sich berechtigt weiss, kurz das alte

Testament nach allen seinen Theilen christianisirt.

Von diesem Gesichtspunkt haben wir alles das zu ver

stehen, was unser Brief über das Verwandtschaftsverhältniss

der christlichen Gemeindeämter mit dem alttestamentlichen

Priesterthum ausführt. Allerdings wird die Nothwendigkeit

einer Ordnung der christlichen Gemeinde und der Unter

werfung der Einzelnen unter dieselbe motivirt mit dem Vor

bild des alttestamentlichen Priesterthums, wo Jeder seine be

stimmte ihm von Gott zugewiesene Funktion zu versehen ge

habt habe (Cap. 40). Und allerdings wird das Amt der

christlichen Gemeindevorsteher mit demselben Namen be

zeichnet wie das alttestamentliche Priesterthum, nehmlich als

Zettovgyia (Cap. 44). Allein eben dieser Begriff wird auch

sonst in sehr allgemeinem Sinn von jeder von Gott übertragenen

Funktion gebraucht, von der Thätigkeit der Patriarchen und

Propheten (Capp. 8. 9), ja selbst von dem Wirken blosser

Naturmächte im Dienste des göttlichen Willens, wie der Winde

(Cap. 20). Und die Ordnung der christlichen Gemeinde hat

nicht bloss an der alttestamentlichen Theokratie, sondern auch

an der natürlichen und staatlichen (militärischen) Ordnung

ihr Analogon und Vorbild (Capp. 20. 40). Sonach steht nach
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Clemens das christliche Gemeindeamt zur jüdischen Hierarchie

nur in einem Analogieverhältniss, keineswegs ist sie deren

Fortsetzung und Restitution. Sie hat ihren durchaus selbst

ständigen Ursprung: die Apostel waren es, nach Clemens An

sicht, welche auf ihren Missionsstationen die Erstbekehrten zu

Bischöfen und Diakonen der künftigen Gläubigen einsetzten;

sie entsprachen damit allerdings schon einer alten Weissagung

(Jes. 60, 17), aber die Vollmacht dazu hatten sie nicht etwa

aus dem alttestamentlichen Gesetz, sondern aus dem Auftrag

Gottes durch Christum (Cap. 43: o év Xguot; zwuotev Gévteg

ztagà Geoü Ägyov toüto). Und so ist denn auch diess neue

Gemeindeamt bei aller Analogie mit dem alttestamentlichen

doch seiner Art nach ein anderes, christlich freieres. Es ist

wohl zu beachten, dass unser Brief noch die Idee des all

gemeinen Priesterthums, diess Gegentheil der katho

lischen Hierarchie, kennt. Er fordert (Cap. 41), dass jeder

christliche Bruder in seiner eigenen Ordnung Gott diene, u

ztagexßaivov töv (ögtouévov tjg ettovgyiag aötoö xavóva,

schreibt sonach jedem einzelnen Christen eine eurovgyia, einen

priesterlichen Charakter zu; er fordert (Cap. 38), dass zum

Heil des Leibes Christi sich jeder seinem Nächsten unterordne,

xaGóg xai étéGy év tº Yagiouatt aötoö. Diess stimmt noch

ganz mit dem paulinischen Gedanken (1 Cor. 12–14) über

ein: an sich stehen sich alle Glieder gleich (ztyoiov), die Ueber

und Unterordnung der Einen und der Andern beruht nicht

auf einem dogmatischen Amtscharakter, sondern auf der Noth

wendigkeit gesellschaftlicher Gliederung im Allgemeinen und

dann specieller auf charismatischer Begabung der einzelnen

Personen. Damit stimmt ganz, dass nach Cap. 44 die Ge

meindevorsteher damals noch mit Zustimmung der ganzen Ge

meinde von namhaften Männern aus ihrer Mitte eingesetzt

wurden (xataotaGévtag Özt éloyiucov ávögóv ovvevöoxyodong

tig éxx/yoiag ztdog). Endlich wird selbst die in Corinth

vorgekommene Absetzung von Presbytern durch streitsüchtige

Laien nicht so, wie wir diess später in den Ignatiusbriefen

finden, als Auflehnung wider Gott und Christum, als Hoch

verrath wider die Kirche gebrandmarkt, sondern mehr nur als

ein persönliches Unrecht gegen die also Behandelten, ja als

Unbilligkeit und Undankbarkeit gegen wohlverdiente Gemeinde

*.
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diener getadelt (ettovgyjoavtag äuéuzrtog – oö öuxaiog

vouiLouev äzroßakáo Gat rfg ettovgyiag ibid).

Nach all dem ist klar, dass wir hier von einem hierar

chischen Amtscharakter nichts finden. Aber auch noch nicht

die Unterscheidung und Fixirung der spätern Aemter. Noch

werden die Gemeindevorsteher promiscue zrgeoßütegot (Capp.

44. 54. 57) und ézrioxoztou (Cap. 42), ihr Vorsteheramt éztt

oxozr (44) genannt; ganz wie Act. 20, 17 u. 28, Tit. 1, 5 u. 7.

Der monarchische Episkopat kann sich damals in Corinth noch

kaum aus dem Presbyterkollegium herausgebildet haben, sonst

müsste doch wohl die otäoug hauptsächlich gegen den Bischof,

nicht, wie es wiederholt heisst, gegen die ztgeoßütegot ge

richtet gewesen sein.

Haben wir nun bisher in unserem Briefe einen Paulinis

mus gefunden, der, ohne absichtliche Konzessionen an eine

judenchristliche Partei (auf welche nirgends auch nur mit einer

Andeutung reflektirt wird) machen zu wollen, doch durch seine

eigene kirchliche Entwickelung zu einer Mittelstellung zwi

schen (ursprünglichem) Paulinismus und Judenchristenthum

gekommen war, so werden wir von hier aus auch schliesslich

noch die ehrende Erwähnung des Apostels Petrus

neben, ja vor dem Paulus zu würdigen haben (Cap. 5.

cf. 47: áztóotolov ueuagtvgyuévot). Auch hier verräth sich

der Pauliner doch noch in der viel angelegentlicheren Lobes

.erhebung des Paulus gegenüber der kurzen Erwähnung des

Petrus; wenn nun doch der letztere vorangestellt ist, so zeugt

diess nur dafür, dass gegen Ende des ersten Jahrhunderts auch

in den heidenchristlichen gut paulinischen Kreisen das Ansehen

des Apostel Petrus ein festbegründetes geworden und man sich

das Verhältniss beider Hauptautoritäten nur als ein friedliches

Nebeneinander denken konnte. Daraus nun aber den Schluss

ziehen zu wollen*), dass diess eine richtige Erinnerung an

die Verhältnisse der apostolischen Zeit, und sonach schon da

mals das wirkliche Verhältniss zwischen Paulus und Petrus

ein durchaus friedliches gewesen sei, dazu ist man schon aus

dem einfachen Grunde nicht berechtigt, weil genau mit dem

selben Recht dann auch das Weitere angenommen werden

*) Wie Ritschl, a. a. O., S. 279 thut.
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könnte, dass des Clemens katholisirende Lehre von der Sünden

vergebung, von Glauben und Werken eine richtige Erinnerung

an das urpaulinische Evangelium sei und also auch Paulus

nie in jenem Gegensatz zur Gerechtigkeit der Werke sich be

funden habe, wie wir denselben doch in allen seinen Briefen

finden. Vielmehr wird sich die Sache so verhalten: wie der

dogmatische Gegensatz zwischen dem Evangelium des Paulus

und dem „andern Evangelium“ in der apostolischen Zeit sich

reflektirt hatte in der Rivalität von Paulus und Petrus als

Autoritäten der entgegengesetzten Parteirichtungen, so hatte

die Abschwächung des dogmatischen Gegensatzes im Be

wusstsein der Heidenchristen auch die Folge, dass die Er

innerung an die persönliche Rivalität der die beiden Richtungen

repräsentirenden Autoritäten Paulus und Petrus erblasste; das

hinzukommende Bedürfniss nach Zusammenfassung der ge

mässigten Elemente beider Richtungen zur gemeinsamen Ab

wehr extremer häretischer Erscheinungen trug vollends dazu

bei, die Erinnerung an prinzipielle Gegensätze und Kämpfe

der apostolischen Zeit als unliebsam und störend erscheinen

zu lassen; so war die mehr und mehr aufkommende

kirchliche Ueberzeugung von dem einträchtigen

Verhältniss der urapostolischen Richtungen theils

natürliches Produkt der veränderten dogmati

schen Auffassung, theils ebenso natürliches

Postulat des neuen kirchlichen Einheitsbedürf

nisses.

I B rief P et r i.

Auch diesem Brief ergieng es ähnlich wie dem eben

besprochenen Clemensbrief: er wurde von den Einen der

paulinischen, von den Andern der judaistischen Richtung zu

getheilt – das eine mit ebensoviel und ebensowenig Recht

als das andere. Dass sein Verfasser der paulinischen Theologie

zugethan war, ergibt sich zwar unzweifelhaft daraus, dass er

sehr stark vom Römerbrief abhängig ist, auch mit dem Hebräer

Pfleiderer. Der Paulinismus. 27
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und Epheserbrief vielfach sich nahe berührt und in wesent

lichen Punkten die paulinische Terminologie sich aneignet.

Aber nicht minder stark benutzt er auch den Jakobusbrief und

seine Vertrautheit mit dem Alten Testament, jedoch in der

Uebersetzung der LXX, nach welcher er zu citiren pflegt,

lässt auf einen hellenistischen Judenchristen schliessen. Wie

der Verfasser des Hebräer-, auch des Clemensbriefes, über

trägt er alttestamentliche Begriffe und Ehrenprädikate auf die

christliche Gemeinde; sie ist ihm das Volk Gottes, Volk des

Eigenthums, heiliges Volk, auserwähltes Geschlecht, könig

liches Priesterthum, das Erbe (x/jgot) Gottes – alles im

Sinn der alttestamentlich theokratischen Prädikate (2, 9 f.

5, 3). Aber eine judaisirende Richtung lässt sich daraus so

wenig erschliessen, dass vielmehr die Richtung unseres Ver

fassers geradezu eine antijudaistische genannt werden muss,

denn weder sympathisirt er mit Israel als Nation noch mit

dem mosaischen Gesetz; die Juden sind ihm die Ungehor

samen, für welche der in Zion gelegte kostbare Eckstein

zum „Stein des Anstosses und des Aergernisses“ wird,

an dem sie „zu Fall kommen, wozu sie auch gesetzt sind“

(2, 7 f.). Das ist ganz der Standpunkt des späteren, fort

geschrittenen Paulinismus (cf. Apostelgeschichte), der von der

Sympathie des Apostel Paulus mit seinem Volk Israel (cf.

Röm. 9–11) weit abliegt. Und so sehr die Prädikate des

Bundesvolkes auf die christliche Gemeinde übertragen werden,

so wenig will doch der Verfasser unseres Briefes etwas wissen

von einer fortdauernden Gültigkeit des Gesetzes, das er nicht

einmal erwähnt, auf das er nirgends seine sittlichen Ermah

nungen zurückführt und an dessen Stelle ihm theils der Wille

Gottes im Allgemeinen, theils die speciell christlichen Motive

und Normen der Nachfolge Christi und Dankbarkeit für die

Erlösung und Hoffnung auf die Verherrlichung mit Christo

treten (4, 2. 2, 21–25. 1, 18 f. 13 f.). Verräth diess

offenbar einen Verfasser, der dem antipaulinischen Judaismus,

dem „Evangelium der Beschneidung“ sehr ferne steht, so

fehlen auf der andern Seite ebenso auch wieder die speci

fisch paulinischen Stichworte, welche im dogmatischen Streit

der Parteien zum Schibboleth geworden waren, wie namentlich

jede Anspielung auf die „Rechtfertigung durch den Glauben“.
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Diess gleichmässige Fehlen der beiderseitigen Partei

stichworte, diess gleichmässige Benützen von paulinischen

Briefen und vom Jakobusbrief, endlich auch die Erwähnung

des paulinischen Gehülfen Silvanus mit einem empfehlenden

Zusatz (5, 12: toö zttotoö áöeqoö, «ög oyiLoua) neben dem

Markus, dem traditionellen Gehülfen des Petrus (v. 13) –

diese Momente alle zusammen begünstigen immerhin die

Vermuthung, dass der Verfasser absichtlich eine vermittelnde

konziliatorische Stellung zwischen den beiden Hauptrichtungen

habe einnehmen wollen. Allein wenn auch diese Möglichkeit

zugestanden werden muss, so ist es doch entschieden zu weit

gegangen, wenn man sagt*), der Verfasser habe die Herbei

führung einer Vermittelung zum eigentlichen Hauptzweck

seines Briefes gehabt. In diesem Fall dürfte er nicht wohl

bloss in einer so flüchtigen Andeutung am Schlusse des Briefes

seinen Zweck verfolgen und im Uebrigen die Gegensätze bloss

ignoriren, sondern es wäre zu erwarten gewesen, dass er die

Einigung der beiden Theile der Kirche zum ausdrücklichen

Gegenstand einer dogmatischen Besprechung, etwa in der

Weise des Epheserbriefes, gemacht hätte. Davon aber findet

sich in unserem Briefe nichts*). Sondern seine Haupt

absicht ist unverkennbar die Ermahnung zur Geduld und

Beharrlichkeit unter einer schweren äussern Verfolgung und zu

einem tadellosen Wandel, durch welchen die Christengemeinde

jeden Anlass zu rechtmässiger Verfolgung vermeide. Es ist

also hier, ebenso wie beim Clemensbrief, einfach ein praktisch

paränetischer Zweck, nicht irgend eine dogmatische Tendenz,

der Anlass des Schreibens gewesen. Nur um so wichtiger

*) So Schwegler, nachapost. Zeitalter, II, S. 22: „Unser Brief

ist der Versuch eines Pauliners, die getrennten Richtungen der Petriner

und Pauliner dadurch zu vermitteln, dass dem Petrus ein Rechtgläubig

keitszeugniss für seinen Mitapostel Paulus, eine etwas petrinisch ge

färbte Darstellung des paulinischen Lehrbegriffes in den Mund gelegt

wurde“.

*) Die Worte 5, 12: ézt tuagt vgöv, t«ürnv evat äAmGj xágtv roÜ

3soö Eig jv éot rats können nicht als ein von Petrus dem Paulus aus

gestelltes Rechtgläubigkeitszeugniss gefasst werden, sondern wollen ver

hüten, dass die Leser nicht durch die erlittene Verfolgung an der

Wahrheit ihres Christenglaubens sich irre machen lassen.

27 *
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aber ist dieser Brief als Zeugniss für das faktische Vorhanden

sein eines derartigen praktisch-kirchlichen Gemeinbewusstseins,

in welchem der Paulinismus so viel von seiner gegensätzlichen

Schärfe und bestimmten Eigenthümlichkeit verloren und zwar

wohl unwillkührlich und unbewusst verloren hatte, dass er sich

bereits mit seinem anfänglichen Gegner wesentlich eins fühlte*).

Diese Wandlung hatte sich (cf. das oben zum Clemensbrief

Bemerkte) unter dem Drang der Verhältnisse schon zu

Anfang des zweiten Jahrhunderts vollzogen, denn es ist

ohne Zweifel die Trajan'sche Verfolgung, welche die

Situation der Leser des 1. Petrusbriefes bildet*).

An dem dogmatischen Standpunkt des Briefes ist

wenig Eigenthümliches und eben dieser Mangel einer aus

geprägten Eigenthümlichkeit in dogmatischer Beziehung ist

für den Charakter des Briefes bezeichnend. An der Person

Christi wird 3, 18 die oägš als Sphäre des Getödtetwerdens

und das 7tveÜua als die der Belebung in einer an Röm. 1, 3. 4

erinnernden Weise unterschieden; dass diess zuveüua aber nicht

das gewöhnlich menschliche, dass es vielmehr ein präexistentes

Subjekt sei, wie das paulinische zuveÜua äyucooüvyg, welches

die präexistente Christuspersönlichkeit konstituirt (cf Cap. 3),

lässt sich aus 1, 11 entnehmen, wo das zwveÜua Xguoto als

das Offenbarungsprinzip in den alttestamentlichen Propheten

erscheint; auch diess eine Bestätigung dafür, dass die höhere

Christologie des Paulinismus ein Mittel wurde, um das Alte

Testament zu christianisiren, das Christenthum als die Wahr

*) cf. Reuss, Gesch, der heiligen Schriften, S. 139: „Die Epistel

greift nicht in etwa vorhandene Lehrstreitigkeiten ein und wenn man

sagen darf, sie nehme eine vermittelnde Stellung zwischen den ent

zweiten christlichen Parteien ein, so geschieht diess nicht absichtlich

und mit Worten, sondern nach Geist und Gesinnung“. Aehnlich

Köstlin, johann. Lehrb., S. 480: „Dieser Brief kann mehr als ein

anderer als eine Urkunde der Gestaltung angesehen werden, in welcher

der Paulinismus dem Gesammtbewusstsein der Gemeinde jener Zeit

am ehesten entsprach“.

**) Hierüber vgl. man die treffliche Argumentation von Schweg

er, a. a. O., II, S. 14 ff. Ebenso Hilgenfeld in der „Protestanten

bibel“, S. 873 f. Als gänzlich verfehlt ist der Versuch von Weiss zu

bezeichnen, dem Petrusbrief einen vorpaulinischen Ursprung zu vindi

ciren, um ihn als Dokument des urchristlichen Standpunktes zu benutzen.
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heit des Alten, als das wahrhaft Alte zu dokumentiren. Be

sonders entschieden betont wird aber die Auferweckung und

Erhöhung Christi, sein Hingang in Himmel, sein Sein zur

Rechten Gottes, seine Erhebung über die Engel, sein Empfang

der öóša, deren äztoxcºvlug bevorsteht, – ein Gegenstand der

Hoffnung, die ihre Stütze hat im Glauben an die Erhöhung

Christi und eben darin liegt die Wichtigkeit der letzteren

(1, 3. 7. 13. 3, 22. 4, 13. 11). Die Doxologie der letzten

Stelle, nach welcher nicht bloss die öóša, sondern auch tö

xgätog eig totg aicÖvag tóv aicóvov Christo zukommt, geht

sogar noch über die altpaulinische Christologie hinaus, sofern

diese in monotheistischem Interesse mit der Rückgabe der

Herrschaft Christi an Gott schliesst (1 Cor. 15, 28). Um so

weniger werden wir berechtigt sein, die Worte 1, 20: zwgoe

yvoouévov uêv zrgö xaraßojg xóouov von bloss idealer Vor

herbestimmung Christi ohne reale Präexistenz desselben zu

verstehen und darin einen Beweis der älteren, vorpaulinischen

Christologie unseres Verfassers zu suchen; es liegt zwar in

ztgoytyvoöoxetv an sich nur das „Vorherbestimmen“, wobei das

Objekt dieses idealen Aktes ebensowohl erst ein zukünftig

als ein schon gegenwärtig (mit dem zwgoyuyvcóoxeuv gleichzeitig)

existirendes sein kann, da das ztgoyuyvaöoxeuv sich nicht auf

die Existenz, sondern auf ein bestimmtes Thun oder Leiden

des Objektes als zukünftig eintreten sollendes bezieht; hier

aber ist durch den Gegensatz: pavegoGévtog öé ézréoxárov

töv xgóvcov gerade die Präexistenz des zrgoeyvcoouévog näher

gelegt, da pavegoÜo Gau am natürlichsten von einem solchen

Subjekt ausgesagt wird, das vorher zwar schon war, aber noch

im Verborgenen, und das eben durch sein Hervortreten aus der

Verborgenheit sich offenbarte. So bestätigt auch diese Stelle,

was wir schon aus den obigen entnahmen: dass der Verfasser

unseres Briefes die höhere paulinische Christologie theilte.

Echt paulinisch ist ferner das Gewicht, das er auf

Christi Tod als das Mittel zu unserer Erlösung legt. Aber

schwerlich hat er mit der Idee des Erlösungstodes Christi den

echtpaulinischen Sinn verbunden. Von einem stellvertretenden

Sühnopfer zur Versöhnung unserer Schuld und zur Befreiung

von der Sündenstrafe, von dem Zorn Gottes, von dem Gericht

des Todes, von dem Fluch des Gesetzes finden wir nichts;
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wohl klingen diese paulinischen Gedanken auch wie von ferne

noch hindurch durch die paulinischen Worte, mit welchen der

Verfassér dreimal vom Tode Christi redet, wenn er 3, 18 sagt:

Xgtorög äztašztegi äuagtuÖv éta3e, öixatog Öztég äöixov

und 2, 24: Ög täg äuagtiag uóv aörög ävjveyxey év tſ

odóuatt aötoi ézti tö FÜov und 1, 18, 19: é.vtglöGyte tuuiqp

auatt dg äuvoö äudóuov xai ä0ztilov Xgtotoö; allein sehen

wir näher zu, so bezieht sich jede dieser Stellen doch nicht

auf Versöhnung der Sündenschuld, sondern auf Wegschaffung

des Sündenlebens, auf sittliche Besserung der Sünder. Nach

1, 18 sind wir durch Christi Blut losgekauft éx rfg uataiag

ävaotgopjg zratgoztagaöórov: von der fesselnden Macht des

von den Vätern her üblichen eiteln, dem Nichtigen und Ver–

gänglichen gewidmeten Wandels, was an Tit. 2, 14 erinnert:

Yva vtgóoſtat juäg äztözräoyg ävouiag xai xaGagioy äavtſ

Zaöv zregtoüotov, Lyaotiv xa (Öv ägyov, die Befreiung vom

gesetzlosen Wesen und die sittliche Reinigung ist hier Zweck

des vtgoöv, dagegen bei Paulus die Befreiung vom Gesetz

und die Rechtfertigung durch den Glauben. Nach 3, 18 be

zweckt das Leiden Christi um der Sünden willen: Yva juäg

ztgooayóyy t Geg, die Hinzuführung zu Gott (cf. Röm. 5, 2

und Ephes. 2, 18: ztgooayaoy und Hebr. 10, 19 ff: eooöog

tóv äyitov – ztgooegxtóueGa), die Aufhebung der vorherigen

Getrenntheit von ihm, was allerdings ein allgemeinerer Begriff

ist, in dem ebensowohl die Aufhebung der Sündenschuld als

der Sündenmacht einbegriffen sein kann. Aber dass wir an

die letztere mindestens überwiegend, wo nicht ausschliesslich,

werden zu denken haben, ergibt sich aus der dritten der an

geführten Stellen 2, 24 f. Wenn es hier von Christo heisst,

dass er „unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz hin

trug“ (ávjveyxe – ézti tö Fülov kann nur so übersetzt werden)

so ist der Sinn offenbar der, dass er durch seinen Kreuzestod

unsere Sünden hinfortnahm, wegschaffte, so dass sie nicht

mehr unser Leben verunreinigen, was dann noch deutlicher

mit dem Absichtssatz ausgedrückt ist: Yva taig äuagtiatg

äzroyevóuevot tj öuxatooüvy Ljoaouev. Das Wegschaffen der

Sünde durch seinen Kreuzestod ist also so gemeint, dass wir

unser sittliches Leben und Verhalten von der Sünde losmachen

und in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Aber wie soll



I Brief Petri. 423

diese subjektive sittliche Erneuerung die unmittelbare Folge

des objektiven Todes Christi sein? Als das vermittelnde

Moment liesse sich die paulinische Vorstellung von der mysti

schen Gemeinschaft der Gemeinde mit dem Tode Christi

denken, wornach dieser letztere insofern die Aufhebung der

Sünde im Fleische ist (Röm. 8, 3), als er für Alle, welche im

Glauben mit dem Gekreuzigten in mystische Einheit treten,

zum ethischen Sterben des alten Menschen wird (Röm. 6.

Gal. 5, 24. 2 Cor. 5, 14 f.). Und in der That klingt auch

diese Idee in unserem Briefe an; 4, 13 ist von einem xouvoveiv

toig toö Xgtovoö zwaÖ judou die Rede, dessen Wirkung nicht

bloss in der künftigen Antheilnahme an der Verherrlichung

Christi besteht, sondern auch nach v. 1 darin, dass ö zra Góv

év oagxi zréztavrat äuagtiag – ein Satz, bei dem man kaum

umhin kann, an das ähnlich lautende Wort Röm. 6, 7 zu

denken: ö äztoGavóv öeóuxaiotat äzrö äuagtiag („wer in der

Taufe in die Todesgemeinschaft Christi getreten ist, ist damit

rechtsgültig von der Sünde losgeworden“). Allein so nahe

verwandt beide Sätze gewiss sind und so sehr wahrscheinlich,

dass der Verfasser des Petrusbriefes hiebei paulinische Formeln

im Auge oder Gedächtniss hatte, so gewiss ist doch auch, dass

der eigentliche Sinn beiderseits ein sehr verschiedenartiger ist.

Von der mystischen Gemeinschaft des Gläubigen mit Christi

Tod, von dem ethischen Mitsterben im Glauben und in Taufe

findet sich in unserem Briefe doch keine Spur; die Gemein

schaft mit Christi Leiden ist vielmehr nur im Sinn von Röm.

8, 17 gemeint als ein Leiden im eigentlichen Sinn, das in der

Nachfolge des Gekreuzigten und um seinetwillen geduldet

wird; und so hat denn auch das Wort 4, 1 nur den einfachen

moralischen Sinn, dass das Leiden am Leibesleben aufhören

mache zu sündigen, d. h. das Sündigen entleide; was natürlich

etwas ganz anderes ist, als jene mystische Gemeinschaft

des Todes Christi, worin die Sünde prinzipiell überwunden

ist. Von hier aus werden wir uns auch die Erlösungswirkung

des Todes Christi in der Weise moralisch vermittelt denken

müssen, dass er als kräftiges Vorbild den Entschluss zur

gehorsamen Nachfolge wirkt (Xgtovoö oöv zraGóvtog Öztég

juÖv oagxi, xai aüroi tv aütiv évvotav özrioao Ge 4,1 und

Xgtorög étadev üztég üuÖv, öuiv özrotuzrävov özroygauuöv,
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ºva éztaxoovGjoyte voig xveoty airoö 2, 21); erst diese Nach

folge Christi im Thun und Leiden ist dann das eigentliche

Loswerden von der Sünde; Christi Tod ist also dabei nur die

mittelbare Ursache, welche als erweckendes Vorbild die Ab

kehr vom Irrwege der Sünde und die Hinkehr zum Hirten

und Bischof der Seelen bewirkt und dadurch die Sünden

wegschafft. Auf diese Ansicht führen übereinstimmend die

Stellen 2, 21–25. 1, 18 f. 4, 1 f. -

Eigenthümlich ist unserm Brief die Ausdehnung des Er

lösungswerks Christi auf die vorchristlich verstorbenen Todten.

„Denn dazu wurde auch den Todten Evangelium verkündigt,

damit sie gerichtet zwar nach Menschenweise am Fleisch,

lebend aber seien (werden) nach Gottesweise am Geist“

(4, 6); ihr Gericht soll nur auf den leiblichen Tod beschränkt

bleiben, nicht auch den Geist treffen, dieser vielmehr soll eben

vermittelst der evangelischen Predigt, die er (in der Unter

welt, müssen wir hinzudenken) zu hören bekommt, des gott

ähnlichen Lebens (in unvergänglicher Herrlichkeit) theilhaftig

werden. Die Stelle erinnert wieder lebhaftig an Röm. 8, 10:

tö uêv oóua vexgöv öt' äuagtiav, tö öé zrveÜua Loi ölä

óuxatooüvv. Aber auch hier wieder verhält es sich ähnlich

wie zwischen 1 Petr. 4, 1 und Röm. 6, 7 (s. oben): was

Paulus zunächst wenigstens im ethiseh-geistigen Sinn meinte,

bekommt hier die äusserlichere Bedeutung eines Todtseins nach

der Leiblichkeit und eines jenseitigen Lebendigseins als Geist

wesen. Uebrigens scheint aus letzterem auch hervorzugehen,

dass die eschatologische Hoffnung des Verfassers mehr in

alexandrinischer Weise auf Fortleben des leiblosen Geistes,

als in hebräischer Weise auf Leibesauferstehung gerichtet

gewesen sei; wie er denn auch die Bezeichnung: ztveÜuara

für die Verstorbenen (3, 19) mit dem Hebräerbriefe gemein

hat (Hebr. 12, 23). – Der Verfasser unseres Briefes deutet

nun aber auch in einer höchst eigenthümlichen Stelle an, wie

er sich die evangelische Predigt für die Todten vermittelt

dachte: Christus selbst war es, der nach seiner Auferstehung

im Geistesleben (LoozrotyGeig zrveóuatt, év –) hingegangen

den Geistern im Gefängniss (der Unterwelt) predigte, die einst

ungehorsam gewesen waren, damals wo die Langmuth Gottes

in den Tagen Noah's zuwartete etc. Dass diese Deutung der
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Stelle 3, 18 ff. sprachlich die einzig mögliche ist, scheint mir

unzweifelhaft (andere Erklärungsversuche s. in den Comm.).

Schwierig ist hiebei doch eigentlich nur das Eine, dass diese

Unterweltspredigt Christi nicht auf die Todten überhaupt

bezogen wird, sondern nur auf die Sünder zu Noah's Zeit, die

in der Sündfluth zu Grunde giengen; möglich, dass sie als

das eklatanteste Exempel des xgt Bjvat «ar ävGgdözrovg oagxi

(4, 6) Repräsentanten der gestorbenen Sünderwelt überhaupt

sein sollten. Sonst ist der Gedanke einfach und nur eine an

dere Wendung des 4, 6 noch einfacher Gesagten; auch ist

zrogevGeig v. 19 offenbar parallel dem zrogevGeig eig oögavóv

v. 22 und wird also schon insofern, als Gegenstück zur

Himmelfahrt, nicht wohl etwas anderes bezeichnen können als

die „Höllenfahrt“. Beide, Himmel- und Höllenfahrt, zu

sammen umfassen dann den Gesammtumkreis der erlösenden

und beseligenden Wirksamkeit Christi, die eben damit als

schlechthin allumfassende, wahrhaft universelle dargethan wird.

So können wir in unserer Stelle die ausführende Paraphrase

und üppigere Variation zu dem urpaulinischen Thema des

Universalismus der evangelischen Botschaft und Weltherrschaft

Christi sehen, insbesondere zu der Stelle Phil. 2, 9 11, wo

ja ebenfalls die éztovgavuot kai éztiyetou xai xataxGóvtot als

die verschiedenen Unterthanen des erhöhten Erlösers auf

gezählt sind.

Der Begriff des Glaubens spielt auch in unserem Brief

eine hervorragende Rolle; es ist der Glaube, durch welchen

wir bewahrt werden zur Seligkeit, diese wird als Endziel des

Glaubens davongetragen werden; Alles kommt daher für den

Christen darauf an, dass er auch unter Anfechtungen im

Glauben bewährt erfunden werde, dass er fest im Glauben

widerstehe dem Widersacher, dem Teufel, der ihn zu ver

schlingen sucht (1, 5. 9. 7. 21. 5, 9). Allein der Glaubens

begriff dieses Briefes ist nicht der echtpaulinische, sondern

der des Hebräer- und des Clemensbriefes; sein Gegenstand

ist nicht Christus als der geschichtliche Erlöser von der Sünde,

sondern Christus als der Verherrlichte, als welcher er jetzt

noch unsichtbar ist, bald aber sich offenbaren wird, um dann

erst unsere Rettung zu bringen. Weil diess Glaubensobjekt

ein zunächst noch verborgenes ist, so ist auch hier, wie beim
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Hebräerbrief, der Glaube eine Zuversicht in Bezug auf den,

den man jetzt nicht sieht (1, 8: eig öv ägtt u ögóvteg, zrt

oteüovteg öé äya/uäoGe etc.); aber diese Zuversicht geht eben

darauf, dass der jetzt Unsichtbare sich demnächst in Herrlich

keit offenbaren werde, und insofern ist auch hier, wie dort,

der Glaube wesentlich Hoffnung; die auf das zukünftige

Heil vertrauensvoll harrende Stimmung bildet nicht etwa nur

die Folge, sondern die Substanz des Glaubens; daher kann

hier das neue Leben, zu dem der Christ wiedergeboren wird,

bezeichnet werden geradezu als éztig Lóoa 1, 3, als ëv

öuivéztig 3, 15; und die Ermahnung zur christlichen Treue

kann sich zusammenfassen in der Mahnung: teleiaog éztioote

ézti tiv pegouévy» Üuiv xéguy év äzroxaiºlet ’Iyooö Xotoroö

(1, 13). Nur insofern geht der Glaube noch über die Hoff

nung hinaus, als er die Zukunftserwartung der letztern stützt

auf die geschehene Auferweckung Christi und Erhöhung des

selben zur himmlischen Herrlichkeit; auf Grund dieses Aktes

Gottes als eines thatsächlichen Unterpfandes für das künftige

Heil gewinnt der Gläubige Vertrauen zu Gott und die –

ses Vertrauen wird dann unmittelbar zur Hoff–

nung in Beziehung auf Gott, nehmlich zu der Hoffnung,

dass Gott bei der Offenbarung der Herrlichkeit Christi auch

die Christen zur Verherrlichung mit Christo und zur frohlocken

den Freude führen werde (Üuäg todg zruoteöovtag eig Geöv töv

éyeigovta aötöv éx vexgóv xai öövta aötſ öóFav, äjote t ) v

zt io t uv öu övxa é ,zt ióa eivat eig Geóv 1, 21). Wohl

redet auch Paulus von einem zwuoteüeuv ézti töv éyeigavtox

'Iyooöv töv xügtov uóvéx vexgöv (Röm. 4, 24) – auf welche

Stelle die unsere wahrscheinlich Rücksicht nimmt; aber dort

dient die Auferweckung Christi zum Stützpunkt des Glaubens

an die in Christi Tod dokumentirte Erlösungsgnade (ib. v. 25),

welche das eigentliche Glaubensobjekt bei Paulus ist; hier

dagegen ist die Auferweckung der Stützpunkt des Hoffens

auf die erst bei der äztoxckvpug Iyooi uns zukommen sollende

Gnade (ézti tiv pegouévyv öuiv xáguv ëv ázroxa ölet I. X.

l, 13); dort also liegt das Schwergewicht des Glaubens in der

geschichtlich in Christo vollzogenen Erlösung, woraus die

Hoffnung auf die künftige oaotygia sich nur als weitere Kon

sequenz ergibt; hier dagegen liegt das Schwergewicht in der
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durch Gott erst zu vollziehenden oaotygia, wozu die Auf

erstehung des historischen Christus sich nur als vorgängiges

Unterpfand, sein Leiden nur als indirektes Mittel, als Vor

bedingung und Durchgang für Christus selbst, wie für uns,

verhält. Kurz also: Christus, der historische Erlöser, ist hier

nicht Gegenstand des Glaubens, sondern nur Verursacher und

Vorbild desselben (voig ö tº a ö toi ztuoteÜovtag eig Geóv),

ganz wie er im Hebräerbrief der ägyyyög xai teleuorg tig

ztiotecog heisst (12, 2); und der Glaube ist nicht das in Christo

ruhende Vertrauen auf das erschienene Heil und damit der

reelle Heilsbesitz, sondern die durch Christum verursachte

Zuversicht der Hoffnung auf ein bevorstehendes Heil. Eben

daher hat auch hier der Gehorsam eine andere Bedeutung

als bei Paulus; während bei diesem der Glaube Gehorsam ist

gegen die Gnadenökonomie, Unterwerfung unter den im Evan

gelium sich darbietenden Heilswillen Gottes, woraus der sitt

liche Gehorsam des Lebens in Erfüllung des Gesetzeswillens

Gottes als Frucht erst erwächst, so ist hier, wie im Hebräer

und Clemensbrief, der Lebensgehorsam, die christliche Sitt

lichkeit ein Moment des Glaubens selbst; denn der Glaube,

der seine Realität nicht in sichselbst, in dem angeeigneten objek

tiven Heilsgut hat, sondern auf das noch ideelle zukünftige Heils

gut gerichtet und insofern nur subjektive Stimmung ist, dieser

Glaube muss sich seiner Realität erst versichern in seinen sitt

lichen Wirkungen, er muss sichselbst erst objektiv werden im

Gehorsam des Thuns und Leidens. Insofern ist neben der

éztig die Öztaxo, das Charakteristische des Christenstandes;

die Christen heissen téxva Öztaxog (1, 14), sie reinigen ihre

Seelen im Gehorsam der Wahrheit zur lautern Bruderliebe

(1, 22) und der Gehorsam geht 1, 2 der Besprengung des

Blutes Christi, d. h. der Sündenvergebung als die bedingende

Voraussetzung derselben voran. Diese durch die Wort

stellung nahegelegte Deutung stimmt jedenfalls ganz überein

mit dem, was wir oben über die Bedeutung des Todes Christi

fanden, wornach dieser nicht unmittelbar entsühnende Wirkung

hat, sondern nur als Motiv unserer sittlichen Besserung unsere

Sünden wegschafft, uns nicht zunächst von der Sündenschuld,

sondern vom Sündenwandel erlöst. Von hier aus werden wir

um so eher den vom Hebräerbrief sich herschreibenden Aus
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druck: Öavttouög auotog (1, 2) uns moralisch vermittelt, also

von der Öztaxo bedingt denken müssen.

Das Gläubigwerden bezeichnet der Verfasser als á vor –

yev väo 3 a t, als Anfang eines neuen Lebens; aber er ver

steht diess, wie Jakobus in einer der unsern verwandten

Stelle (cf. 1, 23 mit Jak. 1, 18), von der sittlich erneuernden

Wirkung des Wortes, das als sittliche Wahrheit Gehorsam

fordert und als Verheissungswort die lebendige Hoffnung er

weckt (v. 23: ötà dyov Lóvtog Geoö xai uévovrog cf. v. 22:

özraxo tig äyGelag und v. 3: cvayevvjoag eigéztiöa Lóoav).

Diess ist doch nicht dasselbe mit jener paulinischen xauvº

xtoug, wo Ló oöxétt ëycÖ, Lj öé évéuoi Xguotóg. Gleichwohl

hat der Verfasser auch wieder von Paulus den Begriff des

christlichen zu ve Üu a sich angeeignet; es bildet das Prinzip

der Heiligung (év äyuaouſ zrveüuarog 1, 2), der Reinigung

der Seelen zur lautern Bruderliebe (täg pvxäg öuóv jyvuxóreg

ötà ztveóuatog eig pulaôepiav ävvzróxgttov 1, 22), das

Lebenselement des verborgenen Menschen des Herzens, das

allem vergänglichen Schmuck als unvergängliche Substanz

entgegengestellt wird (3, 4); es ruht als Geist der Herrlich

keit Gottes auf den gelästerten Christen, sie innerlich

durch seine Trostkraft unter allen äussern Leiden beseligend

(4, 14); und insbesondere ist die evangelische Predigt ver

mittelt durch den vom Himmel gesandten heiligen Geist (1, 12)

als das Prinzip der Erleuchtung, der höheren Erkenntniss.

Sonach ist auch unserm Verfasser der heilige Geist das christ

liche Lebensprinzip nach allen Seiten, nach Erkenntniss, Ge

fühl und Willen; hierin ist er, sehr im Unterschied von

Jakobus, gut paulinisch. Uebrigens setzt er weder Wieder

geburt noch Geistesmittheilung mit der Taufe in Beziehung,

was um so auffallender ist, als gerade diess ein Punkt war,

in welchem der Paulinismus mit dem Judenchristenthum immer

einverstanden gewesen war, daher er bei eigentlicher Tendenz

dogmatischer Vermittlung wohl nicht übergangen worden wäre.

Was 3, 21 von der Taufe gesagt wird, das sie ovvetójoecog

äyaGjg ézregcótyua eig Geöv ót ávaotáoecog 'Iyooö Xoö sei,

ist bei der Mehrdeutigkeit des Wortes nicht ganz klar; das

wahrscheinlichste, weil sprachlich zulässig und dem Sinn nach

einfach, ist mir doch immer die Luther'sche Deutung von
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éztegötyua = Gelöbniss, Vertrag (stipulatio), Bundschliessung,

wobei der Sinn ist: in der Taufe findet nicht bloss Ablegung

leiblichen Schmutzes statt, sondern ein gutes (aufrichtiges)

Gewissen verpflichtet sich Gott gegenüber durch ein feier

liches Gelübde, nicht mehr der Sünde, sondern der Gerech

tigkeit, nicht mehr der Menschen Begierden, sondern dem

Willen Gottes leben zu wollen (4, 2. 2, 24), eine Bundschlies

sung zwischen Gott und Mensch, die zu ihrer Vermittelung

und Grundlage hat die Auferweckung Jesu Christi insofern,

als diese Grundlage der Christenhoffnung auch das Motiv der

christlichen Verpflichtung bildet. Es scheint, dass diese Be

ziehung der Taufe auf die Auferstehung Christi sich an Röm.

6, 4 ff anlehnt, wo ebenfalls hierauf die Nothwendigkeit des

neuen sittlichen Wandels der Christen begründet wird; nur

aber, dass diese praktische Konsequenz der Taufe bei Paulus

vermittelt ist durch die Idee der mystischen Gemeinschaft des

Getauften mit dem Geistesleben des auferstandenen Christus,

bei unserem Verfasser jedoch durch die moralische Verpflich

tung, die der Täufling mit Rücksicht auf die durch die Auf

erstehung Christi verpfändeten göttlichen Verheissungen ein

geht. So wiederholt sich uns auch hier die Erscheinung, dass

paulinische Gedanken und Redeweisen zwar aufgenommen,

aber ihrem ursprünglichen mystischen Sinn ein moralischer

untergeschoben wird.

Das sittliche Leben des Christen bildet den Gegen

satz zu seinem vorigen Wandel, der ein eitler war, in Un

wissenheit und fleischlichen Lüsten (1, 14, 18. 4, 2. 3). Es

ist diese Zurückführung des Heidenthums auf „Unwissenheit“

eine mildere Betrachtungsweise, die unser Verfasser mit dem

spätern Paulinismus gemein hat (cf. Eph. 4, 17. 18. Act. 17,

23. 30). Im Gegensatz also zu dieser seiner Vergangenheit

soll der Christ für sein noch übriges Leben zur Norm seines

Wandels den Willen Gottes, das Urbild der göttlichen Heilig

keit und das Vorbild Christi als des Hirten und Bischofs

unserer Seelen machen (4, 2. 1, 15 f. 2, 21–25). Das posi

tive, mosaische Gesetz ist nicht mit einem Wort genannt,

weder als Norm noch als Motiv der christlichen Sittlichkeit.

Das letztere liegt vielmehr theils in der Erlösung durch

Christum (cf. oben), theils im Hinblick auf das künftige Ge
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richt Gottes, theils in der Rücksicht auf die Unbescholtenheit

des christlichen Namens vor den Heiden (1, 17. 18. 3, 13–17.

4, 15–19). Der Ausblick auf das Gericht, in welchem kaum

der Gerechte gerettet wird (4, 18), fordert einen Wandel in

Furcht (1, 17. 3, 2. 15), in Nüchternheit und Wachsamkeit

gegenüber dem stets Verderben drohenden Widersacher, dem

Teufel (4, 7. 5, 8). Doch gibt andererseits auch Gott Gnade

den Demüthigen und kräftigt zum glücklichen Vollbringen

die, welche eine kurze Zeit die Leiden geduldet haben

(5, 10. 5). Auch hier also sind die beiden Betrachtungsweisen

für die christliche Sittlichkeit, die wir Phil. 2, 12 f. neben

einander fanden, verbunden. Zur Erscheinung kommt die

christliche Sittlichkeit besonders in der lautern Liebe unter

einander, in der Geduld des Leidens und im tadellosen Recht

thun nach aussen; das äyaGozroteiv, die äyabi ävaotgopf

spielt in unserem Briefe eine grosse Rolle, doch nicht etwa

als ein verdienstliches Mittel zur Seligkeit, sondern als Er

weisung der christlichen Würde, wodurch die Unwissenheit

der Heiden beschämt und Gott vor denselben verherrlicht wird

(2, 12: öošáooo töv Geóv). Insofern wird auch das Leiden

um des Guten willen und das Segnen für Gelästertwerden

geradezu als das Ziel der sittlichen Vollkommenheit bezeichnet,

wozu die Christen berufen seien (2, 20 f. 3, 9), weil eben in

dieser sittlichen Haltung Gott am meisten verherrlicht wird; –

eine Betrachtungsweise, die wir noch entschiedener im Epheser

brief finden (1, 4. 2, 10), und die zwar bei Paulus nicht so

entschieden auftritt, aber doch keineswegs unpaulinisch ist.

Dass aber unser Verfasser geradezu eine Rechtfertigung durch

die Werke, ein Erwerben der Gerechtigkeit durch guten

Wandel*) – also direkt antipaulinisch in einem Kardinal

punkt lehre, ist unrichtig; sein Dringen auf guten Wandel und

Rechtthun (nicht: gute Werke) geht einfach von dem prak

tischen Gesichtspunkt aus, der den Anlass des ganzen Briefes

bildet, hat aber keine dogmatische Tendenz und widerspricht

auch an sich der paulinischen Ethik durchaus nicht.

*) Wie Reuss, a. a. O., II, S. 298, auch Ritschl, a. a. O., S. 118,

behaupten. Die Berufung des Letztern auf 2,24: tj öxatooüyſ joaouev

und 3, 14: Ötá duxatooüvnv ist offenbar unstichhaltig.



Brief an die Epheser. 431

Und so sehen wir also auf jedem Punkte eine Lehrweise,

die paulinisch sein will, aber freilich es eben nur so ist, wie

der Verfasser den Paulus verstanden hat. Er widerspricht

nicht nur dem Paulus nirgends, sondern er acceptirt sogar

dessen Wendungen (mit Ausnahme der zum Parteistichwort

gewordenen Formel der Rechtfertigung durch den Glauben),

aber in der Art, wie er sie verwendet, zeigt er, dass er in den

eigenthümlichen Gedankengang des Apostels nur wenig ein

gedrungen ist, mit dessen Worten vielmehr einen allgemeineren

und namentlich mehr moralischen als dogmatischen Sinn ver

bindet. Es ist ein popularisirter und eben damit abgeschwächter,

verblasster Paulinismus, der als solcher allerdings keine Partei

farbe mehr trug und ganz wohl auch unter dem Namen des

Apostels laufen konnte, den damals schon die römische

Kirche vor Paulus, aber im intimen Bunde mit diesem zu

nennen liebte (cf. 1 Clem. 5).

Der Brief an die Epheser.

Unter den Uebergangsformen des Paulinismus zum

Katholicismus ist der Epheserbrief die entwickeltste und dog

matisch reifste. Der Verfasser, Jude von Geburt, aber als

Christ auf dem fortgeschrittensten paulinischen Standpunkt

stehend, wendet sich im Namen des Paulus an Heidenchristen,

die nicht nur in Gefahr standen, in heidnische Unsitte zurück

zufallen, sondern auch aus Ueberschätzung ihrer vermeintlichen

höheren Weisheit Entzweiung in der Gemeinde anstifteten,

vielleicht geradezu Losreissung vom judenchristlichen Theil

der Gemeinde anstrebten (4, 17 ff. 5, 3 ff., insbesondere v. 6:

xevoig öyotg, voig tjg äztet Belag und 4, 14: zravt ävéup

rig ötóaoxaiog, «vßeig täy ávögöttov, zravovgyig ztgög tiv

ueôoöeiav tig tävyg). Gegenüber diesem praktischen Liber

tinismus und dogmatischen Hyperpaulinismus, dessen Speku

lation ebenso den Boden der gesunden Sittlichkeit als den des

historisch gegebenen Christenthums unter den Füssen verlor,

erinnert der Verfasser zunächst im Allgemeinen daran, dass
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sie Christum nicht also – nehmlich, wie sie ihn jetzt praktisch

und theoretisch sich zurechtmachen – gelernt haben, sofern

sie ja doch von ihm gehört haben und in ihm unterrichtet

worden seien so, wie er Wahrheit ist in dem (geschichtlichen)

Jesus (4, 20. 21). Diess setzt voraus, dass bei den Lesern

ähnliche häretische Ansichten vorhanden waren, wie die in den

johanneischen Briefen bekämpften, nehmlich abstrakte Schei

dung zwischen dem transscendenten Christus und dem histo

rischen Jesus, wobei das Christenthum in eine metaphysische

Abstraktion verflüchtigt und damit zugleich seines ethischen

Gehaltes entleert wurde. Wenn auch der abstrakte Christus

jener gnostisch-dualistischen Theorieen sich etwa mit heid

nischem Libertinismus vertragen möchte, so doch mit nichten

– sagt der Verfasser seinen heidenchristlichen Lesern – der

Christus, welchen sie von Paulus gelernt haben, wie er nehm

lich konkrete Wahrheit in Jesus gewesen und wie er darum

auch von den Christen einen neuen Wandel in der Wahrheit

fordert, – eine Beziehung der praktischen Wahrheit (Sittlich

keit) auf die dogmatisch-christologische, wie wir sie ähnlich

auch in den johanneischen Briefen finden. Sodann aber er

mahnt der Verfasser des Epheserbriefes besonders zum kirch

lichen Friedenhalten (4, 3–16); um die Wichtigkeit der bei

seinen Lesern gefährdeten Einheit der Gemeinde recht ein

dringlich hervorzuheben, stellt er dieselbe als den wesentlichen

Inhalt des göttlichen Heilsplanes und als das Endziel des

Erlösungswerkes Christi dar (1, 9 f. 2, 13 ff. 3, 3 ff.), leitet

also den Universalismus schon mehr johanneisch direkt aus

der absoluten Idee des Christenthums ab, während Paulus ihn

noch durch dialektische Auseinandersetzungen über Gesetz und

Verheissung mühsam dem Gesetzesstandpunkt der Juden

christen abringen musste.

Ueberhaupt aber ist die Frage über das Verhältniss

der Juden und Heiden zu Christo hier in ein ganz

anderes Stadium getreten. Handelte es sich für Paulus darum,

die Gleichberechtigung der Heidenchristen gegenüber jüdischem

Partikularismus zu erkämpfen, war also dort die Spitze aller

betreffenden Auseinandersetzungen gegen die Exklusivität der

Judenchristen gerichtet, so ist es jetzt die unkirchliche Selbst

überhebung und Lieblosigkeit der Heidenchristen, gegen die
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der Verfasser sich wendet, indem er ihnen die Grösse der

göttlichen Gnadenwohlthat in's Gedächtniss ruft, der sie ihre

Aufnahme in's Messiasreich zu verdanken haben. Selbstver

ständlich gestaltet sich unter diesem neuen Gesichtspunkt die

ganze Behandlung der Sache anders. Musste vorher der auf

das Gesetz gestützte nationale Partikularismus der Juden be

kämpft werden, so wird jetzt zur Bekämpfung heidenchristlicher

Selbstüberhebung und Separationsgelüste gerade die Prärogative

des Judenthums als des Verheissungsvolkes hervorgehoben

und den Heidenchristen zu Gemüth geführt, dass sie, als die

einst ferne gewesenen, ihr Herzugeführtsein zur Genossenschaft

der Verheissungen und des Erbes Israels um so höher als eine

unverdiente Gnadenwohlthat schätzen und um so dankbarer

nun in dieser Einheit bestehen sollen. Von unpaulinischer

Konzession an das Judenchristenthum kann hiebei keine Rede

sein. Was am Judenthum das specifisch Jüdische und dem

Christenthum Entgegenstehende war, das Gesetz, die Be

schneidung, die Geburt von Abrahams Samen, das ist hier so

gänzlich, wie bei Paulus selbst, abgethan als werthlos und

nichtig (Eph. 2, 3. 11. 15); nur die Verheissungen Israels,

also das Christliche des Bundesvolkes vor Christo, das ist als

Prärogative den Heiden gegenüber betont. Aber eben das

hat ja auch Paulus selbst wiederholt aufs entschiedenste ge

than; auch er behauptet den Vorzug des Judenthums vor dem

Heidenthum von dem Gesichtspunkt aus, dass jenem die Ver

heissungen gehören, deren Wahrheit unerschütterlich feststehe

(Röm. 3, 1–3. 9, 4–6. 11, 28 f.). Diess zu übersehen,

wäre eben jener Hyperpaulinismus, wie ihn der Verfasser des

Epheserbriefes an seinen heidenchristlichen Lesern zu rügen

hat. Nicht also die dogmatische Anschauung über das Ver

hältniss des Christenthums zum Judenthum ist eine andere als

bei Paulus geworden, wohl aber die faktische Situation der

Heidenchristen in der Gemeinde und damit der Gesichtspunkt

der praktischen Behandlung der Frage. Nicht mehr, wie zur

Zeit des Paulus, um die Möglichkeit des Heidenchristenthums

handelt es sich jetzt, sondern um die Herbeiführung der vollen

Einheit desselben mit dem Judenchristenthum , also um die

Verwirklichung der allgemeinen Kirche; die Idee der

Katholicität ist erstmals in unserm Brief zu dogmatischer

Pfleiderer. Der Paulinismus. 28
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Bestimmtheit und Alles beherrschender Bedeutung erhoben.

Die dogmatische Anschauung des Epheserbriefes ruht ganz

auf paulinischem Boden, aber sie ist über den alten Pauli

nismus hinausgeschritten in der Richtung auf die johanneische

Theologie hin. Bezeichnend hiefür ist schon die äussere Ab–

hängigkeit unseres Briefes von dem Colosserbrief*) und wahr

scheinlich auch vom 1 Petribrief“); sowie die nahe Ver

wandtschaft in manchen Ideen und Wendungen mit den

johanneischen Schriften*).

*) Diese Abhängigkeit hat nach De Wette's Vorgang neuerdings

besonders schlagend Hönig in dem Aufs. der Z. f. w. Th. 1872,

S. 63–87 nachgewiesen. Und zwar ergibt sich aus seiner Vergleichung

einzelner Parallelen (S. 77–87) eine derartige Abhängigkeit, welche die

Identität des Verfassers (sei es nun Paulus oder ein Anderer) rundweg

ausschliesst; denn der autor ad Ephesios hat sein Vorbild mehrfach in

einer Weise benutzt, die wir nur als literarisches Versehen oder Miss

verständniss auffassen können. Anderwärts hat er den Begriffen des

Colosserbriefes eine zwar sehr geistvolle, aber doch gänzlich anders

artige Wendung gegeben, was ebenfalls die Annahme eines und des

selben Verfassers und überdiess gleichzeitiger Abfassung für beide

Briefe bis zur Unmöglichkeit unwahrscheinlich macht. Damit wird zu

nächst einmal jedenfalls die Abfassung des Epheserbriefes durch Paulus

hinfällig. Aber auch die Ansicht Holtzmann's, dass der autor ad

Ephesios zugleich der Interpolator des Colosserbriefes gewesen, scheitert

an der näheren Vergleichung gerade derjenigen Parallelen, welche aus

dem interpolirten Stücke des Colosserbriefes, aus der Polemik gegen die

Irrlehrer, entnommen sind, wie diess theils schon aus Hönig's Unter

suchung sich ergibt, theils meine Darstellung im Folgenden noch des

Weiteren zeigen wird.

*) Hiefür kann ich mich auf Weiss, petrinisch. Lehrbegr., S. 434,

berufen, der freilich aus diesem Verhältniss beider Briefe unter Vor

aussetzung der Echtheit des Epheserbriefes die vorpaulinische Abfassung

des 1 Petribriefes folgert, während mir umgekehrt die nachpaulinische

Abfassung dieses aus der paulinischen Schule hervorgegangenen Briefes

feststeht und unter dieser Voraussetzung sein Verhältniss zum Epheser

brief ein weiterer Beweis für die späte Entstehung und Unechtheit

dieses letztern ist.

*) Diese Verwandtschaft hat Köstlin im „johanneischen Lehr

begriff“, S. 365–378 im Einzelnen nachgewiesen. Seine Darstellung

des Lehrbegriffes des Epheserbriefes dürfte zum Besten gehören, was

über denselben geschrieben worden ist.
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In echt paulinischer Weise bildet die Voraussetzung für

die Allgemeinheit des Heiles die Allgemeinheit des natür

lichen Sünden verderbens der ganzen Menschheit, eben

sowohl der Juden wie der Heiden. Die Heidenchristen waren

vor ihrer Bekehrung „todt durch die Uebertretungen und

Sünden, in welchen sie wandelten“, dabei zugleich unter der

Herrschaft der teuflischen Mächte, die ihr Wesen treiben in

der Luft und durch Geisteseinfluss in den Kindern des Un

gehorsams auch jetzt noch wirksam sind und den Christen

stets viel zu schaffen machen (2, 1. 2. 6, 12). Der Zustand

der Heiden wird im Einzelnen näher theils als sittliche Ver

worfenheit und Lasterhaftigkeit, theils als religiöse Blindheit,

Gottentfremdung, Unwissenheit und Herzensverstockung ge

schildert, was sich zusammenfasst in dem Begriff eines „Wan

dels in Eitelkeit (Leerheit, Nichtigkeit) des Sinnes“ (4, 17–19);

eine Beurtheilungsweise, die zwischen der von Röm. 1 und der

spätpaulinischen insofern die Mitte hält, als die sittliche Ver

urtheilung gemildert ist durch den Gesichtspunkt der „Un

wissenheit“, wie auch 1 Petr. 1, 14 und Act. 17, 30. Unserm

Briefe eigen ist ferner die Bezeichnung der Heiden als derer,

die „ferne sind“ (uaxgävörteg 2, 13), nehmlich von der Theo

kratie und den darin niedergelegten Verheissungsbündnissen

Israels und – sofern in diesem Volk der Verheissung, aus

welchem Christus kommen sollte, auch der präexistente

Christus schon eine gewisse Offenbarungstätte hatte (cf. 1 Petr.

1, 11 und Joh. 1, 11: eig rä öua) – ebendamit auch ferne

von Christus, ohne Beziehung und Verbindung mit ihm in

seiner präexistenten Wirksamkeit (xogig Xgtotoſ), also kurz:

ohne Hoffnung und ohne Gott waren die Heiden in der Welt

(v. 12). Auch hierin, so tief damit das Heidenthum gestellt

ist, überwiegt doch derÄ religiösen Unselig

keit über den der moralischen Verurtheilung; die Heiden er

scheinen im Vergleich zu Israel als die Ferneren zwar, aber

zugleich als die in ihrer Unseligkeit desto mehr Erlösungs

bedürftigen – ein echt paulinischer Gesichtspunkt, dem wir

besonders in den Lucas-Schriften allenthalben begegnen.

Wenn die Juden also allerdings als das Bundesvolk der

Verheissungsbündnisse einen unbestreitbaren Vorzug vor den

Heiden besassen, so hindert diess doch den Verfasser unsers

28*
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Briefes nicht, sie in sittlicher Beurtheilung mit den Heiden

wesentlich gleichzustellen; auch sie sind téxva püoet ögyig

dóg xai o ouzroi (2, 3), sie stehen vermöge ihres natürlich

sittlichen Zustandes, abgesehen von den auf Gnade beruhenden

Verheissungen Gottes, zu Gott im selben Verhältniss, wie die

Heiden, nehmlich als Gegenstände seines Zornes, die nicht

den geringsten Anspruch auf Bevorzugung erheben können

– eine Anschauungsweise, die genau mit Röm. 3, 9 zusammen

trifft und der Form nach noch entschiedener jedem jüdisch

gesetzlichen Gerechtigkeitsdünkel widerspricht, als es Paulus

selbst gethan hat, der noch sagte: jueig pöoet 'Iovöaiot «ai

oix é§ é9vóv äuagrooi (Gal. 2, 15). Und wenn Paulus der

jüdischen Beschneidung als dem gesetzlichen Bundeszeichen

immerhin noch einen gewissen Vorzug vor heidnischer Un

beschnittenheit (freilich bloss bis zur Gesetzeserfüllung in

Christo) zugesprochen hatte (Röm. 2, 25. 3, 1. 2) und der

Colosserbrief sie noch für bedeutsam genug hält, um sie als

Typus auf die christliche Taufe zu betrachten (Col. 2, 11 f.),

so ist sie unserm Verfasser so gänzlich bedeutungslos gewor

den, dass er die , sogenannte “ Beschneidung und Vorhaut

deutlich genug nur als werthlose, ihm völlig gleichgültige und

zu seiner Zeit schon interesselos gewordene Unterscheidungs

merkmale von ehedem gleichsam nur historisch erwähnt (2, 11).

Uebrigens auch die alttestamentliche Prophetie kann er nicht

unmittelbar als Offenbarung Christi vor seiner Erscheinung

im Fleisch betrachtet haben, da er vom Geheimniss Christi

sagt, dass es in früheren Zeitaltern den Menschen nicht so

kundgethan worden sei, wie jetzt den christlichen Aposteln

und Propheten (3, 5); vielleicht nahm er auch, wie der Ver

fasser des 1 Petrusbriefes, an, dass der Geist Christi zwar in

den Propheten vorauszeugte auf Christum hin, diese selber

aber nicht das volle Bewusstsein von dem Sinn ihrer Weis

sagungen hatten (1, 11 f.).

Das Uebergreifen des Christenthums über Judenthum und

Heidenthum wird am prägnantesten in dem Gedanken aus

gedrückt, dass die christliche Gemeinde als höhere

Einheit jener beiden Gegensätze schon in dem

vorweltlichen Heilsrathschluss vorausbestimmt

gewesen sei. Diese Vorherbestimmung hat in der reichen
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göttlichen Liebe, seinem unbeschränkten Erbarmen und seinem

unbedingten Wohlgefallen, kurz in seiner Gnade ihre alleinige

letzte Ursache (év äyázt ztgoogioag –xarà tiv eööoxiav

zoö. Gejuatog airoö 1,5; ztoürov tjg xägttog aöroö 7; xarä

viv evöoxiav airoö v. 9; xarä ztgóGeotv toö tä zrävta év

egyoövrog xarä tiv 8oviv voö. Gejuatog aötoö v. 11; zrot

otog Öv évééet ölä tiv zro/jv äyáztyv aötoö jv yázryoev

juäg 2, 4; tj xáguti éote geooouévot – oöx é§ öuóv, Geoö

vö öógov v. 8). Vermittelt ist dieser Gnadenrathschluss

von Anfang durch Christum, in welchem die Christen vor

Grundlegung der Welt erwählt und durch welchen sie zur

Gotteskindschaft vorausbestimmt worden sind (éše.éšato juäg

év aütſztgö xataßolg «óouov 1,4; ztgoogioag uäg eig vio

Geoiav ölä 'Iyooö Xgtovoö v. 5; jv (eööoxia») zrgoéGero év

airſ v. 9; év öxai éxkygáGruev ztgoogtoGérreg v. 11). Diess

ist wohl nicht bloss in dem Sinn zu verstehen, dass es von

Anfang Gottes Absicht gewesen, sich des historischen Jesus

Christus zum Werkzeug der Ausführung seines Rathschlusses

in der erfüllten Zeit zu bedienen; diess könnte zwar durch

du & I. X. v. 5 ausgedrückt sein, aber schwerlich durch

ěše.éšato juäg év a Ötſztgözrataßojg xóouov vv. 4. 9. 11.

Hierin haben wir vielmehr ohne Zweifel den Gedanken zu

finden, dass der präexistente Christus der vorweltliche Gegen

stand der Liebe Gottes (ö yazryuévog v. 6) in der Weise

gewesen, dass in und mit ihm zugleich Alle, welche ihm als

Glieder seines einstigen Leibes angehören sollten, von Anfang

in den Liebeswillen Gottes mit aufgenommen waren; es spielt

schon hier die unsern Brief durchziehende Idee herein, dass

Christus von Anfang und ohne Ende der intelligible Ort für

die Gesammtheit der Erwählten, der die ganze Gemeinde in

sichselbst zur Einheit eines geistlichen Leibes zusammen

schliessende und alle Glieder als belebende Seele mit seinem

eigenen Wesen erfüllende ideale Repräsentant der Gemeinde,

ihr Grund und Haupt zugleich sei (ävaxepaautöoaoBat tä

rävta év aörſ 1, 10; toö tä zrävta év zräot ztygovuévov

v. 23; é» zräoa oixoôouj ovvaguooyovuévy aišet 2, 21;

xepaj tjg éxx/yoiag, oorg voö odóuatog 5, 23). Mit dieser

ewigen Erwählung der Gemeinde in Christo ist die paulinische

Präexistenz Christi auf die in ihm beschlossene Gemeinde er
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weitert und damit die Idee dieser christologischen Vorstellung

auf ihren bestimmtesten Ausdruck gebracht; war schon bei

Paulus die Präexistenz der Person des Erlösers der unwill–

kührliche Ausdruck für die höhere Ansicht von der Erlösungs

religion, für die Absolutheit des Erlösungsprinzips, so tritt

diess hier noch klarer zu Tage, indem der präexistente Christus

als der intelligible Ort, gleichsam als „Inbegriff“ der Ge

meinde erscheint, was, in unsere Begriffssprache übersetzt,

offenbar nichts anderes heisst als: er ist die hypostasirte Idee

des Christenthums. Hatte Paulus das Uebergreifen des

Christenthums über die vorangehenden niederen Religions

formen durch eine Philosophie der Religionsgeschichte be

gründet, indem er Christum als Erfüllung des Verheissungs

bundes Gottes mit Abraham und weiter zurück als Gegenbild

zu Adam, als zweiten Adam, als Anfänger und Repräsentanten

der vollendeten Menschheit auffasste, so geht unser Verfasser

noch weiter zurück auf den vorweltlichen Grund der Geschichte

und findet in dem Weltplan des Schöpfers bereits die Mo

mente vorgezeichnet, die dann in der geschichtlichen „Oeko

nomie der Zeitenerfüllung“, d. h. in der Anordnung des

Ganges der Offenbarung durch die Zeiten herab zur Er

scheinung gekommen sind (1, 9 f.). So ist denn insbesondere

auch die Erwählung Israels zum x/jgog GeoÖ, zum Eigen

thumsvolk Gottes (cf. zregtztoiyoug v. 14) eine év Xglotſ ge

schehene (év 5 xai éxygóGruev – nehmlich wir Juden

christen – zugooguo Gévteg etc. v. 11; den Gegensatz bildet

dann v. 13: év xai öueig – Heidenchristen). Es geht diess

wenigstens formell noch hinaus über den paulinischen Ge

danken, dass die Verheissung an Abraham auf Christum als

tö ozrégua airoö abgezielt habe; denn nach unserer Stelle ist

die Erwählung des abrahamidischen Bundesvolkes von Anfang

schon durch Christum vermittelt; er ist nicht bloss Endziel,

sondern schon Mittler auch des alten Bundes, der ebendamit

jedweder Selbstständigkeit und Gegensätzlichkeit gegen das

Christenthum entkleidet und zur blossen typischen Vorstufe

desselben herabgesetzt wird. Natürlich sind dann die Juden

in Beziehung auf Christum, auf welchem schon von Anfang

ihre Hoffnung ruhte (zrgoyztuxótag év tº X v. 12), die

éyyig örteg gegenüber den Heiden, den uaxgäv oöouv; aber
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sie sind diess eben nur in dem Sinn, in welchem auch Joh.

1, 11 Israel als tä öua des erschienenen .dyog bezeichnet und

Joh. 4, 22 gesagt wird: ototygia éx töv 'Iovóaiov éoti.

Und eben diess ist ja von nun an die Stellung der christlichen

Kirche zum Judenthum geblieben; sodass also die betreffen

den Aussagen unseres Briefes in der That nur von einem

marcionitischen Gesichtspunkt aus als judaisirend angefochten

werden könnten.

Aus dem Bisherigen ergibt sich bereits, dass die Christo

logie unseres Briefes keine andere ist als die der paulinischen

Schule, und zwar der fortgeschrittenen. Die Präexistenz ist

nicht nur vorausgesetzt 1, 4: év aötſ zrgö xataßojg «óouov,

2, 12: Yogig Xgtoroö und 5, 31 f., worüber unten mehr, sondern

auch ausdrücklich ausgesprochen 4, 9 f., wo ganz in den

Worten der johanneischen Christologie die Erscheinung Christi

als ein „Herabsteigen“ (aus der oberen Welt des Himmels) auf

die untere Weltregion der Erde*) bezeichnet, und die Identität

des Herabgestiegenen mit dem über alle Himmel Emporgestiege

nen ganz analog wie Joh. 3, 13 betont wird. Hier wie dort liegt

der Beweisführung, welche eben die Deutung des Psalmwortes

ävaßág etc. (v. 8) auf Christum motiviren will, die Voraus

setzung zu Grunde, dass in den Himmel emporsteigen nur

einem solchen Subjekte möglich sei, welches, ansich schon dem

Himmel angehörig, bloss episodisch denselben verlassen und

auf die untere Weltregion sich herabbegeben habe; und diese

Voraussetzung ist auf dem Standpunkt jenes alexandrinischen

Dualismus der beiden Welten, wie er schon in dem spätern

Paulinismus (Hebräer- und Colosserbrief auftritt und noch

bestimmter der johanneischen Theologie zu Grunde liegt, einfach

selbstverständlich,– der Zweck aber des Herabsteigens vom und

*) Die Erklärung der Stelle von der Höllenfahrt scheint mir weder

durch die Worte besonders da uéon als unecht zu betrachten ist), noch

auch durch den Zusammenhang nahegelegt zu sein, in welchem es sich

offenbar nur um die Identität des zum Himmel gefahrenen mit dem

vom Himmel gekommenen, alſ um die Anwendung des citirten „ävaßcg“

auf den im Fleische erschienenen Logos-Christus handelt. Allerdings

aber mag die spätere Hinzufügung von uéon darauf hinweisen, dass die

Stelle schon frühe von der „Höllenfahrt“ verstanden worden ist.

Sor
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Emporsteigens zum Himmel ist: va ztygjoy rä trävra cf.

1, 23: tözt. goua toi tä trävta év zräotzt.ygovuévov. Diese

Worte setzen offenbar die gesteigerte Christologie des Colosser

briefes voraus; denn sie lassen Christum als kosmisches

Prinzip erscheinen, das die Welt beherrschend durchdringt,

in dem sie also ihren Bestand hat (Col. 1, 17: tä zrcévta év

aitſ ovvéotyxe). Und zwar ist die Christologie unsers Briefes

nicht nur keine niederere als die des Colosserbriefes, sondern

sie liegt über diesen hinaus in der Richtung auf Johannes hin.

Während nehmlich jenem noch alles Interesse darauf fällt, die

erhabene Weltstellung Christi gegenüber einer unchristlichen

Engelverehrung sicher zu stellen, so handelt es sich dem

Epheserbrief vielmehr darum, den so über alles Irdische ent

rückten und zum kosmischen Prinzip erhobenen Christus wieder

(natürlich unter feststehender Voraussetzung dieser seiner Er

habenheit) in möglichst enge Beziehung zurGemeinde

hereinzurücken. Nicht also eine andere Christologie hat

unser Brief, wohl aber ein anderes christologisches Interesse,

nehmlich wesentlich schon dasselbe, wie es dann noch be

stimmter in den johanneischen Briefen uns begegnet; wie diese

nicht mehr die Absolutheit Christi gegenüber Ebioniten, son

dern die Identität des überirdischen Christus mit dem irdi

schen Jesus gegenüber Doketen verfechten, so ist ganz ähn

lich auch die Christologie des Epheserbriefes weniger mehr

auf die himmlische Erhabenheit Christi, als auf die Zusammen

gehörigkeit des himmlischen Christus mit der irdischen Christus

gemeinde, als seinem Leibe und Weibe, gerichtet. Dass er

dabei geradezu auch eine dualistisch-doketische Trennung von

Christus und Jesus in der Weise der johanneischen Irrlehrer

bekämpft, haben wir oben schon aus 4, 20 vgl. mit 21 er

schlossen. Auch die Betonung der Identität des xataßóg mit

dem ávaßóg (4, 10) mag hieher gezogen werden. Besonders

auch 5, 31 f. gehört hieher; das alttestamentliche Wort, dass

der Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe an

hängen werde und die zwei zu einem Fleische werden, wird

in der allegorisirenden Weise der Geheimlehren (tö uvotºguov

voöto) auf das Verhältniss Christi zur Gemeinde gedeutet,

offenbar in dem Sinn, dass auch der (präexistente) Christus

seinen (himmlischen) Vater verlassen habe, um durch sein
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Eingehen in das Fleisch sich mit der Gemeinde zu verbinden;

er ist also nicht jenseits geblieben oder bloss scheinbar in das

Fleisch eingegangen, sondern er ist wirklich zu einem und

demselben Fleische mit der Gemeinde geworden (cf. Hebr.

2, 14 und 1 Joh. 4, 2). – Von hier aus erklärt sich auch

die neue Bedeutung, die dem Begriff des zr . . goua im

Epheserbrief gegeben wird. Dass nehmlich dieser Begriff

hier in ganz anderem Sinn als im Colosserbrief gebraucht ist,

scheint mir ausser Zweifel zu liegen*). Dort ist es ein dog

matischer Begriff, bezeichnet die Fülle der Gottheit, der

göttlichen Heilskräfte, deren Einwohnung in Christo diesem

seine Alles überragende Stellung in Welt und Gemeinde ver

leiht, hier ist es ein ethischer Begriff, dessen Sinn zwar im Ein

zelnen schwankt, nirgends aber der von Col. 1, 19 und 2, 9

ist. Denn nach Ephes. 1, 22 f, welche Stelle auf Col. 1, 18f.

offenbar Rücksicht nimmt, ist die Gemeinde als das oöua

Christi zugleich tö zragoua toi tá zrävta év zräot zrºgov

uévov, d. h. die Erfüllung, Ergänzung dessen, der Alles in

Allen erfüllt; es findet also zwischen beiden eine gewisse

Wechselwirkung statt: Christus ist schon an sich zwar der die

Welt erfüllende, aber wirklich wird er diess doch erst dadurch,

dass er selbst seine Erfüllung und Ergänzung erhält durch

die Gemeinde, Christus ist also das absolute Prinzip, aber

doch nicht er für sich allein, sondern erst zusammen mit der

Gemeinde, in welcher erst sein Begriff sich realisirt. Nun ist

aber die Gemeinde nicht eine ein für allemal fertige Grösse,

sondern ein Werdendes und Wachsendes, und so ist auch die

Realität dessen, was Christus seiner Idee nach ewig ist, nicht

eine absolut seiende, sondern zeitlich werdend. Der Anfang

dieser Realisirung geschah durch seine Erhöhung, wodurch er

in den Stand gesetzt wurde, der Gemeinde die zu ihrem Be

stand und Wachsthum nöthigen Gaben und Aemter zu

schenken, daher wird speciell seine Erhöhung über die Himmel

auf den Zweck, das All zu erfüllen, bezogen (4, 10). Weiter

aber hängt die volle Realisirung des tºgoua toi Xguotoö

*) Das Folgende durchgängig im Gegensatze zu der Auffassung

Holtzmann’s, welcher (a. a. O., S. 222–227) die Identität des Be

griffes in beiden Briefen darthun will.
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auch noch immer ab von dem fortschreitenden Wachsthum

der Gemeinde zur Einheit des Glaubens und der Erkenntniss;

nur in dem Masse, als sie selber zu einem vollkommenen

(ausgewachsenen und gereiften) Manne sich entwickelt, d. h

alle ihre Anlagen und Kräfte zu der vollen Kraft und Har

monie eines seiner Idee entsprechenden Organismus ausbildet,

ist sie auch bis zu dem Masse reifer Entwickelung gelangt,

wo sie wirklich das ist, was sie für Christum sein soll: zt. -

goua Xgtovoſ, wo sie wirklich dem Haupte zur vollen und

adäquaten Ergänzung dient oder die Idee Christi als des

idealen Weltprinzips in voller irdisch-sichtbarer Realität dar

stellt (4, 12 f.: eig oixoöouv toö odóuatog toi Xguotoö, uéxgt

xatavrjowouev o trävteg eig thvévóryta tjg zriorecog xai tjg

éztuyvtöoecog toi vioö toö Geoö, eig ävöga téetov, eig uétgov

juxiag toi tygöuatog toö Xgtoroö). Etwas anders ist der

Sinn von zrygoua toi Geoö 3, 19, das ebenso auf Col. 2, 9 f.

zu reflektiren scheint, wie 1, 23 auf Col. 1, 19, sofern das

zrjgoua voö Geoü anklingt an zt goua tjg Geórytog und

das zrygoGjte an éote – zteztygouévot. Aber auch diess

mal ist die Parallele nur eine äusserliche, der Gedanke ein

völlig anderer; in der Colosserstelle wird dogmatisch aus der

Einwohnung der Gottesfülle in Christo die religiöse Voll

kommenheit des Christenthums gefolgert, vermöge welcher

es für die Christen keiner weiteren Nachhülfe zur religiösen

Vervollkommnung mittelst asketischer und kultischer Ethelo

threskie bedürfe; in der Epheserstelle hingegen ist das zrygoi

oGat nicht dogmatische Aussage, sondern ethische Aufgabe

(va ztygao3 te) und das zw/jgdoua voÖ Geoi nicht christo

logische Realität, sondern ethisches Ideal (eig zräv tö

zt goua toi Geoö), nehmlich derjenige Zustand, wo die Fülle

der göttlichen Lebenskräfte oder Gnadengaben durch die

praktische Erkenntniss der Liebe Christi in das eigene Leben

der Gemeinde übergegangen sein wird. Ist hiebei auch der

grammatische Sinn von ztjgoua (= die Fülle oder das Er

fülltsein, pass.) ein anderer, als in den beiden vorigen Stellen,

wo es auf Christum bezogen dessen Ergänzung oder Erfüllung

(act.) bezeichnet, so ist doch der theologische Gedanke wesent

lich derselbe, nehmlich der, dass das christliche zrºtgoua nicht

schon ein Fertiges, eine christologische Realität, sondern ein
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im Werden und Wachsen der Gemeinde an und in Christo

erst sich realisirendes sei. Ueberlegen wir nun, dass der

Begriff zrºgoua im Colosserbrief in gleichmässigem, durch

die bekämpfte ebionitische Christologie wohl motivirtem Sinn

gebraucht ist, im Epheserbrief aber in einem andern, keines

wegs ebenso klar motivirten und zudem selbst in unsicher

schwankendem Sinn: so dürfte daraus mit grösster Wahr

scheinlichkeit der Schluss zu ziehen sein, dass der Verfasser

des Epheserbriefes das Wort vom Colosserbrief aufgenommen,

aber, da ihm dessen ursprünglicher Sinn nicht mehr geläufig

oder nicht mehr bedeutsam genug war, es für seine Zwecke

durchaus selbstständig bald so, bald anders umgemodelt hat.

– Verräth sich schon in diesem Verhältniss des Wortgebrauches

die Abhängigkeit des Epheserbriefes, so kommt noch hinzu,

dass auch die Differenz des Gedankens für eine reifere Ent

wickelung des theologischen Bewusstseins im Epheserbriefe

spricht. Nicht mehr um Gewinnung und Feststellung der

dogmatisch-christologischen Basis handelt es sich ihm, sondern

bereits um die Verwerthung derselben in den praktischen

Konsequenzen für das kirchliche Leben; dass Christus an sich

nach seinem abstrakten Verhältniss zu Gott und zur Welt

das ztjgoua besitzt und é tä zrävta év zrägt tygoöuevog ist,

das steht ihm so gut wie dem Colosserbrief fest; aber diese

christologische Idee ist ihm so lange noch eine mangelhafte

Abstraktion, als sie nicht ihre konkrete Erfüllung findet in

dem zrygoöo Gau der Gemeinde als des reellen zt goua voö

Xgtovoö. Genau ebenso sieht auch der johanneische Christus

seine Verherrlichung erst darin vollendet, dass, gleichwie er

sich schon eins weiss mit seinem Vater, so auch seine Gemeinde

in ihm und dem Vater eins werde; erst in der geeinigten all

gemeinen Kirche hat die in Christo erschienene öóša, äyczry,

xágg xai äAjGeta, kurz das zrjgoua (Joh. 1, 16) seine volle

Realität erhalten (Joh. 17, 21 ff: va zrävteg Fv öouv, xaGög

od, zräteg, évéuoi xäyd év ooi, va xai a ö toi & v juiv Sv

do . v. ca éyó tiv öóFav, jv öéöoxág uot, öéöoxa airoig,

Yva Gouv Ev, xaGög juéig Evéouey, éyó Ev airoig xai odév

éuoi, va Gott et e le touévot eig v“ va i äyázry, jv

yáztyoäg ué, év aüroig käyó év airoig V. 13: va éxoot

tv xagäv tiv äujvzrezt mg (ou évyv évéavtoig). – Endlich
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hängt mit dem Bisherigen auch noch die weitere Eigenthümlich

keit zusammen, dass der Christus des Epheserbriefes mehr,

als der altpaulinische, und ganz, wie der johanneische, als

selbstständig handelndes Subjekt des Erlösungswerkes und

der Gemeindeleitung auftritt. Während überall bei Paulus

und noch in den dem Epheserbrief unmittelbar vorliegenden

Parallelstellen des Colosserbriefes 1, 20 und 2, 14 Gott es ist,

der durch Christum die Versöhnung veranstaltet, so ist es nach

Ephes. 2, 14–17 Christus, der in sich selbst die Versöhnung

des Entzweiten bewirkt und selber den gestifteten Frieden

verkündigt; er ist nicht mehr das von Gott aufgestellte Sühn

opfer, sondern erscheint – in der Weise des Hebräerbriefes –

als der sichselbst zum wohlgefälligen Opfer darbringende Opfer

priester (5, 2). Und während bei Paulus Gott selbst es ist,

der in der Gemeinde die Gaben und Aemter vertheilt (1 Cor.

12, 28), so ist diess nach Eph. 4, 7–21 eine Thätigkeit des

erhöhten Christus. Bedenken wir, dass eben nach unserm

Brief Christus mit der Gemeinde so wesentlich zusammen

gehört, wie das Haupt mit dem es ergänzenden Leibe, so

werden wir in der selbstständigeren Stellung Christi nur den

natürlichen Ausdruck des zur inneren Autonomie und äussern

Unabhängigkeit erstarkten Selbstbewusstseins der Gemeinde

erkennen. Weil aber die christliche Autonomie nur in der

Abhängigkeit von Gott und nicht ausserhalb dieser denkbar

ist, so dient der selbstständigeren Stellung Christi zu Gott

seine entschiedenere Unterordnung unter diesen zur noth

wendigen Ergänzung; daher heisst Ephes. 1, 17 Gott geradezu

„der Gott unseres Herrn Jesu Christi“, was nicht mehr und

nicht weniger subordinatianisch ist als das Wort des johanne

ischen Christus: „der Vater ist grösser denn ich“; jedenfalls

aber kann hieraus kein Schluss auf eine niederere Christologie

des Epheserbriefes gegenüber dem Colosserbrief gezogen

werden, da ja in letzterem genau ebenso 2, 2 von ö Geög

Xgtovoi die Rede ist.

Wesentlich gleichen dogmatischen Grund wie die selbst

ständigere Stellung Christi zu Gott hat auch die häufige Er

wähnung des zu ve Ü ua, welches in unserem Briefe 13mal

gegen 1 mal (und das unsicher) im Colosserbrief vorkommt.

Der Grund für das Zurücktreten des zuveüua im Colosser
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briefe liegt augenscheinlich im Prädominiren der Person

Christi als solcher gegenüber einer ebionitischen Angelologie,

zu welcher das zuveÜua um so weniger einen scharfen Gegen

satz bilden könnte, als dieses in ebionitischen Kreisen selber

auch engelartig vorgestellt wurde. Der Grund aber für das

stärkere Hervortreten des zuveÜua im Epheserbriefe liegt in

der grösseren Bedeutung und selbstständigeren Stellung der

Gemeinde, welche ebenso dem himmlischen Haupte Christo

zur irdisch-reellen Ergänzung dient, wie der johanneische

Christus in dem der Gemeinde geschickten Paraklet seinen

irdischen Stellvertreter und Fortsetzer seines Werkes findet.

Wie dort der erhöhte Christus der Gemeinde den Paraklet

schickt, so vertheilt hier der zum Himmel aufgestiegene

Christus seine Gaben an die Gemeinde, indem er ihr Apostel,

Propheten und a. gibt (4, 7. 11). Und wenn bei Johannes

der Paraklet zwar bestimmter von Christus noch unterschieden

wird, als hier das 7tveÜua, so ist doch auch dort ein Ineinander

fliessen des Kommens des Paraklets mit dem Wiederkommen

Christi in seiner Gemeinde wahrzunehmen; genau ebenso wird

hier die evangelische Predigt theils auf die Offenbarungs

wirksamkeit des Geistes zurückgeführt, theils als Thätigkeit

des (wiedergekommenen Christus ausgesagt; denn 2, 17 sind

die Worte: xai é Göv eöyyye.ioato eigjvyv nicht wohl an

ders als von der unsichtbaren Wiederkunft des erhöhten

Christus im Geiste der evangelischen Wahrheit zu verstehen,

da sie ja eine Folge des vorherbesprochenen Versöhnungs

werkes bezeichnen und die verkündigte eigjvy das Ergebniss

des friedestiftenden Todes war, also erst in dessen Folge ver

kündigt werden konnte, zumal gerade die Friedensverkündigung

für die Heiden (voig uaxgóv) unmöglich von dem irdischen

Christus ausgesagt werden konnte, da sie ja faktisch erst mit

der paulinischen Heidenpredigt begann. Hievon hat auch der

paulinische Verfasser unseres Briefes ein sehr bestimmtes Be

wusstsein; sonst würde er nicht seinen Paulus sagen lassen,

dass xatà äztoxcºvpuvéyvogio-Gy uot tö uvorgtov und würde

nicht gerade des Paulus oöveoty &v tº uvorngip toi

Xguotoi, sowie die ihm gegebene Gnade der Heidenpredigt

so geflissentlich hervorheben (3, 3. 4. 8). Freilich wie zur

Abschwächung dieses Vorzugs Pauli wird dann sofort hinzu
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gefügt, dass das Mysterium von der Bestimmung des Heils

auch für die Heiden „den heiligen Aposteln und Propheten“

überhaupt vom Offenbarungsgeist mitgetheilt worden sei; hat

in der Hervorhebung des Paulus die historische Erinnerung

des wirklichen Sachverhaltes sich geltend gemacht, so verräth

sich in dieser kollegialischen Zusammenstellung „der heiligen

Apostel“ als eines in der Heidenfrage ganz einträchtigen

Kollegiums der spätere Unionspaulinismus unzweideutig.

Dass aber den Aposteln auch „die (christlichen)*) Propheten“

zur Seite gestellt sind, ist eine für unsern Brief besonders

bezeichnende Eigenthümlichkeit. Die Propheten sind ja eben

die specifischen Träger und Organe des Offenbarungsgeistes;

indem sie nun hier nicht etwa bloss eine auf zufälliger charis

matischer Ausstattung ruhende vorübergehende Stellung unter

andern Gemeindeämtern einnehmen, sondern mit den Aposteln

zusammen den festen Grundstein der Gemeinde bilden, so

liegt darin die Voraussetzung versteckt, dass der in den

Propheten wirksame Offenbarungsgeist ein ebenso selbst

ständiges Wahrheitsprinzip für die Gemeinde ist*), wie der

irdische Christus es für die Apostel, seine unmittelbaren

Jünger, gewesen war. Diess aber ist wesentlich schon der

Gedanke von Joh. 16, 12 ff. Dass es hingegen nicht mehr

ganz paulinisch ist, mag eine einfache Vergleichung von

Ephes. 2, 20 mit 1 Cor. 3, 11 lehren; hier ist als Grund der

Gemeinde Jesus Christus einzig und allein genannt; dort

Apostel und Propheten mit Christo als dem zusammenhalten

den Eckstein; und noch später ist Pfeiler und Grundlage der

Wahrheit einfach die Kirche (1 Tim. 3, 15). So zeigt sich

schon in diesem einen Punkte der Epheserbrief als die Ueber

gangsstufe vom Paulinismus zum Katholicismus. Und eben

dieses Erstarken des kirchlichen Selbstbewusstseins ist es, was

in der Gleichstellung der kirchlichen Propheten mit den

*) Dass christliche und nicht alttestamentliche Propheten gemeint

sind, hätte angesichts 3, 5: Ög vFv äztexa üpôm toiç äy. ázt. xa 7tgopf

ratg nie bezweifelt werden sollen; aber auch mit den Aposteln sie für

identisch zu erklären (Hofmann), ist nach 4, 11: roög uév äzto

oróMovg toüg déztgopjrag éôoxsv unzulässig.

**) cf. Köstlin. a. a. O., S. 373.
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Aposteln, in der Betonung des selbstständigen zrveÜua ázroxa

Züpecog und in der Idee einer Ergänzung Christi durch die

Gemeinde als sein ztjgoua zum völlig einstimmigen Ausdruck

kommt.

Das Werk Christi schildert der Epheserbrief im An

schluss an den Colosserbrief als Versöhnung des Entzweiten,

jedoch so, dass er wieder (wie in der Christologie) dem dog

matischen Gedanken eine wesentlich neue, nehmlich praktisch

kirchliche Wendung gibt. Diess ergibt sich aufs klarste aus

einer Vergleichung von Ephes. 2, 14–16 mit den beiden hier

zusammengefassten Parallelstellen Col. 1, 20–22 und 2, 14.

Beiderseits ist mit ziemlich gleichen Worten die Rede von

äzroxata déat, eigjvy» zroujoat zwischen éxôgoüg, und zwar

duà toö auarog voö otavgoö év tº ocóuatt tig oagxóg (resp.

év t oagxi, év évi odóuatt Ephes.) und von Wegschaffen

einer trennenden Scheidewand aus der Mitte zwischen zwei

Auszusöhnenden (uéoótouxov toi pgayuoö üoag, röv

vóuov tóv évro.(Gv év öóyuaou xavagyjoag Ephes. und ëFa

Zeipag tö xa9' uóv xetgóygapov voig öóyuaouv, ö vözrevay

viov juiv, xai aötö gxev éx toö uéoov Col). Aber sehen

wir näher zu, so begegnet uns auch hier dasselbe wie oben

beiztligaoua und zwingoio Gau, dass der Verfasser des Epheser

briefes den vom Colosserbrief hergenommenen Worten einen

andern Sinn unterlegt. Während nehmlich dort die durch

Christi Tod versöhnte Feindschaft in der Gottentfremdung

der Welt im Allgemeinen, specieller der heidenchristlichen

Leser besteht, und das aus der Mitte hinweg genommene

Scheidemittel die auf der Sünderwelt lastende Schuld gegen

Gott, resp. der sie an die feindliche Geistermacht ausliefernde

Schuldbrief des verdammenden Gesetzes ist, und das Einigungs

oder Versöhnungsmittel in dem getödteten Fleischesleib Christi

liegt: so sind dagegen im Epheserbrief die zu versöhnenden

Feinde die Heiden und Juden, die zu entfernende Scheide

wand ist das Gesetz als sociale Schranke zwischen diesen

beiden Menschenklassen, und endlich der einigende Leib ist der

mystische Leib Christi oder die allgemeine Kirche. Die

#xGga, welche durch Christus in eigvy umgewandelt wird, ist

jedenfalls in v. 15 nichts anderes als die Entzweiung zwischen

vá äupótega, todg öÜo, voög äupotégovg, welche vorher v. 13
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und nachher v. 17 und 18 (o äupózegou) als die éyyüg und

als die uaxgävövteg, d. h. als Juden und Heiden bezeichnet

werden. Freilich in v. 16 ist dann auch von einem äztoxa

ta.dSau totg äupotégovg t . Geg die Rede, so dass hier das

nachfolgende #xGgav allerdings zweideutig ist, ebensowohl auf

die Feindschaft zwischen den äupóregot einer- und Gott an

dererseits, als auf die zwischen den beiden Seiten der äupó

tego, d. h. zwischen Juden und Heiden sich beziehen kann;

für letzteres spricht der ganze Gedanke des Zusammenhanges

und die Analogie des „éxôgav“ in v. 15 und das „évévi.

odóuatu“ v. 16, was jedenfalls auf die Einigung der Juden

und Heiden in dem einen Leibe der Christusgemeinde zu be

ziehen ist; wenn gleichwohl die unmittelbare Rückbeziehung

auf äzroxatal.cFau tº Ge die andere Bedeutung von éxôgav

zu fordern scheint, so liegt eben hier die Schwierigkeit ein

fach in der Vermischung zweier verschiedenartiger

Gedanken und diese erklärt sich ganz leicht daraus, dass

unsere Stelle nicht originell gedacht, sondern aus den Colosser

stellen durch Combination derselben und Eintragung eines

neuen Gedankens in ihre Worte entstanden ist*); von dort

her hat sich in unserm v. 16 das äzroxat. t Geg und die

entsprechende Bedeutung von #xGga noch erhalten und steht

nun natürlich in einem inkoncinnen Missverhältniss zu dem

übrigen Gedanken des Zusammenhanges, welcher nicht mehr,

wie in der Originalstelle, auf die Versöhnung der Sünderwelt

mit Gott, sondern auf die der Juden mit den Heiden geht.

Uebrigens leidet der Gedanke der Epheserstelle auch sonst an

einer gewissen Unebenheit, welche ersichtlich nur aus der

Gebundenheit des Ausdruckes an die vorliegende Terminologie

des Colosserbriefes herfliesst. Es ist wohl ganz verständlich,

wenn es heisst, dass Christus in sichselbst Juden und Heiden

*) cf hiezu Hönig, a. a. O., S. 81: „Es ist durchaus wahrschein

lich, dass eine Stelle, welche ihre Ausdrücke einer Terminologie ent

lehnt, die gewöhnlich einem andern Vorstellungskreis angehört, abhängig

ist von der parallelen, welche die Ausdrücke in ihrem gewohnten Zu

sammenhange bringt“. Auch das Weitere, was dort über das Ver

hältniss von ?v Jóyuaouv (Ephs) und roig dóyuaotv (Col.) gesagt wird,

scheint mir unwiderleglich zu sein.
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zu einem neuen Menschen geschaffen habe, Frieden stiftend,

und dass er zu diesem Zweck das beide Theile trennende

Gesetz der Gebote aufgehoben habe; aber weniger klar ist die

Vorstellung zu vollziehen, dass die Aufhebung der trennenden

Gesetzesschranke „im Fleische Christi“ geschehen sei, dieses

also den Einigungsort der zu vermittelnden durch's Gesetz

getrennten Parteien bilde, eine Vorstellung, die daher auch

gleich nachher fallen gelassen und durch die völlig anders

artige ersetzt wird, dass „in dem einen (mystischen) Leibe“

Christi die Versöhnung der Entzweiten stattgefunden habe.

Auch hierin haben wir wieder eine Vermischung von zweierlei

Gedanken; die Worte Col. 1, 22: ázroxatj//ašev év tº odóuatt

tig oaoxög airoö (ötà toi Gavátov) sind von unserm Ver

fasser zunächst auseinander gelegt in die zwei Bestandtheile:

év oagxi und év odóuatt, und deren erstes ist in seiner ur

sprünglichen Bedeutung vom getödteten Fleisch Christi bei

behalten; aber diese Bedeutung hatte zwar ihren guten Sinn

im ursprünglichen Zusammenhang, wo dieser getödtete

Fleischesleib das Sühnemittel zur Aufhebung der Feindschaft

zwischen Gott und der Sünderwelt ist, aber nicht ebenso gut

passt diese Bedeutung im neuen Zusammenhang, sofern der

getödtete Leib Christi nicht wohl als Sühnemittel zur Auf

hebung der Feindschaft zwischen Juden und Heiden betrachtet

werden kann; im Gefühl davon nimmt nun unser Verfasser

das andere Wort aus der Grundstelle auf, gibt ihm aber einen

figürlichen Sinn, wodurch es nun allerdings in den neuen

Gedankenzusammenhang ganz gut passt: aus dem eigentlichen

„èv tº ocóuatt“ (tig oagxóg etc.), der Colosserstelle macht er

das uneigentliche „év évi odóucett“, das nun mit dem voran

gegangenen „év t oagxi“, mit dem es ursprünglich zu

einem Begriff zusammengehörte, gar nichts mehr gemein

hat. – Dass der Gedanke des Sühnetodes unserm Verfasser

fremd ist, lässt sich auch aus den beiden andern von Christi

Selbstopferung handelnden Stellen schliessen. Nach 5, 2 hat

Christus „sich für uns dargegeben als Gabe und Opfer für

Gott zum wohlgefälligen Geruch“ und nach 5, 25 f. hat er

sich für die Gemeinde dargegeben, dass er sie heilige mittelst

Reinigung etc. Hiernach erscheint Christi Tod nicht als stell

vertretendes Sühneleiden, sondern als priesterlicher Akt der

Pfleiderer. Der Paulinismus. 29
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freiwilligen Selbsthingabe aus Liebe zur Gemeinde, worin

eben das Wohlgefällige dieses Aktes für Gott liegt, bei

welchem ja ebenfalls die Liebe und Erbarmung als Grund

eigenschaften betont werden (1, 4 f. 2, 4. 8).

Die Wirkung dieser sittlichen Opferthat ist die Heili

gung der Gemeinde, d. h. ihre reinigende Weihung zur An

gehörigkeit an Christum, zur bräutlichen Verbindung mit ihm

(va aitiv äyuáoy zaGagioag – va zragaotjoy aörög éavrg
D/ V "y / f I c v. D/ --

êvöošov tiv ëxx/yoiav – Yva äyia xai äuouog). Diese

reinigende Weihe geschieht aber dadurch, dass die Sünden,

deren befleckende Schuld die Menschen von Gott trennte,

vergeben werden; damit sind sie erlöst von ihrem vorigen

Zustand des Todtseins in Sünden und sind mit Christo

lebendig gemacht, aus der Gottentfremdung sind sie nahe

herzugeführt, so dass sie nun Zugang zu Gott durch Christum

haben (év éxouey tv äztoürgtootv ölä toö auarog aüroö,

viv äpeou» tövztagazrtouárov 1, 7; vexgoög övtag voig zraga

zrtóuaou ovveLoozroiyoe tº Xgtorſ 2, 5; o zuote örteg uaxgår

ëyyig éyev Orte év vſ «uatt voö Xgtoroö 2, 13; Öt oö

éxouev tv ztgooayoyiv ztgög töv zratéga v. 18). In allen

diesen Wendungen schliesst sich unser Brief an die durch den

Hebräer- und Colosserbrief eingeschlagene Richtung des spätern

Paulinismus an; alle diese Begriffe: xaGagiLeuv, äpeoug röv

ztagazrtouëttov, vexgög toig ztagazrtóucxot, ovveLoozroiyoe tº

Xgtorſ, éyyig yevéo Gau haben ihre genauen Analogieen nur

in den genannten Briefen, nicht in den echtpaulinischen (xaGa

giLeuv oft im Hebräerbrief, und zwar mit äytáLeuv parallel

und mit äpeoug verbunden Hebr. 9, 22.13 f. 10, 2; äyuéLetv

mit dem Opfer Christi verbunden 10, 10. 13, 12; äqeoug nicht

bei Paulus, aber Col. 1, 14. Hebr. 9, 22.10, 18 und besonders

häufig bei Lukas und der Apostelgeschichte; vexgóg vom Zu

stand des natürlichen Menschen unter der Herrschaft der

Sünde kommt nicht vor bei Paulus, aber in Col. 2, 13. Hebr.

6, 1 und in 9, 14 in der Verbindung: vexgö. Ägya, Apoc. 3, 1 :

Lg xai vexgög ei, und in unserm Brief 3mal: 2, 1. 5. 5, 14;

ovveLoozroiyoe nur noch Col. 2, 13; ëyyig yevéo Gat und

ztgooaytoyv éxeuv cf.: éyyiLouev z. Gej Hebr. 7, 19 und das

im Hebräerbrief so häufige zugooégxeo Gav v. Geg). Eigen

thümlich ist unserm Briefe das zu ovveLoozroiyoe und ovv
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yetge hinzutretende ovvexd3toev év roig ézrovgavioug év

Xouot Iyooö 2, 6, worunter die Versetzung des Christen in

die persönliche Gemeinschaft mit Gott durch Vermittlung

Christi, also dasselbe gemeint ist, wie 2, 18 mit öu airoſ

éxouev tiv tgooaytoyv – zrgög töv zratéga; verwandt zwar

ist der Gedanke Phil. 3, 20: uÖv töztoirevua év oögavoig

Öztägxet, aber doch nicht identisch, sofern dieses zwoitevua

nicht den „Wandel“, den wirklichen Zustand des Christen,

sondern sein „Heimwesen“ bezeichnet, wo er sein Bürgerrecht

zwar hat, aber noch nicht seinen wirklichen dauernden Aufent

halt, vielmehr wartet er ja erst noch der Ankunft seines Er

lösers von dort aus (ibid.), was voraussetzt, dass er bis dahin

noch nicht évöyuei ztgög töv zügtov, sondern ézöyue áztö toö

xvgiov (2 Cor. 5, 6–8); eben dieses „Daheimsein beim Herrn“,

was Paulus noch erst vom Jenseits erhofft, bezieht unsere

Epheserstelle mit den Worten: „in's Himmlische mit

Christo versetzt“ schon auf den gegenwärtigen innerlichen

Zustand der Christen; es geht diess auch über den Hebräer

brief hinaus, sofern wir nach diesem einerseits zwar schon

hinzugekommen sind zum himmlischen Jerusalem (12, 22f.),

andererseits aber doch noch erst durch den Anker der Hoff

mung mit dem oberen Heiligthum in Verbindung stehen, wo

hin Christus als Vorläufer zunächst noch allein eingegangen

ist (6, 19 f.); ebenso über den Colosserbrief, nach welchem

das Leben der Christen noch nicht ihnen innerlich, sondern

bis zur Offenbarung Christi noch mit Christo in Gott ver

borgen ist, also im himmlischen Jenseits ihrer wartet. Im

Unterschiede also vom früheren Paulinismus drückt unsere

Epheserstelle schon ein solches Zurücktreten der eschatolo

gischen Transscendenz gegenüber der Immanenz des gegen

wärtigen christlichen Heilsbewusstseins aus, wie wir diess dann

am bestimmtesten bei Johannes wiederfinden (cf. Joh. 1, 52:

äzrägtu öleoGe töv oögavöv áveoyóra und 5, 24: Öztuoteöov

éxet Lov aitivtov zai eig zgiotv oix éoxsrat, äkä ueraßéßyxey

éx toö Gavátov eig tv Lojv und a. ä.). Unter den ver

schiedenen Bezeichnungen für das christliche Heil fehlt übri

gens hier wie im Colosserbrief der specifisch paulinische Be

griff des öuxatoöv, öuxatooövy Geoö; indess – wie auch im

Hebräerbrief – mehr nur das Wort als der Gedanke selbst,

29 #
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denn dieser liegt allen oben zusammen gestellten Wendungen

zu Grunde, sofern diese alle (auch ovveLooztoiyoe, ovvºyeuge,

ovvexc3uoev év oögavoig und äyucLeuv) die Herstellung eines

neuen objektiven Verhältnisses zu Gott, Versetzung in den

Gnadenstand, die Angehörigkeit an und den friedlichen Ver

kehr mit Gott, nicht aber subjektive Lebenserneuerung oder

sittliche Heiligung bezeichnen.

Was noch die Objekte betrifft, denen das Werk Christi

gilt, so ist bemerkenswerth und entspricht ganz dem oben bei

der Christologie gefundenen Ergebniss, dass die Beziehung

des Werkes Christi einerseits auf die Gemeinde, auf die

von Ewigkeit her Auserwählten, beschränkt, andererseits auf

das Weltall, wie es Himmlisches und Irdisches umfasst,

ausgedehnt wird (jenes 5, 25: yózryoe tv Exx/yoiav zai

éavtöv ztagéöoxevözrég aötig, va aötiv äydoy, ävöošov tv

éxx/yoiav zragaotjoy etc., letzteres 1, 10: ávaxepa/audioao Gat

tä zrävta èv tſ Xgtot, tä év toig oögavoig xai tä ézti tjg

yg). Wie Christus an sich zwar welterfüllendes Prinzip (ö t&

zrävta év zräot ztygoÜuevog), zugleich aber von Ewigkeit her

(als der, év &#e&Faro uäg zrgö zataßojg zóouov) zum

Haupt der Gemeinde bestimmt ist, so das er dieser zu seiner

eigenen Ergänzung, zur Erfüllung seines ganzen Wesens be

darf, weil er nur in ihr wirklich das allbestimmende Lebens

prinzip bildet: so geht dem entsprechend die geschichtliche

Wirksamkeit Christi, in welcher sich ja nur sein ewiges Wesen

entwickelt, unmittelbar auf die Gemeinde, mittelbar auf das

Weltall; indem Christus zunächst durch seine Hingabe die

Gemeinde für sichselbst erwirbt und als lebendiges Haupt die

an ihm wachsende mit seinem Geiste durchdringt und belebt,

wird er, je mehr dieser engere Kreis sich erweitert, desto

mehr auch zu einem das Weltganze in sich zusammenfassenden

„Haupt über Alles“ (zepa/jy Öztég zrävta 1, 22). Die kos

mische Stellung, die hier Christo als dem zusammenfassenden

Welthaupt zugeschrieben wird, hat zwar unser Verfasser mit

dem Colosserbrief gemein, wo namentlich die Worte 1, 20:

öt' airoö äztozata cSat tä zrävta eig aötöy, ete tä ézri tjg

yig eite tä év voig oigavoig eine genaue Parallele zu unserer

Stelle bilden; aber in dem gewählten Ausdruck: ävaxepaſatoſ

oao Gat scheint doch eine eigenthümliche Modifikation des
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Gedankens angedeutet zu sein, sofern das Wort von dem

Begriff ausgeht, der gewöhnlich die Stellung Christi zur Ge

meinde, als xepal. tjg éxxl.yotag bezeichnet. Hiernach ist

also Christus dazu bestimmt und die göttliche Anordnung der

Zeitenerfüllung (die durch die Weltzeit herabgehende Welt

regierung) zielt darauf ab, dass er dieselbe Stellung, welche

er zunächst zur Gemeinde einnimmt – als deren zusammen

fassendes Haupt – zuletzt und mittelst derselben auch zum

Weltganzen einnehme, auch in diesem Alles, was vorher ent

zweit und durch trennende Schranken geschieden war –

Himmlisches und Irdisches – ebenso zur absoluten Einheit

und Harmonie zusammenfassend, wie er zunächst in der Ge

meinde die bisher geschiedenen Menschenklassen – Juden

und Heiden – in einem Leibe zusammengefasst hat. Die

Wichtigkeit dessen, worauf der ganze Zweck unseres Briefes

geht, der Zusammenfassung der Heiden- und Judenchristen

zur vollen Einheit der allgemeinen Kirche, konnte in der

That nicht grossartiger ausgedrückt werden, als durch die

Hinweisung darauf, dass in diesem Einigungsprozess der

irdischen Gemeinde der absolute Weltprozess sein analoges

Vorbild nicht nur, sondern sogar sein vermittelndes Moment

habe. Ebendarum dient die Gemeinde auch den Mächten

und Gewalten der himmlischen Welt zur Veranschaulichung

der vielfachen Weisheit Gottes, weil sie in ihrer geschicht

lichen Entwickelung den Anfang der Verwirklichung des ab

soluten Weltplans selbst wahrnehmen (3, 10). So haben wir

in dieser tiefsinnigen Lehre unseres Briefes nur wieder die

selbe unterscheidende Eigenthümlichkeit desselben, die uns

schon mehrfach begegnet ist, dass er den Theologumenen,

welche im Colosserbrief nur einfach dogmatische Aussagen

über Christi Person und geschichtliches Versöhnungswerk sind

und dort nur dazu dienen, die schlechthinige Einzigkeit und

allumfassende Bedeutung desselben in's Licht zu stellen, eine

praktisch-kirchliche Wendung gibt und sie zur Begründung

seiner kirchlichen Unionsbestrebungen verwerthet; hierin ist

unser Brief durchaus originell.

Die subjektive Heilsaneignung ist vermittelt durch

Taufe und Glaube. Die Taufe ist 5, 26 als Mittel der

Reinigung bezeichnet, wodurch die durch Christi Tod er
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möglichte Weihe der Gemeinde zur reinen Braut Christi sich

vollziehe (xaGagioag, Part. impf, bezeichnet die Art und

Weise des äytáoy). Näher aber beruht die reinigende Wir

kung der Taufe auf einem Doppelten: auf dem ovtgöv toö.

Üöatog und dem öjua; diess ist dieselbe Verbindung des sinn

lichen Mediums mit dem geistigen Agens, wie wir sie bei

Johannes (3, 5) finden in der Zusammenstellung von „Wasser

und Geist“, welcher letztere ja eben im „Wort“ offenbar und

wirksam wird. Die Voraussetzung ist dabei überall die, dass

die Wirksamkeit des Geistes, resp. des Wortes mit dem Akte

des Wasserbades in mystischer Einheit stehe, eines dem an

dern immanent, wie Wesen und Erscheinung. Dass übrigens

die Wirkung der Taufe auf die Reinigung (von der beflecken

den Sünde und Schuld) und nicht direkt auf Geistesempfang

und Wiedergeburt aus Geist bezogen wird, ist eine Ab

weichung von der paulinisch-johanneischen Auffassung, die ihre

nächste Analogie an 1 Petr. 3, 21 hat (cf. oben). – Neben

der Taufe wird der Glaube in echtpaulinischer Weise als

Mittel der Aneignung der rettenden Gnade genannt (ty&g

xcéguti éote oëotoouévot ötà tig zriotecog 2, 8); in Folge ihres

Gläubiggewordenseins an das Wort der Wahrheit, das Evan

gelium vom Heil, haben die Christen den verheissenen heiligen

Geist als Siegel und Unterpfand für die Gewissheit ihres

Erbes erhalten (1, 13); durch den Glauben an Christum haben

wir in ihm die Freudigkeit (des Gewissens) und den freien,

zuversichtlichen Zutritt (zu Gott) 3, 12 – Ausdrücke für die

subjektive Heilsgewissheit, für das Bewusstsein des Gnaden

standes, welche unser Brief theils mit dem Römerbrief (ztgoo

ayoy Röm. 5, 2) theils mit dem Hebräer- und 1 Johannes

brief gemein hat (ztagóyoia = freudiges Gewissen, christliche

Heilsgewissheit nicht bei Paulus, aber Hebr. 3, 6. 4, 16. 10,

19. 10, 35. 1 Joh. 2, 28. 3, 21. 4, 17. 5, 14; die Vorstellung

einer „Versiegelung“ des Gläubigen durch den als „Unter

pfand“ geschenkten heiligen Geist hat unser Brief von 2 Cor.

1, 22 aufgenommen). Endlich ist der Glaube auch das sub

jektive Organ für die Einwohnung Christi in den Herzen

der Christen («atouxjoat töv Xguotöv öuà tjg ztiorecog év

taig xagóiag öuÖv 3, 17). So gewiss hierin unser Brief

ganz die paulinisch-johanneische Glaubensmystik theilt, so be
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merkenswerth ist es, dass wir bei ihm doch auch schon einem

Anklang an den spätern objektiv-kirchlichen Glaubensbegriff

begegnen; 4, 13: xavavtjolouev oi zrävteg eig tiv ävóryta tig

ztiotecog und v. 5: uia zriottg zwischen eig züguog und Ev

ßczrttoua; zwei rein objektive Momente, daher auch bei dem

zwischenliegenden uia ztiottg nur an den objektiven Inhalt

des Glaubens, die kirchliche Glaubenslehre gedacht werden

kann, wie wir diese noch bestimmter und häufiger in den

spätern Pastoralbriefen finden werden.

Bezeichnend für den spätern Standpunkt, übrigens unserm

Briefe nicht eigenthümlich, sondern mit der ganzen spätpau

linischen (cf. besonders Colosserbrief) und johanneischen, Lite

ratur gemein ist die starke Betonung der Erkenntniss

(vgl. die Häufung der Ausdrücke: yvdGoug 3, 18 f. éztiyvooug

1, 17. 4, 13. oöveoug 3, 4. qgóvyoug 1, 8. oopia ibid. oopia

xai ázroxcºvlug 1, 17. áztoxóvlug 3, 3. yvoguo Givat und

ázroxavqÖ vat 3, 5. 10. ptotiZetv, zrepotuouévot öpGauoi

3, 9. 1, 18). Als Gegenstand dieser christlichen Erkenntniss

wird Verschiedenes genannt: der Sohn Gottes 4, 13. 1, 17 (als

die christologische Grundlage für das Wachsen und Einswerden

der Gemeinde), die alle Erkenntniss übersteigende Liebe Christi

3, 19 (als der Mittelpunkt der evangelischen Wahrheit, von

wo aus alle Dimensionen derselben zu ermessen sind cf. v. 18),

die Hoffnung der göttlichen Berufung, der Reichthum der

Herrlichkeit seines Erbes bei den Heiligen 1, 18 (als das End

ziel des christlichen Glaubenslebens); endlich alles dieses zu

sammenfassend: das Geheimniss des ewigen göttlichen Planes,

der darauf geht, alles Getrennte im Himmel und auf Erden

und hier speciell die Juden und Heiden zur Einheit in Christo

zusammenzufassen 1, 10. 3, 3–6 (d. h. die Idee des Christen

thums, in ihrer über alle frühern religiösen Unterschiede nicht

bloss, sondern über alles Endliche überhaupt übergreifenden

absoluten Wahrheit und Nothwendigkeit).

Das Heilsleben erscheint als fortgehender Prozess der

Heiligung nach negativer und positiver Seite; nach der erstern

besteht sie im Ablegen des alten Menschen (4, 22) – ein Be

griff, den unser Verfasser aus Col. 3,9 aufgenommen hat, den

er aber (bezeichnend genug für seinen dem alten Paulinismus

schon entrückteren Vorstellungskreis) für nöthig hält zu er
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läutern durch eine vorausgeschickte Paraphrase, die dem echten

Vollsinn jenes paulinischen Terminus nicht einmal entspricht:

xatä tiv ztgotégav ävaotgopjv, was sich im Zusammenhang

nur so, als erläuternde Näherbestimmung zu dem Begriff: töv

ztaatöv ävôgtoztov, fassen lässt. Nach der positiven Seite be

steht die Heiligung im ävaveoöoGat tztveüuatt toö voóg xai

évööoao Gau töv xauvöv ävGgoztov töv xatà Geöv xttoGévta év

ötxatooüvy xai öouótytu tjg ályGeiag (4,23 f.). Hier springt

zunächst wieder die Verwandtschaft mit der Colosserstelle in

die Augen: aus dem dortigen véov ist das ävaveoöo Gat, aus

ävaxauvoöuevov unser xauvóv und aus jenem xat eixóva toö

xtioavrog airóv unser xatà Geöv xttoGévta entstanden, wobei

zugleich aus der Unebenheit der letzten Wendung die Ab

hängigkeit unsers Briefes erhellt; denn, sich zu erneuern nach

dem Bilde dessen, der den neuen Menschen in uns hervorge

bracht hat, d. h. Christi, das ist ein ungleich einfacherer und

natürlicherer Gedanke als der, dass der neue Mensch geschaffen

sei nach Gott, wobei man nicht recht weiss, ob an die erste

Schöpfung Adams oder an die Neuschöpfung durch christliche

Wiedergeburt zu denken sei. Ueberdiess ist zu bemerken,

dass die Wendung ávaveoöo Gat tſztveüuatu toö voóg d. h. „in

Bezug auf den Geist des Sinnes“ eine ganz unpaulinische ist;

schon zwveÜua toö voóg findet sich sonst nie undist insofern

schwierig, als nirgends sonst das zuveüua eine Bestimmtheit,

eine Seite oder Eigenschaft oder irgendwie ein Prädikat des

voög ist; auch redet zwar Paulus Röm. 12, 2 von einer äva

xaivcooug voö voóg, aber nie wird die Erneuerung auf das

ztveÜua als Objekt bezogen; wäre auch der Gedanke einer

Erneuerung des menschlichen ztveÜua durch das zuveÜua Geoü

nicht unpaulinisch, so findet sich nun eben einmal der Aus

druck nie in ältern Briefen. – Das christlich sittliche Leben

heisst ein Wandel, würdig der Berufung, mit welcher wir be

rufen sind (4, 1), eine Nachahmung Gottes und Christi, be

sonders in der Liebe (5, 1. 2), ein Wandel, wie er Kindern

des Lichts geziemt, dessen Frucht in allerlei Gütigkeit und

Gerechtigkeit und Wahrheit besteht (5,8 f.) – ein Gedanke,

der noch näher, als mit 1 Thess. 5, 5 f., mit 1 Joh. 1, 5–10

verwandt ist. Dass neben dem Glauben die Liebe besonders

betont wird, ist zwar gut paulinisch, aber die Verbindung:
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óyczcy u et à zriorecog (6, 23) ist doch eigenthümlich und von

zriottg ö äyáztyg évegyovuévy verschieden. Auch wird der

Liebe schon sehr entschieden die später gewöhnliche Wendung

gegeben, dass sie das zusammenhaltende Band der kirchlichen

Gemeinschaft, also kirchlicher Sinn, Richtung auf kirchliche

Einheit ist (4, 2. 3. 15. 16); in diesem Sinn ist Wahrheit und

Liebe, als Gegensatz zu Häresie und Schisma, das Mittel der

Gemeindeerbauung (4, 15: ákyGeöovreg év äyáty aišjoaouev

eig airöv t& zuckvva, cf. 2 Joh. 3: év ályGeig xai äyczcy). –

Dass die guten Werke stärker betont werden als in den

altpaulinischen Briefen, ist ebenso richtig, als es verfehlt wäre,

hierin ein Abweichen vom paulinischen Standpunkt und eine

Konzession an das Judenchristenthum zu erblicken; es ist ja

die Unverdienstlichkeit der Werke und Unbedingtheit der

Gnade als alleiniger Heilsursache so entschieden als nur mög

lich ausgesprochen (2, 5. 8. 9: oöx ěš ägyov, Yva u tug «avxi

oytat). Aber weil die paulinische Opposition gegen die ägya

vóuov gegenüber den paulinischen, ja hyperpaulinischen Lesern

dieses Briefes weniger nöthig war, als die Forderung prakti

scher Sittlichkeit in einem werkthätigen guten Wandel, so

wird jetzt dieser Gesichtspunkt der christlichen Ethik vor dem

der altpaulinischen Dogmatik mit gutem Grund in Vorder

grund gestellt, wie wir dies ähnlich schon im 1 Clemens- und

1 Petribrief gefunden haben, nur mit dem Unterschied, dass

im Epheserbrief die Vermittlung des ethischen Gesichtspunktes

mit der paulinischen Gnadenlehre in bestimmterer und auch

gelungenerer Weise als dort vollzogen wird. Es wird nehm

lich in durchaus origineller Weise die sittliche Nothwendigkeit

der guten Werke mit der Unbedingtheit der Gnade in die

Beziehung gesetzt, dass erstere in den vorausbestimmten

Zweck der letztern aufgenommen werden, so dass sie also

zwar nicht eine voraus- oder nebenhergehende (neben Glauben

– wie Jac. 2, 22: ovvigyet) Bedingung des Heils, wohl aber

eine durch die umsonst empfangene Gnade gesetzte und er

möglichte Aufgabe bilden (2, 10: aitoö ycg éouev zroiyua,

xttoGévteg év Xgtot. 'Iyooö ézri ägyoug äyaGoig oig zrgoytoi

uaoev ö Geög, va èv airoig zregtztarjolouey).

Endlich ist zu bemerken, dass die christliche Sittlichkeit

in unserm Brief besonders auch als Kampf mit den Mächten
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der Finsterniss, mit den Geistern der Bosheit, die in den

himmlischen Regionen oder näher in der Mittelsphäre zwischen

Himmel und Erde, in der Luft, ihr Wesen haben, betrachtet

wird (6, 11. 12. 2, 2). Paulus hatte zwar auch von ö Geög

aiövog voürov geredet, der die Sinne der Ungläubigen ver

finstere (2 Cor. 4, 4), aber den sittlichen Kampf des Christen

sah er nur gegen das dem Geiste noch stets widerstrebende

Fleisch gerichtet, nicht gegen böse Geistermächte; von einem

solchen weiss auch noch der Colosserbrief nichts, nach welchem

vielmehr die feindseligen Mächte der unsichtbaren Welt im

Kreuzestod Christi überwunden, ihrer Rüstung entkleidet und

im Triumph aufgeführt worden sind. Dagegen ist bei Johannes

mit der höheren Bedeutung Christi auch sein Widersacher, der

Teufel, zur schärfsten Konkretion eines persönlichen Prinzips

des Bösen, des Widergöttlichen und Widerchristlichen geworden

und das Werk Christi nicht nur unmittelbar, sondern auch in

seiner Fortsetzung durch die Gemeinde erscheint wie ein

Kampf zwischen dem Teufel und seinen Kindern (téxva zoö

ötaßóov) einerseits und Christus und den Seinigen anderer

seits (1 Joh 3, 8–10. 2, 13. Joh. 17, 15). Zwischen dieser

ausgebildeteren Vorstellungsweise und der paulinischen hält

die unseres Briefes gerade die Mitte*) – auch hierin seine

durchgängige Stellung im Entwickelungsgang des Dogmas be

während.

Fassen wir nun zum Schluss noch die verschiedenen,

zum Theil schon bisher uns begegneten Aussagen über die

Gemeinde, die in diesem Brief eine so centrale Bedeutung

hat, zusammen. Sie ist nach 2, 20–22 das Haus, der Tempel

Gottes, der zu seinem Grund die Apostel und (christlichen)

Propheten, zu seinem zusammenhaltenden Eckstein Christum

hat und durch harmonische Zusammenfügung der verschieden

artigen Bausteine, nehmlich der Juden- und Heidenchristen,

erbaut wird. Sie ist ferner der Leib, der von Christo als

seiner Seele (oder vom Geiste) erfüllt und durchdrungen ist,

der von Christo als seinem Haupte abhängt, und der endlich

dieses sein Haupt auch seinerseits wieder ergänzend erfüllt.

*) cf. Köstlin, a. a. O., S. 375.
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Diese drei Wendungen des Bildes finden wir beisammen in

den beiden hieher gehörigen Stellen, 1, 22 f.: die Gemeinde

als odóua Xgtotoi ist von ihm durchaus erfüllt, sofern er der

tä zrävta év zräot zrygoûuevog ist; sie ist von ihm abhängig,

sofern er die xepa. Özrég zrävta tj ëxx/joig ist; und sie dient

wiederum dem Haupte zur ergänzenden Erfüllung, ist sein

zt goua; ebenso nach 4, 12–16 wächst sie nicht bloss aus

ihm als dem Haupte heraus (éš aÖtoi v. 16), so dass sie ihm

ihr Leben und Wachsthum verdankt, sondern auch wieder in

ihn hinein (eig airóv v. 15): wie ihre Selbsterbauung in Christo

begründet ist, so dient sie durch ihre Entwickelung zur vollen

Mannesreife zugleich auch wieder zur Erfüllung Christi (v. 13),

zur vollen Verwirklichung und Darstellung des in Christo

prinzipiell erschienenen höheren Lebens. Näher ist ihr Wachs

thum aus ihm vermittelt durch die Organe, die der Erhöhte ihr

gegeben hat: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und

Lehrer (v. 11 und 12); ob man an diese objektiven Gemeinde

organe auch bei den Worten von v. 16: ötà zwäoyg äpjg tjg

éztuxogyyiag zu denken habe, ist zweifelhaft; die Vergleichung

der dem Verfasser hier offenbar vorschwebenden Stelle Col. 2, 19

könnte dafür sprechen, sofern es sich dort jedenfalls um den

Zusammenhang des Leibes mit dem Haupte handelt, von

welchem das christliche Leben jedes Gliedes schlechthin ab

hängig ist; allein in unserer Epheserstelle scheint es sich (trotz

des vorangehenden és oö) doch überwiegend um das Verhält

niss der einzelnen Gemeindeglieder zu einander zu handeln,

um die gegenseitige Verknüpfung und Handreichung der Ein

zelnen unter einander je nach dem Mass der einem Jeden ge

wordenen Kraft*); es ist hier wieder das dogmatische Ver

hältniss der Christen zu Christo, welches dem Verfasser zu

nächst vom Colosserbriefe her vorlag, in das ethisch-soziale

Verhältniss der Christen zu einander verwoben, wie wir eben

dasselbe bei der eigenthümlichen Wendung, die unser Brief

der Versöhnungslehre gegeben hat, oben schon fanden. – Die

Gemeinde wird ferner (5, 23–32) Christo gegenüber verglichen

mit einer Braut und einer Gattin; sie steht hiernach zu ihm

*) cf. Hönig, a. a. O., S. 85.
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nicht im unfreien Verhältniss organischer Abhängigkeit, wie

im vorigen Bild, sondern im freien Abhängigkeitsverhältniss

der persönlichen Liebe, welches auf gegenseitiger Verbunden

heit und Ergänzung selbstständiger Wesen beruht. Auch dieses

Bild der Ehe kommt sonach auf eine höhere und selbstständigere

Bedeutung der Gemeinde hinaus, wie diess auch schon im Be

griff des tºgoua Xoö lag. Allerdings verschmilzt diess Bild

von Mann und Weib wieder mit dem von Haupt und Leib

(v. 23.28–30); aber so war auch dieses letztere in der vorigen

Stelle mit dem vom Bau eines Hauses wieder verschmolzen

(4, 12: oixoöou toi odóuatog) – was bei der fliessenden Art

solcher Gleichnisse leicht begreiflich ist. – Als die Haupt –

eigenschaften der Gemeinde kommen in Betracht ihre

Reinheit und ihre Einheit. Erstere wird auf das reinigende

Wasserbad im Wort (worüber s. oben) d. h. auf die Taufe

und weiterhin auf den Opfertod Christi zurückgeführt, ist also

durchaus als eine im Prinzip der Kirche begründete objektive

Wesensbestimmung, nicht etwa als subjektives Ideal für die

Einzelnen gedacht. Auch die Einheit ruht auf ganz objektivem

Grunde: sie hat einen Herrn, einen Glauben (die von

Aposteln und christlichen Propheten begründete allgemeine

Glaubensüberzeugung cf. 2, 20) und eine Taufe, und schon

aus der Einheit Gottes folgt, dass es auch nur eine einheitliche

Kirche geben könne (4,4–6). Aber diese im Prinzip liegende

objektive Einheit fordert nun auch ein entsprechendes sub

jektives Verhalten der einzelnen Glieder: sie wandeln nur dann

würdig ihrer Berufung, wenn sie sich bestreben, durch demüthige

und sanftmüthige Verträglichkeit unter einander die Einheit

des Geistes in dem Bande des Friedens festzuhalten. Diess

geschieht durch das äyGeöeuvév äyázty, das Gegentheil alles

lieblos hochmüthigen Separatismus (v. 15). Das ideale Ziel,

dem Alle entgegenstreben sollen, ist, dass die im Prinzip

liegende Einheit auch in der Wirklichkeit, nehmlich in der

„Einheit des Glaubens und der Erkenntniss des Sohnes Gottes“

dargestellt werde (v. 13) – d. h. die Vermittelung aller Partei

gegensätze zur allgemeinen Kirche. Und das Bewusstsein, dass

dieser Kirche die Welt gehöre, drückt sich aus in dem Satze,

dass jetzt in dem geschichtlichen Bildungsprozess der Ge

meinde aus Heiden und Juden der Rathschluss der Ewigkeit
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enthüllt und die mannigfaltige Weisheit Gottes den Gewalten

und Mächten im Himmel kund werde (3, 10. 11); auf sie

richten sich die Blicke der Geisterwelt, in ihr verwirklicht sich

der vorweltliche Rathschluss, durch sie und von ihr aus ge

langt das All zu seiner Endbestimmung: im Haupte Christo

zusammengefasst zu werden. Konnte die Idee der allgemeinen

Kirche, das Strebeziel jenes Zeitalters des werdenden Katholi

cismus, kräftiger zur Geltung gebracht werden?



Elftes Capitel.

Der kirchliche Paulinismus im Kampf mit der

häretischen Gnosis.

(Pastoralbriefe und ignatianische Briefe.)

Wie ein halbes Jahrhundert vorher das Recht des paulini

schen Heidenchristenthums mehr, als durch alle dogmatischen

Beweisführungen, durch die Macht der thatsächlichen Verhält

nisse durchgesetzt worden war, so machte sich jetzt auch wieder

die vom Epheserbrief so lebhaft ersehnte Einigung der Parteien

zur allgemeinen Kirche ganz von selbst unter dem Drange der

Zeitumstände. Je mehr eine einseitige, phantastische Spekulation,

den festen Boden der Geschichte mit der Phantasiewelt der

mythologischen Aeonen vertauschend, die Grundlage des ge

schichtlichen Christenthums in Frage stellte, desto mehr waren

natürlich alle besonneneren Elemente des letzteren im Interesse

der Selbsterhaltung gegenüber dem gemeinsamen Feind zum

Zusammenhalten genöthigt. Daher sehen wir vom bestimmteren

Auftreten der Gnostiker an hinter dem neuen Gegensatz des

Kirchlichen und Häretischen den alten zwischen Paulinismus

und Juden - Christenthum mehr und mehr zurücktreten, und

zwar ohne dass es besonderer Konzessionen oder Pakte bedurft

hätte, einfach vielmehr nach dem alten Gesetz, dass bisherige

Parteigegensätze verschwinden, wenn ein neuer gemeinsamer

und gefährlicherer Gegner auftritt. Wohl kann der neue Gegner

mit den bisherigen Gegnern verwandtschaftliche Seiten und Be

rührungspunkte haben; dann wird auch in dem neuen Gegen

satz der alte wieder durchblicken und anklingen; aber gleich

wohl ist es ein neuer geworden, denn immerhin ist doch das,
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was vorher der Hauptgegenstand der Polemik gewesen war,

zur blossen Nebensache, zu einem Moment herabgesunken.

So war es hier. Der Gnosticismus, wesentlich aus dem Juden

christenthum erwachsen, hatte von Anfang eine sehr entschieden

judaistische Färbung, die erst später (und auch da nicht bei

allen gnostischen Schulen) einem entschiedenen Antijudaismus

wich. Daher finden wir in den gegen gnostische Irrlehre ge

richteten paulinischen Briefen durchweg (im Colosserbrief, in

den Pastoral- und den ignatianischen Briefen) mit dem Gnosti

schen zugleich das Judaistische bekämpft; nicht als ob diess

allemal zweierlei Gegner, oder diese Judaisten von derselben

Art wie die der altpaulinischen Polemik gewesen wären, son

dern es sind überall gnostische Judaisten und judaisirende

Gnostiker, wie denn auch die Polemik meistens diese beiden

Seiten in unmittelbare Verbindung bringt.*) Je weniger nun

aber dieser Judaismus dem ursprünglichen noch glich, je be

stimmter er sich als gnostische Häresie vom kirchlichen Juden

christenthum abhob, desto mehr konnte ein gegen diesen

gnostischen Judaismus gerichteter kirchlicher Paulinismus

zugleich ganz wohl mit dem kirchlichen Judenchristen

thum sich in wesentlicher dogmatischer Uebereinstimmung

und kirchlicher Einheit stehend fühlen.*) Damit ist der allge

meine Standpunkt der spätesten paulinischen Literatur be

zeichnet: auch in ihr finden wir noch den Kampf gegen Judais

*) Der konsequente Versuch Hilgenfeld's, in diesen drei Phasen

der paulinischen Polemik gegen die Gnosis zwischen Gnostikern und

Judaisten als zweierlei Gegnern zu scheiden, ist auf keiner der drei

Positionen haltbar.

*) Die genau entsprechende Parallele von der andern Seite aus

bietet der zweite Brief Petri: der judenchristliche Verfasser desselben

(etwa gleichzeitig mit den pseudo-ignatianischen Briefen) bekämpft eine

gnostische Richtung, die aus dem Paulinismus zwar entsprungen sei

(3, 16), aber darum doch völlig zu unterscheiden von dem wahren –

nehmlich dem kirchlichen – Paulinismus; mit diesem kirchlichen

Paulinismus weiss dieser kirchliche Judenchrist sich ebenso bestimmt in

Uebereinstimmung (und bezeugt diess ausdrücklich 3, 15), als er zugleich

den gnostischen Paulinismus als grundstürzenden Irrthum bekämpft.

– Diese genau zutreffende Parallele dürfte als weiterer Beweis für die

Richtigkeit der obigen Darstellung gelten.
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mus, aber nicht mehr als Kampf einer paulinischen Partei

gegen eine judenchristliche, sondern als Kampf der allgemeinen

Kirche gegen eine Härese.

Die PaStOralbriefe.

Man hat den Standpunkt dieser Briefe schon damit be

zeichnet: sie seien der Absagebrief des Paulinismus an die

Gnosis, womit er also seinen Frieden mit der Kirche her

stellen würde. Allein diess ist in zweierlei Hinsicht schief.

Einmal ist die Gnosis, gegen welche unsere Briefe gerichtet

sind, in keinem Sinn, auch nicht nach ihrem Ursprung, eine

paulinische, vielmehr durchaus, nach Ursprung und Charakter,

judaistisch; also konnte sich's für den Paulinismus gar nie um

Lossagung von einer solchen ihm von Haus aus gänzlich

heterogenen Richtung handeln. Sodann aber bedurfte auch

der Paulinismus nicht erst durch einen derartigen Lossagungs

akt seinen Frieden mit der übrigen Kirche herzustellen; son

dern indem er das häretische Extrem bekämpfte, wusste er sich

ebendamit schon wesentlich eins mit demjenigen Juden

christenthum, das von jenem häretischen sich scheidend zum

kirchlichen wurde; in diesem Zusammengehen der beider–

seitigen Bestrebungen lag eben die Katholicität faktisch;

sie bildete sich von beiden Seiten her durch die veränderte

Frontstellung der bisherigen Gegner.

Die in unseren Briefen bekämpften Irrlehrer sind judai

stische Gnostiker, gehören also wesentlich derselben Klasse

an, wie die des Colosserbriefes, gehen jedoch über diese durch

weitere häretische Ausbildung ihrer Spekulationen hinaus.

Hatten jene sich mit der Engel- und Geisterwelt beschäftigt,

in welcher sie die Fülle des göttlichen Lebens vertheilt sahen,

so wurde jetzt die Geisterwelt bereits mythologisch und genea

* "logisch behandelt (Tit. 3, 9; 1. Tim. 1, 4), d. h. sie wurde in

handelnden und leidenden Subjekten einer transscendentenGe

schichte dargestellt und die Verhältnisse der einzelnen zu ein

ander als geschlechtliche Abstammung der einen von den
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andern versinnbildlicht. War man aber einmal zu dieser freieren

Behandlung der übersinnlichen Welt fortgeschritten, so wird man

sich auch nicht mehr auf die traditionellen Engel- und Geister

mächte beschränkt, sondern diesen ideellere Produkte eigener

Spekulation, hypostasirte Begriffe hinzugefügt haben, wodurch

eine Ausdehnung der Genealogieen in's Endlose (yevealoyiat

özrégavtot 1 Tim. 1, 4) ermöglicht wurde, indem jene Ab

straktionen sich nach Belieben fortspinnen liessen. Auf diese

Art entstand aus der früheren Engel- und Geisterwelt die

eigentlich gnostische Aeonenwelt. Dass unsere Gnostiker

die Objekte ihrer mythologisch-genealogischen Fabeleien schon

mit diesem Namen benannt haben, ist wohl möglich, da

1 Tim. 1, 17: 8aoueig róv aicóvov sehr wohl so zu verstehen

ist, dass dem heterodoxen Aeonenwesen der wahre Begriff der

selben (die unter göttlichem Regiment. stehenden Weltalter)

entgegengesetzt werden sollte. Doch mit Bestimmtheit wird

sich diess nicht behaupten lassen. Es thut das auch im Grunde

wenig zur Sache, da jedenfalls unsere Irrlehrer unter jenen

Gnostikern zu suchen sind, welche zu den Vorläufern der

ausgebildeteren valentinianischen Gnosis gehörten und von

welchen die neueren Forschungen das Resultat ergeben haben,

dass sie aus dem mit syrochaldäischen Elementen getränkten,

sei es palästinensischen, sei es babylonischen, Judenchristenthum

entstanden, dass ihre Spekulationen sich anfangs wesentlich

auf dem Gebiet der alttestamentlichen Geschichte und rabbini

schen Tradition bewegten (cf. Iovöaixo uÖGot Tit. 1, 14), und

dass die reichere Erfüllung der übersinnlichen Welt zur Aeonen

welt erst allmählich dadurch zu Stande kam, dass zu den

ursprünglichen kosmologischen Gestalten (Engeln, Sterngeistern

u. dgl.) die Hypostasen einer phänomenologischen Begriffswelt

hinzutraten, welche letztere dann allmählich die erstern ver

drängten.*) An die ausgebildeteren Systeme Valentins oder

*) Cf. hierüber Lipsius: Der Gnosticismus, Separatabdruck aus

Ersch & Gruber's Allg. Encykl., S. 115–135 (besonders interessant das

Beispiel des pseudosimonianischen Systems, S. 123). Ebendort s. über

die Irrlehrer der Pastoralbriefe S. 141, Anm.: „eine schon zu entschie

denem Gnosticismus fortgeschrittene Entwickelung desselben essenischen

Judenchristenthums, wie das der kolossischen Irrlehrer.“

Pfleiderer. Der Paulinismus. 30
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Marcion's dürfen wir hingegen schon darum nicht denken, weil

diese das mosaische Gesetz theils ganz bei Seite liessen, theils

nur polemisch, wie der Antinomist Marcion, behandelten; in

beiden Fällen konnten sie unmöglich als Gesetzeslehrer gelten

wollen, was 1 Tim. 1, 7 von den Irrlehrern gesagt ist; dass

diese Judenchristen waren, sagt ja auch Tit. 1, 10 vgl. 14 und

3, 9: uáxat vouuxai. Ueberdiess war ein hervorstechender Zug

jener spätern Gnosis die doketische Christologie, die daher in

den Pastoralbriefen, wenn sie schon jene spätesten Systeme

vor sich hatten, ohne Zweifel so entschieden, wie etwa in den

pseudo-ignatianischen Briefen, bekämpft worden sein würde.

Statt dessen finden wir in dieser Beziehung die früheren Pasto

ralbriefe noch ganz unbefangen (cf. nachher zu Tit. 2, 13) und

nur im letzten derselben, dem 1. Briefe an Timotheus, tritt

allerdings vielleicht eine Spur von Polemik gegen Doketismus

auf: in 1 Tim. 2, 5. Diess Alles zusammengenommen führt

auf das Resultat, dass wir die Irrlehrer unserer Briefe in den

Vorläufern der valentinianischen Gnosis (etwa in der weitver

zweigten und vielgestaltigen Richtung der Ophiten), jedenfalls

in den ersten 3–4 Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts zu

suchen haben.*) – Die praktische Charakteristik der Irrlehrer

zeigt einen ähnlichen Asketismus, wie wir ihn bei den colossi

schen Irrlehrern fanden, aber mit bestimmterem dualistischem

*) Hiemit ist auch die Entstehungszeit dieser Briefe gegeben.

Damit stimmen auch die sonstigen Notizen derselben über kirchliche

Verhältnisse, wie Verfassung, Kirchenzucht, Gottesdienst, Stand der

kirchlichen „Wittwen“; auch das Citat des Ev. Lucae als ygapi I. 5, 18.

Diess alles kann ja als bekannt hier vorausgesetzt werden; kurz zu

sammengestellt habe ich es in der Einl. zu den Hirtenbriefen in der

„Protestantenbibel.“ Weniger bekannt, als diess Allgemeine, ist die

Reihenfolge in der Abfassung der drei Briefe: 2 Tim, Titus, 1 Timotheus,

deren Begründung ich dort gegeben habe aus dem Verhalten zu den

Irrlehrern, aus der Entwicklung der Verfassungsverhältnisse, aus dog

matischen Nüancen und zuletzt aus zwei kirchengeschichtlichen Daten:

der Trajan'schen Verfolgung, unter deren Einflusse der 2 Timotheus

brief geschrieben ist, und dem christenfreundlichen, schutzgewährenden

Regiment Hadrian’s (cf. Eusebii h. e. IV, 8. 9), worauf 1 Tim. 2, 2

sich bezieht. Schliesslich habe ich eben dort als sehr wahrscheinlich be

zeichnet, dass der Abschnitt 2 Tim. 4, 9–21 ein echt paulinisches Frag

ment aus dem Anfange der Gefangenschaft zu Cäsarea sein möge.
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Hintergrund. Dort war die Askese Mittel der Selbsterlösung

von den bösen Geistermächten, unter deren Herrschaft man

wegen des materiellen Leibes, zumal als Unbeschnittener,

stehen sollte. Dass aber das Materielle an sich böse, weil

nicht Geschöpf des guten Gottes, sondern einer widergöttlichen

Macht (des Demiurg z. B.) sei, diess lag in jener Meinung

noch nicht und war wohl auch jenen Irrlehrern noch fern;

dagegen scheint es allerdings die Voraussetzung für die aske

tische Richtung der Irrlehrer unserer Briefe zu sein, wie sich

mit höchster Wahrscheinlichkeit aus der Antithese 1 Tim. 4, 4:

zrävxtioua Geoö xakóv, vgl. Tit. 1, 15, erschliessen lässt. Mit

ihrer dualistischen Ansicht vom materiellen Leben hieng auch

ihr Verbot der Ehe zusammen (ib. v. 3), da die Geschlechts

gemeinschaft das materielle Leben, also das Reich des Wider

gottes zu fördern schien. Auch hierin giengen sie über die

kolossischen Irrlehrer hinaus, es wäre denn, dass man das Ver

bot Col. 2, 21: uyöé Giyºg auf geschlechtliche Berührung be

ziehen wollte, was allerdings wenigstens nicht unmöglich ist.

Ebenfalls mit dualistischer Ansicht vom materiellen Leib wird

ihre Leugnung der Auferstehung und Umdeutung derselben

in eine schon gegenwärtige, also geistliche Neubelebung zu

sammengehangen haben (2 Tim. 2, 18). Wenn diesen Asketen

doch zugleich unter andern Lastern auch Unenthaltsamkeit,

Genusssucht und Habsucht nachgesagt wird, so ist wohl zu

erinnern, dass das Sittengemälde 2 Tim. 3, 1–7 ziemlich

summarisch gehalten ist, auch nach v. 2: éoovtat oi ävögtozrot

fast mehr auf eine allgemeine Zeitrichtung, als auf eine be

stimmte Sekte zu gehen scheint. Die Gewinnsucht freilich

wird ihnen auch Tit. 1, 11 und 1 Tim. 6, 6 nachgesagt.

Die Bekämpfung der Irrlehrer ist hier eine ganz

andere, als sie es im Colosserbrief gewesen war. Sie werden

nicht widerlegt durch Gründe, die aus dem in sich selbst ver

tieften christlichen Bewusstsein, aus dem Wesen der Erlösung

und des Erlösers geschöpft wären, es wird nicht ihrer falschen

Gnosis die wahre Gnosis gegenübergestellt. Mit solcher be

fassen sich unsere Briefe schon gar nicht mehr. Sondern der

häretischen Lehre setzen sie einfach entgegen die kirchliche Lehre

als die allein „gesunde“, allein „der Frömmigkeit entsprechende“,

die Ueberlieferung, wie sie getragen ist von der organisirten

30* -
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Kirche „als der Grundsäule und Feste der Wahrheit“, und wie

sie schon zum „Glaubensgesetz“, zur „Glaubenslehre“ geworden

ist, auf welcher auch allein eine gesunde Sittlichkeit bestehen

könne, während die Irrlehrer nothwendig ein schlechtes Ge

wissen haben müssen. Damit ist der Grundcharakter unserer

Briefe bezeichnet: er ist schon ganz der des werdenden Katholi

cismus, der sich um die beiden Pole: kirchliche Tradition und

praktische Frömmigkeit drehte. Dass dadurch auch die

materialen Lehren, die zwar ganz auf paulinischer Grundlage

ruhen, doch nicht unerheblich modificirt werden, ist selbstver

ständlich.

Das Christenthum wird I. 6, 1. 1, 10 als „die Lehre“

bezeichnet, und zwar zur Unterscheidung von der Häresie ist

das kirchliche Christenthum „die gesunde Lehre“, „die ge

sunden Worte Christi“, „die der Frömmigkeit entsprechende

(d. h. mit dem kirchlichen Gemeinbewusstsein in Einklang

stehende) Lehre“ ibid. und 6, 3 und II. 1, 13 und öfter. Das

kirchliche Gemeinbewusstsein ist schon so erstarkt, dass es

dem Glauben des Einzelnen gegenüber zur bindenden Norm,

zum Glaubensgesetz geworden ist; so haben wir I. 1, 5 zvagay

yelia zu verstehen, nicht von einem Sittengebot, da dieses die

Liebe nicht zum Endzweck (téog), sondern zum Inhalt hätte,

und da es auch nicht unmittelbar den theoretischen Fabeleien

der Irrlehrer entgegengestellt werden könnte; es wird also

ebenso, wie die évtoj 6, 14, von der Glaubensregel zu ver

stehen sein: sie soll rein, von Irrlehre unbefleckt bewahrt

werden und soll sich in der Liebe, ihrem Endziel, bewähren,

im Gegensatz zur Ketzerei, die nur Zank und Streit anrichtet

(1,4. 6,4). Damit hat auch der Glaube selbst die objektive

Wendung bekommen, dass er wesentlich kirchliche Recht

gläubigkeit, ja geradezu der rechte Glaubensinhalt, die kirch

liche Glaubenslehre ist; so I. 1, 4: oixovouia Geoö &v zriotet

= die im Glauben enthaltene Heilsanstalt Gottes, wobei offen

bar der Glaube nicht das subjektive Glauben, sondern die

objektive Glaubenswahrheit (fides quae creditur) ist; ebenso

2, 7: öuóäoxalog ëGvóv év tiotet xai än3eig, wo zriotug xai.

á. Geta einfach als év ölä övoiv zu nehmen sind = Glaubens

wahrheit; ferner 3, 9: uvotjgtov zig zwiotecog = die christ

liche Glaubenslehre, die nach aussen, der Welt gegenüber ver
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borgen, Geheimniss ist; 4, 6: Möyoug tjg zriotecog xai tig

xalig ötóaoxa.iag cf. zu 2,7; sodann zriotug = Rechtgläubig

keit 4, 1: ázrootjoovtai tuveg tjg zriotecog und 6, 10: áztetavj

Syoav ázrö tjg ztiorecog, 21: zregt tiv zriottv otóxyoav, auch

1, 19: #xov zriottv – zregt tiv zriottv évavcyyoav. In dem

selben Masse nun aber, in welchem die Objektivität der Glau

benslehre gegenüber der Ketzerei betont wird, tritt natürlich

auch der sie tragende und repräsentirende Gesellschaftsorganis

mus in Vordergrund.

Die Kirche ist Säule und Grundfeste der Wahrheit

(I. 3, 15), der feste Grund Gottes (II. 2, 19). Sie ist also der

Ort, wo allein die Wahrheit zu finden ist, das Fundament,

von dem allein die Wahrheit im Bestand erhalten wird, auf

das sich also jeder Christ, der an der christlichen Wahrheit

Theil haben will, stellen muss. Paulus hatte 1 Cor. 3, 11 als

den alleinigen unverrückbaren Grund eben nur Jesum Christum

selbst bezeichnet; schon der kirchliche Epheserbrief hatte diess

(2, 20) dahin erweitert, dass Apostel und christliche Propheten

mit Christo als dem Eckstein zusammen die Grundlage bilden;

jetzt aber ist allbereits die Kirche allein und rundweg in diese

prinzipielle Stellung eingerückt. Wer sähe nicht hierin den

Entwickelungsgang des Paulinismus zum Katholicismus? Und

nicht bloss die Festigkeit in Wahrung des Glaubens, son

dern auch die Reinheit ist ein Merkmal und Erforderniss der

Kirche; sie trägt die Inschrift: „Der Herr kennet die Seinen!“

und: „es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen

Christi nennet!“ Weil sie eine Gemeinschaft Solcher ist, die

Gott als die Seinen anerkennt, so muss jeder zu ihr Gehörige,

der sich zum Namen Christi bekennt, von der Ungerechtigkeit

abstehen; nur so ist er „ein Gefäss zur Ehre“, aus werthvollem

Stoff und zu würdigem Gebrauch bestimmt; doch sollen auch

die unwürdigen Glieder nicht ohne Weiteres ausgeschlossen,

sondern geduldet werden, wie man ja auch im Hause neben

den goldenen und silbernen Gefässen hölzerne und irdene,

neben denen zur Ehre auch solche zur Unehre habe; wie die

letztern unentbehrlich im Hause, so sind die Unwürdigen in

der Gemeinde unvermeidlich, was natürlich nicht aufhebt, dass

nicht doch jeder Einzelne dafür Sorge tragen soll, ein Gefäss

zur Ehre zu sein, indem er sich vom Unreinen und von den
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Unreinen sondert. Man sieht, die Frage der Kirchenzucht ist

hier schon Gegenstand der Erwägungen geworden.

In beider Beziehung, sofern die Kirche Trägerin der festen

Wahrheit und sofern sie Vertreterin der sittlichen Reinheit ist,

bedarf sie der Organe, welche kraft ihres Amtes über der

kirchlichen Ordnung zu wachen haben; Hand in Hand mit

der dogmatischen Idee der Kirche sehen wir daher auch die

praktische Kirchen verfassung sich bestimmter ausbilden.

Wir können hierin innerhalb unserer Briefe selbst einen ge

wissen Fortschritt wahrnehmen. Im ältesten derselben, dem

2 Briefe an Timotheus, finden wir noch nichts von eigentlichem

Amtsbegriff Timotheus – und in ihm jeder Gemeindevor

steher – wird ermahnt, sich als tüchtig, als tadellosen Arbeiter

Gott darzustellen (2, 15), seinen Dienst an der Gemeinde treu

zu erfüllen, die Wirksamkeit eines Evangelisten zu treiben

unter Nüchternheit und Erduldung von Leiden, das Wort

ohne Unterlass zu verkündigen, zu strafen, zu ermahnen und

zu lehren (4, 5. 2), hauptsächlich den Widerspenstigen, welche

durch Irrlehre Zank in der Gemeinde anrichten, mit Ernst,

aber auch mit Geduld und Milde entgegenzutreten (2, 14.25).

Zugleich wird er erinnert, die Gabe Gottes, die durch Hand

auflegung in ihm sei, neu zu beleben (1,6), weil Gott uns ja

nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und Liebe und

Selbstbeherrschung gegeben habe (v. 7); er soll erstarken in

der Gnade in Christo (2, 1), im Gedächtniss behalten Jesum

Christum (v. 8); der Herr werde ihm in Allem Einsicht geben

(v. 7). Er wird auch für seine eigene Person wiederholt er

innert, festzuhalten am Urbild der gesunden Worte, die er

vom Apostel gehört habe (1, 13), zu bleiben bei dem, was er

gelernt und womit er betraut worden, eingedenk dessen, von

wem er es gelernt habe (3, 14), die Lüste der Jugend zu

fliehen und der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem

Frieden mit Allen, die den Herrn von reinem Herzen anrufen,

nachzujagen (2,22). In allem dem liegt noch nichts vom

spätern kirchlichen Amtsbegriff; es ist noch nicht die Stellung,

sondern die persönliche Würdigkeit, auf welcher die ganze

Wirksamkeit ruht; und wenn auch schon von einer gewissen

durch Handauflegung mitgetheilten Gnadengabe die Rede ist

(1,6), unter welcher wir wohl eine besondere Amtsbegabung
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werden zu verstehen haben, so bedarf doch diese selbst erst

der sittlichen Belebung durch den Geist der Kraft und Liebe

und Selbstbeherrschung und ihr Träger hat immer noch nöthig,

stärker zu werden in der Gnade und reicher an Einsicht

(2,1. 7), was noch sehr weit abliegt von den spätern Vor

stellungen von der Erhabenheit eines Bischofs. – Im Brief an

Titus ist noch keine Unterscheidung zwischen den Presbytern

und dem Bischof zu bemerken; denn 1, 5 ist von Aufstellung

von Presbytern in jeder Stadt die Rede (nicht: je einer in einer

Stadt, sondern mehrere in jeder, cf: ztgéoßütegot Act. 20, 17 und

éztioxozrou Phil. 1, 1 und ztgootäuevot 1 Thess. 5, 12); nach

her aber wird in v. 7 die Aufzählung der nothwendigen Eigen

schaften für's geistliche Amt an den Begriff des ézrioxotrog

geknüpft, welcher bei dem engen Zusammenhang dieses Verses

mit dem vorigen (yág) nur als Wechselbegriff für die voran

gegangenen zrgeoßütegot (deren Eigenschaften ja offenbar in

v. 7 aufgezählt werden sollen) sich verstehen lässt; vgl. das

ganz gleiche Verhältniss beider Begriffe Act. 20, 17: ztgeg

ßvrégovg tjg éxxyoiag und 28: Öuäg tö zrveÜua tö äytov

ÄGeto ézruoxózrovg. – Auch im 1 Timotheusbrief scheint der

Unterschied zwischen Bischof und Presbytern noch kein be

stimmt fixirter Amtsunterschied zu sein, da als kirchliche

Aemter eben nur die zwei: das des éztioxotog und das des

ötáxovog Cp. 3 aufgezählt werden, wobei die zugeoßütegot, die

später (5, 17) erwähnt werden, mit dem éztioxotrog offenbar noch

unter eine und dieselbe Categorie zu subsumiren sind. Gleich

wohl scheint ein thatsächliches Hervortreten des Bischofs aus

dem übrigen Presbyterkollegium, wenn auch zunächst noch eben

als des primus inter pares, schon begonnen zu haben; und es war

wohl eben auch ein Hauptzweck unseres Briefes, die Ueber

ordnung des Bischofs dadurch zu befestigen, dass ihm in der

Person des Timotheus verschiedene hervorragende Amtsbefug

nisse, auch gegenüber den Presbytern, zugetheilt werden.

Letztere haben sich schon zum förmlichen Collegium, dem

„Presbyterium“ zusammengeschlossen (4, 14). Von diesem

Collegium erhält der Bischof (denn nur dieser kann unter der

Rolle des Timotheus verstanden werden) mittelst Handauflegung

und Gebet seine kirchliche Ordination und mit dieser zugleich

seine eigenthümliche Amtsbegabung (xágtoua, öéöóôy oot ölä
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ztgopyteiag uerä éztt-Béoewg tóv xetgóv voözrgêoßvregiov ibid.).

Was in der paulinischen Zeit noch dem freien Walten des

Geistes überlassen war, der den Einen die Gabe der xvßégvyoug,

den Andern die der öuaxovia gab, einem Jeden das Seine zu

theilend, wie er (der Geist) wollte (1 Cor. 12, 11), das ist nun

schon von den kirchlichen Akten der Weihe bedingt. Dem

Bischof steht die Aufsicht über Lehre, Vermögensverwaltung

und Kirchenzucht zu. Erstere ist besonders wichtig, weil sie

den Bestand der Kirche gegenüber der Härese wahrt; daher

unter allen Ermahnungen des Hirtenbriefes voransteht: vox

zragayyeing zuot uj âtegoótöaoxaleiv (1, 3). Er soll aber

selber auch lehrhaftig sein (3,2), ein Vorbild der Gläubigen

im Wort (4, 12), soll selbst anhalten im Lesen (der Schrift,

nehmlich bei der Gemeindeversammlung), im Ermahnen und

Lehren (4, 13), Acht haben auf sich selbst und auf die Lehre

(sei es die seine oder die der Andern, denn auch den Presbytern

kam theilweise der Dienst am Wort und der Lehre zu, 5, 17) –

4, 16. Der Bischof hat ferner die Aufsicht über die Vermögens

verwaltung; denn er hat darauf zu sehen (5, 17), dass tüchtige

Presbyter, namentlich Solche, die zugleich Lehrer an der Ge

meinde sind, eine doppelte Ehrengabe aus dem Gemeindegut

erhalten. Ebenso hängt (5, 3. 9. 11) die Berücksichtigung der

Frauenzimmer, welche in den Ehrenstand der von der Ge

meinde versorgten „Wittwen“ einzutreten wünschen, von dem

Bischof ab; er hat sowohl die Bedürftigkeit (v. 4) als die sitt

liche Würdigkeit (v. 5) der Bewerberinnen in Anschlag zu

bringen und dafür zu sorgen, dass nur alte und bewährte, im

Dienst der Gemeinde verdient gewordene Frauen in die Ehren

stellung zugelassen werden; Jüngere dagegen, bei welchen

noch keine Gewähr dafür ist, dass sie das mit dieser Stellung

verbundene Gelübde der Ehelosigkeit halten werden, soll er

zurück- und auf das ihnen passendere Familienleben hin

weisen (vv. 9–14). Insbesondere auch die Kirchenzucht steht

dem Bischof zu; er soll sich hüten, zu bald und zu leicht die

Gefallenen durch seine Handauflegung wieder in den Frieden

der Gemeinde aufzunehmen, damit er nicht zu einem Theil

haber fremder Sünde (durch Erleichterung der Busse) werde

(5, 22). Sogar den Presbytern gegenüber soll der Bischof die

kirchliche Disciplin üben, die gegen sie laut werdenden Klagen

annehmen und die, welche sich verfehlt haben (ohne Zweifel
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in ihrer Amtsthätigkeit als Presbyter), öffentlich vor der Ge

sammtheit rügen, zum warnenden Exempel auch für die Andern

(vv. 19 f.). Damit sucht unser Verfasser offenbar schon den

bischöflichen Primat gegenüber den Presbytern zur Geltung

zu bringen.

Auf diese kirchlichen Verhältnisse musste hier zuerst ein

gegangen werden, weil sie hauptsächlich unsern Briefen (dem

1 Timotheusbriefe zumal) das eigenthümliche Gepräge geben,

sofern sie zeigen, wie mit der Gefahr der Härese das kirch

liche Bewusstsein und die kirchliche Organisation in den pau

linischen Kreisen erstarkte. Was nun ferner die materialen

dogmatischen Lehren betrifft, so zeigen sie nur wenige Spuren

des Kampfes wider die Gnosis, hauptsächlich in der Lehre von

Gott; sonst sind es die traditionellen Grundlehren des Paulinis

mus, modificirt durch die Zeitrichtung auf praktische Frömmigkeit.

In der Lehre von Gott wird wiederholt seine Einheit

betont (uóvog Geóg I. 1, 17; eig Geóg 2, 5; ö uóvog övváotyg

6, 15), seine Absolutheit und zwar als unbeschränkter Lebens

besitz (Geög Löv I. 3, 15. 4, 10; ö uóvog #xcováGavaoiav 6, 16;

ó Looyovóv tä trävta 6, 13), als Ewigkeit und Unvergäng

lichkeit (äpGagtog, ßaou/edg töv aicóvov 1, 17), Unsichtbarkeit

und Unzugänglichkeit (äógatog ibid. póg oixóv ärgógttov, öv

eiôev oööeig ävGgtözrov oööé iöeiv öóvatau 6, 16), als die

alleinige Macht und Herrschaft über Alles (ö uóvog Övváotyg

6, 15; ßaoueig töv ßaouevóvrov xai xügtog vÜv xvguevóvtov,

ºttu zai gárog aidvtov ibid), und als Seligkeit (uaxcotog

1, 11. 6, 15). Unter den sittlichen Eigenschaften werden her

vorgehoben die Wahrhaftigkeit (äpevGjg Tit. 1, 2. 2 Tim.

2, 13) und besonders die Gnade, Menschenliebe, Güte und

Barmherzigkeit (xdgug, pu/avôgotia, xgyoróryg, éeog Tit. 2, 11.

3, 4 f. in den Briefüberschriften: xágg, éeog, eigjvy äztö Geoö);

so wird auch wiederholt Gott selbst als otorig bezeichnet (I. 1, 1.

2, 3. II. 1, 9. Tit. 2, 10. 3, 4); und zwar wird ausdrücklich

die Universalität seines Gnadenwillens hervorgehoben (I. 2, 4).

In allen diesen Aussagen können wir eine mehr oder weniger

direkte Bekämpfung der gnostischen Gotteslehre finden, welche

die Gottheit theils mythologisch verendlichte und versinnlichte,

theils namentlich von ihrem Dualismus der gnostischen (geist

lichen) und nichtgnostischen (fleischlichen) Christen aus die

göttliche Gnade dualistisch beschränkte.
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Diese Gnade Gottes ist uns schon vor den Weltzeiten in

Christo Jesu gegeben gewesen, geoffenbart aber wurde sie

durch die geschichtliche „Erscheinung Jesu Christi“, die daher

auch geradezu als „Erscheinung der Gnade, der Güte und

Menschenliebe Gottes“ bezeichnet wird (2 Tim. 1, 9. 10.

Tit. 2, 11. 3, 4). War die Gnade des ewigen Rathschlusses

uns öoGeioa év Xotorſ’Iyooi zrgöxgóvaovaiovitov, so ist Christus

Jesus der uranfängliche, sonach präexistente Träger derselben,

ganz wie er auch in Eph. 1, 4 als der Träger der Erwählung,

als intelligibler Ort der Gemeinde erscheint. Ebenso ist in

I. 3, 16:ög épavegtóGyév oagxi die Präexistenz Christi voraus

gesetzt, denn „offenbar werden im Fleisch“ kann nur ein Sub

jekt, das vorher sein Dasein als ein noch vorborgenes nicht

im Fleisch, also im Gebiet des übersinnlichen, himmlischen

Lebens hatte. Aber es geht noch über alle bisherige paulinische

Christologie hinaus, wenn Tit. 2, 13 Jesus Christus geradezu

„unser grosser Gott und Heiland“ heisst. Denn so, als Prä

dikat von Christo, sind die Worte: éztupäveta tjg öóšng tot

ueyákov Geoö xai otorfgog uÖv 'Iyooö Xotoroö mit grösster

Wahrscheinlichkeit zu verstehen; es ist diess grammatisch das

nächstliegende, weil der einmalige Artikel zoö die beiden

Genitive Geoö und ootgog zu einer einheitlichen Attributiv

bestimmung des einen Subjektes Jesus Christus verknüpft;

und es ist überdiess darum fast nothwendig, weil étupäveta

nie von Gott, sondern stets von Christo steht; auch durch den

Beisatz ueyákov wird diese Deutung nicht nur nicht erschwert,

sondern vielmehr gestützt, denn für Gott wäre derselbe offen

bar ein mattes und überflüssiges Epitheton, wogegen er in den

Zusammenhang der verherrlichenden Prädikate für Christus

gut passt; der Mangel endlich einer sonstigen Analogie für

diese Bezeichnung Christi (Geóg als adjektivisches Prädikat mit

Jesus Christus verbunden) ist zwar für die neutestamentliche,

nicht "aber für die übrige gleichzeitige christliche Literatur

zuzugeben. Allerdings bildet nun diese Stelle des Titusbriefes

einen auffallenden Contrast mit 1 Tim. 2, 5, wo Christus

geradezu und rundweg ävögeotrog heisst. Wahrscheinlich ist

diese letztere Stelle gegen gnostischen Doketismus (wie der

vorhergehende Vers gegen gnostischen Partikularismus) ge

richtet; und wir haben dann zwischen diesen beiden Briefen
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denselben Wechsel des christologischen Interesses, wie er uns

auch ganz ähnlich innerhalb der ignatianischen Briefe aus den

selben Gründen, wie hier, begegnet.

Die ézrupäveta Christi ist theils die noch zukünftige Pa

rusie (Tit. 2, 13 und I. 6, 14. II. 4, 1.8), theils das geschichtliche

Auftreten Jesu, in welchem eben die ewige Gnade Gottes und

ihr ewiger Träger, der präexistente Christus Jesus, offenbar

wurde (2 Tim. 1, 10). Bei den Gnostikern war der Begriff

auch gebräuchlich und zwar im zweiten Sinne, während er

kirchlich überwiegender (cf. 2 Thess. 2, 8) im erstern Sinne

gebraucht worden zu sein scheint; im Titusbrief steht auch

ézrepävy zweimal (2, 11: ézrepävy i Xdgug roö Geoö ocorjgtog

zräouv ávôgtóztoug und 3, 4:öre xgyoróryg xai i pulav8gtozria

érrepáry toö goroog uÖv Geoö) vom geschichtlichen Erscheinen

des Christenthums. Es gehört dieser Begriff jedenfalls mehr

in den johanneischen als in den paulinischen Gedankenkreis;

ebenso wie die Ausdrücke, mit welchen 2 Tim. 1, 10 das

Werk Christi näher bezeichnet wird: xavagyjoavrog uév röv

Gävarov, potloartog öé Lov xai äpGagolav ölä toö eiayyelov,

d. h. er machte den Tod zu nichte und brachte Leben und Un

vergänglichkeit an's Licht, indem er nehmlich das in ihm selber

verborgene höhere Leben durch sein Wort der Selbstoffen

barung der Welt kundgebend mittheilte – eine Verbindung

von Loj und póg, die ganz an Joh. 1, 4 erinnert. Ganz pau

linisch hingegen lauten die Stellen 1 Tim. 2, 6: ö öog éavtöv

ärtikvtgov örtég zrävtov und Tit. 2, 14:ög éöoxevéavtöv özrég

uéöv, va .vtgléoytau uäg, aber gleich der Zusatz: ärö zräoyg

ävouiag zeigt eine unpaulinische Wendung des Erlösungsbe

griffes, sofern ja bei Paulus der Erlösungstod Christi uns vom

Gesetz selbst, seinem Fluch und seiner Knechtschaft erlöste,

hier umgekehrt sein Zweck sein sollte die Erlösung von der

Gesetzlosigkeit, vom heidnisch gesetzlosen Sündenleben.

Eben darauf geht auch der zweite Absichtssatz: xai (Yva)

xaGagioyéavtſ aövzregtoöouov, Lyaotiv xakóv ägyov. Diess

xaGagiLeuv ist nicht, wie im Hebräerbrief, von der Schuld

tilgung, sondern in diesem Zusammenhang von der sittlichen

Erneuerung zu verstehen, wodurch die Fähigkeit und Willig

keit zum Fleiss in guten Werken hergestellt wird, worin das

Grundmerkmal eines Eigenthumsvolkes Gottes besteht. Bei
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Paulus war diese sittlich erneuernde Wirkung erst in zweiter

und abgeleiteter Weise mit dem Erlösungstode Christi ver

knüpft, während der religiöse Gesichtspunkt der Versöhnung

mit Gott vorantrat.

Dasselbe Verhältniss der beiden Gesichtspunkte wieder

holt sich bei der Heilsaneignung, welche übrigens viel be

stimmter, als bei Paulus, an die Taufe geknüpft wird. Diese

ist nach Tit. 3, 5 das Mittel, wodurch uns Gott gerettet hat,

und zwar als oütgov zratyyeveoiag xai ävaxatvtöoecog zrveÜucxzog

öyiov. Es ist diess eine Combination zweier Bilder und An

schauungsweisen: das „Bad“ würde an die reinigende Wirkung

der Taufe zur Sündenvergebung zunächst denken lassen, statt

derselben verbindet sich mit dem „Bad“ die ihm nicht ganz

entsprechende Wirkung der „Wiedergeburt“, welche näher er

klärt wird (xai epexeg.) als „Erneuerung des heiligen Geistes“

d. h. durch den heiligen Geist, was zwar dem paulinisch

johanneischen Gedankenkreis entspricht, aber in den Aus

drücken keine direkte Analogie weder bei Paulus noch bei

Johannes hat (zta.uyyeveoia nur noch in Matth. 19, 28 von der

Welterneuerung bei der Parusie, und ävaxaivcooug in Röm. 12,2

passivisch, vom Erneuertwerden des voög, während hier eigent

lich aktivisch = das erneuernde Wirken des heiligen Geistes).

Bezeichnend ist sodann, dass nach v. 7 die Rechtfertigung

durch Gottes Gnade und die hoffnungsmässige Erbschaft des

ewigen Lebens erst die beabsichtigte Folge der reichlichen

Geistesausgiessung (und– müssen wir nach v. 5 hinzusetzen –

Geisteserneuerung) sein soll. Nach Paulus ist umgekehrt (cf.

Gal. 4, 6) die Geistesmittheilung Folge der vorausgesetzten

Kindschaft, in welcher Rechtfertigung und Erbschaft des ewigen

Lebens mitgesetzt sind, so dass diese beiden letztern nicht erst

von der erneuernden Geisteswirksamkeit bedingt sind, sondern

umgekehrt ihrerseits dieser bedingend vorausgehen.

Der Glaube erscheint verhältnissmässig selten als Mittel

der subjektiven Heilsaneignung (so in 1 Tim. 1, 16. 2 Tim. 3, 15;

dagegen auffallender Weise nicht Tit. 3, 5, wo er doch durch

den Gegensatz der ägya tig öuxatooüvyg für ein echt paulini

sches Denken geradezu gefordert war). Viel öfter steht zwiotug

theils in dem objektiven Sinn der Rechtgläubigkeit oder gerade

zu der rechten Glaubenslehre, worüber schon oben das Nähere
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besprochen wurde, theils im Sinn einer einzelnen christlichen

Tugend neben andern, besonders neben der Liebe (cf. I. 1, 14:

uetá zriorecog xai äyczryg tjg ëv Xglotſ Iyooö; 2, 15: ëäv

ueivoouvév zriotet xai äyáty zai äyuaouſ uetá oopgooövyg;

4, 12:év öyp, év ävaotgopf, év äyázt), Zv zriotet, év äyveig;

6, 11: öiaoxe öuxatooövy», eöoéßstav, zriottv, äyáztyv, örrouovºv,

zrgaótyta; II. 1, 13: zt. und äy. 2, 22: öioxe öuxatooövy», ri

otu», äyázry", eigjvy»; 3, 10: TragyxooöGyxág uov tj ö öaoxa

Zig, tj äyoyſ, tj ztg03éoet, tj zriotet, tj uaxgoGvuig,

t äyázt", t Öztouovi; Tit. 2, 2: öyuaivovtag tj zriotet, tj

äyázty, t Öztouovj). In diesen Verbindungen ist der Glaube

offenbar nicht sowohl die religiöse Grundstellung des Menschen

zu Gott und die Wurzel der sittlichen Tugenden, als vielmehr

eine besondere christliche Tugend, die als solche natürlich der

Ergänzung durch andere bedarf, was doch etwas wesentlich

anderes ist als die paulinische Formel: zriottg öu äyáztyg

évegyovuévy. Der so veräusserlichte und seiner religiösen

Centralbedeutung entleerte Glaube kann dann natürlich auch

nicht mehr, wie der paulinische, als der Grundbegriff für das

christlich-fromme Leben überhaupt gebraucht werden. Hiefür

tritt nun ein unsern Briefen eigenthümlicher Begriff an seine

Stelle: die eöo éße u a. Sie ist einerseits ungleich allgemeiner

und unbestimmter als die paulinische Trio tug, da sie ja nicht

einmal etwas specifisch christliches ist, sondern „Frömmigkeit“

überhaupt; aber sie fasst andererseits eben jene beiden Momente

in sich, um die es unsern Briefen wesentlich zu thun ist: die

Kirchlichkeit, die Pietät und Treue gegen das überkommene

kirchliche Gemeinbewusstsein, und dann die praktische Be

währung in Sittlichkeit und guten Werken. Ersteres erhellt

aus Tit. 1, 1: éztiyvooug äyGeiag tjg xat eöoéßetav und

1 Tim. 6, 3: tj xar eöoéßetav ötöaoxaig, in welchen beiden

Stellen die eigéßeta als Norm für die richtige Wahrheit und

Lehre offenbar das kirchliche Gemeinbewusstsein, die kirch

lich anerkannte Form der Frömmigkeit ist, im Gegensatz zu

der Zank und Streit erzeugenden Irrlehre (I. 6,4). Auch I. 3, 16

ist tö rg eöoeßeiag uvotºguov der geheimnissvolle Hauptinhalt

des kirchlichen Glaubens oder der Wahrheit, deren Grundfeste

und Säule die Kirche ist (v. 15). Nach anderer Seite ist die

eöoéßeta die praktische Frömmigkeit des unbescholtenen und

werkthätigen Christenlebens; so I. 2, 2: va jgeuov xai oöxtov
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Biov duáytouev év zräoy eioeßeig xai oeuvóryrt; 4, 7: yéuvaLe

oeavtövztgög eigéßetav und 8: eioéßeta zrgög zrävra (Öpé auóg

éott, in welchen beiden Stellen es den Gegensatz der einfachen

kirchlichen Frömmigkeit gegen das Raffinement der häretischen

Askese bedeutet; ähnlich wird 6, 6 und 5 der gewerbsmässig

betriebenen Frömmigkeit der Irrlehrer die genügsame Frömmig

keit als der wahre Gewinn entgegengestellt; 6, 11 steht sie

vor Glaube, Liebe, Geduld und Sanftmuth offenbar als das

diese Einzeltugenden in sich fassende Allgemeine der rechtbe

schaffenen (daher öuxatooüvy voran) religiös-sittlichen Lebens

beschaffenheit. Endlich II. 3, 5 wird der uógpooug eioeßeiag

ihre öüvauug entgegengestellt, nehmlich die Kraft, sich in ent

sprechenden Früchten der Sittlichkeit zu bewähren.

Das Ganze der christlich-sittlichen Rechtbe

schaffenheit, zu welcher die in Christo erschienene Gnade

die Menschen erziehen will, ist in Tit. 2, 12 zusammengefasst

in dem Negativen: Verleugnung der Gottlosigkeit und der

Weltlüste, und in dem Positiven: züchtig, gerecht und fromm

leben; letzteres die christliche Tugendhaftigkeit in ihrer drei

fachen Beziehung: der religiösen: auf Gott und auf die Kirche,

der socialen: auf den Nebenmenschen, und der asketischen:

auf das eigene Personleben... In letzterer Beziehung ist der

Standpunkt unserer Briefe noch fern von dem Extrem eines

mönchischen Asketismus, gegen welchen vielmehr als gegen

eine häretische Eigenthümlichkeit direkt und indirekt polemisirt

wird (I. 4, 3–5. 2, 15 und 5, 14. 5, 23. Tit. 1, 14 f.). Anderer

seits ist freilich dieselbe Kirche, welche das Extrem eines

häretischen und auf Kosten der Kirchlichkeit sich breit machen

den Asketismus verwarf, selber schon nicht ganz frei von dieser

in der Zeit liegenden Richtung, wie das Verbot der zweiten

Ehe bei kirchlichen Amtspersonen (I. 3, 2. 12. 5, 9) und die

Forderung des Gelübdes der Nichtverehelichung bei dem kirch

lichen Ehrenstande der sogenannten „Wittwen“ (5, 11 f.) be

weist. Daher erklärt sich auch die vorsichtige Wendung in

I. 4, 8: i gouartxi yvuvaoia zrgög öAiyov éottv öpéâtuog,

öé eöoéßeta zrgög zrävra; gänzlich sollte auch der Werth der

leiblichen Askese nicht in Abrede gestellt, nur aber im Ver

gleich zu der wichtigeren kirchlichen Frömmigkeit in die

rechten Schranken gewiesen werden. Besonders hoch im
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Werthe steht aber unsern Briefen die fromme Werkthätig–

keit. Es ist nach Tit. 2, 14 geradezu der Zweck des Er

lösungswerkes, dass das Eigenthumsvolk Gottes werde Ly/aotiv

xa.djv Ägyov; es wird wiederholt (3, 8 und 14) eingeschärft,

dass die Christen lernen und bedacht sein sollen, guten Werken

obzuliegen, damit sie nicht unfruchtbar seien; denn solche

Werke seien gut und nützlich den Menschen. Damit ist die

Bedeutung und Nothwendigkeit der guten Werke auf das

social-ethische Gebiet, wo sie unbestritten wahr ist, beschränkt

und religiöse Verdienstlichkeit ferngehalten; und diese letztere

wird im Titusbriefe auch noch ausdrücklich geleugnet in 3, 5:

oöx éš ägyov tövév öxatooövy, övérroujoauev jueig, äAká

xatà tövéavroö éeovéocooev učg (ó Geóg). Wir haben so

nach hier im Wesentlichen denselben Compromiss zwischen der

paulinisch-dogmatischen und der ethisch-socialen Taxirung der

guten Werke d. h. zwischen der Leugnung ihrer Verdienst

lichkeit zur Seligkeit und der Behauptung ihrer sittlichen

Nothwendigkeit, wie wir es ähnlich schon im Epheserbrief (cf.

zu 2, 8–10) gefunden hatten. Darüber geht jedoch der

1 Timotheusbr. entschieden hinaus, indem er wiederholt der Werk

thätigkeit eine religiöse Bedeutung als Bedingung und Ursache

für die Beseligung des Menschen zuschreibt, die mit der pau

linischen Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben

allein nicht übereinstimmt. Nach I. 3, 13 erwerben sich gute

Diakonen, die sich um die Kirche verdient gemacht haben,

eine schöne Stufe (BaSuóv) und viele Freudigkeit im Glauben,

was man kaum anders wird verstehen können als von einer

hohen Stufe der Seligkeit, einer Staffel in Himmel (die Deu

tung von einer höheren Amtsstufe würde schon eine kompli

cirtere Hierarchie voraussetzen, als sie damals noch denkbar

ist; auch müsste dann statt xaMöv etwa ué./ova stehen, um

die „bessere“ Amtsstellung auszudrücken, da doch die Diakonie

nicht eine unschöne Stellung war; endlich spricht der Beisatz:

xai zro/jv zraëöyoiav év zriotet entschieden für unsere Deu

tung). Ferner heisst es 6, 18 f. von den Reichen, dass sie

durch Wohlthun und Reichwerden an guten Werken sich selbst

einen schönen Grund für die Zukunft (als Schatz) anlegen, um

zu ergreifen das ewige Leben; dieser Grund ist die Grundlage

der Seligkeit, welche sie also durch ihre verdienstlichen Werke
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sich selber erbauen. Auch wenn 2, 15 vom Weibe gesagt ist:

ooGjoerat ötä texvoyoviag, so lässt sich diess zwar vom prak

tischen Gesichtspunkt aus zurechtlegen („das Weib erfüllt seine

Bestimmung nicht durch öffentliches Auftreten – v. 12 –

sondern in der Familie“); aber misslich bleibt der Ausdruck

immerhin, da odóLeo Gau nun eben einmal der dogmatische Aus

druck für das christliche Heil, für ewige Seligkeit ist. End

lich klingt der Satz 4, 8: dass die Frömmigkeit zu Allem nütz

lich sei, indem sie die Verheissung des jetzigen und des zu

künftigen Lebens habe, doch etwas nach jenem Utilitarismus

und religiösen Eudämonismus, wie er von der echtpaulinischen

Heils- und Glaubenslehre ebensoweit entfernt, als mit der

Verdienstlichkeit der guten Werke nahe verwandt ist.

Müssen wir in allem Dem eine sehr entschiedene Ab

schwächung des echten Paulinismus durch die herrschende Zeit

richtung auf Kirchlichkeit und praktische Frömmigkeit er

blicken, so können wir uns auch nicht mehr darüber wundern,

dass sein Verhältniss zum Gesetz und Judenthum

die frühere scharfe Gegensätzlichkeit ganz verloren hat. Höchst

bezeichnend ist in dieser Beziehung schon diess, dass 2 Tim.

1, 3. 5 die Frömmigkeit des Paulus und des Timotheus auf

gleiche Linie gestellt, ja für identisch erklärt wird mit der

jenigen ihrer beiderseitigen Vorfahren; zwischen christlicher

und jüdischer Religion ist sonach so wenig ein prinzipieller

Gegensatz, dass die eine als einfache Fortsetzung der andern

betrachtet werden kann. Ganz dem entsprechend heisst es

von den heiligen Schriften des Alten Testaments 3, 15 f.: sie

können weise machen zur Seligkeit mittelst des Glaubens an

Christum Jesum (der sonach auch in ihnen schon irgendwie

enthalten sein muss), denn alle Schrift, von Gott eingegeben,

sei nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Er

ziehung in der Gerechtigkeit, d. h. sie können über die Heils

wahrheit belehren und Busse, Glaube und Heiligung im Men

schen bewirken; sicher geht diess über dasjenige hinaus, was

Paulus dem Gesetz zuschrieb als dem Kerker- und Zucht

meister bis auf Christum, welches nur gefangen hält unter dem

Bewusstsein der Sünde, nicht aber lebendig machen kann.

Endlich wird I. 1, 8 f. der gnostischen Gesetzeslehre die

kirchliche Ansicht vom Gesetz in der Weise gegenübergestellt:
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„Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, so man es seinem Wesen

entsprechend (vouiucog) braucht, dessen nehmlich eingedenk,

dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, wohl aber den

Ungerechten und Ungehorsamen“ u. s. w. Diese Worte ent

halten weder dogmatischen Nomismus gegenüber einem hyper

paulinischen, marcionitischen Antinomismus, der bei den häre

tischen vouo ötödoxalou nicht anzunehmen ist; noch enthalten

sie dogmatischen Antinomismus im Gegensatz zu judaistischem

Nomismus, denn dieser Antinomismus wäre doch gar zu ver

steckt ausgedrückt – in einem hinzuzudenkenden „nur“

dann, wenn (ëäv) etc. Sie enthalten sonach überhaupt keine

dogmatische Aussage über Gültigkeit oder Ungültigkeit des

mosaischen Gesetzes, sondern halten sich ganz einfach auf dem

Boden der allgemein moralischen Betrachtungsweise und be

haupten von hier aus, dass das Gesetz seine einzig zweck

mässige Anwendung finde als Zuchtmittel für die Zuchtlosen,

während es für die von selber schon Sittlichen keine Bedeu

tung habe. Diess ist ein Satz von unbestreitbarer moralischer

Wahrheit, der aber mit der paulinischen Gesetzeslehre nichts

zu schaffen hat, weder positiv noch negativ auf sie Rücksicht

nimmt. Für den Paulinismus unserer Briefe hat also offenbar

die alte Kontroverse über die fortdauernde Gültigkeit des

mosaischen Gesetzes im Christenthum ihre Bedeutung ver

loren; nicht hierüber mehr handelte sich's im Kampf mit den

gnostischen Gesetzeslehrern, die ja keineswegs das Gesetz in

seiner einfachen jüdischen Geltung vertraten, sondern es viel

mehr zum Tummelplatz ihrer ganz andersartigen allegorisch

spekulativen Fabeleien machten. Daher konnte der Pauliner,

den nicht mehr die dogmatische Kontroverse über die Gültig

keit des mosaischen Ceremonialgesetzes beschäftigte, um so

unbefangener den allgemeinen und bleibenden moralischen

Werth des alttestamentlichen wie überhaupt jedes positiven

Sittengesetzes würdigen. Auf diesem Standpunkt (wir hatten

ihn schon im 1 Clemensbrief gefunden) traf der kirchliche

Pauliner mit dem gemässigten, kirchlichen Judenchristen von

selbst einheitlich zusammen.

Pfleiderer. Der Paulinismus. 31
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D ie ignatian is c h e n Briefe.

Von Interesse ist für unsern Zweck eine Vergleichung

der pseudo-paulinischen Pastoralbriefe mit den pseudo-igna

tianischen Briefen, welche uns denselben kirchlichen Paulinis

mus und im Kampf mit denselben häretischen Gegnern zeigen,

nur mit dem Unterschied, dass beide Theile hier in weiterer

Entwicklung und bestimmterer Ausprägung als dort erscheinen.

Gegenüber der drohenderen Gefahr von Seiten der Häresie

ist die Idee der katholischen Kirche und ihrer hierarchischen

Organisation im Episkopat noch viel bestimmter ausgebildet

und viel energischer vertreten, als dort; was dort nur erst

pastorale Andeutung und Mahnung war, ist hier schon zum

dogmatischen Lehrsatz und hierarchischen Gebot geworden.

Aber auch die dogmatische Bekämpfung der Irrlehre hat eine

neue Seite bekommen. Konnten wir im 1 Timotheusbrief nur

erst eine leise Spur von Bekämpfung doketischer Christologie

wahrnehmen, so tritt diese jetzt als ein Hauptpunkt in ver

schiedenen Variationen in den Vordergrund. Von ihrer fort

geschrittenen Gnosis aus scheinen die Irrlehrer aber auch ihre

judaistische Richtung energischer geltend gemacht und nicht

ohne Erfolg in diesem Sinn Propaganda getrieben zu haben.

Diess gibt dem kirchlichen Paulinismus einen neuen Auf

schwung zu scharfer antijüdischer Polemik, die um so be

zeichnender ist, je auffallender sie sich vom Hintergrund der

hierarchisch-katholischen Richtung abhebt. Diese Verbindung

von Kirchlichkeit und Antijudaismus ist eben das genaue

Gegenstück der Verbindung von doketischer Gnosis und

Judaismus in den häretischen Gegnern. Dass nehmlich diese

beiden bekämpften Richtungen in den selben Gegnern ver

bunden waren, ergibt sich unzweideutig aus dem Brief an die

Magnesier. Hier wird Cap. 8 im ununterbrochenen Zusam

menhang sowohl die gnostische Christologie als auch der

Judaismus bekämpft, und Cap. 9 wird mitten zwischen Wider

legung der Judaisten die doketische Christologie derer er

wähnt, welche den wahrhaften Tod Christi leugnen; und nach

dem dann Cap. 10 in der Bekämpfung der Judaisten fort

gefahren ist, heisst es Cap. 11, diess sage er, um seine Leser

zu warnen, dass sie nicht in die Fallstricke der Irrlehre
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fallen, sondern fest werden im Glauben an die Geburt und

das Leiden und die Auferstehung, zrgaxGévta ályGóg xai

ßeßailog öºrö Iyooö Xg. Da hienach die vorausgegangenen

(durch drei Capp. hindurchgehenden) Warnungen vor Judais

mus zum Zweck haben sollen, die Leser im Glauben an die

Realität des menschlichen Lebens Christi zu befestigen, so ist

nicht anders möglich, als dass die Irrlehre mit dem Judaismus

zugleich Doketismus verbunden hat, und zwar muss diess

beides in solchem inneren Zusammenhang gestanden haben,

dass die Warnung vor dem einen zugleich als Widerlegung

des andern gelten konnte. Wir haben übrigens um so weniger

Grund, daran zu zweifeln, dass die von Pseudo-Ignatius be

kämpfte Häresie in einer judaisirenden Gnosis bestand, da

wir ja ebendieselbe (wenn auch auf früherer Entwicklungs

stufe) unzweifelhaft in den Pastoralbriefen bekämpft sahen.

Dass wir über eine solche judaisirende Gnosis weniger

genau unterrichtet sind als über die antijüdischen Systeme der

Valentinianer und Marcions, ist zwar nicht zu leugnen, kann

aber um so weniger als Beweis gegen die Richtigkeit unserer

Annahme gelten, da ja doch auch in den Pseudoclementinen

ein Zeugniss dafür vorliegt, dass sich die judaisirende Gnosis,

wie sie die ursprüngliche Form dieser Richtung war, auch

immer neben den ausgebildeten antijüdischen Systemen er

halten hat. Ebendarum kann der judaistische Charakter der

hier bekämpften Gnostiker kein genügender Grund sein, um

die Abfassungszeit der pseudo-ignatianischen Briefe über die

Mitte des zweiten Jahrhunderts zurückzuverlegen, auf dessen

zweite Hälfte die übrigen Indizien durchgängig hinweisen*).

*) Die Unechtheit der unter dem Namen des Ignatius auf uns ge

kommenen Briefe darf als erwiesen vorausgesetzt werden. Auch der

Bunsen'sche Versuch, in der kurzen syrischen Recension den echten

Ignatius aufzuzeigen, scheint als gescheitert betrachtet werden zu dürfen,

da bei genauerer Untersuchung der Quellen diese kurze Recension sich

nicht als Grundschrift, sondern vielmehr als Auszug aus der grösseren

erwies, wie von verschiedenem Standpunkt aus Baur und Uhlhorn,

neuerdings Merx in den Meletemata ignatiana (Halle 1861) gezeigt

haben; cf. auch Hilgenfeld, apostol. Väter, S. 187–279. – Da wir

indess in der an den berühmten Namen Ignatius sich anknüpfenden

Literatur eine nach Umfang und Inhalt lange Zeit hindurch fluktuirende

- 31*
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Dem Judaismus der Häretiker gegenüber erhebt sich nun

der Paulinismus mit erneuter Entschiedenheit. Aber es ist

nicht mehr der Kampf einer Partei um ihre Berechtigung und

Anerkennung seitens der anderen, sondern es ist der Kampf

der allgemeinen Kirche, die sich ihrer Selbstständigkeit und Er

habenheit über den Judaismus mit voller Sicherheit bewusst

ist, gegen eine häretische Sekte, deren zähes Festhalten an

einem von der allgemeinen Kirche überwundenen Standpunkt

rundweg als unchristlich bezeichnet wird. Magn. 8 heisst es;

E uéxgt vöv zard Iovóaiouöv Lóuer, öuooyoöuev xägtv uñ

eiypévat; und Cap. 10: ölä toüro uaBytai airoö yevóuevot,

uáGouey xarà Xotoruavtouöv Liv: Ög yäg ä).9 övóuatt

xa.eirat zr.éov toütov, oix éotuv toi Geoö. “YºrégGeoGe oöv

tv xaxiv Löuyv, tv zraataoGeioav xai évošioaoav xai ueta

ßáeoGe eig véav Löuyv, öéotuv 'Iyooög Xg. Atozróv éottv,

Xgtoröv 'Iyooüv aleiv (s. xa eiv) xai iovöatCetv. O yäg

Xovottavuouög oöx eig Iovöaiouövézriotevoev, äkä 'Iovóaig

uög eig Xgtoruavtouóv, Ög zräoa y Gooa zttoreüoaoa eig Geöv

ovvxGy („wie jede Zunge d. i. Nation, die gläubig wurde,

zu Gott versammelt wurde“, wozu zu vgl. Cp. 8: „Es ist ein

Gott, der sich geoffenbart hat durch J. C“ und Cp. 7: zrcyteg

oöv dg eig ëva ovvtgéxete vaöv Geoi). Philad. 8 wird denen,

welche sagen: ört ëäv ui &v toig ägxaioug eigco, èv tº eöay

ye.ip oö zruoteio, entgegnet: "Euoi öé ägxaic Sotuv 'Iyooög

Xo., tä äGuxta ägxaia ö otavgög airoö xai ö Gävatog xai

óváotaoug aövoö xai zriottg j ö aitoö. Äv og Géo év tj

ztgooevx öuóv ötxautoðivat. Kao zai oi iégéig, xgeiooov

öé ö ägxtegeig, özrettovevuévog tä äyta töv äyiov, ög uóvog

Masse vor uns haben, so werden wir auch unter Voraussetzung der Un

echtheit dieser Masse doch verschiedene Schichten von Erweiterungen und

Ueberarbeitungen anzunehmen haben, welche verschiedene dogmatische

Strömungen bekunden; ganz ähnlich, wie wir solche unter den Pastoral

briefen – ihre gemeinsame Unechtheit vorausgesetzt – zu unterscheiden

Anlass hatten. Diess wird immerhin die bleibende Wahrheit sein an

der Untersuchung von Lipsius „über die Echtheit der syrischen Re

cension der ignatianischen Briefe“ in der Zeitschr. f. histor. Theol.

Jahrg. 1856. cf, desselben Festprogramm: „über den Ursprung und

ältesten Gebrauch des Christennamens“, S. 7.
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zrezriotevrat tä «gvºrtä roö. Geoü aörög Öv Güga toözratgög,

öt' geioégxovrat Aßgaäuxai Ioaäx xai 'Iaxóß xai o zrgo

qjtat «ai o áztóoto/ot «ai , Exxyoia. Oi yäg äyazrytoi

ztgopjrat «atyyetaveig aöróv“ tö öé eöayyétov ázrägttoué

Zottv äq3agoiag. Diese Stellen sind ein klarer Ausdruck des

selbstgewissen christlichen Bewusstseins, das sich dem Juden

thum ebenso bestimmt entgegensetzt, sofern dieses etwas für

sich selbst als mosaisches Gesetz sein will, wie es zugleich

sich mit demselben eins und als die Erfüllung desselben weiss,

sofern es Weissagung und Typus (o iegeig xaſoi) ist. Ja

das Christenthum erscheint nicht nur als der Zweck, auf den

hin das Judenthum tendirte, sondern sogar als der ursprüng

liche substantielle Kern des Judenthums: Christus ist die

Thüre, durch welche Patriarchen und Propheten eingehen, die

Propheten haben schon gelebt xatà Xguotöv Iyooöv, éuztveó

uevot Öztö tjg Yägttog aüroö, als Schüler Christi im Geist

haben sie ihn als ihren Lehrer erwartet, wesshalb er auch

nach seiner Ankunft sie von den Todten auferweckt hat

(Magn. 8. 9). Während der Judaist die Wahrheit nach dem

Alter bemessen, die ägxaia der Ueberlieferung als die ent

scheidende Autorität in Glaubenssachen betrachten will, so ist

dem Christen das wahrhaft Alte, die wahrhaft unverletzliche

Autorität Christus selbst und sein Kreuz und sein Tod etc.

In echt paulinischem Geist wird dem empirischen Autoritäts

standpunkt des Judenchristen, der sich durch die ältere

Autorität des Alten Bundes noch gebunden fühlt, die Freiheit

und Selbstgewissheit des christlichen Bewusstseins gegenüber

gestellt, das in Christo Rechtfertigung zu finden gewiss ist

(Philad. 8) und daher eines Weitern neben ihm nicht bedarf,

ja die Beibehaltung des alten Sauerteigs, des Judaisirens, als

unvereinbar mit dem christlichen Bekenntniss für Thorheit

(ätoztov) und Gottlosigkeit (oöx éott toö Geoö) erkennt

(Magn. 10). So gewiss der Verfasser diese Ansicht über die

Unvereinbarkeit des Judaisirens mit dem Christenthum aus

dem kirchlichen Gemeinbewusstsein seiner Zeit heraus aus

spricht, so kann sie doch damals in den heidenchristlichen

Kreisen nur erst Theorie gewesen und nicht zur herrschenden

praktischen Maxime gegenüber den Judaisten geworden sein.

Denn Philad. 6 wird gewarnt, man soll auf Solche, die für
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den Judaismus Propaganda machen wollen*), nicht hören,

denn besser sei es immer noch, von einem Beschnittenen das

Christenthum zu hören, als von einem Unbeschnittenen den

Judaismus. Daraus geht hervor, dass Judenchristen in der

Gemeinde noch geduldet wurden und nur ihr Propaganda

machen unter Heidenchristen den Widerspruch der Kirche

hervorrief, wodurch dann eben die eifrigen Judaisten mehr

und mehr in die Stellung der Sekte gedrängt wurden. Darauf

werden wir wohl auch die ueguouoög zu beziehen haben, über

welche der Br. an die Philad. so viele Klage führt. Und

genau diess war der Stand der Dinge zur Zeit Justin's M.,

wie ihn die bekannte Stelle dial. c. Tr. 47 darstellt.

Je entschiedener wir aber hier den Paulinismus in der

Opposition gegen das jüdische Gesetzthum und in dem Be

wusstsein der christlichen Autonomie sich treu bleiben sehen,

desto mehr ist es andererseits beachtenswerth, wie dieser selbe

Paulinismus in allem Uebrigen seine ursprüngliche Eigen

thümlichkeit abgestreift und jene uns nun schon wiederholt

begegnete allgemein kirchliche Färbung angenommen hat.

Es liegt hierin offenbar eine schliessliche Bestätigung unserer

ganzen Auffassung der Entwicklung des Paulinismus, dass

sie nicht auf Konzessionen an die äussern Gegner beruhte,

sondern auf unwillkührlicher innerer Umbildung –

Bezeichnend für die allgemein kirchliche Färbung des igna

tianischen Paulinismus ist die häufige Zusammenstellung von

zt io t ug xa i á yc zt m, die wir ganz ebenso auch in den

Pastoralbriefen gefunden haben; z. B. Eph. 9: zriottg öucöv

ävayoyeig, öé äyázry ööög ävapégovoa eig Geóv (der

Glaube ist die „Hebemaschine“, welche die Christen als Bau

steine zum Tempel Gottes emporhebt, die Liebe der auf

wärtsführende Weg); wollte man das Bild pressen, so könnte

man darin eine synergistische Verbindung des Hinaufgezogen

*) Die Worte: 'Iovdakouövégumve Üs tv enthalten wohl eine An

deutung über die Art dieses Propagandamachens: es war nicht, wie bei

den früheren Judaisten, das einfache mosaische Gesetz, was man jetzt

aufdrängen wollte, sondern man suchte dasselbe durch allegorische

Deutungen und gnostische Vergeistigung mundgerecht und plausibel

zu machen.
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werdens durch den Glauben mit spontanem Aufwärtsgehen in

der Liebe finden; jedenfalls liegt eine solche in folgender

Stelle: Eph. 10: ëäv te/eicog eig 'Iyo. Xg. #xyte tyv zriott»

xai tv äyázryv, jttg éottv ägxi Lojg xai téog“ ägx | u év

zt io t ug, té . og ö & á yc zt y“ tä öé ööo, évévóvytt yevóueva,

Geoö éottv, tä öé ä//a zrävva eig xaoxäyaGiav áxóov3c.

&otuv. Unwillkührlich erinnert man sich hiebei des Jakobus'

schen Synergismus: zriottg ovvjoyet tog Ägyoug xai éx töv

Ägyov zriotug été et dé Gy, Jak. 2, 22. Ebenso im Sinn eines

Nebeneinander von zwei Hälften, die zusammen erst das

Ganze ausmachen, erscheinen beide in Smyrn. 6: tö ö .ov éott

zriottg xai äyázty, öv oööèv ztgoxéxgutat. – Weiter zeigt sich

die kirchliche Färbung des ignatianischen Paulinismus nament

lich auch darin, dass das Christenthum hier bei all' seiner Er

habenheit über das jüdische Gesetz gleichwohl innerhalb seines

eigenen Bodens zugleich die Formen einer eigenen, christ

lichen Gesetzlichkeit auszubilden begonnen hat. Es ist

von öóyuata des Herrn und der Apostel die Rede, in welchen

die Magnesier befestigt werden sollen, damit sie in Allem wohl

fahren, in Fleisch und Geist, in Glauben und Liebe, im Sohn

und Vater und Geist, im Anfang und Ende, verbunden mit

ihrem hochwürdigsten Bischof und dem Presbyterium und den

Diakonen (Magn. 13). Die Trallianer (Cap. 7) sollen un

trennbar sein von Jesu Christo, dem Bischof und den Ver

ordnungen (óuaróyuata) der Apostel*). Die Epheser werden

wegen ihrer stets bewahrten Einheit mit den Aposteln ge

rühmt (Eph. 11). In Magnesia wird eine (häretische) Partei

als gewissenlos bezeichnet ötä tö u ßeßalog xar évrojv

ovvaGºgoiLeoGat und die Gemeinde daselbst wird aufgefordert,

unterthan zu sein dem Bischof dg tj xágutt roö Geoö und

dem Presbyterium dg tº vóup Iyooö Xg. (Magn, 4. 2). Der

paulinische Idealismus, der nur von einem vöuog toi zrveÜua

*) Wohl zu beachten ist, wie die Apostel in diesen Briefen durch

weg als solidarisches Ganze, als Collegium (oüvôsouoç Trall. 3,

ovvéögtov Magn. 6 und sogar zrgsoßvréotov Exxºyotag Phil. 5) erscheinen,

der Gegensatz also zwischen Paulus und den Uraposteln dem streng

paulinischen, bezhw. antijüdischen Pseudo-Ignatius sogut entschwunden

ist, wie einem Clemens.
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zog tjg Log gewusst hatte, ist hier „realistisch modificirt“*),

nehmlich zum kirchlichen Gesetz verwandelt.

Aus dem übrigen dogmatischen Inhalt dieser Briefe ist

besonders die Christologie hervorzuheben. Das katholisch

kirchliche Bewusstsein spricht sich hier unzweideutig in dem

Bestreben aus, die beiden Seiten der Person Christi in ihrer

unverkürzten Gleichberechtigung zu wahren. So Eph. 7:

Eig tatgóg éottv, oagxuxóg re xai zrvevuatuxög, yevytög xai

äyévytog, év oagxi yevóuevog Geóg, év Gavctp Loi äyGuvº,

xai éx Maglag zai éx Geoi, tgótov zraBytög xai töte äzta

Hig, 'Iyooög Xgtorög öxügtog uóv. Ganz ähnlich, nur mit

Voranstellung der idealen Prädikate, Polyk. 3: töv özrég xat

gövztgooöóxa, töv äxgovoy, töv äógatov, töv öt' Äuäg ögaróv“

töv äpy/dpyto», töv äztaÖf, töv öt' juäg zraôytóv, röv xat&

zrävra tgórrov öt' juäg Öztoueivovta. Hiebei ist übrigens ein

Unterschied zu bemerken zwischen den Briefen (Römer und

Epheser), in welchen noch keine Doketen bekämpft werden,

und denen, welche sich mit dieser Häresie beschäftigen

(Trallianer, Smyrnäer und Magnesier). In ersteren wird

nehmlich Christus ganz unbefangen als Gott bezeichnet, vgl.

Eph. Ueberschrift: 'Iyooö Xguotoi toi Geoö uöv, ibid. 1:

év auart Geoü, 18: ö yäg Geög uóv 'Iyooög Xg., 19: Geoö

ävögtozrivog pavegovuévov und 7: év oagxi yevóuevog Geóg

Röm. Ueberschrift: 'IyooTXg. toi Geoö uóv, 3: ö yèg Geög,

uóv 'Iyoočg Xg. év zratg Öv učkov paivera (d. h. wird

seit seiner Erhöhung zum Vater um so wirksamer offenbar),

6: roö zrc Govg toö. Geoö uóv. Diese Wendungen sind so

wenig, als die ganz ähnliche Tit. 2, 13 (cf oben, S. 474),

patripassianisch zu verstehen; denn es wird doch in diesen

Briefen wiederholt Christus als Sohn vom Vater ausdrücklich

(cf. besonders die citirte Stelle Röm. 3) unterschieden. Schon

in späterer Redaktion zeigt sich theilweise das Bestreben, der

artige Stellen gegen die Gefahr doketischer Auffassung zu

verwahren. Und diese Tendenz beherrscht gänzlich die anti

doketischen Briefe. Trall. 9. 10. Smyrn. 1. 2 wird denen

gegenüber, welche von Christus tö öoxeivzrezrovGévat airóv

*) Hilgenfeld, apost. Väter, S. 251. -
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behaupten, das äyGóg Geborensein, Gegessen- und Getrunken

haben, Gelittenhaben, Gestorben- und Auferwecktsein auf's

Nachdrücklichste betont; sei er doch sogar noch nach seiner

Auferstehung im Fleische gewesen und habe sich mit Händen

greifen lassen, zum Zeichen, dass er kein körperloser Geist

sei; nur der Christus, der als „vollkommener Mensch“ wirklich

gelitten hat, kann seinem Jünger auch wirklich die Kraft zum

Leiden geben, und sowie er auferstanden ist, wird nach seiner

Aehnlichkeit auch uns, die wir glauben, der Vater auferwecken

in ihm, ohne welchen wir das wahrhaftige Leben nicht haben.

Daher lästert der den Herrn, ja hat ihn gänzlich verleugnet,

welcher ihn nicht bekennt als einen oagxopógov (Smyrn. 5.

cf. 1 Joh 4, 2. 3: zräv zrveüua ö u öuooyet töv'Iyooöv Xgt

otöv év oagxi éy?vGóra, éx toü Geoö oöx éotuv). Hiezu

kommt im Briefe an die Magnesier Cap. 8 als neues Moment

der Logosbegriff hinzu, welcher der Kirche bekanntlich

von der Mitte des zweiten Jahrhunderts an zur Fixirung ihrer

Christologie gegenüber dem doppelten Abwege des Doketis

mus und des Ebionitismus gedient hat. Indem es hier von

Christo heisst, dass er sei Gottes löyog älötog, oöx äztö ouyg

ztgoe3dy, Ög xata zrévra eörgéotyoev vſ zréupavtt aötóv, so

erblicken wir hierin schon ganz die entwickelte Form der

Christologie, welche im Logosbegriff ebensowohl die Göttlich

keit als zugleich die Unterschiedenheit und Unterordnung

Christi gegenüber Gott dem Vater zu sichern suchte; unver

kennbar liegt aber diess Stadium der Lehrbildung von der

früheren einfachen Apotheose Christi schon um etliches ab.

Der Zusatz: oöx áztö ouyg ztgoe.Océv weist übrigens auf ein

gnostisches Theorem hin, wie kein Unbefangener leugnen

kann; denn die Deutung: der Logos sei nicht erst nach dem

Schweigen Gottes aufgetreten, vielmehr dessen ewiges Offen

barungsorgan gewesen, ist ja schon sprachlich unmöglich, da

äzt ö ouyg zt goeſ Gav das Hervorgehen aus einem Ursprung

und nicht das Auftreten nach einem Vorgang bezeichnet;

überdiess aber wäre auch der Gedanke selbst nach kirchlicher

Anschauungsweise falsch, da nach dieser die Offenbarung

Gottes durch den Logos allerdings einen Anfang hatte, nehm

lich mit der zeitlichen Weltschöpfung. Wir müssen also die
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Stelle auf das gnostische Theorem beziehen, welches den

Logos aus der Xty als einem Aeon entspringen liess*).

Es bleibt uns noch die für unsere Briefe so wichtige

Frage der kirchlichen Verfassung zu besprechen. Die

Unterscheidung des Bischofs von den Presbytern, die noch in

den Pastoralbriefen nicht bestimmt ausgesprochen, wenn auch

im 1 Timotheusbrief angestrebt wird, ist in diesen Briefen nun

schon als vollendete Thatsache vorausgesetzt. Der Bischof ist

nicht mehr bloss der primus inter pares, sondern er verhält

sich zu den Presbytern, wie Gott oder Christus, dessen Stelle

er vertritt, zu den Aposteln, deren Collegium in dem Presbyter

collegium sich fortsetzt; vgl. Magn. 6: 7tgoxaGyuévov voöézrt

oxóztov eig tóztov Geoöxa töv ztgeoßvrégov eig tóztov ovve

ögiov töv äzrootóov; Trall. 3: zrävteg évtgezréo Gaooav – töv

éztioxozrov dg 'Iyooöv Xgtoröv, todg öé zugeoßvrégovg «ög

ovvéögtov Geoö xai ög oövöeouov äztootó/aov; Smyrn. 8:

zrävteg tº étuoxózrºp äxoovSeite ög Iyooög Xgtorög tº

zratgi, xai tſztgeoßvtegip Ög toig ázrootóog. Wie im

I Clemensbrief das alttestamentliche Priesterthum als Analogie

für die christlichen Gemeindeämter gebraucht war, so wird

jetzt das Verhältniss Christi zum Apostelkreis als Analogie

für das Verhältniss des Bischofs zu dem Presbyterkreis be

nutzt; wie letztere dem Bischof als berathendes Collegium zur

Seite stehen, daher ovvéögtov éztuoxózrov heissen, so bildeten

die Apostel das erste zrgeoßvtégtov der Kirche, vgl. Philad. 8

mit 5. Diese Auffassung ist allerdings noch nicht die spätere

kirchliche, wonach die Bischöfe die Nachfolger der Apostel

sind; diese diente der Tendenz, die Einzelgemeinden zur ein

heitlich organisirten Gesammtkirche zusammenzufassen, indem

die einzelnen Bischöfe als einander koordinirt, aber einer

hierarchischen Einheit untergeordnet gedacht wurden. Darum

handelte es sich aber in unsern Briefen noch nicht; es konnte

noch nicht das Verhältniss der Einzelbischöfe zu einander und

*) Am einfachsten wäre es hier freilich, an das bekannte valentinia

nische System zu denken. Allein daran hindert der judaistische Cha

rakter, der gerade bei den Gnostikern dieses Briefes besonders stark

bekämpft wird. Es scheinen aber ähnliche Theorieen doch auch sonst,

z. B. im pseudo-simonischen System vorgekommen zu sein.
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zu der monarchisch sich zuspitzenden Gesammtkirche in's

Auge gefasst werden, sondern hier war noch das Verhältniss

des Bischofs zu der Einzelgemeinde und zu den untergeord

neten Gemeindeämtern zu fixiren*). Erst nachdem der

bischöfliche Primat im Verhältniss zu dem Presbyterium so

festgestellt war, wie diess eben in unsern Briefen geschieht,

war der Boden gegeben, auf welchem sich die weitere kirch

liche Organisation im Zusammenschluss der Einzelgemeinden

zur allgemeinen Kirche bilden konnte. Auch von hier aus

betrachtet, bilden unsere Briefe genau die Mitte zwischen dem

I Clemensbrief und dem Zeitalter des Irenäus und Tertullian,

also zwischen Anfang und Ende des zweiten Jahrhunderts.

Die Würde des kirchlichen Amtes, die Pflicht der Ge

meinden, den Trägern desselben in Allem gehorsam zu sein,

wird nun von unsern Briefen in jeder Weise nachdrücklichst

eingeschärft. Philad. inscr. heisst es von Bischöfen, Pres

bytern und Diakonen, dass sie durch den Willen Jesu Christi

eingesetzt (äzroöeöeuyuévot) seien, oög xarä tö öuov Génua

Zotigt Fev évßeßatooévy, tº äyip aötoözrveüuatt, also beruht

ihre Amtsgewalt auf unmittelbarer (oö ö ävGgtóztov ibid. 1)

Einsetzung durch einen Willensakt Christi und Begabung mit

dem sie im rechten Glauben befestigenden heiligen Geist,

worin man schon den Keim der Lehre von der continua suc

cessio spiritus sancti erblicken kann. Dem gemäss ist der

Bischof der Hirt, unter dessen Obhut allein die Schafe Sicher

*) Bemerkenswerth ist in dieser Beziehung die Stelle Smyrn. 8:

öttov äv pavj ö éztioxotog, éxsi tö ztjôog ëoro, döotég öttov äv

Xotorög 'Inooög, ExsT i ««Gouxſ Exxºyota; die Einzelgemeinde also hat

ihren einigenden und organisirenden Mittelpunkt am Bischof, die Ge

sammtkirche an Christus ihre ideale Einheit. Es begreift sich zwar,

dass derselbe Zug zur äussern Einheit, welcher aus den Presbytern den

Bischof, als den Repräsentanten der Gemeinde-Einheit, heraushob, auch

noch weiter über die Vielheit der Bischöfe zur monarchischen Spitze im

römischen Bischof hinaustreiben musste, um so auch die Gesammtkirche

ebenso in einem reellen Mittelpunkt repräsentirt zu sehen, wie die Ein

zelgemeinde im Einzelbischof. Aber diese weitere Konsequenz ist un

sern Briefen noch fern; so katholisch sie denken in Bezug auf die

monarchische Organisation der Einzelgemeinde, so ist ihnen doch die

Einheit der Gesammtkirche noch ganz, wie dem apostolischen Zeitalter,

eine ideale: Christus.
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heit vor den Wölfen, den Irrlehrern, finden (ibid. 2). Und

daraus folgt schliesslich, dass „Alle, die Gottes und Christi

sind, auch mit dem Bischofe es halten, und auch alle die,

welche reuig zur Einheit der Kirche zurückkehren, um in

Gemässheit Jesu Christi zu leben (man bemerke: christlich

leben soviel als: kirchlich, in der kirchlichen Gemeinschaft

leben), werden Gottes sein. Wer aber einem Schismatiker

(oxiLovr) folgt, erbt das Reich Gottes nicht; wenn Einer in

fremder Lehre wandelt, der stimmt dem Leiden (Christi) nicht

bei“ (ibid. 3). So heisst es Trall. 3, nachdem zum Gehorsam

gegen Diakonen und den Bischof als gegen Jesum Christum

selbst und gegen die Presbyter als gegen das Apostel

collegium ermahnt worden ist: xtogig voüttov éxx/yoia oi

xa?eitat. Und nach ibid. 7 wird nur derjenige unberührt

bleiben vom Gifte der Häresie, der ungetrennt ist von dem

Gott Jesus Christus (oder: Jesu Christi) und vom Bischof und

von den Verordnungen der Apostel; nur wer innerhalb des

Altars (d. h. der Kultusgemeinschaft mit der Kirche) ist, der

ist rein, was sofort näher dahin erklärt wird, dass Jeder am

Gewissen unrein sei, der etwas thue ohne den Bischof und das

Presbyterium und den Diakon. So ist hier schon ganz katho

lisch die Stellung des Gewissens zu Gott abhängig gemacht

vom Verhalten zu den kirchlichen Autoritäten. Und zwar be

schränkt sich deren Einfluss nicht einmal auf das unmittelbare

kirchliche Gebiet, sondern auf rein Menschliches, wie das

Heirathen, soll der yvouy des Bischofs unterstellt sein, vgl.

ad Polyc. 5: 7tgézret tog yauoöou xai taig yauovuévatg, uet&

yvöung toö éztuoxóztov tiv &vaouv toteio Gat, Yva ö yáuog

xotä Geöv xai u .at ézrt Gvuiav; dem Willen Gottes also ist

die Heirath gemäss, wenn sie die Einwilligung des Bischofs

hat; so weit gediehen ist hier schon das Ideal hierarchischer

Bevormundung des christlichen Lebens! Nach Magn. 6 führt

der Bischof den Vorsitz an der Stelle Gottes, die Presbyter

an der Stelle des Synedriums der Apostel und die Diakonen

als die mit der Diakonie Jesu Christi Betrauten. „Wie nun,

fährt Cap. 7 fort, der Herr nichts that ohne den Vater, mit

dem er eins war, weder durch sich noch durch die Apostel,

so auch thut ihr nichts ohne den Bischof und die Presbyter.

Einer ist Jesus Christus, so laufet nun Alle zusammen als
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zu einem Tempel Gottes, einem Altar, einem Christus!“

Als Vertreter der Einheit der Geminde hat der Bischofe

namentlich auch die ausschliessliche Leitung des Cultus;

Smyrn. 8 heisst es: „Keiner soll ohne den Bischof etwas auf

die Kirche Bezügliches vollziehen. Exeiyy 8eßaia eöxagotia

iyeloGo, özrö tövézrioxozrov oöoa , äv aörög ézturgély.

Ozrov äy payj ö étrioxotog, éxei tö ºrjGog ëoto, ögzreg

özrov äv. Xotorög 'Iyooög, éxei «aGo.tx éxx/yoia. Oöx

ěšóv éott xtogig voö ëztuoxóztov oürs BazrtiLeuv oüts áyáztyv

zroteiv, ä) öävéxeivog öoxtuáoy, voüro xai vſ Geg eöäge

otov, va äopa Äg zai 8éßatov zrävö zrgäooerat. Und

Cap. 9: 'O t tu (öv ézr i oxoztov Özt ö Geoö teriuy tat,

ö | d 3 g a ézrvox özt ov tu zt gäoo (ov t ö ö vaß ö .p

Z arge Üet.

Diese Stellen genügen, um zu beweisen, wie vollständig

das hierarchisch-katholische Prinzip bei Pseudo

Ignatius ausgebildet ist: Einheit mit dem Bischof ist Einheit

mit Gott und Christo, Trennung vom Bischof ist Scheidung

von Gott und Christo, führt zum Verlust des Reiches Gottes,

ist Verleugnung des Leidens Christi, ja ist kurzweg Teufels

dienst! Die Kirche in ihrer hierarchischen Organisation tritt

in die Mitte zwischen Gott und den Menschen und bestimmt

dessen Verhältniss zu Gott, richtet über Seligkeit und Unselig

keit, normirt das ganze sittliche Leben.

Und nun bedenke man: so spricht derselbe Pseudo

Ignatius in denselben Briefen, in welchen er das Judaisiren

für einen alten, mit dem Christenthum unvereinbaren Sauer

teig, für eine Thorheit und Gottlosigkeit erklärte und dem

autoritätssüchtigen Gläubigen des Alten Bundes als die allei

nige wahre und unverletzliche Autorität entgegenhält Jesum

Christum und sein Kreuz und seinen Tod und den Glauben

daran, durch welche er Rechtfertigung zu erlangen gedenke

(Philad. 8). Nach aussen, als Waffe zur Vertheidigung der

Autonomie des Christenthums gegenüber dem Judenthum,

werden die reinsten paulinischen Grundsätze aufrecht erhalten,

nach innen aber zugleich, für die Glieder der Gemeinde, ist

der paulinische vóuog voö ztveüuatog tig Log év Xgtor

'Iyooö zum neuen und zwar kirchlich-hierarchischen Gesetz

geworden. So wenig aber ist diess eine Konzession gegen das
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Judenchristenthum oder auch nur die Folge eines massgeben

den Einflusses von jener Seite gewesen, dass vielmehr gerade

im letzten Entscheidungskampfe wider ein zur Sekte gewor

denes Judenchristenthum die hierarchische Kirchlichkeit inner

halb der paulinischen Gemeinden sich vollends ausgebildet und

fixirt hat, jene Kirchlichkeit, zu welcher ein halbes Jahrhundert

vorher nur erst die noch harmlosen Anfänge und Ansätze in

dem Betonen der christlichen Gemeindeordnung zu sehen ge

wesen waren (cf. I Clemens). – Wir sehen hierin eine letzte

und völlig entscheidende Bestätigung unserer ganzen Auf

fassung vom Entwicklungsgang des Paulinismus zum Katho

licismus, dass derselbe nehmlich auf dem organischen Wege

rein innerer Umbildung und nicht auf dem mechanischen

äusserer Transaktionen und Kompromissakte zu Stande ge

kommen ist.



Schluss (Apostelgeschichte).

Nachdem wir in der lehrhaften Literatur die Entwickelung

des Paulinismus, sein Uebergehen und Aufgehen in den allge

mein kirchlichen (katholischen) Glauben verfolgt haben, werfen

wir zum Schluss noch einen Blick auf die Art, wie sich dieser

spätere Paulinismus in der Auffassung des ursprünglichen

Paulinismus und seiner Stellung zur Urgemeinde spiegelt.

Von dem Bewusstsein des späteren Paulinismus um seine

eigene geschichtliche Vergangenheit gibt die „Apostelge

schichte“ Zeugniss. Dass sie keine rein geschichtliche

Urkunde von der urapostolischen Zeit und den Thaten der

Apostel ist, ergibt sich schon – abgesehen von allem Andern –

aus dem ganz äusserlichen Umstand, dass sie für einen solchen

Zweck viel zu unvollständig und lückenhaft wäre; sie schweigt

ja nahezu von allen anderen Aposteln und hebt nur die Bei

den: Petrus und Paulus hervor, jenen als Mittelpunkt des

ersten Theiles, diesen als einzigen Gegenstand des zweiten.

Aber auch die Geschichte dieser beiden Hauptapostel ist nicht

so dargestellt, wie es für ein wirkliches Geschichtsbuch noth

wendig wäre; die Geschichte des Petrus ist von da an, wo

Paulus in Wirksamkeit tritt, fallen gelassen, vorher dagegen

überhäuft mit Detailzügen, die sich zum Theil nur als

Variationen und Wiederholungen derselben Geschichte be

trachten lassen; aus der Geschichte des Paulus hingegen ist

eine Menge sehr wichtigen Stoffes: viele Gemeindegründungen,

Gefahren und Leiden aller Art und besonders die heftigen

inner-kirchlichen Parteikämpfe ausgelassen. Schon ein Blick

auf diesen äusserlichen Thatbestand kann lehren, dass die

Apostelgeschichte nicht eine geschichtliche Urkunde von den
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Anfängen der christlichen Kirche, von den Geschicken der

Apostel und ältesten Gemeinden sein will, sondern dass sie

einen viel eingeschränkteren Zweck verfolgt. Sie will eine

parallele Darstellung der beiden Hauptapostel Petrus und

Paulus als der Repräsentanten und Häupter des Judenchristen

thums und Heidenchristenthums geben, um an der Gleich

stellung und wesentlichen inneren Uebereinstimmung der beiden

Parteihäupter zu zeigen, dass die Gleichberechtigung und

innere kirchliche Einigung oder Verträglichkeit des Juden

und Heidenchristenthums auf apostolischem Grund und Vorbild

ruhe, ihre Unverträglichkeit also, wie nicht katholisch, so auch

nicht apostolisch sei. Da ihre Geschichtsdarstellung wesentlich

diesem Zwecke dient, der kirchlichen Unionstendenz ihres Zeit

alters den Spiegel der Vergangenheit zum leuchtenden Muster

vorzuhalten, so wird insofern allerdings die Apostelgeschichte

weniger als Geschichtswerk, denn als praktisch-kirchliche Ten

denzschrift zu betrachten sein. Aber so gewiss durch diese

Tendenz Auswahl und Anordnung des Stoffes bedingt ist, so

wenig ist damit schon die Frage entschieden, ob auch der

gegebene Geschichtsstoff selbst tendenziös geändert worden sei.

Die Thatsache, dass die Apostelgeschichte ein ziemlich anderes

Bild der urchristlichen Parteiverhältnisse gibt, als man es aus

den paulinischen Briefen gewinnt, scheint allerdings für jene

Annahme zu sprechen und die Hypothese zu begünstigen, dass

der Verfasser der Apostelgeschichte seinen Paulus absichtlich

petrinisirt und den Petrus paulinisirt habe, um dadurch den

bestehenden Gegensatz beider Parteien künstlich zu verwischen.

Darnach wäre die Apostelgeschichte ein von paulinischer Seite

aus gemachter Friedensvorschlag, der die erstrebte Union durch

sehr bedeutende Konzessionen an den Judaismus, ja fast durch

ein Verläugnen der paulinischen Grundsätze erkaufen wollte.

Allein gegen diese Auffassung erheben sich doch die ge

wichtigsten Bedenken. Schon zum voraus sprechen dagegen

zwei Gründe allgemeiner Art. Für's erste würde ein solcher

Standpunkt ohne alle Analogie in der übrigen Geschichte des

Paulinismus sein; denn wir haben zwar eine sehr bedeutende

Umwandlung des ursprünglichen Paulinismus wahrgenommen,

aber nirgends bestand dieselbe in einem Aufgeben der eigenen

Position zu Gunsten irgend welcher Parteikompromisse, son
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dern in jeder Phase jenes Wandelungsprozesses liess sich ein

stets unvermindertes Bewusstsein um das volle autonome Recht

des gesetzesfreien Heidenchristenthums wahrnehmen und die

Abschwächungen der specifisch paulinischen Dogmatik im Sinn

einer neutralen kirchlichen Anschauungsweise erschienen nirgends

als bewusste Konzessionen an einen fremden Standpunkt,

sondern überall nur als innere und unwillkührliche Wandlungen

des Bewusstseins, wie sie in heidenchristlichen Kreisen ohne

die Voraussetzungen der paulinischen Dogmatik unvermeidlich,

und zumal unter veränderten Zeitverhältnissen, gegenüber

neuen Gefahren und Bedürfnissen der Gemeinden naturgemäss

waren. Also spricht die ganze Analogie der sonstigen Ge

schichte des Paulinismus jedenfalls nicht für, sondern gegen

die Auffassung der Apostelgeschichte als einer solchen Ten

denzschrift, welche durch Konzessionen an das Judenchristen

thum dessen Anerkennung und Freundschaft erkaufen und

diesem Zweck den geschichtlichen Paulus opfern wollte. Viel

näher liegt es gewiss, dass der Verfasser aus dem Bewusstsein

seiner Zeit heraus, in welcher der Paulinismus faktisch schon

ein anderer geworden war, bona fide auch die Verhältnisse der

urapostolischen Zeit auffasste und seine Quellen unbefangen

unter der Voraussetzung verstand und benutzte, es könne

schon im Urchristenthum das Verhältniss des Juden- und

Heidenchristenthums kein anderes gewesen sein, als wie

es sich ihm in seiner Zeit darstellte: das der gegensei

tigen Annäherung, der Verständigung und Einigung der

beiderseitigen besonnenen Elemente gegenüber den beider

seitigen Extremen.

Und eben hiefür spricht zum andern auch der allgemeine

Charakter der Geschichtsschreibung unseres Verfassers, wie er

von ihm selbst in dem Prooemium zum Evangelium Lucae

direkt als Grundsatz aufgestellt und in diesem Evangelium

jedenfalls unleugbar durchgeführt wird. Dort versichert er,

dass er „Allem genau nachgegangen sei“ (Luc. 1, 3), womit

er „nur die genaue und gründliche Kenntnissnahme von allen

ihm zugänglichen schriftlichen und mündlichen Quellen, sowie

ihre sorgfältige Vergleichung und Prüfung und gewissenhafte

Benutzung behufs genauer Ausmittelung und Darstellung des

Pfleiderer. Der Paulinismus. 32
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wirklichen Thatbestandes bezeichnen kann“.*) Allerdings ist

seine Benutzung der Quellen keine unselbständige, sondern eine

planmässig und methodisch verfahrende, wie er ebendort durch

die Worte andeutet: xaGešg ygälat – va ézrtyvºg tv

äopäetav; er hält an dem ihm im Allgemeinen glaubwürdig

erscheinenden überlieferten Stoff dennoch eine Ermittelung des

genaueren Thatbestandes durch eine gewisse kritische Sichtung

und Bearbeitung desselben für nothwendig, insbesondere um

den richtigen Zusammenhang, die chronologische Ordnung des

mannigfachen Details (das xaGešig ygápat) herzustellen.

Diese doppelte Maxime seiner Geschichtsschreibung: genaue

Kenntnissnahme und Berücksichtigung der Quellen einerseits

und selbständige Bearbeitung, kritische Sichtung und freie An

ordnung des Stoffes andererseits lässt sich auch wirklich im

Evangelium Lucae unschwer nachweisen. Es ist schon oft auf

die schillernde und wechselnde Färbung, die dieses Evangelium

sowohl in sprachlicher als in dogmatischer Beziehung zeigt,

aufmerksam gemacht worden; woher soll dieser Wechsel

zwischen hebraisirendem und reinerem Griechisch, zwischen

ebionitischen und paulinischen Erzählungen und Reden zu er

klären sein, wenn nicht aus der Benutzung verschiedenartiger

Quellen? Freilich verräth sich der paulinische Standpunkt

des Verfassers unleugbar in der Häufung und Bevorzugung

solcher Erzählungen, welche der paulinischen Gnadenlehre und

dem Universalismus zur Stütze dienen; allein gerade um so

bezeichnender ist es und spricht um so lauter für das aufrich

tige Streben des Geschichtsschreibers nach allseitiger Berück

sichtigung der verschiedenartigen Quellen („zt äov v zwagy

xoov6jxotw“ 1, 3), dass er doch auch wieder Stellen von

entschiedenstem ebionitischem Charakter aufzunehmen nicht

verschmäht hat; nur kürzlich erinnert sei hier an seine Form

der Bergrede (6, 20 ff); ferner an die stark judenchristliche

Färbung der Kindheitsgeschichte Capp. 1 und 2 (cf.: Betonung

der gesetzlichen Gerechtigkeit der Eltern des Johannes und

dieses selber 1, 6 und 15; das davidische Königthum Jesu

1, 32 f.; die Beziehung der Erlösung auf das Volk Israel

*) Grimm, „über das Proömium des Lukasevangel.“ im Jahrb. f.

d. Th. XVI, S. 7).
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1, 54 f. 68–74. 2, 10. 34 und ähnlich noch 24, 21); an die

Verheissung für die Zwölfapostel, dass ihnen das Reich be

schieden sein und sie sitzen sollen auf Stühlen und richten die

zwölf Geschlechter Israels (22, 28–30); an die ebionitisirende

Pointe der Erzählung 18, 18–27 und der Gleichnisse 16,

1–9 und 19–31; an das Wort von der Unvergänglichkeit

des Gesetzes 16, 17. Aber gerade diese drei Stellen aus dem

16. Capitel können uns auch lehren, wie der paulinische Ver

fasser derartige ebionitische Stoffe, welche wegzulassen sein

historisches Gewissen ihm nicht erlaubte, doch auch wieder

sich zurecht zu legen wusste; er fügt dem ersten Gleichniss

eine unverfängliche Auslegung bei, wornach seine Moral nicht

auf den verdienstlichen Werth der Almosen, sondern auf die

Treue im Kleinen hinausläuft; er stellt den Vers von der Un

vergänglichkeit des Gesetzes mitten hinein zwischen zwei andere,

nach welchen das Gesetz nur bis auf Johannes gilt und von

da an die evangelische Reichspredigt beginnt (v. 16), und im

Reiche Gottes die alttestamentlichen Gesetzesbestimmungen

über Ehescheidung durch andere und strengere aufgehoben

sind (v. 18); er ergänzt das Gleichniss vom armen Lazarus

und reichen Mann (das ursprünglich wohl mit v. 26 geschlossen

hatte) durch eine Schlusswendung, wornach die Verdammniss

der Reichen nicht sowohl durch ihr Wohlleben, als vielmehr

durch ihren Unglauben an Gesetz und Propheten und an einen

von den Todten auferstandenen (d. h. an alt- und neutestament

liche Predigt) verschuldet ist. Ebenso stellt er hart neben die

Beziehung der Erlösung auf Israel die auf alle Völker, auf die

Heiden (2, 31 f.); neben die Aussendung der Zwölfe die der

Siebenzig (Capp. 9 und 10), verbindet zwar mit der letztern die

ausführlichere Instruktionsrede und fügt lebhaftere Berichte

ihres Erfolges (10, 17–29) bei, die offenbar auf den Erfolg

der Heidenmission Bezug haben, behält aber doch das Vor

recht des Zugerichtsitzens den Zwölfen vor (22, 30); gewiss

hat er die Erzählung von der Jüngeraussendung in dieser

doppelten Form vorgefunden und darum auch beide seiner

Darstellung einverleibt, den Redestoff aber so vertheilt, wie

es seinem heidenchristlichen Interesse entsprechender schien. So

mag auch von der besondern Verheissung an Petrus als Apostel

fürsten eine doppelte Form in der Ueberlieferung existirt haben, die

32*
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von Matth. 16, 17 ff und die von Luc. 22, 32 und Joh. 21,

15 ff.; von diesen beiden Formen hat Lukas die erste entweder

gar nicht gekannt, oder, wenn er sie kannte, erschien sie ihm

wohl als blosse Variation (Doublette) der andern, und dann gab er

letztrer Form den Vorzug, weil sie durch die Anspielung auf

die Verleugnung des Petrus und die Nothwendigkeit seiner

Bekehrung der Erhebung des Petrus das richtige Mass zu

setzen und ihn dem ebenfalls durch Sünde und Bekehrung

hindurchgegangenen andern Apostelfürsten Paulus gleichzu

stellen schien.

Wenn nun also der Verfasser des Evangelium Lucae und

der Apostelgeschichte in der erstern dieser Schriften unleugbar

nach dem Grundsatz verfahren ist, die verschiedenen Quellen

allseitig und gründlich zu benutzen, aber in der schrift

stellerischen Verarbeitung des gegebenen Stoffes sich die Frei

heit der Auswahl und Anordnung und rednerischen Erklärung

der einzelnen Situationen nach den Gesichtspunkten seines

dogmatischen Standpunktes zu erlauben, so werden wir für

die Apostelgeschichte zum voraus auf dasselbe Verfahren

rechnen dürfen; wir werden also einerseits in den erzählten

Thatsachen keine tendenziösen Erdichtungen, sondern einen

aus der mündlichen oder schriftlichen Ueberlieferung ent

nommenen Stoff erblicken, andererseits freilich auch nicht ver

gessen dürfen, dass die Auswahl des Stoffes, seine Anordnung

und Inscenirung im Einzelnen, besonders auch die die

Situationen beleuchtenden Reden auf Rechnung der freien

schriftstellerischen Darstellung kommen, in welcher hier wie

im Evangelium der dogmatische Standpunkt des Verfassers

sich geltend machte.

Treten wir mit diesen Voraussetzungen gleich an den

entscheidendsten Punkt, die Erzählung vom Apostel

konvent Act. 15, so werden wir sie hier völlig bestätigt

finden. Diese Darstellung erweist sich nehmlich im Vergleich

zu der authentischen des Apostels Paulus Gal. 2 allerdings

nicht als historisch genau, aber ihre Differenzen sind doch

keineswegs von der Art, dass man an absichtliche Erdichtung

zu denken berechtigt wäre, sondern sie erklären sich theils –

was das Thatsächliche betrifft – aus ganz absichtslosen Un

genauigkeiten und Verschiebungen des Details in der Ueber
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lieferung, die der Verfasser vorfand, theils aber – was die

Reden betrifft, die wir zum Voraus als frei komponirt nach

der allgemeinen Sitte der alten Geschichtsschreiber zu be

trachten haben, – aus der unbefangenen Voraussetzung des

Verfassers, dass die irenische Tendenz der kirchlichen Parteien

seiner Zeit schon in deren apostolischen Häuptern ihren Vor

gang gehabt haben müsse.

Was das Thatsächliche betrifft, so ist zunächst hervorzu

heben, dass sowohl der Anlass als der Erfolg der Besprechung

zu Jerusalem von der Apostelgeschichte im Wesentlichen ganz

richtig dargestellt wird. Der Anlass: es waren von Jerusalem

etliche Gesetzeseiferer nach Antiochien gekommen, um der

dort gebräuchlichen „Freiheit in Christo“ aufzulauern und die

emanzipirte Gemeinde unter das Gesetzesjoch zu beugen; die

selben hatten in der gemischten Gemeinde die bisher noch

nicht zum prinzipiellen Austrag gekommene Frage nach der

Geltung des Gesetzes angeregt, die Unentschiedenen und

Schwankenden in grosse Verwirrung versetzt und das ganze

Lebenswerk des Paulus, den Bestand eines gesetzesfreien Hei

denchristenthums, in Frage gestellt; sollte diese Krisis über

wunden, die Frage zur Entscheidung und die beunruhigten

Gemüther zur Ruhe gebracht werden, so konnte diess nur im

Mittelpunkt des Christenthums durch eine Verständigung mit

den hochangesehenen Uraposteln, den „Säulen“ der Christen

heit, geschehen. Soweit völlige Uebereinstimmung zwischen

Apostelgeschichte und Gal. 2. – Dass nach letzterem Paulus

„in Folge und Gemässheit einer Offenbarung“ hinaufreiste,

nach ersterer aber von der antiochenischen Gemeinde dazu

veranlasst, diess bildet gar keinen sich ausschliessenden Gegen

satz, da natürlich der innere Impuls zu äusseren Motiven, unter

welchen der Wunsch der Gemeinde obenan gestanden haben

wird, hinzutrat. – Dass aber nach der Apostelgeschichte die

antiochenische Gemeinde sich nach Jerusalem wie an eine

oberste kirchliche Autorität um eine richterliche Entscheidung

gewandt habe, während nach Gal. 2 Paulus mit den Uraposteln

als Gleicher mit Gleichen verhandelte, diess ist doch wohl zu

viel gesagt; denn einerseits muss ja auch wirklich Paulus

der Entscheidung der Urapostel einen gewissen schiedsrichter

lichen Einfluss beigemessen haben, sonst hätte er ja eine Ver
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ständigung mit ihnen gar nicht gesucht; und andererseits be

kommt man doch auch aus der Darstellung der Apostelge

schichte nicht sowohl den Eindruck eines Prozesses vor einem

kirchlichen Gerichtshof, als den einer freien Verhandlung

zwischen Gleichen; nur dass allerdings diese Verhandlung

etwas mehr formell inscenirt und damit einem spätern kirch

lichen Konzil näher gerückt erscheint, als diess nach Gal. 2 der

Fall gewesen ist; aber wie natürlich und naheliegend ist es

doch, dass eine so wichtige Besprechung in der Ueberlieferung

die pompöseren Umrisse eines förmlichen und feierlichen Kon

zils der Urgemeinde annahm! – Eben darauf reducirt sich

auch der weitere Punkt, den man gänzlich mit Unrecht zu

einer hochwichtigen Differenz übertrieb: dass nach der Apostel

geschichte die Verhandlungen öffentliche vor der Gesammt

gemeinde, nach Gal. 2 aber nur Privatbesprechungen mit den

Säulenaposteln gewesen seien. Es ist diess schon gar nicht

ganz richtig, denn auch nach Gal. 2, 2 unterscheidet Paulus

zwischen einem doppelten Publikum, mit dem er verhandelte;

1) den airoig im Allgemeinen, d. h. der jerusalemischen Ge

meinde überhaupt, 2) xar iöiav öé toig öoxoöot, den Säulen

aposteln; auf die Verhandlungen mit der Gesammtgemeinde

muss sich Gal. 2, 3–5 beziehen, weil die Kontroverse mit den

die Beschneidung des Titus fordernden falschen Brüdern doch

nur öffentlich gewesen sein kann; darauf folgt dann erst

abschliessend in vv. 6–9 die Privatbesprechung mit den

Säulenaposteln, bei welcher übrigens die Anwesenheit einiger

angesehenen Aeltesten durch den Wortlaut nicht bestimmt

ausgeschlossen ist; dem entspricht es nun ganz gut, dass auch

nach Act. 15, 6 die Apostel und Aeltesten erst im zweiten

Stadium der Verhandlungen zusammentreten, nachdem zuerst

offenbar formloser vor dem grossen Publikum mit den phari

säischen Eiferern debattirt worden war (v. 5). Allerdings aber

lässt die Apostelgeschichte das Resultat dieser Verhandlungen

im engern Kreise als einen förmlichen Gemeindebeschluss zu

Stande kommen, während es in Wirklichkeit nur eine Privat

übereinkunft zwischen Paulus und den drei Säulenaposteln

war, bei welcher zweifelhaft bleibt, wieweit die übrige Ge

meinde damit einverstanden war, da sie gar nicht um ihre

Zustimmung befragt wurde. Dass dieser einfachere Sachver
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halt in der Ueberlieferung sich etwas verschob und die impo

santere Form, wie sie in der Apostelgeschichte vorliegt, an

nahm, daran ist gar nichts zu verwundern. – Was endlich

das Resultat selbst betrifft, so ist es in der Hauptsache ganz

übereinstimmend mit dem von Paulus berichteten und zwar in

doppelter Hinsicht, positiv: Paulus erreicht seinen nächsten

Zweck, die Freiheit der Heidenchristen vom Gesetz; negativ:

im Uebrigen bleibt Alles beim Alten, die fortdauernde Gel

tung des Gesetzes für die Judenchristen bleibt ausserhalb der

Verhandlung und wird von den Jerusalemiten als selbstver

ständlich vorausgesetzt.") Diese Voraussetzung ist in v. 21

jedenfalls angedeutet, man mag nun diese Worte nehmen als

Begründung dafür, dass die Forderungan die Heidenchristen nicht

über das Mass der Proselytengebote hinausgehen dürfe, oder

dafür, dass wenigstens so viel nothwendig gefordert werden

müsse. Die Forderung, dass die Heidenchristen sich enthalten

sollen von dem befleckenden Götzenopfer, vom Blut, vom Er

stickten und von Hurerei, kann nun allerdings nicht so, wie

die Apostelgeschichte es darstellt, damals in einem offiziellen

Dekret von Jerusalem aus den Heidenchristen auferlegt wor

den sein; dem steht die ausdrückliche Angabe des Paulus,

dass die Geltenden ihm nichts vorgelegt haben (éuoi oööév

ztgogavéGevto v. 6) und er sich zu nichts weiter verpflichtet

habe, ausser dass er der Armen gedenke (v. 10), zu entschie

den entgegen; auch wäre es ganz unbegreiflich, dass Paulus

nirgends jenes Beschlusses erwähnen sollte, auch nicht da, wo

er selber den Korinthern den Genuss des Götzenopfers als

unchristliche Verbindung mit dem heidnischen Opferaltar und

damit zugleich mit den Dämonen verbietet (1. Cor. 10, 14–22).

Aber diese irrthümliche Notiz der Apostelgeschichte beruht

keineswegs auf tendenziöser Erdichtung, sondern erklärt sich

ganz einfach aus dem urkirchlichen Gebrauch, dasjenige, quod

semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est, sei es in

Glauben oder Sitte, auf bestimmte apostolische Verfügung und

*) Gerade in diesem Punkte hätte man am allerwenigsten eine ten

denziöse Darstellung der Apostelgeschichte finden sollen, da er ganz

genau der historischen Situation, wie sie sich auch aus Gal. 2 ergibt, ent

spricht (cf oben, S. 282), während er schwerlich aus der eigenen Ansicht

des Verfassers oder seiner Zeit erklärlich wäre.
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Anordnung zurückzuführen. Es kann nehmlich kein Zweifel

darüber bestehen,*) dass jene Enthaltungen zur Zeit des Ver

fassers in den heidenchristlichen Kreisen längst allgemeine

Sitte waren, nicht nur, weil Paulus selbst ähnliche Ansichten

gelegentlich geltend machte (cf. 1 Cor. 10 über Götzenopfer

genuss und. 1. Cor. 5 über unerlaubte Ehe), sondern schon

desswegen, weil zu jenen Enthaltungen die Proselyten des

Thors immer verpflichtet gewesen waren, diese aber in ge

mischten Gemeinden naturgemäss meistens den Grundstock des

heidenchristlichen Theiles gebildet haben werden; dass nun die

christgewordenen Proselyten nach wie vor an jene Gebote sich

banden, schon um den Verkehr mit den Judenchristen nicht

abzubrechen, ist selbstverständlich, und dann ist auch das

Weitere nur natürlich, dass die nachher hinzukommenden Hei

den sich eben derselben Sitte anschlossen, welche sie bei den

früheren Proselyten des Thors, den ältesten Heidenchristen,

vorfanden. Diese alte Sitte der heidenchristlichen Gemeinden,

sich an die Proselytenverpflichtungen zu binden, wird wohl

schon von der spätern Ueberlieferung auf apostolische Anord

nung zurückgeführt worden sein, so dass wir als schrift

stellerische Zuthat des Verfassers der Apostelgeschichte nichts

als die bestimmtere Anknüpfung an den Apostelkonvent zu

betrachten haben werden; diess aber liegt so ganz in seiner

allgemeinen schriftstellerischen Art, vage Ueberlieferungen an

bestimmte (selbstgewählte) Anlässe anzuknüpfen, dass nicht der

geringste Grund vorliegt, dabei an eine besondere Tendenz

zu denken. So einfach sich hiernach Alles erklärt, so schwer

wäre hingegen zu begreifen, welche Absicht unser Verfasser mit

der freien Erdichtung jenes Gebots verfolgt haben sollte? Dass

es, wie man vermuthete, ein Vergleichsvorschlag der paulinischen

Partei an die Judenchristen hätte sein sollen, ist schon dess

wegen nicht anzunehmen, weil die Pauliner nicht wohl eine ohne

diess schon bestehende Sitte als Friedensbedingung anbieten

konnten, und weil andererseits diejenigen gemässigten Juden

christen, welche mit dieser Bedingung zufrieden gewesen wären,

damals gar nicht mehr erst für den Frieden zu gewinnen waren.

Wir sehen aus dem Bisherigen, dass das Thatsächliche

des Apostelkonvents von der Apostelgeschichte in den Haupt

*) cf. Lipsius in Schenkel's Bibellex. s. v. Apostelkonvent.
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sachen historisch richtig dargestellt wird, das Unhistorische

aber theils auf Rechnung der ihm vorliegenden Ueberlieferung

fällt, theils auf Rechnung seiner freien aber tendenzlosen

schriftstellerischen Einkleidung. Bei den Reden verhält sich

nun die Sache freilich anders. Hier dürfen wir zum voraus

gar keinen geschichtstreuen Bericht erwarten, sondern müssen

uns der allgemeinen Sitte der alten Geschichtsschreiber er

innern, gegebene Situationen durch frei komponirte Reden zu

illustriren. Wie nahe liegt es aber bei derartigen Kompo

sitionen, dass der Geschichtsschreiber seinen redenden Personen

entweder geradezu seine eigenen Ansichten in den Mund legt,

oder doch wenigstens sie so sprechen lässt, wie sie zu seiner

Zeit gesprochen haben könnten, nicht aber wie sie zu ihrer

Zeit wirklich gesprochen haben! So lässt denn auch unser

Verfasser den Petrus seine Ansichten über das Gesetz in so

freier paulinischer Weise aussprechen, wie er (der Verfasser)

selbst dachte und wie wohl auch aufgeklärtere Judenchristen

seiner Zeit denken mochten, wie aber ein Petrus in Wirklich

keit nicht gedacht noch gesprochen haben kann. Zwar dass

sich Petrus auf einen in seiner eigenen Missionspraxis vorge

kommenen Fall von Heidenbekehrung berief, ist sehr wohl

möglich; das vereinzelte Vorkommen solcher Fälle ist jeden

falls anzunehmen, da doch Act. 10 unmöglich aus der Luft

gegriffen sein kann; allein das war auch nach der Apostel

geschichte ein vereinzelter Fall und eine Ausnahme von der

Regel, welche die Regel selbst nicht aufhob, nach welcher

die Urapostel ihr Arbeitsgebiet auf Israel beschränkten. Diese

Beschränkung aber, wie sie nach Gal. 2, 9 eben damals prin

zipiell ausgesprochen wurde, beruhte auf einer prinzipiellen

Ansicht über das Verhältniss des Christenthums zum Juden

thum und über die bleibende Geltung des Gesetzes (cf. oben

S. 281), die eben nicht die paulinische ist, vielmehr mit den

paulinischen Gedanken von Act. 15, 9–11 im Widerspruch

steht. War Petrus wirklich so prinzipiell, wie er es dort aus

spricht, überzeugt, dass das Gesetz nur ein unerträgliches

Joch sei, und dass im Gegensatz zu ihm der alleinige, für

Juden wie Heiden gleichmässige Heilsweg im Glauben an die

Gnade Christi liege, wie konnte er dann gleichwohl den von

Gott selbst aufgehobenen Unterschied zwischen Juden und



506 Schluss.

Heiden in der Beschränkung seiner Wirksamkeit auf die

Ersteren festhalten? Erkannte er im Gesetz ein unerträgliches

Joch, wie konnte er dann gleichwohl an seiner fortdauernden

Geltung für die Judenchristen festhalten? Wie konnte er nach

momentanem Abweichen von dieser Norm unter dem Einfluss der

freieren antiochenischen Sitte sich durch die Jakobusleute wieder

unter dieses Joch zurückschrecken lassen? Wozu bedurfte es für

ihn der paulinischen Auseinandersetzung über die Unverträg

lichkeit von Gesetz und Glauben, wenn er selber schon in

Jerusalem ganz dieselbe Ueberzeugung ausgesprochen hatte? –

Wir sehen also allerdings, Petrus ist hier paulinisirt; der

Mann der unbestimmten Mitte, der gelegentlich einer freieren

Praxis sich akkommodiren konnte, im Grunde seiner Ueber

zeugung aber mit Jakobus auf einer Seite gegen Paulus

stand und daher im entscheidenden Falle auch zu den Grund

sätzen der Gesetzespartei sich bekannte, er ist in's Lager des

Paulinismus herübergezogen. Vorsichtiger lässt unser Ver

fasser den Jakobus sprechen; er erinnert nur an die pro

phetischen Aussprüche über Bekehrung der Heiden, welche

sich ganz innerhalb der judenchristlichen Anschauung halten,

wornach zu der israelitischen Messiasgemeinde bekehrte Hei

den als Proselyten hinzutreten werden, womit weder der

specifisch jüdische Charakter der Christengemeinde noch na

mentlich die fortdauernde Geltung des Gesetzes in ihr ange

tastet war. In diesem Unterschied zwischen Petrus' und

Jakobus' Rede, sowie darin, dass Letzterer es ist, der die Pros

elytengebote in Vorschlag bringt, verräth sich immerhin eine

verblasste Erinnerung an die strengere Haltung eines Jakobus

im Vergleich zu Petrus. Auch dass Paulus und dessen

Freunde nach v. 12 ihre Sache hauptsächlich durch Berufung

auf ihre thatsächlichen Erfolge unter den Heiden führen, ist

ein ganz richtiger Zug, der mit Gal. 2, 7–9 übereinstimmt.

In Gal. 2 schliesst sich an die Erzählung von der Apostel

besprechung in Jerusalem das Nachspiel der Scene zwischen

Paulusund Petrus in Antiochien an, in welcher erstdie vorher noch

verdeckte Differenz der Prinzipien zur Erscheinung kommt

und welche daher auf die eigentliche Stellung der Parteien im

Urchristenthum mehr als die jerusalemische Verhandlung ein

klares Licht wirft (cf. darüber oben S. 287 f.). Von dieser
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Scene erzählt nun die Apostelgeschichte nichts und berichtet

dafür nur von einem Streit zwischen Paulus und Barnabas,

der, aus unbedeutendem Anlass (aus der Frage, ob Markus

wieder auf die Missionsreise mitzunehmen sei?) entstanden,

doch zu heftiger Erregtheit geführt habe (15, 36–41). Es

liegt sehr nahe, in dieser Notiz eine abgeblasste Spur von dem

ernstlichen Konflikt, wie Paulus ihn erzählt, zu erblicken.

Wie weit unser Verfasser hievon nähere Kunde hatte, können

wir nicht wissen; es ist sehr wohl möglich, dass schon die

Tradition in heidenchristlichen Kreisen jene Scene verwischt,

die Schärfe des Konfliktes abgeschwächt und die Tragweite

desselben vergessen hat; ja es wird diess sogar wahrscheinlich,

wenn wir bedenken, wie schon der erste Clemensbrief die bei

den Apostelhäupter Petrus und Paulus friedlich zusammenstellt

(Cap. 5) und wie er die Zwistigkeiten zwischen der Paulus-,

der Petrus- und der Apollospartei in Corinth für eine ge

ringere Sünde hält, als die spätern Zwistigkeiten mit den Pres

bytern, weil es ja doch hochberühmte Apostel gewesen seien,

an die sich jene Parteien angeschlossen haben (Cap. 47). Das

setzt offenbar voraus, dass man schon damals wenigstens in heiden

christlichen Kreisen von der eigentlichen Bedeutung des uraposto

lischen Parteigegensatzes keine rechte Vorstellung mehr hatte;

dann kann man aber auch von dem prägnantesten Ausdruck

jenes Gegensatzes, dem persönlichen Konflikt der Parteihäupter

in Antiochien, keine volle und klare Erinnerung gehabt, min

destens die Tragweite desselben nicht mehr verstanden haben.

Sehr viel anders war diess freilich in den streng judenchrist

lichen Kreisen, wo man noch ein Jahrhundert lang dem Pau

lus jene Scene nicht vergessen konnte, wie die Clementinen

beweisen. Mit Rücksicht hierauf wird sich allerdings die

Möglichkeit nicht abweisen lassen, dass unser Verfasser den

ihm bekannten Konflikt mit Stillschweigen übergangen habe,

um in diesem heikelen Punkte die Empfindlichkeit der Juden

christen zu schonen.

Man hat ferner auch tendenziöse Erdichtungen sehen

wollen in den wiederholten Fällen, wo Paulus nach der

Apostelgeschichte sich dem Gesetz und der Sitte der Juden

akkommodirt. Allein hier müsste erst bewiesen werden, dass

diese Fälle nicht geschichtlich sein können. Beruft man sich
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auf die Zurückweisung der angesonnenen Beschneidung des

Titus (Gal. 2, 3), um die Erzählung der Apostelgeschichte

von der Beschneidung des Timotheus (16, 3) für ungeschicht–

lich zu erklären, so übersieht man einen zwiefachen Unter

schied beider Fälle: Titus war reiner Heidenchrist, Timotheus

als Sohn einer jüdischen Mutter von Geburt halber Jude; und –

was noch bedeutsamer ist – im Falle des Titus handelte es

sich darum, an einem entscheidenden Exempel das Prinzip der

Gesetzesfreiheit der Heidenchristen zu wahren; in dieser kri

tischen Situation wäre Nachgiebigkeit so viel als Verleugnung

des Prinzips gewesen; bei Timotheus aber fehlte nicht bloss

jeder derartige Grund zur strengen Durchführung des anti

nomistischen Prinzips, sondern dieselbe wäre vielmehr geradezu

zweckwidrig gewesen, weil das Aergerniss der Juden an einem

unbeschnittenen halbjüdischen Apostelgehülfen bei der Missions

wirksamkeit überall ein Hemmschuh geworden wäre. Dass im All

gemeinen solche äussere Zweckmässigkeitsgründe bei Dingen,

die an sich Adiaphora sind – und so betrachtete Paulus

nach 1 Cor. 7, 19, Gal. 6, 15 die Beschneidung – mass

gebend sein dürfen, sollte kein Besonnener läugnen; dass

aber insbesondere auch auf den Apostel derartige Rücksichten

pastoraler Weisheit bestimmend einwirkten und ihn, den prin

zipiellen Antinomisten, zur praktischen Akkommodation an die

Gesetzesleute bewogen, ist von ihm selber 1 Cor. 9, 19 ff. so

rundweg bezeugt, dass sich daran in keiner Weise rütteln lässt

(cf oben, S. 297 f.). Wie weit aber solche Akkommodation

gehen konnte und durfte, diess ist eine Frage, die sich durch

aus nicht a priori beantworten lässt, weil in solchen Fragen

des sittlichen Geschmackes jedes Urtheil bloss ein subjektives

ist. – Sagt man, Paulus habe nicht zu den Festen nach Jeru

salem hinaufreisen dürfen, da er selber derartiges Halten von

(heiligen) Tagen den Galatern (4, 10) als einen Rückfall in

die Knechtschaft vorwerfe, so ist doch auch zu erinnern, dass

er selber Röm. 14, 6 ein Halten von Tagen, das dem Herrn

geschehe, d. h. das mit dem christlichen Gewissen in Einklang

stehe, zugibt. Und so leicht sich praktische Gründe denken

lassen, die dem Apostel die Anwesenheit in Jerusalem während

der grossen Versammlungszeiten räthlich machten, so ver

wunderlich wäre es hingegen, wenn die Apostelgeschichte diese
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Festreisen tendenziös erdichtet und dann doch so gar nicht be

tont und verwerthet, sondern nur so flüchtig und nebenher

erwähnt hätte, wie diess 18, 22 geschieht; die Reise 11, 30

mag chronologisch unrichtig angesetzt sein, das berechtigt doch

noch lange nicht zur Anklage auf tendenziöse Erdichtung. –

Wenn ferner die Apostelgeschichte den Paulus auf seinen

Missionsreisen überall zuerst die jüdische Synagoge besuchen

und von da erst zu den Heiden sich wenden lässt, so ist diess

ebenso sehr der Natur der Verhältnisse entsprechend, als mit

dem ausdrücklichen Satz des Apostels in Einklang, dass das Evan

gelium Iovóaip te ztgótov xai"E/yvu bestimmtgewesen und dass

aus dem Fall der Juden den Heiden das Heil gekommen sei. –

Am meisten hat man an der Darstellung der Vorgänge vor

und nach der Gefangennehmung des Apostels in Jerusalem

Anstoss genommen, da sie auf den Charakter des Paulus einen

Schatten werfen würden, wenn sie historisch wären. Da ist

nun zuvörderst wieder an die Subjektivität solcher sittlichen

Geschmacksurtheile zu erinnern; oder geschieht es nicht täg

lich, dass in derselben Handlungsweise der Eine Unlauterkeit

und Schwäche sieht, während der Andere sie für erlaubte ja

pflichtmässige Weisheit und liebevolle Rücksichtnahme hält?

Ein objektives Urtheil von wissenschaftlicher Tragkraft lässt

sich ein für allemal auf solchen überaus individuellen Instanzen

nicht basiren; diese Ueberlegung dürfte die wissenschaftliche

Kritik mindestens zu etwas mehr Vorsicht und étrox mahnen.

Sodann ist zu erwägen, dass zwar die bestimmte Gruppirung

der Vorgänge und ihre Motivirung durch die Reden der han

delnden Personen Werk des Schriftstellers sein mag, aber

darum doch die Thatsachen selbst, die er erzählt, recht gut

historisch richtig sein können. Warum Paulus sich nicht sollte

einer Ceremonie, die für ihn ein werth- und bedeutungsloses

Adiaphoron war, zu dem Zweck unterziehen können, um da

durch die erhitzten Gemüther einer fanatischen Menge, der

nun einmal mit Vernunftgründen nicht beizukommen war, zu

beschwichtigen, diess ist in der That nicht abzusehen; zumal

aus mehreren Anzeichen sich schliessen lässt, dass ihm damals

an einem guten Verhältniss zur jerusalemischen Gemeinde sehr

viel gelegen war (cf. seinen Eifer um die Armensteuer, seine

Besorgniss wegen der freundlichen Aufnahme derselben in
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Jerusalem Röm. 15, 30 f, überhaupt den irenischen Ton des

Römerbriefes gegen die Judenchristen und besonders die

freundliche Erwähnung der Urgemeinde ibid. v. 27). Ob

jene Kondescendenz des Apostels, deren Thatsächlichkeit ganz

glaubwürdig scheint, eine so direkte Beziehung auf die An

klage v. 21: dass er Abfall vom Gesetz lehre, gehabt habe

und geradezu eine thatsächliche Widerlegung derselben sein

wollte, wie die Apostelgeschichte es darstellt, diess kann

immer noch dahingestellt bleiben, doch liesse sich auch in

diesem Fall Paulus gegen den allzu plumpen Vorwurf der Un

wahrheit insofern ganz wohl vertheidigen, als er ja bei allem

prinzipiellen Antinomismus doch in der Praxis nicht der fana

tische Gesetzesstürmer, wofür seine Gegner ihn verschrieen

haben werden, gewesen ist, vielmehr gegen die in der Gesetz

lichkeit befangenen schwachen Gewissen Duldung übte und

Duldung empfahl (Röm. 14 cf. oben, S. 319). Was endlich

die Vertheidigungsreden des Apostels betrifft, so dürfen wir

hier aus den schon oben erörterten Gründen allerdings keine

geschichtliche Genauigkeit erwarten; Einiges von dem, was

der Verfasser Paulum hierbei reden lässt, könnte dieser so nicht

wohl gesagt haben; auch sind diese Reden unverkennbar nach

einem einheitlichen Plan komponirt. Aber auch in ihnen muss

man keine konziliatorische Tendenz suchen, die den Paulus

zum Judaisten gemacht hätte, um die Judaisten für ihn zu

gewinnen; sondern wenn Paulus sich hier so ausspricht, als

ob sein jetziger Glaube und sein früherer vorchristlicher nicht

wesentlich verschieden wären, so muss man sich erinnern, dass

der gut paulinische zweite Brief an Timotheus, dem man doch

keine Vermittelungstendenz nachsagen kann, sich ganz ebenso

über den Glauben des Paulus wie auch des Timotheus aus

spricht (1,3–5, cf. oben, S.480) und zwar diessin Uebereinstim

mung mit der allgemein kirchlichen Anschauung von der wesent

lichen Identität des alt- und neutestamentlichen Glaubens(cf.auch

Hebr. 11). – Uebrigens ist schliesslich noch zu bemerken,

dass gerade in den fraglichen Parthieen der jerusalemischen

Scenen die Darstellung der Apostelgeschichte durch ihre

epische Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit den entschiedenen

Eindruck der treuen Geschichtlichkeit macht; und wie stimmt

zur Tendenzhypothese die offene Art, wie sie vom Hass der
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Judenchristen gegen Paulus spricht, wie sie deren härtesten

Vorwurf so rund heraus mittheilt (21, 21)? Und ihr Schweigen

über irgendwelche Hülfe und Unterstützung, die der schwer

bedrängte Heidenapostel von Seiten der Judenapostel gefunden

habe, – so genau es stimmt mit der echtpaulinischen (kurz

nach jenen Erlebnissen von Cäsarea aus geschriebenen) Notiz

2 Tim. 4, 16, so wenig passt es zur vorgeblichen Tendenz!

In der That, man muss sich hier, wie bei manchen Parthieen

des Evangeliums Lucae, nur wundern über die Unbefangen

heit, mit welcher der Verfasser, weit entfernt, eine Tendenz

durch klug ersonnenen und durchgeführten Plan zu verfolgen,

vielmehr auch Solches aus seinen vorhandenen Quellen auf

genommen hat, was mit seinen sonst ihm feststehenden Vor

aussetzungen gar wenig sich reimt.

Wie sich vom Gesichtspunkt des spätern kirchlichen Pau

linismus aus die Lehre des Paulus darstellte, ist noch aus den

paulinischen Lehrreden der Apostelgeschichte

zu entnehmen. Es ist unbestreitbar, dass diese Reden die echt

paulinische Lehre nicht mehr, sondern nur einen sehr abge

blassten Rest davon enthalten. Aber sie theilen damit nur die

Eigenthümlichkeit der übrigen spätpaulinischen Literatur, be

sonders des Barnabas-, Clemens-, 1. Petri-, der Pastoralbriefe

und fallen also unter denselben Gesichtspunkt: sie sind weder

Geschichtsurkunden noch tendenziöse Erdichtungen, sondern

treuer Ausdruck einer spätern kirchlichen Entwickelungsphase

des Paulinismus. – Die Apostelgeschichte berichtet drei

grössere Missionsreden des Paulus: 1) die in Antiochien 13,

16–41, als Beispiel seiner Reden vor Juden; 2) die in Athen

17, 22–31, als Beispiel seiner Reden vor Heiden, und 3) die

in Milet 20, 17–35, als Beispiel seiner Reden vor Christen.

Die erste dieser Reden geht ganz ähnlich, wie die des

Stephanus,aus von einer geschichtlichen Erinnerungan diegöttliche

Erwählung und Leitung des Volkes Israel bis auf das Davidische

Königthum, von welchem dann unmittelbar auf den messianischen

Davidssohn Jesus übergegangen wird, um damit ihn zum vor

aus als den Zielpunkt aller alttestamentlichen Geschichte

und Verheissung und die evangelische Verkündigung von ihm

als die Erfüllung dieser Israel gegebenen Verheissung anzu

kündigen (13, 16–26). Dann folgt der Inhalt der Heilspredigt



512 Schluss.

(óyog tjg ototygiag) in summarischer Angabe der beiden

Hauptdaten: Tod und Auferstehung Christi (vv. 27–37) und

ihrer religiösen Folge: Anbietung der Sündenvergebung und

Rechtfertigung durch den Glauben (vv. 38 f.), worauf eine

Warnung vor Unglauben den Schluss bildet (vv. 40 f.). Dass

hier als Hauptinhalt der evangelischen Verkündigung Tod

und Auferstehung Christi und Rechtfertigung durch den Glau

ben hervorgehoben ist, wäre zwar an sich gut paulinisch, nur

lässt sich nicht verkennen, dass der bestimmtere Sinn, in

welchem Paulus sowohl den Heilstod Christi als die Recht

fertigung als den Zusammenhang beider gedacht hat, hier nicht

zu finden ist; der Tod Christi ist die durch menschliche Un

wissenheit herbeigeführte Erfüllung alttestamentlicher Weis

sagungen, fällt also unter den Gesichtspunkt eines von Gott

zugelassenen und vorausgesehenen menschlichen Veranstaltens,

dessen Schuld durch die Unwissenheit der Verursacher ge

mildert ist; aber er ist keineswegs die göttliche Veranstaltung

zur sühnenden Strafstellvertretung, die der gottgewollte Mittel

punkt des Erlösungswerks, der neue Heilsgrund wäre; nicht

aus ihm als dem Versöhnungsmittel ist die Sündenvergebung

abgeleitet und nicht auf ihn ist der rechtfertigende Glaube

bezogen, sondern wenn es v. 38 heisst, dass ötä toötov äpeoug

äuagtuövzatayyéletat, so ist hier die Beziehung der Sünden

vergebung auf Christus nur eben in jenem ganz allgemeinen

Sinn gemeint, wie auch nach judenchristlicher Ansicht der

Messias als der stehende Vermittler der Sündenvergebung er

scheint. Die Erwähnung der Rechtfertigung durch den Glau

ben soll gewiss eine bestimmte Anspielung auf die paulinische

Kardinallehre sein, aber der eigenthümliche Zusatz: äztözrcév

tov, öv oix Hövv Gyte év tº vóup Movoéog ötxautoGivat, év

to tºp zräg ö zruoteöov öuxatoütat verräth einen der pauli

nischen Lehre über Rechtfertigung und Gesetz fremdartigen

Hintergrund der Anschauungsweise; denn es klingt diess offen

bar so, als ob auch das Gesetz zwar habe zu einer gewissen

Rechtfertigung verhelfen können, nur aber nicht zur vollstän

digen, so dass nun die Glaubensgerechtigkeit als die vollstän

digere die Lücken der Gesetzesgerechtigkeit auszufüllen be

stimmt wäre; diess kommt ja aber genau auf jenes Sowohl –

als auch von Gesetzes- und Glaubensgerechtigkeit hinaus, wie
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es judenchristliche und später allgemeinkirchliche Anschauung

war, wie es aber eben nicht paulinisch ist, da nach Paulus

beide spezifische Gegensätze sind, die sich nicht ergänzen,

sondern nur einer den andern aufheben können. – Noch mag

bemerkt werden, dass die Drohung am Schluss zwar ganz

der allgemeinen antijüdischen Ansicht unseres Verfassers ent

spricht, indem sie den Unglauben der Juden als eine fast

selbstverständliche Erscheinung a priori voraussetzt, dass sie

hingegen weder zu der Lehrweisheit des Apostel Paulus noch

zu seiner patriotisch-theokratischen Hochschätzung Israels

stimmt. Gut paulinisch ist übrigens schliesslich noch die

Art, wie das Gläubigwerden. Etlicher auf prädestinatianische

Ordnung Gottes zurückgeführt wird (13, 48).

Die zweite Rede vor der gebildeten Heidenwelt Athens

(17, 22 ff.) enthält eine schöne Vertheidigung des geistigen

Monotheismus gegenüber dem sinnlich-polytheistischen Heiden

thum und eine geistvolle Philosophie der Religionsgeschichte,

die mit der einen Ansicht des Paulus vom Heidenthum

(Röm. 1) im Widerspruch steht und auch zu der andern (Gal. 4)

nicht genau passt. Nach der erstern nehmlich ist das Heiden

thum eine sträfliche Abwendung vom erkannten Gott und

Empörung wider ihn, welche von Gott keineswegs als blosse

Unwissenheit übersehen, vielmehr durch immer tieferes Ver

derben bestraft wird; nach der andern ist es ein Zeitalter der

Unmündigkeit, in welchem Gott die Menschen dem Knechts

dienst der Weltelemente unterworfen hat, bis zu dem von ihm

vorausbestimmten Zeitpunkt, wo sie durch Christum das

Sohnesrecht erlangen sollten; dort ist das Heidenthum gott

geordnete Strafe für menschliche Verschuldung, hier gott

geordnete Unfreiheit im Dienste des Nichtgöttlichen, beidemal

also ein gottgeordneter Zustand der Gottlosigkeit. Dagegen

nun in der Rede Act. 17 erscheint das Heidenthum als ein

unbewusster Gottesdienst, ein tastendes Suchen der Menschen

nach dem ihnen nahen Gott, der sich zwar ihnen auf allerlei

Weise bezeugt, ja dessen Geschlechtes zu sein sie sich instink

tiv bewusst sind, der ihnen aber gleichwohl in seiner reinen

Wesenheit unfasslich, „ein unbekannter Gott“ bleibt, daher sie

in ihrem Suchen nach dem Unbekannten und doch nicht Fremden

ihn irrig in sinnlichen Bildern zu finden meinen, worin eben

Pfleiderer. Der Paulinismus. - 33
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die von Gott zugelassene (cf. 14, 16) Unvollkommenheit dieser

„unwissenden Frömmigkeit“ (öv äyvooövteg eioeßeite v. 23)

besteht. Diese Unwissenheit war schuldlos, so lange sie eben

von der höheren Wahrheit nichts Bestimmteres erfuhr, eben da

her aber hört mit der Verkündigung des bisher unbekannten

Gottes als eines geoffenbarten die bisherige Unzurechnungs

fähigkeit auf; mit dem erkannten Irrthum tritt die Nothwen

digkeit der Sinnesänderung ein (ustavoéiv zragayyé et v. 30),

d. h. der Abwendung von den eiteln Göttern und Hinkehr zu

dem einen lebendigen Gott (cf. 14, 15: eiayye.tLóuevot öuäg

áztö roûtov tóv uataicov éztuorgéqeuvézti töv Geöv töv Lövta).

In diesem Sinn der Bekehrung vom Heidenthum zum mono

theistischen Gottesglauben ist diess uetavoeiv hier allein zu ver

stehen; etwas spezifisch Christliches liegt noch nicht darin,

sowenig, wie im übrigen Inhalt der bisherigen Rede. Erst in

v. 31 tritt diess hinzu in dem Gedanken, dass Gott an einem

bestimmten Gerichtstag die Welt richten werde durch einen

dazu vorausbestimmten Mann, denselben, welchen er zuvor von

den Todten auferweckt und dadurch vor Jedermann als den

zum Weltrichter Bestimmten beglaubigt hat. Paulinisch ist

hier zwar, dass die Auferweckung Christi als Grund des Glau

bens an ihn erscheint, aber nicht paulinisch, dass als Gegen

stand dieses Glaubens ausschliesslich die Bestimmung Christi

zum Weltrichter genannt wird; die bei Paulus im Vordergrund

des Glaubens stehende Mittlerstellung Christi als des Erlösers

tritt hier zurück hinter seiner messianischen Würdestellung

als des Richters; diese selbst aber tritt zu seiner Person nur

äusserlich, vermöge des göttlichen Willens, hinzu ( ägt ge),

ohne in ihr selbst tiefer begründet zu sein, was nicht pau

linische Christologie ist (denn Röm. 1, 4, worauf unsere Stelle

vielleicht anspielt, ist zu ögtoGeig viðg Geoö als der tiefere

Grund hinzugesetzt: xarä ztveöua äytooövyg).

Die dritte Rede (20, 18–35) ist Abschiedsrede an die

ephesinischen Presbyter auf der letzten Reise nach Jerusalem.

Hier wird schon die bestimmte Form des Abschieds für

immer schriftstellerische Zuthat sein, da Paulus nach dem

Römerbrief seiner jerusalemischen Reise zwar allerdings nicht

ohne Besorgniss, aber jedenfalls nicht so hoffnungslos ent

gegengesehen hat; hat er ja doch noch in der römischen Ge
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fangenschaft lebhaft an der Hoffnung, seine Gemeinden wie

derzusehen, festgehalten (Phil. 1, 25. 2, 24), was bei einer so

rastlos thatkräftigen Natur auch psychologisch viel wahrschein

licher ist, als die elegisch düstere Stimmung jener Abschieds

rede. Auch ist der Inhalt der Rede der konkreten Situation

nicht sehr entsprechend; er besteht überwiegend in einer

Selbstvertheidigung des Apostels in Betreff der Wahrhaftigkeit

und Uneigennützigkeit seiner amtlichen Wirksamkeit, wozu vor

einer Gemeinde, die ihn Jahre lang kennen zu lernen Gelegenheit

hatte, kaum ein Grund vorhanden sein konnte; die Paränese

aber übergeht die gegenwärtigen Verhältnisse der ephesinischen

Gemeinde mit völligem Stillschweigen und bezieht sich statt

dessen auf künftige Gefahren, welche der Kirche im Ganzen

durch reissende Wölfe aus ihrer eigenen Mitte bevorstehen

sollen; vor deren verführerischen, zur Sektenbildung veran

lassenden Irrlehre sollen die Presbyter, als die vom heiligen

Geist eingesetzten Aufseher und Hirten der Gemeinde

(Gottes?), welche er durch sein eigen Blut erworben hat, ihre

Herde bewahren (vv. 28–31). Diese aus der Mitte der

Gemeinde nach des Apostels Tod hervorgehenden und einen

sektirerischen Anhang bildenden Irrlehrer können keine andern

sein als die, vor welchen auch die Pastoralbriefe schon den

Apostel Paulus mittelst ganz ähnlicher vaticinia post eventum

auf's eindringlichste wiederholt warnen lassen: gnostische Hä

retiker; während der wirkliche Apostel Paulus in seinen

echten Briefen derartiger künftiger Irrlehrer mit keiner Silbe

gedenkt, wohl aber mit den gegenwärtigen judaistischen Geg

nern fortwährend genug zu thun hat. Diese Stelle beweist

also sicherer, als irgend etwas anderes, dass unsere Rede aus

dem Standpunkt der nachapostolischen Zeit und zwar näher

des Anfangs des zweiten Jahrhunderts (wie der zweite Timo

theusbrief) verfasst ist. An die Pastoralbriefe erinnert aber

ferner die Art, wie die Presbyter als Gemeindevertreter und

Hirten zur Abwehr der die Gemeinde verstörenden Irrlehrer

aufgefordert werden; der Zusatz, dass sie vom heiligen Geist

als Aufseher gesetzt seien (v. 28), bekundet einerseits schon

eine steigende Hochhaltung des kirchlichen Amtes (cf. dagegen

1 Cor. 16, 15 f und oben, S. 231), andererseits aber doch

33
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wegen der Nichtunterscheidung von Presbytern und éztioxoztot

noch eine frühe Entwicklungsstufe der kirchlichen Organi

sation; also ganz derselbe Standpunkt, wie in den beiden

älteren Pastoralbriefen. An den Titusbrief erinnern übrigens

auch einzelne Wendungen unserer Rede: v. 30 Zaoivteg

öteotgauuéva cf Tit. 1, 14: áztootgepouévoy thv ály Getav und

3, 11: ëFéotgattat ö totoürog; v. 28: éxx/yoiav, jvzregtezrouj

oato ölä toi iöiov auarog, cf. Tit. 2, 14: ög éöcoxev éavtöv

öztèg uóv, va – xaGagioy ëavtſ aövzregtoëotov; v. 21 :

uerävoua eig töv Geóv (von der Bekehrung zum Christenthum),

cf. Tit. 3, 8: o zteztuorevxóteg t Gef („die Christen gewor–

den sind“); auch die Betonung der Uneigennützigkeit des

Apostels in seiner Missionsthätigkeit erinnert an die Forderung

Tit. 1, 7: der Bischof soll sein u aioxgoxegöig, und dagegen

v. 11 von den Irrlehrern: ötóäoxovteg ä uſ öei aioxgoö xég–

öovg xdguv.

Die Apostelgeschichte schliesst die Darstellung der Wirk

samkeit des Paulus mit einer Rede vor der römischen Synagoge,

die mit der feierlichen Erklärung endet, dass an den Juden

das schon von den Propheten geweissagte Gericht der Ver

stockung sich erfülle, dass aber den Heiden das Heil Gottes

gesandt sei, und diese werden es auch (gläubig) hören (28,

28). Eben dieses Doppelte: die Bestimmuug des Christen

thums für die Heiden und die Verwerfung Israels bildet den

Kern des Paulinismus der Apostelgeschichte. Aber weder ist

jener Universalismus derselbe wie der ursprünglich

paulinische, noch ist dieser Antijudaismus überhaupt je

paulinisch gewesen. Der Universalismus wird nicht, wie bei

Paulus, auf die dogmatische Centrallehre der Aufhebung des

Gesetzes durch Christi Tod begründet (nur einmal findet sich

ein verwandter Gedanke und zwar aus Petri Munde: 15, 10

von der Unerträglichkeit des Gesetzes, was doch nur als popu

läre Verallgemeinerung jener paulinischen Lehre betrachtet

werden kann); statt dessen ist er durch den Unglauben der

Juden und durch besondere göttliche Offenbarungen, die dem

Paulus sein Thätigkeitsgebiet vorschreiben, motivirt. Es soll

nun zwar mit dieser äusserlich pragmatischen Motivirung ge

wiss nicht gesagt sein, dass die Heidenbekehrung ein bloss
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zufälliges Ereigniss gewesen, das möglicher Weise auch hätte

unterbleiben können; vielmehr erscheint sie ja als das von

Anfang schon durch den Missionsbefehl des scheidenden Jesus

Vorherbestimmte; wie denn auch schon vermöge seiner präde

stinatianischen Ansicht (cf 13,48) der Verfasser der Apostel

geschichte den faktischen Gang der Christianisirung der Welt

als den uranfänglich von Gott gewollten auffassen musste.

Aber den spezifisch paulinischen Grund des Universalismus

verkannte er, weil ihm eben überhaupt die spezifisch pauli

nische Dogmatik fremd war, insbesondere nach ihrer polemisch

antinomistischen Seite. Diess aber war nicht etwa die Folge

einer Akkommodation des Paulinismus an judaistische Gesetz

lichkeit, nicht eine absichtliche Konzession an judenchristliche

Zumuthungen, sondern es hieng vielmehr damit zusammen, dass

dem spätern Paulinismus das dogmatische Verständniss für die

Gesetzesfrage zugleich mit dem praktischen Interesse dafür

um so mehr entschwunden war, je mehr das Heidenchristen

thum sich in seinem selbstständigen Rechte sicher fühlte. – An

die Stelle des dogmatischen Antinomismus des Paulus tritt

nun aber in der Apostelgeschichte ein nationaler Antijudais

mus, der dem Paulus selbst gänzlich fremd war. Während

Paulus die Verstockung seines Volkes Israel nur als eine

temporäre Zurückstellung hinter den Heiden, nicht als

definitive Verwerfung ansah (Röm. 11), so war diese Hoff

nung auf spätere Bekehrung Israels den geborenen Heiden

christen nicht nur an sich fern liegend, weil keine nationale

Sympathie dafür sprach, sondern sie trat auch mit dem fak

tischen Gang der Dinge immer mehr in Hintergrund und

bekam wohl hauptsächlich durch die Zerstörung Jerusalems ihren

Todesstoss. Daher finden wir beim spätern Paulinismus fast

durchgängig (cf. Barnabasbrief, 1 Petri, pseudoignatianische

Briefe und dann auch besonders Evangelium Johannis) das

selbe verwerfende Urtheil über die Juden, wie in der Apostel

geschichte. Das Bewusstsein der unbedingten Autonomie des

Christenthums, diese wesentlichste Errungenschaft des Apostels

Paulus, für welchen sie aus der dogmatischen Antithese von Ge

setz und Evangelium gefolgt war, kleidete sich für das spätere

Heidenchristenthum in die populärere, aber auch oberfläch
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lichere Form des nationalen Antijudaismus, welcher nicht hin

derte, dass nicht noch ein gut Stück dogmatischen Judaismus

unter der Form des „neuen Gesetzes“ in das katholische

Christenthum sich einschleichen konnte.*)

*) Cf. hierzu und zu diesem Schlussabschnitt überhaupt Over

beck, Ueberarbeitung von De Wette's Erklärung der Apostelgeschichte

(besonders Einleitung); ferner Baur's Paulus, Schwegler's nach

apostol. Zeitalter, Zeller's Apostelgeschichte vom kritischen, Meyer’s

Comm., Lechler's ap. u. nachapost. Zeitalter, Thiersch' apostol.

Zeitalter, Lekebusch über Kompos. u. Entstehung der Apostelgesch.

vom apologet, Ritschl, Reuss, Holtzmann (in Schenkel's Bibellex)

vom vermittelnden Standpunkt aus.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg -



Früher erschienen in demselben Verlage:

Paulus, der Apostel Jesu Christi

Sein Leben und Wirken, seine Briefe und seine Lehre. Ein Beitrag

zu einer kritischen Geschichte des Urchristenthums.

Von F- Chr“- V- ESAUlr“

Zweite Aufl. Nach dem Tode des Verfassers besorgt von Dr. Eduard

Zeller. Zwei Bände. 4 Thlr.

„Unter den zahlreichen Schriften, welche Baur der Erforschung des ältesten Christenthums

und seiner Urkunden gewidmet hat, ist keine von ihm mit grösserer Liebe gepflegt worden,

und keine spiegelt einen längeren Abschnitt seiner wissenschaftlichen Thätigkeit in sich ab,

als der Paulus. In dieses Werk hat er seine ersten grundlegenden Untersuchungen über

Paulinismus und Petrinismus, über die korinthische und die römische Christengemeinde und

die an sie gerichteten Briefe grossentheils aufgenommen; mit demselben hat er sich noch im

letzten Jahre seines Lebens beschäftigt, um es für eine zweite Auflage neu zu bearbeiten.“

Mit diesen Sätzen führt der Herausgeber in seinem kurzen Vorwort die neue Auflage ein,

welche bei der Kritik die günstigste Aufnahme fand und welche selbst theologische Gegner

als ein bewunderungs- und nachahmungswehrtes Denkmal des unermüdlichen Fleisses,

des tiefeindringenden Scharfsinns und der genialen Combinationsgabe des Verfassers aner

kennen.

WºrläIE ET i Chrsilºß DIEEFlighl
Von F. Chr. von Baur.

Herausgegeben von Prof. Dr. F. F. Baur.

I. 1. II. II. III. 1865/1867. 12 Thlr.

Band, I. Abth. A. u. d. T.: Das Dogma der alten Kirche. Erster Ab

schnitt: Von der apostolischen Zeit bis zur Synode von Nicäa.

47/4 Bogen. 1865. 3. Thlr. 20 Ngr.

I. Band, II. Abth. A. u. d. T.: Das Dogma der alten Kirche. Zweiter

Abschnitt: Von der Synode in Nicäa bis zum Ende des sechsten Jahr

hunderts. 30 Bogen. 1866. 2 Thlr. 10 Ngr.

II. Band. A. u. d. T.: Das Dogma des Mittelalters. 33 Bogen. 1866.

2 Thlr. 20 Ngr. -

III. Band. A. u. d. T.: Das Dogma der neueren Zeit. 40*/2 Bogen. 1867.

3. Thlr. 10 Ngr.

Das Erscheinen dieser vollständigen, ausführlichen, aus den Quellen selbst geschöpften, und

auf der Höhe der neueren Wissenschaft stehenden Bearbeitung der Dogmengeschichte wird

eine schon länger und mehrfach gefühlte Lücke in der theologischen Literatur der Gegenwart

aufs beste ausfüllen.

„Durch alles dies haben wir in diesen Vorlesungen ein Buch, in welchem sich diese Wissen

schaft auch lediglich von der formellen Seite betrachtet, fast in ganz neuer Gestalt darbietet,

ebenso geeignet für das eigentliche Studium des angehenden Theologen, wie für die Orien

tirung jedes gebildeten Mannes, sie bilden nicht blos ein Handbuch zum Nachschlagen,

sondern eine Schrift, die mit steigendem Interesse im Zusammenhange gelesen werden kann.“

[Jahrbücher für deutsche Theologie XI. I. C. Weizsaecker.]

Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte
Von F. Chr. V. Baur. \

Dritte Auflage. 1867. 1 Thlr. 24. Ngr;



Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte, auf Grund

des gegenwärtigen Standes der philosophischen und der historischen

Wissenschaft dargestellt von 0tt0 Pfleiderer. 2 Bde. gr. 8.

1869. 4 Thlr.

Moral und Religion nach ihrem gegenseitigen Verhältniss ge

schichtlich und philosophisch erörtert von 0tt0 Pfleiderer. gr. 8.

15 B. 1872. 1 Thlr. 6 Ngr.

Staat und Kirche. Vorlesungen an der Universität zu Berlin

gehalten von Eduard Zeller. 89. 16 B. 1873. 1 Thlr. 6 Ngr.

Hermae Past0r. Veterem Latinam interpretationem e codicibus

edidit Adolphus Hilgenfeld. gr. 8. 1873. 11 B. 1 Thlr. 10 Ngr.

Messias Judae0rum, libris eorum paulo ante et paulo post Christum

natum conscriptis illustratus. Edidit Adolphus Hilgenfeld. gr. 8.

1869. 3 Thlr. 20 Ngr.

Eusebii Pamphili historiae ecclesiasticae libri X. Reco

gnovit Alb. Schwegler, antt. litt. in academia Tubing. prof.

Accedit brevis adnotatio critica. gr. 8. broch. 1852. 1 Thlr. 24 Ngr.

Die ignatianischen Briefe

und ihr neuester Kritiker.

Von F. Chr. von Baur.

gr. 8. 27 Ngr.

Vorlesungen über Neutestamentliche Theºlºgie
Von F. Ghr. W. Ballr.

Herausgegeben von Prof. Dr. F. F. Baur. 26 Bogen. 2 Thlr.

DER MONTANISMus
CHRISTLICHE KIRCHE DES ZWEITEN JAHRHUNDERTS.

Von Dr. F. C. A. Schwegler.

gr. 8. 1841. 1 Thaler 22% Ngr.

Inhalt: Einleitung. I. Allgemeine Vorbemerkungen. II. Quellen. III. Eintheilung. –

Erstes Buch. Der Character des Montanismus. – Ä. Der Parak let. I. Der Paräklet
als Offenbarungsprincip. II. Die Heilsökonomie. III. Die Trinität, – B. Das Reich des

Para klet.,, I: Der Begriff, der Kirche. II. Das kirchliche Leben, die Institutionen der

Kirche. - C. Die Vollendung der Kirche. I. Der Zusammenhang des Chiliasmus mit

dem montanistischen System. , II. Das tausendjährige Reich. III. Abschluss des Systems. –

Zweites Buch. Geschichtliche Stellung des Montanismus. – A. Der Ebionitismus des

Um 0 ºtanistischen Systeºs. 1. Der Montanismus und die phrygische Naturreligion.

I. Nachweisung der ebionitischen Elemente des montanistischen Systems. III. Polemik der

Pseudoclementinen gegen ds montanistische System. – B. Die montanistische Trini

tätsehr e. I. Logos und Pneuma. II. Der Sabellianismus und das Evangelium der Aegypter.

III. Die johanneischen Schriften. – C. Verhältniss des Montanismus und Gnosti

cismus. 1. Gemeinsamkeit beider. II. Die Neander'sche Classification. III. Gegensatz

beider Richtungen. – D. Wer hältniss des Montanismus zur Kirchen lehre.

Montºisirende Kirchenlehrer. II. Kirchliche Bestreitung des Montanismus. III. Einwirkung

des Montanismus auf die Kirchenlehre. – Drittes Buch. Geschichte des Montanismus

A. Die . Sectenhiupter. B. Chronologisches über die Entstehung des
Montanismus. C. Stadien des Montanismus. I. Der Montanismus innerhalb Klein

asiens. - II. Dor Montanismus im Kampf mit der römischen Kirche. III. Der Verfall des

Montanismus. IV. Nachklänge.



--

» w








	Front Cover
	Einleitung • • • • • • • • • • • • • • • 
	Cap : Die Sünde und das Gesetz 
	Cap : Die Erlösung durch Christi Tod 
	Cap : Die Person Jesu Christi 
	Cap : Die Rechtfertigung durch den Glauben 
	Cap : Das Leben im Geist 
	Cap : Die christliche Gemeinde 
	Cap : Die Vollendung des Heils 
	Der VerfaSSer 

